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72 und Zu 72 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP  

Nachdruck vom 15. 4. 1996 

Regierungsvorlage 
Strukturanpassungsgesetz 1996 

umfassend: 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Endbesteuerungsgesetz geändert wird; 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Finanz-Verfassungsgesetz 1948 geändert wird; 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Übergangsgesetz 1920 geändert wird; 
Bundesgesetz über eine Einmalzahlung für den öffentlichen Dienst in den Jahren 1996 und 1997; 
Bundesgesetz betreffend die Finanzierung von Bundesstraßen (Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 

1996); 
Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch elektrischer Energie 

eingeführt wird (Elektrizitätsabgabegesetz); 
Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch von Erdgas eingeführt 

wird (Erdgasabgabegesetz); 
Bundesgesetz über die Vergütung von Energieabgaben (Energieabgabenvergütungsgesetz); 
Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 1997 bis 2000 geregelt wird und sonstige 

finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 1997); 
Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Ka-

tastrophenfondsgesetz 1996); 
Bundesgesetz über die Errichtung einer Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft (Schie-

neninfrastrukturfinanzierungsgesetz); 
Bundesgesetz über die Einrichtung und Aufgaben der Post und Telekom Austria Aktiengesell-

schaft (Poststrukturgesetz); 
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Ver-

tragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Nebengebührenzulagengesetz, das 
Bundestheaterpensionsgesetz, das Richterdienstgesetz, die Bundesforste-Dienstordnung 1986, 
das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das 
Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das Bezügegesetz, das 
Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Dorotheumsgesetz, das Pensionsreform-Gesetz 1993, 
das Karenzurlaubsgeldgesetz, das Parteiengesetz, das Bundesgesetz über die Förderung poli-
tischer Bildungsarbeit und Publizistik 1984, das Bundesministeriengesetz 1986, das Bundes-
pflegegeldgesetz, das Behinderteneinstellungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977, das Karenzurlaubszuschußgesetz, das Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz, das Be-
triebshilfegesetz, das Karenzurlaubserweiterungsgesetz, das Bauarbeiter-Schlechtwetterent-
schädigungsgesetz 1957, das Sonderunterstützungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, die 
Gewerbeordnung 1994, das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Aufenthaltsgesetz, das All-
gemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, das Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Einkommensteuergesetz 1988, das Körper-
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schaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Steuerreformgesetz 1993, das 
Umsatzsteuergesetz 1994, das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Bewertungsgesetz 
1955, das Grundsteuergesetz 1955, das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, das 
Versicherungssteuergesetz 1953, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Mineralölsteuerge-
setz 1995, das Tabaksteuergesetz 1995, das Alkohol – Steuer und Monopolgesetz 1995, das 
Glücksspielgesetz, das Bundesfinanzierungsgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanz-
strafgesetz, das EG-Vollstreckungsamtshilfegesetz, das BIG-Gesetz, das Finanzausgleichsge-
setz 1993, das Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetz 1989, das Sicherheitspolizeigesetz, 
die Straßenverkehrsordnung 1960, das Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, das Versamm-
lungsgesetz 1953, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Gerichtsgebührengesetz, das 
Gerichtliche Einbringungsgesetz 1962, das Gerichtsorganisationsgesetz 1945, die Exekutions-
ordnung, die Strafprozeßordnung 1975, das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, das Wehrge-
setz 1990, das Heeresgebührengesetz 1992, das Militär-Auszeichnungsgesetz, das Aus-
landseinsatzgesetz, das Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten, das Weingesetz 1985, das Umweltförderungsgesetz, 
das Altlastensanierungsgesetz, das Unterrichtspraktikumsgesetz, das Studienförderungsge-
setz 1992, das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hoch-
schulen, das Eisenbahngesetz 1957, das Bundesbahngesetz 1992, das Fernmeldegesetz 1993, 
das Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion 1994 und das Zustellgesetz geändert 
werden 

Inhaltsverzeichnis 

Artikel    Gegenstand 

 1 Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
 2 Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 
 3 Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
 4 Änderung des Pensionsgesetzes 1965 
 5 Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 
 6 Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 
 7 Änderung des Richterdienstgesetzes 
 8 Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 
 9 Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 
10 Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 
11 Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 
12 Änderung des Bezügegesetzes 
13 Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 
14 Änderung des Dorotheumsgesetzes 
15 Änderung des Pensionsreform-Gesetzes 1993 
16 Änderung des Karenzurlaubsgeldgesetzes 
17 Bundesgesetz über eine Einmalzahlung für den öffentlichen Dienst in den Jahren 1996 und 1997 
18 Änderung des Parteiengesetzes 
19 Änderung des Bundesgesetzes über die Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik 1984 
20 Bundesgesetz betreffend die Finanzierung von Bundesstraßen (Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 

1996) 
21 Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 
22 Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 
23 Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
24 Änderung des Karenzurlaubszuschußgesetzes 
25 Änderung des Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes 
26 Änderung des Betriebshilfegesetzes 
27 Änderung des Karenzurlaubserweiterungsgesetzes 
28 Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 
29 Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 
30 Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 
31 Änderung der Gewerbeordnung 1994 
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32 Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
33 Änderung des Aufenthaltsgesetzes 
34 Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Artikel    Gegenstand 

35 Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
36 Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
37 Änderung des Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetzes 
38 Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 
39 Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 
40 Änderung des Endbesteuerungsgesetzes 
41 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
42 Änderung des Umgründungssteuergesetzes 
43 Änderung des Steuerreformgesetzes 1993 
44 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 
45 Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes 1991 
46 Änderung des Bewertungsgesetzes 1955 
47 Änderung des Grundsteuergesetzes 1955 
48 Änderung des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955 
49 Änderung des Versicherungssteuergesetzes 1953 
50 Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992 
51 Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995 
52 Änderung des Tabaksteuergesetzes 1995 
53 Änderung des Alkohol – Steuer und Monopolgesetzes 1995 
54 Änderung des Glücksspielgesetzes 
55 Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes 
56 Änderung der Bundesabgabenordnung 
57 Änderung des Finanzstrafgesetzes 
58 Änderung des EG-Vollstreckungsamtshilfegesetzes 
59 Änderung des BIG-Gesetzes 
60 Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch elektrischer Energie 

eingeführt wird (Elektrizitätsabgabegesetz) 
61 Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch von Erdgas eingeführt 

wird (Erdgasabgabegesetz) 
62 Bundesgesetz über die Vergütung von Energieabgaben (Energieabgabenvergütungsgesetz) 
63 Änderung des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 
64 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1993 
65 Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 1997 bis 2000 geregelt wird und sonsti-

ge finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 1997) 
66 Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Ka-

tastrophenfondsgesetz 1996) 
67  Änderung des Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetzes 1989 
68 Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 
69 Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 
70 Änderung des Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetzes 
71 Änderung des Versammlungsgesetzes 1953 
72 Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
73 Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 
74 Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962 
75 Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 1945 
76 Änderung der Exekutionsordnung 
77 Änderung der Strafprozeßordnung 1975 
78 Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 
79 Änderung des Übergangsgesetzes 1920 
80 Änderung des Wehrgesetzes 1990 
81 Änderung des Heeresgebührengesetzes 1992 
82 Änderung des Militär-Auszeichnungsgesetzes 
83 Änderung des Auslandseinsatzgesetzes 
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84 Änderung des Bundesgesetzes über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftli-
chen Bundesanstalten 

85 Änderung des Weingesetzes 1985 
86 Änderung des Umweltförderungsgesetzes 
87 Änderung des Altlastensanierungsgesetzes 

Artikel    Gegenstand 

88 Änderung des Unterrichtspraktikumsgesetzes 
89 Änderung des Studienförderungsgesetzes 1992 
90 Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hoch-

schulen 
91 Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 
92 Änderung des Eisenbahngesetzes 1957 
93 Änderung des Bundesbahngesetzes 1992 
94 Bundesgesetz über die Errichtung einer Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft (Schienen-

infrastrukturfinanzierungsgesetz) 
95 Bundesgesetz über die Einrichtung und Aufgaben der Post und Telekom Austria Aktiengesell-

schaft (Poststrukturgesetz) 
96 Änderung des Fernmeldegesetzes 1993 
97 Änderung des Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspektion 1994 
98 Änderung des Zustellgesetzes 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Artikel 1 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. Nr. 820/1995, wird wie folgt geändert: 
1. § 14 Abs. 5 lautet: 
„(5) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monates, in dem der Bescheid rechts-

kräftig wird, oder mit Ablauf des darin festgesetzten späteren Monatsletzten wirksam.“ 
2. § 163 Abs. 3 Z 7 lautet: 

 „7. § 13a, § 25 Abs. 1, die §§ 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41 Abs. 2 und 4 und § 50 des Pensionsgesetzes 
1965.“ 

3. § 207 wird samt Überschrift aufgehoben. 
4. § 236a Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Beamte des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen durch Ernennung wieder in den     

Dienststand aufgenommen werden, wenn er 
 1. im Fall des § 14 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 geltenden Fassung 

oder 
 2. im Fall des § 207 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 geltenden Fassung 
seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Beamten ist nicht erforderlich. § 16 Abs. 2 
und 3 ist anzuwenden.“ 

5. Dem § 278 wird folgender Abs. 19 angefügt: 
„(19) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 14 Abs. 5 mit 1. Mai 1996, 
 2. § 163 Abs. 3 Z 7 mit 1. Juni 1996, 
 3. § 236a Abs. 2 und die Aufhebung des § 207 samt Überschrift mit Wirkung vom 1. September 

1996.“ 
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Artikel 2 
Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 820/1995, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 3, 4 und 7 wird der Ausdruck „27. Lebensjahr“ jeweils durch den Ausdruck „26. Le-
bensjahr“ ersetzt. 

2. § 4 Abs. 5 Z 1 letzter Satz lautet: 
„Das Studium wird ernsthaft und zielstrebig betrieben, wenn nach jedem Studienjahr erfolgreich absol-
vierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen ohne Berücksichtigung des Notendurchschnittes im Sinne 
des Studienförderungsgesetzes 1992 nachgewiesen werden.“ 

3. § 4 Abs. 5 Z 2 letzter Satz lautet: 
„Die Erbringung des Studiennachweises ist Voraussetzung für den Anspruch ab dem zweiten Studien-
jahr und in den folgenden Studienjahren.“ 

4. Dem § 4 Abs. 5 Z 5 werden folgende Z 6 bis 9 angefügt: 
 „6. Die Kinderzulage gebührt für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben und eine im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, nur 
dann, wenn sie die gesetzlich vorgesehene Gesamtstudienzeit um nicht mehr als zwei Semester 
überschreiten. Die in Z 5 genannten Gründe für eine Verlängerung des Nachweiszeitraumes 
verlängern auch die Studienzeit. Bei einem Studienwechsel sind die absolvierten Studienzeiten, 
abgesehen vom Fall des einmaligen Studienwechsels vor Beginn des zweiten Studienjahres, ein-
zurechnen. 

 7. Weiters gebührt die Kinderzulage für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und sich in Schulausbildung befinden, nur dann, wenn sie die jeweils festgeleg-
te Schuldauer um nicht mehr als ein Jahr überschreiten. Maßgebend ist die Schulausbildung, 
die das Kind bei Erreichen der Volljährigkeit absolviert. Eine Behinderung der Schulausbil-
dung, die durch ein unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis bewirkt wird und die zur 
Wiederholung eines Schuljahres führt, ist auf die Schuldauer nicht anzurechnen. 

 8. Die Z 1 bis 7 sind auf erheblich behinderte Kinder im Sinne des § 8 Abs. 5 des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes 1967, bei denen der Grad der Behinderung mindestens 80 vH beträgt, nicht 
anzuwenden. 

 9. Ein Anspruch auf die Kinderzulage besteht auch für Kinder, die sich in dem Monat, in dem sie 
das 26. Lebensjahr vollenden, in Berufsausbildung befinden und die den Präsenz- oder Zivil-
dienst geleistet haben, bis längstens zur Vollendung des 27. Lebensjahres; für Kinder, die eine 
in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im 
Rahmen der in Z 6 vorgesehenen Studiendauer.“ 

5. Nach § 13 Abs. 10 wird folgender Abs. 10a eingefügt: 
„(10a) Der Monatsbezug eines Lehrers, dessen Lehrverpflichtung nach 

 1. § 8 Abs. 2 Z 1 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl. Nr. 244/1965, oder 
 2. § 44 Abs. 1 Z 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, oder 
 3. § 44 Abs. 1 Z 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. 

Nr. 296, 
aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Lehrers liegen, herabgesetzt ist, gebührt im Aus-
maß von 75%. Ist die Lehrverpflichtung auf ein Ausmaß von mehr als 75% herabgesetzt, gebührt je-
doch der Monatsbezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der herabgesetzten Lehrverpflichtung an der 
vollen Lehrverpflichtung entspricht.“ 

6. Im § 13 Abs. 11 wird das Zitat „Abs. 2 und 10“ durch das Zitat „Abs. 2, 10 und 10a“ ersetzt. 
7. § 20c Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Jubiläumszuwendung im Ausmaß von 400 vH des Monatsbezuges kann auch gewährt werden, 

wenn der Beamte nach einer Dienstzeit von mindestens 35 Jahren aus dem Dienststand ausscheidet und er 
spätestens am Tag des Ausscheidens das 60. Lebensjahr vollendet. In diesem Fall ist der Jubiläumszuwendung 
der Monatsbezug im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand zugrunde zu legen.“ 

8. Im § 22 erhalten 
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 a) Abs. 2a erster Satz die Absatzbezeichnung „(3)“, 
 b) Abs. 2a zweiter Satz die Absatzbezeichnung „(4)“, 
 c) Abs. 2b die Absatzbezeichnung „(6)“, 
 d) die Abs. 3 bis 5 die Absatzbezeichnungen „(7)“ bis „(9)“. 

9. Nach § 22 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefügt: 
„(5) Für die Zeiträume, in denen die Lehrverpflichtung eines Lehrers gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 des Bundes-

lehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, gemäß § 44 Abs. 1 Z 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 oder 
gemäß § 44 Abs. 1 Z 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 ermäßigt 
ist, umfaßt die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Geldleistungen in der Höhe, wie sie 
sich aus § 13 Abs. 10a ergibt.“ 

10. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet im § 30 Abs. 1 die 
Tabelle für die Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe A 1 und die Funktionsgruppe 8 der 
Verwendungsgruppe A 2: 

   in der Funktionsstufe  

 der Verwen- 
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
A 1 5 3 985 7 541 15 630 25 155 

 

  6 7 391 10 479 21 944 28 050  
 A 2 8 1 614 4 785 8 306 12 335  

11. Für die Zeit vom 1. Jänner 1997 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1997 lautet im § 30 Abs. 1 
die Tabelle für die Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe A 1 und die Funktionsgruppe 8 
der Verwendungsgruppe A 2: 

   in der Funktionsstufe  

 der Verwen- 
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
A 1 5 5 643 8 653 17 870 24 923 

 

  6 7 524 10 628 21 820 27 792  
 A 2 8 5 079 6 678 9 875 16 177  

12. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1998 lautet im § 30 Abs. 1 die Tabelle für die Funktionsgruppen 
5 und 6 der Verwendungsgruppe A 1 und die Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2: 

   in der Funktionsstufe  

 der Verwen- 
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
A 1 5 7 259 12 752 22 768 31 019 

 

  6 8 747 14 737 24 951 33 003  
 A 2 8 7 735 10 314 15 471 21 660  

13. Im § 30 Abs. 4 wird der Ausdruck „35%“ ersetzt: 
 a) für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 durch den Ausdruck „31,52%“, 
 b) für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 durch den Ausdruck „30,89%“. 

14. § 31 Abs. 2 lautet: 
„(2) Das Fixgehalt beträgt für Beamte 

 1. in der Funktionsgruppe 7 
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 a) für die ersten fünf Jahre......................................................................................  84 459 S,“ 
 b) ab dem sechsten Jahr ..........................................................................................  89 590 S,“ 
 2. in der Funktionsgruppe 8 
 a) für die ersten fünf Jahre......................................................................................  90 542 S,“ 
 b) ab dem sechsten Jahr ..........................................................................................  95 673 S,“ 
 3. in der Funktionsgruppe 9 
 a) für die ersten fünf Jahre......................................................................................  95 673 S,“ 
 b) ab dem sechsten Jahr ..........................................................................................  102 803 S.“ 

15. Im § 31 Abs. 4 wird der Ausdruck „16%“ durch den Ausdruck „13,65%“ ersetzt. 
16. Im § 34 Abs. 5 wird der Ausdruck „35%“ durch den Ausdruck „30,89%“ ersetzt. 
17. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet § 44: 

„Dienstzulage 
§ 44. (1) Den Staatsanwälten gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage, mit der alle mengenmäßigen 

und zeitlichen Mehrleistungen abgegolten werden. Ausgenommen sind bei Staatsanwälten der Gehaltsgruppe 
I Nebengebühren für Journaldienste, für Rufbereitschaft und für Dienstleistungen auf Grund einer Inan-
spruchnahme im Rahmen der Rufbereitschaft. 46,09% der Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche 
Mehrleistungen. 

(2) Die Dienstzulage beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 1 der 
Gehaltsgruppe I: 

Hundertsatz 
 1. Staatsanwälte, soweit sie nicht unter Z 2 bis 6 angeführt sind ........................................... 34,52. 
 2..aa) Leiter einer Staatsanwaltschaft, die nicht unter Z 3 oder 4 angeführt ist, 
 b) Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft ab der Gehaltsstufe 13.............. 41,20. 
 3..aa) Leiter einer Staatsanwaltschaft am Sitz eines Oberlandesgerichtes, soweit sie nicht 

unter Z 4 angeführt ist, 
 b) Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, 
 c) Leiter der Staatsanwaltschaft Salzburg, 
 d) Erste Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft ........................................ 50,65 
 4..aa) Leiter der Staatsanwaltschaft Wien, 
 b) Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft, 
 c) Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur........................................................... 60,19. 
 5. Erste Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur ....................................................... 69,65. 
 6. Leiter der Generalprokuratur ............................................................................................ 79,19. 

(3) Staatsanwälten der Gehaltsgruppe I, die bei einer Justizbehörde in den Ländern verwendet werden, 
gebührt – beginnend mit der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe I – ein Zuschlag zu ihrer Dienstzulage im 
Ausmaß von 8,70% des Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I. 

(4) Staatsanwälten der Gehaltsgruppe III und dem Leiter der Generalprokuratur gebührt zu ihrer         
Dienstzulage gemäß § 44 Abs. 2 Z 4 lit. c oder Z 5 oder Z 6 ein Zuschlag im Ausmaß von 10,20% des Gehal-
tes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe III. 

(5) Folgenden Staatsanwälten gebührt ein Zuschlag zur Dienstzulage gemäß Abs. 2 in Hundertsätzen des 
Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I: 

Hundertsatz 

 1..aa) Erste Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft, 
 b) Erste Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft .....................................  11,50.“ 
 2. Leiter einer Staatsanwaltschaft.......................................................................................  14,31.“ 
 3. Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft................................................................................  28,62.“ 

18. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet § 44: 

„Dienstzulage 
§ 44. (1) Den Staatsanwälten gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage, mit der alle mengenmäßigen 

und zeitlichen Mehrleistungen abgegolten werden. Ausgenommen sind bei Staatsanwälten der Gehaltsgruppe 
I Nebengebühren für Journaldienste, für Rufbereitschaft und für Dienstleistungen auf Grund einer Inan-
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spruchnahme im Rahmen der Rufbereitschaft. 45,36% der Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche 
Mehrleistungen. 

(2) Die Dienstzulage beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 1 der 
Gehaltsgruppe I: 

Hundertsatz 

 1. Staatsanwälte, soweit sie nicht unter Z 2 bis 6 angeführt sind ........................................... 34,06. 
 2..aa) Leiter einer Staatsanwaltschaft, die nicht unter Z 3 oder 4 angeführt ist, 
 b) Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft ab der Gehaltsstufe 13.............. 40,64. 
 3..aa) Leiter einer Staatsanwaltschaft am Sitz eines Oberlandesgerichtes, soweit sie nicht 

unter Z 4 angeführt ist, 
 b) Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, 
 c) Leiter der Staatsanwaltschaft Salzburg, 
 d) Erste Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft ........................................ 49,97. 
 4..aa) Leiter der Staatsanwaltschaft Wien, 
 b) Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft, 
 c) Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur........................................................... 59,38. 
 5. Erste Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur ....................................................... 68,71. 
 6. Leiter der Generalprokuratur ............................................................................................ 78,12. 

(3) Staatsanwälten der Gehaltsgruppe I, die bei einer Justizbehörde in den Ländern verwendet werden, 
gebührt – beginnend mit der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe I – ein Zuschlag zu ihrer Dienstzulage im 
Ausmaß von 8,58% des Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I. 

(4) Staatsanwälten der Gehaltsgruppe III und dem Leiter der Generalprokuratur gebührt zu ihrer Dienst-
zulage gemäß § 44 Abs. 2 Z 4 lit. c oder Z 5 oder Z 6 ein Zuschlag im Ausmaß von 10,07% des Gehaltes 
eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe III. 

(5) Folgenden Staatsanwälten gebührt ein Zuschlag zur Dienstzulage gemäß Abs. 2 in Hundertsätzen des 
Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I: 

Hundertsatz 
 1..aa) Erste Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft, 
 b) Erste Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft .....................................  11,35.“ 
 2. Leiter einer Staatsanwaltschaft.......................................................................................  14,12.“ 
 3. Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft................................................................................  28,24.“ 

19. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet § 49a: 
„Dienstzulage (Forschungszulage) 

§ 49a. (1) Dem Hochschullehrer gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage (Forschungszulage). Durch 
die Dienstzulage (Forschungszulage) gelten alle zeitlichen und mengenmäßigen Mehrleistungen als abgegol-
ten; ausgenommen hievon sind ärztliche (tierärztliche) Journaldienste und ärztliche (tierärztliche) Bereit-
schaftsdienste sowie Dienstleistungen in deren Rahmen. 71,95% der Dienstzulage (Forschungszulage) gelten 
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(2) Die Ansprüche nach § 48 Abs. 2 werden durch Abs. 1 nicht berührt. 
(3) Die Dienstzulage (Forschungszulage) beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der 

Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung für 
 1. Ordentliche Universitäts(Hochschul)professoren sowie Außerordentliche Universi-

tätsprofessoren gemäß § 154 Z 1 lit. a und b und Z 2 lit. a BDG 1979.........................  17,83%,“ 
 2. Universitäts(Hochschul)assistenten gemäß § 154 Z 1 lit. c und d und Z 2 lit. b und c 

BDG 1979 ..................................................................................................................  11,14%.“ 
20. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet § 49a: 

„Dienstzulage (Forschungszulage) 
§ 49a. (1) Dem Hochschullehrer gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage (Forschungszulage). Durch 

die Dienstzulage (Forschungszulage) gelten alle zeitlichen und mengenmäßigen Mehrleistungen als abgegol-
ten; ausgenommen hievon sind ärztliche (tierärztliche) Journaldienste und ärztliche (tierärztliche) Bereit-
schaftsdienste sowie Dienstleistungen in deren Rahmen. 71,35% der Dienstzulage (Forschungszulage) gelten 
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 
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(2) Die Ansprüche nach § 48 Abs. 2 werden durch Abs. 1 nicht berührt. 
(3) Die Dienstzulage (Forschungszulage) beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der 

Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung für 
 1. Ordentliche Universitäts(Hochschul)professoren sowie Außerordentliche Universi-

tätsprofessoren gemäß § 154 Z 1 lit. a und b und Z 2 lit. a BDG 1979.........................  17,45%,“ 
 2. Universitäts(Hochschul)assistenten gemäß § 154 Z 1 lit. c und d und Z 2 lit. b und c 

BDG 1979 ..................................................................................................................  10,91%.“ 
21. § 51 Abs. 1 lautet: 
„(1) Ordentlichen und Außerordentlichen Universitätsprofessoren gebührt für jedes Semester, in dem sie 

Lehrveranstaltungen abgehalten haben, eine Kollegiengeldabgeltung nach den folgenden Bestimmungen.“ 
22. § 51 Abs. 3 lautet: 
„(3) Lehrveranstaltungen, die der Universitätsprofessor gemeinsam mit einem anderen Universitätslehrer 

(§ 23 Abs. 1 des Universitäts-Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 258/1975 – UOG, § 19 Abs. 2 Z 1 lit. a bis e 
des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten, BGBl. Nr. 805/1993 – UOG 1993) abhält, sind 
auf die im Abs. 2 genannte Zahl der Wochenstunden anteilsmäßig anzurechnen.“ 

23. Im § 51 Abs. 4 wird das Zitat „Abs. 8 lit. c oder e“ durch das Zitat „§ 53 Abs. 2 Z 1 oder 2“ ersetzt. 
24. § 51 Abs. 8 entfällt. 
25. § 51 Abs. 9 erhält die Bezeichnung „(8)“. In diesem Absatz werden die Worte „§ 43 des Universitäts-

Organisationsgesetzes“ durch die Worte „§ 43 UOG oder § 30 UOG 1993“ ersetzt. 
26. § 51a Abs. 2 Z 2 lautet: 

 „2. Bei verantwortlicher Mitwirkung eines Hochschulassistenten (§ 53 Abs. 4) vermindert sich die 
Kollegiengeldabgeltung des Leiters der genannten Studieneinrichtung um 50 vH.“ 

27. § 51a Abs. 2 Z 3 entfällt. 
28. Im § 51a Abs. 2 erhalten die Z 4 bis 6 die Bezeichnung „3.“ bis „5.“. Im § 51a Abs. 2 Z 4 wird das Zi-

tat „§ 51 Abs. 9“ jeweils durch das Zitat „§ 51 Abs. 8“ ersetzt. 
29. Nach § 52 werden folgende §§ 53 und 53a eingefügt: 

„Abgeltung der Lehrtätigkeit von Universitäts(Hochschul)assistenten 
§ 53. (1) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten ohne Doktorat und einem Assistenzarzt in Facharzt-

ausbildung, die an einer Universität oder in einem wissenschaftlichen Fach an einer künstlerischen Hochschu-
le an einer von einem Universitäts(Hochschul)professor oder von einem anderen Universi-
täts(Hochschul)lehrer mit Lehrbefugnis (venia docendi) abgehaltenen Pflichtlehrveranstaltung im Sinne des 
§ 184 Abs. 2 BDG 1979 verantwortlich mitwirken, gebührt folgende Abgeltung: 
 1. für die 1. und 2. Semester-Wochenstunde je 4 500 S, 
 2. für die 3. und 4. Semester-Wochenstunde je 5 700 S. 

(2) Eine Abgeltung für die verantwortliche Mitwirkung gemäß Abs. 1 gebührt, wenn 
 1. der Assistent eine Gruppe von wenigstens 15 bis zu 30 teilnehmenden Studierenden eines Prosemi-

nars, einer Übung, einer Arbeitsgemeinschaft, eines Repetitoriums oder eines Praktikums während 
der gesamten Semesterdauer der Lehrveranstaltung betreut oder 

 2. der Assistent eine Gruppe von wenigstens fünf bis zu zehn teilnehmenden Studierenden einer Übung 
in einem Laboratorium mit besonders gefährlichen Geräten oder in einer Übung mit besonders ge-
fährlichen Arbeitsbedingungen betreut, die aus Gründen der Unfallverhütung eine besonders genaue 
Überwachung erfordert. 

Eine Abgeltung für eine weitere verantwortliche Mitwirkung eines Universitäts(Hochschul)assistenten 
gebührt bei einer Überschreitung der Gesamtzahl der Teilnehmer der Lehrveranstaltung von jeweils 30 
im Fall der Z 1 und von jeweils zehn im Fall der Z 2. 

(3) Die verantwortliche Mitwirkung eines Universitäts(Hochschul)assistenten gemäß Abs. 1 und 2 darf 
in einem Semester vier Wochenstunden nicht überschreiten. Kann der notwendige Lehrbetrieb in dem betref-
fenden Fach anders nicht aufrechterhalten werden, ist das zuständige Kollegialorgan (an Universitäten gemäß 
UOG 1993 der Studiendekan) berechtigt, die verantwortliche Mitwirkung auf bis zu insgesamt sechs Wo-
chenstunden zu erhöhen. In diesem Fall gebührt für diese zusätzlichen Wochenstunden die gemäß Abs. 1 Z 2 
vorgesehene Abgeltung. 
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(4) Einem Hochschulassistenten, der in einem zentralen künstlerischen Fach in einer Meisterschule oder 
in einem Institut der Akademie der bildenden Künste in Wien oder in einer Klasse künstlerischer Ausbildung 
oder in einem Institut einer Kunsthochschule in der Lehre im Sinne des § 184 Abs. 2 BDG 1979 verantwort-
lich mitwirkt, gebührt eine Abgeltung im Ausmaß von 50 vH der Kollegiengeldabgeltung gemäß § 51a, die 
der Leiter der genannten Studieneinrichtung ohne Mitarbeit des Hochschulassistenten erhalten würde. 

(5) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten mit Doktorat und einem Assistenzarzt mit abgeschlossener 
Facharztausbildung, die in einem wissenschaftlichen Fach an einer von einem Universi-
täts(Hochschul)professor oder von einem anderen Universitäts(Hochschul)lehrer mit Lehrbefugnis (venia 
docendi) abgehaltenen Pflichtlehrveranstaltung im Sinne des § 184 Abs. 2 BDG 1979 verantwortlich mitwir-
ken, gebührt anstelle der Abgeltung gemäß Abs. 6 eine Abgeltung gemäß Abs. 1 und 2. 

(6) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten mit Doktorat und einem Assistenzarzt mit abgeschlossener 
Facharztausbildung gebührt für die selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen in einem wissenschaftli-
chen Fach (§ 23 Abs. 1 lit. b Z 1 und § 40 Abs. 5 UOG, § 29 Abs. 3 Z 3 UOG 1993, § 7 Z 2 lit. a und § 20 
Abs. 3 AOG 1988, § 9 Abs. 1 Z 3 KH-OG) folgende Abgeltung: 
 1. für die 1. bis 4. Semester-Wochenstunde je 7 950 S, 
 2. für die 5. bis 8. Semester-Wochenstunde je 8 625 S. 
Die Abgeltung gebührt höchstens für acht Wochenstunden. 

(7) Einem Hochschulassistenten mit einer dem Doktorat gleichzuwertenden Eignung gebührt für die 
selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen in einem künstlerischen oder künstlerisch-
wissenschaftlichen Fach an künstlerischen Hochschulen folgende Abgeltung: 
 1. für die 1. bis 4. Semester-Wochenstunde je 6 000 S, 
 2. für die 5. bis 10. Semester-Wochenstunde je 6 450 S. 
Die Abgeltung gebührt höchstens für zehn Wochenstunden. 

(8) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten mit der Lehrbefugnis als Universitäts(Hochschul)dozent 
gebührt für die selbständige Abhaltung von Lehrveranstaltungen in einem wissenschaftlichen Fach folgende 
Abgeltung: 
 1. für die 2. Semester-Wochenstunde 9 000 S, 
 2. für die 3. und 4. Semester-Wochenstunde je 10 125 S, 
 3. für die 5. bis 10. Semester-Wochenstunde je 10 500 S. 
Die Abgeltung gebührt höchstens für neun Wochenstunden. 

(9) Einem Hochschulassistenten mit der Lehrbefugnis als Hochschuldozent und einem Hochschulassis-
tenten mit einer dieser Lehrbefugnis gleichzuwertenden künstlerischen oder künstlerisch-wissenschaftlichen 
Eignung (Art. VI Abs. 12 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988) gebührt für die selbständige Abhaltung 
von Lehrveranstaltungen in einem künstlerischen oder künstlerisch-wissenschaftlichen Fach folgende Abgel-
tung: 
 1. für die 2. Semester-Wochenstunde 6 750 S, 
 2. für die 3. und 4. Semester-Wochenstunde je 7 650 S, 
 3. für die 5. bis 12. Semester-Wochenstunde je 7 875 S. 
Die Abgeltung gebührt höchstens für elf Wochenstunden. 

(10) Sind Lehrveranstaltungen eines Fachgebietes nach den Studienvorschriften auf zwei Semester eines 
Studienjahres so ungleichmäßig verteilt, daß im einen Semester eine Über-, im anderen Semester dagegen 
eine Unterschreitung der zulässigen Höchstgrenze der Abgeltung (Abs. 3 und 5 bis 9) eintritt, ist bei der Be-
rechnung der Abgeltung ein Stundenausgleich zulässig. 

(11) Die in den Abs. 1 und 6 bis 9 angeführten Beträge erhöhen sich jeweils mit 1. Oktober eines Jahres 
um den Hundertsatz, um den das Gehalt eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage in dem dem jeweiligen 1. Oktober vorange-
gangenen Jahr ansteigt. 

(12) Alle Lehrveranstaltungen eines Universitäts(Hochschul)assistenten an der eigenen oder an einer an-
deren Universität (künstlerischen Hochschule) und allfällige Lehraufträge an einer anderen Universität 
(künstlerischen Hochschule) sind bei der Berechnung der Abgeltung zu berücksichtigen. Eine Überschreitung 
der in den Abs. 6 bis 9 angeführten Stundengrenzen ist nur zulässig, wenn zusätzliche Lehrveranstaltungen 
zur Vertretung einer vorübergehend unbesetzten Planstelle eines Universitäts(Hochschul)professors erforder-
lich sind. Universitäts(Hochschul)assistenten gebührt weder eine Lehrveranstaltungsabgeltung gemäß § 1 
noch eine Remuneration für Lehraufträge gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl. Nr. 463/1974. 
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§ 53a. (1) Auf einen am 30. September 1996 im Dienststand befindlichen Universitäts(Hochschul)assis-
tenten, der weder das Doktorat noch eine dem Doktorat gleichzuwertende Eignung besitzt, und auf einen am 
30. September 1996 im Dienststand befindlichen Assistenzarzt in Facharztausbildung ist je nach Verwendung 
§ 53 Abs. 6 oder 7 anzuwenden, sofern der notwendige Lehrbetrieb in dem betreffenden Fach anders nicht 
aufrechterhalten werden kann. 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext 11 von 340



12 72 der Beilagen 

  

(2) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten und einem Assistenzarzt, die sich am 30. September 1996 
im Dienststand befinden, können für die Studienjahre 1996/97 und 1997/98 Lehraufträge auch an der eigenen 
Universität (künstlerischen Hochschule) erteilt werden, sofern der finanzielle Aufwand für die Remuneration 
gemäß § 2 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen 
in dem der Universität (Fakultät, künstlerischen Hochschule) zugewiesenen Kontingent (§ 43 Abs. 1 UOG, 
§ 17 UOG 1993, § 9 Abs. 1 Z 4 KH-OG, § 22 Abs. 5 AOG 1988) Deckung findet. Der Aufwand für diese 
Lehraufträge darf 10 vH des zugewiesenen Kontingents nicht überschreiten. Die für die Lehrtätigkeit der 
Universitäts(Hochschul)assistenten maßgebenden Stundenobergrenzen gemäß § 53 Abs. 3 bis 9 und § 53a 
Abs. 1 dürfen jedoch nicht überschritten werden.“ 

30. Im § 61 Abs. 4 wird der Ausdruck „6,8 vH“ durch den Ausdruck „6,43 vH“ ersetzt. 
31. Im § 61 Abs. 5 lautet der letzte Satz: 

„Die Vergütung gebührt in diesem Fall ab dem ersten Tag der Vertretung und beträgt für jede Unter-
richtsstunde einer zwanzigstündigen Lehrverpflichtung 1,7 vH des Gehaltes des Lehrers und der diesem 
Gehalt gemäß Abs. 4 zuzurechnenden Zulagen.“ 

32. § 61 Abs. 13 Z 1 und 2 lautet: 
 „1. an die Stelle der im Abs. 4 angeführten Vergütung von 6,43 vH eine Vergütung von 5 vH und 
 2. an die Stelle der im Abs. 5 angeführten Vergütung von 1,7 vH eine Vergütung von 1,15 vH“ 

33. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet im § 74 Abs. 1 die 
Tabelle für die Funktionsgruppen 8 bis 11 der Verwendungsgruppe E 1: 

   in der Funktionsstufe  

 in der Verwen-
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
E 1  8 1 993 3 322 8 834 16 327 

 

   9 2 183 3 512 10 068 16 802  
  10 2 468 3 797 13 094 17 371  
  11 2 848 4 272 16 137 19 934  

34. Für die Zeit vom 1. Jänner 1997 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1997 lautet im § 74 Abs. 1 
die Tabelle für die Funktionsgruppen 8 bis 11 der Verwendungsgruppe E 1: 

   in der Funktionsstufe  

 in der Verwen-
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
E 1  8 5 079 6 678 9 875 16 177 

 

   9 5 455 7 242 11 286 20 221  
  10 6 113 8 465 14 108 25 864  
  11 7 524 10 816 16 929 30 096  

35. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1998 lautet im § 74 Abs. 1 die Tabelle für die Funktionsgruppen 
8 bis 11 der Verwendungsgruppe E 1: 

   in der Funktionsstufe  

 in der Verwen-
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
E 1  8 7 735 10 314 15 471 21 660 

 

   9 8 251 11 346 17 017 25 785  
  10 9 798 12 376 18 565 31 972  
  11 12 376 14 439 20 627 35 066  
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36. Im § 74 Abs. 4 wird der Ausdruck „35%“ ersetzt: 
 a) für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 durch den Ausdruck „31,52%“, 
 b) für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 durch den Ausdruck „30,89%“. 

37. § 87 Abs. 2 lautet: 

„(2) Das Fixgehalt beträgt für Berufsmilitärpersonen 
 1. in der Funktionsgruppe 7 
 a) für die ersten fünf Jahre......................................................................................  84 459 S,“ 
 b) ab dem sechsten Jahr ..........................................................................................  89 590 S,“ 
 2. in der Funktionsgruppe 8 
 a) für die ersten fünf Jahre......................................................................................  90 542 S,“ 
 b) ab dem sechsten Jahr ..........................................................................................  95 673 S,“ 
 3. in der Funktionsgruppe 9 
 a) für die ersten fünf Jahre......................................................................................  95 673 S,“ 
 b) ab dem sechsten Jahr ..........................................................................................  102 803 S.“ 

38. Im § 87 Abs. 4 wird der Ausdruck „16%“ durch den Ausdruck „13,65%“ ersetzt. 

39. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet im § 91 Abs. 1 die Ta-
belle in den Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 und in den Funktions-
gruppen 8 und 9 der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2: 

   in der Funktionsstufe  

 der Verwen- 
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
M BO 1      

 

 und 
M ZO 1 

5 
6 

3 985 
7 391 

7 541 
10 479 

15 630 
21 944 

25 155 
28 050 

 

 M BO 2       
 und 

M ZO 2 
8 
9 

1 709 
1 899 

4 336 
5 001 

9 163 
10 869 

12 720 
14 239 

 

40. Für die Zeit vom 1. Jänner 1997 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1997 lautet im § 91 Abs. 1 
die Tabelle in den Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 und in den 
Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2: 

   in der Funktionsstufe  

 der Verwen- 
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
M BO 1      

 

 und 
M ZO 1 

5 
6 

5 643 
7 524 

8 653 
10 628 

17 870 
21 820 

24 923 
27 792 

 

 M BO 2       
 und 

M ZO 2 
8 
9 

5 079 
5 455 

6 678 
7 242 

9 875 
11 286 

16 177 
20 221 

 

41. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1998 lautet im § 91 Abs. 1 die Tabelle in den Funktionsgruppen 
5 und 6 der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 und in den Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwen-
dungsgruppen M BO 2 und M ZO 2: 
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   in der Funktionsstufe  

 der Verwen- 
dungsgruppe 

in der Funk- 
tionsgruppe 1 2 3 4  

   Schilling  

 
M BO 1      

 

 und 
 
M ZO 1 

5 
 
6 

7 259 
 

8 747 

12 752 
 

14 737 

22 768 
 

24 951 

31 019 
 

33 003 

 

 M BO 2       
 und 

M ZO 2 
8 
9 

7 735 
8 251 

10 314 
11 346 

15 471 
17 017 

21 660 
25 785 

 

42. Im § 91 Abs. 4 wird der Ausdruck „35%“ ersetzt: 
 a) für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 durch den Ausdruck „31,52%“, 
 b) für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 durch den Ausdruck „30,89%“. 

43. Im § 92 Abs. 5 wird der Ausdruck „35%“ durch den Ausdruck „30,89%“ ersetzt. 
44. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet § 103 Abs. 5: 
„(5) An Stelle des im Abs. 2 für die Verwendungsgruppe PT 1 vorgesehenen Gehaltes gebührt 

 1. den Leitern einer Gruppe der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung und dem 
Leiter der Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland ein Gehalt im 
Ausmaß von 93 881 S und 

 2. den Leitern der übrigen Post- und Telegraphendirektionen ein Gehalt im Ausmaß von 89 149 S.“ 
45. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet § 103 Abs. 5: 
„(5) An Stelle des im Abs. 2 für die Verwendungsgruppe PT 1 vorgesehenen Gehaltes gebührt 

 1. den Leitern einer Gruppe der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung und dem 
Leiter der Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland ein Gehalt im 
Ausmaß von 93 497 S und 

 2. den Leitern der übrigen Post- und Telegraphendirektionen ein Gehalt im Ausmaß von 88 784 
S.“ 

46. Im § 103 Abs. 6 wird der Ausdruck „20%“ ersetzt: 
 a) für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 durch den Ausdruck „14,00%“, 
 b) für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 durch den Ausdruck „13,65%“. 

47. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet im § 105 Abs. 1 
die Tabelle in der Verwendungsgruppe PT 1 und in der Dienstzulagengruppe S der Verwendungsgruppe 
PT 2: 

 
auf Arbeits- 

 in den Gehaltsstufen ab der Gehalts- 
 

 plätzen der 
Verwendungs- 

in der Dienst- 
zulagengruppe 1 bis 10 11 bis 14 stufe 15  

 gruppe  Schilling  

  S 12 905 24 640 39 424  
  1 11 366 14 207 25 573  
 PT 1 1b 8 524 14 207 25 573  
  2 8 524 11 366 22 729  
  3 7 813 10 655 14 207  
  3b 7 101 9 945 14 207  

 PT 2 S 11 697 16 605 20 638  
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48. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet im § 105 Abs. 1 die Tabelle in der Verwendungs-
gruppe PT 1 und in der Dienstzulagengruppe S der Verwendungsgruppe PT 2: 

 
auf Arbeits- 

 in den Gehaltsstufen ab der Gehalts- 
 

 plätzen der 
Verwendungs- 

in der Dienst- 
zulagengruppe 1 bis 10 11 bis 14 stufe 15  

 gruppe  Schilling  

  S 12 786 24 413 39 061  
  1 11 262 14 076 25 337  
 PT 1 1b 8 446 14 076 25 337  
  2 8 446 11 262 22 519  
  3 7 741 10 557 14 076  
  3b 7 036 9 854 14 076  

 PT 2 S 11 589 16 452 20 447  

49. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet § 105 Abs. 4 letz-
ter Satz: 
„31,52% dieser Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.“ 

50. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet § 105 Abs. 4 letzter Satz: 
„30,89% dieser Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.“ 

51. Nach § 113 werden folgende §§ 113a und 113b eingefügt: 
„Pauschalierungsverordnung nach § 15 Abs. 2 

§ 113a. (1) Die Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Pauschalierung der Überstunden- 
und der Sonn- und Feiertagsvergütung für die in der Bewährungshilfe tätigen Bediensteten der Dienstzweige 
„Höherer Dienst in Justizanstalten und in der Bewährungshilfe“ und „Gehobener sozialer Betreuungsdienst“, 
BGBl. Nr. 49/1976, gilt als Bundesgesetz weiter, bis eine auf Grund des § 15 Abs. 2 erlassene, ihren Gegens-
tand regelnde Pauschalierungsverordnung in Kraft tritt. 

(2) § 2 der gemäß Abs. 1 auf Gesetzesstufe gehobenen Verordnung lautet für die Zeit vom 1. Juni 1996 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996: 

„§ 2. Die pauschalierten Überstunden- und Sonn- und Feiertagsvergütungen werden in Hundertsätzen 
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung für die nachgenannten Gruppen wie folgt festgesetzt: 

A. für die Verwendungsgruppe B (Entlohnungsgruppe b): 
 1. nach Absolvierung der Lehranstalt für gehobene Sozialberufe oder mit Dienstprüfung 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  8,86%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ................................................................................... 1,57%.“ 
 2. nach einer vierjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  10,89%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  1,94%.“ 
 3. nach einer achtjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  12,92%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  2,29%.“ 

B. für die Verwendungsgruppe A (Entlohnungsgruppe a): 
 1..aa) Überstundenentschädigung....................................................................................  13,82%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  2,05%.“ 
 2. nach einer vierjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  17,01%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  2,52%.“ 
 3. nach einer achtjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  20,21%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  2,99%.“ 

(3) § 2 der gemäß Abs. 1 auf Gesetzesstufe gehobenen Verordnung lautet für die Zeit ab dem 1. Jänner 
1997: 
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„§ 2. Die pauschalierten Überstunden- und Sonn- und Feiertagsvergütungen werden in Hundertsätzen 
des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung für die nachgenannten Gruppen wie folgt festgesetzt: 

A. für die Verwendungsgruppe B (Entlohnungsgruppe b): 
 1. nach Absolvierung der Lehranstalt für gehobene Sozialberufe oder mit Dienstprüfung 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  8,60%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  1,53%.“ 
 2. nach einer vierjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  10,57%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  1,88%.“ 
 3. nach einer achtjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  12,54%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  2,22%.“ 

B. für die Verwendungsgruppe A (Entlohnungsgruppe a): 
 1..aa) Überstundenentschädigung....................................................................................  13,41%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  1,99%.“ 
 2. nach einer vierjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  16,52%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  2,45%.“ 
 3. nach einer achtjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter 
 a) Überstundenentschädigung....................................................................................  19,62%.“ 
 b) Sonn- und Feiertagsentschädigung ........................................................................  2,91%.“ 

Ruhegenußfähigkeit von Mehrleistungsanteilen bestimmter Zulagen und Fixgehälter 
§ 113b. (1) Diese Bestimmung gilt für Beamte, die vor dem 1. Juni 2001 mit Anspruch auf Ruhegenuß 

nach dem Pensionsgesetz 1965 aus dem Dienststand ausgeschieden sind, für ihre versorgungsberechtigten 
Hinterbliebenen und die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen nach und Angehörigen von Beamten, die 
vor dem 1. Juni 2001 im Dienststand verstorben sind, wenn der Bemessung ihres Pensionsanspruches (nicht 
jedoch bloß des Anspruches auf Nebengebührenzulage) ein Mehrleistungsanteil einer der folgenden Zulagen 
oder eines der folgenden Fixgehälter zugrunde liegt: 
 1. Funktionszulage nach § 30 Abs. 4, § 74 Abs. 4 oder § 91 Abs. 4, 
 2. Fixgehalt nach den §§ 31, 87 oder 103 Abs. 5 oder nach § 82a Abs. 5 in der bis zum Ablauf des 

31. Dezember 1994 geltenden Fassung, 
 3. Verwendungszulage nach § 34 Abs. 4 und 5, § 92 Abs. 4 und 5, § 121 Abs. 1 Z 3 oder nach § 30a 

Abs. 1 Z 3 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 geltenden Fassung, 
 4. Dienstzulage nach den §§ 44, 49a oder 105 Abs. 4 oder nach § 82c Abs. 4 in der bis zum Ab-

lauf des 31. Dezember 1994 geltenden Fassung, 
 5. Dienstzulage nach den §§ 68 und 68a des Richterdienstgesetzes. 

(2) Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 sind bei den im Abs. 1 ange-
führten Personen der Bemessung von Pensionsansprüchen nach dem Pensionsgesetz 1965 die im Verhältnis 
85,5 : 100 erhöhten Mehrleistungsanteile der im Abs. 1 angeführten Bezüge nach den jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften zugrunde zu legen. 

(3) Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 sind bei den im Abs. 1 angeführten Personen der Bemessung von 
Pensionsansprüchen nach dem Pensionsgesetz 1965 zugrunde zu legen: 
 1. die im Verhältnis 83 : 100 erhöhten Mehrleistungsanteile der im Abs. 1 angeführten Bezüge nach den 

jeweils geltenden Rechtsvorschriften, wenn der Beamte vor Ablauf des 31. Mai 1997, 
 2. die im Verhältnis 85,92 : 100 erhöhten Mehrleistungsanteile der im Abs. 1 angeführten Bezüge nach 

den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, wenn der Beamte in der Zeit vom 1. Juni 1997 bis zum Ab-
lauf des 31. Mai 1998, 

 3. die im Verhältnis 89,06 : 100 erhöhten Mehrleistungsanteile der im Abs. 1 angeführten Bezüge nach 
den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, wenn der Beamte in der Zeit vom 1. Juni 1998 bis zum Ab-
lauf des 31. Mai 1999, 

 4. die im Verhältnis 92,43 : 100 erhöhten Mehrleistungsanteile der im Abs. 1 angeführten Bezüge nach 
den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, wenn der Beamte in der Zeit vom 1. Juni 1999 bis zum Ab-
lauf des 31. Mai 2000, 
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 5. die im Verhältnis 96,06 : 100 erhöhten Mehrleistungsanteile der im Abs. 1 angeführten Bezüge 
nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, wenn der Beamte in der Zeit vom 1. Juni 2000 
bis zum Ablauf des 31. Mai 2001 

aus dem Dienststand ausgeschieden ist.“ 
52. Für die Zeit vom 1. Mai 1996 bis zum Ablauf des 30. November 1996 wird nach § 121 Abs. 4 folgen-

der Abs. 4a eingefügt: 
„(4a) Die Zahl der angeordneten Überstunden und die Menge allfälliger sonstiger Mehrdienstleistungen, 

die der Bemessung des unter Bedachtnahme auf die vom Beamten in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht 
zu erbringenden Mehrleistungen bemessenen Teiles (Mehrleistungsanteiles) der Verwendungszulage nach 
Abs. 1 Z 3 zugrunde liegen, sind im Laufe des Mai 1996 für die Zeit ab 1. Juni 1996 auf 85,5% zu verrin-
gern.“ 

53. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 wird nach § 121 Abs. 4a fol-
gender Abs. 4b eingefügt: 

„(4b) Der Mehrleistungsanteil dieser Verwendungszulage ist ab dem auf die Verringerung nach Abs. 4a 
folgenden Monatsersten im Ausmaß von 85,5% der sich aus den Abs. 2 oder 3 ergebenden Höhe durch Be-
scheid festzusetzen. Ist die Verwendungszulage in Vorrückungsbeträgen festgesetzt, gelten die der Gehaltsstu-
fe des Beamten näher liegenden Vorrückungsbeträge als Mehrleistungsanteil, die ferner liegenden Vorrü-
ckungsbeträge als Funktionsanteil der Verwendungszulage. Ist das Ausmaß des Mehrleistungsanteiles nicht 
festgesetzt, so ist die gesamte Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 im Ausmaß von 92,75% durch Bescheid 
festzusetzen.“ 

54. Für die Zeit ab dem 1. Dezember 1996 lautet § 121 Abs. 4a: 
„(4a) Die Zahl der angeordneten Überstunden und die Menge allfälliger sonstiger Mehrdienstleistungen, 

die der Bemessung des unter Bedachtnahme auf die vom Beamten in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht 
zu erbringenden Mehrleistungen bemessenen Teiles (Mehrleistungsanteiles) der Verwendungszulage nach 
Abs. 1 Z 3 zugrunde liegen, sind im Laufe des Dezember 1996 für die Zeit ab 1. Jänner 1997 im Verhältnis 
85,5 : 83 zu verringern.“ 

55. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet § 121 Abs. 4b: 
„(4b) Der Mehrleistungsanteil dieser Verwendungszulage ist ab dem auf die Verringerung nach Abs. 4a 

folgenden Monatsersten im Ausmaß von 83% der sich aus den Abs. 2 oder 3 ergebenden Höhe durch Be-
scheid festzusetzen. Ist die Verwendungszulage in Vorrückungsbeträgen festgesetzt, gelten die der Gehaltsstu-
fe des Beamten näher liegenden Vorrückungsbeträge als Mehrleistungsanteil, die ferner liegenden Vorrü-
ckungsbeträge als Funktionsanteil der Verwendungszulage. Ist das Ausmaß des Mehrleistungsanteiles nicht 
festgesetzt, so ist die gesamte Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 im Ausmaß von 91,5% durch Bescheid 
festzusetzen.“ 

56. § 122 Abs. 3 lautet: 
„(3) Auf die Bemessung der Verwendungsabgeltung ist § 121 Abs. 2 bis 4a, auf die Abgeltung zeit- und 

mengenmäßiger Mehrleistungen durch die Verwendungsabgeltung ist § 121 Abs. 5 anzuwenden.“ 

57. Für die Zeit ab dem 1. Juni 1996 wird im § 122 Abs. 3 das Zitat „§ 121 Abs. 2 bis 4a“ durch 
das Zitat „§ 121 Abs. 2 bis 4b“ ersetzt. 

58. Dem § 161 wird folgender Abs. 17 angefügt: 

„(17) Es treten in Kraft: 
 1.  a) § 20c Abs. 3 in der Fassung, 
 b) § 121 Abs. 4a in der Fassung des Art. II Z 52, 
 c) § 122 Abs. 3 in der Fassung des Art. II Z 56 
  des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Mai 1996, 
 2.  a) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 10, 
 b) § 30 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 13 lit. a, 
 c) § 44 samt Überschrift in der Fassung des Art. II Z 17, 
 d) § 49a samt Überschrift in der Fassung des Art. II Z 19, 
 e) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 33, 
 f) § 74 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 36 lit. a, 
 g) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 39, 
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 h) § 91 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 42 lit. a, 
 i) § 103 Abs. 5 in der Fassung des Art. II Z 44, 
 j) § 103 Abs. 6 in der Fassung des Art. II Z 46 lit. a, 
 k) § 105 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 47, 
 l) § 105 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 49, 
 m) die Überschrift zu § 113a, § 113a Abs. 1 und 2 und § 113b samt Überschrift in der Fassung, 
 n) § 121 Abs. 4b in der Fassung des Art. II Z 53, 
 o) § 122 Abs. 3 in der Fassung des Art. II Z 57 
  des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Juni 1996, 
 3. § 4 Abs. 5 Z 7 und (soweit sie Z 7 betrifft) Z 8, § 13 Abs. 10a und 11, § 22 Abs. 3 bis 9 und § 61 

Abs. 4, 5 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. September 1996, 
 4. § 4 Abs. 3, 4 und 5 Z 1, 2, 6, 8 (soweit sie nicht Z 7 betrifft) und 9, § 4 Abs. 7, § 51 Abs. 1, 3, 4 und 8, 

§ 51a Abs. 2, § 53 samt Überschrift und § 53a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 mit 1. Oktober 1996, 

 5. § 121 Abs. 4a in der Fassung des Art. II Z 54 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 
1. Dezember 1996, 

 6.  a) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 11, 
 b) § 30 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 13 lit. b, 
 c) § 44 samt Überschrift in der Fassung des Art. II Z 18, 
 d) § 49a samt Überschrift in der Fassung des Art. II Z 20, 
 e) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 34, 
 f) § 74 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 36 lit. b, 
 g) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 40, 
 h) § 91 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 42 lit. b, 
 i) § 103 Abs. 5 in der Fassung des Art. II Z 45, 
 j) § 103 Abs. 6 in der Fassung des Art. II Z 46 lit. b, 
 k) § 105 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 48, 
 l) § 105 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 50, 
 m) § 113a Abs. 3 in der Fassung, 
 n) § 121 Abs. 4b in der Fassung des Art. II Z 55 
  des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Jänner 1997, 
 7..aa) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 12, 
 b) § 31 Abs. 2 und 4 und § 34 Abs. 5 in der Fassung, 
 c) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 35, 
 d) § 87 Abs. 2 und 4 in der Fassung, 
 e) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 41, 
 f) § 92 Abs. 5 in der Fassung 
  des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Jänner 1998.“ 

Artikel 3 
Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 820/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 45 Abs. 2 lautet der letzte Satz: 
„Soweit dadurch eine volle Lehrverpflichtung nicht überschritten wird, ist auf die Vergütung § 61 
Abs. 13 Z 2 des Gehaltsgesetzes 1956 anzuwenden.“ 

2. § 54 Abs. 2 lautet: 
„(2) Auf die Abgeltung der Lehrtätigkeit der Vertragsassistenten sind die §§ 53 und 53a des Gehaltsge-

setzes 1956 sinngemäß anzuwenden. Bei der Anwendung des § 53a Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 ist ins-
besondere auf teilbeschäftigte Vertragsassistenten Bedacht zu nehmen.“ 

3. Im § 54a Abs. 1 wird der Ausdruck „75 vH“ ersetzt: 
 a) für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 durch den Ausdruck „71,95%“, 
 b) für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 durch den Ausdruck „71,35%“. 

4. Im § 54a Abs. 2 wird der Ausdruck „12,5 vH“ ersetzt: 
 a) für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 durch den Ausdruck „11,14%“, 
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 b) für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 durch den Ausdruck „10,91%“. 
5. Dem § 76 wird folgender Abs. 13 angefügt: 
„(13) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1..aa) § 54a Abs. 1 in der Fassung des Art. III Z 3 lit. a, 
 b) § 54a Abs. 2 in der Fassung des Art. III Z 4 lit. a des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 

mit 1. Juni 1996, 
 2. § 45 Abs. 2 letzter Satz mit 1. September 1996, 
 3. § 54 Abs. 2 mit 1. Oktober 1996, 
 4..aa) § 54a Abs. 1 in der Fassung des Art. III Z 3 lit. b, 
 b) § 54a Abs. 2 in der Fassung des Art. III Z 4 lit. b des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 

mit 1. Jänner 1997.“ 

Artikel 4 
Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 522/1995, 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 4 werden folgende Abs. 3 bis 5 angefügt: 
„(3) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand 

und dem Ablauf des Monates liegt, in dem der Beamte sein 60. Lebensjahr vollendet haben wird, ist die Ru-
hegenußbemessungsgrundlage von 80% um 0,1667 Prozentpunkte zu kürzen. Das sich aus dieser Kürzung 
ergebende Prozentausmaß der Ruhegenußbemessungsgrundlage ist auf zwei Kommastellen zu runden. 

(4) Eine Kürzung nach Abs. 3 findet nicht statt 
 1. im Fall des im Dienststand eingetretenen Todes des Beamten, 
 2. wenn die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufs-

krankheit zurückzuführen ist und dem Beamten aus diesem Grund eine Versehrtenrente aus der Un-
fallversicherung der öffentlich Bediensteten gebührt. 

(5) Die Ruhegenußbemessungsgrundlage darf 62% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges nicht unter-
schreiten.“ 

2. Dem § 5 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Die Abs. 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit eines Beam-

ten, dessen Lehrverpflichtung gemäß § 8 Abs. 8 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, gemäß § 44 
Abs. 7 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 oder gemäß § 44 Abs. 7 des Land- und forstwirtschaftli-
chen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 ermäßigt war, unter Außerachtlassung 
 1. der Zeiten, in denen die Lehrverpflichtung nach den genannten Bestimmungen ermäßigt war, und 
 2. zugerechneter Zeiträume 
für die Erlangung des Ruhegenusses im Ausmaß der Ruhegenußbemessungsgrundlage ausreicht.“ 

3. § 7 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Ruhegenuß darf 

 1. die Ruhegenußbemessungsgrundlage nach § 4 Abs. 2, 3 und 5 nicht übersteigen und 
 2. 40% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges nicht unterschreiten.“ 

4. Dem § 12 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 4 Abs. 3 bis 5 ist auf die Bemessungsgrundlage der Ruhegenußzulage mit den Maßgaben anzuwen-
den, daß 
 1. die Kürzung der Bemessungsgrundlage für jeden Monat 0,2083 Prozentpunkte beträgt und 
 2. die Bemessungsgrundlage der Ruhegenußzulage 57,5% der Aktivzulage nicht unterschreiten darf.“ 

5. Abschnitt II A lautet samt Überschrift: 
„ABSCHNITT II A 

BEITRAG 
§ 13a. (1) Empfänger von monatlich wiederkehrenden Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz haben 

von diesen einen Beitrag zu entrichten. 
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(2) Der Beitrag beträgt 1,5% der Bemessungsgrundlage. Diese umfaßt sämtliche monatlich wiederkeh-
renden Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz sowie die Sonderzahlungen. 

(3) Die Kinderzulage und die Zulage gemäß § 25 Abs. 3 bleiben für die Bemessung des Beitrages außer 
Betracht. 

(4) Der der Kinderzulage und der der Zulage gemäß § 25 Abs. 3 entsprechende Teil der Sonderzahlung 
bleiben für die Bemessung des Beitrages außer Betracht. 

(5) Von der Ergänzungszulage, von den Geldleistungen, zu denen eine Ergänzungszulage gebührt, von 
den dazu gebührenden Sonderzahlungen und von nicht zahlbaren Geldleistungen ist kein Beitrag zu entrich-
ten. 

(6) Der Beitrag ist nur soweit zu entrichten, als damit die Mindestsätze nach § 26 Abs. 5 nicht unter-
schritten werden.“ 

6. Dem § 58 wird folgender Abs. 16 angefügt: 
„(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 4 Abs. 3 bis 5, § 7 Abs. 2, § 12 Abs. 2 und § 62c Abs. 1 mit 1. Mai 1996, 
 2. § 5 Abs. 5 und Abschnitt II A samt Überschrift mit 1. Juni 1996.“ 

7. Nach § 62b wird folgender § 62c eingefügt: 
„§ 62c. (1) Auf Beamte, deren Versetzung in den Ruhestand vor dem 16. Februar 1996 eingeleitet wor-

den ist, sind die §§ 4 und 12 in der bis zum Ablauf des 30. April 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
(2) Mit Ablauf des 31. Mai 1996 treten außer Kraft: 

 1. die Geschäftsordnung zum Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 716/1993, 
 2. die Pensionssicherungsbeitragsverordnung 1996, BGBl. Nr. 72.“ 

Artikel 5 
Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBl. Nr. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 522/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß beträgt, sofern dem Ruhegenuß eine Ruhegenußbemes-

sungsgrundlage im Ausmaß von 80% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges zugrunde liegt, den 437,5ten 
Teil des Betrages, der sich aus der Multiplikation der Summe der Nebengebührenwerte mit 1% des im Zeit-
punkt des Entstehens des Anspruches auf die Nebengebührenzulage geltenden Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V zuzüglich einer allfälligen Teuerungszulage ergibt. Liegt dem Ruhegenuß eine gemäß § 4 
Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 gekürzte Ruhegenußbemessungsgrundlage zugrunde, so gebührt die Ne-
bengebührenzulage in jenem Ausmaß, das dem Verhältnis der gekürzten zur vollen Ruhegenußbemes-
sungsgrundlage entspricht.“ 

2. § 5a lautet samt Überschrift: 
„Beitrag 

§ 5a. § 13a des Pensionsgesetzes 1965 ist auf die Nebengebührenzulage anzuwenden.“ 
3. Nach § 18c wird folgender § 18d eingefügt: 
„§ 18d. Auf Beamte, deren Versetzung in den Ruhestand vor dem 16. Februar 1996 eingeleitet worden 

ist, ist § 5 in der bis zum Ablauf des 30. April 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“ 
4. Dem § 19 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 5 Abs. 2 und § 18d mit 1. Mai 1996, 
 2. § 5a mit 1. Juni 1996.“ 
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Artikel 6 
Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Das Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2b wird folgender § 2c eingefügt: 
„§ 2c. Versetzungen in den Ruhestand haben so zu erfolgen, daß sie mit Ablauf eines Monatsletzten 

wirksam werden.“ 
2. Nach § 5 Abs. 1 werden folgende Abs. 1a bis 1c eingefügt: 
„(1a) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den zeitlichen 

Ruhestand und dem Ablauf des Monates liegt, in dem der Bundestheaterbedienstete frühestens Anspruch auf 
Versetzung in den dauernden Ruhestand gehabt hätte, ist die Ruhegenußbemessungsgrundlage von 80% um 
0,1667 Prozentpunkte zu kürzen. Das sich aus dieser Kürzung ergebende Prozentausmaß der Ruhegenußbe-
messungsgrundlage ist auf zwei Kommastellen zu runden. 

(1b) Eine Kürzung nach Abs. 1a findet nicht statt 
 1. im Falle des im Dienststand eingetretenen Todes des Bundestheaterbediensteten, 
 2. wenn die Ruhestandsversetzung wegen vorübergehender oder dauernder Dienstunfähigkeit auf einen 

Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und dem Bundestheaterbediensteten aus 
diesem Grund eine Versehrtenrente aus der Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten gebührt. 

(1c) Die Ruhegenußbemessungsgrundlage darf 62% der Ruhegenußermittlungsgrundlage nicht unter-
schreiten.“ 

3. § 6 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Ruhegenuß darf 

 1. die Ruhegenußbemessungsgrundlage nach § 5 Abs. 1 bis 1c und den letzten vollen Dienstbezug, 
verringert um den Pensionsbeitrag, nicht übersteigen und 

 2. 40% der Ruhegenußermittlungsgrundlage nicht unterschreiten.“ 
4. Dem § 6a Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Falle einer Kürzung der Ruhegenußbemessungsgrundlage nach § 5 Abs. 1a bis 1c ist die Bemes-
sungsgrundlage für die Nebengebührenzulage entsprechend zu kürzen.“ 

5. § 10a lautet samt Überschrift: 
„Beitrag 

§ 10a. Die Bestimmungen über den Beitrag gemäß § 13a des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, 
sind auf die nach diesem Bundesgesetz gebührenden monatlich wiederkehrenden Leistungen anzuwenden.“ 

6. Nach § 18a wird folgender § 18b eingefügt: 
„§ 18b. Auf Bundestheaterbedienstete, deren Versetzung in den Ruhestand vor dem 16. Februar 1996 

eingeleitet worden ist, ist § 5 in der bis zum Ablauf des 30. April 1996 geltenden Fassung weiter anzuwen-
den.“ 

7. Dem § 22 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 2c, § 5 Abs. 1a bis 1c, § 6 Abs. 3, § 6a Abs. 4 und § 18b mit 1. Mai 1996, 
 2. § 10a samt Überschrift mit 1. Juni 1996.“ 

Artikel 7 
Änderung des Richterdienstgesetzes 

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 522/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet § 68 letzter Satz: 
„46,09% dieser Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.“ 

2. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet § 68 letzter Satz: 
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„45,36% dieser Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.“ 
3. Für die Zeit vom 1. Juni 1996 bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 lautet § 68a: 
„§ 68a. (1) Die Dienstzulage beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes eines Richters der Gehaltsstufe 1 der 

Gehaltsgruppe I: 
Hundertsatz 

 1. Richteramtsanwärter ohne Prüfung ................................................................................... 5,29 
 2. Richteramtsanwärter mit Prüfung ..................................................................................... 7,98 
 3. Richter, soweit sie nicht in Z 4 bis 8 angeführt sind .......................................................... 26,89 
 4..aa) Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien, 
 b) Richter der Gehaltsgruppe II ab der Gehaltsstufe 13 .................................................... 41,20 
 5..aa) Präsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz, soweit sie nicht unter Z 6 angeführt 

sind, 
 b) Vizepräsidenten eines Oberlandesgerichtes, 
 c) Richter der Gehaltsgruppe III bis einschließlich der Gehaltsstufe 12............................ 50,65 
 6..aa) Präsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien, 
 b) Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien, 
 c) Richter der Gehaltsgruppe III ab der Gehaltsstufe 13 ................................................... 60,19 
 7. aa) Präsidenten eines Oberlandesgerichtes, 
 b) Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes................................................................ 69,65 
 8. Präsident des Obersten Gerichtshofes................................................................................ 79,19 

(2) Den Richtern der Gehaltsgruppe III sowie dem Präsidenten und den Vizepräsidenten des Obersten 
Gerichtshofes gebührt zur Dienstzulage gemäß Abs. 1 ein Zuschlag von 10,20% des Gehaltes eines Richters 
der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe III. 

(3) Richtern, die auf eine Planstelle eines Gerichtshofes erster Instanz ernannt sind und dort verwendet 
werden oder zur Dienstleistung zu einer anderen Justizbehörde in den Ländern zugeteilt sind, gebührt – be-
ginnend mit der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe I – ein Zuschlag zu ihrer Dienstzulage im Ausmaß von 
8,70% des Gehaltes eines Richters der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I. 

(4) Folgenden Richtern gebührt ein Zuschlag zur Dienstzulage gemäß Abs. 1 in Hundertsätzen des Ge-
haltes eines Richters der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I: 

Hundertsatz 
 1. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest drei ganze Richterplanstellen 

systemisiert sind ............................................................................................................  8,70.“ 
 2..aa) Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest zehn ganze Richterplanstellen 

systemisiert sind, und Vorsteher des Exekutionsgerichtes Wien, 
 b) Vizepräsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz, 
 c) Vizepräsidenten eines Oberlandesgerichtes .........................................................................  11,50.“ 
 3..aa) Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest 20 ganze Richterplanstellen syste-

misiert sind, ausgenommen der Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien, 
 b) Präsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz..........................................................  14,31.“ 
 4. Präsidenten eines Oberlandesgerichtes ...........................................................................  28,62.“ 

4. Für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997 lautet § 68a: 
 „§ 68a. (1) Die Dienstzulage beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes eines Richters der Gehaltsstufe 1 der 

Gehaltsgruppe I: 
Hundertsatz 

 1. Richteramtsanwärter ohne Prüfung ................................................................................... 5,22. 
 2. Richteramtsanwärter mit Prüfung ..................................................................................... 7,87. 
 3. Richter, soweit sie nicht in Z 4 bis 8 angeführt sind .......................................................... 26,53. 
 4..aa) Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien, 
 b) Richter der Gehaltsgruppe II ab der Gehaltsstufe 13 .................................................... 40,64. 
 5.a.a) Präsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz, soweit sie nicht unter Z 6 angeführt 

sind, 
 b) Vizepräsidenten eines Oberlandesgerichtes, 
 c) Richter der Gehaltsgruppe III bis einschließlich der Gehaltsstufe 12............................ 49,97. 
 6..aa) Präsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien, 
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 b) Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien, 
 c) Richter der Gehaltsgruppe III ab der Gehaltsstufe 13 ................................................... 59,38. 
 7..aa) Präsidenten eines Oberlandesgerichtes, 
 b) Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes................................................................ 68,71. 
 8. Präsident des Obersten Gerichtshofes................................................................................ 78,12. 

(2) Den Richtern der Gehaltsgruppe III sowie dem Präsidenten und den Vizepräsidenten des Obersten 
Gerichtshofes gebührt zur Dienstzulage gemäß Abs. 1 ein Zuschlag von 10,07% des Gehaltes eines Richters 
der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe III. 

(3) Richtern, die auf eine Planstelle eines Gerichtshofes erster Instanz ernannt sind und dort verwendet 
werden oder zur Dienstleistung zu einer anderen Justizbehörde in den Ländern zugeteilt sind, gebührt – be-
ginnend mit der Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe I – ein Zuschlag zu ihrer Dienstzulage im Ausmaß von 
8,58% des Gehaltes eines Richters der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I. 

(4) Folgenden Richtern gebührt ein Zuschlag zur Dienstzulage gemäß Abs. 1 in Hundertsätzen des Ge-
haltes eines Richters der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I: 

Hundertsatz 
 1. Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest drei ganze Richterplanstellen 

systemisiert sind ............................................................................................................  8,58.“ 
 2..aa) Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest zehn ganze Richterplanstellen 

systemisiert sind, und Vorsteher des Exekutionsgerichtes Wien, 
 b) Vizepräsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz, 
 c) Vizepräsidenten eines Oberlandesgerichtes...............................................................  11,35.“ 
 3..aa) Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem zumindest 20 ganze Richterplanstellen 

systemisiert sind, ausgenommen der Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere Stadt 
Wien, 

 b) Präsidenten eines Gerichtshofes erster Instanz..........................................................  14,12.“ 
 4. Präsidenten eines Oberlandesgerichtes ...........................................................................  28,24.“ 

5. Nach § 89 wird folgender § 89a angefügt: 
„Wirksamkeit der Versetzung in den zeitlichen oder in den dauernden Ruhestand 

§ 89a. Die Versetzung in den zeitlichen oder in den dauernden Ruhestand wird mit Ablauf des Monates, 
in dem der Bescheid oder das Erkenntnis rechtskräftig wird, oder mit Ablauf des darin festgesetzten späteren 
Monatsletzten wirksam.“ 

6. Dem § 173 wird folgender Abs. 13 angefügt: 
„(13) Es treten in Kraft: 

 1. § 89a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Mai 1996, 
 2.  a) § 68 letzter Satz in der Fassung des Art. VII Z 1, 
 b) § 68a in der Fassung des Art. VII Z 3 
  des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Juni 1996, 
 3.  a) § 68 letzter Satz in der Fassung des Art. VII Z 2, 
 b) § 68a in der Fassung des Art. VII Z 4 
  des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Jänner 1997.“ 

Artikel 8 
Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 522/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 82a lautet: 
„§ 82a. Die Bestimmungen über den Beitrag gemäß § 13a des Pensionsgesetzes 1965 sind auf die nach 

§ 74 gebührenden Zuschüsse mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Ausdrucks „monatlich 
wiederkehrende Leistungen“ der Ausdruck „Zuschüsse“ tritt.“ 

2. Dem § 101 wird folgender Abs. 12 angefügt: 
„(12) § 82a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Juni 1996 in Kraft.“ 
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Artikel 9 
Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 lautet: 
„§ 5. Bei Unterrichtserteilung an 

 1. allgemeinbildenden höheren Schulen für Berufstätige, 
 2. berufsbildenden mittleren und höheren Schulen für Berufstätige und an 
 3. als Schulen für Berufstätige geführten Lehrgängen und Kollegs an Bildungsanstalten 
sind drei gehaltene Unterrichtsstunden als vier Wochenstunden zu werten. Diese Umrechnung gilt nicht 
für an Samstag-Vormittagen gehaltene Unterrichtsstunden.“ 

2. Für die Zeit von 1. September 1996 bis 31. August 1998 entfällt im § 7 Abs. 1 der Ausdruck „im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler“. 

3. Für die Zeit von 1. September 1996 bis 31. August 1998 entfällt § 7 Abs. 3. 
4. § 8 Abs. 4 erster Satz lautet: 

„Das Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung beträgt in den Fällen des Abs. 2 Z 1 bis zu 50%.“ 
5. § 8 Abs. 5 lautet: 
„(5) Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 2 Z 1 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zwei Jahren, 

Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 2 Z 2 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens fünf Jahren, Lehr-
pflichtermäßigungen nach Abs. 2 Z 3 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren zulässig. Lehr-
pflichtermäßigungen nach Abs. 2 Z 2 und nach Abs. 2 Z 3 dürfen zusammen ein Gesamtausmaß von zehn 
Jahren nicht übersteigen.“ 

6. Dem § 15 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 5, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 4 und 5 und 
 2. die Aufhebung des § 7 Abs. 3 
mit 1. September 1996. § 7 Abs. 1 und 3 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 geltenden Fassung 
tritt mit 1. September 1998 wieder in Kraft.“ 

Artikel 10 
Änderung des LDG 1984 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, BGBl. Nr. 302, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. XXX/1996, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Landeslehrer ist von Amts wegen oder auf seinen Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn 

er dauernd dienstunfähig ist.“ 
2. § 12 Abs. 5 entfällt. 
3. § 12 Abs. 6 lautet: 
„(6) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monates, in dem der Bescheid rechtskräftig 

wird, oder mit Ablauf des darin festgesetzten späteren Monatsletzten wirksam.“ 
4. § 14 Abs. 1 Z 1 lautet: 

 „1. im Fall des § 12 Abs. 1 seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat oder“ 
5. § 44 Abs. 4 lautet: 
„(4) Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 1 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zwei Jahren, 

Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens fünf Jahren, Lehr-
pflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 3 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren zulässig. Lehr-
pflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 1 Z 3 dürfen zusammen ein Gesamtausmaß von zehn 
Jahren nicht übersteigen. Lehrpflichtermäßigungen wegen einer Tätigkeit als Landes- oder Bezirksbildstellen-
leiter unterliegen keiner zeitlichen Beschränkung.“ 
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6. § 107a lautet samt Überschrift: 
„Verrechnung der Beiträge 

§ 107a. Die Beiträge im Sinne des § 13a des Pensionsgesetzes 1965 und des § 5a des Nebengebührenzu-
lagengesetzes fließen dem Bund zu.“ 

7. § 115b Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Landeslehrer des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen durch Ernennung wieder in den 

Dienststand aufgenommen werden, wenn er 
 1. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 oder 3 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 geltenden Fassung 

oder 
 2. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 geltenden Fassung 
seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Landeslehrers ist nicht erforderlich. § 14 
Abs. 2 und 3 ist anzuwenden.“ 

8. Dem § 123 wird folgender Abs. 18 angefügt: 
„(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 12 Abs. 6 mit 1. Mai 1996, 
 2. § 107a samt Überschrift mit 1. Juni 1996, 
 3. § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 1 Z 1, § 44 Abs. 4, § 115b Abs. 2 und die Aufhebung des § 12 Abs. 5 mit 

1. September 1996.“ 

Artikel 11 
Änderung des LLDG 1985 

Das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, BGBl. Nr. 296, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 830/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Lehrer ist von Amts wegen oder auf seinen Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn er 

dauernd dienstunfähig ist.“ 
2. § 12 Abs. 5 entfällt. 
3. § 12 Abs. 6 lautet: 
„(6) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monates, in dem der Bescheid rechtskräftig 

wird, oder mit Ablauf des darin festgesetzten späteren Monatsletzten wirksam.“ 
4. § 14 Abs. 1 Z 1 lautet: 

 „1. im Fall des § 12 Abs. 1 seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat oder“ 
5. § 44 Abs. 4 lautet: 
„(4) Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 1 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zwei Jahren, 

Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens fünf Jahren, Lehr-
pflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 3 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren zulässig. Lehr-
pflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 1 Z 3 dürfen zusammen ein Gesamtausmaß von zehn 
Jahren nicht übersteigen.“ 

6. § 116a lautet samt Überschrift: 
„Verrechnung der Beiträge 

§ 116a. Die Beiträge im Sinne des § 13a des Pensionsgesetzes 1965 und des § 5a des Nebengebührenzu-
lagengesetzes fließen dem Bund zu.“ 

7. § 121c Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Lehrer des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen durch Ernennung wieder in den 

Dienststand aufgenommen werden, wenn er 
 1. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 oder 3 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 geltenden Fassung 

oder 
 2. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 geltenden Fassung 
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seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Lehrers ist nicht erforderlich. § 14 Abs. 2 
und 3 ist anzuwenden.“ 

8. Dem § 127 wird folgender Abs. 12 angefügt: 
„(12) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 12 Abs. 6 mit 1. Mai 1996, 
 2. § 116a samt Überschrift mit 1. Juni 1996, 
 3. § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 1 Z 1, § 44 Abs. 4, § 121c Abs. 2 und die Aufhebung des § 12 Abs. 5 mit 

1. September 1996.“ 

Artikel 12 
Änderung des Bezügegesetzes 

Das Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 820/1995 
und durch Z 1 der Kundmachung BGBl. Nr. 44/1996, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 26 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 4 Abs. 3 bis 5 des Pensionsgesetzes 1965 ist mit den Maßgaben anzuwenden, daß 
 1. anstelle der Versetzung in den Ruhestand das Ausscheiden aus der Funktion wegen Unfähigkeit zur 

weiteren Funktionsausübung zu treten hat und 
 2. die Bemessungsgrundlage des Ruhebezuges für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt des Aus-

scheidens aus der Funktion und dem Zeitpunkt liegt, ab dem frühestens ein Ruhebezug gebühren 
würde, wenn das Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates nicht zur weiteren Funktionsaus-
übung unfähig geworden wäre, um 0,1667 Prozentpunkte zu kürzen ist.“ 

2. Dem § 37 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 4 Abs. 3 bis 5 des Pensionsgesetzes 1965 ist mit den Maßgaben anzuwenden, daß 
 1. anstelle der Versetzung in den Ruhestand das Ausscheiden aus der Funktion wegen Unfähigkeit zur 

weiteren Funktionsausübung zu treten hat und 
 2. der Ruhebezug für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Funktion und 

dem Zeitpunkt liegt, ab dem frühestens ein Ruhebezug gebühren würde, wenn das oberste Organ 
nicht zur weiteren Funktionsausübung unfähig geworden wäre, um ein Vierhundertachtzigstel zu 
kürzen ist.“ 

3. Dem § 44c Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 4 Abs. 3 bis 5 des Pensionsgesetzes 1965 ist mit den Maßgaben anzuwenden, daß 
 1. anstelle der Versetzung in den Ruhestand das Ausscheiden aus der Funktion wegen Unfähigkeit zur 

weiteren Funktionsausübung zu treten hat und 
 2. die Bemessungsgrundlage des Ruhebezuges für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt des Aus-

scheidens aus der Funktion und dem Zeitpunkt liegt, ab dem frühestens ein Ruhebezug gebühren 
würde, wenn das Mitglied des Europäischen Parlaments nicht zur weiteren Funktionsausübung unfä-
hig geworden wäre, um 0,1667 Prozentpunkte zu kürzen ist.“ 

4. § 44m lautet: 
„§ 44m. Die Bestimmungen über den Beitrag gemäß § 13a des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. 

Nr. 340/1965, sind mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 1. An die Stelle des Ausdrucks „monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz“ 

tritt der Ausdruck „monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach den Art. IV bis VIa dieses Bun-
desgesetzes“. 

 2. Der für Ansprüche nach Z 1 zu leistende Beitrag erhöht sich für die Zeit vom 1. Jänner 1996 bis zum 
31. Dezember 1996 um 3,99% der Bemessungsgrundlage.“ 

5. Dem § 45 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 26 Abs. 1, § 37, § 44c Abs. 1 und § 49 mit 1. Mai 1996, 
 2. § 44m mit 1. Juni 1996.“ 

6. § 49 lautet: 
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„§ 49. Auf Mitglieder des Nationalrates oder des Bundesrates, oberste Organe und Mitglieder des Euro-
päischen Parlaments, deren Versetzung in den Ruhestand vor dem 16. Februar 1996 eingeleitet worden ist, 
sind die §§ 26 Abs. 1, 37 und 44c Abs. 1 in der bis zum Ablauf des 30. April 1996 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden.“ 

Artikel 13 
Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 820/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 5b Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 4 Abs. 3 bis 5 des Pensionsgesetzes 1965 ist mit den Maßgaben anzuwenden, daß 
 1. anstelle der Versetzung in den Ruhestand die Amtsenthebung vor dem vollendeten 60. Lebensjahr 

nach § 10 Abs. 1 lit. a oder d dieses Bundesgesetzes zu treten hat und 
 2. die Ruhegenußbemessungsgrundlage für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Amtsenthe-

bung und dem Ablauf des Monates liegt, in dem das Mitglied sein 60. Lebensjahr vollendet haben 
wird, um 0,1667 Prozentpunkte zu kürzen ist.“ 

2. Dem § 5c Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Im Falle einer Kürzung der Ruhegenußbemessungsgrundlage nach § 5b Abs. 2 letzter Satz ist das im 
2. Satz festgelegte Höchstausmaß der Zulage entsprechend zu kürzen.“ 

3. § 5h lautet: 
,,§ 5h. Die Bestimmungen über den Beitrag gemäß § 13a des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. 

Nr. 340/1965, sind mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 1. An die Stelle des Ausdrucks „monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz“ 

tritt der Ausdruck „Ruhe(Versorgungs)bezüge nach den §§ 5b bis 5g dieses Bundesgesetzes“. 
 2. Der für Ansprüche nach Z 1 zu leistende Beitrag erhöht sich für die Zeit vom 1. Jänner 1996 bis zum 

31. Dezember 1996 um 3,99% der Bemessungsgrundlage.“ 
4. Dem § 89 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 
„(5) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 5b Abs. 2 und § 5c Abs. 1 mit 1. Mai 1996, 
 2. § 5h mit 1. Juni 1996. 

(6) Auf Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes, deren Amtsenthebung vor dem 16. Februar 1996 ein-
geleitet wurde, ist § 5b Abs. 2 in der bis zum Ablauf des 30. April 1996 geltenden Fassung anzuwenden.“ 

Artikel 14 
Änderung des Dorotheumsgesetzes 

Das Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 334/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 3 lautet: 
„(3) Auf die von Abs. 1 erfaßten Pensionsansprüche sind die Bestimmungen über den Beitrag gemäß 

§ 13a des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“ 
2. Der bisherige § 9a erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) § 4 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Juni 1996 in Kraft.“ 
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Artikel 15 
Änderung des Pensionsreform-Gesetzes 1993 

Das Pensionsreform-Gesetz 1993, BGBl. Nr. 334, wird wie folgt geändert: 

1. (Verfassungsbestimmung) Art. XV lautet: 

„Artikel XV 
(Verfassungsbestimmung) 

Bemessung von Versorgungsbezügen 
Bei der Bemessung von Versorgungsbezügen des überlebenden Ehegatten ist dessen sonstiges Einkom-

men zu berücksichtigen. Soweit es sich bei dieser Bemessung nicht um eine Erhöhung von Versorgungsbezü-
gen auf eine Mindestversorgungsleistung handelt, ist dieses Einkommen nur in dem Ausmaß zu berücksichti-
gen, als es für Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersversorgung zugrunde zu legen ist.“ 

2. (Verfassungsbestimmung) Art. XV in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt 
mit 1. Juni 1996 in Kraft. 

Artikel 16 
Änderung des Karenzurlaubsgeldgesetzes 

Das Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. Nr. 395/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 820/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Als Entgelt gelten alle Einkünfte im Sinne des § 36a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977.“ 

2. § 4 lautet: 
„Dauer des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld 

§ 4. (1) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld besteht bis zur Vollendung des 18. Lebensmonates des 
Kindes, wenn nur ein Elternteil Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt. 

(2) Der Anspruch besteht über den Zeitraum gemäß Abs. 1 hinaus, höchstens jedoch bis zur Vollendung 
des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn der zweite Elternteil 
 1. mindestens drei Monate lang das Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt oder genommen hat, für die 

Dauer dieses Bezuges oder 
 2. durch ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis im Sinne des § 15b Abs. 2 Z 1, 2 oder 4 

MSchG verhindert ist, das Kind zu betreuen oder 
 3. auf Grund einer schweren körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbehinderung außerstande 

ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu betreuen.“ 

3. Im § 6 und § 7 Abs. 2 entfällt jeweils der Teilsatz „ , das das zweite Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat,“. 

4. Dem § 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 4 gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle des § 15b Abs. 2 Z 1, 2 oder 4 MSchG § 5 Abs. 2 Z 1, 2 
oder 4 EKUG tritt.“ 

5. § 12 Abs. 2 lautet: 
„(2) Nimmt jeweils nur ein Elternteil nach dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes eine Teilzeit-

beschäftigung gemäß § 15c MSchG oder § 8 EKUG oder nach einer anderen gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschrift in Anspruch, so gebührt diesem, wenn dieses Bundesgesetz auf ihn anzuwenden ist, auf 
Antrag das Karenzurlaubsgeld für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung höchstens bis zur Vollendung des 
zweiten Lebensjahres. Das Karenzurlaubsgeld wird über diesen Zeitpunkt hinaus gewährt, wenn der zweite 
Elternteil mindestens drei Monate lang das Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt oder genommen hat, für 
die Dauer dieses Bezuges, oder wenn der zweite Elternteil durch Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, 
schwere Erkrankung oder Tod verhindert ist, das Kind zu betreuen, oder der zweite Elternteil auf Grund einer 
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schweren körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbehinderung außerstande ist, das Kind ohne fremde 
Hilfe zu betreuen; höchstens jedoch bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Das Karenzur-
laubsgeld gemäß § 3 Abs. 1 vermindert sich um den Prozentsatz der Teilzeitbeschäftigung, gemessen an der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit. Höchstens gebühren 50% des Karenzurlaubsgeldes gemäß § 3 Abs. 1. Ein 
Wechsel in der Anspruchsberechtigung kann nur einmal erfolgen, nachdem ein Elternteil mindestens drei 
Monate lang Karenzurlaubsgeld bezogen hat.“ 

6. Dem § 12 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
„Als Entgelt gelten alle Einkünfte im Sinne des § 36a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977.“ 

7. § 13 Abs. 1 lautet: 
„(1) Nimmt jeweils nur ein Elternteil im Anschluß an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 MSchG eine Teilzeit-

beschäftigung nach § 15c MSchG oder § 8 EKUG oder nach anderen gleichartigen österreichischen Rechts-
vorschriften in Anspruch, so gebührt ihm, wenn dieses Bundesgesetz auf ihn anzuwenden ist, auf Antrag das 
Karenzurlaubsgeld nach diesem Bundesgesetz für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung, höchstens bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Das Karenzurlaubsgeld wird über diesen Zeitpunkt hinaus 
gewährt, wenn der zweite Elternteil mindestens drei Monate lang das Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt 
oder genommen hat, für die Dauer dieses Bezuges, oder wenn der zweite Elternteil durch Aufenthalt in einer 
Heil- oder Pflegeanstalt, schwere Erkrankung oder Tod verhindert ist, das Kind zu betreuen, oder der zweite 
Elternteil auf Grund einer schweren körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbehinderung außerstande 
ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu betreuen; höchstens jedoch bis zur Vollendung des vierten Lebensjahres 
des Kindes.“ 

8. § 14 Abs. 1 Z 4 lautet: 
 „4. Adoptiveltern- und Pflegeelternteile im Sinne der §§ 6 und 7 nach Maßgabe der §§ 15 bis 17.“ 

9. Im § 15 Abs. 2 entfällt der Ausdruck „trotz aufrechter Ehe der gemeinsame Haushalt aufgelöst 
wurde oder“. 

10. Im § 19 Abs. 2 wird der Ausdruck „auf den Prozentsatz“ durch den Ausdruck „um den Pro-
zentsatz“ ersetzt. 

11. § 31 Abs. 5 lautet: 
„(5) Der Anspruch auf Sonderkarenzurlaubsgeld besteht längstens auf die Dauer von einem Jahr und en-

det mit dem Wegfall der Voraussetzungen, spätestens aber mit der Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes.“ 

12. Dem § 39 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten in Kraft: 

 1. § 14 Abs. 1 Z 4 und § 15 Abs. 2 für Ansprüche, deren Anfallstag nach dem 31. Dezember 1995 liegt, 
mit 1. Jänner 1996, 

 2. § 2 Abs. 3, § 12 Abs. 5, § 19 Abs. 2 und § 31 Abs. 5 mit 1. Mai 1996, 
 3. § 4, § 6, § 7 Abs. 1 und 2, § 12 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 mit 1. Juli 1996. 
Z 3 ist nur anzuwenden, wenn das Kind, zu dessen Betreuung Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung 
in Anspruch genommen wird, nach dem 30. Juni 1996 geboren worden ist. Auf die anderen Fälle sind 
die in Z 3 angeführten Bestimmungen in der bis zum Ablauf des 30. Juni 1996 geltenden Fassung an-
zuwenden.“ 

Artikel 17 
Bundesgesetz über eine Einmalzahlung für den öffentlichen Dienst in den Jahren 1996 und 1997 

Einmalzahlung im Jahr 1996 
§ 1. Den nachstehend angeführten Bundesbediensteten, Teilnehmern an der Eignungsausbildung des 

Bundes und Personen mit einem Pensionsanspruch nach § 3 gebührt eine Einmalzahlung, wenn ihnen für den 
1. April 1996 ein Gehalt oder ein Monatsentgelt aus ihrem Bundesdienstverhältnis, ein Ausbildungsbeitrag 
für die Eignungsausbildung, eine Pension nach § 3 oder ein Emeritierungsbezug gebührt: 
 1. den Beamten des Dienststandes, den emeritierten Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren 

mit einem Emeritierungsbezug gemäß § 163 Abs. 4 Z 1 BDG 1979, BGBl. Nr. 333, den Vertragsbe-
diensteten, den Bediensteten der Österreichischen Bundesforste und den Teilnehmern an der Eig-
nungsausbildung in der Höhe von 2 700 S, 
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 2. den emeritierten Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren mit einem Emeritierungsbezug 
gemäß § 163 Abs. 4 Z 2 BDG 1979 in der Höhe von 2 430 S, 

 3. Personen mit Anspruch auf Ruhegenuß in der Höhe von 2 160 S, 
 4. Personen mit Anspruch auf Witwen(Witwer)versorgungsgenuß, frühere Ehegatten mit Anspruch auf 

Versorgungsgenuß und Personen mit Anspruch auf Versorgungsgeld oder Übergangsbeitrag in der 
Höhe von 1 296 S, 

 5. Personen mit Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß für Vollwaisen in der Höhe von 778 S, 
 6. Personen mit Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß für Halbwaisen in der Höhe von 518 S, 
 7. Personen mit Anspruch auf Unterhaltsbeitrag in der Höhe jenes Teiles des nach den Z 3, 4, 5 oder 6 

in Betracht kommenden Betrages, der dem Verhältnis des Unterhaltsbeitrages zum vollen Ru-
he(Versorgungs)genuß entspricht. 

Einmalzahlung im Jahr 1997 
§ 2. Den nachstehend angeführten Bundesbediensteten, Teilnehmern an der Eignungsausbildung des 

Bundes und Personen mit einem Pensionsanspruch nach § 3 gebührt eine Einmalzahlung, wenn ihnen für den 
1. Februar 1997 ein Gehalt oder ein Monatsentgelt aus ihrem Bundesdienstverhältnis, ein Ausbildungsbeitrag 
für die Eignungsausbildung, eine Pension nach § 3 oder ein Emeritierungsbezug gebührt: 
 1. den Beamten des Dienststandes, den emeritierten Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren 

mit einem Emeritierungsbezug gemäß § 163 Abs. 4 Z 1 BDG 1979, den Vertragsbediensteten, den 
Bediensteten der Österreichischen Bundesforste und den Teilnehmern an der Eignungsausbildung in 
der Höhe von 3 600 S, 

 2. den emeritierten Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren mit einem Emeritierungsbezug 
gemäß § 163 Abs. 4 Z 2 BDG 1979 in der Höhe von 3 240 S, 

 3. Personen mit Anspruch auf Ruhegenuß in der Höhe von 2 880 S, 
 4. Personen mit Anspruch auf Witwen(Witwer)versorgungsgenuß, frühere Ehegatten mit Anspruch auf 

Versorgungsgenuß und Personen mit Anspruch auf Versorgungsgeld oder Übergangsbeitrag in der 
Höhe von 1 728 S, 

 5. Personen mit Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß für Vollwaisen in der Höhe von 1 037 S, 
 6. Personen mit Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß für Halbwaisen in der Höhe von 691 S, 
 7. Personen mit Anspruch auf Unterhaltsbeitrag in der Höhe jenes Teiles des nach den Z 3, 4, 5 oder 6 

in Betracht kommenden Betrages, der dem Verhältnis des Unterhaltsbeitrages zum vollen Ru-
he(Versorgungs)genuß entspricht. 

Maßgebende Pensionsansprüche 
§ 3. (1) Die §§ 1 und 2 sind auf Pensionsansprüche 

 1. nach dem Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, 
 2. nach dem Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979, 
 3. nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, 
 4. nach dem Art. VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298, 
 5. nach dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 202/1949, 
 6. nach dem Pensionsstatut für die ständigen Arbeiter der Austria Tabakwerke AG, vormals Österreichi-

sche Tabakregie, 
 7. nach einer Verordnung gemäß § 11 Abs. 2 des Pensionsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 187/1949, 
 8. auf Grund einer Entschließung des Bundespräsidenten 
sowie auf vertragliche Pensionsansprüche gegen den Bund anzuwenden, soweit die letzteren zugrunde 
liegenden Verträge nicht eine andere Art der Valorisierung vorsehen. 

(2) Dieses Bundesgesetz ist nicht auf Pensionsansprüche nach 
 1. dem Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, und 
 2. dem Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85, 
anzuwenden. 

Aliquotierung bei Teilbeschäftigung 
§ 4. Die Einmalzahlung gebührt 

 1. den Personen nach § 1 Z 1, die am 1. April 1996, 
 2. den Personen nach § 2 Z 1, die am 1. Februar 1997 
nicht in Vollbeschäftigung stehen, abweichend von den §§ 1 und 2 in der Höhe jenes Teiles des für sie 
vorgesehenen Betrages, der dem Verhältnis ihres geringeren Beschäftigungsausmaßes zum vollen Be-
schäftigungsausmaß entspricht. 
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Aliquotierung für Pensionisten 
§ 5. Liegt den Pensionsansprüchen der in § 1 Z 2 bis 6 und § 2 Z 2 bis 6 angeführten Personen nicht die 

volle Ruhegenußbemessungsgrundlage oder der höchste für eine Versorgungsleistung maßgebliche Prozent-
satz zugrunde, so gebührt ihnen die Einmalzahlung abweichend von den §§ 1 und 2 in der Höhe jenes Teiles 
des für sie vorgesehenen Betrages, der 
 1. im Falle eines Ruhegenusses dem Verhältnis des jeweiligen Ruhegenusses zu 80% des dem Ruhege-

nuß zugrunde liegenden ruhegenußfähigen Monatsbezuges und 
 2. im Falle einer Versorgungsleistung dem Verhältnis des jeweiligen Pensionsanspruches zum höchsten 

erreichbaren Pensionsanspruch 
entspricht. 

Befreiung von der Beitragspflicht 
§ 6. (1) Die Einmalzahlungen sind der Bemessung von Sozialversicherungsbeiträgen und Arbeitslosen-

versicherungsbeiträgen nicht zugrunde zu legen. 
(2) Abs. 1 gilt auch für Einmalzahlungen, die von der jeweils zuständigen Gebietskörperschaft an Lan-

des-, Gemeinde- und Gemeindeverbandsbedienstete und deren Hinterbliebene 
 1. für den Monat April 1996 in der sich aus den §§ 1 und 3 bis 5 ergebenden Höhe und 
 2. für den Monat Februar 1997 in der sich aus den §§ 2 bis 5 ergebenden Höhe 
bezahlt werden. 

Auszahlung 
§ 7. (1) Die am 1. April 1996 gebührende Einmalzahlung ist gemeinsam mit dem Bezug, der Pension 

oder dem Ausbildungsbeitrag für den Monat April 1996, die am 1. Februar 1997 gebührende Einmalzahlung 
ist gemeinsam mit dem Bezug, der Pension oder dem Ausbildungsbeitrag für den Monat Februar 1997 auszu-
zahlen. 

(2) Die für die Auszahlung des betreffenden Bezuges, der betreffenden Pension oder des betreffenden 
Ausbildungsbeitrages geltenden Rundungsbestimmungen sind für die Auszahlungszeiträume April 1996 
und Februar 1997 ausschließlich auf den um die Einmalzahlung erhöhten Auszahlungsbetrag anzuwenden. 

(3) Darüber hinaus hat die Einmalzahlung keine besoldungsrechtlichen Auswirkungen auf den laufen-
den Bezug, die Pension oder den Ausbildungsbeitrag. 

(4) Die Einmalzahlung gilt als Sonderzahlung im Sinne des § 26 Abs. 4 lit. a des Pensionsgesetzes 1965. 

Anwendung auf Landeslehrer und Landesvertragslehrer 
§ 8. Die §§ 1 bis 7 sind auch auf folgende Personen anzuwenden: 

 1. Landeslehrer nach § 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, 
 2. land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer nach § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landes-

lehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296, 
 3. Landesvertragslehrer nach § 1 des Landesvertragslehrergesetzes 1966, BGBl. Nr. 172, 
 4. land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrer nach § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen 

Landesvertragslehrergesetzes, BGBl. Nr. 244/1969. 

Verweise auf andere Bundesgesetze 
§ 9. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der jeweils 

geltenden Fassung anzuwenden. 

Vollziehung 
§ 10. (1) Hinsichtlich der Anwendung dieses Bundesgesetzes auf 

 1. Landeslehrer und Landesvertragslehrer ist der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angele-
genheiten mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 B-VG zustehenden Rechte be-
traut, 
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 2. land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer und land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrer 
ist der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß 
Art. 14a Abs. 6 B-VG zustehenden Rechte betraut. 

(2) Im übrigen ist mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes die Bundesregierung, in Angelegenheiten, 
die jedoch nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser Bundesminister betraut. 

Artikel 18 
Änderung des Parteiengesetzes 

Das Parteiengesetz, BGBl. Nr. 404/1975, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 238/1991, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Zuwendungen gemäß Abs. 2 betragen in den Jahren 1996 und 1997 jeweils 201 718 700 S und 

vermindern oder erhöhen sich in den folgenden Jahren in jenem Maße, in dem sich der vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt verlautbarte Verbraucherpreisindex 1986 oder der an seine Stelle tretende Index 
verändert.“ 

2. § 2 Abs. 4 entfällt. 
3. § 3 Abs. 4 erster Satz lautet: 

„Begehren auf Zuerkennung von Zuwendungen gemäß § 2 Abs. 2 lit. a und b sind bis spätestens 
15. Dezember des Vorjahres an das Bundeskanzleramt zu stellen.“ 

4. § 3 Abs. 5 entfällt. 
5. Der bisherige Abs. 2 des § 15 erhält die Bezeichnung „(3)“. Nach § 15 Abs. 1 wird der folgende 

Abs. 2 eingefügt: 
„(2) § 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 4 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. .../1996 treten 

mit 1. Jänner 1996 in Kraft. § 2 Abs. 4 und § 3 Abs. 5 treten mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft.“ 

Artikel 19 
Änderung des Bundesgesetzes über die Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik 1984 

Das Bundesgesetz über die Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik 1984, BGBl. Nr. 369, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 239/1991, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Grundbetrag entspricht dem Jahresbruttobezug von fünf Ordentlichen Universitäts(Hoch-

schul)professoren der 8. Gehaltsstufe sowie sieben Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe b, Entloh-
nungsstufe 17, jeweils einschließlich der Sonderzahlungen. Als Zusatzbetrag erhält der Rechtsträger für jeden 
Abgeordneten der politischen Partei gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 einen Jahresbruttobezug eines Vertragsbediensteten 
der Entlohnungsgruppe c, Entlohnungsstufe 15, einschließlich der Sonderzahlungen. Veränderungen der 
oben genannten Jahresbruttobezüge während eines Kalenderjahres sind aliquot nach Monaten zu berücksich-
tigen.“ 

2. Der bisherige Abs. 2 des § 12 erhält die Bezeichnung „(3)“. Nach § 12 Abs. 1 wird folgender 
Abs. 2 eingefügt: 

„(2) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. ... /1996 tritt mit 1. Jänner 1996 in 
Kraft.“ 
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Artikel 20 

Bundesgesetz betreffend die Finanzierung von Bundesstraßen 
(Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 – BStFG 1996) 

[Celex-Nr.: 393L0089] 

Mauteinhebung an Bundesstraßen 

§ 1. (1) Der Benützer von Bundesstraßen A (Bundesautobahnen), mehrspurigen Bundesstraßen S 
(Bundesschnellstraßen) und Bundesstraßen B, die ähnliche Merkmale wie Bundesstraßen A (Bundes-
autobahnen) aufweisen, und darüber hinaus von Brücken, Tunnel und Gebirgspässen auf sonstigen 
Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) und Bundesstraßen B hat dem Bund (Bundesstraßenver-
waltung) als Entgelt eine fahrleistungsabhängige Maut zu leisten. Der Bund wird ermächtigt, die Maut-
einhebung einem Dritten zu übertragen. 

(2) Die Festlegung jener Bundesstraßenstrecken, für die erstmals eine Maut einzuheben ist, hat 
durch Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zu erfolgen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen durch Verordnung die Planung, Errichtung, Erweiterung und Erhaltung von 
Mautstrecken gemäß Abs. 1 einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen Anlagen übertragen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat unter Bedachtnahme auf die Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Mauteinhebung die Lage der Mautstellen durch Verordnung 
festzulegen. 

§ 2. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat während des Jahres 1998 mit der Einhebung einer 
fahrleistungsabhängigen Maut für mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren von außen auch automatisch 
erfaßbare Merkmale einem höchst zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen für den überwiegenden 
Teil der betroffenen Kraftfahrzeuge entsprechen, zu beginnen, sofern die Einhebung mittels elektroni-
scher Einrichtungen (§ 4) nach dem Stand der Technik zu diesem Zeitpunkt eine zuverlässige Abwick-
lung der Bemautung gewährleistet. Während des Jahres 2001 hat unter der gleichen Voraussetzung der 
Bund für alle anderen Kraftfahrzeugkategorien ebenfalls mit der Einhebung einer fahrleistungsabhän-
gigen Maut zu beginnen. 

§ 3. (1) Die Festsetzung der Mauttarife hat durch Verordnung des Bundesministers für wirtschaft-
liche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen nach Kraftfahrzeugka-
tegorien zu erfolgen. Die Mauttarife haben sich an den Längen der den Mautstellen gemäß § 1 Abs. 3 
zuzuordnenden Streckenabschnitten sowie an den Kosten der Herstellung, Erweiterung, baulichen und 
betrieblichen Erhaltung und der Einhebung der Mauten des betreffenden Mautstreckennetzes zu orien-
tieren. Zu anderen Merkmalen als der Fahrzeuggattung gemäß Artikel IV § 10 Abs. 1 ASFINAG-
Gesetz zählen die von den Fahrzeuggattungen ausgehenden Belastungen, der Zeitpunkt der Straßenbe-
nützung und die Art der Mauteinhebung. Weiters ist auf Veränderungen des vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 oder des an seine Stelle tretenden 
Index Bedacht zu nehmen. 

(2) Aus Gründen sozialer, verkehrspolitischer oder anderer öffentlicher Interessen können in der 
Verordnung gemäß Abs. 1 einzelne Fahrzeugkategorien von der Mautpflicht ausgenommen werden, 
insbesondere die in Artikel IV § 10 Abs. 2 ASFINAG-Gesetz genannten. 

§ 4. (1) Die überwiegende Mauteinhebung mittels elektronischer Einrichtungen ist anzustreben 
(§ 2). Die Mauteinhebungsberechtigten haben dafür Sorge zu tragen, daß der fahrleistungsabhängigen 
Mautpflicht unterliegende Kraftfahrzeuge vor der mautpflichtigen Straßenbenützung mit Geräten zur 
elektronischen Abbuchung der Maut ausgerüstet werden können. Diese Geräte sind von den Mautein-
hebungsberechtigten gegen angemessenen Kostenersatz zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Mauteinhebungsberechtigten haben die Beschaffenheit der Geräte und ihre Anbringung am 
oder im Kraftfahrzeug einheitlich in der Mautordnung festzusetzen. 

§ 5. Die Festsetzung der Mauttarife gemäß § 3 und die Ausnahmen von der Entgeltleistung auf 
den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehenden Mautstrecken bleiben durch die 
Bestimmungen dieses Gesetzes solange unberührt, als die Mauteinhebung nicht gemäß § 2 erfolgt. 
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§ 6. Die Mauteinhebungsberechtigten haben ab Beginn der Mauteinhebung gemäß § 2 in geeigne-
ter Weise auf den Beginn der Mautstrecken und auf die Mauttarife hinzuweisen. 

§ 7.  (1)  Solange  keine  fahrleistungsabhängige  Maut  auf  Bundesstraßen  A  (Bundesautobah-
nen) und Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) eingehoben wird, unterliegt deren Benützung mit 
Kraftfahrzeugen und von diesen gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein 
oder in Kombination unter 12 Tonnen beträgt, einer zeitabhängigen Maut, die vom Mautberechtigten 
ab 1. Jänner 1997 einzuheben ist. Die Maut ist vor der mautpflichtigen Straßenbenützung durch An-
bringen einer Mautvignette am Fahrzeug zu entrichten. 

(2) Der Preis einer Jahresvignette samt Umsatzsteuer beträgt für einspurige Kraftfahrzeuge und für 
Anhänger, die von mehrspurigen Kraftfahrzeugen gezogen werden, deren höchstzulässiges Gesamtge-
wicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, 220 S, für mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstzuläs-
siges Gesamtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, 550 S, für Omnibusse, deren höchstzulässi-
ges Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge und von diesen gezo-
genen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination über 3,5 Tonnen 
bis einschließlich 7,5 Tonnen beträgt, 6 000 S und für mehrspurige Kraftfahrzeuge und von diesen 
gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination mehr als 7,5 
aber weniger als 12 Tonnen beträgt, 12 000 S. 

(3) Der Preis einer Zweimonatsvignette samt Umsatzsteuer beträgt für mehrspurige Kraftfahrzeu-
ge, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, 150 S, für Omnibusse, 
deren höchstzulässiges Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge 
und von diesen gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombina-
tion über 3,5 Tonnen bis einschließlich 7,5 Tonnen beträgt, 1 500 S und für Kraftfahrzeuge und von 
diesen gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination mehr 
als 7,5 aber weniger als 12 Tonnen beträgt, 3 000 S. 

(4) Der Preis einer Wochenvignette samt Umsatzsteuer beträgt für Omnibusse, deren höchstzuläs-
siges Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge und von diesen 
gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination über 
3,5 Tonnen bis einschließlich 7,5 Tonnen beträgt, 300 S und für Kraftfahrzeuge und von diesen gezo-
genen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination mehr als 7,5 aber 
weniger als 12 Tonnen beträgt, 600 S. 

(5) Nach Erwerb von Jahres-, Zweimonatsvignetten oder Wochenvignetten ist für die Benützung 
von Mautstrecken gemäß Abs. 1 mit einer Fahrzeugkombination, die in eine höhere Bemessungsgrund-
lage fällt als die, für welche die Maut entrichtet wurde, eine Tageszusatzvignette zu erwerben, deren 
Preis samt Umsatzsteuer 100 S beträgt. Mit Erwerb der Tageszusatzvignette gilt auch eine sonst fällige 
Straßenbenützungsabgabe nach dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 629/1994 in der jeweils geltenden Fas-
sung als entrichtet. 

(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen im Rahmen der Entgeltfestsetzungen gemäß Artikel IV § 10 und Artikel VIII 
§ 2 ASFINAG-Gesetz Regelungen treffen, die es den Straßenbenützern mit mehrspurigen Kraftfahr-
zeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, ermöglichen, 
 1. zusammen mit dem Erwerb einer Zweimonatsvignette zusätzlich Mautkarten der Mauteinhe-

bungsberechtigten zu einem Gesamtpreis von 350 S samt Umsatzsteuer für zwei beliebige Fahr-
ten innerhalb der Gültigkeitsdauer der Mautvignette auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits bestehenden Mautstrecken zu erwerben, 

 2. beim Besitz einer Jahresvignette eine auf die Gültigkeitsdauer dieser Jahresvignette begrenzte 
Mautkarte eines Mauteinhebungsberechtigten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
auf einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits bestehenden Mautstrecke 
zu beziehen und 

 3. beim Besitz einer Jahresvignette zusätzlich die Jahreskarte eines Mauteinhebungsberechtigten 
zum herabgesetzten Preis von 650 S samt Umsatzsteuer für Fahrten innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Mautvignette auf einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits 
bestehenden Mautstrecke zu erwerben. 

(7) Die Jahresvignette, deren Gültigkeit sich auf ein Kalenderjahr bezieht, berechtigt zur Straßen-
benützung auch im Dezember des Vorjahres und im Jänner des Folgejahres. Die Zweimonatsvignette 

3
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berechtigt zur Straßenbenützung im Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten. Die 
Wochenvignette berechtigt zur Straßenbenützung von Sonntag bis Samstag. 

(8) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen unter Bedachtnahme auf Veränderungen des vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 oder des an seine Stelle tretenden Index 
durch Verordnung die Mauten gemäß Abs. 2 bis 6 erhöhen. 

(9) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung die im 
ASFINAG-Gesetz, BGBl. 591/1982 in der jeweils geltenden Fassung genannten Bundesstraßengesell-
schaften zu ermächtigen, in der Mautordnung Festlegungen über Beschaffenheit und Anbringung der 
Mautvignetten an den Fahrzeugen einheitlich zu treffen. Diese Verordnung hat auch die Kundmachung 
der Mautordnung zu regeln. 

(10) In der Mautordnung kann statt des Anbringens einer Wochenvignette oder einer Tageszusatz-
vignette auch das Mitführen einer Zahlungsbestätigung über die Entrichtung der Maut vorgesehen 
werden. 

(11) Wenn die Mautvignette zerstört wird, ist vor der nächsten mautpflichtigen Straßenbenützung 
eine Ersatzvignette am Fahrzeug anzubringen. In der Mautordnung ist zu regeln, unter welchen Bedin-
gungen die Ersatzvignette kostenlos abzugeben ist. 

Mautschuldner 
§ 8. Mautschuldner ist der Kraftfahrzeuglenker. Kann dieser nicht festgestellt werden, haftet der 

Zulassungsbesitzer für die geschuldete Maut, wenn er nicht dem Mauteinhebungsberechtigten in ange-
messener Frist den Kraftfahrzeuglenker oder eine Person, die Auskunft über den Kraftfahrzeughalter 
erteilen kann, nennt. Diese Person haftet dann für die geschuldete Maut, wenn sie nicht dem Mautein-
hebungsberechtigten in angemessener Frist den Kraftfahrzeuglenker nennt. 

Verwendung der Mauten 
§ 9. (1) Die Mauteinhebungsberechtigten haben die Einnahmen aus den zeitabhängigen Mauten, 

die nicht zur Deckung von Ausgaben gemäß Artikel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz dienen, an den 
Bund abzuführen. 

(2) Die Einnahmen aus den zeitabhängigen Mauten für einspurige Kraftfahrzeuge und für Anhän-
ger, die von mehrspurigen Kraftfahrzeugen gezogen werden, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht bis 
einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstzulässiges Ge-
samtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, die nicht zur Deckung von Ausgaben gemäß Arti-
kel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz dienen, sind für Zwecke der Bundesstraßen zu verwenden. 

(3) In der Verordnung gemäß § 1 Abs. 3 kann eine Verwendung der fahrleistungsabhängigen 
Mauten, die sonst gemäß Artikel IV § 11 Abs. 2 und Artikel VIII § 3 Abs. 2 ASFINAG-Gesetz an die 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft abzuführen wären, vorgesehen 
werden, bis die Mautstrecken gemäß § 1 Abs. 1 fertiggestellt sind. 

Überlassung von Einnahmen gemäß Artikel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz 
§ 10. Unter den Kosten der Einhebung der Mauten gemäß Artikel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz 

sind sämtliche Kosten der Einhebung der zeitabhängigen Mauten und der Tätigkeit der Mautkontroll-
organe (§ 13) zu verstehen. Die Kosten für Planung, Errichtung, Erweiterung und Erhaltung von der 
Bemautung dienenden Baulichkeiten für die fahrleistungsabhängige Maut gemäß § 1 Abs. 1 sind vom 
Mauteinhebungsberechtigten zu finanzieren. 

Erhaltung von Mautstrecken 
§ 11. Abweichend von § 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend Maßnahmen im Bereich der Stra-

ßengesellschaften, BGBl. Nr. 826/1992, kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
in Verordnungen, mit denen er die Einhebung der fahrleistungsabhängigen Maut Bundesstraßengesell-
schaften überträgt, vorsehen, daß die Erhaltung der Mautstrecken nicht mitübertragen wird. 
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Mautkontrollorgane 
§ 12. (1) Die Mauteinhebungsberechtigten können Bedienstete mit der Überprüfung der ordnungs-

gemäßen Entrichtung der fahrleistungs- und zeitabhängigen Maut im Bereich der Mautstrecken (§ 3 
des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286 in der jeweils geltenden Fassung) betrauen. 

(2) Teilt ein Fahrzeuglenker dem mit der Überprüfung betrauten Mautkontrollorgan unaufgefor-
dert mit, daß er die Maut nicht ordnungsgemäß entrichtet hat, so hat das Mautkontrollorgan vom Kraft-
fahrzeuglenker eine in den Mautordnungen festzusetzende Maut einzuheben, die den Betrag von 
1 000 S samt Umsatzsteuer nicht überschreiten darf. 

(3) Unterläßt ein Kraftfahrzeuglenker die in Abs. 2 vorgesehene Mitteilung, so hat das Mautkon-
trollorgan eine in den Mautordnungen festzusetzende Maut bis zur doppelten Höhe des gemäß Abs. 4 
festgesetzten Betrages einzuheben. 

(4) Die Maut kann bargeldlos und in bestimmten, in den Mautordnungen einheitlich festgelegten 
fremden Währungen entrichtet werden. 

(5) Das Mautkontrollorgan hat eine Zahlungsbestätigung auszustellen und dem Kraftfahrzeuglen-
ker zu übergeben, welche für den Tag der Ausstellung als Beweis über die ordnungsgemäße Entrich-
tung der zeitabhängigen Maut oder der fahrleistungsabhängigen Maut für den im Zeitpunkt der Über-
prüfung benützten Mautstreckenabschnitt gilt. 

(6) Verweigert der Kraftfahrzeuglenker die Zahlung, so hat das Mautkontrollorgan den Kraftfahr-
zeuglenker von der weiteren Benützung der Mautstrecken auszuschließen und das Verlassen der Maut-
strecke bei der nächstliegenden Abfahrt anzuordnen. 

Strafbestimmungen 
§ 13. (1) Kraftfahrzeuglenker, die Mautstrecken gemäß § 1 Abs. 1 benützen, ohne die fahrleis-

tungsabhängige Maut ordnungsgemäß zu entrichten, oder mautpflichtige Bundesstraßen A (Bundes-
autobahnen) oder Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) benützen, ohne die zeitabhängige Maut 
durch Anbringen einer Mautvignette am Kraftfahrzeug vor der mautpflichtigen Straßenbenützung ord-
nungsgemäß zu entrichten, begehen eine Verwaltungsübertretung und sind von der Bezirksverwal-
tungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde von dieser, mit Geldstrafe bis zu 
30 000 S zu bestrafen. 

Der Versuch ist strafbar. 
(2) Die Tat nach Abs. 1 wird straflos, wenn der Täter bei der Betretung, wenngleich auf Aufforde-

rung, eine in den Mautordnungen festzusetzende Maut zahlt. 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann Auskünfte darüber verlangen, wer zu einem bestimmten 

Zeitpunkt ein nach dem Kennzeichen bestimmtes Kraftfahrzeug gelenkt hat. Diese Auskunft, welche 
den Namen und Anschrift der betreffenden Person enthalten muß, hat der Zulassungsbesitzer zu ertei-
len; kann er diese Auskunft nicht erteilen, so hat er die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen 
kann, diese trifft dann die Auskunftspflicht; die Angaben des Auskunftspflichtigen entbinden die Be-
hörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Umständen des Falles geboten er-
scheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen 
nach Zustellung zu erteilen. Wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nicht 
gegeben werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu führen. (Verfassungsbestimmung) Gegenüber 
der Befugnis der Bezirksverwaltungsbehörde oder der Bundespolizeibehörde, derartige Auskünfte zu 
verlangen, treten Rechte auf Auskunftsverweigerung zurück. 

(4) Wer den Bestimmungen des Abs. 3 zuwiderhandelt, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen . 

(5) Die Organe der Bundesgendarmerie haben bei der Vollziehung des Abs. 1 als Hilfsorgane der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzuschreiten. 

(6) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 können die Bestimmungen des § 50 VStG 1991 
mit der Maßgabe angewendet werden, daß Geldstrafen bis zu 3 000 S sofort eingehoben werden. 

(7) Fällt eine Übertretung gemäß Abs. 1 unter Verwaltungsübertretungen gemäß § 50 Abs. 1 VStG 
1991, wird sie von einem dem anzeigenden Organ unbekannten Kraftfahrzeuglenker begangen und ist 
die Übergabe eines Beleges gemäß § 50 Abs. 2 VStG 1991 an den Täter oder die Hinterlassung am 
Tatort nicht möglich, so kann der Beleg auch dem Zulassungsbesitzer zugestellt werden. 
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(8) Eine Tat, die den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, gilt nicht als Verwaltungsübertretung. 

(9) 50 vH der eingehobenen Strafgelder sind für die Erhaltung der Bundesstraßen zu verwenden, 
50 vH für den Aufwand der Organe der Bundesgendarmerie und der Bundessicherheitswache, der die-
sen aus der Wahrnehmung der Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 entsteht. 

Straßenbenützungsabgabe 
§ 14. Sobald eine fahrleistungsabhängige Maut für Kraftfahrzeuge und von diesen gezogenen An-

hängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination 12 Tonnen oder mehr 
beträgt, eingehoben wird, darf eine Straßenbenützungsabgabe entgegen § 2 Z 6 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 629/1994 in der jeweils geltenden Fassung auch nicht für die Benützung von Brücken, Tun-
neln und Gebirgspässen erhoben werden. 

Vollzugsbestimmung 
§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für wirtschaftliche Ange-

legenheiten, hinsichtlich des § 1 Abs. 1 bis 3, des § 3, des § 5, des § 7 Abs. 1 bis 9 und des § 9 der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, hinsichtlich des § 10 und des § 14 der Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich des 
§ 13 der Bundesminister für Inneres betraut. 

Artikel 21 
Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 

Das Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 131/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 4 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Anspruch auf Pflegegeld vor Vollendung des dritten Lebensjahres besteht jedoch dann, wenn damit für 
den Pflegebedürftigen eine besondere Härte vermieden wird; insbesondere sind hiebei die persönlichen, 
wirtschaftlichen und familiären Umstände zu berücksichtigen.“ 

2. § 5 lautet: 
„§ 5. Das Pflegegeld gebührt zwölfmal jährlich und beträgt monatlich in 
Stufe 1......................................................................................  2 000 S, 
Stufe 2......................................................................................  3 688 S, 
Stufe 3......................................................................................  5 690 S, 
Stufe 4......................................................................................  8 535 S, 
Stufe 5...................................................................................... 11 591 S, 
Stufe 6...................................................................................... 15 806 S und in 
Stufe 7...................................................................................... 21 074 S.“ 
3. § 9 Abs. 1 lautet: 
„(1) Das Pflegegeld gebührt mit Beginn des auf die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen 

Verfahrens zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 durch einen Unfallversicherungsträger 
folgenden Monates. Das Pflegegeld gebührt, wenn die Leistungszuständigkeit des Landes entfällt, weil der 
Bund gemäß § 3 für die Leistung des Pflegegeldes zuständig wird, bei Zutreffen der Voraussetzungen mit 
Beginn des auf den Zeitpunkt des Entfalles der Leistungszuständigkeit des Landes folgenden Monates; das 
Verfahren zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 ist in diesem Fall von Amts wegen 
einzuleiten. Der Anspruch auf Pflegegeld erlischt mit dem Todestag des Anspruchsberechtigten. In diesem 
Kalendermonat gebührt nur der verhältnismäßige Teil des Pflegegeldes.“ 

4. § 9 Abs. 3 Z 2 lautet: 
 „2. die Erhöhung des Pflegegeldes wegen einer Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes wird 

mit Beginn des Monates wirksam, der auf die Geltendmachung der wesentlichen Veränderung 
oder die amtswegige ärztliche Feststellung folgt;“ 

5. § 12 lautet: 
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„§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegegeld ruht während eines stationären Aufenthaltes in einer Kranken-
anstalt ab dem Tag, der auf die Aufnahme folgt, wenn ein in- oder ausländischer Träger der Sozialversiche-
rung, der Bund oder eine Krankenfürsorgeanstalt für die Kosten der Pflege der allgemeinen Gebührenklasse 
in einer in- oder ausländischen Krankenanstalt aufkommt. Bescheide über das Ruhen des Pflegegeldes sind 
nur dann zu erlassen, wenn dies der Pflegegeldbezieher innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem 
Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. Die Träger der Krankenversicherung, der Unfallversicherung und die 
Krankenfürsorgeanstalten sind verpflichtet, dem zuständigen Entscheidungsträger einen stationären Aufent-
halt eines Pflegegeldbeziehers in einer Krankenanstalt umgehend zu melden. 

(2) Das Pflegegeld ist auf Antrag bis zum Beginn der fünften Woche des stationären Aufenthaltes in ei-
ner Krankenanstalt in dem Umfang weiterzuleisten, in dem pflegebedingte Aufwendungen nachgewiesen 
werden, die sich aus einem der Pflichtversicherung nach dem ASVG unterliegenden Dienstverhältnis (Voll-
versicherung oder Teilversicherung in der Unfallversicherung) eines Pflegegeldbeziehers mit einer Pflegeper-
son ergeben. 

(3) Für die Dauer der Rentenumwandlung gemäß § 56 KOVG 1957, § 61 HVG oder § 2 OFG sowie ei-
ner Unterbringung gemäß § 2 Abs. 2 lit. c des Impfschadengesetzes ruht der Anspruch auf Pflegegeld. 

(4) Für die Dauer der Unterbringung des Anspruchsberechtigten auf Kosten des Bundes in einer Anstalt 
für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, ruht 
der Anspruch auf Pflegegeld. 

(5) Für die Dauer der Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder der Unterbringung des Anspruchsberechtig-
ten auf Kosten des Bundes in einer der in §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 StGB genannten Anstalten ruht der An-
spruch auf Pflegegeld. 

(6) Für die Zeit des Ruhens des Anspruches auf Pflegegeld gemäß Abs. 3 gebührt ein Taschengeld in 
Höhe von 10 vH des Pflegegeldes der Stufe 3. 

(7) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder angewiesen, die gemäß Abs. 1, 3, 4 oder 5 nicht mehr aus-
zuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf das Taschengeld oder auf künftig auszuzahlendes Pflegegeld 
anzurechnen.“ 

6. § 13 Abs. 1 dritter Satz lautet: 
„Für die Dauer des Anspruchsüberganges gebührt der pflegebedürftigen Person ein Taschengeld in 
Höhe von 10 vH des Pflegegeldes der Stufe 3; im übrigen ruht der Anspruch auf Pflegegeld.“ 

7. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt: 
„Ersatzansprüche der Entscheidungsträger 

§ 14a. (1) Hat ein Entscheidungsträger für einen Zeitraum ein Pflegegeld gewährt, in dem der Pflegebe-
dürftige einen Anspruch auf eine nach bundesgesetzlichen Vorschriften gewährte und gemäß § 7 anrechenba-
re Geldleistung hat, so geht der Anspruch auf diese wegen Pflegebedürftigkeit gewährte Leistung auf den 
Bund oder den Träger der Sozialversicherung über, wenn der Entscheidungsträger den Anspruchsübergang 
innerhalb der im Abs. 2 bestimmten Frist geltend gemacht hat. Der Anspruch geht in Höhe des Betrages über, 
der sich auf Grund der durch die Anrechnung der pflegebezogenen Geldleistung bedingten Minderung oder 
Einstellung des Pflegegeldes ergibt, jedoch nur bis zur Höhe des nachzuzahlenden Betrages. 

(2) Die für die Gewährung einer gemäß § 7 anrechenbaren Geldleistung zuständigen Behörden haben 
die Anspruchswerber bei Einleitung des Verfahrens zu befragen, ob sie auch ein Pflegegeld nach diesem 
Bundesgesetz beziehen oder beantragt haben; zutreffendenfalls haben sie den zuständigen Entscheidungs-
träger von der Einleitung des Verfahrens unverzüglich zu verständigen. Der Entscheidungsträger hat inner-
halb von vier Wochen nach Einlangen dieser Verständigung den Übergang des Anspruches dem Grunde nach 
geltend zu machen.“ 

8. § 17 samt Überschrift lautet: 
„Auszahlung 

§ 17. Bezüglich der Auszahlung des Pflegegeldes gelten, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes be-
stimmt, die beim jeweiligen Entscheidungsträger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwenden-
den Bestimmungen.“ 

9. Im § 25 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck „gemäß § 9 Abs. 1 letzter Satz,“ durch den Aus-
druck „gemäß § 9 Abs. 1 zweiter Satz,“ ersetzt. 
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10. § 32 samt Überschrift lautet: 
„Ermittlung und Verarbeitung von Daten 

§ 32. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind ermächtigt, die auf Grund der im § 3 genannten Nor-
men verarbeiteten Daten von Anspruchsberechtigten oder Anspruchswerbern nach diesem Bundesgesetz 
betreffend Generalien, Versicherungsnummer, Art und Einschätzung der Gesundheitsschädigung, das sind 
Daten aus ärztlichen Befunden und Sachverständigengutachten, sowie Art und Höhe von pflegebezogenen 
Geldleistungen zur Feststellung der Gebührlichkeit und Höhe des Pflegegeldes zu ermitteln und zu verarbei-
ten.“ 

11. Nach § 46 werden folgende §§ 47 und 48 samt Überschrift angefügt: 
„§ 47. (1) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 ist nicht anzuwenden, wenn die 

Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Mai 1996 erfolgt ist und das 
Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gerichtliche Verfahren. Personen, 
denen vor dem 1. Mai 1996 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 1 bereits rechtskräftig zuerkannt wurde, ist die-
ses weiterhin im Betrag von monatlich 2 635 S zu erbringen. 

(2) § 9 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 sind 
nicht anzuwenden, wenn die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Mai 
1996 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gerichtliche 
Verfahren. 

(3) § 12 Abs. 6 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 sind nicht an-
zuwenden, wenn die Rentenumwandlung, die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbre-
cher oder der Anspruchsübergang bereits vor dem 1. Mai 1996 erfolgt sind. 

(4) Ist in den in Vollziehung der im § 3 genannten Normen eine Vorschußzahlung zur Pension (Rente) 
gesetzlich angeordnet, so ist Personen, die im Dezember 1996 ein Pflegegeld beziehen und bei denen der 
Leistungsanspruch am 31. Dezember 1996 aufrecht ist, auch ein Vorschuß an Pflegegeld zu leisten. Dieser 
Vorschuß gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9 Abs. 1 letzter Satz in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflege-
geld erlischt. Die Vorschußzahlung ist in der Höhe des für Dezember 1996 ausgezahlten Pflegegeldes spätes-
tens am 1. Jänner 1997 flüssig zu machen. Alle auf das Pflegegeld anzuwendenden Bestimmungen gelten 
auch für die Vorschußzahlung. 

Inkrafttreten 
§ 48. § 4 Abs. 1, § 5, § 9 Abs. 1 und Abs. 3 Z 2, § 12, § 13 Abs. 1, § 14a, § 17, § 25 Abs. 1, § 32 und 

§ 47 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

Artikel 22 
Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

Das Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 2 erster und zweiter Satz lautet: 
„Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 1 990 S. Die-

ser Betrag ist ab 1. Jänner 1998 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für 
den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen.“ 

2. Im § 25 erhält der bisherige Text die Bezeichnung „(1)“; es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
„(2) § 9 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in 

Kraft.“ 

Artikel 23 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 153/1996, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 1 bis 4 lauten: 
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„(1) Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer 
 1. der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, 
 2. die Anwartschaft erfüllt und 
 3. die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat. 

(2) Der Arbeitsvermittlung steht zur Verfügung, wer eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf 
(Abs. 3) und arbeitsfähig (§ 8), arbeitswillig (§ 9) und arbeitslos (§ 12) ist. 

(3) Eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf, wer 
 1. sich zur Aufnahme und Ausübung einer auf dem Arbeitsmarkt üblicherweise angebotenen, den ge-

setzlichen und kollektivvertraglichen Vorschriften entsprechenden zumutbaren versicherungspflichti-
gen Beschäftigung bereithält und 

 2. sich zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit in Österreich aufhalten darf (Abs. 4). 
(4) Im Sinne des Abs. 3 Z 2 dürfen sich zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit aufhalten: 

 1. Ausländer, die eine Aufenthaltsbewilligung für eine unselbständige Erwerbstätigkeit (§ 1 Abs. 1 Z 1 
der Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Aufenthaltszwecke und die Form der Auf-
enthaltsbewilligung, BGBl. Nr. 395/1995) besitzen, 

 2. Ausländer, die vom Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, 
ausgenommen sind, 

 3. Ausländer, die eine Arbeitserlaubnis bzw. einen Befreiungsschein (§ 14a bzw. § 15 des Ausländerbe-
schäftigungsgesetzes) besitzen, 

nicht jedoch Grenzgänger im Sinne des § 13 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, BGBl. Nr. 466/1992.“ 
2. Der bisherige Abs. 2 des § 7 erhält die Bezeichnung „(5)“. 
3. Im § 10 Abs. 1 wird der Ausdruck „vier Wochen“ durch den Ausdruck „sechs Wochen“ ersetzt; 

der vorletzte Satz lautet: 
„Liegt im Zeitraum eines Jahres vor dem Beginn eines Anspruchsverlustes bereits ein früherer An-
spruchsverlust, so beträgt der im ersten Satz genannte Zeitraum acht Wochen.“ 

4. § 12 Abs. 3 lit. g lautet: 
 „g) wer einen Leistungsbezug nicht länger als 30 Tage unterbricht und aus einer oder mehreren 

vorübergehenden unselbständigen Beschäftigungen oder aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
bzw. aus selbständiger Arbeit, die an einem oder mehreren Tagen im Monat ausgeübt wird, in-
nerhalb eines Kalendermonats als unselbständig Erwerbstätiger einen sozialversicherungs-
pflichtigen Bruttolohn oder als selbständiger Erwerbstätiger bzw. aus selbständiger Arbeit ein 
Einkommen gemäß § 36a oder einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn das Einkommen zu-
züglich Sozialversicherungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, oder 
11,1 vH des Umsatzes den im § 5 Abs. 2 lit. c ASVG angeführten Betrag erreicht oder über-
steigt, für diesen Kalendermonat;“ 

5. Am Ende von § 12 Abs. 3 lit. h wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. i 
angefügt: 
 „i) wer beim selben Dienstgeber eine Beschäftigung aufnimmt, deren Entgelt die im § 5 Abs. 2 

lit. a bis c ASVG angeführten Beträge nicht übersteigt, es sei denn, daß zwischen der vorher-
gehenden Beschäftigung und der neuen geringfügigen Beschäftigung ein Zeitraum von mindes-
tens einem Monat gelegen ist.“ 

6. § 12 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die regionale Geschäftsstelle kann von den Bestimmungen des Abs. 3 lit. f unter folgenden Voraus-

setzungen Ausnahmen zulassen: 
 1. Der Arbeitslose muß während eines Zeitraumes von einem Jahr vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit 

mindestens sechs Monate oder mindestens die Hälfte der Ausbildungszeit, wenn diese kürzer als 
zwölf Monate ist, einer oder mehreren arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungen nachge-
gangen sein, 

 2. zugleich muß er dem Studium bzw. der praktischen Ausbildung oblegen sein und 
 3. er darf die letzte Beschäftigung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht selbst zwecks Fortsetzung des 

Studiums oder der praktischen Ausbildung freiwillig gelöst haben.“ 
7. § 12 Abs. 5 lautet: 
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„(5) Die Teilnahme an Maßnahmen der Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, die im Auftrag des Arbeitsmarktservice erfolgt, gilt nicht als Beschäftigung im Sinne des 
Abs. 1.“ 

8. § 12 Abs. 6 lit. c lautet: 
 „c) wer auf andere Art selbständig erwerbstätig ist bzw. selbständig arbeitet und daraus ein Ein-

kommen gemäß § 36a erzielt oder im Zeitraum der selbständigen Erwerbstätigkeit bzw. der 
selbständigen Arbeit einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn weder das Einkommen zuzüg-
lich Sozialversicherungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, noch 
11,1 vH des Umsatzes die im § 5 Abs. 2 lit. a bis c ASVG angeführten Beträge übersteigt;“ 

9. § 12 Abs. 6 lit. e lautet: 
 „e) wer als geschäftsführender Gesellschafter aus dieser Tätigkeit ein Einkommen gemäß § 36a 

oder einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn weder das Einkommen zuzüglich Sozialversiche-
rungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, noch 11,1 vH des auf Grund 
seiner Anteile aliquotierten Umsatzes der Gesellschaft die im § 5 Abs. 2 lit. a bis c ASVG an-
geführten Beträge übersteigt.“ 

10. § 15 Abs. 1 und 2 lauten: 
„(1) Die Rahmenfristen nach § 14 Abs. 1 bis 3 verlängern sich um maximal drei Jahre 

 1. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Inland 
 a) in einem arbeitslosenversicherungsfreien Dienstverhältnis gestanden ist; 
 b) arbeitsuchend bei der regionalen Geschäftsstelle gemeldet gewesen ist oder Sondernot-

standshilfe (§ 39) bezogen hat; 
 c) eine Abfertigung aus einem Dienstverhältnis bezogen hat; 
 d) sich einer Ausbildung oder beruflichen Maßnahme der Rehabilitation unterzogen hat, durch 

die er überwiegend in Anspruch genommen wurde; 
 e) Präsenz- oder Zivildienst geleistet hat; 
 f) einen Karenzurlaub im Sinne der gesetzlichen Vorschriften zurückgelegt oder Karenzur-

laubsgeld bezogen hat; 
 g) ein außerordentliches Entgelt im Sinne des § 17 des Hausgehilfen- und Hausangestelltenge-

setzes, BGBl. Nr. 235/1962, bezogen hat; 
 h) eine Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des Sonderunterstützungsgesetzes, 

BGBl. Nr. 642/1973, bezogen hat; 
 i) nach Erschöpfung des Anspruches auf Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversiche-

rung nachweislich arbeitsunfähig gewesen ist; 
 j) auf behördliche Anordnung angehalten worden ist; 
 k) selbständig erwerbstätig gewesen ist und 
 2. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Ausland 
 a) sich einer Ausbildung unterzogen hat, durch die er überwiegend in Anspruch genommen 

wurde; 
 b) eine der in Z 1 angeführten vergleichbaren Leistungen wegen Arbeitslosigkeit oder Kinder-

erziehung bezogen hat, soweit mit dem betreffenden Staat zwischenstaatliche Regelungen 
über Arbeitslosenversicherung getroffen wurden oder dies in internationalen Verträgen fest-
gelegt ist. 

(2) Die Rahmenfristen nach § 14 Abs. 1 bis 3 verlängern sich weiters 
 1. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Inland 
 a) Krankengeld bzw. Wochengeld bezogen hat oder in einer Heil- oder Pflegeanstalt unterge-

bracht gewesen ist; 
 b) wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, die nach ihrem 

Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit gemäß § 8 dieses Bundesgesetzes gleichkommt, eine Pensi-
on aus der gesetzlichen Pensionsversicherung bezogen hat, und 

 2. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Ausland eine der in Z 1 angeführten vergleichbaren Leis-
tungen wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder Krankheit 
bezogen hat, soweit mit dem betreffenden Staat zwischenstaatliche Regelungen über Arbeitslosenver-
sicherung getroffen wurden oder dies in internationalen Verträgen festgelegt ist.“ 

11. § 15 Abs. 2 und 3 erhalten die Bezeichnung „(3)“ und „(4)“. 
12. Dem § 18 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
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„Für Maßnahmen im Sinne des Abs. 6 kann das Ruhen des Arbeitslosengeldes wegen Ausbildung im 
Ausland (§ 16 Abs. 3) in besonders gelagerten Fällen über drei Monate hinaus nachgesehen werden.“ 

13. § 19 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Die Frist nach lit. a verlängert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 2.“ 

14. § 20 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Familienzuschlag gebührt nur für Angehörige, die ihren Hauptwohnsitz (§ 1 Abs. 7 des Meldege-
setzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des Hauptwohnsitzgesetzes, BGBl. Nr. 505/1994) in 
Österreich haben, soweit nicht zwischenstaatliche Abkommen oder internationale Verträge anderes 
bestimmen.“ 

15. Dem § 20 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Familienzuschlag für Ehegatten (Lebensgefährten) gebührt jedoch, wenn für das volljährige Kind, 
den Enkel, das Stiefkind, Wahl- oder Pflegekind eine Familienbeihilfe wegen Behinderung gebührt.“ 

16. § 21 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes wird nach Lohnklassen bemessen. Für die Festsetzung der 

Lohnklasse ist bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus den beim 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei 
Geltendmachung nach dem 30. Juni ist das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen keine 
Jahresbeitragsgrundlagen des letzten bzw. vorletzten Jahres vor, so sind jeweils die Jahresbeitragsgrundlagen 
des zuletzt vorliegenden Kalenderjahres heranzuziehen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Kurzarbeit 
oder Erkrankung (Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit kein Entgelt 
bezogen hat, sowie Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädigung, wenn das Lehrverhältnis während des 
Berechnungszeitraumes geendet hat und es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei der Heranziehung 
der Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das Entgelt durch die Zahl der Versicherungstage 
zu teilen und mit 30 zu vervielfachen. Sind die heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt 
der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes älter als ein Jahr, so sind diese mit dem/den Aufwertungsfak-
tor/en gemäß § 108 Abs. 4 ASVG des betreffenden Jahres/der betreffenden Jahre aufzuwerten.“ 

17. § 21 Abs. 2 lautet: 
„(2) Liegen noch keine Jahresbeitragsgrundlagen beim Hauptverband vor, so sind für die Festsetzung der 

Lohnklasse das Entgelt der letzten sechs Kalendermonate vor der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes 
heranzuziehen. Sonderzahlungen im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG) sind anteilsmä-
ßig zu berücksichtigen. Abs. 1 fünfter und sechster Satz ist anzuwenden.“ 

18. § 21 Abs. 10 entfällt. 

19. Im § 23 Abs. 1 werden im ersten Satz nach dem Wort „Arbeitswilligkeit“ die Worte „und der 
Voraussetzung gemäß § 7 Abs. 3 Z 1“ eingefügt und entfallen im vorletzten Satz die Ausdrücke „höher 
oder“ und „zu erhöhen oder“; der letzte Satz entfällt. 

20. Im § 23 Abs. 2 entfällt der letzte Satz. 

21. § 23 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Wird eine Pension gemäß Abs. 1 nicht zuerkannt, so gilt der Vorschuß in der geleisteten Dauer und 
Höhe als Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe, dh. daß insbesondere keine allfällige Differenznachzahlung 
erfolgt und die Bezugsdauer gemäß § 18 verkürzt wird.“ 

22. § 25 Abs. 2 lautet: 

„(2) Wird ein Empfänger von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) bei einer Tätigkeit gemäß § 12 Abs. 3 
betreten, die er nicht unverzüglich der zuständigen regionalen Geschäftsstelle angezeigt hat (§ 50), so gilt die 
unwiderlegliche Rechtsvermutung, daß diese Tätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze entlohnt ist. Das 
Arbeitslosengeld (die Notstandshilfe) für zumindest zwei Wochen ist rückzufordern. Darüber hinaus verliert 
der Arbeitslose für die Dauer von acht auf die Beendigung der verschwiegenen Tätigkeit folgenden Wochen 
den Anspruch auf Arbeitslosengeld (Notstandshilfe). Erfolgte in einem solchen Fall keine zeitgerechte Mel-
dung durch den Dienstgeber an den zuständigen Träger der Krankenversicherung, so ist dem Dienstgeber von 
der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ein Sonderbeitrag in der doppelten Höhe des Dienstge-
ber- und des Dienstnehmeranteiles zur Arbeitslosenversicherung (§ 2 des Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) für die Dauer von sechs Wochen vorzuschreiben. Als Bemes-
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sungsgrundlage dient der jeweilige Kollektivvertragslohn bzw., falls kein Kollektivvertrag gilt, der An-
spruchslohn. Die Vorschreibung gilt als vollstreckbarer Titel und ist im Wege der gerichtlichen Exekution 
eintreibbar.“ 

23. Im § 26 Abs. 1 Z 1 lit. b entfällt die Wortfolge „bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren vom 
Tag der Geburt des Kindes an gerechnet“. 

24. Im § 26 Abs. 1 Z 2 lit. b und Z 3 wird der Ausdruck „binnen sechs Wochen“ jeweils durch den 
Ausdruck „binnen 12 Wochen“ ersetzt. 

25. Im § 26 Abs. 1 Z 2 entfällt die lit. c; die bisherige lit. d erhält die Bezeichnung „c)“. 
26. Im § 26 Abs. 1 Z 3 entfällt der Teilsatz „ , welches das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat,“. 
27. § 26 Abs. 3 lit. e lautet: 

 „e) einen Karenzurlaubsgeldbezug nicht länger als 30 Tage unterbricht und aus einer oder mehre-
ren vorübergehenden unselbständigen Beschäftigungen oder aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
bzw. aus selbständiger Arbeit, die an einem oder mehreren Tagen im Monat ausgeübt wird, in-
nerhalb eines Kalendermonats als unselbständig Erwerbstätiger einen sozialversicherungs-
pflichtigen Bruttolohn oder als selbständiger Erwerbstätiger bzw. aus selbständiger Arbeit ein 
Einkommen gemäß § 36a oder einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn das Einkommen zu-
züglich Sozialversicherungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, oder 
11,1 vH des Umsatzes den im § 5 Abs. 2 lit. c ASVG angeführten Betrag erreicht oder über-
steigt, für diesen Kalendermonat.“ 

28. Im § 26a Abs. 1 Z 3 lit. a entfällt der Teilsatz „ , das das zweite Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat,“. 

29. § 27 lautet: 
„§ 27. Das Karenzurlaubsgeld gebührt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, in der Höhe von 

185,50 Schilling täglich.“ 
30. Im § 28 zweiter Satz wird der Ausdruck „§ 20 Abs. 2 bis 4“ durch den Ausdruck „§ 20 Abs. 2 

bis 5“ ersetzt. 
31. § 31 lautet: 
„§ 31. (1) Das Karenzurlaubsgeld wird bis zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kindes gewährt, 

wenn nur ein Elternteil Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt. 
(2) Das Karenzurlaubsgeld wird über den Zeitpunkt gemäß Abs. 1 hinaus, höchstens bis zur Vollendung 

des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt, wenn 
 a) der zweite Elternteil mindestens drei Monate lang das Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt oder 

genommen hat, für die Dauer dieses Bezuges oder 
 b) der zweite Elternteil durch Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, schwerer Erkrankung oder 

Tod verhindert ist, das Kind zu betreuen oder 
 c) der zweite Elternteil auf Grund einer schweren körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbe-

hinderung außerstande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu betreuen.“ 
32. § 31a Abs. 3 lautet: 
„(3) Nimmt nur ein Elternteil nach dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes eine Teilzeitbeschäf-

tigung gemäß § 15c des Mutterschutzgesetzes oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes oder nach gleichar-
tigen österreichischen Rechtsvorschriften auf, so gebührt diesem das Karenzurlaubsgeld für die Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung höchstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres. Das Karenzurlaubsgeld wird 
über diesen Zeitpunkt hinaus gewährt, wenn der zweite Elternteil mindestens drei Monate lang das Karenzur-
laubsgeld in Anspruch nimmt oder genommen hat, für die Dauer dieses Bezuges, oder wenn der zweite El-
ternteil durch Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, schwere Erkrankung oder Tod verhindert ist, das 
Kind zu betreuen, oder der zweite Elternteil auf Grund einer körperlichen, geistigen, psychischen oder Sin-
nesbehinderung außerstande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu betreuen; höchstens jedoch bis zur Vollen-
dung des dritten Lebensjahres des Kindes. Das Karenzurlaubsgeld gemäß § 27 vermindert sich um den Pro-
zentsatz der Teilzeitbeschäftigung gemessen an der gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festgesetzten 
wöchentlichen Normalarbeitszeit. Höchstens gebührt 50 vH des Karenzurlaubsgeldes gemäß § 27. Ein Wech-
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sel in der Anspruchsberechtigung kann nur einmal erfolgen, nachdem ein Elternteil mindestens drei Monate 
lang Karenzurlaubsgeld bezogen hat.“ 

33. § 31a Abs. 10 lautet: 
„(10) Nimmt jeweils nur ein Elternteil im Anschluß an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 des Mutterschutz-

gesetzes 1979 eine Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15c des Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-
Karenzurlaubsgesetzes oder nach gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften auf, so gebührt diesem das 
Karenzurlaubsgeld für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung, höchstens bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres des Kindes. Das Karenzurlaubsgeld wird über diesen Zeitpunkt hinaus gewährt, wenn der zweite El-
ternteil mindestens drei Monate lang das Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt oder genommen hat, für die 
Dauer dieses Bezuges, oder wenn der zweite Elternteil durch Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, 
schwere Erkrankung oder Tod verhindert ist, das Kind zu betreuen, oder der zweite Elternteil auf Grund einer 
körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbehinderung außerstande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu 
betreuen; höchstens jedoch bis zur Vollendung des vierten Lebensjahres des Kindes.“ 

34. § 31b Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben Mütter, die die Anwartschaft auf Karenzurlaubsgeld gemäß 

§ 26 Abs. 1 Z 1 lit. a und Abs. 2 nicht erfüllen und auch keinen Anspruch auf Karenzurlaubsgeld gemäß § 26 
Abs. 1 Z 2 lit. a bis c haben, wenn infolge der Entbindung auf Grund eines Dienst-(Ausbildungs-, Lehr-)-
verhältnisses ein Anspruch auf Wochengeld entstanden ist.“ 

35. § 33 Abs. 4 zweiter Satz lautet: 
„Die vorstehende Frist verlängert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 2.“ 

36. Im § 36 Abs. 1 lautet der vierte Satz: 
„Wurde die Notstandshilfe vor mehr als zwei Jahren zuerkannt und schließt diese an einen Bezug des 
Arbeitslosengeldes gemäß § 18 Abs. 2 lit. b an, so ist diese mit dem Anpassungsfaktor des betreffenden 
Kalenderjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfachen.“ 

37. Dem § 36 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Abweichend von Abs. 1 ist bei der Festsetzung des Betrages der Notstandshilfe für Zuerkennungen 

auf Notstandshilfe bzw. Verlängerungen der Notstandshilfe ab 1. Mai 1996 wie folgt vorzugehen: 
Wenn die Notstandshilfe an einen Bezug des Arbeitslosengeldes in der Dauer von 20 Wochen (§ 18 
Abs. 1 erster Satz) anschließt, darf der Grundbetrag der Notstandshilfe nach Einkommensanrechnung 
mit keinem höheren Betrag als dem Ausgleichszulagenrichtsatz (§ 293 Abs. 1 lit. a lit. bb ASVG) fest-
gelegt werden; wenn die Notstandshilfe an einen Bezug des Arbeitslosengeldes in der Dauer von 30 
Wochen (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) anschließt, darf der Grundbetrag der Notstandshilfe nach Einkom-
mensanrechnung mit keinem höheren Betrag als dem Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutions-
ordnung, RGBl. Nr. 79/1896, festgelegt werden. Bei Anschluß von Notstandshilfe an Karenzurlaubs-
geld ist die Dauer des Arbeitslosengeldes maßgeblich, die gebührt hätte, wenn anstelle des Karenzur-
laubsgeldes Arbeitslosengeld beantragt worden wäre. Bei erstmaligen Anträgen auf Notstandshilfe im 
Anschluß an den Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Karenzurlaubsgeld ist diese Bestimmung erst ab 
dem ersten Tag des Monats, der auf den Zeitraum von sechs Monaten nach dem Anfallstag folgt, anzu-
wenden.“ 

38. Im § 36a Abs. 2 entfällt der Ausdruck „oder mit den Pauschsätzen des § 69 Abs. 1“. 

39. § 37 zweiter Satz lautet: 
„Die vorstehende Frist verlängert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 2.“ 

40. § 39 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Mütter oder Väter haben Anspruch auf Sondernotstandshilfe für die Dauer von 52 Wochen, maximal 
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn 
 1. der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld erschöpft ist, 
 2. sie wegen Betreuung ihres Kindes, dessen Geburt Anlaß für die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes 

war, keine Beschäftigung annehmen können, weil für dieses Kind keine Unterbringungsmöglichkeit 
besteht, und 

 3. mit Ausnahme der Arbeitswilligkeit und der Voraussetzung gemäß § 7 Abs. 3 Z 1 die übrigen Vor-
aussetzungen für die Gewährung der Notstandshilfe erfüllt sind.“ 
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41. § 39 Abs. 5 lautet: 
„(5) Dem Antrag auf Gewährung der Sondernotstandshilfe ist eine Bescheinigung der Hauptwohnsitz-

gemeinde über das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit für 
das Kind beizulegen. Die Hauptwohnsitzgemeinde ist im Hinblick auf den gemäß § 2 Abs. 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 30/1993, idF des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 853/1995, zu leistenden Kosten-
ersatz an das Arbeitsmarktservice verpflichtet, eine solche Bescheinigung auszustellen. Sie ist dabei an die 
Sondernotstandshilfeverordnung, BGBl. Nr. 361/1995, in der jeweils geltenden Fassung, gebunden.“ 

42. Im § 40a wird 
1. nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Gleiches gilt für Bezieher von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) während der Teilnahme an Maßnah-
men gemäß § 12 Abs. 5.“; 

2. im nunmehrigen dritten Satz nach dem Ausdruck „Arbeitslosengeld“ der Ausdruck „(Notstandshilfe)“ 
eingefügt. 

43. § 43a Abs. 1 Z 1 lautet: 
 „1. Zahl der Tage gemäß § 122 Abs. 2 Z 2 lit. b ASVG auf der Grundlage der Bescheide nach 

§§ 10, 11 und 25 Abs. 2,“ 
44. Am Ende des § 44 Abs. 1 Z 1 wird vor dem Strichpunkt folgender Ausdruck eingefügt: 

„ , in Angelegenheiten der Sondernotstandshilfe nach dem Hauptwohnsitz (§ 1 Abs. 7 des Meldegeset-
zes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des Hauptwohnsitzgesetzes, BGBl. Nr. 505/1994)“ 

45. Im § 44 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 entfällt der Aus-
druck „ , der Sondernotstandshilfe für Mütter oder Väter“. 

46. Im § 46 Abs. 4 wird der zweite Satz durch folgende Sätze ersetzt: 
„Er hat eine Bestätigung des Dienstgebers über die Dauer und Art des Dienstverhältnisses, die Art der 
Lösung des Dienstverhältnisses und erforderlichenfalls über die Höhe des Entgeltes beizubringen. Die 
Bestätigung über die Höhe des Entgeltes ist über Aufforderung durch die regionale Geschäftsstelle bei-
zubringen, wenn keine Jahresbemessungsgrundlage (§ 21 Abs. 1) beim Hauptverband vorliegt.“ 

47. § 49 Abs. 2 lautet: 
„(2) Ein Arbeitsloser, der trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine Kontrollmeldung unterläßt, ohne 

sich mit triftigen Gründen zu entschuldigen, verliert vom Tage der versäumten Kontrollmeldung an bis zur 
Geltendmachung des Fortbezuges den Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe. Liegen zwischen 
dem Tag der versäumten Kontrollmeldung und der Geltendmachung mehr als 62 Tage, so erhält er für den 
übersteigenden Zeitraum kein Arbeitslosengeld bzw. keine Notstandshilfe. Der Zeitraum des Anspruchsver-
lustes verkürzt sich um die Tage einer Beschäftigung, die er in diesem Zeitraum ausgeübt hat. Ist die Frage 
strittig, ob ein triftiger Grund für die Unterlassung der Kontrollmeldung vorliegt, so ist der Regionalbeirat 
anzuhören.“ 

48. § 50 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt: 
„Wer Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezieht, ist verpflichtet, die Aufnahme einer Tätig-
keit gemäß § 12 Abs. 3 unverzüglich der zuständigen regionalen Geschäftsstelle anzuzeigen. Darüber 
hinaus ist jede andere für das Fortbestehen und das Ausmaß des Anspruches maßgebende Änderung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitslosen sowie jede Wohnungsänderung der regionalen Ge-
schäftsstelle ohne Verzug, spätestens jedoch binnen einer Woche seit dem Eintritt des Ereignisses an-
zuzeigen.“ 

49. Im § 59 und in der Überschrift vor § 59 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 314/1994 wird der Ausdruck „Angelegenheiten des Karenzurlaubsgeldes, der Teilzeitbeihilfe für 
unselbständig erwerbstätige Mütter und der Sondernotstandshilfe“ jeweils durch den Ausdruck „Ange-
legenheiten des Karenzurlaubsgeldes und der Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige Mütter“ 
ersetzt. 

50. Im § 79 Abs. 11 wird im ersten Satz der Ausdruck „23“ durch den Ausdruck „23 Abs. 1 und 2“ 
ersetzt und vor dem Ausdruck „treten“ der Ausdruck „in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 314/1994 und BGBl. Nr. XXX/1996“ eingefügt sowie im zweiten Satz der Ausdruck „23“ durch den 
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Ausdruck „23 Abs. 1 und 2“ und der Ausdruck „44 Abs. 1“ durch den Ausdruck „44 Abs. 1 hinsichtlich 
Angelegenheiten des Karenzurlaubsgeldes und der Teilzeitbeihilfe“ ersetzt. 

51. Im § 79 Abs. 12 wird der Ausdruck „im Bereich des Karenzurlaubsgeldes, der Teilzeitbeihilfe 
oder der Sondernotstandshilfe“ durch den Ausdruck „im Bereich des Karenzurlaubsgeldes oder der 
Teilzeitbeihilfe“ ersetzt. 

52. Dem § 79 werden folgende Abs. 24 bis 31 angefügt: 
„(24) § 26 Abs. 1 Z 2 und Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 

1. Jänner 1996 in Kraft. 
(25) § 7 Abs. 1 bis 3 Z 1 und Abs. 5, § 10 Abs. 1, § 12 Abs. 3 bis 6, § 15, § 18 Abs. 5, § 19 Abs. 1, 

§ 20 Abs. 5, § 23, § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 3 lit. e, § 33 Abs. 4, § 36a Abs. 2, § 37, § 39, § 40a, § 43a 
Abs. 1, § 44 Abs. 1 Z 1, § 49 Abs. 2 und § 50 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft. § 23 ist auf alle Fälle der Bevorschussung von Leistun-
gen aus der Pensionsversicherung anzuwenden, die nach dem 30. April 1996 beim Pensionsversiche-
rungsträger beantragt werden. 

(26) § 26 Abs. 1 Z 1und Abs. 3, § 26a Abs. 1 Z 3 lit. a, § 27, § 28, § 31, § 31a und § 31b in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Juli 1996 in Kraft und gelten für Geburten nach dem 
30. Juni 1996. Für die übrigen Fälle gelten diese Bestimmungen weiterhin in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 297/1995. 

(27) § 36 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft 
und mit 31. Dezember 1997 außer Kraft. Damit treten die früheren Bestimmungen wieder in Kraft. 

(28) § 7 Abs. 3 Z 2 und Abs. 4, § 20 Abs. 2 und § 36 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft und gelten für Ansprüche, deren Anfallstag nach dem 
30. April 1996 liegt. 

(29) § 21 Abs. 1 und 2 und § 46 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten 
mit 1. Juli 1996 in Kraft. 

(30) § 44 Abs. 1 Z 2 und § 59 samt Überschrift in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 314/1994 
und XXX/1996 treten mit dem im Abs. 9 genannten Zeitpunkt in Kraft. 

(31) § 21 Abs. 10 tritt mit Ablauf des 30. April 1996 außer Kraft.“ 
53. Der bisherige § 81 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“, folgender Absatz 2 wird angefügt: 
„(2) Abweichend von § 19 ist ein Fortbezug des Arbeitslosengeldes gemäß Abs. 1 nicht zulässig, wenn 

der Arbeitslose nach einer Bezugsdauer von bis zu einem Monat wieder beim selben Dienstgeber wie vor der 
Arbeitslosigkeit in ein Dienstverhältnis eingetreten ist. In solch einem Fall gebührt lediglich der restliche 
Bezug gemäß § 18 Abs. 2 lit. b.“ 

Artikel 24 
Änderung des Karenzurlaubszuschußgesetzes 

Das Karenzurlaubszuschußgesetz, BGBl. Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Im § 1 Abs. 1 Z 4 entfällt der Punkt am Ende und wird folgender Ausdruck angefügt: 

„nach Maßgabe des § 3 Abs. 3.“ 
2. Im § 2 Abs. 1 entfällt der Ausdruck „trotz aufrechter Ehe die Ehepartner den gemeinsamen Haushalt 

aufgelöst haben oder“. 
3. § 3 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Abs. 1 und 2 ist auch im Falle des § 1 Abs. 1 Z 4 anzuwenden.“ 
4. § 9 werden folgende Sätze angefügt: 

„§ 36c AlVG ist sinngemäß anzuwenden. Bei der Berechnung des Einkommens für den Anspruch auf 
Teilzeitbeihilfe gemäß Art. I § 4a des Betriebshilfegesetzes ist bei der Ermittlung des Erwerbseinkom-
mens aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb § 140 Abs. 5 und 6 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, entsprechend anzuwenden.“ 

5. § 21 Abs. 5 letzter Satz lautet: 
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„Die Bestimmungen über das Verfahren, den Beginn des Anspruchs, die Einstellung, Berichtigung und 
Rückforderung beim Karenzurlaubsgeld und der Teilzeitbeihilfe gelten auch für den Zuschuß.“ 

6. Dem § 21 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 1, § 2, § 3, § 9 und § 21 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten 

mit 1. Jänner 1996 in Kraft und gelten für Ansprüche, deren Anfallstag nach dem 31. Dezember 1995 liegt.“ 

Artikel 25 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 315/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 153/1996, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 wird am Ende der Z 11 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 12 
und 13 angefügt: 
 „12. für einen Beitrag zu den Aufwendungen nach dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs-

gesetz, BGBl. Nr. 129/1957, und 
 13. für Überweisungen an den Ausgleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung gemäß § 6 

Abs. 8.“ 
2. Im § 6 Abs. 1 wird der Ausdruck „1996“ durch den Ausdruck „1998“ ersetzt. 
3. Im § 6 Abs. 6 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Wird die Vorschreibung binnen 14 Tagen von der Gemeinde nicht bestritten, so ist die Vorschreibung 
ein vollstreckbarer Titel.“ 

4. Dem § 6 werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt: 
„(8) Das Arbeitsmarktservice hat jährlich 4 900 Millionen Schilling aus der Gebarung Arbeitsmarktpoli-

tik an den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) zu überweisen. Für die Überweisung im Jahre 1996 ist auch der mit 
Ende des Jahres 1995 in der Höhe von 939 Millionen Schilling beim Arbeitsmarktservice entstandene Über-
schuß heranzuziehen. 

(9) Wenn in einem Jahr durch die Überweisung gemäß Absatz 8 ein Abgang in der Gebarung Arbeits-
marktpolitik entsteht, ist er vom Bund zu tragen.“ 

5. Dem § 10 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 
„(4) § 1 Abs. 2, § 6 Abs. 1, 6 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 

1. Jänner 1996 in Kraft. 
(5) § 6 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in 

Kraft.“ 
Artikel 26 

Änderung des Betriebshilfegesetzes 
Das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Artikel I § 4a Abs. 3 lautet: 
„(3) Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 gebührt im Anschluß an die Leistung nach § 3, frühestens jedoch ab 

dem Tag, an dem das Kind in unentgeltliche Pflege genommen wird, bis zur Vollendung des 18. Lebensmo-
nates des Kindes.“ 

2. Dem Artikel VI wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Artikel I § 4a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Juli 1996 

in Kraft und gilt für Geburten nach dem 30. Juni 1996. Für die übrigen Fälle gilt diese Bestimmung weiterhin 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995.“ 
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Artikel 27 
Änderung des Karenzurlaubserweiterungsgesetzes 

Das Karenzurlaubserweiterungsgesetz, BGBl. Nr. 408/1990, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im Artikel XXI Abs. 1 wird der Ausdruck „zweiten Lebensjahres des Kindes“ durch den Aus-
druck „18. Lebensmonates des Kindes oder darüber hinaus“ ersetzt. 

2. Dem Artikel XXIV wird folgender Abs. 14 angefügt: 
„(14) Artikel XXI Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Juli 1996 

in Kraft.“ 

Artikel 28 
Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 

Das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 129, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 lautet: 

„§ 12. (1) Der gesamte Aufwand, einschließlich des Verwaltungsaufwandes, für die Durchführung dieses 
Bundesgesetzes wird durch einen Beitrag der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (Schlechtwetterentschädi-
gungsbeitrag) gedeckt. Grundlage für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes ist die nach den Grundsät-
zen der Kostenrechnung für 1996 erstellte jährliche Budgetierung der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungskasse (BUAK). 

(2) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag beträgt 1,4% des Arbeitsverdienstes (§ 44 Abs. 1 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955), wobei dieser jedoch für den Kalendertag nur bis 
zu der im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz festgelegten Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu berücksichtigen ist; bei Berechnung des Schlechtwetterentschä-
digungsbeitrages nach Kalendermonaten ist der Berechnung das 30fache des zu berücksichtigenden täglichen 
Arbeitsverdienstes zugrunde zu legen. Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist auch von Sonderzahlun-
gen (§ 49 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu leisten; hiebei sind die in einem Kalender-
jahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis zu dem im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz für die Ent-
richtung der Sonderbeiträge festgesetzten Vielfachen der Höchstbeitragsgrundlage (§ 54 Abs. 1 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes) zu berücksichtigen. Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist vom Ar-
beitgeber und vom Arbeitnehmer zu gleichen Teilen zu tragen. Die Eingänge gemäß Abs. 1 sind zweckge-
bunden. 

(3) Insoweit in einem Kalenderjahr die Schlechtwetterentschädigungsbeiträge (Abs. 1) zur Deckung des 
Aufwandes an Rückerstattungen nicht ausreichen, ist ein Beitrag aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 
des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) zu leisten. 

(4) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist für alle Arbeitnehmer zu leisten, die in den unter den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Betrieben (§ 1 Abs. 1 und 2) beschäftigt sind und weder 
unter die Ausnahmebestimmung des § 2 noch unter die Sonderregelung des § 4 Abs. 8 (Auslandsbaustellen) 
fallen. Öffentlich-rechtliche Körperschaften, die Eigenregiearbeiten durchführen (§ 1 Abs. 3), haben den 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag für die bei diesen Arbeiten verwendeten Arbeiter zu leisten, soweit diese 
nicht gemäß § 2 vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenommen sind. 

(5) Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leistung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages sind 
nach dem für die Sozialversicherungsbeiträge geltenden Verfahren zu entscheiden. In diesem Verfahren 
kommt der Urlaubs- und Abfertigungskasse Parteistellung zu. Für die Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, 
Eintreibung, Beitragszuschläge, Sicherung, Verjährung und Rückforderung des Schlechtwetterentschädi-
gungsbeitrages gelten die entsprechenden Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über 
die Beiträge zur Pflichtversicherung auf Grund des Arbeitsverdienstes. Den Trägern der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gebührt für die Einhebung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages die gleiche Vergütung 
wie für die Einhebung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages. 

(6) Ergibt sich aus der Gebarung des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres und dem voraussichtli-
chen Aufwand für die folgenden zwei Jahre, daß die Eingänge an Beiträgen (Abs. 1) und allfällige Überschüs-
se aus vorangegangenen Jahren zur Deckung des Aufwandes an Rückerstattungen gemäß § 8 nicht ausreichen 
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oder daß die Eingänge an Schlechtwetterentschädigungsbeiträgen (Abs. 1) und allfällige Überschüsse aus 
vorangegangenen Jahren den voraussichtlichen Aufwand für Rückerstattungen gemäß § 8 übersteigen wer-
den, so erhöht oder vermindert sich der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag im notwendigen Ausmaß. Das 
Ausmaß des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages, das sich auf Grund der vorstehenden Bestimmungen 
ergibt, und der Zeitpunkt, von dem an der geänderte Beitrag zu leisten ist, sind durch Verordnung des Bun-
desministers für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit den Bundesministern für wirtschaftliche Angele-
genheiten und für Finanzen festzulegen. Vor Erlassung der Verordnung sind die in Betracht kommenden 
gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anzuhören. 

(7) Der für die Durchführung der Schlechtwetterregelung notwendige Beitrag aus der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik (Abs. 3) ist von der BUAK monatlich nach den zu erwartenden Einnahmen und Ausga-
ben zu berechnen und aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung zu stellen. Nach jedem Kalender-
jahr ist bis spätestens 31. Mai eine kontokorrente Endabrechnung vorzunehmen. 

(8) Der Aufwand an Rückerstattungen (Abs. 3) umfaßt auch die Zinsen für Kredite, die zur Auszahlung 
der Rückerstattung notwendig sind. Der Zinssatz kann höchstens 1 vH über dem jeweils geltenden Zinssatz 
für Eskontierungen der Österreichischen Nationalbank liegen. 

(9) Die BUAK ist verpflichtet, nicht benötigte Beitragseinnahmen bestmöglich zu veranlagen. Zur Fest-
legung der bestmöglichen Anlageform ist ein von der Bundesfinanzierungsagentur erstelltes Anlagekonzept 
heranzuziehen.“ 

2. § 18 lautet: 
„§ 18. (1) Es treten in Kraft: 

 1. § 12 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Jänner 1996; 
 2. die §§ 1 Abs. 4, 2 lit. f, 3, 4 Abs. 1 bis 4 und 7, 5 Abs. 1 und 2, 6, 7 bis 11, 13 und 14 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 und § 12 Abs. 2 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Mai 1996. 

(2) Vom 1. Juli 1994 bis zum Inkrafttretenszeitpunkt gemäß Abs. 1 sind die §§ 1 Abs. 4, 2 lit. f, 4 Abs. 1 
bis 4 und 7, 5 Abs. 1 und 2, 6 und 7 bis 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 639/1982 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß 
 1. die Aufgaben und Befugnisse des Arbeitsamtes der jeweiligen regionalen Geschäftsstelle des 

Arbeitsmarktservice und die Aufgaben und Befugnisse des Landesarbeitsamtes der jeweiligen Lan-
desgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice obliegen und 

 2. im § 12 der Beitrag aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung bis 31. Dezember 1994 durch einen 
Beitrag aus Mitteln des Arbeitsmarktservice und für das Jahr 1995 durch einen Beitrag des Bundes 
ersetzt wird. 

(3) Die im Inkrafttretenszeitpunkt gemäß Abs. 1 bei den regionalen Geschäftsstellen und Landesge-
schäftsstellen anhängigen Verfahren sowie Verfahren, die sich auf Ausfallszeiten vor dem Inkrafttretenszeit-
punkt beziehen und erst nach dem Inkrafttretenszeitpunkt anhängig gemacht werden, sind von den regionalen 
Geschäftsstellen und Landesgeschäftsstellen nach den bis dahin geltenden Vorschriften zu erledigen. 

(4) Die mit der Einhebung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages gemäß § 12 Abs. 1 betrauten Trä-
ger der gesetzlichen Krankenversicherung haben die für Zeiträume nach dem Inkrafttretenszeitpunkt gemäß 
Abs. 1 eingehobenen Beiträge an die Urlaubs- und Abfertigungskasse abzuführen. 

(5) Auf Grund des Überganges der Vollziehung dieses Bundesgesetzes auf die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse ist im Jahre 1996 aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik der Urlaubs- und Abfertigungs-
kasse folgender Aufwand zu ersetzen: 
 1. ein Betrag von 13 361 000 Schilling für Investitionskosten, der am 25. April 1996 fällig ist, 
 2. ein Verwaltungskostenbeitrag von 9,6 Millionen Schilling, fällig in acht monatlichen Teilbeträgen 

beginnend am 25. April 1996. 
(6) Abweichend von § 12 Abs. 3 und 7 gilt für das Jahr 1996, daß das Arbeitsmarktservice aus den Bei-

trägen der Monate Jänner bis April 1996 eine Rücklage zu bilden hat. Die Rücklage dient der Bedeckung von 
Rückerstattungen für den Zeitraum bis 1. Mai 1996. Nach dem endgültigen Abschluß dieser Verfahren ist die 
Rücklage aufzulösen und eine allenfalls verbleibende Summe an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
kasse zu überweisen. 

(7) Insoweit im Jahre 1996 die Schlechtwetterentschädigungsbeiträge (§ 12 Abs. 1) zur Deckung des 
Aufwandes nicht ausreichen, ist abweichend von § 12 Abs. 3 und 7 ein Beitrag aus der Gebarung Arbeits-
marktpolitik (§ 1 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) zu leisten.“ 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext 49 von 340



 72 der Beilagen 49 

  

Artikel 29 
Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Das Sonderunterstützungsgesetz, BGBl. Nr. 642/1973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 153/1996, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 lautet: 
„§ 5. (1) Die Sonderunterstützung ist je nach der Versicherungszugehörigkeit der in Betracht kommen-

den Personen in der Höhe der Invaliditätspension, der Berufsunfähigkeitspension, der Knappschaftsvollpensi-
on bzw. der Erwerbsunfähigkeitspension nach den bezüglichen Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes, des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des Bauern-Sozialversicherungs-
gesetzes zu gewähren, auf die der Arbeitslose an dem der Beendigung des Dienstverhältnisses folgenden 
Monatsersten (Stichtag) Anspruch gehabt hätte, wenn dauernde Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit bzw. Er-
werbsunfähigkeit vorgelegen wäre. Hiebei ist anzunehmen, daß der Versicherungsfall der geminderten Ar-
beitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit mit der Beendigung des Dienstverhältnisses eingetreten 
ist. Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 262 ASVG gebührt die Sonderunterstützung einschließlich der 
jeweils zustehenden Kinderzuschüsse.“ 

2. § 7 Abs. 1 Z 3 lautet: 
 „3. als Beitragsgrundlage die Sonderunterstützung einschließlich der Sonderzahlungen (§ 5 Abs. 4) 

bzw. bei deren Ruhen gemäß § 2 die sich aus § 89 ASVG ergebende Leistung gilt und“ 
3. Die §§ 8 bis 11 lauten: 
„§ 8. Über Anträge auf Zuerkennung der Sonderunterstützung entscheidet die Versicherungsanstalt des 

österreichischen Bergbaues. Bei Streit über den Anspruch auf Sonderunterstützung oder ihre Höhe sind die 
Bestimmungen über das Verfahren in Leistungssachen nach dem siebenten Teil Abschnitt II des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. Die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues hat die gemäß § 44 des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes 1977 zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei Erfüllung der übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen, allenfalls mit Ausnahme der Wartezeit, gemäß § 1 um Mitteilung zu ersuchen, 
ob das Arbeitsmarktservice dem Antragsteller eine zumutbare Beschäftigung (§ 1 Abs. 2) vermitteln kann. 
Das Arbeitsmarktservice hat die Anfrage unverzüglich zu beantworten und den Antragsteller, wenn es ihm 
auch unter weitestmöglichem Einsatz von Förderungsmaßnahmen keine zumutbare Beschäftigung vermitteln 
kann, zur Arbeitsvermittlung vorzumerken. 

§ 10. (1) Das Arbeitsmarktservice hat für Bezieher von Sonderunterstützung bei Vorliegen einer im Sin-
ne des § 1 Abs. 2 zumutbaren Beschäftigungsmöglichkeit eine Kontrollmeldung gemäß § 49 Abs. 1 des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes 1977 vorzuschreiben. Das Arbeitsmarktservice hat die Versicherungsanstalt 
des österreichischen Bergbaues unverzüglich zu verständigen, wenn ein Bezieher von Sonderunterstützung 
eine Kontrollmeldung versäumt oder sich weigert, eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen, oder die An-
nahme einer derartigen Beschäftigung vereitelt. 

(2) Hat ein Bezieher von Sonderunterstützung trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine Kontrollmel-
dung unterlassen, ohne hiefür einen triftigen Grund glaubhaft zu machen, gebührt ab dem Tag der versäum-
ten Kontrollmeldung bis zur Geltendmachung des Fortbezuges keine Sonderunterstützung. 

(3) Hat ein Bezieher von Sonderunterstützung sich geweigert, eine zumutbare Beschäftigung anzuneh-
men oder die Annahme einer derartigen Beschäftigung vereitelt, ist § 10 des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes 1977 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Arbeitslosengeldes die Sonderunterstützung 
tritt. 

§ 11. Personen, die Sonderunterstützung beantragt haben und hiefür mit Ausnahme der Wartezeit gemäß 
§ 1 Abs. 1 die Voraussetzungen erfüllen, ist von der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues bis 
zur Leistungsfeststellung ein Vorschuß gemäß § 368 Abs. 2 ASVG zu gewähren. Dieser Vorschuß ist auf die 
später gewährte Sonderunterstützung anzurechnen.“ 

4. § 12 lautet: 
„§ 12. (1) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues aus der Gebarung Ar-

beitsmarktpolitik (§ 1 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) die in der nach 
den Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu erstellenden gesonderten Erfolgsrechnung 
nachgewiesenen Aufwendungen für die Sonderunterstützung, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil 
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an den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen nach diesem Bundesgesetz zu erset-
zen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen können pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des 
festgesetzten Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat den Pauschal-
betrag im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und nach Anhörung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger festzusetzen. 

(2) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues den gemäß Abs. 1 gebühren-
den Kostenersatz jeweils monatlich in der Höhe der zu erwartenden anteiligen Aufwendungen zu bevorschus-
sen.“ 

5. § 13 lautet: 
„§ 13. Die §§ 8, 9 Abs. 1, 11, 12, 17 Abs. 2 und 22 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

sind sinngemäß anzuwenden.“ 
6. § 14 lautet samt Überschrift: 

„Anwendung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
§ 14. (1) Die §§ 40, 98, 98a, 104 Abs. 2, 107, 110, 111, 112 Abs. 2, 321, 361 Abs. 4 und 368 Abs. 2 des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 
(2) Hinsichtlich der Aufsicht des Bundes gilt Abschnitt VI des Achten Teiles des Allgemeinen Sozialver-

sicherungsgesetzes.“ 
7. Im § 15 entfällt der letzte Teilsatz ab dem Ausdruck „§§ 240“ und wird der Strichpunkt nach 

dem Wort „gleichzuhalten“ durch einen Punkt ersetzt. 
8. Im § 18 wird im Abs. 1 der Ausdruck „§ 227 Z 5“ durch den Ausdruck „§ 227 Abs. 1 Z 5“ und 

im Abs. 2 der Ausdruck „§ 2a Abs. 1 Z 1“ durch den Ausdruck „§ 2a Abs. 2 Z 1“ ersetzt. 
9. § 19 lautet: 

„Verweisungen 
§ 19. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“ 
10. Dem Artikel IV wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues aus der Gebarung Arbeits-

marktpolitik den Aufwand für die Herstellung der Voraussetzungen zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes in 
der Höhe von 1 764 764 Schilling abzüglich der Beträge gemäß dem zweiten Satz mit Fälligkeit am 30. April 
1996 zu ersetzen. Von vorgenannter Summe sind die Pensionsversicherungsbeiträge (§ 18 Abs. 4), die von 
den Arbeitgebern für den Monat April 1996 geleistet wurden, abzuziehen.“ 

11. Artikel V Abs. 4 lautet: 
„(4) § 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1994 tritt mit Ablauf des 30. Juni 1994 außer 

Kraft.“ 
12. Artikel V Abs. 5 lautet: 
„(5) Die §§ 2, 7 Abs. 2, 8 und 10 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 tre-

ten mit 1. Mai 1996 in Kraft. § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1994 tritt mit Ablauf des 
30. April 1996 außer Kraft. Vom 1. Juli 1994 bis zu diesem Zeitpunkt sind die §§ 2, 7 Abs. 2, 8, 10 erster Satz 
und 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1994 mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, daß 
ab. 1. Juli 1994 die Aufgaben und Befugnisse des Arbeitsamtes der jeweiligen regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice obliegen.“ 

13. Artikel V Abs. 6 lautet: 
„(6) Mit dem Inkrafttreten des § 8 gehen auf die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues al-

le hoheitlichen Rechte und Pflichten über, die vor diesem Zeitpunkt im Bereich der Sonderunterstützung 
gemäß § 1 Abs. 1 oder Art. V Abs. 7 in der Fassung des Arbeitsmarktservicegesetzes 1996, BGBl. 
Nr. XXX/1996, von den Arbeitsämtern bzw. regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice ausgeübt 
wurden. Insbesondere sind Leistungen weiter zu gewähren, noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Verfahren 
fortzuführen und wirken Verpfändungen und Übertragungen der Leistungen sowie Aufrechnungen in bisheri-
ger Weise weiter.“ 
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14. Dem Artikel V werden folgende Abs. 10 und 11 angefügt: 
„(10) Die §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 Z 3, 8 bis 14 und 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft. 
(11) Für Ansprüche auf Sonderunterstützung gemäß Art. IV Abs. 3 in der Fassung des Arbeitsmarktpoli-

tikgesetzes 1996, BGBl. Nr. XXX/1996, ist das Sonderunterstützungsgesetz in der Fassung des Arbeitsmarkt-
politikgesetzes 1996 weiter anzuwenden.“ 

Artikel 30 
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Das Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. Nr. 313/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 133/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 26 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die Organe und Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice sind berechtigt, die zuständigen Behörden zu 

verständigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertre-
tung arbeitsrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher, gewerberechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften 
vorliegt.“ 

2. § 78 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 26 Abs. 3 tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

Artikel 31 
Änderung der Gewerbeordnung 

Die Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 691/1995, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 338 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Die Organe der zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften zuständigen Behörden sind 

berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründe-
ten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher oder sozialversicherungsrechtlicher oder steu-
errechtlicher Vorschriften vorliegt.“ 

2. § 382 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) § 338 Abs. 7 tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

Artikel 32 
Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das 
Antimißbrauchsgesetz, BGBl. Nr. 895/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 lit. l wird die Wortfolge „sofern sie über eine Aufenthaltsbewilligung nach dem Aufent-
haltsgesetz, BGBl. Nr. 466/1992, in der Fassung BGBl. Nr. 351/1995, verfügen“ durch die Wortfolge „sofern 
sie zum Aufenthalt im Bundesgebiet nach dem Aufenthaltsgesetz (AufG), BGBl. Nr. 466/1992, berechtigt 
sind“ ersetzt. 

2. Im § 3 Abs. 5 entfällt der Ausdruck „zwingend“ im dritten Satz. 
3. Dem § 3 Abs. 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Bei einer allfälligen Ablehnung der Anzeigebestätigung nach Ablauf dieser Frist ist die bereits begon-
nene Beschäftigung umgehend, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Zustellung der Ablehnung, 
zu beenden. Die Anzeigebestätigung ist nur auszustellen, wenn die Gewähr gegeben ist, daß der wahre 
wirtschaftliche Gehalt der beabsichtigten Beschäftigung dem eines Volontariates oder Ferialpraktikums 
entspricht.“ 

4. § 4 Abs. 6 Z 4 lautet: 
 „4. die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 gegeben sind.“ 

5. Dem § 4 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext52 von 340



52 72 der Beilagen 

 

„(11) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann durch Verordnung für bestimmte Regionen oder 
fachliche Bereiche, in denen sich der Teilarbeitsmarkt abweichend vom gesamten Arbeitsmarkt entwickelt, 
festlegen, daß Beschäftigungsbewilligungen für Ausländer nur für jenen fachlichen Bereich erteilt werden 
dürfen, für welchen die letzte Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde. Dabei kann der Personenkreis gemäß 
§ 7 Abs. 4 Z 1 AlVG ausgenommen werden für den Fall, daß die Beschäftigung vom Arbeitsmarktservice 
vermittelt wird.“ 

6. § 4b Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Prüfung der Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes im Sinne des § 4 Abs. 1 entfällt, wenn 

dem Arbeitgeber für den zu besetzenden Arbeitsplatz eine gültige Sicherungsbescheinigung für den beantrag-
ten Ausländer ausgestellt wurde.“ 

7. Dem § 14a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Zeiten einer Beschäftigung 

 1. gemäß § 3 Abs. 5 oder 
 2. gemäß § 18 oder 
 3. auf Grund einer Beschäftigungsbewilligung gemäß § 7 AufG oder 
 4. auf Grund einer Beschäftigungsbewilligung, welcher eine Aufenthaltsberechtigung gemäß § 13 

Abs. 3 AufG zugrunde liegt, 
werden nicht berücksichtigt.“ 

8. Im § 18 Abs. 2 wird nach dem Ausdruck „Beschäftigungsbewilligung“ die Wortfolge „oder Ent-
sendebewilligung“ eingefügt. 

9. Dem § 18 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) Für Arbeiten, die im Bundesgebiet üblicherweise von Betrieben der Wirtschaftsklassen Hoch- und 

Tiefbau, Bauinstallation, sonstiges Baugewerbe und Vermietung von Baumaschinen und Baugeräten mit 
Bedienungspersonal gemäß der Systematik der ÖNACE erbracht werden, kann eine Entsendebewilligung 
nicht erteilt werden.“ 

10. § 20 Abs. 5 erster Satz lautet: 
„Die Berufung gegen den Widerruf der Sicherungsbescheinigung, der Beschäftigungsbewilligung, der 
Entsendebewilligung, der Arbeitserlaubnis und des Befreiungsscheines hat keine aufschiebende Wir-
kung.“ 

11. § 27 Abs. 5 lautet: 
„(5) Gelangen Behörden, Träger der Sozialversicherung, der Hauptverband der Sozialversicherungs-

träger oder Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Ver-
dacht, daß eine Übertretung nach diesem Bundesgesetz vorliegt, so sind sie verpflichtet, die zuständigen Ge-
schäftsstellen des Arbeitsmarktservice oder das zuständige Arbeitsinspektorat zu verständigen.“ 

12. Dem § 28a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist berechtigt, gegen Entscheidungen der Unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.“ 

13. § 31a samt Überschrift und Abschnittsbezeichnung entfällt. 
14. § 32 lautet: 
„§ 32. Die Nichtanrechnung von Beschäftigungszeiten gemäß dem zweiten Satz des § 14a Abs. 1 gilt 

nicht für Beschäftigungsverhältnisse, die vor dem 1. Juni 1996 aufgenommen wurden.“ 
15. Dem § 34 wird folgender Abs. 17 angefügt: 
„(17) § 1 Abs. 2 lit. l, § 3 Abs. 5, § 4 Abs. 6 Z 4 und Abs. 11, § 4b Abs. 2, § 14a Abs. 1, § 18 Abs. 2 und 

11, § 20 Abs. 5, § 27 Abs. 5, § 28a Abs. 1, § 31a und § 32 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 treten mit 2. Juni 1996 in Kraft.“ 

Artikel 33 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz (AufG), BGBl. Nr. 466/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 351/1995, wird wie folgt geändert: 
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1. § 5 Abs. 2 lautet: 
„(2) Zum Zweck der Aufnahme einer Beschäftigung gemäß § 2 Abs. 2 AuslBG darf eine Bewilligung 

nur erteilt werden, wenn für den Fremden von der zuständigen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice eine 
Bestätigung für die Änderung des Aufenthaltszwecks oder eine gültige Sicherungsbescheinigung oder eine 
gültige Beschäftigungsbewilligung ausgestellt wurde oder der Fremde eine Arbeitserlaubnis oder einen Be-
freiungsschein besitzt.“ 

2. § 5 Abs. 3 und 4 entfällt. 
3. Dem § 15 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 
„(4) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 2. Juni 1996 in Kraft. 
(5) § 5 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 351/1995 treten mit Ablauf des 

31. Mai 1996 außer Kraft.“ 
Artikel 34 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesge-

setz BGBl. Nr. 895/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Dem § 3 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Personen (§ 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4), die für einen ausländischen Betrieb, der im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, Niederlage) unterhält, tätig sind, gelten nur dann als im 
Inland beschäftigt, wenn sie ihre Beschäftigung (Tätigkeit) von einem im Inland gelegenen Wohnsitz 
oder einer im Inland gelegenen Arbeitsstätte (Kanzlei, Büro) aus ausüben.“ 

2. Im § 4 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der Z 11 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 12 wird 
angefügt: 
 „12. Personen, die auf Grund einer oder mehrerer vertraglichen Vereinbarungen dienstnehmerähn-

lich für 
 a) einen Auftraggeber im Rahmen seines Geschäftsbetriebes, seiner Gewerbeberechtigung, 

seiner berufsrechtlichen Befugnis (Unternehmen, Betrieb etc.) oder seines statutenmäßigen 
Wirkungsbereiches (Vereinsziel etc.), mit Ausnahme der bäuerlichen Nachbarschaftshilfe, 

 b) eine Gebietskörperschaft oder eine sonstige juristische Person des öffentliches Rechts bzw. 
die von ihnen verwalteten Betriebe, Anstalten, Stiftungen oder Fonds (im Rahmen einer 
Teilrechtsfähigkeit) 

  beschäftigt sind, wenn die innerhalb eines Kalendermonats mit ein und demselben Auftragge-
ber (Dienstgeber) vereinbarten Entgelte das Eineinhalbfache des Betrages gemäß § 5 Abs. 2 
lit. c übersteigen, soferne sie nicht bereits auf Grund dieser Tätigkeit der Pflichtversicherung 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz unterliegen bzw. unterliegen könnten (§ 2 
Abs. 1 FSVG).“ 

3. Dem § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund dieses Bundesgesetzes auch Per-

sonen versichert, die sich auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zu Dienstleistungen für einen Auftraggeber 
(Dienstgeber, Gebietskörperschaft) im Sinne des Abs. 3 Z 12 lit. a und b verpflichten, ohne Dienstnehmer im 
Sinne des Abs. 2 zu sein, und aus dieser Tätigkeit ein Entgelt beziehen, soferne sie nicht bereits auf Grund 
dieser Tätigkeit der Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz unterliegen bzw. 
unterliegen könnten (§ 2 Abs. 1 FSVG).“ 

4. § 5 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. Dienstnehmer, ihnen gemäß § 4 Abs. 1 Z 6 gleichgestellte Personen, ausgenommen die nach 

§ 4 Abs. 3 Z 12 versicherten Personen, ferner Heimarbeiter und ihnen gleichgestellte Personen 
sowie Personen gemäß § 4 Abs. 1 Z 11 und Abs. 4 hinsichtlich einer Beschäftigung, die nach 
Abs. 2 als geringfügig anzusehen ist;“ 

5. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 
„Ausnahmen von der Unfallversicherung 

§ 5a. Von der Unfallversicherung ausgenommen sind die gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 pflichtversicherten Per-
sonen.“ 
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6. Im § 10 Abs. 2 wird nach dem Klammerausdruck „(§ 4 Abs. 3 Z 2, 4 und 9),“ der Ausdruck „der Per-
sonen gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4,“ eingefügt. 

7. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 
„§ 10a. Die im § 4 Abs. 4 genannten Personen gelten von der Aufnahme der versicherungspflichtigen 

Tätigkeit (§ 10 Abs. 2) an bis zum Ende der Pflichtversicherung (§ 12 Abs. 1) – unabhängig von der Vertei-
lung der Arbeitsleistung – als durchgehend versichert.“ 

8. Dem § 11 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 
„Die Pflichtversicherung besteht weiter für die Zeit des Bezuges einer Urlaubsentschädigung oder Ur-
laubsabfindung sowie für die Zeit des Bezuges einer Kündigungsentschädigung. Die zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstverhältnisses fällig werdende pauschalierte Kündigungsentschädigung ist auf 
den entsprechenden Zeitraum der Kündigungsfrist umzulegen. Gebühren sowohl eine Kündigungsent-
schädigung als auch eine Urlaubsentschädigung (Urlaubsabfindung), so ist zur Bestimmung des maß-
geblichen Zeitraumes zunächst die Kündigungsentschädigung heranzuziehen und im Anschluß daran 
die Urlaubsentschädigung (Urlaubsabfindung). Wird Urlaubsabfindung nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungsgesetz gewährt, so ist für die Versicherung die Wiener Gebietskrankenkasse zustän-
dig. Die Versicherung beginnt mit dem achten Tag, der auf die Zahlbarstellung durch die Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse folgt. Der Dienstgeberanteil (§§ 51, 51a und 51b) ist von der Bauarbei-
ter-Urlaubs- und Abfertigungskasse zu entrichten.“ 

9. § 12 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 2 bezeichneten Personen erlischt mit dem Letzten des Ka-

lendermonats, in dem die die Pflichtversicherung begründende Tätigkeit aufgegeben wird.“ 
10. Im § 26 Abs. 1 Z 5 wird der Punkt am Ende der lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende lit. f 

wird angefügt: 
 „f) für Bezieher einer Sonderunterstützung gemäß § 1 Abs. 1 oder Art. V Abs. 7 des Sonderunter-

stützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996.“ 

11. Dem § 29 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Arbeiter und der Pensionsversicherung der Ange-

stellten ist, unbeschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 246 über die Leis-
tungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, hinsichtlich der Bezieher einer Sonderunterstützung gemäß 
§ 1 Abs. 1 oder Art. V Abs. 7 des Sonderunterstützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996, die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues sachlich 
zuständig.“ 

12. § 30 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkassen richtet sich, soweit in den Abs. 3 bis 5, im § 11 

Abs. 2 und im § 16 Abs. 5 nichts anderes bestimmt wird, nach dem Beschäftigungsort des Versicherten, bei 
selbständig Erwerbstätigen nach dem Standort des Betriebes bzw. in Ermangelung eines solchen nach dem 
Wohnsitz.“ 

13. Im § 31 Abs. 5 wird der Punkt am Ende der Z 26 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 27 
bis 30 werden angefügt: 
 „27. für die Festsetzung von Zuzahlungen gemäß den §§ 155 Abs. 3 und 307d Abs. 6 sowie für die 

Befreiung von Zuzahlungen bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit ge-
mäß den §§ 154a Abs. 7, 155 Abs. 3, 302 Abs. 4 und 307d Abs. 6; hiebei ist der in Betracht 
kommende Personenkreis nach allgemeinen Gruppenmerkmalen in Berücksichtigung der Fa-
milien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu umschreiben; 

 28. für die Festsetzung von Obergrenzen von Zuschüssen gemäß den §§ 155 Abs. 4 und 307d 
Abs. 2 Z 3 nach Maßgabe der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des (der) 
Versicherten; 

 29. über Ausnahmen von der Meldungserstattung mittels Datenfernübertragung (§ 41); 
 30. für das Zusammenwirken der Versicherungsträger untereinander und mit dem Hauptverband 

auf dem Gebiet eines automationsunterstützten Cash Managements mit dem Ziel der bestmög-
lichen Veranlagung der finanziellen Mittel und der größtmöglichen Verringerung der Geld-
verkehrskosten.“ 
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14. § 33 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Die Dienstgeber haben jeden von ihnen beschäftigten, nach diesem Bundesgesetz in der Krankenversi-
cherung Pflichtversicherten (Vollversicherte und Teilversicherte) bei Beginn der Pflichtversicherung 
(§ 10) unverzüglich beim zuständigen Krankenversicherungsträger anzumelden und binnen sieben 
Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung abzumelden.“ 

15. Im § 33 Abs. 1 entfallen der vierte, fünfte und sechste Satz. 
16. Dem § 33 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Dienstgeber (Auftraggeber) im Sinne des § 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4 haben alle von ihnen beschäf-

tigten Personen, bei denen eine Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz auf Grund dieser Beschäfti-
gung nicht auszuschließen ist, anzumelden. Für diese Personen hat der Dienstgeber (Auftraggeber) die für 
diese Versicherung bedeutsamen Angaben und deren Änderungen, insbesondere 
 1. den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und den Erfüllungszeitpunkt oder die Vertragsdauer, 
 2. die Art der Tätigkeit und die Höhe des vereinbarten Entgelts und 
 3. den Vor- und Familiennamen, die Versicherungsnummer (jedenfalls das Geburtsdatum) und die 

Wohnanschrift des Auftragnehmers, 
zu melden. Die §§ 34 und 41 sind anzuwenden.“ 

17. § 34 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Dienstgeber haben während des Bestandes der Pflichtversicherung jede für diese Versicherung 

bedeutsame Änderung, insbesondere jede Änderung im Beschäftigungsverhältnis, wie Änderung der Bei-
tragsgrundlage, Unterbrechung und Wiedereintritt des Entgeltanspruches, innerhalb von sieben Tagen dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger zu melden.“ 

18. Die Überschrift zu § 35 lautet: 
„Dienstgeber (Auftraggeber)“ 

19. Im § 35 Abs. 4 lit. b wird der Ausdruck „Dienstgeber“ durch den Ausdruck „Dienstgeber (Auftragge-
ber)“ ersetzt. 

20. Im § 36 Abs. 3 wird nach dem Ausdruck „Gepäckträger,“ der Ausdruck „ferner die nach § 4 Abs. 4 
beschäftigten Personen“ eingefügt. 

21. § 41 lautet: 
„Form der Meldungen 

§ 41. (1) Die Meldungen nach § 33 Abs. 1 und 2 sowie nach § 34 Abs. 1 sind mittels elektronischer Da-
tenfernübertragung in den vom Hauptverband festgelegten einheitlichen Datensätzen (§ 31 Abs. 4 Z 6) zu 
erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat jedenfalls zu umfassen: 
 1. die Dienstgeberkontonummer; 
 2. Familienname, Vorname(n) und Versicherungsnummer bzw. Geburtsdatum des Beschäftigten; 
 3. Ort und Tag der Beschäftigungsaufnahme; 
 4. die Art der Versicherung. 
Wenn die Anmeldung nur diese Mindestangaben enthält, sind die noch fehlenden Angaben innerhalb 
von sieben Tagen ab Beginn der Pflichtversicherung nachzusenden. 

(3) Das Einlangen der Meldungen ist mittels elektronischer Datenfernübertragung zu bestätigen. 
(4) Meldungen dürfen nur dann außerhalb elektronischer Datenfernübertragung ordnungsgemäß erstattet 

werden, soweit dies in Richtlinien des Hauptverbandes (§ 31 Abs. 5 Z 29) vorgesehen ist. Diese Richtlinien 
haben 
 1. andere Meldungsarten insbesondere dann zuzulassen, 
 a) wenn eine Meldung mittels Datenfernübertragung für Betriebe unzumutbar ist; 
 b) wenn die Meldung nachweisbar durch unverschuldeten Ausfall eines wesentlichen Teiles der 

Datenfernübertragungseinrichtung technisch ausgeschlossen war; 
 2. eine Reihenfolge anderer Meldungsarten festzulegen, wobei nachrangige Meldungsarten nur dann 

zuzulassen sind, wenn vorrangige für den Dienstgeber wirtschaftlich unzumutbar sind. 
(5) Zwei Abschriften der bestätigten An(Ab)meldung sind dem Dienstgeber zurückzusenden. Eine Ab-

schrift ist vom Dienstgeber unverzüglich an den Dienstnehmer weiterzugeben.“ 
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22. Dem § 42 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Versicherungsträger sind berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im 

Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher, 
gewerberechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften vorliegt.“ 

23. Im § 44 Abs. 1 Z 1 wird nach dem Ausdruck „Lehrlingen“ der Ausdruck „und bei den gemäß § 4 
Abs. 4 versicherten Personen“ eingefügt. 

24. Im § 44 Abs. 6 lit. b entfällt der Ausdruck „der im Abs. 1 Z 2 bezeichneten Art“. 
25. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt: 

„Vorläufige und endgültige Beitragsgrundlage für den Dienstnehmern gleichgestellte Personen 
§ 44a. Für die nach § 4 Abs. 3 versicherten Personen ist als vorläufige Beitragsgrundlage die Mindest-

beitragsgrundlage nach § 25 Abs. 5 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes heranzuziehen. Für die 
endgültige Ermittlung der Beitragsgrundlage ist das Ergebnis der steuerlichen Veranlagung nach den 
Grundsätzen des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes maßgebend, die Beitragsgrundlage darf jedoch 
die vorläufige Beitragsgrundlage nicht unterschreiten.“ 

26. Dem § 45 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Für die nach § 4 Abs. 3 und 4 Pflichtversicherten gilt als monatliche Höchstbeitragsgrundlage das 

35fache der Höchstbeitragsgrundlage nach Abs. 1.“ 
27. § 49 Abs. 1 lautet: 
„(1) Unter Entgelt sind die Geld- und Sachbezüge zu verstehen, auf die der pflichtversicherte Dienst-

nehmer (Lehrling, Auftragnehmer) aus dem Dienst(Lehr)verhältnis (Auftragsverhältnis) Anspruch hat oder 
die er darüber hinaus auf Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses (Auftragsverhältnisses) vom Dienstgeber (Auf-
traggeber) oder von einem Dritten erhält.“ 

28. Im § 49 Abs. 3 Z 7 entfällt der Ausdruck „ , nach gesetzlicher Vorschrift gewährte Urlaubsabfindun-
gen“. 

29. Im § 51 Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck „§ 4 Abs. 1 Z 3, 8 und 10“ durch den Ausdruck „§ 4 
Abs. 1 Z 3, 8 und 10 und Abs. 4“ ersetzt. 

30. § 51 Abs. 1 Z 1 lit. d lautet: 
 „d) für Vollversicherte gemäß § 4 Abs. 4 6 vH“. 

31. Die bisherige lit. d des § 51 Abs. 1 Z 1 erhält die Bezeichnung „e“. 
32. § 51 Abs. 2 lautet: 
„(2) Für Versicherte nach § 4 Abs. 3 Z 12 ist als allgemeiner Beitrag zu leisten: 

 1. in der Krankenversicherung.....................................................................................................  3 vH, 
 2. in der Pensionsversicherung.....................................................................................................  9,25 vH 
der allgemeinen Beitragsgrundlage. Diese Beiträge sind zur Gänze vom Versicherten zu tragen. Der 
Auftraggeber hat als pauschalierten Beitrag 15,8 vH der Gegenleistung (Gegenleistungen), jedoch in 
jedem Kalenderjahr höchstens vom 420fachen der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 zu ent-
richten. Nach dieser Zahlung und den entsprechend vollständigen Meldungen bestehen über die allge-
meinen Einschau- und Prüfverpflichtungen hinaus keine weiteren Pflichten des Auftraggebers gegen-
über dem Versicherungsträger.“ 

33. Im § 51 Abs. 5 erster Satz wird der Klammerausdruck „(§ 4 Abs. 1 Z 6 und Abs. 3)“ durch den 
Klammerausdruck „(§ 4 Abs. 1 Z 6 und Abs. 3 Z 1 bis 11)“ ersetzt. 

34. Dem § 51a wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Für gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 in der Pensionsversicherung pflichtversicherte Personen beträgt der Zu-

satzbeitrag 1 vH.“ 
35. Dem § 51b wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Für gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen beträgt der Zu-

satzbeitrag 0,25 vH.“ 
36. Im § 52 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. d“ durch den Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. e“ 

ersetzt. 
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37. Im § 53 Abs. 3 lit. b wird der Ausdruck „Dienstgeber“ durch den Ausdruck „Dienstgeber (Auftrag-
geber)“ ersetzt. 

38. Der bisherige Text des § 55 erhält die Bezeichnung Abs. 1; folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) Für Pflichtversicherte gemäß § 4 Abs. 3 sind die allgemeinen Beiträge jedenfalls für Kalendermona-

te, in denen eine versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde, zu entrichten.“ 
39. § 58 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Beitrag des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 ist am letzten Tag des Kalendermonates fäl-

lig, in dem die versicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen wurde. § 59 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß Verzugszinsen für jene rückständigen Beiträge zu entrichten sind, die nicht innerhalb von 15 Tagen nach 
dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber (Dienstgeber) seine Gegenleistung zu erbringen hat, eingezahlt 
wurden.“ 

40. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 des § 58 erhalten die Bezeichnung 4 bis 7. 
41. Im § 59 Abs. 3 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 3“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 4“ ersetzt. 
42. Im § 64 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 6“ ersetzt. 
43. Im § 66 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 6“ ersetzt. 
44. § 80 lautet: 

„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1996 
§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe 

des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen sowie der Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand der Pensionsversicherungsträger mit 
Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger, bei den Erträgen der Bundesbeitrag und die Ersät-
ze für Ausgleichszulagen sowie der Beitrag gemäß § 80b außer Betracht zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag des Bundes ist 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen.“ 

45. § 80 lautet: 
„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1998 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe 
des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichszulagen außer Betracht 
zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag des Bundes ist 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen.“ 

46. Dem § 80a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs-

träger (§ 447 g) 
 1. 800 Millionen Schilling am 15. Oktober 1996, 
 2. 400 Millionen Schilling am 15. April 1997, 
 3. 400 Millionen Schilling am 15. Oktober 1997 
zu überweisen.“ 

47. Nach § 80a wird folgender § 80b eingefügt: 
„Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand der Pensionsversicherungsträger 

§ 80b. (1) Der Bund leistet in den Geschäftsjahren 1996 und 1997 zur Tragung des Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwandes der Pensionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversiche-
rungsträger einen Beitrag in der Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes des Jahres 1995 mit 
Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger. Unterschreitet der tatsächliche Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwand eines Pensionsversicherungsträgers im betreffenden Geschäftsjahr den für ihn gelten-
den Betrag, so leistet der Bund den Zuschuß in der Höhe des tatsächlichen Aufwandes. 

(2) Zinsenaufwendungen der Pensionsversicherungsträger für die Inanspruchnahme von Fremdkapital 
bei Überschreitung des in Abs. 1 genannten Beitrages werden vom Bund nicht ersetzt.“ 

48. Im § 86 Abs. 2 wird der Ausdruck „Beginn des Kalendermonates an, der auf den Tod des Renten-
empfängers folgt“ durch den Ausdruck „dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an“ ersetzt. 
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49. § 86 Abs. 3 Z 1 erster Satz lautet: 
„Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an, 
wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird.“ 

50. Im § 86 Abs. 3 Z 1 entfällt der zweite Satz. 
51. Im § 86 Abs. 3 Z 1 zweiter Satz (neu) wird der Ausdruck „Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem 

darauf folgenden Monatsersten“ durch den Ausdruck „dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag“ 
ersetzt. 

52. Dem § 86 Abs. 3 Z 2 werden folgende Sätze angefügt: 
„Für den Anfall einer Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit ist zusätz-
lich die Aufgabe der Tätigkeit, auf Grund welcher der (die) Versicherte als invalid (berufsunfähig, 
dienstunfähig) gilt, erforderlich, es sei denn, der (die) Versicherte bezieht ein Pflegegeld ab Stufe 3 
nach § 4 des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993. Werden dem (der) Versicherten Maß-
nahmen der Rehabilitation gewährt und sind ihm (ihr) diese Maßnahmen unter billiger Berücksichtigung 
der Dauer und des Umfanges seiner (ihrer) Ausbildung sowie der von ihm (ihr) bisher ausgeübten Tätigkeit 
zumutbar, so fällt die Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit erst dann an, 
wenn durch die Rehabilitationsmaßnahmen die Wiedereingliederung des (der) Versicherten in das Berufsle-
ben nicht bewirkt werden kann.“ 

53. Im § 95 Abs. 1 wird der Klammerausdruck „(§ 284 Abs. 5)“ durch den Klammerausdruck „(§ 284 
Abs. 7)“ ersetzt. 

54. § 100 Abs. 1 lit. b letzter Satz lautet: 
„Für den Kalendermonat, in dem der Grund des Wegfalles eingetreten ist, gebührt nur der verhältnis-
mäßige Teil der Rente (Pension), der Ausgleichszulage, des Kinderzuschusses und des Übergangsgel-
des, wobei der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist und der verhältnismäßige Teil 
sich nach der Anzahl der Tage im betreffenden Kalendermonat bis zum Eintritt des Wegfallgrundes 
bestimmt;“ 

55. Im § 100 Abs. 1 lit. c entfällt jeweils der Ausdruck „bzw. 3“. 
56. § 104 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Renten (Pensionen) und das Übergangsgeld aus der Unfall- und Pensionsversicherung werden 

monatlich im nachhinein am Ersten des Folgemonats ausgezahlt. Fällt der Auszahlungstermin der genannten 
Leistungen auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so sind diese Leistungen so zeitgerecht 
anzuweisen, daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden Werktag dem Leistungsbezieher zur Verfügung 
stehen. Die Versicherungsträger können bei der baren Überweisung die Auszahlung auf einen anderen Tag 
als den Monatsersten vorverlegen. Die Kreditunternehmung hat Geldleistungen, die infolge des Todes des 
(der) Anspruchsberechtigten zu Unrecht auf dessen (deren) Konto überwiesen worden sind, dem Versiche-
rungsträger zu ersetzen, und zwar höchstens im Ausmaß der im Sterbemonat bezogenen Leistung, soferne der 
Versicherungsträger den Todesfall der Kreditunternehmung innerhalb eines Monats gemeldet hat.“ 

57. § 122 Abs. 2 Z 2 lit. b wird aufgehoben; die bisherige lit. c erhält die Bezeichnung „b“. 
58. Im § 122 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der Z 2 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 3 wird 

angefügt: 
 „3. an Personen, die gemäß § 12 Abs. 3 lit. g des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 nicht als 

arbeitslos gelten.“ 
59. Im § 123 Abs. 4 Z 1 wird der Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, 

BGBl. Nr. 376,“ durch den Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992,“ ersetzt. 

60. Im § 138 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt; lit. f lautet: 
 „f) die gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4 pflichtversicherten Personen.“ 

61. Dem § 154a wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Werden Versicherte (Pensionisten, Angehörige) für Rechnung des Krankenversicherungsträgers in 

einer der in Abs. 2 Z 1 angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe 
von 70 S pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erst-
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mals ab 1. Jänner 1997, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen 
sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen, und zwar 
nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist 
sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Krankenversicherungsträger zu entrichten und darf für 
jeden Versicherten (Angehörigen) für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden.“ 

62. § 155 Abs. 3 lautet: 
„(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des Krankenversicherungsträgers in einer der in 

Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung durch den 
Krankenversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 70 S 
und höchstens 180 S pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1997, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwer-
tungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer 
besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen. 
Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie die Verpflichtung zur Befreiung von 
diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 
Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Krankenversiche-
rungsträger zu entrichten.“ 

63. § 155 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit können auch nach Maßgabe der vom Hauptverband 

hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 28) durch Gewährung von Zuschüssen für Landaufenthalt und 
Aufenthalt in Kurorten bzw. Kuranstalten erbracht werden.“ 

64. § 162 Abs. 5 lautet: 
„(5) Vom Anspruch auf Wochengeld sind ausgeschlossen: 

 1. Pflichtversicherte, die gemäß § 138 Abs. 2 lit. a bis d sowie lit. f vom Anspruch auf Krankengeld 
ausgeschlossen sind, 

 2. Selbstversicherte (§ 16).“ 
65. Im § 176 Abs. 1 Z 6 wird nach dem Ausdruck „ausübt,“ der Ausdruck „ausgenommen die Versicher-

ten gemäß § 4 Abs. 3 Z 12,“ eingefügt. 
66. Im § 223 Abs. 1 Z 2 lit. a wird der Ausdruck „dauernder“ durch den Ausdruck „der“ ersetzt. 
67. § 223 Abs. 1 Z 2 lit. b wird aufgehoben; lit. c erhält die Bezeichnung „b“. 
68. § 227 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die in Abs. 1 Z 1 angeführten Zeiten sind nicht zu berücksichtigen: 

 1. für die Anspruchsvoraussetzungen und für die Bemessung der Leistungen aus den Versicherungsfäl-
len des Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit; 

 2. für die Bemessung der Leistungen aus dem Versicherungsfall des Todes. 
Sie können jedoch nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen durch Beitragsentrichtung ganz oder 
teilweise anspruchs- bzw. leistungswirksam werden.“ 

69. Im § 227 Abs. 3 Einleitung wird der Ausdruck „leistungswirksam“ durch den Ausdruck „anspruchs- 
bzw. leistungswirksam“ ersetzt. 

70. Im § 227 Abs. 3 wird in der Z 1 der Ausdruck „das 7,5fache“ durch den Ausdruck „das 10fache“ und 
in der Z 2 der Ausdruck „das 15fache“ durch den Ausdruck „das 20fache“ ersetzt. 

71. Dem § 227 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Beitragsgrundlage ist im Falle der Entrichtung des Beitrages nach Vollendung des 
40. Lebensjahres des (der) Versicherten mit einem Faktor zu vervielfachen, der durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen 
ist.“ 

72. Im § 227 Abs. 4 zweiter Satz entfällt der Ausdruck „innerhalb von sechs Monaten nach der Feststel-
lung dieser Berechtigung“. 

73. Im § 227 Abs. 4 werden nach dem zweiten Satz folgende Sätze eingefügt: 
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„Die Entrichtung der Beiträge in Teilbeträgen ist zulässig. Wird die Zahlung der Teilbeträge ohne 
triftigen Grund unterbrochen, so ist die Beitragshöhe neu festzusetzen.“ 

74. Im § 227 Abs. 4 letzter Satz wird der Ausdruck „leistungswirksam“ durch den Ausdruck „anspruchs- 
bzw. leistungswirksam“ ersetzt. 

75. Im § 234 Abs. 1 Z 2 lit. a entfällt der Ausdruck „dauernden“. 
76. § 236 Abs. 1 Z 2 lautet: 

 „2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und zwar 
 a) für die Alterspension (Knappschaftsalterspension) 180 Monate; 
 b) für die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) wegen geminderter Arbeitsfä-

higkeit 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung; 
 c) für die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit, die vorzei-

tige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer – unbescha-
det des § 276 Abs. 3 -, die Gleitpension (Knappschaftsgleitpension) und den Knappschafts-
sold 240 Monate.“ 

77. § 236 Abs. 2 Z 2 lautet: 
 „2. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. a bis c innerhalb der letzten 360 Kalendermonate vor dem Stichtag 

liegen.“ 
78. § 236 Abs. 2 Z 3 wird aufgehoben. 
79. § 236 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Wartezeit ist auch erfüllt 

 1. für die Alterspension (Knappschaftsalterspension) und für Leistungen aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit und des Todes, wenn bis zum Stichtag 

 a) mindestens 180 Beitragsmonate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung gemäß 
§ 16a, soweit sie zwölf Versicherungsmonate überschreiten, oder 

 b) Beitragsmonate und/oder nach dem 31. Dezember 1955 zurückgelegte sonstige Versiche-
rungsmonate in einem Mindestausmaß von 300 Monaten erworben sind; 

 2. für die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit, die vorzeitige Al-
terspension (Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer, die Gleitpension (Knapp-
schaftsgleitpension) und die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit, wenn bis zum Stichtag mindestens 240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung er-
worben sind.“ 

80. § 238 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist für alle Versicherungsmonate anzuwenden, sofern in die-

sem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird.“ 
81. Im § 239 Abs. 1 wird jeweils der Ausdruck „5 800 S“ durch den Ausdruck „6 500 S“ ersetzt. 
82. § 239 Abs. 4 wird aufgehoben. 
83. § 240 lautet: 

„Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des Steigerungsbetrages 
§ 240. Für die Berechnung des Steigerungsbetrages gemäß den §§ 261 ff. und 284 ff. ist eine Gesamtbe-

messungsgrundlage zu bilden. Die Gesamtbemessungsgrundlage ist die Summe der Bemessungsgrundlagen 
(§§ 238 Abs. 1, 239, 241) aller für das Ausmaß der Pension nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und dem Freiberuflichen-
Sozialversicherungsgesetz zu berücksichtigenden Versicherungsmonate geteilt durch die Summe der Versi-
cherungsmonate. Die Gesamtbemessungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzurunden.“ 

84. Im § 241 wird der Ausdruck „§ 238“ durch den Ausdruck „§ 238 Abs. 1“ ersetzt. 
85. § 245 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

„Die Leistungszugehörigkeit des Versicherten richtet sich für Leistungen aus den im § 221 angeführten 
Versicherungsfällen und für Maßnahmen der Rehabilitation in Fällen des § 361 Abs. 1 letzter Satz 
nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der Rehabilitation und für Maßnahmen der Gesundheitsvor-
sorge nach dem Abs. 6.“ 
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86. § 251a Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Die Zugehörigkeit des Versicherten richtet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, 
der geminderten Arbeitsfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der Rehabilitation in Fällen des 
§ 361 Abs. 1 letzter Satz nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der Rehabilitation und für Maßnah-
men der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6.“ 

87. Im § 251a Abs. 5 entfällt der Ausdruck „dauernden“. 
88. Im § 252 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, 

BGBl. Nr. 376,“ durch den Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992,“ ersetzt. 

89. § 253a Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 

60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 
 1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

erworben sind; hat der (die) Versicherte mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung erworben, so werden auch Ersatzmonate gemäß den §§ 227a und 228a die-
ses Bundesgesetzes, gemäß den §§ 116 und 116a des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und 
gemäß den §§ 107 und 107a des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes berücksichtigt, und 

 3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) die Voraussetzung des § 253b Abs. 1 Z 4 erfüllt und 
innerhalb der letzten fünfzehn Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit.“ 
90. Der bisherige zweite und der bisherige dritte Satz des § 253a Abs. 1 erhalten die Bezeichnung 

Abs. 2; die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 253a erhalten die Bezeichnung 3 und 4. 
91. Dem § 253a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn 

bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d) besteht.“ 
92. § 253b Abs. 1 Z 2 lautet: 

 „2. a) am Stichtag 450 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende Versicherungsmonate 
oder 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben sind,“ 
93. § 253b Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben. 
94. Dem § 253b wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer gemäß Abs. 1 ist nicht zu-

lässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
(§ 253 d) besteht.“ 

95. Dem § 253c wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Ein Antrag auf Gleitpension gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine 

vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d) besteht.“ 
96. Im § 253d Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck „der (die) Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres“ durch den Ausdruck „der Versicherte nach Vollendung des 57. Lebensjahres, die Versicher-
te nach Vollendung des 55. Lebensjahres“ ersetzt. 

97. § 254 Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der (die) Versicherte, wenn 

 1. die Invalidität (§ 255) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde, 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 
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 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension, eine vor-
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt 
hat.“ 

98. Im § 254 Abs. 3 entfällt der Ausdruck „dauernden“. 
99. § 255 Abs. 4 lautet: 
„(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist dem (der) Versicherten jedenfalls eine Tätigkeit zumutbar, für die 

er (sie) unter billiger Berücksichtigung der Dauer und des Umfanges seiner (ihrer) Ausbildung sowie der von 
ihm (ihr) bisher ausgeübten Tätigkeit durch Leistungen der beruflichen Rehabilitation mit Erfolg ausgebildet 
oder umgeschult worden ist.“ 

100. § 256 lautet: 
„Dauer des Anspruchs auf Invaliditätspension 

§ 256. (1) Die Invaliditätspension nach § 254 Abs. 1 gebührt längstens für die Dauer von 24 Monaten ab 
dem Stichtag. Besteht nach Ablauf der Befristung Invalidität weiter, so ist die Pension jeweils für die Dauer 
von längstens 24 Monaten weiter zuzuerkennen, sofern die Weitergewährung der Pension spätestens inner-
halb eines Monates nach deren Wegfall beantragt wurde. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Pension ohne zeitliche Befristung zuzuerkennen, wenn auf Grund des 
körperlichen oder geistigen Zustandes dauernde Invalidität (Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) anzuneh-
men ist. 

(3) Gegen den Ausspruch, daß die Pension zeitlich befristet zuerkannt oder weitergewährt wird, darf eine 
Klage an das Landesgericht als Arbeits- und Sozialgericht bzw. das Arbeits- und Sozialgericht Wien nicht 
erhoben werden.“ 

101. Im § 261 Abs. 1 letzter Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck „Ge-
samtbemessungsgrundlage (§ 240)“ ersetzt. 

102. Im § 261 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck „1,9“ durch den Ausdruck „1,830“ und der Ausdruck 
„1,5“ durch den Ausdruck „1,675“ ersetzt. 

103. § 261 Abs. 3 bis 5 lautet: 

„(3) Bei Inanspruchnahme 
 1. einer Leistung nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. nach Vollendung des 56. 

Lebensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu erhöhen; 
 2. einer Leistung vor Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. vor Vollendung des 56. Le-

bensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu vermindern. 
Dies gilt nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem Versiche-
rungsfall des Todes bestanden hat. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 Z 1 beträgt der Prozentsatz der Erhöhung für jeden Monat der späteren In-
anspruchnahme ab dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 
56. Lebensjahres bei Frauen 0,320000. Dieser Prozentsatz vermindert sich bei Vorliegen von mehr als 
360 Versicherungsmonaten für jeden weiteren Versicherungsmonat um 0,000643. Dabei sind höchstens 
48 Monate des späteren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. 

(5) In den Fällen des Abs. 3 Z 2 beträgt der Prozentsatz der Verminderung für jeden Monat der früheren 
Inanspruchnahme vor dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 56. 
Lebensjahres bei Frauen für jeden auf 480 Versicherungsmonate fehlenden Versicherungsmonat 0,007190. 
Dabei sind höchstens zwölf Monate des früheren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. Der Steigerungsbetrag 
gebührt jedoch mindestens in der nach Abs. 1 und 2 ermittelten Höhe begrenzt mit 60 vH der Gesamtbemes-
sungsgrundlage.“ 

104. Der bisherige Abs. 4 des § 261 erhält die Bezeichnung „6“. 

105. Im § 261a Abs. 2 wird der Ausdruck „1,9 vH“ durch den Ausdruck „1,83 vH“ ersetzt. 
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106. Im § 261b Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 
„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 

107. Im § 261b Abs. 6 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 
„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 

108. Im § 264 Abs. 1 Z 1 und 2 wird jeweils der Ausdruck „55.“ durch den Ausdruck „57. (55.)“ 
ersetzt. 

109. § 271 Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, wenn 

 1. die Berufsunfähigkeit (§ 273) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde, 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 
 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension, eine vor-

zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt hat.“ 

110. Im § 273 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 255 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 255 Abs. 4 und 5“ 
ersetzt. 

111. § 276a Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 
 1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

erworben sind; hat der (die) Versicherte mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung erworben, so werden auch Ersatzmonate gemäß den §§ 227a und 228a die-
ses Bundesgesetzes, gemäß den §§ 116 und 116a des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und 
gemäß den §§ 107 und 107a des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes berücksichtigt, und 

 3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) die Voraussetzung des § 276b Abs. 1 Z 4 erfüllt und 
innerhalb der letzten fünfzehn Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit.“ 
112. Der bisherige zweite und der bisherige dritte Satz des § 276a Abs. 1 erhalten die Bezeich-

nung Abs. 2; die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 276a erhalten die Bezeichnung 3 und 4. 
113. Dem § 276a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit gemäß Abs. 1 ist nicht zu-

lässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeits-
fähigkeit (§ 276d) besteht.“ 

114. § 276 b Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. a) am Stichtag 450 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende Versicherungsmonate 

oder 
 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben sind;“ 

115. § 276b Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben. 
116. Dem § 276b wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer gemäß Abs. 1 

ist nicht zulässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminder-
ter Arbeitsfähigkeit (§ 276d) besteht.“ 

117. Dem § 276c wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Ein Antrag auf Knappschaftsgleitpension gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn bereits ein An-

spruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 276d) besteht.“ 
118. Im § 276d Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck „der (die) Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres“ durch den Ausdruck „der Versicherte nach Vollendung des 57. Lebensjahres, die 
Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres“ ersetzt. 

119. § 277 Abs. 1 lautet: 
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„(1) Anspruch auf Knappschaftspension hat der (die) Versicherte, wenn 
 1. die Dienstunfähigkeit (§ 278) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde und 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236).“ 

120. § 279 Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, wenn 

 1. die Invalidität (§ 280) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde, 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 
 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für eine Knappschaftsalterspensi-

on, eine vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer oder eine vorzeitige 
Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit nach diesem Bundesgesetz erfüllt 
hat.“ 

121. Im § 284 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck „Abs. 6“ durch den Ausdruck „Abs. 7“ ersetzt. 
122. Im § 284 Abs. 1 letzter Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 

„Gesamtbemessungsgrundlage (§ 240)“ ersetzt. 
123. Im § 284 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck „2,1“ durch den Ausdruck „2,0“ und der Ausdruck 

„1,6“ durch den Ausdruck „1,8“ ersetzt. 
124. § 284 Abs. 3 bis 5 lautet: 
„(3) Bei Inanspruchnahme 

 1. einer Leistung nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. nach Vollendung des 56. 
Lebensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu erhöhen; 

 2. einer Leistung vor Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. vor Vollendung des 56. Le-
bensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu vermindern. 

Dies gilt nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem Versiche-
rungsfall des Todes bestanden hat. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 Z 1 beträgt der Prozentsatz der Erhöhung für jeden Monat der späteren In-
anspruchnahme ab dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 56. Le-
bensjahres bei Frauen 0,320000. Dieser Prozentsatz vermindert sich bei Vorliegen von mehr als 360 Versi-
cherungsmonaten für jeden weiteren Versicherungsmonat um 0,000643. Dabei sind höchstens 48 Monate des 
späteren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. 

(5) In den Fällen des Abs. 3 Z 2 beträgt der Prozentsatz der Verminderung für jeden Monat der früheren 
Inanspruchnahme vor dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 56. 
Lebensjahres bei Frauen für jeden auf 480 Versicherungsmonate fehlenden Versicherungsmonat 0,007190. 
Dabei sind höchstens zwölf Monate des früheren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. Der Steigerungsbetrag 
gebührt jedoch mindestens in der nach Abs. 1 und 2 ermittelten Höhe begrenzt mit 66 vH der Gesamtbemes-
sungsgrundlage.“ 

125. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 284 erhalten die Bezeichnung „6“ und „7“. 
126. Im § 284a Abs. 2 wird der Ausdruck „2,1 vH“ durch den Ausdruck „2,0 vH“ ersetzt. 
127. Im § 284b Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 

„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 
128. Im § 284b Abs. 6 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 

„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 
129. Im § 285 Abs. 5 zweiter Satz wird der Ausdruck „Abs. 5“ durch den Ausdruck „Abs. 7“ er-

setzt. 
130. Dem § 302 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des Pensionsversicherungsträgers in einer der in 

Abs. 1 Z 1 angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von 70 S pro 
Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1997, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a 
Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen, und zwar nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich 
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bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Pensionsversicherungsträger zu entrichten und darf für jeden 
Versicherten für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden.“ 

131. § 305 lautet: 
„Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des Pensionsversicherungsträgers 

§ 305. Der Behinderte ist vom Versicherungsträger über das Ziel und die Möglichkeiten der Rehabilita-
tion nachweislich in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. Der Behinderte hat bei der Durchfüh-
rung der Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mitzuwirken.“ 

132. § 306 Abs. 2 lautet: 
„(2) Das Übergangsgeld gebührt monatlich im Ausmaß der Berechnungsgrundlage; Berechnungsgrund-

lage ist die Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, die zu diesem Zeitpunkt 
gebührt hätte. Die Berechnungsgrundlage ist für die Angehörigen des Versicherten (§ 123) zu erhöhen, und 
zwar für den Ehegatten um 10 vH und für jeden sonstigen Angehörigen um 5 vH. Die Berechnungsgrundlage 
darf die Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1 bzw. 241) nicht übersteigen. Das Übergangsgeld ist unter Be-
dachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen.“ 

133. § 307b lautet: 
„Versagung 

§ 307b. Entzieht sich der Behinderte den Maßnahmen der Rehabilitation oder vereitelt oder gefährdet er 
durch sein Verhalten ihren Zweck, so sind, wenn ihm diese Maßnahmen unter billiger Berücksichtigung der 
Dauer und des Umfanges seiner Ausbildung sowie der von ihm bisher ausgeübten Tätigkeit zumutbar sind, 
das Übergangsgeld und allfällige Zuschüsse und Zulagen zu versagen.“ 

134. § 307d Abs. 2 Z 3 lautet: 
 „3. Aufenthalt in Kurorten bzw. Kuranstalten oder Zuschüsse zu einem solchen nach Maßgabe der 

vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 28);“ 
135. Dem § 307d wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des Pensionsversicherungsträgers in einer der in 

Abs. 2 Z 1 bis 4 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung durch den Pen-
sionsversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 70 S und 
höchstens 180 S pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jah-
res, erstmals ab 1. Jänner 1997, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen 
sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen. Die Höhe 
der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zu-
zahlungen bestimmt sich nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 
Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Pensionsversicherungsträger 
zu entrichten.“ 

136. § 308 Abs. 3 wird aufgehoben. 
137. Im § 308 Abs. 5 erster Satz entfällt der Ausdruck „und für die Erstattung der Beiträge nach 

Abs. 3“. 
138. Im § 308 Abs. 6 entfällt der Ausdruck „und für die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3“. 
139. Im § 308 Abs. 7 entfällt der Ausdruck „bzw. 3“. 
140. § 309 lautet: 

„Fälligkeit des Überweisungsbetrages 
§ 309. Der Überweisungsbetrag nach § 308 Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlangen des Anrech-

nungsbescheides beim zuständigen Versicherungsträger zu leisten. Bei verspäteteter Flüssigmachung ist der 
Überweisungsbetrag mit dem für das Jahr, in dem der Anrechnungsbescheid beim Versicherungsträger ein-
langt, geltenden Aufwertungsfaktor nach § 108c aufzuwerten.“ 

141. Die Überschrift zu § 310 lautet: 

5
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„Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages“ 
142. Im § 310 entfällt der Ausdruck „bzw. der Erstattung der Beiträge nach § 308 Abs. 3 dieses 

Bundesgesetzes, nach § 172 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 164 
Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes“ und der Ausdruck „oder die Beiträge erstattet wurden“ 
wird durch den Ausdruck „wurde“ ersetzt. 

143. § 311 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 
„In den Fällen der lit. b und c kann der Dienstnehmer oder sein anspruchsberechtigter Hinterbliebener 
innerhalb der im § 312 angegebenen Frist den Überweisungsbetrag in der in Abs. 5 angegebenen Höhe 
sowie den Überweisungsbetrag, den der Dienstnehmer aus Anlaß der Aufnahme in das pensionsversi-
cherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, an den Versicherungsträger leisten.“ 

144. Im § 311 Abs. 3 dritter Satz entfällt der Ausdruck „wie auch Beiträge, die dem Dienstnehmer 
nach § 308 Abs. 3 erstattet wurden,“. 

145. Im § 311 Abs. 3 vierter Satz wird der Ausdruck „Überweisungsbetrag und die erstatteten Bei-
träge, die vom Dienstnehmer oder seinem anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurückgezahlt wer-
den, sind“ durch den Ausdruck „Überweisungsbetrag ist“ ersetzt; der Ausdruck „bzw. der Erstattung der 
Beiträge“ entfällt. 

146. § 312 lautet: 
„Fälligkeit der Überweisungsbeträge 

§ 312. Die Überweisungsbeträge sind binnen 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem pensionsver-
sicherungsfreien Dienstverhältnis zu leisten bzw. zurückzuzahlen. § 309 letzter Satz gilt entsprechend.“ 

147. Die Überschrift zu § 313 lautet: 
„Wirkung der Zahlung der Überweisungsbeträge“ 

148. Im § 313 entfallen die Ausdrücke „und Beiträgen“ sowie „bzw. bei der Erstattung der Beiträ-
ge“. 

149. Im § 331 Abs. 2 erster Satz entfällt der Ausdruck „dauernder“. 
150. Im § 360 Abs. 3 erster Satz wird nach dem Ausdruck „Grundbuch“ der Ausdruck „ , in das 

zentrale Gewerberegister und in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch“ eingefügt. 
151. § 360 Abs. 3 letzter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Die Berechtigung zur Einsicht in das Grundbuch umfaßt auch die Einsichtnahme in das Personenver-
zeichnis. Die Berechtigung zur Einsicht in das Firmenbuch umfaßt auch die bundesweite Suche nach 
im Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten Personen.“ 

152. Dem § 360 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Gerichte erster Instanz haben mit dem Abschluß der Eintragung des Namens, des Geburts-

datums, des Sterbedatums und einer allfälligen Adresse des Verstorbenen in das gerichtliche Abhandlungsre-
gister diese Daten unverzüglich an den Hauptverband automationsunterstützt zu übermitteln.“ 

153. Dem § 361 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Ein Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit gilt auch 
als Antrag auf Leistungen der Rehabilitation.“ 

154. § 447d lautet: 
„Darlehen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 447d. (1) Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds können den beitragspflichtigen Krankenversicherungs-
trägern auch Darlehen gewährt werden. Die Bestimmungen des § 447c Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend. 

(2) Darüber hinaus können aus den Mitteln des Augleichsfonds den beitragspflichtigen Krankenversi-
cherungsträgern kurzfristige Darlehen zur (teilweisen) Behebung einer ungünstigen Kassenlage gewährt 
werden. Auf die Gewährung eines solchen Darlehens besteht kein Rechtsanspruch.“ 

155. § 447g Abs. 2 lit. b lautet: 
 „b) 80 vH der Erträge an Beiträgen der Auftraggeber gemäß § 51 Abs. 2;“ 
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156. Die bisherigen lit. b und c des § 447g Abs. 2 erhalten die Bezeichnung „c“ und „d“. 
157. § 447g Abs. 3 lautet: 
„(3) An den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 sind zu überweisen: 

 1. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 
aus der Anrechnung von Ersatzzeiten erwachsen, 

 a) für Zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung wegen Arbeits-
losigkeit bzw. des Ruhens des Anspruches auf Arbeitslosengeld gemäß § 16 Abs. 1 lit. l des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und für Zeiten des Bezuges von Sonderunterstüt-
zung bzw. des Ruhens des Anspruches auf Sonderunterstützung gemäß § 2 des Sonderunter-
stützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973, aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ein Betrag 
in der Höhe von 22,8 vH der Aufwendungen für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Son-
derunterstützung nach dem Sonderunterstützungsgesetz, ausgenommen der Aufwand für die 
Krankenversicherung der Bezieher dieser Geldleistungen; 

 b) für Zeiten gemäß § 227a ein Betrag in der Höhe von 22,7 vH des Aufwandes für Karenzur-
laubsgeld (§ 6 Abs. 1 lit. d AlVG) und Teilzeitbeihilfe aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen; 

 c) für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der Abgeltungsbetrag gemäß § 22 Abs. 5 des 
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 422; 

 2. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 
auf Grund der Gewährung von vorzeitigen Alterspensionen (Knappschaftsalterspensionen) bei Ar-
beitslosigkeit erwachsen, die im § 6 Abs. 8 AMPFG genannten Beträge.“ 

158. § 447g Abs. 8 zweiter Satz lautet: 
„Hiebei sind bei den Aufwendungen die Ausgleichszulagen sowie der Verwaltungs- und Verrechnungs-
aufwand der Pensionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträ-
ger, bei den Erträgen der Bundesbeitrag gemäß § 80 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, gemäß § 34 Abs. 1 
und 2 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und gemäß § 31 Abs. 2 und 3 des Bauern-Sozial-
versicherungsgesetzes, die Ersätze für Ausgleichszulagen sowie der Beitrag gemäß § 80b dieses Bun-
desgesetzes, gemäß § 34b des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und gemäß § 31e des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes und die Überweisung gemäß Abs. 5 außer Betracht zu lassen.“ 

159. Im § 464 Abs. 1 wird der Ausdruck „binnen drei Tagen nach Beginn einer solchen Beschäfti-
gung“ durch den Ausdruck „bei Beginn der Pflichtversicherung (§ 10) unverzüglich“ ersetzt. 

160. Die §§ 471f bis 471 h werden aufgehoben. 
161. Im § 474 Abs. 1 zweiter Satz zweiter Halbsatz wird der Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. b bzw. 

d“ durch den Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. b bzw. e“ ersetzt. 
162. Im § 479 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 6“ er-

setzt. 
163. Nach § 539 wird folgender § 539a eingefügt: 

„Grundsätze der Sachverhaltsfeststellung 
§ 539a. (1) Für die Beurteilung von Sachverhalten nach diesem Bundesgesetz ist in wirtschaftlicher Be-

trachtungsweise der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes 
(zB Werkvertrag, Dienstvertrag) maßgebend. 

(2) Durch den Mißbrauch von Formen und durch Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechtes 
können Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz, besonders die Versicherungspflicht, nicht umgangen 
oder gemindert werden. 

(3) Ein Sachverhalt ist so zu beurteilen, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und 
Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu beurteilen gewesen wäre. 

(4) Scheingeschäfte und andere Scheinhandlungen sind für die Feststellung eines Sachverhaltes nach 
diesem Bundesgesetz ohne Bedeutung. Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, 
so ist das verdeckte Rechtsgeschäft für die Beurteilung maßgebend. 

(5) Die Grundsätze, nach denen 
 1. die wirtschaftliche Betrachtungsweise, 
 2. Scheingeschäfte, Formmängel und Anfechtbarkeit sowie 
 3. die Zurechnung 
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nach den §§ 21 bis 24 der Bundesabgabenordnung für Abgaben zu beurteilen sind, gelten auch dann, 
wenn eine Pflichtversicherung und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten nach diesem Bun-
desgesetz zu beurteilen sind.“ 

164. Nach § 562 wird folgender § 563 angefügt: 
„§ 563. (1) Es treten in Kraft: 

 1. rückwirkend mit 1. Jänner 1996 § 80 in der Fassung des Art. 34 Z 44 sowie die §§ 80a Abs. 5, 80b 
und 447g Abs. 3 und Abs. 8, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996; 

 2. mit 1. April 1996 § 31 Abs. 5 Z 27 bis 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996; 
 3. mit 1. Mai 1996 die §§ 11 Abs. 2, 26 Abs. 1 Z 5 lit. f, 29 Abs. 3, 30 Abs. 1, 49 Abs. 3 Z 7, 122 Abs. 2 

Z 2 und 447d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996; 
 4. mit 1. Juli 1996 die §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4, 5 Abs. 1 Z 2, 5a, 10 Abs. 2, 10a, 12 

Abs. 1, 33 Abs. 3, 35, 36 Abs. 3, 42 Abs. 4, 44 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 lit. b, 44a, 45 Abs. 3, 49 Abs. 1, 
51 Abs. 1, 2 und 5, 51a Abs. 3, 51b Abs. 3, 52 Abs. 2, 53 Abs. 3 lit. b, 55, 58 Abs. 3 bis 7, 59 Abs. 3, 
64 Abs. 2, 66, 86 Abs. 3 Z 2, 100 Abs. 1 lit. c, 122 Abs. 2 Z 3, 123 Abs. 4 Z 1, 138 Abs. 2 lit. f, 154a 
Abs. 7, 155 Abs. 3 und 4, 162 Abs. 5, 176 Abs. 1 Z 6, 223 Abs. 1 Z 2, 227 Abs. 2 bis 4, 234 Abs. 1 
Z 2 lit. a, 245 Abs. 1, 251a Abs. 1 und 5, 252 Abs. 2 Z 1, 253a Abs. 5, 253b Abs. 5, 253c Abs. 9, 254 
Abs. 1 und 3, 255 Abs. 4, 256, 271 Abs. 1, 273 Abs. 2, 276a Abs. 5, 276b Abs. 5, 276c Abs. 9, 277 
Abs. 1, 279 Abs. 1, 302 Abs. 4, 305, 306 Abs. 2, 307b, 307d Abs. 2 Z 3 und Abs. 6, 308 Abs. 5 bis 7, 
309, 310, 311 Abs. 3, 312, 313, 331 Abs. 2, 360 Abs. 3 und 4, 361 Abs. 1, 447g Abs. 2 lit. b bis d, 
474 Abs. 1, 479 Abs. 2 Z 1 und 539a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 und 
die Aufhebung der §§ 308 Abs. 3 und 471f bis 471h; 

 5. mit 1. September 1996 die §§ 95 Abs. 1, 236 Abs. 1 Z 2, Abs. 2 Z 2 und Abs. 4, 238 Abs. 3, 239 
Abs. 1, 240, 241, 253a Abs. 1 bis 4, 253d Abs. 1, 261 Abs. 1 bis 6, 261a Abs. 2, 261b Abs. 4 und 6, 
264 Abs. 1 Z 1 und 2, 276a Abs. 1 bis 4, 276d Abs. 1, 284 Abs. 1 bis 7, 284a Abs. 2, 284b Abs. 4 und 
6 und 285 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 und die Aufhebung der 
§§ 236 Abs. 2 Z 3 und 239 Abs. 4; 

 6. mit 1. Jänner 1997 die §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1, 41, 86 Abs. 2 und 3 Z 1, 100 Abs. 1 lit. b, 104 Abs. 2, 
253b Abs. 1 Z 2, 276b Abs. 1 Z 2 und 464 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 und die Aufhebung der §§ 253b Abs. 1 Z 3 und 276 b Abs. 1 Z 3; 

 7. mit 1. Jänner 1998 § 80 in der Fassung des Art. 34 Z 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996. 

(1a) § 447g Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1997 außer Kraft. Zu diesem Zeitpunkt tritt § 447g Abs. 8 in der am 31. Dezember 1995 gel-
tenden Fassung in Kraft. 

(2) Die §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 3 Z 12, 5 Abs. 1 Z 2, 5a, 10 Abs. 2, 12 Abs. 1, 33 Abs. 3, 35, 36 Abs. 3, 44a, 
45 Abs. 3, 49, 51 Abs. 2, 51a Abs. 3, 51b Abs. 3, 53 Abs. 3 lit. b, 55, 58 Abs. 3 bis 7, 59 Abs. 3, 64 Abs. 2, 66, 
138 Abs. 2 lit. f, 162 Abs. 5, 447g Abs. 2 lit. b bis d, 479 Abs. 2 Z 1 und 539a in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. XXX/1996 gelten für Verträge, die nach dem 30. Juni 1996 abgeschlossen werden. Wurde 
der Vertrag vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen und ist er am 1. Jänner 1997 noch nicht erfüllt worden, so 
sind die genannten Bestimmungen auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages anzuwenden. 

(3) Anstelle des verhältnismäßigen Teiles der Pension (Rente) gemäß § 100 Abs. 1 lit. b letzter Satz in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 gebührt Personen, die im Dezember 1996 eine Pension 
(Rente) beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am 31. Dezember 1996 aufrecht ist, für den Kalen-
dermonat, in dem der Grund des Wegfalles der Pension (Rente) eintritt, eine Vorschußzahlung. Die Vor-
schußzahlung ist in der Höhe der im Dezember 1996 ausgezahlten Pension (Rente) einschließlich der Zu-
schüsse und Ausgleichszulage spätestens am 1. Jänner 1997 flüssig zu machen. Alle auf die Pension (Rente) 
anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschußzahlung. 

(4) Abweichend von § 86 Abs. 2 und 3 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 fal-
len Hinterbliebenenrenten (Hinterbliebenenpensionen) nach dem Tode eines Renten(Pensions)empfängers, 
der eine Vorschußzahlung gemäß Abs. 3 bezogen hat, mit Beginn des Kalendermonats, der dem Tod des 
Renten(Pensions)empfängers folgt, an. Für den Kalendermonat, in dem der Grund des Wegfalls der Hinter-
bliebenenrente (Hinterbliebenenpension) eintritt, gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles der Hinter-
bliebenenrente (Hinterbliebenenpension) gemäß § 100 Abs. 1 lit. b letzter Satz in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. XXX/1996 eine Vorschußzahlung. Die Vorschußzahlung ist in der Höhe der erstmalig zur 
Auszahlung gelangenden Hinterbliebenenrente (Hinterbliebenenpension) einschließlich der Zuschüsse und 
Ausgleichszulage spätestens am Ersten des Kalendermonats, der dem Tod des Renten(Pensions)empfängers 
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folgt, flüssig zu machen. Alle auf die Pension (Rente) anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die 
Vorschußzahlung. 

(5) Die §§ 154a Abs. 7, 155 Abs. 3, 302 Abs. 4 und 307d Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. XXX/1996 sind nur auf Fälle anzuwenden, in denen die Unterbringung nach dem 30. Juni 1996 
beginnt. 

(6) Versicherte, die am 31. Dezember 1996 das 40. Lebensjahr bereits vollendet und bis zu diesem Zeit-
punkt einen Antrag auf Erwerb von Ersatzzeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 1 oder § 228 Abs. 1 Z 3 gestellt ha-
ben, können diese auf Grund der Beitragsgrundlage gemäß § 227 Abs. 3 Z 1 und 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 erwerben, wobei § 227 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. XXX/1996 keine Anwendung findet. Die Beitragsentrichtung kann in Teilbeträgen erfolgen. 
Wird die Zahlung der Teilbeträge ohne triftigen Grund unterbrochen, so ist die Beitragshöhe unter Anwen-
dung des § 227 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 neu festzusetzen. 

(7) Versicherte, die vor dem 1. Juli 1996 bereits einen Antrag auf Erwerb von Ersatzzeiten gemäß § 227 
Abs. 1 Z 1 oder § 228 Abs. 1 Z 3 gestellt haben, können diese auf Grund der Beitragsgrundlage gemäß § 227 
Abs. 3 in der am 30. Juni 1996 geltenden Fassung erwerben. Die Beitragsentrichtung kann in Teilbeträgen 
erfolgen. Wird die Zahlung der Teilbeträge ohne triftigen Grund unterbrochen, so ist die Beitragshöhe neu 
festzusetzen. 

(8) Abweichend von § 227 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 sind die in 
den §§ 227 Abs. 1 Z 1 und 228 Abs. 1 Z 3 genannten Zeiten mit folgender Maßgabe weiterhin ohne Beitrags-
entrichtung anspruchswirksam, und zwar 
 1. bei männlichen Versicherten der Geburtsjahrgänge bis 1936 im vollen Ausmaß, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1937 mit fünf Sechsteln ihres Ausmaßes, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1938 mit zwei Dritteln ihres Ausmaßes, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1939 im halben Ausmaß, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1940 mit einem Drittel ihres Ausmaßes, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1941 mit einem Sechstel ihres Ausmaßes; 
 2. bei weiblichen Versicherten der Geburtsjahrgänge bis 1941 im vollen Ausmaß, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1942 mit fünf Sechsteln ihres Ausmaßes, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1943 mit zwei Dritteln ihres Ausmaßes, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1944 im halben Ausmaß, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1945 mit einem Drittel ihres Ausmaßes, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1946 mit einem Sechstel ihres Ausmaßes. 

(9) Verordnungen gemäß § 227 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 können 
bereits nach Ablauf des Tages seiner Kundmachung erlassen werden; sie dürfen frühestens mit 1. Juli 1996 in 
Kraft gesetzt werden. 

(10) Die §§ 253b Abs. 1 Z 2 lit. a und 276b Abs. 1 Z 2 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 
1996 liegt, und zwar mit der Maßgabe, daß das Ausmaß von 450 Versicherungsmonaten 
 1. bei männlichen Versicherten, die vor dem 1. Jänner 1937 geboren sind, durch 420 Versiche-

rungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1936 und vor dem 1. Juli 1937 geboren 

sind, durch 423 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1937 und vor dem 1. Jänner 1938 geboren sind, 

durch 426 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1937 und vor dem 1. Juli 1938 geboren 

sind, durch 429 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1938 und vor dem 1. Jänner 1939 geboren sind, 

durch 432 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1938 und vor dem 1. Juli 1939 geboren 

sind, durch 435 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1939 und vor dem 1. Jänner 1940 geboren sind, 

durch 438 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1939 und vor dem 1. Juli 1940 geboren 

sind, durch 441 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1940 und vor dem 1. Jänner 1941 geboren sind, 

durch 444 Versicherungsmonate, 
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 2. bei weiblichen Versicherten, die vor dem 1. Jänner 1942 geboren sind, durch 420 Versicherungsmo-
nate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1941 und vor dem 1. Juli 1942 geboren 
sind, durch 423 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1942 und vor dem 1. Jänner 1943 geboren sind, 
durch 426 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1942 und vor dem 1. Juli 1943 geboren 
sind, durch 429 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1943 und vor dem 1. Jänner 1944 geboren sind, 
durch 432 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1943 und vor dem 1. Juli 1944 geboren 
sind, durch 435 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1944 und vor dem 1. Jänner 1945 geboren sind, 
durch 438 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1944 und vor dem 1. Juli 1945 geboren 
sind, durch 441 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1945 und vor dem 1. Jänner 1946 geboren sind, 
durch 444 Versicherungsmonate 

zu ersetzen ist. 
(11) Für Personen, die vor dem 1. Juli 1996 in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis aufge-

nommen worden sind, ist § 308 Abs. 3 in der am 30. Juni 1996 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 
(12) § 108 Abs. 5, mit Ausnahme des letzten Satzes, und Abs. 7 ASVG sind für das Kalenderjahr 1997 

nicht anzuwenden. Der Anpassungsfaktor gemäß § 108 Abs. 5 ASVG beträgt 1,000 für das Kalenderjahr 
1997. § 108d Abs. 1 dritter und vierter Satz ist für die Jahre 1993 bis 1998 nicht anzuwenden. 

(13) Personen, die im Jänner 1997 bzw. Juli 1997 
 1. eine Ausgleichszulage gemäß § 293 Abs. 1 lit. a aa beziehen oder 
 2. mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben und deren Gesamteinkommen 

(Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoein-
kommens und der gemäß § 294 zu berücksichtigenden Beträge) unter Anwendung der §§ 292 ff. 
nicht die Höhe von 12 752 S übersteigt oder 

 3. eine Ausgleichszulage gemäß § 293 Abs. 1 lit. a bb, b bzw. c beziehen oder 
 4. nicht mit dem Ehegatten (der Ehegattin) in einem gemeinsamen Haushalt leben und deren Gesamt-

einkommen (Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten erwachsenden 
Nettoeinkommens und der gemäß § 294 zu berücksichtigenden Beträge unter Anwendung der 
§§ 292 ff. nicht die Höhe von 8 886 S übersteigt, 

gebührt zu der im Jänner 1997 bzw. Juli 1997 auszuzahlenden Pension eine zusätzliche Ausgleichszu-
lage. 

(14) Die zusätzliche Ausgleichszulage beträgt für Personen gemäß Abs. 13 Z 1 und 2 jeweils 1 500 S, für 
Personen gemäß Abs. 13 Z 3 und 4 jeweils 1 000 S. Falls beide Ehegatten Anspruch auf eine Pension mit 
Ausgleichszulage haben und im gemeinsamen Haushalt leben, gebührt die zusätzliche Ausgleichszulage zur 
jeweils höheren Pension. Die zusätzliche Ausgleichszulage gebührt nicht, wenn im gleichen Haushalt eine 
andere Person Anspruch auf die zusätzliche Ausgleichszulage zu einer Witwen(Witwer)pension hat. 

(15) Der gemäß Abs. 14 gebührende Betrag vermindert sich für je 250 S, um die das Gesamteinkommen 
den anzuwendenden Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 übersteigt, um je 250 S. Hiebei ist für Waisenpensionen 
jedenfalls der Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. b anzuwenden. 

(16) Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens (§ 292 Abs. 3) haben die Beträge gemäß Abs. 14 und die 
Vorschußzahlungen gemäß Abs. 3 und 4 außer Betracht zu bleiben. 

(17) Von den Beträgen gemäß Abs. 14 ist kein Beitrag gemäß § 73 Abs. 1 einzubehalten. 
(18) § 299 ist für die zusätzliche Ausgleichszulage nicht anzuwenden. Der Aufwand ist vom Bund zu 

tragen. 
(19) Für Personen, die am 1. September 1996 das 60. Lebensjahr (bei Männern) bzw. das 55. Lebensjahr 

(bei Frauen) bereits vollendet haben, sind die Bestimmungen über die Pensionsberechnung nach der am 
31. August 1996 geltenden Rechtslage weiterhin anzuwenden. 
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(20) Bei Versicherungsfällen mit einem Stichtag vom 1. September 1996 bis zum 1. Dezember 
1996 ist § 551 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß an die Stelle der für die Bemessung der Pension maßgeblichen Bestimmungen, die ab 
1. Juli 1993 gegolten haben, jene Bestimmungen treten, die am 1. September 1996 gemäß dem Bundes-
gesetz BGBl. Nr. XXX/1996 in Kraft treten; § 551 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 335/1993 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß anstelle der Pension, die auf Grund der ab 1. Juli 
1993 geltenden Rechtslage gebühren würde, jene Pension tritt, die ab 1. September 1996 gebühren 
würde.“ 

Artikel 35 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 832/1995, wird wie folgt geändert: 

1. In den §§ 20 Abs. 2 Z 1, 67 Abs. 4, 111, 112 Abs. 1 Z 2, 113 Abs. 1 Z 2, 120 Abs. 2 und Abs. 3 
Z 1, 121 Z 6 lit. a, 127 b Abs. 1, 129 Abs. 5, 132 Abs. 2, 133 Überschrift, 134, 144 Abs. 1, 157 Abs. 1 
und 2, 165 und 239 Abs. 1 Z 1 und Abs. 12 entfällt jeweils der Ausdruck „dauernden“. 

2. Der bisherige § 22 erhält die Bezeichnung § 22 Abs. 1; folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) Der Versicherungsträger ist berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn er im 

Rahmen seiner Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangt, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher, 
gewerberechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften vorliegt.“ 

3. § 27 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. in der Pensionsversicherung 
  vom 1. April bis zum 31. Dezember 1996 ...............................................................................  13,5 vH“ 
  ab 1. Jänner 1997 .....................................................................................................................  14,5 vH“ 

4. § 34 Überschrift lautet: 
„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1996“ 

5. § 34 Abs. 2 lautet: 
„(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 

Höhe des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen 
die Ausgleichszulagen sowie der Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand des Versicherungsträgers als Pen-
sionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger, bei den Erträgen der 
Bundesbeitrag gemäß Abs. 2 und die Ersätze für Ausgleichszulagen sowie der Beitrag gemäß § 34b außer 
Betracht zu lassen.“ 

6. § 34 Überschrift lautet: 
„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1998“ 

7. § 34 Abs. 2 lautet: 
„(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 

Höhe des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen 
die Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbeitrag gemäß Abs. 2 und die Ersätze für Ausgleichszula-
gen außer Betracht zu lassen.“ 

8. Nach § 34a wird folgender § 34b eingefügt: 
„Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand des Versicherungsträgers als 

Pensionsversicherungsträger 
§ 34b. (1) Der Bund leistet in den Geschäftsjahren 1996 und 1997 zur Tragung des Verwaltungs- und 

Verrechnungsaufwandes des Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergü-
tungen an Sozialversicherungsträger einen Beitrag in der Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwan-
des des Jahres 1995 mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger. Unterschreitet der tatsäch-
liche Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand des Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger im 
betreffenden Geschäftsjahr den für ihn geltenden Betrag, so leistet der Bund den Zuschuß in der Höhe des 
tatsächlichen Aufwandes. 
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(2) Zinsenaufwendungen des Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger für die Inanspruch-
nahme von Fremdkapital bei Überschreitung des in Abs. 1 genannten Beitrages werden vom Bund nicht 
ersetzt.“ 
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Artikel 20 

Bundesgesetz betreffend die Finanzierung von Bundesstraßen 
(Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 – BStFG 1996) 

[Celex-Nr.: 393L0089] 

Mauteinhebung an Bundesstraßen 

§ 1. (1) Der Benützer von Bundesstraßen A (Bundesautobahnen), mehrspurigen Bundesstraßen S 
(Bundesschnellstraßen) und Bundesstraßen B, die ähnliche Merkmale wie Bundesstraßen A (Bundes-
autobahnen) aufweisen, und darüber hinaus von Brücken, Tunnel und Gebirgspässen auf sonstigen 
Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) und Bundesstraßen B hat dem Bund (Bundesstraßenver-
waltung) als Entgelt eine fahrleistungsabhängige Maut zu leisten. Der Bund wird ermächtigt, die Maut-
einhebung einem Dritten zu übertragen. 

(2) Die Festlegung jener Bundesstraßenstrecken, für die erstmals eine Maut einzuheben ist, hat 
durch Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zu erfolgen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen durch Verordnung die Planung, Errichtung, Erweiterung und Erhaltung von 
Mautstrecken gemäß Abs. 1 einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen Anlagen übertragen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat unter Bedachtnahme auf die Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Mauteinhebung die Lage der Mautstellen durch Verordnung 
festzulegen. 

§ 2. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat während des Jahres 1998 mit der Einhebung einer 
fahrleistungsabhängigen Maut für mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren von außen auch automatisch 
erfaßbare Merkmale einem höchst zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen für den überwiegenden 
Teil der betroffenen Kraftfahrzeuge entsprechen, zu beginnen, sofern die Einhebung mittels elektroni-
scher Einrichtungen (§ 4) nach dem Stand der Technik zu diesem Zeitpunkt eine zuverlässige Abwick-
lung der Bemautung gewährleistet. Während des Jahres 2001 hat unter der gleichen Voraussetzung der 
Bund für alle anderen Kraftfahrzeugkategorien ebenfalls mit der Einhebung einer fahrleistungsabhän-
gigen Maut zu beginnen. 

§ 3. (1) Die Festsetzung der Mauttarife hat durch Verordnung des Bundesministers für wirtschaft-
liche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen nach Kraftfahrzeugka-
tegorien zu erfolgen. Die Mauttarife haben sich an den Längen der den Mautstellen gemäß § 1 Abs. 3 
zuzuordnenden Streckenabschnitten sowie an den Kosten der Herstellung, Erweiterung, baulichen und 
betrieblichen Erhaltung und der Einhebung der Mauten des betreffenden Mautstreckennetzes zu orien-
tieren. Zu anderen Merkmalen als der Fahrzeuggattung gemäß Artikel IV § 10 Abs. 1 ASFINAG-
Gesetz zählen die von den Fahrzeuggattungen ausgehenden Belastungen, der Zeitpunkt der Straßenbe-
nützung und die Art der Mauteinhebung. Weiters ist auf Veränderungen des vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 oder des an seine Stelle tretenden 
Index Bedacht zu nehmen. 

(2) Aus Gründen sozialer, verkehrspolitischer oder anderer öffentlicher Interessen können in der 
Verordnung gemäß Abs. 1 einzelne Fahrzeugkategorien von der Mautpflicht ausgenommen werden, 
insbesondere die in Artikel IV § 10 Abs. 2 ASFINAG-Gesetz genannten. 

§ 4. (1) Die überwiegende Mauteinhebung mittels elektronischer Einrichtungen ist anzustreben 
(§ 2). Die Mauteinhebungsberechtigten haben dafür Sorge zu tragen, daß der fahrleistungsabhängigen 
Mautpflicht unterliegende Kraftfahrzeuge vor der mautpflichtigen Straßenbenützung mit Geräten zur 
elektronischen Abbuchung der Maut ausgerüstet werden können. Diese Geräte sind von den Mautein-
hebungsberechtigten gegen angemessenen Kostenersatz zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Mauteinhebungsberechtigten haben die Beschaffenheit der Geräte und ihre Anbringung am 
oder im Kraftfahrzeug einheitlich in der Mautordnung festzusetzen. 

§ 5. Die Festsetzung der Mauttarife gemäß § 3 und die Ausnahmen von der Entgeltleistung auf 
den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehenden Mautstrecken bleiben durch die 
Bestimmungen dieses Gesetzes solange unberührt, als die Mauteinhebung nicht gemäß § 2 erfolgt. 
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§ 6. Die Mauteinhebungsberechtigten haben ab Beginn der Mauteinhebung gemäß § 2 in geeigne-
ter Weise auf den Beginn der Mautstrecken und auf die Mauttarife hinzuweisen. 

§ 7.  (1)  Solange  keine  fahrleistungsabhängige  Maut  auf  Bundesstraßen  A  (Bundesautobah-
nen) und Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) eingehoben wird, unterliegt deren Benützung mit 
Kraftfahrzeugen und von diesen gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein 
oder in Kombination unter 12 Tonnen beträgt, einer zeitabhängigen Maut, die vom Mautberechtigten 
ab 1. Jänner 1997 einzuheben ist. Die Maut ist vor der mautpflichtigen Straßenbenützung durch An-
bringen einer Mautvignette am Fahrzeug zu entrichten. 

(2) Der Preis einer Jahresvignette samt Umsatzsteuer beträgt für einspurige Kraftfahrzeuge und für 
Anhänger, die von mehrspurigen Kraftfahrzeugen gezogen werden, deren höchstzulässiges Gesamtge-
wicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, 220 S, für mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstzuläs-
siges Gesamtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, 550 S, für Omnibusse, deren höchstzulässi-
ges Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge und von diesen gezo-
genen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination über 3,5 Tonnen 
bis einschließlich 7,5 Tonnen beträgt, 6 000 S und für mehrspurige Kraftfahrzeuge und von diesen 
gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination mehr als 7,5 
aber weniger als 12 Tonnen beträgt, 12 000 S. 

(3) Der Preis einer Zweimonatsvignette samt Umsatzsteuer beträgt für mehrspurige Kraftfahrzeu-
ge, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, 150 S, für Omnibusse, 
deren höchstzulässiges Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge 
und von diesen gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombina-
tion über 3,5 Tonnen bis einschließlich 7,5 Tonnen beträgt, 1 500 S und für Kraftfahrzeuge und von 
diesen gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination mehr 
als 7,5 aber weniger als 12 Tonnen beträgt, 3 000 S. 

(4) Der Preis einer Wochenvignette samt Umsatzsteuer beträgt für Omnibusse, deren höchstzuläs-
siges Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge und von diesen 
gezogenen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination über 
3,5 Tonnen bis einschließlich 7,5 Tonnen beträgt, 300 S und für Kraftfahrzeuge und von diesen gezo-
genen Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination mehr als 7,5 aber 
weniger als 12 Tonnen beträgt, 600 S. 

(5) Nach Erwerb von Jahres-, Zweimonatsvignetten oder Wochenvignetten ist für die Benützung 
von Mautstrecken gemäß Abs. 1 mit einer Fahrzeugkombination, die in eine höhere Bemessungsgrund-
lage fällt als die, für welche die Maut entrichtet wurde, eine Tageszusatzvignette zu erwerben, deren 
Preis samt Umsatzsteuer 100 S beträgt. Mit Erwerb der Tageszusatzvignette gilt auch eine sonst fällige 
Straßenbenützungsabgabe nach dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 629/1994 in der jeweils geltenden Fas-
sung als entrichtet. 

(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen im Rahmen der Entgeltfestsetzungen gemäß Artikel IV § 10 und Artikel VIII 
§ 2 ASFINAG-Gesetz Regelungen treffen, die es den Straßenbenützern mit mehrspurigen Kraftfahr-
zeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, ermöglichen, 
 1. zusammen mit dem Erwerb einer Zweimonatsvignette zusätzlich Mautkarten der Mauteinhe-

bungsberechtigten zu einem Gesamtpreis von 350 S samt Umsatzsteuer für zwei beliebige Fahr-
ten innerhalb der Gültigkeitsdauer der Mautvignette auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits bestehenden Mautstrecken zu erwerben, 

 2. beim Besitz einer Jahresvignette eine auf die Gültigkeitsdauer dieser Jahresvignette begrenzte 
Mautkarte eines Mauteinhebungsberechtigten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
auf einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits bestehenden Mautstrecke 
zu beziehen und 

 3. beim Besitz einer Jahresvignette zusätzlich die Jahreskarte eines Mauteinhebungsberechtigten 
zum herabgesetzten Preis von 650 S samt Umsatzsteuer für Fahrten innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Mautvignette auf einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits 
bestehenden Mautstrecke zu erwerben. 

(7) Die Jahresvignette, deren Gültigkeit sich auf ein Kalenderjahr bezieht, berechtigt zur Straßen-
benützung auch im Dezember des Vorjahres und im Jänner des Folgejahres. Die Zweimonatsvignette 

3
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berechtigt zur Straßenbenützung im Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten. Die 
Wochenvignette berechtigt zur Straßenbenützung von Sonntag bis Samstag. 

(8) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen unter Bedachtnahme auf Veränderungen des vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 oder des an seine Stelle tretenden Index 
durch Verordnung die Mauten gemäß Abs. 2 bis 6 erhöhen. 

(9) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung die im 
ASFINAG-Gesetz, BGBl. 591/1982 in der jeweils geltenden Fassung genannten Bundesstraßengesell-
schaften zu ermächtigen, in der Mautordnung Festlegungen über Beschaffenheit und Anbringung der 
Mautvignetten an den Fahrzeugen einheitlich zu treffen. Diese Verordnung hat auch die Kundmachung 
der Mautordnung zu regeln. 

(10) In der Mautordnung kann statt des Anbringens einer Wochenvignette oder einer Tageszusatz-
vignette auch das Mitführen einer Zahlungsbestätigung über die Entrichtung der Maut vorgesehen 
werden. 

(11) Wenn die Mautvignette zerstört wird, ist vor der nächsten mautpflichtigen Straßenbenützung 
eine Ersatzvignette am Fahrzeug anzubringen. In der Mautordnung ist zu regeln, unter welchen Bedin-
gungen die Ersatzvignette kostenlos abzugeben ist. 

Mautschuldner 
§ 8. Mautschuldner ist der Kraftfahrzeuglenker. Kann dieser nicht festgestellt werden, haftet der 

Zulassungsbesitzer für die geschuldete Maut, wenn er nicht dem Mauteinhebungsberechtigten in ange-
messener Frist den Kraftfahrzeuglenker oder eine Person, die Auskunft über den Kraftfahrzeughalter 
erteilen kann, nennt. Diese Person haftet dann für die geschuldete Maut, wenn sie nicht dem Mautein-
hebungsberechtigten in angemessener Frist den Kraftfahrzeuglenker nennt. 

Verwendung der Mauten 
§ 9. (1) Die Mauteinhebungsberechtigten haben die Einnahmen aus den zeitabhängigen Mauten, 

die nicht zur Deckung von Ausgaben gemäß Artikel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz dienen, an den 
Bund abzuführen. 

(2) Die Einnahmen aus den zeitabhängigen Mauten für einspurige Kraftfahrzeuge und für Anhän-
ger, die von mehrspurigen Kraftfahrzeugen gezogen werden, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht bis 
einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, und für mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstzulässiges Ge-
samtgewicht bis einschließlich 3,5 Tonnen beträgt, die nicht zur Deckung von Ausgaben gemäß Arti-
kel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz dienen, sind für Zwecke der Bundesstraßen zu verwenden. 

(3) In der Verordnung gemäß § 1 Abs. 3 kann eine Verwendung der fahrleistungsabhängigen 
Mauten, die sonst gemäß Artikel IV § 11 Abs. 2 und Artikel VIII § 3 Abs. 2 ASFINAG-Gesetz an die 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft abzuführen wären, vorgesehen 
werden, bis die Mautstrecken gemäß § 1 Abs. 1 fertiggestellt sind. 

Überlassung von Einnahmen gemäß Artikel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz 
§ 10. Unter den Kosten der Einhebung der Mauten gemäß Artikel II § 4 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz 

sind sämtliche Kosten der Einhebung der zeitabhängigen Mauten und der Tätigkeit der Mautkontroll-
organe (§ 13) zu verstehen. Die Kosten für Planung, Errichtung, Erweiterung und Erhaltung von der 
Bemautung dienenden Baulichkeiten für die fahrleistungsabhängige Maut gemäß § 1 Abs. 1 sind vom 
Mauteinhebungsberechtigten zu finanzieren. 

Erhaltung von Mautstrecken 
§ 11. Abweichend von § 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend Maßnahmen im Bereich der Stra-

ßengesellschaften, BGBl. Nr. 826/1992, kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
in Verordnungen, mit denen er die Einhebung der fahrleistungsabhängigen Maut Bundesstraßengesell-
schaften überträgt, vorsehen, daß die Erhaltung der Mautstrecken nicht mitübertragen wird. 
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Mautkontrollorgane 
§ 12. (1) Die Mauteinhebungsberechtigten können Bedienstete mit der Überprüfung der ordnungs-

gemäßen Entrichtung der fahrleistungs- und zeitabhängigen Maut im Bereich der Mautstrecken (§ 3 
des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286 in der jeweils geltenden Fassung) betrauen. 

(2) Teilt ein Fahrzeuglenker dem mit der Überprüfung betrauten Mautkontrollorgan unaufgefor-
dert mit, daß er die Maut nicht ordnungsgemäß entrichtet hat, so hat das Mautkontrollorgan vom Kraft-
fahrzeuglenker eine in den Mautordnungen festzusetzende Maut einzuheben, die den Betrag von 
1 000 S samt Umsatzsteuer nicht überschreiten darf. 

(3) Unterläßt ein Kraftfahrzeuglenker die in Abs. 2 vorgesehene Mitteilung, so hat das Mautkon-
trollorgan eine in den Mautordnungen festzusetzende Maut bis zur doppelten Höhe des gemäß Abs. 4 
festgesetzten Betrages einzuheben. 

(4) Die Maut kann bargeldlos und in bestimmten, in den Mautordnungen einheitlich festgelegten 
fremden Währungen entrichtet werden. 

(5) Das Mautkontrollorgan hat eine Zahlungsbestätigung auszustellen und dem Kraftfahrzeuglen-
ker zu übergeben, welche für den Tag der Ausstellung als Beweis über die ordnungsgemäße Entrich-
tung der zeitabhängigen Maut oder der fahrleistungsabhängigen Maut für den im Zeitpunkt der Über-
prüfung benützten Mautstreckenabschnitt gilt. 

(6) Verweigert der Kraftfahrzeuglenker die Zahlung, so hat das Mautkontrollorgan den Kraftfahr-
zeuglenker von der weiteren Benützung der Mautstrecken auszuschließen und das Verlassen der Maut-
strecke bei der nächstliegenden Abfahrt anzuordnen. 

Strafbestimmungen 
§ 13. (1) Kraftfahrzeuglenker, die Mautstrecken gemäß § 1 Abs. 1 benützen, ohne die fahrleis-

tungsabhängige Maut ordnungsgemäß zu entrichten, oder mautpflichtige Bundesstraßen A (Bundes-
autobahnen) oder Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) benützen, ohne die zeitabhängige Maut 
durch Anbringen einer Mautvignette am Kraftfahrzeug vor der mautpflichtigen Straßenbenützung ord-
nungsgemäß zu entrichten, begehen eine Verwaltungsübertretung und sind von der Bezirksverwal-
tungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde von dieser, mit Geldstrafe bis zu 
30 000 S zu bestrafen. 

Der Versuch ist strafbar. 
(2) Die Tat nach Abs. 1 wird straflos, wenn der Täter bei der Betretung, wenngleich auf Aufforde-

rung, eine in den Mautordnungen festzusetzende Maut zahlt. 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann Auskünfte darüber verlangen, wer zu einem bestimmten 

Zeitpunkt ein nach dem Kennzeichen bestimmtes Kraftfahrzeug gelenkt hat. Diese Auskunft, welche 
den Namen und Anschrift der betreffenden Person enthalten muß, hat der Zulassungsbesitzer zu ertei-
len; kann er diese Auskunft nicht erteilen, so hat er die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen 
kann, diese trifft dann die Auskunftspflicht; die Angaben des Auskunftspflichtigen entbinden die Be-
hörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Umständen des Falles geboten er-
scheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen 
nach Zustellung zu erteilen. Wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nicht 
gegeben werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu führen. (Verfassungsbestimmung) Gegenüber 
der Befugnis der Bezirksverwaltungsbehörde oder der Bundespolizeibehörde, derartige Auskünfte zu 
verlangen, treten Rechte auf Auskunftsverweigerung zurück. 

(4) Wer den Bestimmungen des Abs. 3 zuwiderhandelt, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen . 

(5) Die Organe der Bundesgendarmerie haben bei der Vollziehung des Abs. 1 als Hilfsorgane der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzuschreiten. 

(6) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 können die Bestimmungen des § 50 VStG 1991 
mit der Maßgabe angewendet werden, daß Geldstrafen bis zu 3 000 S sofort eingehoben werden. 

(7) Fällt eine Übertretung gemäß Abs. 1 unter Verwaltungsübertretungen gemäß § 50 Abs. 1 VStG 
1991, wird sie von einem dem anzeigenden Organ unbekannten Kraftfahrzeuglenker begangen und ist 
die Übergabe eines Beleges gemäß § 50 Abs. 2 VStG 1991 an den Täter oder die Hinterlassung am 
Tatort nicht möglich, so kann der Beleg auch dem Zulassungsbesitzer zugestellt werden. 
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(8) Eine Tat, die den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, gilt nicht als Verwaltungsübertretung. 

(9) 50 vH der eingehobenen Strafgelder sind für die Erhaltung der Bundesstraßen zu verwenden, 
50 vH für den Aufwand der Organe der Bundesgendarmerie und der Bundessicherheitswache, der die-
sen aus der Wahrnehmung der Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 entsteht. 

Straßenbenützungsabgabe 
§ 14. Sobald eine fahrleistungsabhängige Maut für Kraftfahrzeuge und von diesen gezogenen An-

hängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht allein oder in Kombination 12 Tonnen oder mehr 
beträgt, eingehoben wird, darf eine Straßenbenützungsabgabe entgegen § 2 Z 6 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 629/1994 in der jeweils geltenden Fassung auch nicht für die Benützung von Brücken, Tun-
neln und Gebirgspässen erhoben werden. 

Vollzugsbestimmung 
§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für wirtschaftliche Ange-

legenheiten, hinsichtlich des § 1 Abs. 1 bis 3, des § 3, des § 5, des § 7 Abs. 1 bis 9 und des § 9 der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, hinsichtlich des § 10 und des § 14 der Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich des 
§ 13 der Bundesminister für Inneres betraut. 

Artikel 21 
Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 

Das Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 131/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 4 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Anspruch auf Pflegegeld vor Vollendung des dritten Lebensjahres besteht jedoch dann, wenn damit für 
den Pflegebedürftigen eine besondere Härte vermieden wird; insbesondere sind hiebei die persönlichen, 
wirtschaftlichen und familiären Umstände zu berücksichtigen.“ 

2. § 5 lautet: 
„§ 5. Das Pflegegeld gebührt zwölfmal jährlich und beträgt monatlich in 
Stufe 1......................................................................................  2 000 S, 
Stufe 2......................................................................................  3 688 S, 
Stufe 3......................................................................................  5 690 S, 
Stufe 4......................................................................................  8 535 S, 
Stufe 5...................................................................................... 11 591 S, 
Stufe 6...................................................................................... 15 806 S und in 
Stufe 7...................................................................................... 21 074 S.“ 
3. § 9 Abs. 1 lautet: 
„(1) Das Pflegegeld gebührt mit Beginn des auf die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen 

Verfahrens zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 durch einen Unfallversicherungsträger 
folgenden Monates. Das Pflegegeld gebührt, wenn die Leistungszuständigkeit des Landes entfällt, weil der 
Bund gemäß § 3 für die Leistung des Pflegegeldes zuständig wird, bei Zutreffen der Voraussetzungen mit 
Beginn des auf den Zeitpunkt des Entfalles der Leistungszuständigkeit des Landes folgenden Monates; das 
Verfahren zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 ist in diesem Fall von Amts wegen 
einzuleiten. Der Anspruch auf Pflegegeld erlischt mit dem Todestag des Anspruchsberechtigten. In diesem 
Kalendermonat gebührt nur der verhältnismäßige Teil des Pflegegeldes.“ 

4. § 9 Abs. 3 Z 2 lautet: 
 „2. die Erhöhung des Pflegegeldes wegen einer Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes wird 

mit Beginn des Monates wirksam, der auf die Geltendmachung der wesentlichen Veränderung 
oder die amtswegige ärztliche Feststellung folgt;“ 

5. § 12 lautet: 
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„§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegegeld ruht während eines stationären Aufenthaltes in einer Kranken-
anstalt ab dem Tag, der auf die Aufnahme folgt, wenn ein in- oder ausländischer Träger der Sozialversiche-
rung, der Bund oder eine Krankenfürsorgeanstalt für die Kosten der Pflege der allgemeinen Gebührenklasse 
in einer in- oder ausländischen Krankenanstalt aufkommt. Bescheide über das Ruhen des Pflegegeldes sind 
nur dann zu erlassen, wenn dies der Pflegegeldbezieher innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem 
Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. Die Träger der Krankenversicherung, der Unfallversicherung und die 
Krankenfürsorgeanstalten sind verpflichtet, dem zuständigen Entscheidungsträger einen stationären Aufent-
halt eines Pflegegeldbeziehers in einer Krankenanstalt umgehend zu melden. 

(2) Das Pflegegeld ist auf Antrag bis zum Beginn der fünften Woche des stationären Aufenthaltes in ei-
ner Krankenanstalt in dem Umfang weiterzuleisten, in dem pflegebedingte Aufwendungen nachgewiesen 
werden, die sich aus einem der Pflichtversicherung nach dem ASVG unterliegenden Dienstverhältnis (Voll-
versicherung oder Teilversicherung in der Unfallversicherung) eines Pflegegeldbeziehers mit einer Pflegeper-
son ergeben. 

(3) Für die Dauer der Rentenumwandlung gemäß § 56 KOVG 1957, § 61 HVG oder § 2 OFG sowie ei-
ner Unterbringung gemäß § 2 Abs. 2 lit. c des Impfschadengesetzes ruht der Anspruch auf Pflegegeld. 

(4) Für die Dauer der Unterbringung des Anspruchsberechtigten auf Kosten des Bundes in einer Anstalt 
für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, ruht 
der Anspruch auf Pflegegeld. 

(5) Für die Dauer der Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder der Unterbringung des Anspruchsberechtig-
ten auf Kosten des Bundes in einer der in §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 StGB genannten Anstalten ruht der An-
spruch auf Pflegegeld. 

(6) Für die Zeit des Ruhens des Anspruches auf Pflegegeld gemäß Abs. 3 gebührt ein Taschengeld in 
Höhe von 10 vH des Pflegegeldes der Stufe 3. 

(7) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder angewiesen, die gemäß Abs. 1, 3, 4 oder 5 nicht mehr aus-
zuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf das Taschengeld oder auf künftig auszuzahlendes Pflegegeld 
anzurechnen.“ 

6. § 13 Abs. 1 dritter Satz lautet: 
„Für die Dauer des Anspruchsüberganges gebührt der pflegebedürftigen Person ein Taschengeld in 
Höhe von 10 vH des Pflegegeldes der Stufe 3; im übrigen ruht der Anspruch auf Pflegegeld.“ 

7. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt: 
„Ersatzansprüche der Entscheidungsträger 

§ 14a. (1) Hat ein Entscheidungsträger für einen Zeitraum ein Pflegegeld gewährt, in dem der Pflegebe-
dürftige einen Anspruch auf eine nach bundesgesetzlichen Vorschriften gewährte und gemäß § 7 anrechenba-
re Geldleistung hat, so geht der Anspruch auf diese wegen Pflegebedürftigkeit gewährte Leistung auf den 
Bund oder den Träger der Sozialversicherung über, wenn der Entscheidungsträger den Anspruchsübergang 
innerhalb der im Abs. 2 bestimmten Frist geltend gemacht hat. Der Anspruch geht in Höhe des Betrages über, 
der sich auf Grund der durch die Anrechnung der pflegebezogenen Geldleistung bedingten Minderung oder 
Einstellung des Pflegegeldes ergibt, jedoch nur bis zur Höhe des nachzuzahlenden Betrages. 

(2) Die für die Gewährung einer gemäß § 7 anrechenbaren Geldleistung zuständigen Behörden haben 
die Anspruchswerber bei Einleitung des Verfahrens zu befragen, ob sie auch ein Pflegegeld nach diesem 
Bundesgesetz beziehen oder beantragt haben; zutreffendenfalls haben sie den zuständigen Entscheidungs-
träger von der Einleitung des Verfahrens unverzüglich zu verständigen. Der Entscheidungsträger hat inner-
halb von vier Wochen nach Einlangen dieser Verständigung den Übergang des Anspruches dem Grunde nach 
geltend zu machen.“ 

8. § 17 samt Überschrift lautet: 
„Auszahlung 

§ 17. Bezüglich der Auszahlung des Pflegegeldes gelten, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes be-
stimmt, die beim jeweiligen Entscheidungsträger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwenden-
den Bestimmungen.“ 

9. Im § 25 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck „gemäß § 9 Abs. 1 letzter Satz,“ durch den Aus-
druck „gemäß § 9 Abs. 1 zweiter Satz,“ ersetzt. 
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10. § 32 samt Überschrift lautet: 
„Ermittlung und Verarbeitung von Daten 

§ 32. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind ermächtigt, die auf Grund der im § 3 genannten Nor-
men verarbeiteten Daten von Anspruchsberechtigten oder Anspruchswerbern nach diesem Bundesgesetz 
betreffend Generalien, Versicherungsnummer, Art und Einschätzung der Gesundheitsschädigung, das sind 
Daten aus ärztlichen Befunden und Sachverständigengutachten, sowie Art und Höhe von pflegebezogenen 
Geldleistungen zur Feststellung der Gebührlichkeit und Höhe des Pflegegeldes zu ermitteln und zu verarbei-
ten.“ 

11. Nach § 46 werden folgende §§ 47 und 48 samt Überschrift angefügt: 
„§ 47. (1) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 ist nicht anzuwenden, wenn die 

Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Mai 1996 erfolgt ist und das 
Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gerichtliche Verfahren. Personen, 
denen vor dem 1. Mai 1996 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 1 bereits rechtskräftig zuerkannt wurde, ist die-
ses weiterhin im Betrag von monatlich 2 635 S zu erbringen. 

(2) § 9 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 sind 
nicht anzuwenden, wenn die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Mai 
1996 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gerichtliche 
Verfahren. 

(3) § 12 Abs. 6 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 sind nicht an-
zuwenden, wenn die Rentenumwandlung, die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbre-
cher oder der Anspruchsübergang bereits vor dem 1. Mai 1996 erfolgt sind. 

(4) Ist in den in Vollziehung der im § 3 genannten Normen eine Vorschußzahlung zur Pension (Rente) 
gesetzlich angeordnet, so ist Personen, die im Dezember 1996 ein Pflegegeld beziehen und bei denen der 
Leistungsanspruch am 31. Dezember 1996 aufrecht ist, auch ein Vorschuß an Pflegegeld zu leisten. Dieser 
Vorschuß gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9 Abs. 1 letzter Satz in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflege-
geld erlischt. Die Vorschußzahlung ist in der Höhe des für Dezember 1996 ausgezahlten Pflegegeldes spätes-
tens am 1. Jänner 1997 flüssig zu machen. Alle auf das Pflegegeld anzuwendenden Bestimmungen gelten 
auch für die Vorschußzahlung. 

Inkrafttreten 
§ 48. § 4 Abs. 1, § 5, § 9 Abs. 1 und Abs. 3 Z 2, § 12, § 13 Abs. 1, § 14a, § 17, § 25 Abs. 1, § 32 und 

§ 47 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

Artikel 22 
Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

Das Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 2 erster und zweiter Satz lautet: 
„Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 1 990 S. Die-

ser Betrag ist ab 1. Jänner 1998 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für 
den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen.“ 

2. Im § 25 erhält der bisherige Text die Bezeichnung „(1)“; es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
„(2) § 9 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in 

Kraft.“ 

Artikel 23 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 153/1996, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 1 bis 4 lauten: 
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„(1) Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer 
 1. der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, 
 2. die Anwartschaft erfüllt und 
 3. die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat. 

(2) Der Arbeitsvermittlung steht zur Verfügung, wer eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf 
(Abs. 3) und arbeitsfähig (§ 8), arbeitswillig (§ 9) und arbeitslos (§ 12) ist. 

(3) Eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf, wer 
 1. sich zur Aufnahme und Ausübung einer auf dem Arbeitsmarkt üblicherweise angebotenen, den ge-

setzlichen und kollektivvertraglichen Vorschriften entsprechenden zumutbaren versicherungspflichti-
gen Beschäftigung bereithält und 

 2. sich zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit in Österreich aufhalten darf (Abs. 4). 
(4) Im Sinne des Abs. 3 Z 2 dürfen sich zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit aufhalten: 

 1. Ausländer, die eine Aufenthaltsbewilligung für eine unselbständige Erwerbstätigkeit (§ 1 Abs. 1 Z 1 
der Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Aufenthaltszwecke und die Form der Auf-
enthaltsbewilligung, BGBl. Nr. 395/1995) besitzen, 

 2. Ausländer, die vom Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, 
ausgenommen sind, 

 3. Ausländer, die eine Arbeitserlaubnis bzw. einen Befreiungsschein (§ 14a bzw. § 15 des Ausländerbe-
schäftigungsgesetzes) besitzen, 

nicht jedoch Grenzgänger im Sinne des § 13 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, BGBl. Nr. 466/1992.“ 
2. Der bisherige Abs. 2 des § 7 erhält die Bezeichnung „(5)“. 
3. Im § 10 Abs. 1 wird der Ausdruck „vier Wochen“ durch den Ausdruck „sechs Wochen“ ersetzt; 

der vorletzte Satz lautet: 
„Liegt im Zeitraum eines Jahres vor dem Beginn eines Anspruchsverlustes bereits ein früherer An-
spruchsverlust, so beträgt der im ersten Satz genannte Zeitraum acht Wochen.“ 

4. § 12 Abs. 3 lit. g lautet: 
 „g) wer einen Leistungsbezug nicht länger als 30 Tage unterbricht und aus einer oder mehreren 

vorübergehenden unselbständigen Beschäftigungen oder aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
bzw. aus selbständiger Arbeit, die an einem oder mehreren Tagen im Monat ausgeübt wird, in-
nerhalb eines Kalendermonats als unselbständig Erwerbstätiger einen sozialversicherungs-
pflichtigen Bruttolohn oder als selbständiger Erwerbstätiger bzw. aus selbständiger Arbeit ein 
Einkommen gemäß § 36a oder einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn das Einkommen zu-
züglich Sozialversicherungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, oder 
11,1 vH des Umsatzes den im § 5 Abs. 2 lit. c ASVG angeführten Betrag erreicht oder über-
steigt, für diesen Kalendermonat;“ 

5. Am Ende von § 12 Abs. 3 lit. h wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. i 
angefügt: 
 „i) wer beim selben Dienstgeber eine Beschäftigung aufnimmt, deren Entgelt die im § 5 Abs. 2 

lit. a bis c ASVG angeführten Beträge nicht übersteigt, es sei denn, daß zwischen der vorher-
gehenden Beschäftigung und der neuen geringfügigen Beschäftigung ein Zeitraum von mindes-
tens einem Monat gelegen ist.“ 

6. § 12 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die regionale Geschäftsstelle kann von den Bestimmungen des Abs. 3 lit. f unter folgenden Voraus-

setzungen Ausnahmen zulassen: 
 1. Der Arbeitslose muß während eines Zeitraumes von einem Jahr vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit 

mindestens sechs Monate oder mindestens die Hälfte der Ausbildungszeit, wenn diese kürzer als 
zwölf Monate ist, einer oder mehreren arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungen nachge-
gangen sein, 

 2. zugleich muß er dem Studium bzw. der praktischen Ausbildung oblegen sein und 
 3. er darf die letzte Beschäftigung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht selbst zwecks Fortsetzung des 

Studiums oder der praktischen Ausbildung freiwillig gelöst haben.“ 
7. § 12 Abs. 5 lautet: 
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„(5) Die Teilnahme an Maßnahmen der Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, die im Auftrag des Arbeitsmarktservice erfolgt, gilt nicht als Beschäftigung im Sinne des 
Abs. 1.“ 

8. § 12 Abs. 6 lit. c lautet: 
 „c) wer auf andere Art selbständig erwerbstätig ist bzw. selbständig arbeitet und daraus ein Ein-

kommen gemäß § 36a erzielt oder im Zeitraum der selbständigen Erwerbstätigkeit bzw. der 
selbständigen Arbeit einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn weder das Einkommen zuzüg-
lich Sozialversicherungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, noch 
11,1 vH des Umsatzes die im § 5 Abs. 2 lit. a bis c ASVG angeführten Beträge übersteigt;“ 

9. § 12 Abs. 6 lit. e lautet: 
 „e) wer als geschäftsführender Gesellschafter aus dieser Tätigkeit ein Einkommen gemäß § 36a 

oder einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn weder das Einkommen zuzüglich Sozialversiche-
rungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, noch 11,1 vH des auf Grund 
seiner Anteile aliquotierten Umsatzes der Gesellschaft die im § 5 Abs. 2 lit. a bis c ASVG an-
geführten Beträge übersteigt.“ 

10. § 15 Abs. 1 und 2 lauten: 
„(1) Die Rahmenfristen nach § 14 Abs. 1 bis 3 verlängern sich um maximal drei Jahre 

 1. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Inland 
 a) in einem arbeitslosenversicherungsfreien Dienstverhältnis gestanden ist; 
 b) arbeitsuchend bei der regionalen Geschäftsstelle gemeldet gewesen ist oder Sondernot-

standshilfe (§ 39) bezogen hat; 
 c) eine Abfertigung aus einem Dienstverhältnis bezogen hat; 
 d) sich einer Ausbildung oder beruflichen Maßnahme der Rehabilitation unterzogen hat, durch 

die er überwiegend in Anspruch genommen wurde; 
 e) Präsenz- oder Zivildienst geleistet hat; 
 f) einen Karenzurlaub im Sinne der gesetzlichen Vorschriften zurückgelegt oder Karenzur-

laubsgeld bezogen hat; 
 g) ein außerordentliches Entgelt im Sinne des § 17 des Hausgehilfen- und Hausangestelltenge-

setzes, BGBl. Nr. 235/1962, bezogen hat; 
 h) eine Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des Sonderunterstützungsgesetzes, 

BGBl. Nr. 642/1973, bezogen hat; 
 i) nach Erschöpfung des Anspruches auf Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversiche-

rung nachweislich arbeitsunfähig gewesen ist; 
 j) auf behördliche Anordnung angehalten worden ist; 
 k) selbständig erwerbstätig gewesen ist und 
 2. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Ausland 
 a) sich einer Ausbildung unterzogen hat, durch die er überwiegend in Anspruch genommen 

wurde; 
 b) eine der in Z 1 angeführten vergleichbaren Leistungen wegen Arbeitslosigkeit oder Kinder-

erziehung bezogen hat, soweit mit dem betreffenden Staat zwischenstaatliche Regelungen 
über Arbeitslosenversicherung getroffen wurden oder dies in internationalen Verträgen fest-
gelegt ist. 

(2) Die Rahmenfristen nach § 14 Abs. 1 bis 3 verlängern sich weiters 
 1. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Inland 
 a) Krankengeld bzw. Wochengeld bezogen hat oder in einer Heil- oder Pflegeanstalt unterge-

bracht gewesen ist; 
 b) wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, die nach ihrem 

Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit gemäß § 8 dieses Bundesgesetzes gleichkommt, eine Pensi-
on aus der gesetzlichen Pensionsversicherung bezogen hat, und 

 2. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im Ausland eine der in Z 1 angeführten vergleichbaren Leis-
tungen wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder Krankheit 
bezogen hat, soweit mit dem betreffenden Staat zwischenstaatliche Regelungen über Arbeitslosenver-
sicherung getroffen wurden oder dies in internationalen Verträgen festgelegt ist.“ 

11. § 15 Abs. 2 und 3 erhalten die Bezeichnung „(3)“ und „(4)“. 
12. Dem § 18 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
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„Für Maßnahmen im Sinne des Abs. 6 kann das Ruhen des Arbeitslosengeldes wegen Ausbildung im 
Ausland (§ 16 Abs. 3) in besonders gelagerten Fällen über drei Monate hinaus nachgesehen werden.“ 

13. § 19 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Die Frist nach lit. a verlängert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 2.“ 

14. § 20 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Familienzuschlag gebührt nur für Angehörige, die ihren Hauptwohnsitz (§ 1 Abs. 7 des Meldege-
setzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des Hauptwohnsitzgesetzes, BGBl. Nr. 505/1994) in 
Österreich haben, soweit nicht zwischenstaatliche Abkommen oder internationale Verträge anderes 
bestimmen.“ 

15. Dem § 20 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Familienzuschlag für Ehegatten (Lebensgefährten) gebührt jedoch, wenn für das volljährige Kind, 
den Enkel, das Stiefkind, Wahl- oder Pflegekind eine Familienbeihilfe wegen Behinderung gebührt.“ 

16. § 21 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes wird nach Lohnklassen bemessen. Für die Festsetzung der 

Lohnklasse ist bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus den beim 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei 
Geltendmachung nach dem 30. Juni ist das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen keine 
Jahresbeitragsgrundlagen des letzten bzw. vorletzten Jahres vor, so sind jeweils die Jahresbeitragsgrundlagen 
des zuletzt vorliegenden Kalenderjahres heranzuziehen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Kurzarbeit 
oder Erkrankung (Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit kein Entgelt 
bezogen hat, sowie Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädigung, wenn das Lehrverhältnis während des 
Berechnungszeitraumes geendet hat und es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei der Heranziehung 
der Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das Entgelt durch die Zahl der Versicherungstage 
zu teilen und mit 30 zu vervielfachen. Sind die heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt 
der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes älter als ein Jahr, so sind diese mit dem/den Aufwertungsfak-
tor/en gemäß § 108 Abs. 4 ASVG des betreffenden Jahres/der betreffenden Jahre aufzuwerten.“ 

17. § 21 Abs. 2 lautet: 
„(2) Liegen noch keine Jahresbeitragsgrundlagen beim Hauptverband vor, so sind für die Festsetzung der 

Lohnklasse das Entgelt der letzten sechs Kalendermonate vor der Geltendmachung des Arbeitslosengeldes 
heranzuziehen. Sonderzahlungen im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG) sind anteilsmä-
ßig zu berücksichtigen. Abs. 1 fünfter und sechster Satz ist anzuwenden.“ 

18. § 21 Abs. 10 entfällt. 

19. Im § 23 Abs. 1 werden im ersten Satz nach dem Wort „Arbeitswilligkeit“ die Worte „und der 
Voraussetzung gemäß § 7 Abs. 3 Z 1“ eingefügt und entfallen im vorletzten Satz die Ausdrücke „höher 
oder“ und „zu erhöhen oder“; der letzte Satz entfällt. 

20. Im § 23 Abs. 2 entfällt der letzte Satz. 

21. § 23 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Wird eine Pension gemäß Abs. 1 nicht zuerkannt, so gilt der Vorschuß in der geleisteten Dauer und 
Höhe als Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe, dh. daß insbesondere keine allfällige Differenznachzahlung 
erfolgt und die Bezugsdauer gemäß § 18 verkürzt wird.“ 

22. § 25 Abs. 2 lautet: 

„(2) Wird ein Empfänger von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) bei einer Tätigkeit gemäß § 12 Abs. 3 
betreten, die er nicht unverzüglich der zuständigen regionalen Geschäftsstelle angezeigt hat (§ 50), so gilt die 
unwiderlegliche Rechtsvermutung, daß diese Tätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze entlohnt ist. Das 
Arbeitslosengeld (die Notstandshilfe) für zumindest zwei Wochen ist rückzufordern. Darüber hinaus verliert 
der Arbeitslose für die Dauer von acht auf die Beendigung der verschwiegenen Tätigkeit folgenden Wochen 
den Anspruch auf Arbeitslosengeld (Notstandshilfe). Erfolgte in einem solchen Fall keine zeitgerechte Mel-
dung durch den Dienstgeber an den zuständigen Träger der Krankenversicherung, so ist dem Dienstgeber von 
der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ein Sonderbeitrag in der doppelten Höhe des Dienstge-
ber- und des Dienstnehmeranteiles zur Arbeitslosenversicherung (§ 2 des Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) für die Dauer von sechs Wochen vorzuschreiben. Als Bemes-
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sungsgrundlage dient der jeweilige Kollektivvertragslohn bzw., falls kein Kollektivvertrag gilt, der An-
spruchslohn. Die Vorschreibung gilt als vollstreckbarer Titel und ist im Wege der gerichtlichen Exekution 
eintreibbar.“ 

23. Im § 26 Abs. 1 Z 1 lit. b entfällt die Wortfolge „bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren vom 
Tag der Geburt des Kindes an gerechnet“. 

24. Im § 26 Abs. 1 Z 2 lit. b und Z 3 wird der Ausdruck „binnen sechs Wochen“ jeweils durch den 
Ausdruck „binnen 12 Wochen“ ersetzt. 

25. Im § 26 Abs. 1 Z 2 entfällt die lit. c; die bisherige lit. d erhält die Bezeichnung „c)“. 
26. Im § 26 Abs. 1 Z 3 entfällt der Teilsatz „ , welches das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat,“. 
27. § 26 Abs. 3 lit. e lautet: 

 „e) einen Karenzurlaubsgeldbezug nicht länger als 30 Tage unterbricht und aus einer oder mehre-
ren vorübergehenden unselbständigen Beschäftigungen oder aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
bzw. aus selbständiger Arbeit, die an einem oder mehreren Tagen im Monat ausgeübt wird, in-
nerhalb eines Kalendermonats als unselbständig Erwerbstätiger einen sozialversicherungs-
pflichtigen Bruttolohn oder als selbständiger Erwerbstätiger bzw. aus selbständiger Arbeit ein 
Einkommen gemäß § 36a oder einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn das Einkommen zu-
züglich Sozialversicherungsbeiträge, die als Werbungskosten geltend gemacht wurden, oder 
11,1 vH des Umsatzes den im § 5 Abs. 2 lit. c ASVG angeführten Betrag erreicht oder über-
steigt, für diesen Kalendermonat.“ 

28. Im § 26a Abs. 1 Z 3 lit. a entfällt der Teilsatz „ , das das zweite Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat,“. 

29. § 27 lautet: 
„§ 27. Das Karenzurlaubsgeld gebührt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, in der Höhe von 

185,50 Schilling täglich.“ 
30. Im § 28 zweiter Satz wird der Ausdruck „§ 20 Abs. 2 bis 4“ durch den Ausdruck „§ 20 Abs. 2 

bis 5“ ersetzt. 
31. § 31 lautet: 
„§ 31. (1) Das Karenzurlaubsgeld wird bis zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kindes gewährt, 

wenn nur ein Elternteil Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt. 
(2) Das Karenzurlaubsgeld wird über den Zeitpunkt gemäß Abs. 1 hinaus, höchstens bis zur Vollendung 

des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt, wenn 
 a) der zweite Elternteil mindestens drei Monate lang das Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt oder 

genommen hat, für die Dauer dieses Bezuges oder 
 b) der zweite Elternteil durch Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, schwerer Erkrankung oder 

Tod verhindert ist, das Kind zu betreuen oder 
 c) der zweite Elternteil auf Grund einer schweren körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbe-

hinderung außerstande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu betreuen.“ 
32. § 31a Abs. 3 lautet: 
„(3) Nimmt nur ein Elternteil nach dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes eine Teilzeitbeschäf-

tigung gemäß § 15c des Mutterschutzgesetzes oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes oder nach gleichar-
tigen österreichischen Rechtsvorschriften auf, so gebührt diesem das Karenzurlaubsgeld für die Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung höchstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres. Das Karenzurlaubsgeld wird 
über diesen Zeitpunkt hinaus gewährt, wenn der zweite Elternteil mindestens drei Monate lang das Karenzur-
laubsgeld in Anspruch nimmt oder genommen hat, für die Dauer dieses Bezuges, oder wenn der zweite El-
ternteil durch Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, schwere Erkrankung oder Tod verhindert ist, das 
Kind zu betreuen, oder der zweite Elternteil auf Grund einer körperlichen, geistigen, psychischen oder Sin-
nesbehinderung außerstande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu betreuen; höchstens jedoch bis zur Vollen-
dung des dritten Lebensjahres des Kindes. Das Karenzurlaubsgeld gemäß § 27 vermindert sich um den Pro-
zentsatz der Teilzeitbeschäftigung gemessen an der gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festgesetzten 
wöchentlichen Normalarbeitszeit. Höchstens gebührt 50 vH des Karenzurlaubsgeldes gemäß § 27. Ein Wech-
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sel in der Anspruchsberechtigung kann nur einmal erfolgen, nachdem ein Elternteil mindestens drei Monate 
lang Karenzurlaubsgeld bezogen hat.“ 

33. § 31a Abs. 10 lautet: 
„(10) Nimmt jeweils nur ein Elternteil im Anschluß an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 des Mutterschutz-

gesetzes 1979 eine Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15c des Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-
Karenzurlaubsgesetzes oder nach gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften auf, so gebührt diesem das 
Karenzurlaubsgeld für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung, höchstens bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres des Kindes. Das Karenzurlaubsgeld wird über diesen Zeitpunkt hinaus gewährt, wenn der zweite El-
ternteil mindestens drei Monate lang das Karenzurlaubsgeld in Anspruch nimmt oder genommen hat, für die 
Dauer dieses Bezuges, oder wenn der zweite Elternteil durch Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, 
schwere Erkrankung oder Tod verhindert ist, das Kind zu betreuen, oder der zweite Elternteil auf Grund einer 
körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbehinderung außerstande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu 
betreuen; höchstens jedoch bis zur Vollendung des vierten Lebensjahres des Kindes.“ 

34. § 31b Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben Mütter, die die Anwartschaft auf Karenzurlaubsgeld gemäß 

§ 26 Abs. 1 Z 1 lit. a und Abs. 2 nicht erfüllen und auch keinen Anspruch auf Karenzurlaubsgeld gemäß § 26 
Abs. 1 Z 2 lit. a bis c haben, wenn infolge der Entbindung auf Grund eines Dienst-(Ausbildungs-, Lehr-)-
verhältnisses ein Anspruch auf Wochengeld entstanden ist.“ 

35. § 33 Abs. 4 zweiter Satz lautet: 
„Die vorstehende Frist verlängert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 2.“ 

36. Im § 36 Abs. 1 lautet der vierte Satz: 
„Wurde die Notstandshilfe vor mehr als zwei Jahren zuerkannt und schließt diese an einen Bezug des 
Arbeitslosengeldes gemäß § 18 Abs. 2 lit. b an, so ist diese mit dem Anpassungsfaktor des betreffenden 
Kalenderjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfachen.“ 

37. Dem § 36 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Abweichend von Abs. 1 ist bei der Festsetzung des Betrages der Notstandshilfe für Zuerkennungen 

auf Notstandshilfe bzw. Verlängerungen der Notstandshilfe ab 1. Mai 1996 wie folgt vorzugehen: 
Wenn die Notstandshilfe an einen Bezug des Arbeitslosengeldes in der Dauer von 20 Wochen (§ 18 
Abs. 1 erster Satz) anschließt, darf der Grundbetrag der Notstandshilfe nach Einkommensanrechnung 
mit keinem höheren Betrag als dem Ausgleichszulagenrichtsatz (§ 293 Abs. 1 lit. a lit. bb ASVG) fest-
gelegt werden; wenn die Notstandshilfe an einen Bezug des Arbeitslosengeldes in der Dauer von 30 
Wochen (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) anschließt, darf der Grundbetrag der Notstandshilfe nach Einkom-
mensanrechnung mit keinem höheren Betrag als dem Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutions-
ordnung, RGBl. Nr. 79/1896, festgelegt werden. Bei Anschluß von Notstandshilfe an Karenzurlaubs-
geld ist die Dauer des Arbeitslosengeldes maßgeblich, die gebührt hätte, wenn anstelle des Karenzur-
laubsgeldes Arbeitslosengeld beantragt worden wäre. Bei erstmaligen Anträgen auf Notstandshilfe im 
Anschluß an den Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Karenzurlaubsgeld ist diese Bestimmung erst ab 
dem ersten Tag des Monats, der auf den Zeitraum von sechs Monaten nach dem Anfallstag folgt, anzu-
wenden.“ 

38. Im § 36a Abs. 2 entfällt der Ausdruck „oder mit den Pauschsätzen des § 69 Abs. 1“. 

39. § 37 zweiter Satz lautet: 
„Die vorstehende Frist verlängert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 2.“ 

40. § 39 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Mütter oder Väter haben Anspruch auf Sondernotstandshilfe für die Dauer von 52 Wochen, maximal 
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn 
 1. der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld erschöpft ist, 
 2. sie wegen Betreuung ihres Kindes, dessen Geburt Anlaß für die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes 

war, keine Beschäftigung annehmen können, weil für dieses Kind keine Unterbringungsmöglichkeit 
besteht, und 

 3. mit Ausnahme der Arbeitswilligkeit und der Voraussetzung gemäß § 7 Abs. 3 Z 1 die übrigen Vor-
aussetzungen für die Gewährung der Notstandshilfe erfüllt sind.“ 
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41. § 39 Abs. 5 lautet: 
„(5) Dem Antrag auf Gewährung der Sondernotstandshilfe ist eine Bescheinigung der Hauptwohnsitz-

gemeinde über das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit für 
das Kind beizulegen. Die Hauptwohnsitzgemeinde ist im Hinblick auf den gemäß § 2 Abs. 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 30/1993, idF des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 853/1995, zu leistenden Kosten-
ersatz an das Arbeitsmarktservice verpflichtet, eine solche Bescheinigung auszustellen. Sie ist dabei an die 
Sondernotstandshilfeverordnung, BGBl. Nr. 361/1995, in der jeweils geltenden Fassung, gebunden.“ 

42. Im § 40a wird 
1. nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Gleiches gilt für Bezieher von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) während der Teilnahme an Maßnah-
men gemäß § 12 Abs. 5.“; 

2. im nunmehrigen dritten Satz nach dem Ausdruck „Arbeitslosengeld“ der Ausdruck „(Notstandshilfe)“ 
eingefügt. 

43. § 43a Abs. 1 Z 1 lautet: 
 „1. Zahl der Tage gemäß § 122 Abs. 2 Z 2 lit. b ASVG auf der Grundlage der Bescheide nach 

§§ 10, 11 und 25 Abs. 2,“ 
44. Am Ende des § 44 Abs. 1 Z 1 wird vor dem Strichpunkt folgender Ausdruck eingefügt: 

„ , in Angelegenheiten der Sondernotstandshilfe nach dem Hauptwohnsitz (§ 1 Abs. 7 des Meldegeset-
zes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des Hauptwohnsitzgesetzes, BGBl. Nr. 505/1994)“ 

45. Im § 44 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 entfällt der Aus-
druck „ , der Sondernotstandshilfe für Mütter oder Väter“. 

46. Im § 46 Abs. 4 wird der zweite Satz durch folgende Sätze ersetzt: 
„Er hat eine Bestätigung des Dienstgebers über die Dauer und Art des Dienstverhältnisses, die Art der 
Lösung des Dienstverhältnisses und erforderlichenfalls über die Höhe des Entgeltes beizubringen. Die 
Bestätigung über die Höhe des Entgeltes ist über Aufforderung durch die regionale Geschäftsstelle bei-
zubringen, wenn keine Jahresbemessungsgrundlage (§ 21 Abs. 1) beim Hauptverband vorliegt.“ 

47. § 49 Abs. 2 lautet: 
„(2) Ein Arbeitsloser, der trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine Kontrollmeldung unterläßt, ohne 

sich mit triftigen Gründen zu entschuldigen, verliert vom Tage der versäumten Kontrollmeldung an bis zur 
Geltendmachung des Fortbezuges den Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe. Liegen zwischen 
dem Tag der versäumten Kontrollmeldung und der Geltendmachung mehr als 62 Tage, so erhält er für den 
übersteigenden Zeitraum kein Arbeitslosengeld bzw. keine Notstandshilfe. Der Zeitraum des Anspruchsver-
lustes verkürzt sich um die Tage einer Beschäftigung, die er in diesem Zeitraum ausgeübt hat. Ist die Frage 
strittig, ob ein triftiger Grund für die Unterlassung der Kontrollmeldung vorliegt, so ist der Regionalbeirat 
anzuhören.“ 

48. § 50 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt: 
„Wer Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezieht, ist verpflichtet, die Aufnahme einer Tätig-
keit gemäß § 12 Abs. 3 unverzüglich der zuständigen regionalen Geschäftsstelle anzuzeigen. Darüber 
hinaus ist jede andere für das Fortbestehen und das Ausmaß des Anspruches maßgebende Änderung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitslosen sowie jede Wohnungsänderung der regionalen Ge-
schäftsstelle ohne Verzug, spätestens jedoch binnen einer Woche seit dem Eintritt des Ereignisses an-
zuzeigen.“ 

49. Im § 59 und in der Überschrift vor § 59 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 314/1994 wird der Ausdruck „Angelegenheiten des Karenzurlaubsgeldes, der Teilzeitbeihilfe für 
unselbständig erwerbstätige Mütter und der Sondernotstandshilfe“ jeweils durch den Ausdruck „Ange-
legenheiten des Karenzurlaubsgeldes und der Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige Mütter“ 
ersetzt. 

50. Im § 79 Abs. 11 wird im ersten Satz der Ausdruck „23“ durch den Ausdruck „23 Abs. 1 und 2“ 
ersetzt und vor dem Ausdruck „treten“ der Ausdruck „in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 314/1994 und BGBl. Nr. XXX/1996“ eingefügt sowie im zweiten Satz der Ausdruck „23“ durch den 
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Ausdruck „23 Abs. 1 und 2“ und der Ausdruck „44 Abs. 1“ durch den Ausdruck „44 Abs. 1 hinsichtlich 
Angelegenheiten des Karenzurlaubsgeldes und der Teilzeitbeihilfe“ ersetzt. 

51. Im § 79 Abs. 12 wird der Ausdruck „im Bereich des Karenzurlaubsgeldes, der Teilzeitbeihilfe 
oder der Sondernotstandshilfe“ durch den Ausdruck „im Bereich des Karenzurlaubsgeldes oder der 
Teilzeitbeihilfe“ ersetzt. 

52. Dem § 79 werden folgende Abs. 24 bis 31 angefügt: 
„(24) § 26 Abs. 1 Z 2 und Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 

1. Jänner 1996 in Kraft. 
(25) § 7 Abs. 1 bis 3 Z 1 und Abs. 5, § 10 Abs. 1, § 12 Abs. 3 bis 6, § 15, § 18 Abs. 5, § 19 Abs. 1, 

§ 20 Abs. 5, § 23, § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 3 lit. e, § 33 Abs. 4, § 36a Abs. 2, § 37, § 39, § 40a, § 43a 
Abs. 1, § 44 Abs. 1 Z 1, § 49 Abs. 2 und § 50 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft. § 23 ist auf alle Fälle der Bevorschussung von Leistun-
gen aus der Pensionsversicherung anzuwenden, die nach dem 30. April 1996 beim Pensionsversiche-
rungsträger beantragt werden. 

(26) § 26 Abs. 1 Z 1und Abs. 3, § 26a Abs. 1 Z 3 lit. a, § 27, § 28, § 31, § 31a und § 31b in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Juli 1996 in Kraft und gelten für Geburten nach dem 
30. Juni 1996. Für die übrigen Fälle gelten diese Bestimmungen weiterhin in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 297/1995. 

(27) § 36 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft 
und mit 31. Dezember 1997 außer Kraft. Damit treten die früheren Bestimmungen wieder in Kraft. 

(28) § 7 Abs. 3 Z 2 und Abs. 4, § 20 Abs. 2 und § 36 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft und gelten für Ansprüche, deren Anfallstag nach dem 
30. April 1996 liegt. 

(29) § 21 Abs. 1 und 2 und § 46 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten 
mit 1. Juli 1996 in Kraft. 

(30) § 44 Abs. 1 Z 2 und § 59 samt Überschrift in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 314/1994 
und XXX/1996 treten mit dem im Abs. 9 genannten Zeitpunkt in Kraft. 

(31) § 21 Abs. 10 tritt mit Ablauf des 30. April 1996 außer Kraft.“ 
53. Der bisherige § 81 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“, folgender Absatz 2 wird angefügt: 
„(2) Abweichend von § 19 ist ein Fortbezug des Arbeitslosengeldes gemäß Abs. 1 nicht zulässig, wenn 

der Arbeitslose nach einer Bezugsdauer von bis zu einem Monat wieder beim selben Dienstgeber wie vor der 
Arbeitslosigkeit in ein Dienstverhältnis eingetreten ist. In solch einem Fall gebührt lediglich der restliche 
Bezug gemäß § 18 Abs. 2 lit. b.“ 

Artikel 24 
Änderung des Karenzurlaubszuschußgesetzes 

Das Karenzurlaubszuschußgesetz, BGBl. Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Im § 1 Abs. 1 Z 4 entfällt der Punkt am Ende und wird folgender Ausdruck angefügt: 

„nach Maßgabe des § 3 Abs. 3.“ 
2. Im § 2 Abs. 1 entfällt der Ausdruck „trotz aufrechter Ehe die Ehepartner den gemeinsamen Haushalt 

aufgelöst haben oder“. 
3. § 3 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Abs. 1 und 2 ist auch im Falle des § 1 Abs. 1 Z 4 anzuwenden.“ 
4. § 9 werden folgende Sätze angefügt: 

„§ 36c AlVG ist sinngemäß anzuwenden. Bei der Berechnung des Einkommens für den Anspruch auf 
Teilzeitbeihilfe gemäß Art. I § 4a des Betriebshilfegesetzes ist bei der Ermittlung des Erwerbseinkom-
mens aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb § 140 Abs. 5 und 6 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, entsprechend anzuwenden.“ 

5. § 21 Abs. 5 letzter Satz lautet: 
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„Die Bestimmungen über das Verfahren, den Beginn des Anspruchs, die Einstellung, Berichtigung und 
Rückforderung beim Karenzurlaubsgeld und der Teilzeitbeihilfe gelten auch für den Zuschuß.“ 

6. Dem § 21 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 1, § 2, § 3, § 9 und § 21 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten 

mit 1. Jänner 1996 in Kraft und gelten für Ansprüche, deren Anfallstag nach dem 31. Dezember 1995 liegt.“ 

Artikel 25 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 315/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 153/1996, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 wird am Ende der Z 11 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 12 
und 13 angefügt: 
 „12. für einen Beitrag zu den Aufwendungen nach dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs-

gesetz, BGBl. Nr. 129/1957, und 
 13. für Überweisungen an den Ausgleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung gemäß § 6 

Abs. 8.“ 
2. Im § 6 Abs. 1 wird der Ausdruck „1996“ durch den Ausdruck „1998“ ersetzt. 
3. Im § 6 Abs. 6 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Wird die Vorschreibung binnen 14 Tagen von der Gemeinde nicht bestritten, so ist die Vorschreibung 
ein vollstreckbarer Titel.“ 

4. Dem § 6 werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt: 
„(8) Das Arbeitsmarktservice hat jährlich 4 900 Millionen Schilling aus der Gebarung Arbeitsmarktpoli-

tik an den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) zu überweisen. Für die Überweisung im Jahre 1996 ist auch der mit 
Ende des Jahres 1995 in der Höhe von 939 Millionen Schilling beim Arbeitsmarktservice entstandene Über-
schuß heranzuziehen. 

(9) Wenn in einem Jahr durch die Überweisung gemäß Absatz 8 ein Abgang in der Gebarung Arbeits-
marktpolitik entsteht, ist er vom Bund zu tragen.“ 

5. Dem § 10 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 
„(4) § 1 Abs. 2, § 6 Abs. 1, 6 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 

1. Jänner 1996 in Kraft. 
(5) § 6 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in 

Kraft.“ 
Artikel 26 

Änderung des Betriebshilfegesetzes 
Das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Artikel I § 4a Abs. 3 lautet: 
„(3) Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 gebührt im Anschluß an die Leistung nach § 3, frühestens jedoch ab 

dem Tag, an dem das Kind in unentgeltliche Pflege genommen wird, bis zur Vollendung des 18. Lebensmo-
nates des Kindes.“ 

2. Dem Artikel VI wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Artikel I § 4a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Juli 1996 

in Kraft und gilt für Geburten nach dem 30. Juni 1996. Für die übrigen Fälle gilt diese Bestimmung weiterhin 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995.“ 
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Artikel 27 
Änderung des Karenzurlaubserweiterungsgesetzes 

Das Karenzurlaubserweiterungsgesetz, BGBl. Nr. 408/1990, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im Artikel XXI Abs. 1 wird der Ausdruck „zweiten Lebensjahres des Kindes“ durch den Aus-
druck „18. Lebensmonates des Kindes oder darüber hinaus“ ersetzt. 

2. Dem Artikel XXIV wird folgender Abs. 14 angefügt: 
„(14) Artikel XXI Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Juli 1996 

in Kraft.“ 

Artikel 28 
Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 

Das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 129, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 lautet: 

„§ 12. (1) Der gesamte Aufwand, einschließlich des Verwaltungsaufwandes, für die Durchführung dieses 
Bundesgesetzes wird durch einen Beitrag der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (Schlechtwetterentschädi-
gungsbeitrag) gedeckt. Grundlage für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes ist die nach den Grundsät-
zen der Kostenrechnung für 1996 erstellte jährliche Budgetierung der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungskasse (BUAK). 

(2) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag beträgt 1,4% des Arbeitsverdienstes (§ 44 Abs. 1 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955), wobei dieser jedoch für den Kalendertag nur bis 
zu der im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz festgelegten Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu berücksichtigen ist; bei Berechnung des Schlechtwetterentschä-
digungsbeitrages nach Kalendermonaten ist der Berechnung das 30fache des zu berücksichtigenden täglichen 
Arbeitsverdienstes zugrunde zu legen. Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist auch von Sonderzahlun-
gen (§ 49 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu leisten; hiebei sind die in einem Kalender-
jahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis zu dem im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz für die Ent-
richtung der Sonderbeiträge festgesetzten Vielfachen der Höchstbeitragsgrundlage (§ 54 Abs. 1 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes) zu berücksichtigen. Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist vom Ar-
beitgeber und vom Arbeitnehmer zu gleichen Teilen zu tragen. Die Eingänge gemäß Abs. 1 sind zweckge-
bunden. 

(3) Insoweit in einem Kalenderjahr die Schlechtwetterentschädigungsbeiträge (Abs. 1) zur Deckung des 
Aufwandes an Rückerstattungen nicht ausreichen, ist ein Beitrag aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 
des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) zu leisten. 

(4) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist für alle Arbeitnehmer zu leisten, die in den unter den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Betrieben (§ 1 Abs. 1 und 2) beschäftigt sind und weder 
unter die Ausnahmebestimmung des § 2 noch unter die Sonderregelung des § 4 Abs. 8 (Auslandsbaustellen) 
fallen. Öffentlich-rechtliche Körperschaften, die Eigenregiearbeiten durchführen (§ 1 Abs. 3), haben den 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag für die bei diesen Arbeiten verwendeten Arbeiter zu leisten, soweit diese 
nicht gemäß § 2 vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenommen sind. 

(5) Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leistung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages sind 
nach dem für die Sozialversicherungsbeiträge geltenden Verfahren zu entscheiden. In diesem Verfahren 
kommt der Urlaubs- und Abfertigungskasse Parteistellung zu. Für die Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, 
Eintreibung, Beitragszuschläge, Sicherung, Verjährung und Rückforderung des Schlechtwetterentschädi-
gungsbeitrages gelten die entsprechenden Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über 
die Beiträge zur Pflichtversicherung auf Grund des Arbeitsverdienstes. Den Trägern der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gebührt für die Einhebung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages die gleiche Vergütung 
wie für die Einhebung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages. 

(6) Ergibt sich aus der Gebarung des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres und dem voraussichtli-
chen Aufwand für die folgenden zwei Jahre, daß die Eingänge an Beiträgen (Abs. 1) und allfällige Überschüs-
se aus vorangegangenen Jahren zur Deckung des Aufwandes an Rückerstattungen gemäß § 8 nicht ausreichen 
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oder daß die Eingänge an Schlechtwetterentschädigungsbeiträgen (Abs. 1) und allfällige Überschüsse aus 
vorangegangenen Jahren den voraussichtlichen Aufwand für Rückerstattungen gemäß § 8 übersteigen wer-
den, so erhöht oder vermindert sich der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag im notwendigen Ausmaß. Das 
Ausmaß des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages, das sich auf Grund der vorstehenden Bestimmungen 
ergibt, und der Zeitpunkt, von dem an der geänderte Beitrag zu leisten ist, sind durch Verordnung des Bun-
desministers für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit den Bundesministern für wirtschaftliche Angele-
genheiten und für Finanzen festzulegen. Vor Erlassung der Verordnung sind die in Betracht kommenden 
gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anzuhören. 

(7) Der für die Durchführung der Schlechtwetterregelung notwendige Beitrag aus der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik (Abs. 3) ist von der BUAK monatlich nach den zu erwartenden Einnahmen und Ausga-
ben zu berechnen und aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung zu stellen. Nach jedem Kalender-
jahr ist bis spätestens 31. Mai eine kontokorrente Endabrechnung vorzunehmen. 

(8) Der Aufwand an Rückerstattungen (Abs. 3) umfaßt auch die Zinsen für Kredite, die zur Auszahlung 
der Rückerstattung notwendig sind. Der Zinssatz kann höchstens 1 vH über dem jeweils geltenden Zinssatz 
für Eskontierungen der Österreichischen Nationalbank liegen. 

(9) Die BUAK ist verpflichtet, nicht benötigte Beitragseinnahmen bestmöglich zu veranlagen. Zur Fest-
legung der bestmöglichen Anlageform ist ein von der Bundesfinanzierungsagentur erstelltes Anlagekonzept 
heranzuziehen.“ 

2. § 18 lautet: 
„§ 18. (1) Es treten in Kraft: 

 1. § 12 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Jänner 1996; 
 2. die §§ 1 Abs. 4, 2 lit. f, 3, 4 Abs. 1 bis 4 und 7, 5 Abs. 1 und 2, 6, 7 bis 11, 13 und 14 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 und § 12 Abs. 2 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. XXX/1996 mit 1. Mai 1996. 

(2) Vom 1. Juli 1994 bis zum Inkrafttretenszeitpunkt gemäß Abs. 1 sind die §§ 1 Abs. 4, 2 lit. f, 4 Abs. 1 
bis 4 und 7, 5 Abs. 1 und 2, 6 und 7 bis 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 639/1982 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß 
 1. die Aufgaben und Befugnisse des Arbeitsamtes der jeweiligen regionalen Geschäftsstelle des 

Arbeitsmarktservice und die Aufgaben und Befugnisse des Landesarbeitsamtes der jeweiligen Lan-
desgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice obliegen und 

 2. im § 12 der Beitrag aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung bis 31. Dezember 1994 durch einen 
Beitrag aus Mitteln des Arbeitsmarktservice und für das Jahr 1995 durch einen Beitrag des Bundes 
ersetzt wird. 

(3) Die im Inkrafttretenszeitpunkt gemäß Abs. 1 bei den regionalen Geschäftsstellen und Landesge-
schäftsstellen anhängigen Verfahren sowie Verfahren, die sich auf Ausfallszeiten vor dem Inkrafttretenszeit-
punkt beziehen und erst nach dem Inkrafttretenszeitpunkt anhängig gemacht werden, sind von den regionalen 
Geschäftsstellen und Landesgeschäftsstellen nach den bis dahin geltenden Vorschriften zu erledigen. 

(4) Die mit der Einhebung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages gemäß § 12 Abs. 1 betrauten Trä-
ger der gesetzlichen Krankenversicherung haben die für Zeiträume nach dem Inkrafttretenszeitpunkt gemäß 
Abs. 1 eingehobenen Beiträge an die Urlaubs- und Abfertigungskasse abzuführen. 

(5) Auf Grund des Überganges der Vollziehung dieses Bundesgesetzes auf die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse ist im Jahre 1996 aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik der Urlaubs- und Abfertigungs-
kasse folgender Aufwand zu ersetzen: 
 1. ein Betrag von 13 361 000 Schilling für Investitionskosten, der am 25. April 1996 fällig ist, 
 2. ein Verwaltungskostenbeitrag von 9,6 Millionen Schilling, fällig in acht monatlichen Teilbeträgen 

beginnend am 25. April 1996. 
(6) Abweichend von § 12 Abs. 3 und 7 gilt für das Jahr 1996, daß das Arbeitsmarktservice aus den Bei-

trägen der Monate Jänner bis April 1996 eine Rücklage zu bilden hat. Die Rücklage dient der Bedeckung von 
Rückerstattungen für den Zeitraum bis 1. Mai 1996. Nach dem endgültigen Abschluß dieser Verfahren ist die 
Rücklage aufzulösen und eine allenfalls verbleibende Summe an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
kasse zu überweisen. 

(7) Insoweit im Jahre 1996 die Schlechtwetterentschädigungsbeiträge (§ 12 Abs. 1) zur Deckung des 
Aufwandes nicht ausreichen, ist abweichend von § 12 Abs. 3 und 7 ein Beitrag aus der Gebarung Arbeits-
marktpolitik (§ 1 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) zu leisten.“ 
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Artikel 29 
Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Das Sonderunterstützungsgesetz, BGBl. Nr. 642/1973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 153/1996, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 lautet: 
„§ 5. (1) Die Sonderunterstützung ist je nach der Versicherungszugehörigkeit der in Betracht kommen-

den Personen in der Höhe der Invaliditätspension, der Berufsunfähigkeitspension, der Knappschaftsvollpensi-
on bzw. der Erwerbsunfähigkeitspension nach den bezüglichen Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes, des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des Bauern-Sozialversicherungs-
gesetzes zu gewähren, auf die der Arbeitslose an dem der Beendigung des Dienstverhältnisses folgenden 
Monatsersten (Stichtag) Anspruch gehabt hätte, wenn dauernde Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit bzw. Er-
werbsunfähigkeit vorgelegen wäre. Hiebei ist anzunehmen, daß der Versicherungsfall der geminderten Ar-
beitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit mit der Beendigung des Dienstverhältnisses eingetreten 
ist. Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 262 ASVG gebührt die Sonderunterstützung einschließlich der 
jeweils zustehenden Kinderzuschüsse.“ 

2. § 7 Abs. 1 Z 3 lautet: 
 „3. als Beitragsgrundlage die Sonderunterstützung einschließlich der Sonderzahlungen (§ 5 Abs. 4) 

bzw. bei deren Ruhen gemäß § 2 die sich aus § 89 ASVG ergebende Leistung gilt und“ 
3. Die §§ 8 bis 11 lauten: 
„§ 8. Über Anträge auf Zuerkennung der Sonderunterstützung entscheidet die Versicherungsanstalt des 

österreichischen Bergbaues. Bei Streit über den Anspruch auf Sonderunterstützung oder ihre Höhe sind die 
Bestimmungen über das Verfahren in Leistungssachen nach dem siebenten Teil Abschnitt II des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. Die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues hat die gemäß § 44 des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes 1977 zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei Erfüllung der übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen, allenfalls mit Ausnahme der Wartezeit, gemäß § 1 um Mitteilung zu ersuchen, 
ob das Arbeitsmarktservice dem Antragsteller eine zumutbare Beschäftigung (§ 1 Abs. 2) vermitteln kann. 
Das Arbeitsmarktservice hat die Anfrage unverzüglich zu beantworten und den Antragsteller, wenn es ihm 
auch unter weitestmöglichem Einsatz von Förderungsmaßnahmen keine zumutbare Beschäftigung vermitteln 
kann, zur Arbeitsvermittlung vorzumerken. 

§ 10. (1) Das Arbeitsmarktservice hat für Bezieher von Sonderunterstützung bei Vorliegen einer im Sin-
ne des § 1 Abs. 2 zumutbaren Beschäftigungsmöglichkeit eine Kontrollmeldung gemäß § 49 Abs. 1 des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes 1977 vorzuschreiben. Das Arbeitsmarktservice hat die Versicherungsanstalt 
des österreichischen Bergbaues unverzüglich zu verständigen, wenn ein Bezieher von Sonderunterstützung 
eine Kontrollmeldung versäumt oder sich weigert, eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen, oder die An-
nahme einer derartigen Beschäftigung vereitelt. 

(2) Hat ein Bezieher von Sonderunterstützung trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine Kontrollmel-
dung unterlassen, ohne hiefür einen triftigen Grund glaubhaft zu machen, gebührt ab dem Tag der versäum-
ten Kontrollmeldung bis zur Geltendmachung des Fortbezuges keine Sonderunterstützung. 

(3) Hat ein Bezieher von Sonderunterstützung sich geweigert, eine zumutbare Beschäftigung anzuneh-
men oder die Annahme einer derartigen Beschäftigung vereitelt, ist § 10 des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes 1977 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Arbeitslosengeldes die Sonderunterstützung 
tritt. 

§ 11. Personen, die Sonderunterstützung beantragt haben und hiefür mit Ausnahme der Wartezeit gemäß 
§ 1 Abs. 1 die Voraussetzungen erfüllen, ist von der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues bis 
zur Leistungsfeststellung ein Vorschuß gemäß § 368 Abs. 2 ASVG zu gewähren. Dieser Vorschuß ist auf die 
später gewährte Sonderunterstützung anzurechnen.“ 

4. § 12 lautet: 
„§ 12. (1) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues aus der Gebarung Ar-

beitsmarktpolitik (§ 1 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) die in der nach 
den Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu erstellenden gesonderten Erfolgsrechnung 
nachgewiesenen Aufwendungen für die Sonderunterstützung, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil 

4
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an den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen nach diesem Bundesgesetz zu erset-
zen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen können pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des 
festgesetzten Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat den Pauschal-
betrag im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und nach Anhörung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger festzusetzen. 

(2) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues den gemäß Abs. 1 gebühren-
den Kostenersatz jeweils monatlich in der Höhe der zu erwartenden anteiligen Aufwendungen zu bevorschus-
sen.“ 

5. § 13 lautet: 
„§ 13. Die §§ 8, 9 Abs. 1, 11, 12, 17 Abs. 2 und 22 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

sind sinngemäß anzuwenden.“ 
6. § 14 lautet samt Überschrift: 

„Anwendung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
§ 14. (1) Die §§ 40, 98, 98a, 104 Abs. 2, 107, 110, 111, 112 Abs. 2, 321, 361 Abs. 4 und 368 Abs. 2 des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 
(2) Hinsichtlich der Aufsicht des Bundes gilt Abschnitt VI des Achten Teiles des Allgemeinen Sozialver-

sicherungsgesetzes.“ 
7. Im § 15 entfällt der letzte Teilsatz ab dem Ausdruck „§§ 240“ und wird der Strichpunkt nach 

dem Wort „gleichzuhalten“ durch einen Punkt ersetzt. 
8. Im § 18 wird im Abs. 1 der Ausdruck „§ 227 Z 5“ durch den Ausdruck „§ 227 Abs. 1 Z 5“ und 

im Abs. 2 der Ausdruck „§ 2a Abs. 1 Z 1“ durch den Ausdruck „§ 2a Abs. 2 Z 1“ ersetzt. 
9. § 19 lautet: 

„Verweisungen 
§ 19. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“ 
10. Dem Artikel IV wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues aus der Gebarung Arbeits-

marktpolitik den Aufwand für die Herstellung der Voraussetzungen zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes in 
der Höhe von 1 764 764 Schilling abzüglich der Beträge gemäß dem zweiten Satz mit Fälligkeit am 30. April 
1996 zu ersetzen. Von vorgenannter Summe sind die Pensionsversicherungsbeiträge (§ 18 Abs. 4), die von 
den Arbeitgebern für den Monat April 1996 geleistet wurden, abzuziehen.“ 

11. Artikel V Abs. 4 lautet: 
„(4) § 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1994 tritt mit Ablauf des 30. Juni 1994 außer 

Kraft.“ 
12. Artikel V Abs. 5 lautet: 
„(5) Die §§ 2, 7 Abs. 2, 8 und 10 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 tre-

ten mit 1. Mai 1996 in Kraft. § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1994 tritt mit Ablauf des 
30. April 1996 außer Kraft. Vom 1. Juli 1994 bis zu diesem Zeitpunkt sind die §§ 2, 7 Abs. 2, 8, 10 erster Satz 
und 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1994 mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, daß 
ab. 1. Juli 1994 die Aufgaben und Befugnisse des Arbeitsamtes der jeweiligen regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice obliegen.“ 

13. Artikel V Abs. 6 lautet: 
„(6) Mit dem Inkrafttreten des § 8 gehen auf die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues al-

le hoheitlichen Rechte und Pflichten über, die vor diesem Zeitpunkt im Bereich der Sonderunterstützung 
gemäß § 1 Abs. 1 oder Art. V Abs. 7 in der Fassung des Arbeitsmarktservicegesetzes 1996, BGBl. 
Nr. XXX/1996, von den Arbeitsämtern bzw. regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice ausgeübt 
wurden. Insbesondere sind Leistungen weiter zu gewähren, noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Verfahren 
fortzuführen und wirken Verpfändungen und Übertragungen der Leistungen sowie Aufrechnungen in bisheri-
ger Weise weiter.“ 
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14. Dem Artikel V werden folgende Abs. 10 und 11 angefügt: 
„(10) Die §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 Z 3, 8 bis 14 und 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft. 
(11) Für Ansprüche auf Sonderunterstützung gemäß Art. IV Abs. 3 in der Fassung des Arbeitsmarktpoli-

tikgesetzes 1996, BGBl. Nr. XXX/1996, ist das Sonderunterstützungsgesetz in der Fassung des Arbeitsmarkt-
politikgesetzes 1996 weiter anzuwenden.“ 

Artikel 30 
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Das Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. Nr. 313/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 133/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 26 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die Organe und Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice sind berechtigt, die zuständigen Behörden zu 

verständigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertre-
tung arbeitsrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher, gewerberechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften 
vorliegt.“ 

2. § 78 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 26 Abs. 3 tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

Artikel 31 
Änderung der Gewerbeordnung 

Die Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 691/1995, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 338 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Die Organe der zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften zuständigen Behörden sind 

berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründe-
ten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher oder sozialversicherungsrechtlicher oder steu-
errechtlicher Vorschriften vorliegt.“ 

2. § 382 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) § 338 Abs. 7 tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

Artikel 32 
Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das 
Antimißbrauchsgesetz, BGBl. Nr. 895/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 lit. l wird die Wortfolge „sofern sie über eine Aufenthaltsbewilligung nach dem Aufent-
haltsgesetz, BGBl. Nr. 466/1992, in der Fassung BGBl. Nr. 351/1995, verfügen“ durch die Wortfolge „sofern 
sie zum Aufenthalt im Bundesgebiet nach dem Aufenthaltsgesetz (AufG), BGBl. Nr. 466/1992, berechtigt 
sind“ ersetzt. 

2. Im § 3 Abs. 5 entfällt der Ausdruck „zwingend“ im dritten Satz. 
3. Dem § 3 Abs. 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Bei einer allfälligen Ablehnung der Anzeigebestätigung nach Ablauf dieser Frist ist die bereits begon-
nene Beschäftigung umgehend, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Zustellung der Ablehnung, 
zu beenden. Die Anzeigebestätigung ist nur auszustellen, wenn die Gewähr gegeben ist, daß der wahre 
wirtschaftliche Gehalt der beabsichtigten Beschäftigung dem eines Volontariates oder Ferialpraktikums 
entspricht.“ 

4. § 4 Abs. 6 Z 4 lautet: 
 „4. die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 gegeben sind.“ 

5. Dem § 4 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
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„(11) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann durch Verordnung für bestimmte Regionen oder 
fachliche Bereiche, in denen sich der Teilarbeitsmarkt abweichend vom gesamten Arbeitsmarkt entwickelt, 
festlegen, daß Beschäftigungsbewilligungen für Ausländer nur für jenen fachlichen Bereich erteilt werden 
dürfen, für welchen die letzte Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde. Dabei kann der Personenkreis gemäß 
§ 7 Abs. 4 Z 1 AlVG ausgenommen werden für den Fall, daß die Beschäftigung vom Arbeitsmarktservice 
vermittelt wird.“ 

6. § 4b Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Prüfung der Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes im Sinne des § 4 Abs. 1 entfällt, wenn 

dem Arbeitgeber für den zu besetzenden Arbeitsplatz eine gültige Sicherungsbescheinigung für den beantrag-
ten Ausländer ausgestellt wurde.“ 

7. Dem § 14a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Zeiten einer Beschäftigung 

 1. gemäß § 3 Abs. 5 oder 
 2. gemäß § 18 oder 
 3. auf Grund einer Beschäftigungsbewilligung gemäß § 7 AufG oder 
 4. auf Grund einer Beschäftigungsbewilligung, welcher eine Aufenthaltsberechtigung gemäß § 13 

Abs. 3 AufG zugrunde liegt, 
werden nicht berücksichtigt.“ 

8. Im § 18 Abs. 2 wird nach dem Ausdruck „Beschäftigungsbewilligung“ die Wortfolge „oder Ent-
sendebewilligung“ eingefügt. 

9. Dem § 18 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) Für Arbeiten, die im Bundesgebiet üblicherweise von Betrieben der Wirtschaftsklassen Hoch- und 

Tiefbau, Bauinstallation, sonstiges Baugewerbe und Vermietung von Baumaschinen und Baugeräten mit 
Bedienungspersonal gemäß der Systematik der ÖNACE erbracht werden, kann eine Entsendebewilligung 
nicht erteilt werden.“ 

10. § 20 Abs. 5 erster Satz lautet: 
„Die Berufung gegen den Widerruf der Sicherungsbescheinigung, der Beschäftigungsbewilligung, der 
Entsendebewilligung, der Arbeitserlaubnis und des Befreiungsscheines hat keine aufschiebende Wir-
kung.“ 

11. § 27 Abs. 5 lautet: 
„(5) Gelangen Behörden, Träger der Sozialversicherung, der Hauptverband der Sozialversicherungs-

träger oder Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Ver-
dacht, daß eine Übertretung nach diesem Bundesgesetz vorliegt, so sind sie verpflichtet, die zuständigen Ge-
schäftsstellen des Arbeitsmarktservice oder das zuständige Arbeitsinspektorat zu verständigen.“ 

12. Dem § 28a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist berechtigt, gegen Entscheidungen der Unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.“ 

13. § 31a samt Überschrift und Abschnittsbezeichnung entfällt. 
14. § 32 lautet: 
„§ 32. Die Nichtanrechnung von Beschäftigungszeiten gemäß dem zweiten Satz des § 14a Abs. 1 gilt 

nicht für Beschäftigungsverhältnisse, die vor dem 1. Juni 1996 aufgenommen wurden.“ 
15. Dem § 34 wird folgender Abs. 17 angefügt: 
„(17) § 1 Abs. 2 lit. l, § 3 Abs. 5, § 4 Abs. 6 Z 4 und Abs. 11, § 4b Abs. 2, § 14a Abs. 1, § 18 Abs. 2 und 

11, § 20 Abs. 5, § 27 Abs. 5, § 28a Abs. 1, § 31a und § 32 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 treten mit 2. Juni 1996 in Kraft.“ 

Artikel 33 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz (AufG), BGBl. Nr. 466/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 351/1995, wird wie folgt geändert: 
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1. § 5 Abs. 2 lautet: 
„(2) Zum Zweck der Aufnahme einer Beschäftigung gemäß § 2 Abs. 2 AuslBG darf eine Bewilligung 

nur erteilt werden, wenn für den Fremden von der zuständigen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice eine 
Bestätigung für die Änderung des Aufenthaltszwecks oder eine gültige Sicherungsbescheinigung oder eine 
gültige Beschäftigungsbewilligung ausgestellt wurde oder der Fremde eine Arbeitserlaubnis oder einen Be-
freiungsschein besitzt.“ 

2. § 5 Abs. 3 und 4 entfällt. 
3. Dem § 15 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 
„(4) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 2. Juni 1996 in Kraft. 
(5) § 5 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 351/1995 treten mit Ablauf des 

31. Mai 1996 außer Kraft.“ 
Artikel 34 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesge-

setz BGBl. Nr. 895/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Dem § 3 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Personen (§ 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4), die für einen ausländischen Betrieb, der im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, Niederlage) unterhält, tätig sind, gelten nur dann als im 
Inland beschäftigt, wenn sie ihre Beschäftigung (Tätigkeit) von einem im Inland gelegenen Wohnsitz 
oder einer im Inland gelegenen Arbeitsstätte (Kanzlei, Büro) aus ausüben.“ 

2. Im § 4 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der Z 11 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 12 wird 
angefügt: 
 „12. Personen, die auf Grund einer oder mehrerer vertraglichen Vereinbarungen dienstnehmerähn-

lich für 
 a) einen Auftraggeber im Rahmen seines Geschäftsbetriebes, seiner Gewerbeberechtigung, 

seiner berufsrechtlichen Befugnis (Unternehmen, Betrieb etc.) oder seines statutenmäßigen 
Wirkungsbereiches (Vereinsziel etc.), mit Ausnahme der bäuerlichen Nachbarschaftshilfe, 

 b) eine Gebietskörperschaft oder eine sonstige juristische Person des öffentliches Rechts bzw. 
die von ihnen verwalteten Betriebe, Anstalten, Stiftungen oder Fonds (im Rahmen einer 
Teilrechtsfähigkeit) 

  beschäftigt sind, wenn die innerhalb eines Kalendermonats mit ein und demselben Auftragge-
ber (Dienstgeber) vereinbarten Entgelte das Eineinhalbfache des Betrages gemäß § 5 Abs. 2 
lit. c übersteigen, soferne sie nicht bereits auf Grund dieser Tätigkeit der Pflichtversicherung 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz unterliegen bzw. unterliegen könnten (§ 2 
Abs. 1 FSVG).“ 

3. Dem § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund dieses Bundesgesetzes auch Per-

sonen versichert, die sich auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zu Dienstleistungen für einen Auftraggeber 
(Dienstgeber, Gebietskörperschaft) im Sinne des Abs. 3 Z 12 lit. a und b verpflichten, ohne Dienstnehmer im 
Sinne des Abs. 2 zu sein, und aus dieser Tätigkeit ein Entgelt beziehen, soferne sie nicht bereits auf Grund 
dieser Tätigkeit der Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz unterliegen bzw. 
unterliegen könnten (§ 2 Abs. 1 FSVG).“ 

4. § 5 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. Dienstnehmer, ihnen gemäß § 4 Abs. 1 Z 6 gleichgestellte Personen, ausgenommen die nach 

§ 4 Abs. 3 Z 12 versicherten Personen, ferner Heimarbeiter und ihnen gleichgestellte Personen 
sowie Personen gemäß § 4 Abs. 1 Z 11 und Abs. 4 hinsichtlich einer Beschäftigung, die nach 
Abs. 2 als geringfügig anzusehen ist;“ 

5. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 
„Ausnahmen von der Unfallversicherung 

§ 5a. Von der Unfallversicherung ausgenommen sind die gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 pflichtversicherten Per-
sonen.“ 
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6. Im § 10 Abs. 2 wird nach dem Klammerausdruck „(§ 4 Abs. 3 Z 2, 4 und 9),“ der Ausdruck „der Per-
sonen gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4,“ eingefügt. 

7. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 
„§ 10a. Die im § 4 Abs. 4 genannten Personen gelten von der Aufnahme der versicherungspflichtigen 

Tätigkeit (§ 10 Abs. 2) an bis zum Ende der Pflichtversicherung (§ 12 Abs. 1) – unabhängig von der Vertei-
lung der Arbeitsleistung – als durchgehend versichert.“ 

8. Dem § 11 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 
„Die Pflichtversicherung besteht weiter für die Zeit des Bezuges einer Urlaubsentschädigung oder Ur-
laubsabfindung sowie für die Zeit des Bezuges einer Kündigungsentschädigung. Die zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstverhältnisses fällig werdende pauschalierte Kündigungsentschädigung ist auf 
den entsprechenden Zeitraum der Kündigungsfrist umzulegen. Gebühren sowohl eine Kündigungsent-
schädigung als auch eine Urlaubsentschädigung (Urlaubsabfindung), so ist zur Bestimmung des maß-
geblichen Zeitraumes zunächst die Kündigungsentschädigung heranzuziehen und im Anschluß daran 
die Urlaubsentschädigung (Urlaubsabfindung). Wird Urlaubsabfindung nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungsgesetz gewährt, so ist für die Versicherung die Wiener Gebietskrankenkasse zustän-
dig. Die Versicherung beginnt mit dem achten Tag, der auf die Zahlbarstellung durch die Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse folgt. Der Dienstgeberanteil (§§ 51, 51a und 51b) ist von der Bauarbei-
ter-Urlaubs- und Abfertigungskasse zu entrichten.“ 

9. § 12 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 2 bezeichneten Personen erlischt mit dem Letzten des Ka-

lendermonats, in dem die die Pflichtversicherung begründende Tätigkeit aufgegeben wird.“ 
10. Im § 26 Abs. 1 Z 5 wird der Punkt am Ende der lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende lit. f 

wird angefügt: 
 „f) für Bezieher einer Sonderunterstützung gemäß § 1 Abs. 1 oder Art. V Abs. 7 des Sonderunter-

stützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996.“ 

11. Dem § 29 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Arbeiter und der Pensionsversicherung der Ange-

stellten ist, unbeschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 246 über die Leis-
tungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, hinsichtlich der Bezieher einer Sonderunterstützung gemäß 
§ 1 Abs. 1 oder Art. V Abs. 7 des Sonderunterstützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996, die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues sachlich 
zuständig.“ 

12. § 30 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkassen richtet sich, soweit in den Abs. 3 bis 5, im § 11 

Abs. 2 und im § 16 Abs. 5 nichts anderes bestimmt wird, nach dem Beschäftigungsort des Versicherten, bei 
selbständig Erwerbstätigen nach dem Standort des Betriebes bzw. in Ermangelung eines solchen nach dem 
Wohnsitz.“ 

13. Im § 31 Abs. 5 wird der Punkt am Ende der Z 26 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 27 
bis 30 werden angefügt: 
 „27. für die Festsetzung von Zuzahlungen gemäß den §§ 155 Abs. 3 und 307d Abs. 6 sowie für die 

Befreiung von Zuzahlungen bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit ge-
mäß den §§ 154a Abs. 7, 155 Abs. 3, 302 Abs. 4 und 307d Abs. 6; hiebei ist der in Betracht 
kommende Personenkreis nach allgemeinen Gruppenmerkmalen in Berücksichtigung der Fa-
milien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu umschreiben; 

 28. für die Festsetzung von Obergrenzen von Zuschüssen gemäß den §§ 155 Abs. 4 und 307d 
Abs. 2 Z 3 nach Maßgabe der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des (der) 
Versicherten; 

 29. über Ausnahmen von der Meldungserstattung mittels Datenfernübertragung (§ 41); 
 30. für das Zusammenwirken der Versicherungsträger untereinander und mit dem Hauptverband 

auf dem Gebiet eines automationsunterstützten Cash Managements mit dem Ziel der bestmög-
lichen Veranlagung der finanziellen Mittel und der größtmöglichen Verringerung der Geld-
verkehrskosten.“ 
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14. § 33 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Die Dienstgeber haben jeden von ihnen beschäftigten, nach diesem Bundesgesetz in der Krankenversi-
cherung Pflichtversicherten (Vollversicherte und Teilversicherte) bei Beginn der Pflichtversicherung 
(§ 10) unverzüglich beim zuständigen Krankenversicherungsträger anzumelden und binnen sieben 
Tagen nach dem Ende der Pflichtversicherung abzumelden.“ 

15. Im § 33 Abs. 1 entfallen der vierte, fünfte und sechste Satz. 
16. Dem § 33 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Dienstgeber (Auftraggeber) im Sinne des § 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4 haben alle von ihnen beschäf-

tigten Personen, bei denen eine Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz auf Grund dieser Beschäfti-
gung nicht auszuschließen ist, anzumelden. Für diese Personen hat der Dienstgeber (Auftraggeber) die für 
diese Versicherung bedeutsamen Angaben und deren Änderungen, insbesondere 
 1. den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und den Erfüllungszeitpunkt oder die Vertragsdauer, 
 2. die Art der Tätigkeit und die Höhe des vereinbarten Entgelts und 
 3. den Vor- und Familiennamen, die Versicherungsnummer (jedenfalls das Geburtsdatum) und die 

Wohnanschrift des Auftragnehmers, 
zu melden. Die §§ 34 und 41 sind anzuwenden.“ 

17. § 34 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Dienstgeber haben während des Bestandes der Pflichtversicherung jede für diese Versicherung 

bedeutsame Änderung, insbesondere jede Änderung im Beschäftigungsverhältnis, wie Änderung der Bei-
tragsgrundlage, Unterbrechung und Wiedereintritt des Entgeltanspruches, innerhalb von sieben Tagen dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger zu melden.“ 

18. Die Überschrift zu § 35 lautet: 
„Dienstgeber (Auftraggeber)“ 

19. Im § 35 Abs. 4 lit. b wird der Ausdruck „Dienstgeber“ durch den Ausdruck „Dienstgeber (Auftragge-
ber)“ ersetzt. 

20. Im § 36 Abs. 3 wird nach dem Ausdruck „Gepäckträger,“ der Ausdruck „ferner die nach § 4 Abs. 4 
beschäftigten Personen“ eingefügt. 

21. § 41 lautet: 
„Form der Meldungen 

§ 41. (1) Die Meldungen nach § 33 Abs. 1 und 2 sowie nach § 34 Abs. 1 sind mittels elektronischer Da-
tenfernübertragung in den vom Hauptverband festgelegten einheitlichen Datensätzen (§ 31 Abs. 4 Z 6) zu 
erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat jedenfalls zu umfassen: 
 1. die Dienstgeberkontonummer; 
 2. Familienname, Vorname(n) und Versicherungsnummer bzw. Geburtsdatum des Beschäftigten; 
 3. Ort und Tag der Beschäftigungsaufnahme; 
 4. die Art der Versicherung. 
Wenn die Anmeldung nur diese Mindestangaben enthält, sind die noch fehlenden Angaben innerhalb 
von sieben Tagen ab Beginn der Pflichtversicherung nachzusenden. 

(3) Das Einlangen der Meldungen ist mittels elektronischer Datenfernübertragung zu bestätigen. 
(4) Meldungen dürfen nur dann außerhalb elektronischer Datenfernübertragung ordnungsgemäß erstattet 

werden, soweit dies in Richtlinien des Hauptverbandes (§ 31 Abs. 5 Z 29) vorgesehen ist. Diese Richtlinien 
haben 
 1. andere Meldungsarten insbesondere dann zuzulassen, 
 a) wenn eine Meldung mittels Datenfernübertragung für Betriebe unzumutbar ist; 
 b) wenn die Meldung nachweisbar durch unverschuldeten Ausfall eines wesentlichen Teiles der 

Datenfernübertragungseinrichtung technisch ausgeschlossen war; 
 2. eine Reihenfolge anderer Meldungsarten festzulegen, wobei nachrangige Meldungsarten nur dann 

zuzulassen sind, wenn vorrangige für den Dienstgeber wirtschaftlich unzumutbar sind. 
(5) Zwei Abschriften der bestätigten An(Ab)meldung sind dem Dienstgeber zurückzusenden. Eine Ab-

schrift ist vom Dienstgeber unverzüglich an den Dienstnehmer weiterzugeben.“ 
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22. Dem § 42 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Versicherungsträger sind berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im 

Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher, 
gewerberechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften vorliegt.“ 

23. Im § 44 Abs. 1 Z 1 wird nach dem Ausdruck „Lehrlingen“ der Ausdruck „und bei den gemäß § 4 
Abs. 4 versicherten Personen“ eingefügt. 

24. Im § 44 Abs. 6 lit. b entfällt der Ausdruck „der im Abs. 1 Z 2 bezeichneten Art“. 
25. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt: 

„Vorläufige und endgültige Beitragsgrundlage für den Dienstnehmern gleichgestellte Personen 
§ 44a. Für die nach § 4 Abs. 3 versicherten Personen ist als vorläufige Beitragsgrundlage die Mindest-

beitragsgrundlage nach § 25 Abs. 5 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes heranzuziehen. Für die 
endgültige Ermittlung der Beitragsgrundlage ist das Ergebnis der steuerlichen Veranlagung nach den 
Grundsätzen des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes maßgebend, die Beitragsgrundlage darf jedoch 
die vorläufige Beitragsgrundlage nicht unterschreiten.“ 

26. Dem § 45 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Für die nach § 4 Abs. 3 und 4 Pflichtversicherten gilt als monatliche Höchstbeitragsgrundlage das 

35fache der Höchstbeitragsgrundlage nach Abs. 1.“ 
27. § 49 Abs. 1 lautet: 
„(1) Unter Entgelt sind die Geld- und Sachbezüge zu verstehen, auf die der pflichtversicherte Dienst-

nehmer (Lehrling, Auftragnehmer) aus dem Dienst(Lehr)verhältnis (Auftragsverhältnis) Anspruch hat oder 
die er darüber hinaus auf Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses (Auftragsverhältnisses) vom Dienstgeber (Auf-
traggeber) oder von einem Dritten erhält.“ 

28. Im § 49 Abs. 3 Z 7 entfällt der Ausdruck „ , nach gesetzlicher Vorschrift gewährte Urlaubsabfindun-
gen“. 

29. Im § 51 Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck „§ 4 Abs. 1 Z 3, 8 und 10“ durch den Ausdruck „§ 4 
Abs. 1 Z 3, 8 und 10 und Abs. 4“ ersetzt. 

30. § 51 Abs. 1 Z 1 lit. d lautet: 
 „d) für Vollversicherte gemäß § 4 Abs. 4 6 vH“. 

31. Die bisherige lit. d des § 51 Abs. 1 Z 1 erhält die Bezeichnung „e“. 
32. § 51 Abs. 2 lautet: 
„(2) Für Versicherte nach § 4 Abs. 3 Z 12 ist als allgemeiner Beitrag zu leisten: 

 1. in der Krankenversicherung.....................................................................................................  3 vH, 
 2. in der Pensionsversicherung.....................................................................................................  9,25 vH 
der allgemeinen Beitragsgrundlage. Diese Beiträge sind zur Gänze vom Versicherten zu tragen. Der 
Auftraggeber hat als pauschalierten Beitrag 15,8 vH der Gegenleistung (Gegenleistungen), jedoch in 
jedem Kalenderjahr höchstens vom 420fachen der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 zu ent-
richten. Nach dieser Zahlung und den entsprechend vollständigen Meldungen bestehen über die allge-
meinen Einschau- und Prüfverpflichtungen hinaus keine weiteren Pflichten des Auftraggebers gegen-
über dem Versicherungsträger.“ 

33. Im § 51 Abs. 5 erster Satz wird der Klammerausdruck „(§ 4 Abs. 1 Z 6 und Abs. 3)“ durch den 
Klammerausdruck „(§ 4 Abs. 1 Z 6 und Abs. 3 Z 1 bis 11)“ ersetzt. 

34. Dem § 51a wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Für gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 in der Pensionsversicherung pflichtversicherte Personen beträgt der Zu-

satzbeitrag 1 vH.“ 
35. Dem § 51b wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Für gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen beträgt der Zu-

satzbeitrag 0,25 vH.“ 
36. Im § 52 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. d“ durch den Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. e“ 

ersetzt. 
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37. Im § 53 Abs. 3 lit. b wird der Ausdruck „Dienstgeber“ durch den Ausdruck „Dienstgeber (Auftrag-
geber)“ ersetzt. 

38. Der bisherige Text des § 55 erhält die Bezeichnung Abs. 1; folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) Für Pflichtversicherte gemäß § 4 Abs. 3 sind die allgemeinen Beiträge jedenfalls für Kalendermona-

te, in denen eine versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde, zu entrichten.“ 
39. § 58 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Beitrag des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 ist am letzten Tag des Kalendermonates fäl-

lig, in dem die versicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen wurde. § 59 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß Verzugszinsen für jene rückständigen Beiträge zu entrichten sind, die nicht innerhalb von 15 Tagen nach 
dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber (Dienstgeber) seine Gegenleistung zu erbringen hat, eingezahlt 
wurden.“ 

40. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 des § 58 erhalten die Bezeichnung 4 bis 7. 
41. Im § 59 Abs. 3 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 3“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 4“ ersetzt. 
42. Im § 64 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 6“ ersetzt. 
43. Im § 66 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 6“ ersetzt. 
44. § 80 lautet: 

„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1996 
§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe 

des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen sowie der Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand der Pensionsversicherungsträger mit 
Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger, bei den Erträgen der Bundesbeitrag und die Ersät-
ze für Ausgleichszulagen sowie der Beitrag gemäß § 80b außer Betracht zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag des Bundes ist 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen.“ 

45. § 80 lautet: 
„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1998 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe 
des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichszulagen außer Betracht 
zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag des Bundes ist 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen.“ 

46. Dem § 80a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs-

träger (§ 447 g) 
 1. 800 Millionen Schilling am 15. Oktober 1996, 
 2. 400 Millionen Schilling am 15. April 1997, 
 3. 400 Millionen Schilling am 15. Oktober 1997 
zu überweisen.“ 

47. Nach § 80a wird folgender § 80b eingefügt: 
„Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand der Pensionsversicherungsträger 

§ 80b. (1) Der Bund leistet in den Geschäftsjahren 1996 und 1997 zur Tragung des Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwandes der Pensionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversiche-
rungsträger einen Beitrag in der Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes des Jahres 1995 mit 
Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger. Unterschreitet der tatsächliche Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwand eines Pensionsversicherungsträgers im betreffenden Geschäftsjahr den für ihn gelten-
den Betrag, so leistet der Bund den Zuschuß in der Höhe des tatsächlichen Aufwandes. 

(2) Zinsenaufwendungen der Pensionsversicherungsträger für die Inanspruchnahme von Fremdkapital 
bei Überschreitung des in Abs. 1 genannten Beitrages werden vom Bund nicht ersetzt.“ 

48. Im § 86 Abs. 2 wird der Ausdruck „Beginn des Kalendermonates an, der auf den Tod des Renten-
empfängers folgt“ durch den Ausdruck „dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an“ ersetzt. 
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49. § 86 Abs. 3 Z 1 erster Satz lautet: 
„Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an, 
wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird.“ 

50. Im § 86 Abs. 3 Z 1 entfällt der zweite Satz. 
51. Im § 86 Abs. 3 Z 1 zweiter Satz (neu) wird der Ausdruck „Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem 

darauf folgenden Monatsersten“ durch den Ausdruck „dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag“ 
ersetzt. 

52. Dem § 86 Abs. 3 Z 2 werden folgende Sätze angefügt: 
„Für den Anfall einer Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit ist zusätz-
lich die Aufgabe der Tätigkeit, auf Grund welcher der (die) Versicherte als invalid (berufsunfähig, 
dienstunfähig) gilt, erforderlich, es sei denn, der (die) Versicherte bezieht ein Pflegegeld ab Stufe 3 
nach § 4 des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993. Werden dem (der) Versicherten Maß-
nahmen der Rehabilitation gewährt und sind ihm (ihr) diese Maßnahmen unter billiger Berücksichtigung 
der Dauer und des Umfanges seiner (ihrer) Ausbildung sowie der von ihm (ihr) bisher ausgeübten Tätigkeit 
zumutbar, so fällt die Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit erst dann an, 
wenn durch die Rehabilitationsmaßnahmen die Wiedereingliederung des (der) Versicherten in das Berufsle-
ben nicht bewirkt werden kann.“ 

53. Im § 95 Abs. 1 wird der Klammerausdruck „(§ 284 Abs. 5)“ durch den Klammerausdruck „(§ 284 
Abs. 7)“ ersetzt. 

54. § 100 Abs. 1 lit. b letzter Satz lautet: 
„Für den Kalendermonat, in dem der Grund des Wegfalles eingetreten ist, gebührt nur der verhältnis-
mäßige Teil der Rente (Pension), der Ausgleichszulage, des Kinderzuschusses und des Übergangsgel-
des, wobei der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist und der verhältnismäßige Teil 
sich nach der Anzahl der Tage im betreffenden Kalendermonat bis zum Eintritt des Wegfallgrundes 
bestimmt;“ 

55. Im § 100 Abs. 1 lit. c entfällt jeweils der Ausdruck „bzw. 3“. 
56. § 104 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Renten (Pensionen) und das Übergangsgeld aus der Unfall- und Pensionsversicherung werden 

monatlich im nachhinein am Ersten des Folgemonats ausgezahlt. Fällt der Auszahlungstermin der genannten 
Leistungen auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so sind diese Leistungen so zeitgerecht 
anzuweisen, daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden Werktag dem Leistungsbezieher zur Verfügung 
stehen. Die Versicherungsträger können bei der baren Überweisung die Auszahlung auf einen anderen Tag 
als den Monatsersten vorverlegen. Die Kreditunternehmung hat Geldleistungen, die infolge des Todes des 
(der) Anspruchsberechtigten zu Unrecht auf dessen (deren) Konto überwiesen worden sind, dem Versiche-
rungsträger zu ersetzen, und zwar höchstens im Ausmaß der im Sterbemonat bezogenen Leistung, soferne der 
Versicherungsträger den Todesfall der Kreditunternehmung innerhalb eines Monats gemeldet hat.“ 

57. § 122 Abs. 2 Z 2 lit. b wird aufgehoben; die bisherige lit. c erhält die Bezeichnung „b“. 
58. Im § 122 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der Z 2 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 3 wird 

angefügt: 
 „3. an Personen, die gemäß § 12 Abs. 3 lit. g des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 nicht als 

arbeitslos gelten.“ 
59. Im § 123 Abs. 4 Z 1 wird der Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, 

BGBl. Nr. 376,“ durch den Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992,“ ersetzt. 

60. Im § 138 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt; lit. f lautet: 
 „f) die gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4 pflichtversicherten Personen.“ 

61. Dem § 154a wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Werden Versicherte (Pensionisten, Angehörige) für Rechnung des Krankenversicherungsträgers in 

einer der in Abs. 2 Z 1 angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe 
von 70 S pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erst-
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mals ab 1. Jänner 1997, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen 
sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen, und zwar 
nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist 
sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Krankenversicherungsträger zu entrichten und darf für 
jeden Versicherten (Angehörigen) für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden.“ 

62. § 155 Abs. 3 lautet: 
„(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung des Krankenversicherungsträgers in einer der in 

Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung durch den 
Krankenversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 70 S 
und höchstens 180 S pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1997, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwer-
tungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen einer 
besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen. 
Die Höhe der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie die Verpflichtung zur Befreiung von 
diesen Zuzahlungen bestimmt sich nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 
Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Krankenversiche-
rungsträger zu entrichten.“ 

63. § 155 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit können auch nach Maßgabe der vom Hauptverband 

hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 28) durch Gewährung von Zuschüssen für Landaufenthalt und 
Aufenthalt in Kurorten bzw. Kuranstalten erbracht werden.“ 

64. § 162 Abs. 5 lautet: 
„(5) Vom Anspruch auf Wochengeld sind ausgeschlossen: 

 1. Pflichtversicherte, die gemäß § 138 Abs. 2 lit. a bis d sowie lit. f vom Anspruch auf Krankengeld 
ausgeschlossen sind, 

 2. Selbstversicherte (§ 16).“ 
65. Im § 176 Abs. 1 Z 6 wird nach dem Ausdruck „ausübt,“ der Ausdruck „ausgenommen die Versicher-

ten gemäß § 4 Abs. 3 Z 12,“ eingefügt. 
66. Im § 223 Abs. 1 Z 2 lit. a wird der Ausdruck „dauernder“ durch den Ausdruck „der“ ersetzt. 
67. § 223 Abs. 1 Z 2 lit. b wird aufgehoben; lit. c erhält die Bezeichnung „b“. 
68. § 227 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die in Abs. 1 Z 1 angeführten Zeiten sind nicht zu berücksichtigen: 

 1. für die Anspruchsvoraussetzungen und für die Bemessung der Leistungen aus den Versicherungsfäl-
len des Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit; 

 2. für die Bemessung der Leistungen aus dem Versicherungsfall des Todes. 
Sie können jedoch nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen durch Beitragsentrichtung ganz oder 
teilweise anspruchs- bzw. leistungswirksam werden.“ 

69. Im § 227 Abs. 3 Einleitung wird der Ausdruck „leistungswirksam“ durch den Ausdruck „anspruchs- 
bzw. leistungswirksam“ ersetzt. 

70. Im § 227 Abs. 3 wird in der Z 1 der Ausdruck „das 7,5fache“ durch den Ausdruck „das 10fache“ und 
in der Z 2 der Ausdruck „das 15fache“ durch den Ausdruck „das 20fache“ ersetzt. 

71. Dem § 227 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Beitragsgrundlage ist im Falle der Entrichtung des Beitrages nach Vollendung des 
40. Lebensjahres des (der) Versicherten mit einem Faktor zu vervielfachen, der durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen 
ist.“ 

72. Im § 227 Abs. 4 zweiter Satz entfällt der Ausdruck „innerhalb von sechs Monaten nach der Feststel-
lung dieser Berechtigung“. 

73. Im § 227 Abs. 4 werden nach dem zweiten Satz folgende Sätze eingefügt: 
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„Die Entrichtung der Beiträge in Teilbeträgen ist zulässig. Wird die Zahlung der Teilbeträge ohne 
triftigen Grund unterbrochen, so ist die Beitragshöhe neu festzusetzen.“ 

74. Im § 227 Abs. 4 letzter Satz wird der Ausdruck „leistungswirksam“ durch den Ausdruck „anspruchs- 
bzw. leistungswirksam“ ersetzt. 

75. Im § 234 Abs. 1 Z 2 lit. a entfällt der Ausdruck „dauernden“. 
76. § 236 Abs. 1 Z 2 lautet: 

 „2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und zwar 
 a) für die Alterspension (Knappschaftsalterspension) 180 Monate; 
 b) für die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) wegen geminderter Arbeitsfä-

higkeit 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung; 
 c) für die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit, die vorzei-

tige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer – unbescha-
det des § 276 Abs. 3 -, die Gleitpension (Knappschaftsgleitpension) und den Knappschafts-
sold 240 Monate.“ 

77. § 236 Abs. 2 Z 2 lautet: 
 „2. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. a bis c innerhalb der letzten 360 Kalendermonate vor dem Stichtag 

liegen.“ 
78. § 236 Abs. 2 Z 3 wird aufgehoben. 
79. § 236 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Wartezeit ist auch erfüllt 

 1. für die Alterspension (Knappschaftsalterspension) und für Leistungen aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit und des Todes, wenn bis zum Stichtag 

 a) mindestens 180 Beitragsmonate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung gemäß 
§ 16a, soweit sie zwölf Versicherungsmonate überschreiten, oder 

 b) Beitragsmonate und/oder nach dem 31. Dezember 1955 zurückgelegte sonstige Versiche-
rungsmonate in einem Mindestausmaß von 300 Monaten erworben sind; 

 2. für die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit, die vorzeitige Al-
terspension (Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer, die Gleitpension (Knapp-
schaftsgleitpension) und die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit, wenn bis zum Stichtag mindestens 240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung er-
worben sind.“ 

80. § 238 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist für alle Versicherungsmonate anzuwenden, sofern in die-

sem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird.“ 
81. Im § 239 Abs. 1 wird jeweils der Ausdruck „5 800 S“ durch den Ausdruck „6 500 S“ ersetzt. 
82. § 239 Abs. 4 wird aufgehoben. 
83. § 240 lautet: 

„Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des Steigerungsbetrages 
§ 240. Für die Berechnung des Steigerungsbetrages gemäß den §§ 261 ff. und 284 ff. ist eine Gesamtbe-

messungsgrundlage zu bilden. Die Gesamtbemessungsgrundlage ist die Summe der Bemessungsgrundlagen 
(§§ 238 Abs. 1, 239, 241) aller für das Ausmaß der Pension nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und dem Freiberuflichen-
Sozialversicherungsgesetz zu berücksichtigenden Versicherungsmonate geteilt durch die Summe der Versi-
cherungsmonate. Die Gesamtbemessungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzurunden.“ 

84. Im § 241 wird der Ausdruck „§ 238“ durch den Ausdruck „§ 238 Abs. 1“ ersetzt. 
85. § 245 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

„Die Leistungszugehörigkeit des Versicherten richtet sich für Leistungen aus den im § 221 angeführten 
Versicherungsfällen und für Maßnahmen der Rehabilitation in Fällen des § 361 Abs. 1 letzter Satz 
nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der Rehabilitation und für Maßnahmen der Gesundheitsvor-
sorge nach dem Abs. 6.“ 
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86. § 251a Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Die Zugehörigkeit des Versicherten richtet sich für Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters, 
der geminderten Arbeitsfähigkeit und des Todes sowie für Maßnahmen der Rehabilitation in Fällen des 
§ 361 Abs. 1 letzter Satz nach den Abs. 2 bis 5, für sonstige Fälle der Rehabilitation und für Maßnah-
men der Gesundheitsvorsorge nach dem Abs. 6.“ 

87. Im § 251a Abs. 5 entfällt der Ausdruck „dauernden“. 
88. Im § 252 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, 

BGBl. Nr. 376,“ durch den Ausdruck „§ 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992,“ ersetzt. 

89. § 253a Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 

60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 
 1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

erworben sind; hat der (die) Versicherte mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung erworben, so werden auch Ersatzmonate gemäß den §§ 227a und 228a die-
ses Bundesgesetzes, gemäß den §§ 116 und 116a des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und 
gemäß den §§ 107 und 107a des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes berücksichtigt, und 

 3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) die Voraussetzung des § 253b Abs. 1 Z 4 erfüllt und 
innerhalb der letzten fünfzehn Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit.“ 
90. Der bisherige zweite und der bisherige dritte Satz des § 253a Abs. 1 erhalten die Bezeichnung 

Abs. 2; die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 253a erhalten die Bezeichnung 3 und 4. 
91. Dem § 253a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn 

bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d) besteht.“ 
92. § 253b Abs. 1 Z 2 lautet: 

 „2. a) am Stichtag 450 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende Versicherungsmonate 
oder 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben sind,“ 
93. § 253b Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben. 
94. Dem § 253b wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer gemäß Abs. 1 ist nicht zu-

lässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
(§ 253 d) besteht.“ 

95. Dem § 253c wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Ein Antrag auf Gleitpension gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine 

vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d) besteht.“ 
96. Im § 253d Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck „der (die) Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres“ durch den Ausdruck „der Versicherte nach Vollendung des 57. Lebensjahres, die Versicher-
te nach Vollendung des 55. Lebensjahres“ ersetzt. 

97. § 254 Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der (die) Versicherte, wenn 

 1. die Invalidität (§ 255) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde, 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 
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 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension, eine vor-
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt 
hat.“ 

98. Im § 254 Abs. 3 entfällt der Ausdruck „dauernden“. 
99. § 255 Abs. 4 lautet: 
„(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist dem (der) Versicherten jedenfalls eine Tätigkeit zumutbar, für die 

er (sie) unter billiger Berücksichtigung der Dauer und des Umfanges seiner (ihrer) Ausbildung sowie der von 
ihm (ihr) bisher ausgeübten Tätigkeit durch Leistungen der beruflichen Rehabilitation mit Erfolg ausgebildet 
oder umgeschult worden ist.“ 

100. § 256 lautet: 
„Dauer des Anspruchs auf Invaliditätspension 

§ 256. (1) Die Invaliditätspension nach § 254 Abs. 1 gebührt längstens für die Dauer von 24 Monaten ab 
dem Stichtag. Besteht nach Ablauf der Befristung Invalidität weiter, so ist die Pension jeweils für die Dauer 
von längstens 24 Monaten weiter zuzuerkennen, sofern die Weitergewährung der Pension spätestens inner-
halb eines Monates nach deren Wegfall beantragt wurde. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Pension ohne zeitliche Befristung zuzuerkennen, wenn auf Grund des 
körperlichen oder geistigen Zustandes dauernde Invalidität (Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) anzuneh-
men ist. 

(3) Gegen den Ausspruch, daß die Pension zeitlich befristet zuerkannt oder weitergewährt wird, darf eine 
Klage an das Landesgericht als Arbeits- und Sozialgericht bzw. das Arbeits- und Sozialgericht Wien nicht 
erhoben werden.“ 

101. Im § 261 Abs. 1 letzter Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck „Ge-
samtbemessungsgrundlage (§ 240)“ ersetzt. 

102. Im § 261 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck „1,9“ durch den Ausdruck „1,830“ und der Ausdruck 
„1,5“ durch den Ausdruck „1,675“ ersetzt. 

103. § 261 Abs. 3 bis 5 lautet: 

„(3) Bei Inanspruchnahme 
 1. einer Leistung nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. nach Vollendung des 56. 

Lebensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu erhöhen; 
 2. einer Leistung vor Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. vor Vollendung des 56. Le-

bensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu vermindern. 
Dies gilt nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem Versiche-
rungsfall des Todes bestanden hat. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 Z 1 beträgt der Prozentsatz der Erhöhung für jeden Monat der späteren In-
anspruchnahme ab dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 
56. Lebensjahres bei Frauen 0,320000. Dieser Prozentsatz vermindert sich bei Vorliegen von mehr als 
360 Versicherungsmonaten für jeden weiteren Versicherungsmonat um 0,000643. Dabei sind höchstens 
48 Monate des späteren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. 

(5) In den Fällen des Abs. 3 Z 2 beträgt der Prozentsatz der Verminderung für jeden Monat der früheren 
Inanspruchnahme vor dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 56. 
Lebensjahres bei Frauen für jeden auf 480 Versicherungsmonate fehlenden Versicherungsmonat 0,007190. 
Dabei sind höchstens zwölf Monate des früheren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. Der Steigerungsbetrag 
gebührt jedoch mindestens in der nach Abs. 1 und 2 ermittelten Höhe begrenzt mit 60 vH der Gesamtbemes-
sungsgrundlage.“ 

104. Der bisherige Abs. 4 des § 261 erhält die Bezeichnung „6“. 

105. Im § 261a Abs. 2 wird der Ausdruck „1,9 vH“ durch den Ausdruck „1,83 vH“ ersetzt. 
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106. Im § 261b Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 
„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 

107. Im § 261b Abs. 6 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 
„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 

108. Im § 264 Abs. 1 Z 1 und 2 wird jeweils der Ausdruck „55.“ durch den Ausdruck „57. (55.)“ 
ersetzt. 

109. § 271 Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, wenn 

 1. die Berufsunfähigkeit (§ 273) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde, 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 
 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension, eine vor-

zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt hat.“ 

110. Im § 273 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 255 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 255 Abs. 4 und 5“ 
ersetzt. 

111. § 276a Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 
 1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

erworben sind; hat der (die) Versicherte mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung erworben, so werden auch Ersatzmonate gemäß den §§ 227a und 228a die-
ses Bundesgesetzes, gemäß den §§ 116 und 116a des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und 
gemäß den §§ 107 und 107a des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes berücksichtigt, und 

 3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) die Voraussetzung des § 276b Abs. 1 Z 4 erfüllt und 
innerhalb der letzten fünfzehn Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit.“ 
112. Der bisherige zweite und der bisherige dritte Satz des § 276a Abs. 1 erhalten die Bezeich-

nung Abs. 2; die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 276a erhalten die Bezeichnung 3 und 4. 
113. Dem § 276a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit gemäß Abs. 1 ist nicht zu-

lässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeits-
fähigkeit (§ 276d) besteht.“ 

114. § 276 b Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. a) am Stichtag 450 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende Versicherungsmonate 

oder 
 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben sind;“ 

115. § 276b Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben. 
116. Dem § 276b wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Ein Antrag auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer gemäß Abs. 1 

ist nicht zulässig, wenn bereits ein Anspruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminder-
ter Arbeitsfähigkeit (§ 276d) besteht.“ 

117. Dem § 276c wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Ein Antrag auf Knappschaftsgleitpension gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn bereits ein An-

spruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 276d) besteht.“ 
118. Im § 276d Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck „der (die) Versicherte nach Vollendung des 

55. Lebensjahres“ durch den Ausdruck „der Versicherte nach Vollendung des 57. Lebensjahres, die 
Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres“ ersetzt. 

119. § 277 Abs. 1 lautet: 
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„(1) Anspruch auf Knappschaftspension hat der (die) Versicherte, wenn 
 1. die Dienstunfähigkeit (§ 278) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde und 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236).“ 

120. § 279 Abs. 1 lautet: 
„(1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, wenn 

 1. die Invalidität (§ 280) voraussichtlich sechs Monate andauert oder andauern würde, 
 2. die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und 
 3. er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die Voraussetzungen für eine Knappschaftsalterspensi-

on, eine vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer oder eine vorzeitige 
Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit nach diesem Bundesgesetz erfüllt 
hat.“ 

121. Im § 284 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck „Abs. 6“ durch den Ausdruck „Abs. 7“ ersetzt. 
122. Im § 284 Abs. 1 letzter Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 

„Gesamtbemessungsgrundlage (§ 240)“ ersetzt. 
123. Im § 284 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck „2,1“ durch den Ausdruck „2,0“ und der Ausdruck 

„1,6“ durch den Ausdruck „1,8“ ersetzt. 
124. § 284 Abs. 3 bis 5 lautet: 
„(3) Bei Inanspruchnahme 

 1. einer Leistung nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. nach Vollendung des 56. 
Lebensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu erhöhen; 

 2. einer Leistung vor Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. vor Vollendung des 56. Le-
bensjahres bei Frauen ist der Steigerungsbetrag um einen Prozentsatz zu vermindern. 

Dies gilt nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem Versiche-
rungsfall des Todes bestanden hat. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 Z 1 beträgt der Prozentsatz der Erhöhung für jeden Monat der späteren In-
anspruchnahme ab dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 56. Le-
bensjahres bei Frauen 0,320000. Dieser Prozentsatz vermindert sich bei Vorliegen von mehr als 360 Versi-
cherungsmonaten für jeden weiteren Versicherungsmonat um 0,000643. Dabei sind höchstens 48 Monate des 
späteren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. 

(5) In den Fällen des Abs. 3 Z 2 beträgt der Prozentsatz der Verminderung für jeden Monat der früheren 
Inanspruchnahme vor dem Monatsersten nach Vollendung des 61. Lebensjahres bei Männern bzw. des 56. 
Lebensjahres bei Frauen für jeden auf 480 Versicherungsmonate fehlenden Versicherungsmonat 0,007190. 
Dabei sind höchstens zwölf Monate des früheren Pensionsantrittes zu berücksichtigen. Der Steigerungsbetrag 
gebührt jedoch mindestens in der nach Abs. 1 und 2 ermittelten Höhe begrenzt mit 66 vH der Gesamtbemes-
sungsgrundlage.“ 

125. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 284 erhalten die Bezeichnung „6“ und „7“. 
126. Im § 284a Abs. 2 wird der Ausdruck „2,1 vH“ durch den Ausdruck „2,0 vH“ ersetzt. 
127. Im § 284b Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 

„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 
128. Im § 284b Abs. 6 erster Satz wird der Ausdruck „Bemessungsgrundlage“ durch den Ausdruck 

„Gesamtbemessungsgrundlage“ ersetzt. 
129. Im § 285 Abs. 5 zweiter Satz wird der Ausdruck „Abs. 5“ durch den Ausdruck „Abs. 7“ er-

setzt. 
130. Dem § 302 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des Pensionsversicherungsträgers in einer der in 

Abs. 1 Z 1 angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von 70 S pro 
Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1997, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a 
Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen 
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen, und zwar nach 
Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich 
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bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Pensionsversicherungsträger zu entrichten und darf für jeden 
Versicherten für höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden.“ 

131. § 305 lautet: 
„Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation des Pensionsversicherungsträgers 

§ 305. Der Behinderte ist vom Versicherungsträger über das Ziel und die Möglichkeiten der Rehabilita-
tion nachweislich in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. Der Behinderte hat bei der Durchfüh-
rung der Maßnahmen der Rehabilitation entsprechend mitzuwirken.“ 

132. § 306 Abs. 2 lautet: 
„(2) Das Übergangsgeld gebührt monatlich im Ausmaß der Berechnungsgrundlage; Berechnungsgrund-

lage ist die Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, die zu diesem Zeitpunkt 
gebührt hätte. Die Berechnungsgrundlage ist für die Angehörigen des Versicherten (§ 123) zu erhöhen, und 
zwar für den Ehegatten um 10 vH und für jeden sonstigen Angehörigen um 5 vH. Die Berechnungsgrundlage 
darf die Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1 bzw. 241) nicht übersteigen. Das Übergangsgeld ist unter Be-
dachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen.“ 

133. § 307b lautet: 
„Versagung 

§ 307b. Entzieht sich der Behinderte den Maßnahmen der Rehabilitation oder vereitelt oder gefährdet er 
durch sein Verhalten ihren Zweck, so sind, wenn ihm diese Maßnahmen unter billiger Berücksichtigung der 
Dauer und des Umfanges seiner Ausbildung sowie der von ihm bisher ausgeübten Tätigkeit zumutbar sind, 
das Übergangsgeld und allfällige Zuschüsse und Zulagen zu versagen.“ 

134. § 307d Abs. 2 Z 3 lautet: 
 „3. Aufenthalt in Kurorten bzw. Kuranstalten oder Zuschüsse zu einem solchen nach Maßgabe der 

vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 Z 28);“ 
135. Dem § 307d wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Werden Versicherte (Pensionisten) für Rechnung des Pensionsversicherungsträgers in einer der in 

Abs. 2 Z 1 bis 4 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die Fälle der Zuschußgewährung durch den Pen-
sionsversicherungsträger) untergebracht, so haben diese eine Zuzahlung in der Höhe von mindestens 70 S und 
höchstens 180 S pro Verpflegstag zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jah-
res, erstmals ab 1. Jänner 1997, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der Pensionsversicherungsträger hat bei Vorliegen einer besonderen 
sozialen Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten von der Einhebung der Zuzahlung abzusehen. Die Höhe 
der im Einzelfall in Betracht kommenden Zuzahlung sowie die Verpflichtung zur Befreiung von diesen Zu-
zahlungen bestimmt sich nach Maßgabe der vom Hauptverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 31 Abs. 5 
Z 27). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im voraus an den Pensionsversicherungsträger 
zu entrichten.“ 

136. § 308 Abs. 3 wird aufgehoben. 
137. Im § 308 Abs. 5 erster Satz entfällt der Ausdruck „und für die Erstattung der Beiträge nach 

Abs. 3“. 
138. Im § 308 Abs. 6 entfällt der Ausdruck „und für die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3“. 
139. Im § 308 Abs. 7 entfällt der Ausdruck „bzw. 3“. 
140. § 309 lautet: 

„Fälligkeit des Überweisungsbetrages 
§ 309. Der Überweisungsbetrag nach § 308 Abs. 1 ist binnen 18 Monaten nach Einlangen des Anrech-

nungsbescheides beim zuständigen Versicherungsträger zu leisten. Bei verspäteteter Flüssigmachung ist der 
Überweisungsbetrag mit dem für das Jahr, in dem der Anrechnungsbescheid beim Versicherungsträger ein-
langt, geltenden Aufwertungsfaktor nach § 108c aufzuwerten.“ 

141. Die Überschrift zu § 310 lautet: 

5
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„Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages“ 
142. Im § 310 entfällt der Ausdruck „bzw. der Erstattung der Beiträge nach § 308 Abs. 3 dieses 

Bundesgesetzes, nach § 172 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 164 
Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes“ und der Ausdruck „oder die Beiträge erstattet wurden“ 
wird durch den Ausdruck „wurde“ ersetzt. 

143. § 311 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 
„In den Fällen der lit. b und c kann der Dienstnehmer oder sein anspruchsberechtigter Hinterbliebener 
innerhalb der im § 312 angegebenen Frist den Überweisungsbetrag in der in Abs. 5 angegebenen Höhe 
sowie den Überweisungsbetrag, den der Dienstnehmer aus Anlaß der Aufnahme in das pensionsversi-
cherungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, an den Versicherungsträger leisten.“ 

144. Im § 311 Abs. 3 dritter Satz entfällt der Ausdruck „wie auch Beiträge, die dem Dienstnehmer 
nach § 308 Abs. 3 erstattet wurden,“. 

145. Im § 311 Abs. 3 vierter Satz wird der Ausdruck „Überweisungsbetrag und die erstatteten Bei-
träge, die vom Dienstnehmer oder seinem anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurückgezahlt wer-
den, sind“ durch den Ausdruck „Überweisungsbetrag ist“ ersetzt; der Ausdruck „bzw. der Erstattung der 
Beiträge“ entfällt. 

146. § 312 lautet: 
„Fälligkeit der Überweisungsbeträge 

§ 312. Die Überweisungsbeträge sind binnen 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem pensionsver-
sicherungsfreien Dienstverhältnis zu leisten bzw. zurückzuzahlen. § 309 letzter Satz gilt entsprechend.“ 

147. Die Überschrift zu § 313 lautet: 
„Wirkung der Zahlung der Überweisungsbeträge“ 

148. Im § 313 entfallen die Ausdrücke „und Beiträgen“ sowie „bzw. bei der Erstattung der Beiträ-
ge“. 

149. Im § 331 Abs. 2 erster Satz entfällt der Ausdruck „dauernder“. 
150. Im § 360 Abs. 3 erster Satz wird nach dem Ausdruck „Grundbuch“ der Ausdruck „ , in das 

zentrale Gewerberegister und in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch“ eingefügt. 
151. § 360 Abs. 3 letzter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Die Berechtigung zur Einsicht in das Grundbuch umfaßt auch die Einsichtnahme in das Personenver-
zeichnis. Die Berechtigung zur Einsicht in das Firmenbuch umfaßt auch die bundesweite Suche nach 
im Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten Personen.“ 

152. Dem § 360 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Gerichte erster Instanz haben mit dem Abschluß der Eintragung des Namens, des Geburts-

datums, des Sterbedatums und einer allfälligen Adresse des Verstorbenen in das gerichtliche Abhandlungsre-
gister diese Daten unverzüglich an den Hauptverband automationsunterstützt zu übermitteln.“ 

153. Dem § 361 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Ein Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit gilt auch 
als Antrag auf Leistungen der Rehabilitation.“ 

154. § 447d lautet: 
„Darlehen aus dem Ausgleichsfonds 

§ 447d. (1) Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds können den beitragspflichtigen Krankenversicherungs-
trägern auch Darlehen gewährt werden. Die Bestimmungen des § 447c Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend. 

(2) Darüber hinaus können aus den Mitteln des Augleichsfonds den beitragspflichtigen Krankenversi-
cherungsträgern kurzfristige Darlehen zur (teilweisen) Behebung einer ungünstigen Kassenlage gewährt 
werden. Auf die Gewährung eines solchen Darlehens besteht kein Rechtsanspruch.“ 

155. § 447g Abs. 2 lit. b lautet: 
 „b) 80 vH der Erträge an Beiträgen der Auftraggeber gemäß § 51 Abs. 2;“ 
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156. Die bisherigen lit. b und c des § 447g Abs. 2 erhalten die Bezeichnung „c“ und „d“. 
157. § 447g Abs. 3 lautet: 
„(3) An den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 sind zu überweisen: 

 1. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 
aus der Anrechnung von Ersatzzeiten erwachsen, 

 a) für Zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung wegen Arbeits-
losigkeit bzw. des Ruhens des Anspruches auf Arbeitslosengeld gemäß § 16 Abs. 1 lit. l des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und für Zeiten des Bezuges von Sonderunterstüt-
zung bzw. des Ruhens des Anspruches auf Sonderunterstützung gemäß § 2 des Sonderunter-
stützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973, aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ein Betrag 
in der Höhe von 22,8 vH der Aufwendungen für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Son-
derunterstützung nach dem Sonderunterstützungsgesetz, ausgenommen der Aufwand für die 
Krankenversicherung der Bezieher dieser Geldleistungen; 

 b) für Zeiten gemäß § 227a ein Betrag in der Höhe von 22,7 vH des Aufwandes für Karenzur-
laubsgeld (§ 6 Abs. 1 lit. d AlVG) und Teilzeitbeihilfe aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen; 

 c) für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der Abgeltungsbetrag gemäß § 22 Abs. 5 des 
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 422; 

 2. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 
auf Grund der Gewährung von vorzeitigen Alterspensionen (Knappschaftsalterspensionen) bei Ar-
beitslosigkeit erwachsen, die im § 6 Abs. 8 AMPFG genannten Beträge.“ 

158. § 447g Abs. 8 zweiter Satz lautet: 
„Hiebei sind bei den Aufwendungen die Ausgleichszulagen sowie der Verwaltungs- und Verrechnungs-
aufwand der Pensionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträ-
ger, bei den Erträgen der Bundesbeitrag gemäß § 80 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, gemäß § 34 Abs. 1 
und 2 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und gemäß § 31 Abs. 2 und 3 des Bauern-Sozial-
versicherungsgesetzes, die Ersätze für Ausgleichszulagen sowie der Beitrag gemäß § 80b dieses Bun-
desgesetzes, gemäß § 34b des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und gemäß § 31e des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes und die Überweisung gemäß Abs. 5 außer Betracht zu lassen.“ 

159. Im § 464 Abs. 1 wird der Ausdruck „binnen drei Tagen nach Beginn einer solchen Beschäfti-
gung“ durch den Ausdruck „bei Beginn der Pflichtversicherung (§ 10) unverzüglich“ ersetzt. 

160. Die §§ 471f bis 471 h werden aufgehoben. 
161. Im § 474 Abs. 1 zweiter Satz zweiter Halbsatz wird der Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. b bzw. 

d“ durch den Ausdruck „§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. b bzw. e“ ersetzt. 
162. Im § 479 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck „§ 58 Abs. 5“ durch den Ausdruck „§ 58 Abs. 6“ er-

setzt. 
163. Nach § 539 wird folgender § 539a eingefügt: 

„Grundsätze der Sachverhaltsfeststellung 
§ 539a. (1) Für die Beurteilung von Sachverhalten nach diesem Bundesgesetz ist in wirtschaftlicher Be-

trachtungsweise der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes 
(zB Werkvertrag, Dienstvertrag) maßgebend. 

(2) Durch den Mißbrauch von Formen und durch Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechtes 
können Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz, besonders die Versicherungspflicht, nicht umgangen 
oder gemindert werden. 

(3) Ein Sachverhalt ist so zu beurteilen, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und 
Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu beurteilen gewesen wäre. 

(4) Scheingeschäfte und andere Scheinhandlungen sind für die Feststellung eines Sachverhaltes nach 
diesem Bundesgesetz ohne Bedeutung. Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, 
so ist das verdeckte Rechtsgeschäft für die Beurteilung maßgebend. 

(5) Die Grundsätze, nach denen 
 1. die wirtschaftliche Betrachtungsweise, 
 2. Scheingeschäfte, Formmängel und Anfechtbarkeit sowie 
 3. die Zurechnung 
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nach den §§ 21 bis 24 der Bundesabgabenordnung für Abgaben zu beurteilen sind, gelten auch dann, 
wenn eine Pflichtversicherung und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten nach diesem Bun-
desgesetz zu beurteilen sind.“ 

164. Nach § 562 wird folgender § 563 angefügt: 
„§ 563. (1) Es treten in Kraft: 

 1. rückwirkend mit 1. Jänner 1996 § 80 in der Fassung des Art. 34 Z 44 sowie die §§ 80a Abs. 5, 80b 
und 447g Abs. 3 und Abs. 8, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996; 

 2. mit 1. April 1996 § 31 Abs. 5 Z 27 bis 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996; 
 3. mit 1. Mai 1996 die §§ 11 Abs. 2, 26 Abs. 1 Z 5 lit. f, 29 Abs. 3, 30 Abs. 1, 49 Abs. 3 Z 7, 122 Abs. 2 

Z 2 und 447d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996; 
 4. mit 1. Juli 1996 die §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4, 5 Abs. 1 Z 2, 5a, 10 Abs. 2, 10a, 12 

Abs. 1, 33 Abs. 3, 35, 36 Abs. 3, 42 Abs. 4, 44 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 lit. b, 44a, 45 Abs. 3, 49 Abs. 1, 
51 Abs. 1, 2 und 5, 51a Abs. 3, 51b Abs. 3, 52 Abs. 2, 53 Abs. 3 lit. b, 55, 58 Abs. 3 bis 7, 59 Abs. 3, 
64 Abs. 2, 66, 86 Abs. 3 Z 2, 100 Abs. 1 lit. c, 122 Abs. 2 Z 3, 123 Abs. 4 Z 1, 138 Abs. 2 lit. f, 154a 
Abs. 7, 155 Abs. 3 und 4, 162 Abs. 5, 176 Abs. 1 Z 6, 223 Abs. 1 Z 2, 227 Abs. 2 bis 4, 234 Abs. 1 
Z 2 lit. a, 245 Abs. 1, 251a Abs. 1 und 5, 252 Abs. 2 Z 1, 253a Abs. 5, 253b Abs. 5, 253c Abs. 9, 254 
Abs. 1 und 3, 255 Abs. 4, 256, 271 Abs. 1, 273 Abs. 2, 276a Abs. 5, 276b Abs. 5, 276c Abs. 9, 277 
Abs. 1, 279 Abs. 1, 302 Abs. 4, 305, 306 Abs. 2, 307b, 307d Abs. 2 Z 3 und Abs. 6, 308 Abs. 5 bis 7, 
309, 310, 311 Abs. 3, 312, 313, 331 Abs. 2, 360 Abs. 3 und 4, 361 Abs. 1, 447g Abs. 2 lit. b bis d, 
474 Abs. 1, 479 Abs. 2 Z 1 und 539a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 und 
die Aufhebung der §§ 308 Abs. 3 und 471f bis 471h; 

 5. mit 1. September 1996 die §§ 95 Abs. 1, 236 Abs. 1 Z 2, Abs. 2 Z 2 und Abs. 4, 238 Abs. 3, 239 
Abs. 1, 240, 241, 253a Abs. 1 bis 4, 253d Abs. 1, 261 Abs. 1 bis 6, 261a Abs. 2, 261b Abs. 4 und 6, 
264 Abs. 1 Z 1 und 2, 276a Abs. 1 bis 4, 276d Abs. 1, 284 Abs. 1 bis 7, 284a Abs. 2, 284b Abs. 4 und 
6 und 285 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 und die Aufhebung der 
§§ 236 Abs. 2 Z 3 und 239 Abs. 4; 

 6. mit 1. Jänner 1997 die §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1, 41, 86 Abs. 2 und 3 Z 1, 100 Abs. 1 lit. b, 104 Abs. 2, 
253b Abs. 1 Z 2, 276b Abs. 1 Z 2 und 464 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 und die Aufhebung der §§ 253b Abs. 1 Z 3 und 276 b Abs. 1 Z 3; 

 7. mit 1. Jänner 1998 § 80 in der Fassung des Art. 34 Z 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996. 

(1a) § 447g Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1997 außer Kraft. Zu diesem Zeitpunkt tritt § 447g Abs. 8 in der am 31. Dezember 1995 gel-
tenden Fassung in Kraft. 

(2) Die §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 3 Z 12, 5 Abs. 1 Z 2, 5a, 10 Abs. 2, 12 Abs. 1, 33 Abs. 3, 35, 36 Abs. 3, 44a, 
45 Abs. 3, 49, 51 Abs. 2, 51a Abs. 3, 51b Abs. 3, 53 Abs. 3 lit. b, 55, 58 Abs. 3 bis 7, 59 Abs. 3, 64 Abs. 2, 66, 
138 Abs. 2 lit. f, 162 Abs. 5, 447g Abs. 2 lit. b bis d, 479 Abs. 2 Z 1 und 539a in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. XXX/1996 gelten für Verträge, die nach dem 30. Juni 1996 abgeschlossen werden. Wurde 
der Vertrag vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen und ist er am 1. Jänner 1997 noch nicht erfüllt worden, so 
sind die genannten Bestimmungen auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages anzuwenden. 

(3) Anstelle des verhältnismäßigen Teiles der Pension (Rente) gemäß § 100 Abs. 1 lit. b letzter Satz in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 gebührt Personen, die im Dezember 1996 eine Pension 
(Rente) beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am 31. Dezember 1996 aufrecht ist, für den Kalen-
dermonat, in dem der Grund des Wegfalles der Pension (Rente) eintritt, eine Vorschußzahlung. Die Vor-
schußzahlung ist in der Höhe der im Dezember 1996 ausgezahlten Pension (Rente) einschließlich der Zu-
schüsse und Ausgleichszulage spätestens am 1. Jänner 1997 flüssig zu machen. Alle auf die Pension (Rente) 
anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschußzahlung. 

(4) Abweichend von § 86 Abs. 2 und 3 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 fal-
len Hinterbliebenenrenten (Hinterbliebenenpensionen) nach dem Tode eines Renten(Pensions)empfängers, 
der eine Vorschußzahlung gemäß Abs. 3 bezogen hat, mit Beginn des Kalendermonats, der dem Tod des 
Renten(Pensions)empfängers folgt, an. Für den Kalendermonat, in dem der Grund des Wegfalls der Hinter-
bliebenenrente (Hinterbliebenenpension) eintritt, gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles der Hinter-
bliebenenrente (Hinterbliebenenpension) gemäß § 100 Abs. 1 lit. b letzter Satz in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. XXX/1996 eine Vorschußzahlung. Die Vorschußzahlung ist in der Höhe der erstmalig zur 
Auszahlung gelangenden Hinterbliebenenrente (Hinterbliebenenpension) einschließlich der Zuschüsse und 
Ausgleichszulage spätestens am Ersten des Kalendermonats, der dem Tod des Renten(Pensions)empfängers 
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folgt, flüssig zu machen. Alle auf die Pension (Rente) anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die 
Vorschußzahlung. 

(5) Die §§ 154a Abs. 7, 155 Abs. 3, 302 Abs. 4 und 307d Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. XXX/1996 sind nur auf Fälle anzuwenden, in denen die Unterbringung nach dem 30. Juni 1996 
beginnt. 

(6) Versicherte, die am 31. Dezember 1996 das 40. Lebensjahr bereits vollendet und bis zu diesem Zeit-
punkt einen Antrag auf Erwerb von Ersatzzeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 1 oder § 228 Abs. 1 Z 3 gestellt ha-
ben, können diese auf Grund der Beitragsgrundlage gemäß § 227 Abs. 3 Z 1 und 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 erwerben, wobei § 227 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. XXX/1996 keine Anwendung findet. Die Beitragsentrichtung kann in Teilbeträgen erfolgen. 
Wird die Zahlung der Teilbeträge ohne triftigen Grund unterbrochen, so ist die Beitragshöhe unter Anwen-
dung des § 227 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 neu festzusetzen. 

(7) Versicherte, die vor dem 1. Juli 1996 bereits einen Antrag auf Erwerb von Ersatzzeiten gemäß § 227 
Abs. 1 Z 1 oder § 228 Abs. 1 Z 3 gestellt haben, können diese auf Grund der Beitragsgrundlage gemäß § 227 
Abs. 3 in der am 30. Juni 1996 geltenden Fassung erwerben. Die Beitragsentrichtung kann in Teilbeträgen 
erfolgen. Wird die Zahlung der Teilbeträge ohne triftigen Grund unterbrochen, so ist die Beitragshöhe neu 
festzusetzen. 

(8) Abweichend von § 227 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 sind die in 
den §§ 227 Abs. 1 Z 1 und 228 Abs. 1 Z 3 genannten Zeiten mit folgender Maßgabe weiterhin ohne Beitrags-
entrichtung anspruchswirksam, und zwar 
 1. bei männlichen Versicherten der Geburtsjahrgänge bis 1936 im vollen Ausmaß, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1937 mit fünf Sechsteln ihres Ausmaßes, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1938 mit zwei Dritteln ihres Ausmaßes, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1939 im halben Ausmaß, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1940 mit einem Drittel ihres Ausmaßes, 
  bei männlichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1941 mit einem Sechstel ihres Ausmaßes; 
 2. bei weiblichen Versicherten der Geburtsjahrgänge bis 1941 im vollen Ausmaß, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1942 mit fünf Sechsteln ihres Ausmaßes, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1943 mit zwei Dritteln ihres Ausmaßes, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1944 im halben Ausmaß, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1945 mit einem Drittel ihres Ausmaßes, 
  bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahrganges 1946 mit einem Sechstel ihres Ausmaßes. 

(9) Verordnungen gemäß § 227 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 können 
bereits nach Ablauf des Tages seiner Kundmachung erlassen werden; sie dürfen frühestens mit 1. Juli 1996 in 
Kraft gesetzt werden. 

(10) Die §§ 253b Abs. 1 Z 2 lit. a und 276b Abs. 1 Z 2 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 
1996 liegt, und zwar mit der Maßgabe, daß das Ausmaß von 450 Versicherungsmonaten 
 1. bei männlichen Versicherten, die vor dem 1. Jänner 1937 geboren sind, durch 420 Versiche-

rungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1936 und vor dem 1. Juli 1937 geboren 

sind, durch 423 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1937 und vor dem 1. Jänner 1938 geboren sind, 

durch 426 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1937 und vor dem 1. Juli 1938 geboren 

sind, durch 429 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1938 und vor dem 1. Jänner 1939 geboren sind, 

durch 432 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1938 und vor dem 1. Juli 1939 geboren 

sind, durch 435 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1939 und vor dem 1. Jänner 1940 geboren sind, 

durch 438 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1939 und vor dem 1. Juli 1940 geboren 

sind, durch 441 Versicherungsmonate, 
  bei männlichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1940 und vor dem 1. Jänner 1941 geboren sind, 

durch 444 Versicherungsmonate, 
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 2. bei weiblichen Versicherten, die vor dem 1. Jänner 1942 geboren sind, durch 420 Versicherungsmo-
nate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1941 und vor dem 1. Juli 1942 geboren 
sind, durch 423 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1942 und vor dem 1. Jänner 1943 geboren sind, 
durch 426 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1942 und vor dem 1. Juli 1943 geboren 
sind, durch 429 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1943 und vor dem 1. Jänner 1944 geboren sind, 
durch 432 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1943 und vor dem 1. Juli 1944 geboren 
sind, durch 435 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1944 und vor dem 1. Jänner 1945 geboren sind, 
durch 438 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1944 und vor dem 1. Juli 1945 geboren 
sind, durch 441 Versicherungsmonate, 

  bei weiblichen Versicherten, die nach dem 30. Juni 1945 und vor dem 1. Jänner 1946 geboren sind, 
durch 444 Versicherungsmonate 

zu ersetzen ist. 
(11) Für Personen, die vor dem 1. Juli 1996 in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis aufge-

nommen worden sind, ist § 308 Abs. 3 in der am 30. Juni 1996 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 
(12) § 108 Abs. 5, mit Ausnahme des letzten Satzes, und Abs. 7 ASVG sind für das Kalenderjahr 1997 

nicht anzuwenden. Der Anpassungsfaktor gemäß § 108 Abs. 5 ASVG beträgt 1,000 für das Kalenderjahr 
1997. § 108d Abs. 1 dritter und vierter Satz ist für die Jahre 1993 bis 1998 nicht anzuwenden. 

(13) Personen, die im Jänner 1997 bzw. Juli 1997 
 1. eine Ausgleichszulage gemäß § 293 Abs. 1 lit. a aa beziehen oder 
 2. mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben und deren Gesamteinkommen 

(Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten erwachsenden Nettoein-
kommens und der gemäß § 294 zu berücksichtigenden Beträge) unter Anwendung der §§ 292 ff. 
nicht die Höhe von 12 752 S übersteigt oder 

 3. eine Ausgleichszulage gemäß § 293 Abs. 1 lit. a bb, b bzw. c beziehen oder 
 4. nicht mit dem Ehegatten (der Ehegattin) in einem gemeinsamen Haushalt leben und deren Gesamt-

einkommen (Pension zuzüglich eines aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten erwachsenden 
Nettoeinkommens und der gemäß § 294 zu berücksichtigenden Beträge unter Anwendung der 
§§ 292 ff. nicht die Höhe von 8 886 S übersteigt, 

gebührt zu der im Jänner 1997 bzw. Juli 1997 auszuzahlenden Pension eine zusätzliche Ausgleichszu-
lage. 

(14) Die zusätzliche Ausgleichszulage beträgt für Personen gemäß Abs. 13 Z 1 und 2 jeweils 1 500 S, für 
Personen gemäß Abs. 13 Z 3 und 4 jeweils 1 000 S. Falls beide Ehegatten Anspruch auf eine Pension mit 
Ausgleichszulage haben und im gemeinsamen Haushalt leben, gebührt die zusätzliche Ausgleichszulage zur 
jeweils höheren Pension. Die zusätzliche Ausgleichszulage gebührt nicht, wenn im gleichen Haushalt eine 
andere Person Anspruch auf die zusätzliche Ausgleichszulage zu einer Witwen(Witwer)pension hat. 

(15) Der gemäß Abs. 14 gebührende Betrag vermindert sich für je 250 S, um die das Gesamteinkommen 
den anzuwendenden Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 übersteigt, um je 250 S. Hiebei ist für Waisenpensionen 
jedenfalls der Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. b anzuwenden. 

(16) Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens (§ 292 Abs. 3) haben die Beträge gemäß Abs. 14 und die 
Vorschußzahlungen gemäß Abs. 3 und 4 außer Betracht zu bleiben. 

(17) Von den Beträgen gemäß Abs. 14 ist kein Beitrag gemäß § 73 Abs. 1 einzubehalten. 
(18) § 299 ist für die zusätzliche Ausgleichszulage nicht anzuwenden. Der Aufwand ist vom Bund zu 

tragen. 
(19) Für Personen, die am 1. September 1996 das 60. Lebensjahr (bei Männern) bzw. das 55. Lebensjahr 

(bei Frauen) bereits vollendet haben, sind die Bestimmungen über die Pensionsberechnung nach der am 
31. August 1996 geltenden Rechtslage weiterhin anzuwenden. 
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(20) Bei Versicherungsfällen mit einem Stichtag vom 1. September 1996 bis zum 1. Dezember 
1996 ist § 551 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß an die Stelle der für die Bemessung der Pension maßgeblichen Bestimmungen, die ab 
1. Juli 1993 gegolten haben, jene Bestimmungen treten, die am 1. September 1996 gemäß dem Bundes-
gesetz BGBl. Nr. XXX/1996 in Kraft treten; § 551 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 335/1993 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß anstelle der Pension, die auf Grund der ab 1. Juli 
1993 geltenden Rechtslage gebühren würde, jene Pension tritt, die ab 1. September 1996 gebühren 
würde.“ 

Artikel 35 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 832/1995, wird wie folgt geändert: 

1. In den §§ 20 Abs. 2 Z 1, 67 Abs. 4, 111, 112 Abs. 1 Z 2, 113 Abs. 1 Z 2, 120 Abs. 2 und Abs. 3 
Z 1, 121 Z 6 lit. a, 127 b Abs. 1, 129 Abs. 5, 132 Abs. 2, 133 Überschrift, 134, 144 Abs. 1, 157 Abs. 1 
und 2, 165 und 239 Abs. 1 Z 1 und Abs. 12 entfällt jeweils der Ausdruck „dauernden“. 

2. Der bisherige § 22 erhält die Bezeichnung § 22 Abs. 1; folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) Der Versicherungsträger ist berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn er im 

Rahmen seiner Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangt, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher, 
gewerberechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften vorliegt.“ 

3. § 27 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 „2. in der Pensionsversicherung 
  vom 1. April bis zum 31. Dezember 1996 ...............................................................................  13,5 vH“ 
  ab 1. Jänner 1997 .....................................................................................................................  14,5 vH“ 

4. § 34 Überschrift lautet: 
„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1996“ 

5. § 34 Abs. 2 lautet: 
„(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 

Höhe des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen 
die Ausgleichszulagen sowie der Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand des Versicherungsträgers als Pen-
sionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger, bei den Erträgen der 
Bundesbeitrag gemäß Abs. 2 und die Ersätze für Ausgleichszulagen sowie der Beitrag gemäß § 34b außer 
Betracht zu lassen.“ 

6. § 34 Überschrift lautet: 
„Beitrag des Bundes ab 1. Jänner 1998“ 

7. § 34 Abs. 2 lautet: 
„(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 

Höhe des Betrages, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen 
die Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbeitrag gemäß Abs. 2 und die Ersätze für Ausgleichszula-
gen außer Betracht zu lassen.“ 

8. Nach § 34a wird folgender § 34b eingefügt: 
„Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand des Versicherungsträgers als 

Pensionsversicherungsträger 
§ 34b. (1) Der Bund leistet in den Geschäftsjahren 1996 und 1997 zur Tragung des Verwaltungs- und 

Verrechnungsaufwandes des Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger mit Ausnahme der Vergü-
tungen an Sozialversicherungsträger einen Beitrag in der Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwan-
des des Jahres 1995 mit Ausnahme der Vergütungen an Sozialversicherungsträger. Unterschreitet der tatsäch-
liche Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand des Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger im 
betreffenden Geschäftsjahr den für ihn geltenden Betrag, so leistet der Bund den Zuschuß in der Höhe des 
tatsächlichen Aufwandes. 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext 113 von 340



 72 der Beilagen 

 

148 

(2) Zinsenaufwendungen des Versicherungsträgers als Pensionsversicherungsträger für die Inanspruch-
nahme von Fremdkapital bei Überschreitung des in Abs. 1 genannten Beitrages werden vom Bund nicht 
ersetzt.“ 
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(2) § 6 Abs. 4 ist erstmalig bei der Veranlagung für das Jahr 1996 anzuwenden. Die Bestimmung ist 
auch auf Privatstiftungen, die die in § 6 Abs. 4 genannten Voraussetzungen im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes nicht erfüllen, anzuwenden, wenn die Anpassung an die Voraussetzungen im Sinne 
des § 4 Abs. 11 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 erfolgt. 

(3) § 5 Z 11, § 12 Abs. 3 und § 22 Abs. 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. xxx/1996, sind erstmalig bei der Veranlagung für das Jahr 1996 anzuwenden.“ 

Artikel 42 
Änderung des Umgründungssteuergesetzes 

Das Umgründungssteuergesetz, BGBl. Nr. 699/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 21/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 4 lautet: 
„(4) Abs. 3 gilt nicht für Gewinnausschüttungen der übertragenden Körperschaft auf Grund von Be-

schlüssen nach dem Verschmelzungsstichtag sowie für 
 – die Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 des Einkommensteuergesetzes 1988 durch die 

übertragende Körperschaft und 
 – Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 in die übertragende Körper-

schaft 
in der Zeit zwischen dem Verschmelzungsstichtag und dem Tag des Abschlusses des Verschmelzungs-
vertrages.“ 

2. § 3 Abs. 2 und 3 lautet: 
„(2) Buchgewinne und Buchverluste bleiben bei der Gewinnermittlung außer Ansatz. 
(3) Unabhängig vom Vorliegen eines Buchgewinnes oder -verlustes sind Veränderungen des Betriebs-

vermögens, die aus der Vereinigung von Aktiven und Passiven (Confusio) stammen, in dem dem Verschmel-
zungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr zu berücksichtigen.“ 

3. § 4 Z 1 wird wie folgt geändert: 
3a. In lit. a wird folgender Satz angefügt: 

„Die Verluste sind um Teilwertabschreibungen auf die Beteiligung an der übernehmenden Körperschaft 
(§ 12 Abs. 3 Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) zu kürzen. Diese Kürzung von Verlusten betrifft 
auch Teilwertabschreibungen auf Beteiligungen an Körperschaften, die auf die Gewährung von Antei-
len an der übernehmenden Körperschaft verzichten (§ 224 Abs. 2 Z 2 des Aktiengesetzes).“ 

3b. In lit. b wird folgender Satz angefügt: 
„Die Verluste sind um Teilwertabschreibungen auf die Beteiligung an der übertragenden Körperschaft 
(§ 12 Abs. 3 Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) zu kürzen. Diese Kürzung von Verlusten betrifft 
auch Teilwertabschreibungen auf Beteiligungen an Körperschaften, die auf die Gewährung von Antei-
len an der übernehmenden Körperschaft verzichten (§ 224 Abs. 2 Z 2 des Aktiengesetzes).“ 

4. § 8 Abs. 4 lautet: 
„(4) Abs. 3 gilt nicht für Gewinnausschüttungen der übertragenden Körperschaft auf Grund von Be-

schlüssen nach dem Umwandlungsstichtag sowie für 
 – die Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 des Einkommensteuergesetzes 1988 durch die 

übertragende Körperschaft und 
 – Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 in die übertragende Körper-

schaft 
in der Zeit zwischen dem Umwandlungsstichtag und dem Tag des Umwandlungsbeschlusses.“ 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 
5a. In Abs. 3 lautet der dritte Satz: 

„Ein sich daraus insgesamt ergebender Gewinn ist in dem dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirt-
schaftsjahr zu berücksichtigen; auf Antrag der Rechtsnachfolger ist der Gewinn in den dem Umwand-
lungsstichtag folgenden drei Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt zu berücksichtigen.“ 
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5b. Abs. 6 lautet: 
„(6) Der Unterschiedsbetrag zwischen dem sich aus dem der Umwandlung zugrundeliegenden Jahre-

sabschluß ergebenden Reinvermögen (vermindert um Gewinnausschüttungen im Sinne des § 8 Abs. 4) und 
dem eingezahlten und eingeforderten Nennkapital und Einlagen im Sinne des § 4 Abs. 12 des Einkommens-
teuergesetzes 1988 gilt mit dem Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das 
Firmenbuch als an die Rechtsnachfolger offen ausgeschüttet. Dieser Tag gilt als Tag des Zufließens im Sinne 
des § 95 Abs. 4 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988.“ 

5c. Folgender Abs. 8 wird angefügt: 
„(8) Mindeststeuern der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 24 Abs. 4 des Körperschaftsteuerge-

setzes 1988, die bis zum Umwandlungsstichtag entstanden und noch nicht verrechnet sind, sind den Rechts-
nachfolgern ab dem dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem Ausmaß zuzurechnen, 
das sich aus der Höhe der Beteiligung an der umgewandelten Körperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des 
Umwandlungsbeschlusses in das Firmenbuch ergibt. Dabei sind die Anteile abfindungsberechtigter Anteilsin-
haber den Rechtsnachfolgern quotenmäßig zuzurechnen. § 24 Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt 
für natürliche Personen als Rechtsnachfolger mit der Maßgabe, daß die Mindeststeuern im Ausmaß entste-
hender Einkommensteuerschulden nach Berücksichtigung der in § 46 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
1988 genannten Beträge anzurechnen sind. § 46 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzu-
wenden.“ 

6. § 16 Abs. 5 Z 5 lautet: 
 „5. Gewinnausschüttungen einbringender Körperschaften, Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988 und die Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 in dem in Z 1 genannten Zeitraum können auf das einzubrin-
gende Vermögen bezogen werden.“ 

7. § 18 Abs. 5 lautet: 
„(5) Auf Buchgewinne und Buchverluste ist § 3 Abs. 2 und 3 anzuwenden.“ 

8. § 34 Abs. 1 Z 4 lautet: 
 „4. Z 3 gilt nicht für Gewinnausschüttungen der spaltenden Körperschaft auf Grund von Beschlüs-

sen nach dem Spaltungsstichtag sowie für 
 – die Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 des Einkommensteuergesetzes 1988 

durch die spaltende Körperschaft und 
 – Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 in die spaltende Kör-

perschaft 
in der Zeit zwischen dem Spaltungsstichtag und dem Tag des Spaltungsbeschlusses.“ 

9. Im 3. Teil wird folgende Z 4 angefügt: 
 „4. a) Die Abschreibung eines nach § 3 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 699/1991 ermittelten Firmenwertes gemäß § 8 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
1988 kann letztmalig im letzten vor dem 1. Jänner 1997 endenden Wirtschaftsjahr geltend 
gemacht werden. 

 b) § 3 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 699/1991 ist letztmalig auf Ver-
schmelzungen anzuwenden, denen ein Stichtag vor dem 1. Jänner 1996 zugrunde gelegt 
wurde. § 3 Abs. 3 Z 1 ist jedoch anzuwenden. 

 c) § 4 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 gilt mit der Maßgabe, daß 
die Kürzung der Verluste auch um Teilwertabschreibungen im Sinne des § 6 Z 2 lit. a des 
Einkommensteuergesetzes 1988 vorzunehmen ist, die in dem dem Verschmelzungsstichtag 
zugrundeliegenden Jahresabschluß und den Jahresabschlüssen der vorangegangenen vier 
Wirtschaftsjahre vorgenommen wurden. 

 d) § 9 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 699/1991 ist letztmalig auf Um-
wandlungen anzuwenden, wenn die Anmeldung zur Eintragung des Umwandlungsbeschlus-
ses in das Firmenbuch vor dem 1. Jänner 1996 erfolgt ist. 

 e) § 9 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 ist erstmalig auf Um-
wandlungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 30. Dezember 1995 zugrunde gelegt 
wird. 
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 f) § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 2 und 3, § 8 Abs. 4, § 9 Abs. 3 und 6 und 8, § 18 Abs. 5 und § 34 
Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996, sind erstmalig auf 
Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1995 zugrunde 
gelegt wird.“ 

10. (Verfassungsbestimmung) Im dritten Teil wird folgende Z 5 angefügt: 
 „5. (Verfassungsbestimmung) § 4 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 ist 

erstmalig auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1995 
zugrunde gelegt wird.“ 

11. In Z 3 der Anlage entfällt die Wortfolge „Skatt av alminnelig inntekt in Norwegen,“. 

Artikel 43 
Änderung des Steuerreformgesetzes 1993 

Das Steuerreformgesetz 1993, BGBl. Nr. 818, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 680/1994, wird wie folgt geändert: 

Art. I Z 64 lit. b lautet: 
 „b) Die gewinnerhöhende Auflösung ist innerhalb jener vier Wirtschaftsjahre vorzunehmen, die 

auf das letzte vor dem 1. Jänner 1994 endende Wirtschaftsjahr folgen. In dem nach dem 
31. Dezember 1995 endenden Wirtschaftsjahr sind mindestens 50% jenes Betrages, der im Jah-
resabschluß für das letzte vor dem 1. Jänner 1996 endende Wirtschaftsjahr angesetzt wurde, 
aufzulösen.“ 

Artikel 44 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Das Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 831/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 Z 3 und 4 entfallen. 
2. In § 2 Abs. 5 Z 2 wird der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt; Z 3 entfällt. 
3. Der bisherige § 6 Abs. 1 Z 10 erhält die Bezeichnung „Z 10 lit. a“; folgende lit. b wird angefügt: 

 „b) die unmittelbar dem Postwesen dienenden Umsätze der Post und Telekom Austria Aktienge-
sellschaft;“ 

4. Dem § 12 Abs. 2 Z 2 lit. b ist folgender Unterabsatz anzufügen: 
„Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung die Begriffe Personenkraftwagen und Kom-
binationskraftwagen näher bestimmen. Die Verordnung kann mit Wirkung ab 15. Februar 1996 erlas-
sen werden.“ 

5. § 21 Abs. 1 zweiter Unterabsatz entfällt, nach § 21 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Bei einem monatlichen Voranmeldungszeitraum hat der Unternehmer bis zum 15. Dezember 

eines jeden Kalenderjahres überdies eine Sondervorauszahlung in Höhe von einem Elftel der Summe 
der entrichteten bzw. vorangemeldeten oder festgesetzten Vorauszahlungen abzüglich der Überschüsse 
für September des vorangegangenen Kalenderjahres bis August des laufenden Kalenderjahres zu ent-
richten. Der Berechnung sind die bis zum 31. Oktober erfolgten maßgeblichen Buchungen an Umsatz-
steuer zugrunde zu legen. Ergibt sich insgesamt ein Überschuß, so bleibt dieser außer Ansatz. Die Son-
dervorauszahlung ist auf die Vorauszahlung für den Voranmeldungszeitraum November des laufenden 
Kalenderjahres (Fälligkeitstag 15. Jänner des folgenden Kalenderjahres), frühestens aber am 15. Jänner 
des folgenden Kalenderjahres anzurechnen. 

Bei einem vierteljährlichen Voranmeldungszeitraum (Abs. 2) hat der Unternehmer bis zum 
15. November eines jeden Kalenderjahres überdies eine Sondervorauszahlung in Höhe von einem Elftel der 
Summe der entrichteten bzw. vorangemeldeten oder festgesetzten Vorauszahlungen abzüglich der Überschüs-
se für das dritte und vierte Vierteljahr des vorangegangenen Kalenderjahres und das erste und zweite Viertel-
jahr des laufenden Kalenderjahres zu entrichten. Der Berechnung sind die bis zum 30. September erfolgten 
maßgeblichen Buchungen an Umsatzsteuer zugrunde zu legen. Ergibt sich insgesamt ein Überschuß, so bleibt 
dieser außer Ansatz. Die Sondervorauszahlung ist auf die Vorauszahlung für das letzte Vierteljahr des laufen-
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den Kalenderjahres (Fälligkeitstag 15. Februar des folgenden Kalenderjahres), frühestens aber am 15. Februar 
des folgenden Kalenderjahres anzurechnen. 

Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil der für die Heranzie-
hung der Sondervorauszahlung maßgeblichen Kalendermonate ausgeübt, so ist die Summe der entrichteten 
bzw. vorangemeldeten oder festgesetzten Vorauszahlungen dieses Zeitraumes in eine Jahressumme umzu-
rechnen. Die Bestimmungen über die Berechnung sind sinngemäß anzuwenden. 

Dem Unternehmer ist die Höhe der Sondervorauszahlung vor deren Fälligkeitstag mitzuteilen. Wird der 
mitgeteilte Betrag nicht bis zum Fälligkeitstag entrichtet, so ist für die Voranmeldungszeiträume des folgen-
den Kalenderjahres der Fälligkeitstag (Abs. 1 erster Satz) der 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum 
folgenden Kalendermonates.“ 

6. In § 28 Abs. 5 Z 5 wird folgender Satz angefügt: 
„Diese Verordnung tritt mit 14. Februar 1996 außer Kraft.“ 

7. In § 28 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) § 21 Abs. 1 zweiter Unterabsatz in der Fassung vor dem BGBl. Nr. xxx/1996 ist letztmalig bei der 

Sondervorauszahlung 1995 anzuwenden. § 21 Abs. 1a ist ab der Sondervorauszahlung 1996 anzuwenden. 
Der Entfall des § 2 Abs. 4 Z 2 und 3, der Entfall des Abs. 5 Z 3, die Neubezeichnung der Z 10 lit. a sowie die 
Anfügung der lit. b in § 6 Abs. 1 sowie der Entfall von § 29 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

8. § 29 Abs. 1 sowie Abs. 2 Z 1 entfallen. 

Artikel 45 
Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes 1991 

Das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, BGBl. Nr. 695, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 21/1995, wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 1 lautet der zweite Satz: 
„Bei einem Hubraum von nicht mehr als 125 Kubikzentimetern beträgt der Steuersatz 0%.“ 

2. § 6 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Steuersatz beträgt für andere Kraftfahrzeuge 2% vervielfacht mit dem um 3 Liter (bei Diesel-

fahrzeugen um 2 Liter) verminderten Kraftstoffverbrauch in Litern, wobei der Gesamtverbrauch gemäß 
MVEG-Zyklus nach der EU-Richtlinie 80/1268 in der Fassung 93/116 zugrunde zu legen ist. Bei einem 
Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) be-
trägt der Steuersatz 0%.“ 

3. In § 6 Abs. 3 wird im zweiten Satz der Prozentsatz von „14%“ durch den Prozentsatz von „16%“ er-
setzt. 

4. In § 6 Abs. 4 wird im zweiten Satz die Wortfolge „des ECE-Verbrauchs“ durch die Wortfolge „des Ge-
samtverbrauchs gemäß MVEG-Zyklus“ ersetzt. 

5. In § 6 Abs. 5 wird im ersten Satz die Wortfolge „ECE-Werte“ durch die Wortfolge „den Gesamt-
verbrauch gemäß MVEG-Zyklus“ ersetzt. 

6. In § 15 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) § 6 Abs. 1 zweiter Satz, § 6 Abs. 2, § 6 Abs. 3 zweiter Satz, § 6 Abs. 4 zweiter Satz und § 6 Abs. 5 

erster Satz, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996, sind auf Vorgänge nach dem 
31. Mai 1996 anzuwenden. 

Artikel 46 
Änderung des Bewertungsgesetzes 1955 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 21/1995, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 11 entfällt der Abs. 2; die bisherigen Absätze 3 und 4 erhalten die Bezeichnungen „(2)“ und 
„(3)“. 

1a. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt: 
„§ 20a. Die gemäß § 20 zum 1. Jänner 1997 vorgesehene Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirt-

schaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der Betriebsgrundstücke gemäß § 60 
Abs. 1 Z 2 ist zum 1. Jänner 1999 durchzuführen, wobei § 20 Abs. 3 sinngemäß Anwendung findet.“ 

2. In § 22 wird als Abs. 3 angefügt: 
„(3) Ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 der Nachfeststellungszeitpunkt (Abs. 2 erster Satz) nicht mehr fest-

stellbar, so gilt der Beginn des Kalenderjahres als Nachfeststellungszeitpunkt, das der erstmaligen Kenntnis-
nahme des maßgebenden Ereignisses durch das Finanzamt folgt.“ 

3. In § 26 ist im ersten Satz der Ausdruck „§ 11 Abs. 4“ durch „§ 11 Abs. 3“ zu ersetzen. 
4. In § 30 Abs. 1 erhält der erste Satz die Bezeichnung „Z 1“ und als Z 2 wird angefügt: 

 „2. Z 1 gilt auch für landwirtschaftliche Flächen, deren Bewirtschaftung auf Grund naturschutzbe-
hördlicher Auflagen eingeschränkt ist.“ 

5. § 30 Abs. 2 Z 6 lautet: 
 „6. Beteiligungen, Anteile an Agrargemeinschaften sowie Ansprüche auf Entgelte aus nichtland-

wirtschaftlichen Nutzungsüberlassungen von Grund und Boden.“ 
6. In § 50 wird als Abs. 3 eingefügt: 
„(3) Abs. 1 gilt auch für Flächen (zB auch Gewässer), deren Bewirtschaftung auf Grund naturschutzbe-

hördlicher Auflagen eingeschränkt ist.“ 
Artikel 47 

Änderung des Grundsteuergesetzes 1955 
Das Grundsteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 149, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 649/1987, wird wie folgt geändert: 
1. In § 29 Abs. 1 zweiter Satz tritt an die Stelle des Betrages von „400“ Schilling der Betrag von „1 000“ 

Schilling. 
2. In § 31 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) § 29 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 ist auf Zeiträume 

nach dem 31. Dezember 1996 anzuwenden.“ 

Artikel 48 
Änderung des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955 

Das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 41, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 680/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die sich nach den Abs. 1 und 2 oder nach dem Abs. 3 ergebende Steuer erhöht sich bei Zuwendun-

gen 
 a) an den Ehegatten, einen Elternteil, ein Kind, ein Enkelkind, ein Stiefkind, ein Wahlkind 

oder ein Schwiegerkind des Zuwendenden um..................................................................  2 vH 
 b) an andere Personen um ................................................................................................................  4 vH 
des Wertes der durch die Zuwendung erworbenen Grundstücke.“ 

2. § 8 Abs. 5 lautet: 
„(5) Die sich nach den Abs. 1, 2 und 4 oder nach den Abs. 3 und 4 ergebende Steuer darf im Falle des 

Abs. 4 lit. a nicht weniger als 2 vH, im Falle des Abs. 4 lit. b nicht weniger als 4 vH des Wertes der erworbe-
nen Grundstücke betragen.“ 

3. § 29 Abs. 2 lautet: 
„(2) Ist die Steuer von einem land- oder forstwirtschaftlichen Vermögen zu bemessen, so ist die auf das 

land- oder forstwirtschaftliche Vermögen entfallende Steuer über Antrag statt in einem Betrag in zehn Jahres-
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beträgen festzusetzen, wenn der Steuerpflichtige für die Steuer Sicherheit leistet und glaubhaft macht, daß er 
bei ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung im Falle der Zahlung der Steuer in einem Betrag gezwungen wäre, 
das land- oder forstwirtschaftliche Vermögen ganz oder teilweise zu veräußern. Der einzelne Jahresbetrag ist 
in der Weise zu ermitteln, daß der um 20 vH erhöhte Gesamtbetrag in zehn gleiche Teile aufgeteilt wird. Die 
Jahresbeträge für den Zeitraum zwischen dem Entstehen der Steuerschuld und dem Ende des Kalenderjahres, 
in dem der Steuerbescheid zugestellt wird, werden mit Ablauf eines Monats nach dessen Zustellung fällig. Die 
Fälligkeit der Jahresbeträge für die auf die Zustellung des Steuerbescheides folgenden Kalenderjahre tritt 
jeweils am 31. März jedes folgenden Kalenderjahres ein. 

4. In § 34 erhält im Abs. 1 der bisherige Text die Bezeichnung Z „1.“; folgende Z 2 wird angefügt: 
 „2. § 8 Abs. 4 und Abs. 5 sowie § 29 Abs. 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. xxx/1996, sind auf alle Vorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 31. Mai 
1996 entsteht.“ 

Artikel 49 
Änderung des Versicherungssteuergesetzes 1953 

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 21/1995, wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 Z 9 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 10 wird angefügt: 
 „10. für eine Versicherung beförderter Güter gegen Verlust oder Beschädigung als Transportgüter-

versicherung einschließlich Valoren-, Kriegsrisiko- und Streikrisikoversicherung, wenn sich 
die Versicherung auf Güter bezieht, die ausschließlich im Ausland oder im grenzüberschrei-
tenden Verkehr einschließlich der Durchfuhr befördert werden; dies gilt nicht bei der Beförde-
rung von Gütern zwischen inländischen Orten, bei der die Güter nur zur Durchfuhr in das 
Ausland gelangen. Die Besteuerung der Zahlung des Versicherungsentgeltes für eine Haft-
pflichtversicherung sowie eine Speditionsversicherung bleibt unberührt.“ 

2. § 4 Abs. 3 Z 1 lautet: 
 „1. Kraftfahrzeuge, die für eine Gebietskörperschaft zugelassen und zur Verwendung im Bereich 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Zollwache oder der Justizwache bestimmt sind, sowie 
Heeresfahrzeuge;“ 

3. § 4 Abs. 3 Z 4 lautet: 
 „4. Omnibusse sowie Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder vorwiegend im Mietwagen- oder Ta-

xigewerbe verwendet werden;“ 
4. In § 4 Abs. 3 Z 9 lit. d wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 10 wird angefügt: 

 „10. kraftfahrrechtlich als selbstfahrende Arbeitsmaschine genehmigte Kraftfahrzeuge.“ 
5. § 5 Abs. 1 Z 3 lautet: 

 „3. bei Versicherungsverträgen, die gemäß § 59 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, in der 
jeweils geltenden Fassung abgeschlossen werden, neben dem Versicherungsentgelt 

 a) der Hubraum bei Krafträdern, 
 b) die Motorleistung (in Kilowatt) bei allen übrigen Kraftfahrzeugen.“ 

6. In § 5 Abs. 5 lautet der letzte Satz: 
„Fehlt eine entsprechende Eintragung, ist bei Krafträdern ein Hubraum von 350 Kubikzentimeter, bei 
allen übrigen Kraftfahrzeugen eine Motorleistung von 50 Kilowatt anzusetzen.“ 

7. § 6 Abs. 1 Z 1 lautet: 
 „1. bei der Lebens- und Invaliditätsversicherung (Kapital- und Rentenversicherungen aller Art) und 

bei ähnlichen Versicherungen: 
 a) 11 vH des Versicherungsentgeltes für Kapitalversicherungen einschließlich fondsgebundene 

Lebensversicherungen auf den Er- oder den Er- und Ablebensfall sowie für Rentenversiche-
rungen, bei denen auch das Risiko des Ablebens mitversichert ist, mit einer Höchstlaufzeit 
von weniger als zehn Jahren, wenn keine laufende, im wesentlichen gleichbleibende Prä-
mienzahlung vereinbart ist, 

 b) 4 vH des Versicherungsentgeltes in allen übrigen Fällen,“ 
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8. § 6 Abs. 3 Z 1 lautet: 
 „1. Bei der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung für im Inland zum Verkehr zugelassene Kraft-

fahrzeuge erhöht sich die nach § 5 Abs. 1 Z 1 ergebende Steuer für jeden Monat des Bestehens 
eines Versicherungsvertrages über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gemäß § 59 des 
Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, in der jeweils geltenden Fassung (motorbezogene Ver-
sicherungssteuer) bei 

 a) Krafträdern um 0,22 S je Kubikzentimeter Hubraum; 
 b) anderen Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen, 

ausgenommen bei Zugmaschinen und Motorkarren, um 5,50 S je Kilowatt der um 24 Kilo-
watt verringerten Motorleistung, mindestens um 55 S, bei anderen Kraftfahrzeugen als Per-
sonenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen höchstens aber um 600 S. Für mit einem 
Fremdzündungsmotor ausgestattete Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die 
vor dem 1. Jänner 1987 erstmals im Inland zum Verkehr zugelassen wurden, erhöht sich die 
Steuer ab dem 1. Jänner 1995 um 20 vH, sofern nicht nachgewiesen wird, daß das Kraft-
fahrzeug die gemäß § 1d Abs. 1 Z 3 Kategorie A oder B der KDV 1967, BGBl. Nr. 399, in 
der Fassung der 34. Novelle, BGBl. Nr. 579/1991, vorgeschriebenen Schadstoffgrenzwerte 
einhält.“ 

9. § 6 Abs. 3 Z 2 lit. b lautet: 
 „b) in den Fällen der Z 1 lit. b 
 – vierteljährlich zu entrichten ist, auf 5,40 S, mindestens 54 S; bei anderen Kraftfahrzeugen 

als Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen beträgt die Steuer höchstens 590 S; 
 – halbjährlich zu entrichten ist, auf 5,30 S, mindestens 53 S; bei anderen Kraftfahrzeugen als 

Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen beträgt die Steuer höchstens 580 S; 
 – jährlich zu entrichten ist, auf 5 S, mindestens 50 S; bei anderen Kraftfahrzeugen als Perso-

nenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen beträgt die Steuer höchstens 550 S.“ 
10. § 6 Abs. 3 Z 4 lautet: 

 „4. Wird für zwei oder drei Kraftfahrzeuge nur ein Zulassungsschein ausgefertigt (Wechselkenn-
zeichen), so ist die Steuer gemäß Z 1 bis 3 nur für das Kraftfahrzeug zu entrichten, das der 
höchsten Steuer unterliegt; dabei bleiben Kraftfahrzeuge, die gemäß § 4 Abs. 3 steuerbefreit 
sind oder gemäß Z 1 der motorbezogenen Versicherungssteuer nicht unterliegen, unberücksich-
tigt.“ 

11. Nach § 7 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a angefügt: 
„(1a) Versicherer mit Sitz in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum außerhalb Österreichs, die im Dienstleistungsverkehr (§ 14 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz, BGBl. 
Nr. 569/1978, in der jeweils geltenden Fassung) Versicherungsverträge abschließen, für die die Zahlung des 
Versicherungsentgeltes der Steuer gemäß § 1 Abs. 2 unterliegt, sind verpflichtet, einen Bevollmächtigten 
(Fiskalvertreter), der auch Zustellungsbevollmächtigter sein muß, zu beauftragen und dem für die Erhebung 
der Abgabe zuständigen Finanzamt bekanntzugeben. Der Fiskalvertreter hat die abgabenrechtlichen Pflichten 
zu erfüllen, die dem von ihm Vertretenen obliegen. Er ist befugt, die dem Versicherer zustehenden Rechte 
wahrzunehmen. Als Fiskalvertreter können nur Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte und Notare mit Wohn-
sitz oder Sitz im Inland sowie inländische Versicherungsunternehmen (§ 1 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsge-
setz, BGBl. Nr. 569/1978, in der jeweils geltenden Fassung) bestellt werden. Der Versicherer ist verpflichtet, 
dem Fiskalvertreter den Abschluß von Versicherungsverträgen gemäß dem ersten Satz unter Angabe aller für 
die Erhebung der Versicherungssteuer bedeutsamen Umstände unverzüglich bekanntzugeben.“ 

12. In § 8 Abs. 1 vorletzter Satz tritt an die Stelle der Wortfolge „zwei Prozent“ die Wortfolge „ein Pro-
zent“. 

13. In § 12 Abs. 3 werden folgende Z 9 und Z 10 angefügt: 
 „9. Die §§ 4 Abs. 1 Z 10 und 6 Abs. 1 Z 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. xxx/1996, sind auf alle Zahlungen von Versicherungsentgelten anzuwenden, die nach dem 
31. Mai 1996 fällig werden. Die §§ 4 Abs. 3 Z 1, Z 4, Z 10; 5 Abs. 1 Z 3; 5 Abs. 5; 6 Abs. 3 
Z 1, Abs. 3 Z 2 lit. b, Abs. 3 Z 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. xxx/1996, sind auf alle Zahlungen von Versicherungsentgelten anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1996 fällig werden. Die §§ 7 Abs. 1a und 8 Abs. 1, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996, treten am 1. Jänner 1997 in Kraft. 
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 10. Auf die Zahlung von Versicherungsentgelten für 
 a) andere haftpflichtversicherte Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtge-

wicht bis 3,5 Tonnen als Krafträder, Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, 
 b) Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, für die ein Wechselkennzeichen zuge-

wiesen ist, und wenigstens eines davon ein anderes Kraftfahrzeug als ein Personenkraftwa-
gen oder Kombinationskraftwagen ist, 

 c) haftpflichtversicherte Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht bis 
3,5 Tonnen der in § 59 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, in der jeweils 
geltenden Fassung angeführten Fahrzeugbesitzer, 

die vor dem 1. Jänner 1997 fällig geworden sind, sind die Bestimmungen über die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer in der am 1. Jänner 1997 geltenden Fassung auch dann und soweit anzuwenden, als 
die Zahlung des Versicherungsentgeltes Versicherungszeiträume betrifft, die nach dem 31. Dezember 
1996 liegen. Der Versicherungsnehmer hat die auf diese Versicherungszeiträume entfallende motorbe-
zogene Versicherungssteuer bei Aufforderung an den Versicherer zu bezahlen. Die §§ 38 und 39 Versi-
cherungsvertragsgesetz, BGBl. Nr. 2/1959, in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend. Die 
Aufforderung hat so rechtzeitig zu ergehen, daß die Versicherungssteuer vom Versicherungsnehmer bis 
25. März 1997 entrichtet werden kann. Der Versicherer haftet für die auf diese Versicherungszeiträume 
entfallende motorbezogene Versicherungssteuer; die Haftung entfällt, wenn der Versicherer gemäß § 38 
Versicherungsvertragsgesetz, BGBl. Nr. 2/1959, in der jeweils geltenden Fassung vom Versicherungs-
vertrag zurückgetreten ist oder dem Versicherungsnehmer eine Zahlungsfrist im Sinne des § 39 Abs. 1 
Versicherungsvertragsgesetz bestimmt hat.“ 

Artikel 50 
Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, BGBl. Nr. 449, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 503/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Z 1 lautet: 
 „1. in einem inländischen Zulassungsverfahren zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge 
 a) deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt; 
 b) die kraftfahrrechtlich als Zugmaschine oder Motorkarren genehmigt sind; 
 c) wenn und solange für diese eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, auf die § 6 Abs. 3 

Versicherungssteuergesetz 1953 anzuwenden ist, nicht besteht;“ 
2. In § 1 Abs. 1 Z 3 wird der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt; die Z 4 entfällt. 
3. § 2 Abs. 2 lautet: 
„(2) Wird für zwei oder drei Kraftfahrzeuge nur ein Zulassungsschein ausgefertigt (Wechsel-

kennzeichen), so ist die Steuer nur für das Kraftfahrzeug zu entrichten, das der höchsten Steuer unterliegt. In 
die Berechnung sind auch Kraftfahrzeuge, die der motorbezogenen Versicherungssteuer (§ 6 Abs. 3 VersStG 
1953) unterliegen, einzubeziehen. Kraftfahrzeuge, die gemäß Abs. 1 von der Steuer befreit sind, sind nicht zu 
berücksichtigen. Wird für eines der unter Wechselkennzeichen zugelassenen Kraftfahrzeuge motorbezogene 
Versicherungssteuer entrichtet, so ist diese, soweit sie auf den Steuerberechnungszeitraum (§ 6 Abs. 3) ent-
fällt, auf die Kraftfahrzeugsteuer anzurechnen.“ 

4. In § 5 Abs. 1 entfällt die Z 2; die bisherige Z 3 erhält die Bezeichnung „Z 2“, die lit. a in der neuen 
Z 2 lautet: 
 „a) mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen je Kilowatt der um 24 Kilowatt 

verringerten Motorleistung 5,50 S, mindestens 55 S, bei anderen Kraftfahrzeugen als Perso-
nenkraftwagen und Kombinationskraftwagen höchstens 600 S. Für mit einem Fremdzün-
dungsmotor ausgestattete Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die vor dem 
1. Jänner 1987 erstmals im Inland zum Verkehr zugelassen wurden, erhöht sich die Steuer ab 
dem 1. Jänner 1995 um 20 vH, sofern nicht nachgewiesen wird, daß das Kraftfahrzeug die ge-
mäß § 1d Abs. 1 Z 3 Kategorie A oder B der KDV 1967, BGBl. Nr. 399, in der Fassung der 
34. Novelle, BGBl. Nr. 579/1991, vorgeschriebenen Schadstoffgrenzwerte einhält;“ 

5. In § 11 Abs. 1 wird folgende Z 4 angefügt: 
 „4. Die §§ 1 Abs. 1 Z 1; 1 Abs. 1 Z 3; 2 Abs. 2 und 5 Abs. 1 Z 2, jeweils in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996, sind für die Besteuerung von Kraftfahrzeugen für Zeiträume 
nach dem 31. Dezember 1996 anzuwenden.“ 
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Artikel 51 
Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995 

Das Mineralölsteuergesetz 1995, BGBl. Nr. 630/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 3 Abs. 1 Z 7 entfällt die Wortfolge „oder zum Betrieb einer Gesamtenergieanlage (§ 8 Abs. 2)“. 
2. § 4 Abs. 1 Z 9 lit. c lautet: 

 „c) der im § 2 Abs. 5 und im § 3 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Art, das zur Erzeugung elektrischer 
Energie verwendet werden soll,“ 

3. Dem § 21 Abs. 1 Z 2 lit. b werden folgende Halbsätze angefügt: 
„in jenen Fällen, in denen Mineralöl der im § 3 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Art nicht ausschließlich zur 
Erzeugung elektrischer Energie verwendet wird, gilt § 24 Abs. 4;“ 

4. Im § 23 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Für die jeweils im Kalendermonat November entstandene Steuerschuld ist die Anmeldung jedoch bis 
zum nachfolgenden 20. Dezember vorzunehmen.“ 

5. Dem § 23 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 
„Abweichend davon ist die Mineralölsteuer, für die die Steuerschuld im Kalendermonat November 
entsteht, jeweils bis zum nachfolgenden 20. Dezember zu entrichten.“ 

6. Dem § 24 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Wer Mineralöl der im § 3 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Art gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 lit. c auf Grund eines 

Freischeines unter Steueraussetzung bezieht und zu anderen Zwecken als zur Erzeugung elektrischer Energie 
verwendet, hat für jene Heizölmengen, die nicht auf die Erzeugung elektrischer Energie entfallen, die Mine-
ralölsteuer zu entrichten (Nachversteuerung). Wird das Mineralöl zum Betrieb einer Gesamtenergieanlage 
(§ 8 Abs. 2) verwendet, ist auf Antrag des zur Nachversteuerung Verpflichteten anstelle dieser Nachversteue-
rung für die gesamte zum Betrieb der Gesamtenergieanlage verwendete Heizölmenge die Mineralölsteuer zu 
entrichten, wobei in diesem Fall die Mineralölsteuer für 1 000 kg Heizöle 200 S beträgt. Die Mineralölsteuer 
ist innerhalb der Fristen des § 23 Abs. 1 und 4 selbst zu berechnen, bei dem im § 12 Abs. 4 angeführten Zoll-
amt schriftlich anzumelden und zu entrichten.“ 

7. Nach § 64a wird folgender § 64b eingefügt: 
„§ 64b. (1) § 3 Abs. 1 Z 7, § 4 Abs. 1 Z 9 lit. c, § 21 Abs. 1 Z 2 lit. b, § 23 Abs. 1 und Abs. 4 und § 24 

Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 treten am 1. Juni 1996 in Kraft. 
(2) Wurden Heizöle, für die die Mineralölsteuer nach § 3 Abs. 1 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 297/1995 nachweislich entrichtet wurde, nachweislich bei der Erzeugung elektrischer Energie 
verwendet, ist auf Antrag entweder 
 1. ein Betrag von 500 S je 1 000 kg Heizöle, die ausschließlich zur Erzeugung elektrischer Energie 

verwendet wurden, oder 
 2. ein Betrag von 300 S je 1 000 kg Heizöle, die zum Betrieb einer Gesamtenergieanlage verwendet 

wurden, 
zu erstatten oder zu vergüten. 

(3) Wurde in dem im Abs. 2 Z 1 genannten Fall die Mineralölsteuer nach § 3 Abs. 1 Z 7 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 630/1994 entrichtet, ist ein Betrag von 200 S je 1 000 kg Heizöle zu erstatten 
oder zu vergüten. 

(4) Die Erstattung oder Vergütung der Mineralölsteuer nach Abs. 2 und 3 obliegt dem Zollamt, in dessen 
Bereich sich der Verwendungsbetrieb befindet. Es gilt § 5 Abs. 6. 

(5) Betriebe, die Heizöle verwenden und zu dem im Abs. 1 erster Satz angeführten Zeitpunkt die Voraus-
setzungen für die Erteilung einer Bewilligung nach § 12 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Z 9 lit. c in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 erfüllen, gelten bis zur Erteilung der Bewilligung, längstens bis 
31. Juli 1996 als Verwendungsbetriebe im Sinne dieses Bundesgesetzes.“ 
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Artikel 52 
Änderung des Tabaksteuergesetz 1995 

Das Tabaksteuergesetz 1995, BGBl. Nr. 704/1994, wird wie folgt geändert: 
1. § 4 Abs. 1 Z 1 lautet: 

 „1. für Zigaretten, 
 a) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Mai 1996 und vor dem 1. Jänner 1997 entsteht, 

246 S je 1 000 Stück und 41,5% des Kleinverkaufspreises (§ 5), mindestens aber 740 S je 
1 000 Stück; 

 b) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 1996 entsteht, 250 S je 1 000 Stück 
und 42% des Kleinverkaufspreises (§ 5), mindestens aber 825 S je 1 000 Stück;“ 

2. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt: 
„§ 44a. § 4 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt am 1. Juni 1996 in 

Kraft.“ 

Artikel 53 
Änderung des Alkohol – Steuer und Monopolgesetzes 1995 

Das Alkohol – Steuer und Monopolgesetz 1995, BGBl. Nr. 703/1994, wird wie folgt geändert: 
1. Teil II (§§ 91 bis 106) einschließlich der Überschriften und § 108 werden aufgehoben. 
2. Dem § 116 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„(4) § 91 Z 1 und 3 bis 6, § 95 Abs. 1 Z 1 und 2, §§ 96 bis 98, §§ 100 bis 106 und § 108 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 703/1994 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2000, § 91 Z 2, §§ 92 bis 94, 
§ 95 Abs. 1 Z 3 und 4 sowie Abs. 2 bis 4 und § 99 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 703/1994 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer Kraft.“ 

Artikel 54 
Änderung des Glücksspielgesetzes 

Das Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 695/1993, wird wie folgt geändert: 

1. In § 20 Abs. 1 tritt an die Stelle des Betrages von „311 Millionen Schilling“ der Betrag von 
„400 Millionen Schilling“. 

2. § 20 Abs. 2 lautet: 
„(2) Ab dem 1. Jänner 1998 verändert sich der Grundbetrag jährlich in jenem Maße, in dem sich die 

vom Österreichischen Statistischen Zentralamt im Jänner 1997 verlautbarte Indexzahl der Verbraucherpreise 
zu jenen des Monats Jänner in den Folgejahren verändert.“ 

3. Dem § 59 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft.“ 

Artikel 55 
Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes 

Das Bundesfinanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 763/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 185/1993, wird wie folgt geändert: 

1. (Verfassungsbestimmung) Am Ende der Ziffer 9 des § 2 Abs. 1 wird der Punkt durch einen Beistrich 
ersetzt; folgende Z 10 wird angefügt: 
 „10. (Verfassungsbestimmung) die Aufnahme von Schulden, den Abschluß von Währungstausch-

verträgen und die Durchführung von Veranlagungen mit Auswirkungen auf den Bundeshaus-
halt auch für sonstige Rechtsträger und Sonderkonten des Bundes, nach Aufforderung des 
Bundesministers für Finanzen.“ 

2. Dem § 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
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„(3) Die ÖBFA hat die Durchführung von Kreditoperationen gemäß § 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 
die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt, BGBl. Nr. xxx/xxxx, zu besorgen.“ 

Artikel 56 
Änderung der Bundesabgabenordnung 

Die Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 682/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 48a wird folgender § 48b eingefügt: 
„§ 48b. (1) Die Abgabenbehörden sind verpflichtet, von ihnen aufgegriffene Umstände über Personen, 

die unter § 4 Abs. 3 Z 12 oder Abs. 4 ASVG fallen könnten, im Wege des Austausches von Nachrichten für 
Zwecke der Durchführung des Versicherungs-, Melde- und Beitragswesens den örtlich zuständigen Gebiets-
krankenkassen mitzuteilen. 

(2) Die Abgabenbehörden sind berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im Rah-
men ihrer Tätigkeit zu einem begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher, sozial-
versicherungsrechtlicher, gewerberechtlicher oder berufsrechtlicher Vorschriften vorliegt.“ 

2. § 61 lautet: 
„§ 61. (1) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 ist für die Erhebung der Umsatzsteuer das Finanz-

amt örtlich zuständig, von dessen Bereich aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Geschieht dies 
vom Ausland aus, so ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bereich der Unternehmer sein Unternehmen im 
Inland betreibt und, wenn dies in den Bereichen mehrerer Finanzämter geschieht, das Finanzamt, in dessen 
Bereich der Unternehmer sein Unternehmen im Inland vorwiegend betreibt. 

(2) Ist der Unternehmer eine Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit, so ist für die Erhebung der Umsatzsteuer jenes Finanzamt örtlich zuständig, dem die einheitliche und 
gesonderte Feststellung der Einkünfte oder die Erlassung von Bescheiden, mit denen aus einem anderen 
Grund als § 188 Abs. 4 ausgesprochen wird, daß solche Feststellungen zu unterbleiben haben, obliegt. Trifft 
dies auf mehrere Finanzämter zu, so gilt Abs. 1.“ 

3. § 158 Abs. 4 lautet: 
„(4) Für Zwecke der Abgabenerhebung sind die Abgabenbehörden berechtigt, auf automationsunterstütz-

tem Weg Einsicht in das automationsunterstützt geführte Grundbuch, in das automationsunterstützt geführte 
Firmenbuch, in das automationsunterstützt geführte Zentrale Melderegister und in das automationsunterstützt 
geführte zentrale Gewerberegister zu nehmen. Die Berechtigung zur Einsicht in das Grundbuch umfaßt auch 
die Einsichtnahme in das Personenverzeichnis des Grundbuchs. Die Berechtigung zur Einsicht in das Fir-
menbuch umfaßt auch die bundesweite Suche nach im Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten 
Personen.“ 

4. In § 190 Abs. 1 lautet der zweite Satz: 
„Die für die vorgenannten Feststellungen geltenden Vorschriften sind sinngemäß für Bescheide anzu-
wenden, mit denen ausgesprochen wird, daß solche Feststellungen zu unterbleiben haben.“ 

5. In § 323 werden als Abs. 3 und 4 angefügt. 
„(3) § 61 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 tritt mit 1. September 1996 in Kraft. 

Verfügungen gemäß § 71 Abs. 1, die dem § 61 in der Fassung dieses Bundesgesetzes entgegenstehen, verlie-
ren insoweit mit dessen Inkrafttreten ihre Wirkung. Solange die Verständigung des Abgabepflichtigen vom 
Übergang der örtlichen Zuständigkeit als Folge der Änderung des § 61 durch dieses Bundesgesetz nicht 
ergangen ist, können Anbringen auch noch bei der vor Inkrafttreten der Änderung des § 61 durch die-
ses Bundesgesetz zuständig gewesenen Abgabenbehörde eingebracht werden. 

(4) § 189 ist auf Zeitpunkte nach dem 31. Dezember 1993 nicht mehr anzuwenden.“ 

Artikel 57 
Änderung des Finanzstrafgesetzes 

Das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 1045/1994, wird wie folgt geändert: 

§ 81 lautet: 
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„§ 81. Alle Dienststellen der Gebietskörperschaften mit behördlichem Aufgabenbereich, alle Ge-
bietskrankenkassen und das Arbeitsmarktservice sind verpflichtet, die entweder von ihnen selbst wahr-
genommenen oder sonst zu ihrer Kenntnis gelangten Finanzvergehen der nächsten Finanzstrafbehörde 
erster Instanz mitzuteilen.“ 

Artikel 58 
Änderung des EG-Vollstreckungsamtshilfegesetzes 

Das EG-Vollstreckungsamtshilfegesetz, BGBl. Nr. 658/1994, wird wie folgt geändert: 
1. In § 2 Abs. 2 lautet der erste Satz: 

„Von anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingehende Ersuchen um Ermittlung der Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse der Vollstreckungsschuldner, um Setzung von Sicherungsmaß-
nahmen, um Zustellung und um Vollstreckung sind von der Finanzlandesdirektion, hinsichtlich der 
Umsatzsteuer vom Finanzamt, der (dem) die Leistung der Amtshilfe durch die zuständige Behörde (§ 1 
Abs. 3) übertragen worden ist, auf ihre Zulässigkeit nach der Beitreibungrichtlinie und nach diesem 
Gesetz zu prüfen.“ 

2. In § 2 Abs. 2 zweiter Satz tritt an die Stelle der Wortfolge „Der Finanzlandesdirektion“ die Wortfolge 
„Der Finanzlandesdirektion, hinsichtlich der Umsatzsteuer dem Finanzamt“. 

3. In § 4 Abs. 3 tritt an die Stelle der Wortfolge „von der Finanzlandesdirektion“ die Wortfolge „von den 
Finanzämtern“. 

Artikel 59 
Änderung des BIG-Gesetzes 

Das BIG-Gesetz, BGBl. Nr. 419/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 120/1996, 
wird wie folgt geändert: 

1. Art. I § 3 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Ange-
legenheiten der Gesellschaft das Recht der Fruchtnießung (§§ 509 ff. ABGB) an den in der Anlage A, 
Rubrik Ausland, angeführten bundeseigenen Liegenschaften entgeltlich oder im Wege der Sacheinlage 
zu übertragen.“ 

2. Die Anlage A, Rubrik Ausland, wird um folgende Liegenschaft erweitert: 
„Berlin: Stauffenbergstraße 1/Tiergartenstraße 12–14, Berlin-Tiergarten 
Die Rubrik Inland wird um folgende Liegenschaft erweitert: 
KG.Nr. Katastralgemeinde  EZ 
01006 Wien-Landstraße 4143“ 

Artikel 60 
Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch elektrischer 

Energie eingeführt wird (Elektrizitätsabgabegesetz) 
Steuerbare Vorgänge, Steuergebiet 

§ 1. (1) Der Elektrizitätsabgabe unterliegen 
 1. die Lieferung von elektrischer Energie im Steuergebiet, ausgenommen an Elektrizitätsversorgungsun-

ternehmen, 
 2. der Verbrauch von selbst hergestellter oder in das Steuergebiet verbrachter elektrischer Energie im 

Steuergebiet. 
(2) Die Lieferung im Sinne des Abs. 1 Z 1 erfolgt an dem Ort, an dem der Empfänger über die elektri-

sche Energie verfügen kann. 
(3) Steuergebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der 

Ortsgemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg (Vorarlberg). 
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Steuerbefreiungen 
§ 2. Von der Abgabe sind befreit: 

 1. Elektrizitätserzeuger, die die elektrische Energie ausschließlich für den Eigenbedarf erzeugen, wenn 
die Erzeugung und der Verbrauch pro Jahr nicht größer als 5 000 kWh ist, 

 2. die für die Erzeugung und Fortleitung der elektrischen Energie verwendete elektrische Energie. 

Abgabenschuldner 
§ 3. Abgabenschuldner ist 

 1. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 1 der Lieferer der elektrischen Energie, 
 2. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 derjenige, der die elektrische Energie herstellt und verbraucht. 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe 
§ 4. (1) Bemessungsgrundlage der Elektrizitätsabgabe ist 

 1. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 1 die gelieferte elektrische Energie, 
 2. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 die verbrauchte elektrische Energie in kWh. 

(2) Die Abgabe beträgt 10 Groschen je kWh. 

Erhebung der Abgabe 
§ 5. (1) Jeder, der abgabepflichtige Vorgänge im Sinne des § 1 tätigt, hat bis zum 15. des auf das 

Kalendervierteljahr zweitfolgenden Monats (Fälligkeitstag) die Abgabe für die im Kalendervierteljahr gelie-
ferte oder verbrauchte Menge elektrischer Energie selbst zu berechnen und zu entrichten. Soweit die tatsäch-
lich gelieferte oder verbrauchte Menge elektrischer Energie nicht bis zum Fälligkeitstag festgestellt wird, ist 
der Abgabenschuldner verpflichtet, die Abgabe für ein Viertel der voraussichtlich in diesem Jahr gelieferten 
oder verbrauchten Menge elektrischer Energie bis zum Fälligkeitstag selbst zu berechnen und zu entrichten. 

(2) Zum letzten Fälligkeitstag für jedes Kalenderjahr sind Abweichungen von der tatsächlichen Jahres-
abgabenschuld auszugleichen. Der Abgabenschuldner, der den Gewinn gemäß § 2 Abs. 5 EStG 1988 oder 
gemäß § 7 Abs. 4 KStG 1988 nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermittelt, kann 
den Ausgleich am ersten auf den Bilanzstichtag folgenden Fälligkeitstag vornehmen. 

(3) Wird die Abgabe nicht oder in offensichtlich unrichtiger Höhe entrichtet, dann hat das Finanzamt die 
Abgabe festzusetzen. Die festgesetzte Abgabe hat die im Abs. 1 genannte Fälligkeit. 

(4) Der Abgabenschuldner wird nach Ablauf des Kalenderjahres zur Abgabe veranlagt. Bis zum 
31. März eines jeden Jahres hat der Abgabenschuldner dem Finanzamt eine Jahresabgabenerklärung für das 
vorangegangene Jahr zu übermitteln. In diese sind die Gesamtmenge und die Quartalsmengen der im vergan-
genen Jahr gelieferten bzw. verbrauchten elektrischen Energie aufzunehmen. 

(5) Die Erhebung der Abgabe obliegt dem für die Erhebung der Umsatzsteuer des Abgabenschuldners 
zuständigen Finanzamt. 

Aufzeichnungspflichten und Rechnungslegungspflichten 
§ 6. (1) Der Abgabenschuldner ist verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen, aus denen sich die gelieferte 

bzw. verbrauchte Menge elektrischer Energie ergibt. 
(2) Der Abgabenschuldner ist verpflichtet, im Falle der Lieferung von elektrischer Energie dem Emp-

fänger spätestens in der Jahresabrechnung die Elektrizitätsabgabe offen auszuweisen. 
(3) Der Empfänger der Lieferung der elektrischen Energie hat dem Abgabenschuldner die weiterver-

rechnete Elektrizitätsabgabe zu ersetzen. 

Inkrafttreten 
§ 7. Dieses Bundesgesetz ist auf Vorgänge nach dem 31. Mai 1996 anzuwenden. 

Vollziehung 
§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 6 

Abs. 2 und 3 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz betraut. 
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Artikel 61 
Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch von Erdgas 

eingeführt wird (Erdgasabgabegesetz) 

Steuerbare Vorgänge, Steuergebiet 
§ 1. (1) Der Erdgasabgabe unterliegen 

 1. Die Lieferung von Erdgas im Steuergebiet, ausgenommen an Erdgasversorgungsunternehmen, 
 2. der Verbrauch von selbst hergestelltem oder in das Steuergebiet verbrachtem Erdgas im Steuergebiet. 

(2) Die Lieferung im Sinne des Abs. 1 Z 1 erfolgt an dem Ort, an dem der Empfänger über das Erdgas 
verfügen kann. 

(3) Steuergebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der 
Ortsgemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg (Vorarlberg). 

Steuergegenstand 
§ 2. (1) Erdgas im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Waren der Unterposition 2711 21 00 der Kombi-

nierten Nomenklatur. 
(2) Kombinierte Nomenklatur im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Warennomenklatur nach Art. 1 der 

Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 (ABl. EG Nr. L 256 S 1) in der Fassung des 
Anhanges der Verordnung (EG) Nr. 3009/95 der Kommission vom 22. Dezember 1995 (ABl. 
EG Nr. L 319 S 1) und die zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften. 

Steuerbefreiungen 
§ 3. (1) Von der Erdgasabgabe ist befreit 

 1. Erdgas, das zur Herstellung, für den Transport oder für die Speicherung von Erdgas verwendet wird, 
 2. Erdgas, das für den Transport und für die Raffinierung von Mineralöl verbraucht wird, 
 3. Erdgas, soweit es zur Erzeugung von elektrischer Energie verwendet wird. 

(2) Wird Erdgas für andere Zwecke als zur Verwendung als Treibstoff, zur Herstellung von Treibstoffen, 
zum Verheizen oder zur Herstellung einer Ware zum Verheizen verwendet, dann erfolgt eine Steuerbefreiung 
im Wege einer Vergütung an denjenigen, der das Erdgas verwendet. Für das Vergütungsverfahren sind die 
Regelungen des Energieabgabenvergütungsgesetzes sinngemäß anzuwenden, wobei die Vergütung auch 
innerhalb des Jahres erfolgen kann. 

Abgabenschuldner 
§ 4. Abgabenschuldner ist 

 1. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 1 der Lieferer des Erdgases, 
 2. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 derjenige, der das Erdgas verbraucht. 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe 
§ 5. (1) Bemessungsgrundlage der Erdgasabgabe ist 

 1. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 1 die gelieferte Menge Erdgas in m3, 
 2. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 die verbrauchte Menge Erdgas in m3. 

(2) Die Abgabe beträgt 60 Groschen je m3. 
(3) Kubikmeter (m3) im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der Kubikmeter (m3) bei einer Temperatur von 

0 ºC und einem Druck von 1,01325 bar. 

Erhebung der Abgabe 
§ 6. (1) Jeder, der abgabepflichtige Vorgänge im Sinne des § 1 tätigt, hat bis zum 15. des auf das  

Kalendervierteljahr zweitfolgenden Monats für die im Kalendervierteljahr gelieferte und verbrauchte Menge 
Erdgas die Abgabe selbst zu berechnen und zu entrichten. Soweit die tatsächlich gelieferte oder verbrauchte 
Menge nicht innerhalb dieses Zeitraumes festgestellt wird, ist der Abgabenschuldner verpflichtet, ein Viertel 
der Abgabe für die voraussichtlich in diesem Jahr gelieferte oder verbrauchte Menge Erdgas bis zum Fällig-
keitstag selbst zu berechnen und zu entrichten. 
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(2) Zum letzten Fälligkeitstag für jedes Kalenderjahr sind Abweichungen von der tatsächlichen Jahres-
abgabenschuld auszugleichen. Der Abgabenschuldner, der den Gewinn gemäß § 2 Abs. 5 EStG 1988 oder 
gemäß § 7 Abs. 4 KStG 1988 nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermittelt, kann 
den Ausgleich am ersten auf den Bilanzstichtag folgenden Fälligkeitstag vornehmen. 

(3) Wird die Abgabe nicht oder in offensichtlich unrichtiger Höhe entrichtet, dann hat das Finanzamt die 
Abgabe festzusetzen. Die festgesetzte Abgabe hat die im Abs. 1 genannte Fälligkeit. 

(4) Der Abgabenschuldner wird nach Ablauf des Kalenderjahres zur Abgabe veranlagt. Bis zum 
31. März eines jeden Jahres hat der Abgabenschuldner dem Finanzamt eine Jahresabgabenerklärung für das 
vorangegangene Jahr zu übermitteln. In diese sind die Gesamtmenge und die Quartalsmengen des im vergan-
genenen Jahr gelieferten bzw. verbrauchten Erdgases aufzunehmen. 

(5) Die Erhebung der Abgabe obliegt dem für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt. 

Aufzeichnungspflichten und Rechnungslegungspflichten 
§ 7. (1) Der Abgabenschuldner ist verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen, aus denen sich die gelieferte 

bzw. verbrauchte Menge Erdgas ergibt. 
(2) Der Abgabenschuldner ist verpflichtet, im Falle der Lieferung von Erdgas spätestens in der Jahresab-

rechnung die Erdgasabgabe offen auszuweisen. 
(3) Der Empfänger der Lieferung von Erdgas hat dem Abgabenschuldner die weiterverrechnete Erdgas-

abgabe zu ersetzen. Der Empfänger einer Wärmelieferung, die durch Erdgas bewirkt wird, hat dem Lieferer 
die durch die Erdgasabgabe bewirkte Kostenerhöhung zu ersetzen. 

Inkrafttreten 
§ 8. Dieses Bundesgesetz ist auf Vorgänge nach dem 31. Mai 1996 anzuwenden. 

Vollziehung 
§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 7 

Abs. 2 und 3 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz betraut. 

Artikel 62 
Bundesgesetz über die Vergütung von Energieabgaben (Energieabgabenvergütungsgesetz) 
§ 1. Die Energieabgaben auf Erdgas und Elektrizität sind für ein Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) auf An-

trag insoweit zu vergüten, als sie (insgesamt) 0,35 % des Unterschiedsbetrages zwischen 
 1. Umsätzen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 abzüglich der Umsätze 

aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und 
 2. erhaltenen Lieferungen von Waren, Rohstoffen, Halberzeugnissen, Hilfsstoffen und Zutaten, die nach 

ihrer Art und nach ihrem betrieblichen Zweck in ein Wareneingangsbuch (§§ 127 f. BAO) einzutra-
gen sind oder einzutragen wären, 

übersteigen (Nettoproduktionswert). 
§ 2. (1) Einen Anspruch auf Vergütung haben nur Unternehmen, deren Schwerpunkt nachweislich in 

der Herstellung von körperlichen Wirtschaftsgütern besteht. 
(2) Über Antrag des Vergütungsberechtigten wird je Kalenderjahr (Wirtschftsjahr) der Betrag vergütet, 

der den in § 1 genannten Anteil am Nettoproduktionswert übersteigt. Der Antrag hat die im Betrieb ver-
brauchte Menge an Erdgas und an Elektrizität und die in § 1 genannten Beträge zu enthalten. Er ist spätestens 
bis zum Ablauf von fünf Jahren ab Vorliegen der Voraussetzungen für die Vergütung zu stellen. Der Antrag 
gilt als Steuererklärung. Der Antrag ist mit Bescheid zu erledigen und hat den Vergütungsbetrag in einer 
Summe auszuweisen. Der Vergütungsbetrag wird abzüglich eines Selbstbehaltes von höchstens 5 000 S aus-
bezahlt. 

(3) Ein Anspruch auf Vergütung besteht auch insoweit, als für einen Produktionsprozeß Wärme (bzw. 
Dampf oder Warmwasser) bezogen wird und die Erzeugung dieser Wärme (bzw. des Dampfes oder des 
Warmwassers) aus Erdgas erfolgt und die verwendete Menge Erdgas vom Lieferer der Wärme (bzw. des 
Dampfes oder des Warmwassers) dem Empfänger mitgeteilt wird. 

(4) Die Vergütung obliegt dem für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt. 
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§ 3. Kein Anspruch auf Vergütung besteht: 
 1. insoweit das Erdgas oder die elektrische Energie für die Erzeugung von Wärme, Dampf oder Warm-

wasser verwendet wird, ausgenommen unmittelbar für einen Produktionsprozeß, 
 2. insoweit Anspruch auf Vergütung der Erdgasabgabe gemäß § 3 Abs. 2 Erdgasabgabegesetz besteht. 

§ 4. Werden in einem Unternehmen gleichzeitig elektrische Energie und Wärme (bzw. Dampf oder 
Warmwasser) aus Erdgas erzeugt, ist nur der auf die Erzeugung von elektrischer Energie entfallende Anteil 
von der Erdgasabgabe zu entlasten. Es ist davon auszugehen, daß das Erdgas zur Hälfte für die Erzeugung 
von Wärme (bzw. Dampf oder Warmwasser) und zur Hälfte für die Erzeugung von elektrischer Energie ein-
gesetzt wird, ausgenommen der Antragsteller weist ein davon abweichendes Verhältnis nach. 

§ 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Inkrafttreten des Erdgasabgabegesetzes und des Elektrizitäts-
abgabegesetzes in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Artikel 63 
(Bundesverfassungsgesetz) 

Änderung des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 
Das Finanz-Verfassungsgesetz 1948, BGBl. Nr. 45, in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 

BGBl. Nr. 686/1988 und der Bundesgesetze BGBl. Nr. 30/1993 und 818/1993 wird wie folgt geändert: 
Nach § 17 Abs. 3 werden folgende Abs. 3a und 3b eingefügt: 
„(3a) § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 30/1993 tritt mit 1. Oktober 

1988 in Kraft. Auf am 1. Oktober 1988 geltende Bundes- und Landesgesetze ist § 6 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 30/1993 vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an anzuwenden. Dies gilt 
nicht für das Gesetz über die Erhebung einer Abgabe der Aufsichtsratsmitglieder, dRGBl. 1934 I S 253, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 587/1983 sowie für die Verordnung des Reichsministers der Finanzen 
über den Steuerabzug von Aufsichtsratsvergütungen, dRGBl. 1939 I S 691. 

(3b) § 7 Abs. 3 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 818/1993 tritt mit 1. Jänner 
1994, § 14 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 818/1993 tritt mit 1. Dezember 1993 in 
Kraft.“ 

Artikel 64 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1993 

Das Finanzausgleichsgesetz 1993 (FAG 1993), BGBl. Nr. 30, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 959/1993, BGBl. Nr. 21/1995, BGBl. Nr. 297/1995 und BGBl. Nr. 853/1995 wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem § 2 wird folgender § 2a samt Überschrift eingefügt: 
„Kosten von Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 

§ 2a. (1) In den Fällen des Art. 10 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 
Art. 15a B-VG über die Mitwirkungsrechte der Länder und Gemeinden in Angelegenheiten der europäischen 
Integration, BGBl. Nr. 775/1992, sind die jeweils betroffenen Länder dem Bund zur ungeteilten Hand zum 
Ersatz der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten verpflichtet, die dem Bund im 
Zusammenhang mit Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften erwachsen. 

(2) Darüber hinaus sind die jeweils betroffenen Länder zur Tragung jener Kosten verpflichtet, die der 
Republik Österreich im Zusammenhang mit Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf-
ten wegen eines EG-rechtswidrigen Verhaltens der Länder erwachsen. 

(3) Die jeweils betroffenen Gemeinden sind zur Tragung jener Kosten verpflichtet, die der Republik Ös-
terreich im Zusammenhang mit Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wegen 
eines EG-rechtswidrigen Verhaltens von Gemeinden erwachsen.“ 

2. Im § 6 Abs. 1 Z 2 wird nach dem Wort „Tabaksteuer“ die Wortfolge „ , die Stromsteuer, die Erdgas-
steuer“ eingefügt. 

3. § 6 Abs. 2 lautet: 
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„(2) Vom Aufkommen an Körperschaftsteuer sind 2,11 vH für Zwecke des Familienlastenausgleiches 
und 1,558 vH für Zwecke des Katastrophenfonds zu verwenden.“ 

4. § 7 Abs. 1 lautet: 
„(1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer – veranlagte Einkommensteuer ein-

schließlich Abzugsteuer gemäß § 99 EStG 1988, BGBl. Nr. 400, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer I (§ 93 
Abs. 2 Z 1 und 2 EStG 1988) und Kapitalertragsteuer II (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988) –, die Um-
satzsteuer, die Biersteuer, die Weinsteuer, die Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, die Alko-
holsteuer, der Branntweinaufschlag und Monopolausgleich, die Abgabe von alkoholischen Getränken, die 
Mineralölsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die 
Kraftfahrzeugsteuer, die motorbezogene Versicherungssteuer, die Spielbankabgabe, der Kunstförderungsbei-
trag und der Kulturgroschen. Die Teilung der zuletzt genannten Abgabe zwischen dem Bund und den Län-
dern (Wien als Land) und die Aufteilung der Ertragsanteile der Länder bleiben der bundesgesetzlichen Rege-
lung vorbehalten.“ 

5. § 7 Abs. 2 Z 1 lit. a und b lauten: 
 „a) ein Anteil in der Höhe von 2,11 vH des Aufkommens für Zwecke des Familienlastenausglei-

ches, 
 b) ein Anteil in der Höhe von 1,558 vH des Aufkommens für Zwecke des Katastrophenfonds,“ 

6. § 8 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Erträge der im § 7 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme des 

Kulturgroschens und der Spielbankabgabe werden zwischen dem Bund, den Ländern (Wien als Land) und 
den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 

  Bund  Länder  Gemeinden 

Veranlagte Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer ......  46,640 28,850 24,510“ 
Lohnsteuer .............................................................................  63,480 20,470 16,050“ 
Kapitalertragsteuer I ...............................................................  20,574 13,235 66,191“ 
Kapitalertragsteuer II .............................................................  53,000 27,000 20,000“ 
Umsatzsteuer ..........................................................................  69,496 18,697 11,807“ 
Biersteuer ...............................................................................  38,601 33,887 27,512“ 
Weinsteuer .............................................................................  38,601 33,887 27,512“ 
Schaumweinsteuer ..................................................................  38,601 33,887 27,512“ 
Zwischenerzeugnissteuer ........................................................  38,601 33,887 27,512“ 
Alkoholsteuer .........................................................................  38,601 33,887 27,512“ 
Branntweinaufschlag und Monopolausgleich ..........................  38,601 33,887 27,512“ 
Abgabe von alkoholischen Getränken .....................................   40,000 30,000 30,000“ 
Mineralölsteuer ......................................................................  91,291 6,575 2,134“ 
Erbschafts- und Schenkungssteuer ..........................................  70,000 30,000 –“ 
Grunderwerbsteuer .................................................................  4,000 – 96,000“ 
Bodenwertabgabe ...................................................................  4,000 – 96,000“ 
Kraftfahrzeugsteuer ................................................................  76,827 23,173 –“ 
Motorbezogene Versicherungssteuer .......................................  50,000 50,000 –“ 
Kunstförderungsbeitrag ..........................................................  70,000 30,000 –“ 

7. § 8 Abs. 1b lautet: 
„(1b) Vor der länderweisen Verteilung sind von den Anteilen der Länder und der Gemeinden an den 

gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe und des Kunstförderungsbeitrages 
abzuziehen: 
 1. von den Anteilen der Länder: 
 a) für die teilweise Finanzierung der Beitragsleistungen Österreichs an die Europäische Union 

16,835 vH der Summe aus 
 aa) den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln und den Bruttosozialprodukt-Eigenmitteln und 
 ab) dem Betrag von 8,24 Milliarden Schilling; 
 b) für den Bund ein Betrag von 1 150 Millionen Schilling; 
 2. von den Anteilen der Gemeinden für den Bund ein Betrag von 690 Millionen Schilling. 
Der Abzug dieser Beträge hat bei den einzelnen Abgabenanteilen im Verhältnis der Höhe der Abgaben-
anteile zu erfolgen.“ 
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8. Im § 8 Abs. 2 Z 1 wird der Betrag „28,429 Hundertteile“ durch den Betrag „28,131 Hundertteile“ und 
der Betrag „0,727 Hundertteile“ durch den Betrag „0,719 Hundertteile“ ersetzt. 

9. Im § 8 Abs. 2 Z 2 wird der Betrag „20,227 Hundertteile“ durch den Betrag „20,054 Hundertteile“ und 
der Betrag „0,420 Hundertteile“ durch den Betrag „0,416 Hundertteile“ ersetzt. 

10. (Verfassungsbestimmung) § 8 Abs. 4 lautet: 
„(4) (Verfassungsbestimmung) Die Volkszahl bestimmt sich nach dem vom Österreichischen Statisti-

schen Zentralamt auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem 
Beginn des dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden Kalenderjahres. Der abgestufte Bevölkerungs-
schlüssel wird folgendermaßen gebildet: 

Die ermittelte Volkszahl der Gemeinden wird 
bei Gemeinden mit höchstens 10 000 Einwohnern mit.............................................................  11/3, 
bei Gemeinden mit 10 001 bis 20 000 Einwohnern mit ............................................................  12/3, 
bei Gemeinden mit 20 001 bis 50 000 Einwohnern und bei Städten mit eigenem Statut mit 
höchstens 50 000 Einwohnern mit ...........................................................................................  21/3, 
und bei Gemeinden mit über 50 000 Einwohnern und der Stadt Wien mit ...............................  21/3, 

vervielfacht. Zu diesen Beträgen wird bei Gemeinden, deren Einwohnerzahl im Bereich von 9 000 bis 
10 000, von 18 000 bis 20 000 oder von 45 000 bis 50 000 liegt, bei Städten mit eigenem Statut jedoch 
nur bei solchen, deren Einwohnerzahl im Bereich von 45 000 bis 50 000 liegt, ein weiterer Betrag von 
31/3 vervielfacht mit der Zahl, mit der die Einwohnerzahl die untere Bereichsgrenze übersteigt, dazuge-
zählt. Die länderweise Zusammenzählung der so ermittelten Gemeindezahlen ergibt die abgestuften 
Bevölkerungszahlen der Länder.“ 

11. § 10 Abs. 1 erster Satz lautet: 

„Zum Zweck der Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zunächst die Ertragsanteile der Gemeinden länder-
weise unter Beachtung der im § 8 Abs. 2 angeführten Schlüssel rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte 
Ertragsanteile).“ 

12. § 11 Abs. 1 dritter Satz lautet: 

„Die Abzüge gemäß § 8 Abs. 1b sind in monatlich gleichen Teilbeträgen vorzunehmen, wobei den 
Abzügen gemäß § 8 Abs. 1b Z 1 lit. a die für das laufende Jahr geschätzten Zahlungserfordernisse 
zugrunde zu legen sind.“ 

13. § 20 Abs. 3 lautet: 

 „(3) 1. Der Bund gewährt den Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunter-
nehmen eine Finanzzuweisung im Ausmaß von insgesamt 290 Millionen Schilling jährlich. 
Diese Finanzzuweisung kommt zu 55 vH Wien als Gemeinde zugute. Die restlichen 45 vH sind 
auf Wien auf Grund seiner Beteiligung an der Wiener Lokalbahnen AG und auf jene Gemein-
den, die eine oder mehrere Autobus-, Obus- oder Straßenbahnlinien führen oder an einer solchen 
Nahverkehrseinrichtung überwiegend beteiligt sind, zu verteilen. Die den Gemeinden zukom-
menden Anteile an dieser Finanzzuweisung sind auf die einzelnen Gemeinden nach dem arith-
metischen Mittel aus dem Verhältnis der Streckenlänge und der Anzahl der beförderten Perso-
nen aufzuteilen; bei überwiegender Beteiligung einer Gemeinde an einem Nahverkehrs-
unternehmen ist auch auf das Beteiligungsverhältnis Bedacht zu nehmen. Anträge auf Gewäh-
rung einer Finanzzuweisung sind von den Gemeinden bis spätestens 1. September 1996 dem 
Bundesminister für Finanzen zu übermitteln; 

 2. Der Bund gewährt den Gemeinden für Personennahverkehrs-Investitionen eine Finanzzuwei-
sung im Ausmaß von 301 800 000 S jährlich. Diese Finanzzuweisung ist wie folgt aufzuteilen: 

 a) 9 050 000 S sind für die Gewährung von Finanzzuweisungen für publikumsbestimmte, 
ortsfeste Einrichtungen an Knotenpunkten öffentlicher Kraftfahrlinien des Personen-
nahverkehrs (Autobusbahnhöfe) bestimmt. Diese Finanzzuweisung darf im Einzelfall 
40 vH der gesamten Investitionssumme nicht übersteigen. Anträge auf Gewährung einer 
derartigen Finanzzuweisung sind von den Gemeinden bis spätestens 1. September 1996 
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dem Bundesminister für Finanzen zu übermitteln. Den Anträgen ist ein Nachweis über 
die im Vorjahr vorgenommenen Investitionen und deren Kosten anzuschließen. 

 b) Der verbleibende Betrag von 292 750 000 S ist für die Förderung von Investitionen für 
Straßenbahn- und Obuslinien bestimmt und kommt den Landeshauptstädten mit mehr 
als 100 000 Einwohnern zugute. Die Aufteilung hat nach folgenden Hundertsätzen zu 
erfolgen: 

  Wien .....................................................................................................................  64,7 
  Graz......................................................................................................................  11,1 
  Innsbruck..............................................................................................................   8,7 
  Linz ......................................................................................................................   8,1 
  Salzburg................................................................................................................   7,4 
  Von dieser Finanzzuweisung sind den Gemeinden 220 000 000 S bis spätestens 31. Juli 

1996, der Rest bis spätestens 20. Dezember 1996 zu überweisen. Die anspruchsbe-
rechtigten Gemeinden haben dem Bundesminister für Finanzen bis 31. Mai des Folge-
jahres über die Verwendung dieser Finanzzuweisung zu berichten. Der auf Wien entfal-
lende Anteil berücksichtigt mit 4,1 vH die Beteiligung an der Wiener Lokalbahnen AG. 

 c) Wird die unter lit. a angeführte Finanzzuweisung nicht zur Gänze ausgeschöpft, so ist 
der verbleibende Betrag auf die in lit. b genannten Gemeinden nach den dort 
angeführten Hundertsätzen aufzuteilen.“ 

14. Nach dem § 20 Abs. 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Der Bund gewährt den Ländern im Jahr 1996 eine Finanzzuweisung zur Finanzierung von umwelt-
schonenden und energiesparenden Maßnahmen in Höhe von 355,05 Millionen Schilling. Die Aufteilung auf 
die Länder erfolgt im Verhältnis der Anteile der Länder an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben für das 
Jahr 1995 mit Ausnahme der Spielbankabgabe und des Kunstförderungsbeitrages. Diese Finanzzuweisung ist 
den Ländern spätestens bis 20. Dezember 1996 zu überweisen.“ 

15. § 21 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Der Bund gewährt Gemeinden (Wien als Gemeinde) jährlich eine Finanzzuweisung in der Höhe der 
Summe von 1,37 vH der ungekürzten Ertragsanteile (§ 10 Abs. 1 erster Satz) der Gemeinden (Wien als 
Gemeinde) und 70 Millionen Schilling.“ 

16. (Verfassungsbestimmung) Nach dem § 24 wird folgender § 25 angefügt: 

„§ 25. (1) § 6 Abs. 1 Z 2, § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 1, § 7 Abs. 2 Z 1 lit. a und lit. b, § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 1b, 
§ 8 Abs. 2 Z 1 und Z 2, § 10 Abs. 1 erster Satz, § 11 Abs. 1 dritter Satz, § 20 Abs. 3, § 20 Abs. 7 und § 21 
Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxxx/1996 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 
§ 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxxx/1996 tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(2) (Verfassungsbestimmung) § 8 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxxx/1996 
tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

(3) Die Leistung der Vorschüsse auf die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden gemäß § 11 Abs. 1 
FAG 1993 ist ab den am 20. September 1996 fälligen Vorschüssen auf die Berechnung der Ertragsanteile an 
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß § 8 FAG 1993 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. xxxx/1996 umzustellen, wobei die Abzüge gemäß § 8 Abs. 1b Z 1 lit. b und Z 2 in den Monaten Septem-
ber bis Dezember 1996 jeweils in Höhe eines Zwölftels des Jahresbetrages vorzunehmen sind.“ 
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Artikel 65 

Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 1997 bis 2000 geregelt wird und sonstige 
finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden 

(Finanzausgleichsgesetz 1997 – FAG 1997) 

I. Finanzausgleich 
(§§ 2 bis 4 F-VG 1948) 

Tragung der Kosten der mittelbaren Bundesverwaltung und bestimmter mit der Besorgung der 
Verwaltung von Bundesvermögen zusammenhängender Aufgaben 

§ 1. (1) Im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung (Artikel 102 B-VG) tragen die Länder den Perso-
nal- und Sachaufwand und die Ruhe- und Versorgungsgenüsse der mit der Besorgung dieser Verwaltung 
betrauten Bediensteten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
 1. Die Länder tragen den Aufwand für die Dienstbezüge der bei den Behörden der allgemeinen Verwal-

tung in den Ländern einschließlich der Agrarbehörden erster und zweiter Instanz in Verwendung ste-
henden Bediensteten. Unter Dienstbezügen im Sinne dieser Bestimmung sind alle Bezüge und Zu-
wendungen zu verstehen, auf die solche Bedienstete auf Grund des Dienstverhältnisses Anspruch ha-
ben oder die im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis gewährt werden. 

 2. Die Länder tragen die Ruhegenüsse der unter Z 1 bezeichneten Bediensteten und die Versorgungsge-
nüsse nach solchen Bediensteten, 
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 a) wenn die Ruhe- oder Versorgungsgenüsse in der Zeit vom 1. Oktober 1925 bis 13. März 
1938 angefallen sind, 

 b) wenn sich die Bediensteten am 13. März 1938 im Dienststand befunden haben, aber in einen 
der nach den Bestimmungen des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, neu 
gebildeten Personalstände nicht übernommen worden sind, 

 c) wenn die Bediensteten in den neu gebildeten Personalstand aus Anlaß der Bildung nach § 7 
des Beamten-Überleitungsgesetzes oder später übernommen worden sind. 

 3. Die Länder tragen den Sachaufwand der unter Z 1 angeführten Behörden in dem sich aus den jeweils 
geltenden Vorschriften ergebenden Ausmaß. Unter Sachaufwand im Sinne dieser Bestimmung ist der 
gesamte Amtssachaufwand einschließlich aller Reisekosten zu verstehen. 

(2) Bei den nach Art. 104 Abs. 2 B-VG den Ländern in der Bundesstraßenverwaltung sowie im Bundes-
hochbau und bei der Verwaltung bundeseigener Liegenschaften übertragenen Aufgaben wird der damit ver-
bundene Aufwand wie folgt getragen: 
 1. Der Bund ersetzt den Ländern den Personal- und Sachaufwand im Sinne des Abs. 1 in der vom Land 

geleisteten Höhe für Bedienstete, die für Bau- und Erhaltungsarbeiten verwendet werden und entwe-
der nach Kollektivvertrag zu entlohnen sind oder Dienste verrichten, die nach dem Entlohnungs-
schema II des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, zu entlohnen wären. Diese Kosten-
tragungsbestimmungen gelten nicht für Bau- und Erhaltungsarbeiten, auf die das Wasserbautenförde-
rungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 148, Anwendung findet. 

 2. Der Bund ersetzt den Ländern den mit der Besorgung dieser Geschäfte entstehenden Aufwand für die 
Erfüllung der übertragenen Projektierungs-, Bauaufsichts-, Bauoberleitungs-, Bauführungs- und Ver-
waltungsaufgaben wie folgt: 

 a) durch eine Pauschalabgeltung von 10 vH im Bundesstraßenbau und 12 vH im Bundeshoch-
bau und bei der Verwaltung bundeseigener Liegenschaften. Die Pauschalabgeltung umfaßt 
auch den mit der Heranziehung Dritter zur Besorgung dieser Geschäfte verbundenen Auf-
wand, soweit die Besorgung nicht durch Personal des Landes vorgenommen wird. Die Pau-
schalabgeltung ist bezogen auf die gesamten innerhalb eines Finanzjahres angefallenen voran-
schlagswirksamen Ausgaben, die vom Landeshauptmann als anweisendem Organ gemäß § 5 
Abs. 2 Z 2 des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, im Rahmen der „Auftragsverwal-
tung“ des Bundes im jeweiligen Land geleistet wurden, nach Abzug des Pauschalabgeltungsbetra-
ges und des Personal- und Sachaufwandes nach Z 1. Auf die Pauschalabgeltung leistet der Bund 
monatlich Abschlagszahlungen gleichzeitig mit der Überweisung der Baukredite in der Höhe des 
auf die gesamten voranschlagswirksamen Ausgaben des Vormonates bezogenen Pauschales. Mit 
Vorliegen des Bundesrechnungsabschlusses erfolgt die Endabrechnung; 

 b) durch eine Abgeltung des Aufwandes im Ausmaß der nachweisbaren Fremdkosten für Pro-
jekte, wenn im Hochbau die Ausführung der vom Bund angeordneten Projekte nicht binnen 
drei Jahren nach Planungsabschluß in Angriff genommen oder deren Planung ausdrücklich 
eingestellt wird. Im Straßenbau, wenn bei den im Einvernehmen mit dem Bund erstellten 
Planungen folgende Umstände vorliegen: 

 ba) Vom Bund angeordnete Varianten zu generellen Projektierungen, sofern zu diesen 
bereits drei vom Bund zustimmend zur Kenntnis genommene generelle Projekte vorlie-
gen. 

 bb) Detailprojekte, deren Ausführung nicht binnen fünf Jahren ab Genehmigung beginnt. 
 bc) Zusätzlich vom Bund angeordnete generelle Projektierungen, wenn bereits ein vom 

Bund zustimmend zur Kenntnis genommenes Detailprojekt vorliegt. 
 bd) Projektierungen und Bauaufsichten für Raststationen an Autobahnen und Schnellstra-

ßen. 
 be) Projekte für Strecken, für die eine Verordnung gemäß § 4 des Bundesstraßengesetzes 

1971 zugrunde lag, die jedoch aufgehoben wurde. 
 bf) Projekte, die an Dritte abgetreten wurden. 
 3. Der Bund trägt den sonstigen Aufwand bei der Bundesstraßenverwaltung, beim Bundeshochbau und 

bei der Verwaltung bundeseigener Liegenschaften unmittelbar. 

Tragung des Aufwandes für die Ausgleichszulagen und Sondernotstandshilfe 
§ 2. (1) Der Bund trägt die nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, 

nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, nach dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, und nach dem Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 624/1978, ausgezahlten Ausgleichszulagen. 
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(2) Die Gemeinden ersetzen dem Bund ein Drittel der Kosten der Sondernotstandshilfe (Leistungsauf-
wand inklusive Sozialversicherungsbeitrag) gemäß § 39 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. 
Nr. 609, jener Bezieher, die ihren Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben. Soweit sich Bestimmungen 
des Arbeitsmarktservicegesetzes, BGBl. Nr. 313/1994, insbesondere dessen § 41, § 42, § 58 und § 70, auf 
finanzielle Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz beziehen, gelten diese Bestimmungen auch 
für diese Kostenersätze durch die Gemeinden. 

Kosten von Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
§ 2a. (1) In den Fällen des Art. 10 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 

Art. 15a B-VG über die Mitwirkungsrechte der Länder und Gemeinden in Angelegenheiten der europäischen 
Integration, BGBl. Nr. 775/1992, sind die jeweils betroffenen Länder dem Bund zur ungeteilten Hand zum 
Ersatz der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten verpflichtet, die dem Bund im 
Zusammenhang mit Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften erwachsen. 

(2) Darüber hinaus sind die jeweils betroffenen Länder zur Tragung jener Kosten verpflichtet, die der 
Republik Österreich im Zusammenhang mit Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf-
ten wegen eines EG-rechtswidrigen Verhaltens der Länder erwachsen. 

(3) Die jeweils betroffenen Gemeinden sind zur Tragung jener Kosten verpflichtet, die der Republik Ös-
terreich im Zusammenhang mit Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wegen 
eines EG-rechtswidrigen Verhaltens von Gemeinden erwachsen. 

Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und Religionslehrer 
§ 3. (1) Der Bund ersetzt den Ländern von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter ihrer 

Diensthoheit stehenden Lehrer einschließlich der Landesvertragslehrer (im folgenden Landeslehrer genannt) 
 1. an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 100 vH im Rahmen der vom Bundesminister für 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
genehmigten Stellenpläne und sonstiger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen er-
gangener Abrechnungsrichtlinien des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenhei-
ten, 

 2. an berufsbildenden Pflichtschulen im Sinne des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, und 
an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen 50 vH. 

(2) Den Aufwand, der auf Grund des § 7 des Bundesgesetzes betreffend den Religionsunterricht in der 
Schule, BGBl. Nr. 190/1949, von den Ländern zu tragen ist, ersetzt der Bund in der gleichen Höhe, die für 
den Ersatz der Aktivitätsbezüge der Landeslehrer jener Schulen vorgesehen ist, an denen die Religionslehrer 
tätig sind. 

(3) Weiters ersetzt der Bund den Aufwand an Dienstzulagen gemäß § 59a Abs. 4 und 5 und § 60 Abs. 6 
bis 8 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, sowie den Aufwand an Nebengebühren für Landeslehrer, die 
Bundesaufgaben im Bereich der Pädagogischen und Berufspädagogischen Akademien sowie der Pädagogi-
schen Institute erfüllen, in voller Höhe. 

(4) Die Bestimmungen über die Tragung der Kosten der Subventionierung von Privatschulen nach den 
§§ 17 bis 21 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, bleiben unberührt. 

(5) Der Bund ersetzt den Ländern den Pensionsaufwand für die im Abs. 1 genannten Lehrer sowie für 
die Angehörigen und Hinterbliebenen dieser Lehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
Pensionsaufwand für diese Personen und den für die im Abs. 1 genannten Lehrer von den Ländern verein-
nahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen. 

(6) Zu den Kosten der Besoldung nach den Abs. 1 und 5 gehören alle Geldleistungen, die auf Grund der 
für die im Abs. 1 genannten Lehrer, ihre Angehörigen und Hinterbliebenen geltenden dienstrechtlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften zu erbringen sind. Ferner gehören zu diesen Kosten die Dienst-
geberbeiträge nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376. Der Aufwand, der durch die 
Gewährung von Vorschüssen entsteht, ist von den Ersätzen ausgenommen. 

(7) Auf die Ersätze nach den Abs. 1, 2, 3 und 5 sind auf Grund monatlicher Anforderungen der Länder 
so rechtzeitig Teilbeträge zu überweisen, daß die Auszahlung der Bezüge zum Fälligkeitstag gewährleistet ist. 
Die Teilbeträge sind am Ende des Rechnungsjahres abzurechnen. Für diesen Zweck haben die Länder Jahres-
berichte vorzulegen. 
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Landesumlage 
§ 4. Die Landesumlage darf 8,3 vH der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden 

an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (§ 10 Abs. 1 erster Satz) nicht übersteigen. 

Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen 
§ 5. (1) Der Bund hat mit den am Finanzausgleich beteiligten Gebietskörperschaften vor der Inangriff-

nahme steuerpolitischer Maßnahmen, die für die Gebietskörperschaften mit einem Ausfall an Steuern, an 
deren Ertrag sie beteiligt sind, verknüpft sein können, Verhandlungen zu führen. Das gleiche gilt für Mehrbe-
lastungen, die als Folge von Maßnahmen des Bundes am Zweckaufwand der Gebietskörperschaften zu erwar-
ten sind. 

 (2) Zur Teilnahme an diesen Verhandlungen sind für die Gemeinden deren Interessenvertretungen, das 
sind der Österreichische Städtebund und der Österreichische Gemeindebund, berechtigt. 

II. Abgabenwesen 
(§§ 5 bis 11 F-VG 1948) 

A. Ausschließliche Bundesabgaben 
§ 6. (1) Ausschließliche Bundesabgaben sind 

 1. die Körperschaftsteuer, die Abgabe von Zuwendungen, die Vermögensteuer, der Wohnbauförde-
rungsbeitrag, der Beitrag von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und der Dienstgeberbei-
trag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, das Erbschaftssteueräquivalent, die Sonderabgabe von Kreditinstituten; 

 2. die Tabaksteuer, die Stromsteuer, die Erdgassteuer, die Abgabe auf Stärkeerzeugnisse, der Absatzför-
derungsbeitrag auf Milch; 

 3. die Stempel- und Rechtsgebühren mit Ausnahme der Gebühren von Wetten anläßlich sportlicher 
Veranstaltungen im Gebiete nur eines Bundeslandes (einer Gemeinde), die Konsulargebühren, die 
Punzierungsgebühren, die Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren sowie alle sonstigen Gebühren 
und gebührenartigen Einnahmen der einzelnen Zweige der unmittelbaren Bundesverwaltung, die Ka-
pitalverkehrsteuern, die Straßenbenützungsabgabe, die Versicherungssteuer, der Straßenverkehrsbei-
trag, die Normverbrauchsabgabe, der Außenhandelsförderungsbeitrag, die Sonderabgabe von Erdöl, 
der Altlastenbeitrag; 

 4. die Ein- und Ausfuhrzölle samt den zollgesetzlich vorgesehenen Ersatzforderungen und den im Zoll-
verfahren auflaufenden Kosten, die neben den Zöllen erhobenen Monopolabgaben sowie die mit den 
Zöllen erhobenen inneren Steuern, Steuerausgleiche und Lizenzgebühren, soweit sie nicht nach § 7 
gemeinschaftliche Bundesabgaben sind, die Ausfuhrabgaben, die Monopolabgaben mit Ausnahme 
des Branntweinaufschlages und der Spielbankabgabe, der Abschöpfungsbetrag nach dem Zuckerge-
setz, der Abschöpfungsbetrag und die Ausgleichsabgabe nach dem Stärkegesetz, die Ausgleichsabga-
be nach dem Ausgleichsabgabegesetz, die Abgaben nach dem Antidumpinggesetz. 

(2) Vom Aufkommen an 
 1. Körperschaftsteuer sind 1,934 vH für Zwecke des Familienlastenausgleiches, 1,428 vH für Zwecke 

des Katastrophenfonds und im Jahr 1997: 73 986 000 S, im Jahr 1998: 93 240 000 S, im Jahr 1999: 
117 820 000 S sowie im Jahr 2000: 141 328 000 S für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft und 

 2. Wohnbauförderungsbeitrag im Jahr 1997: 244 744 000 S, im Jahr 1998: 308 438 000 S, im Jahr 
1999: 389 750 000 S sowie im Jahr 2000: 467 514 000 S für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft 
zu verwenden. 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 
§ 7. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer – veranlagte Einkommensteuer 

einschließlich Abzugsteuer gemäß § 99 EStG 1988, BGBl. Nr. 400, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer I (§ 93 
Abs. 2 Z 1 und 2 EStG 1988) und Kapitalertragsteuer II (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988) –, die Um-
satzsteuer, die Biersteuer, die Weinsteuer, die Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, die Alko-
holsteuer, der Branntweinaufschlag und Monopolausgleich, die Abgabe von alkoholischen Getränken, die 
Mineralölsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die 
Kraftfahrzeugsteuer, die motorbezogene Versicherungssteuer, die Spielbankabgabe, der Kunstförderungsbei-
trag und der Kulturgroschen. Die Teilung der zuletzt genannten Abgabe zwischen dem Bund und den Län-
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dern (Wien als Land) und die Aufteilung der Ertragsanteile der Länder bleiben der bundesgesetzlichen Rege-
lung vorbehalten. 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der Abgaben, der sich nach Abzug der Rückvergütungen und 
der für eine Mitwirkung bei der Abgabeneinhebung allenfalls gebührenden Vergütungen ergibt. Nebenan-
sprüche im Sinne der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, unterliegen nicht der Teilung. Vor der 
Teilung sind bei der Einkommensteuer nach Abzug des im § 39 Abs. 5 lit. a des Familienlastenausgleichsge-
setzes 1967, BGBl. Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1987 genannten Betrages, der 
dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zuzuweisen ist (Abgeltungsbetrag), abzuziehen: 
 1. ein Anteil in der Höhe von 1,934 vH des Aufkommens für Zwecke des Familienlastenausgleiches, 
 2. ein Anteil in der Höhe von 1,428 vH des Aufkommens für Zwecke des Katastrophenfonds, 
 3. bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer 17,642 vH für die teilweise Finan-

zierung der Beitragsleistungen Österreichs an die Europäische Union. 
Bei der Kapitalertragsteuer II sind keine Anteile für die angeführten Fonds abzuziehen. 

(3) Die Kosten der Einhebung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben trägt der Bund. 
§ 8. (1) Die Erträge der im § 7 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme 

des Kulturgroschens und der Spielbankabgabe werden zwischen dem Bund, den Ländern (Wien als Land) 
und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 

  Bund  Länder  Gemeinden 

Veranlagte Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer ......  46,847 28,738 24,415 
Lohnsteuer .............................................................................  63,596 20,405 15,999 
Kapitalertragsteuer I ...............................................................  20,825 13,193 65,982 
Kapitalertragsteuer II .............................................................  53,000 27,000 20,000 
Umsatzsteuer ..........................................................................  69,050 18,577 12,373 
Biersteuer ...............................................................................  38,601 33,887 27,512 
Weinsteuer .............................................................................  38,601 33,887 27,512 
Schaumweinsteuer ..................................................................  38,601 33,887 27,512 
Zwischenerzeugnissteuer ........................................................  38,601 33,887 27,512 
Alkoholsteuer .........................................................................  38,601 33,887 27,512 
Branntweinaufschlag und Monopolausgleich ..........................  38,601 33,887 27,512 
Abgabe von alkoholischen Getränken .....................................  40,000 30,000 30,000 
Mineralölsteuer ......................................................................  91,291 6,575 2,134 
Erbschafts- und Schenkungssteuer ..........................................  70,000 30,000 – 
Grunderwerbsteuer .................................................................  4,000 – 96,000 
Bodenwertabgabe ...................................................................  4,000 – 96,000 
Kraftfahrzeugsteuer ................................................................  82,833 17,167 – 
Motorbezogene Versicherungssteuer .......................................  50,000 50,000 – 
Kunstförderungsbeitrag ..........................................................  70,000 30,000 – 

(2) Vor der länderweisen Verteilung sind von den Anteilen der Länder und der Gemeinden an den ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe und des Kunstförderungsbeitrages 
abzuziehen: 
 1. von den Anteilen der Länder: 
 a) für die teilweise Finanzierung der Beitragsleistungen Österreichs an die Europäische Union 

16,835 vH der Summe aus 
 aa) den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln und den Bruttosozialprodukt-Eigenmitteln und 
 ab) dem Betrag von 8 487 200 000 S, der ab dem Jahr 1998 jährlich um 3 vH gegenüber 

dem Vorjahreswert zu erhöhen ist; 
 b) für den Bund ein Betrag von 2 290 Millionen Schilling jährlich. 
 2. von den Anteilen der Gemeinden für den Bund ein Betrag von 1 460 Millionen Schilling jährlich. 
Der Abzug dieser Beträge hat bei den einzelnen Abgabenanteilen im Verhältnis der Höhe der Abgaben-
anteile zu erfolgen. 

(3) Weiters sind abzuziehen: 
 1. von den Ertragsanteilen des Bundes für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft 
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 a) bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer im Jahr 1997: 74 204 000 S, im 
Jahr 1998: 93 515 000 S, im Jahr 1999: 118 168 000 S und im Jahr 2000: 141 745 000 S, 

 b) bei der Lohnsteuer im Jahr 1997: 349 502 000 S, im Jahr 1998: 440 458 000 S, im Jahr 1999: 
556 575 000 S und im Jahr 2000: 667 625 000 S, 

 c) bei der Kapitalertragsteuer I im Jahr 1997: 2 708 000 S, im Jahr 1998: 3 413 000 S, im Jahr 1999: 
4 313 000 S und im Jahr 2000: 5 174 000 S, 

 d) bei der Umsatzsteuer im Jahr 1997: 360 741 000 S, im Jahr 1998: 454 621 000 S, im Jahr 1999: 
574 471 000 S und im Jahr 2000: 689 092 000 S. 

 2. vor der länderweisen Verteilung von den Ertragsanteilen der Länder für Zwecke der Siedlungswas-
serwirtschaft 

 a) bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer im Jahr 1997: 
46 957 000 S, im Jahr 1998: 59 177 000 S, im Jahr 1999: 74 778 000 S und im Jahr 2000: 
89 698 000 S, 

 b) bei der Lohnsteuer im Jahr 1997: 114 245 000 S, im Jahr 1998: 143 977 000 S, im Jahr 
1999: 181 933 000 S und im Jahr 2000: 218 233 000 S, 

 c) bei der Kapitalertragsteuer I im Jahr 1997: 1 818 000 S, im Jahr 1998: 2 291 000 S, im Jahr 
1999: 2 895 000 S und im Jahr 2000: 3 473 000 S. 

 3. vor der länderweisen Verteilung von den Ertragsanteilen der Gemeinden für Zwecke der Siedlungs-
wasserwirtschaft 

 a) bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer im Jahr 1997: 
39 893 000 S, im Jahr 1998: 50 275 000 S, im Jahr 1999: 63 529 000 S und im Jahr 2000: 
76 204 000 S, 

 b) bei der Lohnsteuer im Jahr 1997: 89 578 000 S, im Jahr 1998: 112 890 000 S, im Jahr 1999: 
142 651 000 S und im Jahr 2000: 171 113 000 S, 

 c) bei der Kapitalertragsteuer I im Jahr 1997: 9 093 000 S, im Jahr 1998: 11 459 000 S, im 
Jahr 1999: 14 479 000 S und im Jahr 2000: 17 369 000 S, 

 d) bei der Umsatzsteuer im Jahr 1997: 61 288 000 S, im Jahr 1998: 77 238 000 S, im Jahr 
1999: 97 599 000 S und im Jahr 2000: 117 073 000 S. 

(4) Die Länder leisten zu den Kosten der Siedlungswasserwirtschaft einen weiteren Beitrag von zusam-
men 92 925 000 S im Jahr 1997, von zusammen 117 109 000 S im Jahr 1998, von zusammen 147 981 000 S 
im Jahr 1999 und von zusammen 177 507 000 S im Jahr 2000 im Verhältnis ihrer Anteile an der Umsatz-
steuer. 

(5) Die für die Siedlungswasserwirtschaft bestimmten Anteile gemäß § 6 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie gemäß 
Abs. 3 Z 1 lit. a, lit. b und lit. c, Abs. 3 Z 2, Abs. 3 Z 3 lit. a, lit. b und lit. c sind vierteljährlich in dem Monat, 
der dem Quartalsende folgt, erstmalig im April 1997, die Anteile gemäß Abs. 3 Z 1 lit. d, Abs. 3 Z 3 lit. d und 
die Beiträge gemäß Abs. 4 sind in zwölf gleich großen Monatsbeträgen auf ein Sonderkonto des Bundes mit 
der Bezeichnung „Siedlungswasserwirtschaft“ zu überweisen und nutzbringend anzulegen. 

(6) Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, die gemäß Abs. 1 bis 4 auf die Länder 
und Gemeinden entfallen, werden auf die Länder und länderweise auf die Gemeinden nach den folgenden 
Schlüsseln aufgeteilt: 
 1. bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer auf die Länder 28,021 Hun-

dertteile nach dem örtlichen Aufkommen und 0,717 Hundertteile nach den länderweisen An-
teilen der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe (§ 10 
Abs. 1); auf die Gemeinden 

 a) zu drei Fünfteln nach dem länderweisen Aufkommen an dieser Steuer und 
 b) zu zwei Fünfteln in folgendem Verhältnis: 
 Burgenland ..................................................................................  1,583 vH 
 Kärnten .................................................................................................  5,247 vH 
 Niederösterreich ....................................................................................  15,004 vH 
 Oberösterreich .......................................................................................  16,318 vH 
 Salzburg ................................................................................................  9,326 vH 
 Steiermark .............................................................................................  9,657 vH 
 Tirol ......................................................................................................  9,021 vH 
 Vorarlberg .............................................................................................  6,428 vH 
 Wien ............................................................................................  27,416 vH 
 2. bei der Lohnsteuer auf die Länder 19,990 Hundertteile nach der Volkszahl und 0,415 Hundert-

teile nach den länderweisen Anteilen der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabga-
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ben ohne Spielbankabgabe (§ 10 Abs. 1); auf die Gemeinden nach dem abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel; 

 3. bei der Kapitalertragsteuer I auf die Länder und Gemeinden, bei der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer auf die Länder und bei der Grunderwerbsteuer und der Bodenwertabgabe auf die 
Gemeinden nach dem örtlichen Aufkommen; 

 4. bei der Kapitalertragsteuer II auf die Länder 18,900 Hundertteile nach der Volkszahl und 
8,100 Hundertteile nach dem örtlichen Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer ein-
schließlich Abzugsteuer; auf die Gemeinden nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel; 

 5. bei der Umsatzsteuer auf die Länder 17,771 Hundertteile nach der Volkszahl, 0,539 Hundert-
teile zu einem Sechstel auf Wien als Land und zu fünf Sechsteln auf die Länder ohne Wien 
nach der Volkszahl und 0,267 Hundertteile nach den länderweisen Anteilen der Gemeinden an 
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe (§ 10 Abs. 1); auf die Gemein-
den 4,843 Hundertteile nach der Volkszahl, 6,186 Hundertteile nach dem abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel und 1,344 Hundertteile nach dem in Z 1 lit. b genannten Verhältnis; 

 6. bei der Biersteuer auf die Länder 15,736 Hundertteile und auf die Gemeinden 19,232 Hundert-
teile nach der Volkszahl, weiters auf die Länder 18,151 Hundertteile und auf die Gemeinden 
8,280 Hundertteile in folgendem Verhältnis: 

 Burgenland .......................................................................................  2,327 vH 
 Kärnten .............................................................................................  8,812 vH 
 Niederösterreich ................................................................................  17,831 vH 
 Oberösterreich ...................................................................................  17,964 vH 
 Salzburg ............................................................................................  8,832 vH 
 Steiermark .........................................................................................  14,879 vH 
 Tirol ..................................................................................................  11,761 vH 
 Vorarlberg .........................................................................................  4,331 vH 
 Wien .................................................................................................  13,263 vH 
 7. bei der Weinsteuer, bei der Schaumweinsteuer, bei der Zwischenerzeugnissteuer, bei der Al-

koholsteuer, beim Branntweinaufschlag und Monopolausgleich sowie bei der Abgabe von al-
koholischen Getränken auf die Länder und Gemeinden nach der Volkszahl; 

 8. bei der Mineralölsteuer auf die Länder und Gemeinden zu einem Viertel nach der Volkszahl 
und zu drei Vierteln in folgendem Verhältnis: 

 Burgenland .......................................................................................  3,758 vH 
 Kärnten .............................................................................................  8,203 vH 
 Niederösterreich ................................................................................  22,431 vH 
 Oberösterreich ...................................................................................  16,756 vH 
 Salzburg ............................................................................................  7,359 vH 
 Steiermark .........................................................................................  15,645 vH 
 Tirol ..................................................................................................  10,332 vH 
 Vorarlberg .........................................................................................  4,007 vH 
 Wien .................................................................................................  11,509 vH 
 9. bei der Kraftfahrzeugsteuer und der motorbezogenen Versicherungssteuer in folgendem Ver-

hältnis: 
 Burgenland .......................................................................................  3,243 vH 
 Kärnten .............................................................................................  6,769 vH 
 Niederösterreich ................................................................................  19,261 vH 
 Oberösterreich ...................................................................................  16,993 vH 
 Salzburg ............................................................................................  6,557 vH 
 Steiermark .........................................................................................  14,757 vH 
 Tirol ..................................................................................................  7,548 vH 
 Vorarlberg .........................................................................................  4,246 vH 
 Wien .................................................................................................  20,626 vH 
 10. beim Kunstförderungsbeitrag auf die Länder nach der Volkszahl. 

(7) Der Reinertrag der Spielbankabgabe ist auf den Bund, auf die Länder (Wien als Land) und auf die 
Gemeinden (Wien als Gemeinde) aufzuteilen. Die Aufteilung auf die Länder und Gemeinden hat hiebei nach 
dem örtlichen Aufkommen zu erfolgen, wobei die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Spielbankabgabe 
ausschließlich auf jene Gemeinden zu beschränken ist, in denen eine Spielbank betrieben wird. Es erhalten 
der Bund 60 vH, die Länder 5 vH und die Gemeinden 35 vH bis zu einem jährlichen Aufkommen je Gemein-
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de von 10 Millionen Schilling; von dem darüberliegenden Aufkommen erhalten der Bund 70 vH, die Länder 
15 vH und die Gemeinden 15 vH. 

(8) (Verfassungsbestimmung) Die Volkszahl bestimmt sich nach dem vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem 
Beginn des dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden Kalenderjahres. Der abgestufte Bevölkerungs-
schlüssel wird folgendermaßen gebildet: 

Die ermittelte Volkszahl der Gemeinden wird 
bei Gemeinden mit höchstens 10 000 Einwohnern mit ................................................................... 11/3, 
bei Gemeinden mit 10 001 bis 20 000 Einwohnern mit .................................................................... 12/3, 
bei Gemeinden mit 20 001 bis 50 000 Einwohnern und 
bei Städten mit eigenem Statut mit höchstens 50 000 Einwohnern mit ............................................ 21/3, 
und bei Gemeinden mit über 50 000 Einwohnern und der Stadt Wien mit ....................................... 21/3, 
vervielfacht. Zu diesen Beträgen wird bei Gemeinden, deren Einwohnerzahl im Bereich von 9 000 bis 
10 000, von 18 000 bis 20 000 oder von 45 000 bis 50 000 liegt, bei Städten mit eigenem Statut jedoch 
nur bei solchen, deren Einwohnerzahl im Bereich von 45 000 bis 50 000 liegt, ein weiterer Betrag von 
31/3 vervielfacht mit der Zahl, mit der die Einwohnerzahl die untere Bereichsgrenze übersteigt, dazuge-
zählt. Die länderweise Zusammenzählung der so ermittelten Gemeindezahlen ergibt die abgestuften 
Bevölkerungszahlen der Länder. 

§ 9. Wenn die Summe der Ertragsanteile Wiens als Land und Gemeinde an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe 33 vH der entsprechenden Ertragsanteile der Länder und 
Gemeinden einschließlich Wiens übersteigt, fällt der Mehrbetrag je zur Hälfte den Ländern außer Wien und 
den Gemeinden außer Wien zu. Ein Betrag zwischen 30,4 und 33 vH wird in jedem Fall zu einem Viertel auf 
die Länder außer Wien und zu einem Viertel auf die Gemeinden außer Wien aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt 
auf die Länder nach der Volkszahl, auf die Gemeinden nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel. 

§ 10. (1) Zum Zwecke der Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zunächst die Ertragsanteile auf die Gemeinden 
länderweise unter Beachtung der im § 8 Abs. 6 angeführten Schlüssel rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte 
Ertragsanteile). Von den so länderweise errechneten Beträgen sind 13,5 vH auszuscheiden und den Ländern 
(Wien als Land) zu überweisen; sie sind – außer in Wien – für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (zweckgebundene Landesmittel). 

(2) Die restlichen 86,5 vH sind vorerst länderweise nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel insge-
samt um einen jährlichen Betrag in Höhe von 102,30 S vervielfacht mit der Volkszahl zu kürzen und länder-
weise nach dem Verhältnis der Volkszahl insgesamt um diesen Betrag wiederum zu erhöhen. Diese Mittel 
sind an die Länder zu überweisen und – außer in Wien – von diesen als Gemeindeertragsanteile an den ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben an die einzelnen Gemeinden nach folgendem Schlüssel aufzuteilen: Jene 
Gemeinden, deren Finanzkraft im Vorjahr den Finanzbedarf nicht erreicht hat, erhalten 30 vH des Unter-
schiedsbetrages zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft. Von den verbleibenden Ertragsanteilen erhält zuerst 
jede Gemeinde jährlich 102,30 S je Einwohner, die restlichen Ertragsanteile sind nach dem abgestuften Be-
völkerungsschlüssel (§ 8 Abs. 8 dritter und vierter Satz) auf alle Gemeinden des Landes zu verteilen. 

(3) Der Finanzbedarf jeder Gemeinde wird ermittelt, indem die Landesdurchschnittskopfquote der Fi-
nanzkraft des Vorjahres mit der abgestuften Bevölkerungszahl der Gemeinde (§ 8 Abs. 8 dritter und vierter 
Satz) vervielfacht wird. Die Landesdurchschnittskopfquote ergibt sich aus der Finanzkraft (Abs. 4) aller Ge-
meinden des Landes, geteilt durch die Volkszahl des Landes (§ 8 Abs. 8 erster Satz). 

(4) Die Finanzkraft des Vorjahres wird ermittelt durch Heranziehung 
 1. der Grundsteuer für Steuergegenstände gemäß § 1 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. 

Nr. 149, unter Zugrundelegung der Meßbeträge des Vorjahres (Abs. 3) und eines Hebesatzes von 360 
vH; 

 2. von 39 vH der tatsächlichen Erträge der Kommunalsteuer und der Lohnsummensteuer des zweitvo-
rangegangenen Jahres. 

§ 11. (1) Den Ländern und Gemeinden gebühren monatliche Vorschüsse auf die ihnen nach den vorste-
henden Bestimmungen zustehenden Ertragsanteile. Diese Vorschüsse sind nach dem Ertrag der gemein-
schaftlichen Bundesabgaben im zweitvorangegangenen Monat zu bemessen. Die Abzüge gemäß § 8 Abs. 2 
sind in monatlich gleichen Teilbeträgen vorzunehmen, wobei den Abzügen gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 lit. a die für 
das laufende Jahr geschätzten Zahlungserfordernisse zugrunde zu legen sind. Abweichungen sind nur bei den 
Vorschüssen für die Monate Jänner und Februar zur Verhinderung von Übergenüssen oder Guthaben zuläs-
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sig. Die endgültige Abrechnung hat auf Grund des Rechnungsabschlusses des Bundes zu erfolgen; doch muß, 
sobald die vorläufigen Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres der Bundesfinanzverwaltung vorliegen, 
spätestens aber bis Ende März, eine Zwischenabrechnung durchgeführt werden und müssen hiebei – vorbe-
haltlich der endgültigen Abrechnung – den Ländern und Gemeinden allfällige Restguthaben flüssiggemacht 
sowie allfällige Übergenüsse im Wege der Einbehaltung von den Ertragsanteilevorschüssen hereingebracht 
werden. Diese Zwischenabrechnung hat sich auch auf den Kopfquotenausgleich (§ 20 Abs. 1) zu erstrecken, 
wobei die Überweisung der aus dieser Rechtseinrichtung sich ergebenden Beträge an die in Betracht kom-
menden Länder am 20. Juni zu erfolgen hat. 

(2) Die den Ländern und der Gesamtheit der Gemeinden jedes Landes gebührenden Vorschüsse auf die 
Ertragsanteile müssen den Ländern spätestens zum 20. des Monates, für den sie gebühren, überwiesen wer-
den. Die Länder ihrerseits haben die den Gemeinden gebührenden Anteile gemäß § 10 Abs. 2 bis 4 nach 
Abzug der Landesumlage an diese Gebietskörperschaften bis spätestens zum 10. jenes Monates zu überwei-
sen, der dem Monat nachfolgt, in dem sie selbst die Anteile seitens des Bundes empfangen haben. 

(3) Zusätzlich zu den Vorschüssen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 gebühren den Ländern und Gemeinden 
jährlich je 2 000 Millionen Schilling als Vorschüsse auf die zu erwartenden Anteile an der Kapitalertragsteuer 
II. Der Bund hat diese Vorschüsse an die Länder und diese haben die den Gemeinden gebührenden Anteile 
nach Abzug der Landesumlage den Gemeinden nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel jeweils bis 
Ende Dezember zu überweisen. 

§ 12. Zuschlagsabgaben sind die Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten und die Zuschläge 
zu diesen Abgaben. Das Ausmaß der Zuschläge darf 90 vH zur Totalisateur- und Buchmachereinsatzgebühr 
und 30 vH zur Totalisateur- und Buchmachergewinstgebühr nicht übersteigen. 

§ 13. (1) Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand sind die Bundesgewerbesteuer und die Ge-
werbesteuer. 

(2) Von demselben Besteuerungsgegenstand Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 2/1954, erheben der Bund (Bundesgewerbesteuer) und die Gemeinden (Gewerbesteuer) gleicharti-
ge Abgaben. Die Abgabe des Bundes beträgt 128 vH des einheitlichen Steuermeßbetrages und wird zugleich 
mit der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital berechnet, festgesetzt, eingehoben 
und zwangsweise eingebracht. Unabhängig vom Gewerbeertrag und vom Gewerbekapital können die Ge-
meinden auch die Lohnsumme als Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer wählen. 

(3) Die Regelung der Erhebung und der Verwaltung der im Abs. 1 genannten Abgaben erfolgt durch die 
Bundesgesetzgebung mit der Maßgabe, daß die Regelung der Erhebung und der Verwaltung der Lohnsum-
mensteuer für Erhebungszeiträume bis 31. Dezember 1993 der Landesgesetzgebung insoweit überlassen wird, 
als nicht bundesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(4) Für die Erhebung und Verwaltung der Lohnsummensteuer sind die Gemeinden zuständig, soweit 
nicht bundes- oder landesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(5) Der Ertrag der Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) wird nach dem 
tatsächlichen örtlichen Aufkommen unter Berücksichtigung der Zerlegungsanteile aufgeteilt. Die Überwei-
sung des Ertrages der Gewerbesteuer erfolgt monatlich im nachhinein in der Höhe des Erfolges des abgelau-
fenen Kalendermonates. Die Behörden der Bundesfinanzverwaltung sind verpflichtet, den Gemeinden auf 
Verlangen alle Aufschlüsse über die Bemessung und Einhebung dieser Abgabe und deren voraussichtlichen 
Ertrag zu erteilen. 

(6) Nebenansprüche zur Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) und zur 
Bundesgewerbesteuer im Sinne der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, fallen dem Bund zu, der 
auch die Kosten der ihm auf dem Gebiete der Gewerbesteuer obliegenden Verwaltungsaufgaben zu tragen hat. 

C. Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben 
§ 14. (1) Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben sind insbesondere: 

 1. die Grundsteuer; 
 1a. die Kommunalsteuer; 
 2. Zweitwohnsitzabgaben; 
 3. die Feuerschutzsteuer; 
 4. Fremdenverkehrsabgaben; 
 5. Jagd- und Fischereiabgaben (Abgaben auf Besitz und Pachtung von Jagd- und Fischereirech-

ten) sowie Jagd- und Fischereikartenabgaben; 
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 6. Mautabgaben für die Benützung von Höhenstraßen von besonderer Bedeutung, die nicht vor-
wiegend der Verbindung von ganzjährig bewohnten Siedlungen mit dem übrigen Verkehrs-
netz, sondern unter Überwindung größerer Höhenunterschiede der Zugänglichmachung von 
Naturschönheiten dienen; 

 7. Abgaben von Anzeigen in Zeitungen oder sonstigen Druckwerken; 
 8. Abgaben auf die entgeltliche Lieferung von Speiseeis einschließlich darin verarbeiteter oder 

dazu verabreichter Früchte und von Getränken, jeweils einschließlich der mitverkauften Um-
schließung und des mitverkauften Zubehörs, soweit die Lieferung nicht für Zwecke des Wie-
derverkaufs im Rahmen einer nachhaltigen Tätigkeit erfolgt. Ausgenommen von der Besteue-
rung sind Lieferungen im Sinne des § 10 Abs. 3 Z 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. 
Nr. 663, wenn die Verschaffung der Verfügungsmacht am Ort der Produktion erfolgt und 
wenn keine Beförderung und keine Versendung vorliegt, sowie Lieferungen von Milch; 

 9. Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages; 
 10. Lustbarkeitsabgaben mit Zweckwidmung des Ertrages, insbesondere Abgaben für die Errichtung 

und den Betrieb von Rundfunk- und Fernsehrundfunkempfangsanlagen (zB Fernsehschilling), 
Kriegsopferabgaben, Sportförderungsabgaben (zB Kultur- und Sportschilling); 

 11. Abgaben für das Halten von Tieren; 
 12. Abgaben von freiwilligen Feilbietungen; 
 13. Abgaben von Ankündigungen; 
 14. Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen 

Luftraumes; 
 15. Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern; 
 16. Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen; 
 17. die Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben. 

(2) Die im Abs. 1 unter Z 1, 1a, 2, 8, 9, 11 bis 14 und 16 angeführten Abgaben sowie die unter Abs. 1 
Z 17 angeführten Gemeindeverwaltungsabgaben sind ausschließliche Gemeindeabgaben. 

(3) Ist eine ausschließliche Landes(Gemeinde)abgabe vom Entgelt zu bemessen, so gehört die Umsatz-
steuer nicht zur Bemessungsgrundlage. 

D. Gemeindeabgaben auf Grund freien Beschlußrechtes 
§ 15. (1) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Beschluß der Gemeindevertretung die Hebesätze der 

Grundsteuer bis zum Ausmaß von 500 vH festzusetzen. 
(2) Die Festsetzung der Hebesätze durch die Gemeinden kann innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, 

und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Die Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer wirkt auf 
den Beginn des Haushaltsjahres zurück. 

(3) Die Gemeinden werden ferner ermächtigt, durch Beschluß der Gemeindevertretung folgende Abga-
ben vorbehaltlich weitergehender Ermächtigung durch die Landesgesetzgebung auszuschreiben: 
 1. Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) gemäß § 14 Abs. 1 Z 9, die in Hundertteilen des Eintritts-

geldes erhoben werden, allgemein bis zum Ausmaß von 25 vH, bei Filmvorführungen bis zum Aus-
maß von 10 vH des Eintrittsgeldes mit Ausschluß der Abgabe. Ausgenommen sind Lustbarkeitsabga-
ben für Veranstaltungen von Theatern, die aus Mitteln des Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde 
regelmäßige Zuschüsse erhalten; 

 2. die gemäß § 14 Abs. 1 Z 8 bezeichneten Abgaben im Ausmaß von 10 vH des Entgelts bei Speiseeis 
und alkoholhältigen Getränken und von 5 vH des Entgelts bei alkoholfreien Getränken; ausgenom-
men sind Lieferungen zur unmittelbaren Konsumation in Verkehrsmitteln an die Fahrgäste oder das 
Personal, soweit nicht die vom Verkehrsmittel zurückgelegte Strecke überwiegend in derselben Ge-
meinde liegt. Alkoholfreie Getränke sind Getränke mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen von 
0,5 vH Vol. oder weniger; 

 3. ohne Rücksicht auf ihre Höhe Abgaben für das Halten von Tieren, die nicht in Ausübung eines Beru-
fes oder Erwerbes gehalten werden, und für das Halten von Hunden, die nicht als Wachhunde oder 
Blindenführerhunde gehalten werden; 

 4. die gemäß § 14 Abs. 1 Z 12 und Z 13 bezeichneten Abgaben von freiwilligen Feilbietungen und von 
Ankündigungen; 

 5. Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen, die für Zwecke der öffentli-
chen Verwaltung betrieben werden, mit Ausnahme von Weg- und Brückenmauten, bis zu einem 
Ausmaß, bei dem der mutmaßliche Jahresertrag der Gebühren das doppelte Jahreserfordernis für die 
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Erhaltung und den Betrieb der Einrichtung oder Anlage sowie für die Verzinsung und Tilgung der 
Errichtungskosten unter Berücksichtigung einer der Art der Einrichtung oder Anlage entsprechenden 
Lebensdauer nicht übersteigt. 

(4) Das Entgelt im Sinne des Abs. 3 Z 2 ist nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 
zu bemessen. Nicht zum Entgelt gehören die Umsatzsteuer, das Bedienungsgeld und die Getränkesteuer. 

(5) Für die entgeltliche Lieferung gemäß § 14 Abs. 1 Z 8 gilt § 3 Abs. 1, 7 und 8 des Umsatzsteuergeset-
zes 1994. 

(6) Verordnungen der Gemeinden auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits nach dessen Kund-
machung erlassen werden, wobei diese Verordnungen frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
Kraft gesetzt werden dürfen. Werden derartige Verordnungen erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen, 
können diese rückwirkend mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in Kraft gesetzt werden. 

§ 16. (1) Für die Regelung der Erhebung und der Verwaltung der Kommunalsteuer (§ 14 Abs. 1 Z 1a) ist 
die Landesgesetzgebung zuständig, soweit nicht bundesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(2) Für die Erhebung und Verwaltung der Kommunalsteuer sind die Gemeinden zuständig, soweit nicht 
bundes- oder landesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

§ 17. (1) Die Regelung der Erhebung und Verwaltung der Grundsteuer (§ 14 Abs. 1 Z 1) und der Feuer-
schutzsteuer (§ 14 Abs. 1 Z 3) erfolgt durch die Bundesgesetzgebung mit der Maßgabe, daß hinsichtlich der 
Grundsteuer bis zum Inkrafttreten einer landesgesetzlichen Regelung auf Grund eines Grundsatzgesetzes des 
Bundes (Art. 12 und 15 B-VG) die Regelung 
 1. der zeitlichen Befreiung für wiederhergestellte Wohnhäuser (§ 21 des Wohnhaus-Wiederaufbau-

gesetzes, BGBl. Nr. 130/1948), 
 2. der zeitlichen Befreiung für Neu-, Zu-, Auf-, Um- und Einbauten (Bundesgesetz vom 11. Juli 1951, 

BGBl. Nr. 157), und 
 3. der Erhebung und der Verwaltung 
der Landesgesetzgebung insoweit überlassen wird, als nicht bundesgesetzliche Vorschriften entgegen-
stehen. Die Feststellung der Dauer und des Ausmaßes der zeitlichen Grundsteuerbefreiungen im Sinne 
der beiden vorstehend genannten Bundesgesetze obliegt den Gemeinden. Die Bestimmungen der §§ 186 
Abs. 1 und 194 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, stehen dieser Sonderregelung 
nicht entgegen. Für die Berechnung und Festsetzung des Jahresbetrages der Grundsteuer sowie für die Ein-
hebung und zwangsweise Einbringung sind die Gemeinden zuständig. 

(2) Der Ertrag der Feuerschutzsteuer wird länderweise im folgenden Verhältnis aufgeteilt: 
 Burgenland ..................................................................................  3,156 vH 
 Kärnten ........................................................................................  7,109 vH 
 Niederösterreich ...........................................................................  19,469 vH 
 Oberösterreich .............................................................................  17,803 vH 
 Salzburg ......................................................................................  7,027 vH 
 Steiermark ...................................................................................  14,357 vH 
 Tirol ............................................................................................  8,854 vH 
 Vorarlberg ...................................................................................  5,181 vH 
 Wien ............................................................................................  17,044 vH 

(3) Die Überweisung des Ertrages der Feuerschutzsteuer erfolgt bis 31. März, 30. Juni, 30. September 
und 31. Dezember jeden Jahres in der Höhe des Erfolges des vorangegangenen Kalendervierteljahres. § 7 
Abs. 2 erster Satz ist anzuwenden. Die Behörden der Bundesfinanzverwaltung sind verpflichtet, den Ländern 
auf Verlangen alle Aufschlüsse über die Bemessung und Einhebung dieser Abgabe und deren voraussichtli-
chen Ertrag zu erteilen. 

§ 18. Die im § 13 Abs. 2, 4 und 5 , § 15 Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 2 sowie im § 17 Abs. 1 letzter Satz ge-
regelten Aufgaben der Gemeinde sind mit Ausnahme der zwangsweisen Einbringung der Grundsteuer solche 
des eigenen Wirkungsbereiches. 

§ 19. (1) Werden aus Anlaß der Erhebung der Straßenbenützungsabgabe gemäß dem Straßenbenüt-
zungsabgabegesetz, BGBl. Nr. 629/1994, oder des Straßenverkehrsbeitrages gemäß dem Straßenverkehrsbei-
tragsgesetz, BGBl. Nr. 302/1978, für österreichische Unternehmer auftretende und damit in ursächlichem 
Zusammenhang stehende Belastungen in Form der Gewährung einer Nachsicht von im Art. II dieses Bundes-
gesetzes genannten Abgaben berücksichtigt, so sind die nachgesehenen Beträge den am Ertrag beteiligten 
Gebietskörperschaften entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis so zuzurechnen, daß die ihnen zustehenden 
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Erträge verrechnungsmäßig ungekürzt bleiben und die Bedeckung der nachgesehenen Beträge ausschließlich 
zu Lasten der Straßenbenützungsabgabe zu erfolgen hat. 

(2) Die Behörden der Bundesfinanzverwaltung sind verpflichtet, über die in Abs. 1 genannten Vorgänge 
entsprechende Aufzeichnungen zu führen und, soweit es sich nicht um ausschließliche Bundesabgaben han-
delt, den Ländern und Gemeinden auf Verlangen über diese Verrechnung Auskunft zu erteilen. 

III. Finanzzuweisungen und Zuschüsse 
(§§ 12 und 13 F-VG 1948) 

Finanzzuweisungen 
§ 20. (1) Wenn die Summe der Ertragsanteile eines Landes an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 

für ein Jahr, auf den Kopf der Bevölkerung berechnet (Landeskopfquote), hinter dem Betrag zurückbleibt, der 
sich als Durchschnittskopfquote für die Gesamtheit der Länder mit Wien als Land ergibt, gewährt der Bund 
dem entsprechenden Land eine Finanzzuweisung 
 1. im Jahr 1997 auf Grundlage der Ertragsanteile des Jahres 1996 in Höhe von 92,6 vH, 
 2. in den Folgejahren auf Grundlage der Ertragsanteile des jeweiligen vorangegangenen Jahres in Höhe 

von 87,9 vH 
der Differenz zu dem der Durchschnittskopfquote entsprechenden Betrag. 

(2) Der Bund gewährt jenen Gemeinden, auf deren Gebiet sich Betriebsstätten im Sinne des § 30 Abs. 1 
der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, der Österreichischen Bundesbahnen befinden, Finanzzu-
weisungen im Gesamtbetrag von 100 Millionen Schilling jährlich. Der auf die einzelne Gemeinde – wobei 
Gemeinden, deren jährlicher Anteil 68 000 S nicht erreicht, wegen Geringfügigkeit außer Betracht zu bleiben 
haben – entfallende Betrag richtet sich unter Bedachtnahme auf den obigen Gesamtbetrag nach der Anzahl 
der in solchen Betriebsstätten beschäftigten Bediensteten. Die gebührenden Beträge sind spätestens am 
20. Juni des betreffenden Haushaltsjahres an die anspruchsberechtigten Gemeinden zu überweisen. Die Ge-
meinden, die nach den vorstehenden Bestimmungen eine Finanzzuweisung beanspruchen, haben ihren An-
spruch innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes, durch Vorlage eines schriftlichen Antrages, in dem das Bestehen einer solchen Betriebsstätte 
und die Anzahl der daselbst beschäftigten Bediensteten von der örtlich zuständigen Bundesbahndirektion 
bescheinigt ist, beim Bundesminister für Finanzen zu stellen. Maßgebend sind die Verhältnisse am 1. Jänner 
1997. Die Neuschaffung bzw. Auflassung von Betriebsstätten der vorgenannten Art ist von dem auf diesen 
Tatbestand folgenden Jahresbeginn an für die Berechnung der Finanzzuweisungen zu berücksichtigen. Im 
Falle der Neuschaffung von Betriebsstätten ist der Berechnung der Beschäftigtenstand des ersten Betriebsjah-
res zugrunde zu legen. 

(3) 1. Der Bund gewährt den Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunter-
nehmen eine Finanzzuweisung im Ausmaß von insgesamt 215 Millionen Schilling jährlich und 2,5 vH des 
Aufkommens an Stromsteuer und Erdgassteuer 
 a) im Jahr 1997: des Zeitraums vom Jänner bis Oktober 1997, 
 b) in den Jahren ab 1998: des Zeitraums vom November des Vorjahres bis zum Oktober des jeweiligen 

Jahres. 
Diese Finanzzuweisung kommt zu 55 vH Wien als Gemeinde zugute. Die restlichen 45 vH sind auf 
Wien auf Grund seiner Beteiligung an der Wiener Lokalbahnen AG und auf jene Gemeinden, die eine 
oder mehrere Autobus-, Obus- oder Straßenbahnlinien führen oder an einer solchen Nahverkehrsein-
richtung überwiegend beteiligt sind, zu verteilen. Die den Gemeinden zukommenden Anteile an dieser 
Finanzzuweisung sind auf die einzelnen Gemeinden nach dem arithmetischen Mittel aus dem Verhält-
nis der Streckenlänge und der Anzahl der beförderten Personen aufzuteilen; bei überwiegender Beteili-
gung einer Gemeinde an einem Nahverkehrsunternehmen ist auch auf das Beteiligungsverhältnis Be-
dacht zu nehmen. Anträge auf Gewährung einer Finanzzuweisung sind von den Gemeinden bis spätes-
tens 1. September eines jeden Jahres dem Bundesminister für Finanzen zu übermitteln; 

2. Der Bund gewährt den Gemeinden für Personennahverkehrs-Investitionen eine Finanzzuwei-
sung im Ausmaß von 226 800 000 S jährlich und 2,5 vH des Aufkommens an Stromsteuer und Erdgas-
steuer 
 – im Jahr 1997: des Zeitraums vom Jänner bis Oktober 1997, 
 – in den Jahren ab 1998: des Zeitraums vom November des Vorjahres bis zum Oktober des jewei-

ligen Jahres. 
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Diese Finanzzuweisung ist wie folgt aufzuteilen: 
 a) 6 800 000 S und 0,075 vH des Aufkommens an Stromsteuer und Erdgassteuer sind für die Gewäh-

rung von Finanzzuweisungen für publikumsbestimmte, ortsfeste Einrichtungen an Knotenpunkten 
öffentlicher Kraftfahrlinien des Personennahverkehrs (Autobusbahnhöfe) bestimmt. Diese Finanz-
zuweisung darf im Einzelfall 40 vH der gesamten Investitionssumme nicht übersteigen. Anträge auf 
Gewährung einer derartigen Finanzzuweisung sind von den Gemeinden bis spätestens 1. September 
eines jeden Jahres dem Bundesminister für Finanzen zu übermitteln. Den Anträgen ist ein Nachweis 
über die im Vorjahr vorgenommenen Investitionen und deren Kosten anzuschließen. 

 b) Der verbleibende Betrag von 220 000 000 S und 2,425 vH des Aufkommens an Stromsteuer und 
Erdgassteuer ist für die Förderung von Investitionen für Straßenbahn- und Obuslinien bestimmt und 
kommt den Landeshauptstädten mit mehr als 100 000 Einwohnern zugute. Die Aufteilung hat nach 
folgenden Hundertsätzen zu erfolgen: 

 Wien ............................................................................................................. 64,7 
 Graz .............................................................................................................. 11,1 
 Innsbruck ...................................................................................................... 8,7 
 Linz .............................................................................................................. 8,1 
 Salzburg ........................................................................................................ 7,4 
  Von dieser Finanzzuweisung sind den Gemeinden 220 000 000 S bis spätestens 31. Juli eines 

jeden Jahres und die weiteren 2,425 vH des Aufkommens an Stromsteuer und Erdgassteuer 
 – im Jahr 1997: des Zeitraums vom Jänner bis Oktober 1997 bis spätestens 20. Dezember 

1997, 
 – in den Jahren ab 1998: des Zeitraums vom November des Vorjahres bis zum Oktober des 

jeweiligen Jahres bis spätestens 20. Dezember eines jeden Jahres 
  zu überweisen. Die anspruchsberechtigten Gemeinden haben dem Bundesminister für Finanzen 

jeweils bis 31. Mai des Folgejahres über die Verwendung dieser Finanzzuweisung zu berichten. 
Der auf Wien entfallende Anteil berücksichtigt mit 4,1 vH die Beteiligung an der Wiener Lo-
kalbahnen AG. 

 c) Wird die unter lit. a angeführte Finanzzuweisung nicht zur Gänze ausgeschöpft, so ist der verblei-
bende Betrag auf die in lit. b genannten Gemeinden nach den dort angeführten Hundertsätzen aufzu-
teilen. 

(4) Der Bund gewährt den Ländern für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs jährlich eine Fi-
nanzzuweisung in Höhe von 4,888 vH des Ertrages der Mineralölsteuer abzüglich 441,8 Millionen Schilling. 
Diese Finanzzuweisung ist auf die Länder nach folgenden Hundertsätzen aufzuteilen: 
Burgenland .........................................................................................................  3,204 
Kärnten ...............................................................................................................  6,836 
Niederösterreich ..................................................................................................  17,826 
Oberösterreich .....................................................................................................  16,419 
Salzburg ..............................................................................................................  6,005 
Steiermark ...........................................................................................................  14,549 
Tirol ....................................................................................................................  7,739 
Vorarlberg ...........................................................................................................  4,083 
Wien ...................................................................................................................  23,339 
Die Bestimmungen über die Vorschüsse auf die Ertragsanteile der Länder an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben (§ 11 Abs. 1 und Abs. 2) sind anzuwenden. 

(5) Der Bund gewährt den Städten mit eigenem Statut Krems an der Donau und Waidhofen an der Ybbs 
als Abgeltung für den Mehraufwand, der diesen Gemeinden dadurch entsteht, daß in ihnen keine Bundespoli-
zeibehörden errichtet sind, bis zum 30. Juni eines jeden Jahres eine Finanzzuweisung. Die Höhe dieser Fi-
nanzzuweisung beträgt für Krems an der Donau 13 870 000 S, für Waidhofen an der Ybbs 5 030 000 S jähr-
lich. Die Finanzzuweisung ist ab dem Jahr 1994 entsprechend den Veränderungen des Gehalts gemäß § 28 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Verwal-
tung anzupassen. Wenn dieses Gehalt nach dem 30. Juni geändert wird, dann hat der Ausgleich bei der Fi-
nanzzuweisung für das nächste Jahr stattzufinden. 
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(6) Der Bund gewährt den Ländern in den Jahren 1997 und 1998 jeweils bis zum 30. September zur Fi-
nanzierung der Förderung der Landwirtschaft eine Finanzzuweisung in Höhe von 300 Millionen Schilling 
jährlich. Die Aufteilung erfolgt in folgendem Verhältnis: 
Burgenland .........................................................................................................  5,6 vH 
Kärnten ...............................................................................................................  6,7 vH 
Niederösterreich ..................................................................................................  30,9 vH 
Oberösterreich .....................................................................................................  22,7 vH 
Salzburg ..............................................................................................................  4,7 vH 
Steiermark ...........................................................................................................  19,3 vH 
Tirol ....................................................................................................................  5,6 vH 
Vorarlberg ...........................................................................................................  1,9 vH 
Wien ...................................................................................................................  2,6 vH 

(7) Der Bund gewährt den Ländern eine Finanzzuweisung zur Finanzierung von umweltschonenden und 
energiesparenden Maßnahmen in Höhe von 11,835 vH des Aufkommens an Stromsteuer und Erdgassteuer. 
Die Aufteilung auf die Länder erfolgt im Verhältnis der Anteile der Länder an den gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben für das Vorjahr mit Ausnahme der Spielbankabgabe und des Kunstförderungsbeitrages. Von 
dieser Finanzzuweisung sind den Ländern 11,835 vH des Aufkommens an Stromsteuer und Erdgassteuer 
 a) im Jahr 1997: des Zeitraums vom Jänner bis Mai 1997 bis 31. Juli 1997, 
 b) in den Jahren ab 1998: des Zeitraums vom November des Vorjahres bis zum Mai des jeweiligen 

Jahres bis spätestens 31. Juli eines jeden Jahres 
und 11,835 vH des Aufkommens an Stromsteuer und Erdgassteuer des Zeitraums vom Juni bis Oktober 
des jeweiligen Jahres bis spätestens 20. Dezember eines jeden Jahres zu überweisen. 

§ 21. (1) Der Bund gewährt Gemeinden (Wien als Gemeinde) jährlich eine Finanzzuweisung in der Hö-
he der Summe von 1,34 vH der ungekürzten Ertragsanteile (§ 10 Abs. 1 erster Satz) der Gemeinden (Wien als 
Gemeinde) und 70 Millionen Schilling. Dieser Betrag ist vorerst länderweise nach der Volkszahl aufzuteilen; 
hierauf sind die so erhaltenen Quoten jener Länder, deren Bedarf gemäß Abs. 6 dabei nicht erreicht wird, auf 
den Bedarf zu Lasten der übrigen Länder nach ihren Anteilen an der Volkszahl anzuheben, wobei jedoch 
jedem Land der Bedarf zu verbleiben hat. Die so errechneten Beträge sind bis spätestens 15. Juli eines jeden 
Jahres an die Länder zu überweisen, die diese Mittel nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen bis spätes-
tens 15. August eines jeden Jahres den Gemeinden als Finanzzuweisung zur Bewältigung der ihnen obliegen-
den Aufgaben zu überweisen haben. 

(2) Auf die Finanzzuweisung haben jene Gemeinden (ohne Wien) Anspruch, die eine solche Finanzzu-
weisung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichtes im Haushalt benötigen. Diese 
Voraussetzung ist dann gegeben, wenn 
 1. eine Gemeinde jeweils die im Abs. 4 angeführten Abgaben im höchstmöglichen Ausmaß erhebt, und 

dessenungeachtet 
 2. eine Gemeinde innerhalb der Größenklasse mit einer ermittelten Volkszahl (§ 8 Abs. 8) bis höchstens 

2 500 Einwohner, von 2 501 bis 10 000 Einwohner, von 10 001 bis 20 000 Einwohner, von 20 001 
bis 50 000 Einwohner und über 50 000 Einwohner eine Finanzkraft aufweist, die auf den Kopf der 
Bevölkerung der Gemeinde berechnet (Gemeindekopfquote) mit mehr als 10 vH unter der Bundes-
durchschnittskopfquote der Finanzkraft (Abs. 4) aller Gemeinden ausgenommen Wien derselben 
Größenklasse liegt. 

(3) Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Höhe der bereitzustellenden Bundesmittel sind die Er-
tragsanteile der Gemeinden im Sinne dieses Bundesgesetzes, die sich aus den im jeweiligen Bundes-
finanzgesetz enthaltenen gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe ergeben. 

(4) Die Finanzkraft einer Gemeinde wird ermittelt aus der Summe der Grundsteuer, Kommunalsteuer, 
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital), Lohnsummensteuer und Getränkesteuer 
und der den Gemeinden zugekommenen Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne 
Spielbankabgabe. 

(5) Die Summe der Finanzkraft (Abs. 4) der Gemeinden der im Abs. 2 Z 2 genannten Größenklassen für 
ein Jahr auf den Kopf der Bevölkerung der Gemeinden in dieser Größenklasse berechnet, bildet die Bundes-
durchschnittskopfquote einer Größenklasse. 

(6) Der Bund hat für die Gemeinden auf Grund der jeweils letzten vom Österreichischen Statistischen 
Zentralamt nach den Ergebnissen der vom Bundesministerium für Finanzen veranlaßten Erhebung über die 
Gemeindegebarung zur Veröffentlichung vorgesehenen Beiträge zur Österreichischen Statistik die Höhe der 
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negativen Abweichungen von der Bundesdurchschnittskopfquote (Abs. 5) gesondert nach Größenklassen zu 
ermitteln und den Ländern bis spätestens 31. Mai eines jeden Jahres mitzuteilen. Die Finanzzuweisung darf je 
berechtigte Gemeinde nicht größer sein als der Differenzbetrag zwischen ihrer Finanzkraft und 90 vH der mit 
der Volkszahl der Gemeinde vervielfältigten Bundesdurchschnittskopfquote der betreffenden Größenklasse 
und darf außerdem den Betrag von 420 000 S und 10 vH eines verbleibenden Differenzbetrages nicht über-
steigen. Die sich daraus ergebenden Summen der Gemeinden eines Landes bilden den Bedarf. 

(7) Soweit nach Durchführung des Verteilungsvorganges gemäß Abs. 6 den Ländern noch Finanzzuwei-
sungsmittel zur Verfügung stehen, sind diese in einem weiteren Verteilungsvorgang auf die Gemeinden so 
aufzuteilen, daß deren Finanzkraft (Abs. 4) möglichst auf den Landesdurchschnitt angehoben wird. Heranzu-
ziehen sind hiebei die letzten verfügbaren Rechnungsunterlagen. Wird der Landesdurchschnitt erreicht, ist ein 
verbleibender Betrag auf die Gemeinden des Landes aufzuteilen. Für diese Verteilungsvorgänge haben die 
Länder Richtlinien zu erlassen und zu veröffentlichen. Über die Mittelverteilung ist dem Bundesministerium 
für Finanzen unter Anschluß der Richtlinien bis Ende eines jeden Jahres Mitteilung zu machen. 

(8) Die Finanzzuweisung gemäß Abs. 6 ist in jenen Bundesländern, in denen auch ein Verteilungsvor-
gang gemäß Abs. 7 stattfindet, der Finanzkraft gemäß § 10 Abs. 2 der betreffenden Gemeinden hinzuzurech-
nen. 

(9) Der Bund und die Länder sind berechtigt, die von den Gemeinden bekanntgegebenen Gebarungser-
gebnisse (Abs. 6) bei den Gemeinden zu überprüfen. Von den Gemeinden zu Unrecht bezogene Finanzzuwei-
sungen sind an das Land zurückzuzahlen, das diese Mittel nach eigenem Ermessen für die Gemeinden zu 
verwenden hat. 

Zuschüsse 
§ 22. (1) Der Bund gewährt den Ländern und Gemeinden die nachstehenden Zweckzuschüsse, wenn die 

empfangenden Gebietskörperschaften eine Grundleistung mindestens in der Höhe des Zweckzuschusses 
erbringen: 
 1. den Ländern und Gemeinden für die auf eigene Rechnung geführten Theater und jene Theater, zu 

deren Abgangsdeckung sie vertraglich verpflichtet sind, im Ausmaß von insgesamt 293 Millionen 
Schilling jährlich. Dieser Zweckzuschuß ist zur teilweisen Deckung des laufenden Betriebsabganges 
oder eines darüber hinaus erforderlichen Investitionsaufwandes zu verwenden und aufzuteilen wie 
folgt: 

 a) Länder und Gemeinden, die dem Theatererhalterverband österreichischer Bundesländer und 
Städte als ordentliche Mitglieder angehören, erhalten 257 419 720 S. Die Gewährung des 
Zweckzuschusses ist abhängig von der Vorlage eines Verteilungsvorschlages, den diese Län-
der und Gemeinden einvernehmlich zu erstellen und dem Bundesministerium für Finanzen 
bis spätestens 31. Mai eines jeden Jahres zu übermitteln haben; 

 b) Länder und Gemeinden, die dem Theatererhalterverband österreichischer Bundesländer und 
Städte nicht als ordentliche Mitglieder angehören, erhalten für den gleichen Zweck sowie 
bei ansonsten gleichen Voraussetzungen 35 580 280 S. Anträge auf Gewährung eines 
Zweckzuschusses sind von diesen Ländern und Gemeinden bis spätestens 31. Mai eines je-
den Jahres dem Bundesministerium für Finanzen zu übermitteln; 

 c) die Höhe des Zweckzuschusses gemäß lit. a oder lit. b hat sich nach den im Jahre 1996 für 
die einzelnen Gebietskörperschaften maßgebenden Aufteilungsverhältnissen zu richten. So-
fern sich jedoch bei den einen Zweckzuschuß empfangenden Gebietskörperschaften der Um-
fang des Theaterbetriebes erheblich ändert, ist dies bei der Aufteilung des Zweckzuschusses 
zu berücksichtigen. Eine auf Grund dieses Umstandes vorzunehmende Kürzung oder Erhö-
hung des Zweckzuschusses der betroffenen Gebietskörperschaft hat sich nach den in lit. c 
erster Satz genannten Aufteilungsverhältnissen auf die anderen Gebietskörperschaften aus-
zuwirken. Ein Übergreifen von den in lit. a genannten auf die in lit. b genannten Gebiets-
körperschaften oder umgekehrt hat jedoch nicht zu erfolgen; 

 d) wenn eine Gebietskörperschaft, die bereits im Jahre 1996 einen Zweckzuschuß oder eine 
Förderung gemäß lit. c erhalten hat, aus dem Theatererhalterverband österreichischer Bun-
desländer und Städte ausscheidet oder diesem beitritt, so sind die gemäß lit. a und b genann-
ten Beträge in dem auf den Eintritt oder Austritt folgenden Jahr um jenen Betrag zu verän-
dern, den die ein- oder austretende Gebietskörperschaft im letzten Jahr als Zweckzuschuß 
erhalten hat; 

 e) der Bund kann den Gesamtzweckzuschuß von 293 Millionen Schilling bis zu einem im 
jeweiligen Bundesfinanzgesetz festgesetzten Ausmaß aufstocken und diesen Betrag, je nach 
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dem finanziellen Erfordernis, auf die unter lit. a und lit. b oder nur auf die unter lit. a oder 
nur auf die unter lit. b genannten Länder und Gemeinden aufteilen; 

 2. den Ländern und Gemeinden zur Förderung des Umweltschutzes, insbesondere der Errichtung und 
Verbesserung von Müllbeseitigungsanlagen, unter Bedachtnahme auf den Umfang, die Lage und Ge-
fährdung der Wohngebiete und der Erholungsgebiete: 

 a) den Ländern: 95 Millionen Schilling jährlich, 
 b) den Gemeinden: 25 Millionen Schilling jährlich. 
  Der den Ländern zukommende Zweckzuschuß ist auf diese nach der Volkszahl aufzuteilen. Der 

den Gemeinden zukommende Zweckzuschuß ist auf diese länderweise zur Hälfte nach der 
Volkszahl und zur Hälfte nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel aufzuteilen; 

 3. den Ländern im Jahr 1997 zur Errichtung und zur Förderung der Errichtung von Kinderbetreuungs-
einrichtungen in Höhe von 600 Millionen Schilling. Die Mittel sind an die Länder in folgendem Ver-
hältnis zu vergeben: 

 Burgenland ..............................................................................................  2,37 
 Kärnten ...................................................................................................  5,74 
 Niederösterreich ......................................................................................  14,30 
 Oberösterreich .........................................................................................  13,98 
 Salzburg ..................................................................................................  5,27 
 Steiermark ...............................................................................................  13,34 
 Tirol ........................................................................................................  6,58 
 Vorarlberg ...............................................................................................  3,79 
 Wien .......................................................................................................  34,63 
  Nicht vergebene Teile sind dem jeweiligen Land im Jahr 1998 zur Verfügung zu stellen. Zum 

Zweck der Projektbeurteilung und Mittelvergabe ist eine Kommission einzurichten, bei der die 
Anträge auf Kinderbetreuungseinrichtungen einzubringen sind. Den Vorsitz führen gemeinsam die 
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und der Bundesminister für Jugend und Familie. Eine 
Vertretung ist möglich. Außerdem gehört der Kommission jeweils ein Vertreter jenes Bundeslandes 
an, in dem das beantragte Projekt verwirklicht werden soll. Für die Projektbeurteilung und Mittelver-
gabe ist das Einvernehmen herzustellen. 

(2) Der Bund stellt jenen Gemeinden, die als gesetzliche Schulerhalter gemäß dem Pflichtschulerhal-
tungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955, den Sachaufwand als Voraussetzung für die auf Grund des 
Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in Verbindung mit den Verordnungen BGBl. Nr. 241/1989 
und 429/1989, erfolgende Integration von informations- und kommunikationstechnischer Grundbildung in 
das Gesamtkonzept einer zeitgemäßen Allgemeinbildung zu tragen haben, die Erstausstattung an Software 
durch unentgeltliche Übereignung zur Verfügung. 

(3) Dem Bund ist es vorbehalten, die widmungsgemäße Verwendung seiner Zweckzuschüsse zu überprü-
fen und diese bei widmungswidriger Verwendung zurückzufordern. 

IV. Sonder- und Schlußbestimmungen 

§ 23. (1) § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 Z 1, § 13 Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 1, § 23 Abs. 2 letzter Satz, Abs. 4 und 
Abs. 6 FAG 1993, BGBl. Nr. 30/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxxx/1996 treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 1996 außer Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 8 Abs. 8 mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(3) (Verfassungsbestimmung) § 8 Abs. 8 tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2000 außer Kraft. 

(4) Vermögensrechtliche Ansprüche, die sich auf das Finanzausgleichsgesetz 1985, BGBl. Nr. 544/1984, 
oder auf spätere Finanzausgleichsgesetze gründen, verjähren nach Ablauf von fünf Jahren. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch erstmals hätte geltend gemacht werden können. Im übrigen gelten 
die Bestimmungen des ABGB. 

(5) In der Zeit vom 1. Jänner 1997 bis 31. Dezember 2000 sind 
 1. § 107 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, und 
 2. § 116 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296, 

nicht anzuwenden. 
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(6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese 
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Dies gilt nicht für die Verweisung auf das Familien-
lastenausgleichsgesetz 1967 im § 7 Abs. 2. 

(7) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 a) der Bundesminister für Finanzen, soweit sich nachstehend nicht anderes ergibt, 
 b) der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten hinsichtlich des § 3, jedoch soweit sich diese Bestimmungen auf den Ak-
tivitäts- und Pensionsaufwand der an den im § 3 Abs. 1 Z 2 genannten land- und forstwirtschaftli-
chen Berufs- und Fachschulen tätigen Lehrer und Religionslehrer sowie deren Angehörigen oder 
Hinterbliebenen beziehen, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 

 c) der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten hinsichtlich der im § 22 Abs. 1 Z 1 lit. e vorgesehenen Förderungsmaß-
nahme, 

 d) der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminis-
ter für Jugend und Familie hinsichtlich der Auswahl der Vorhaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 3, 

 e) der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hinsichtlich des § 22 Abs. 2 und 
des § 23 Abs. 5 Z 1, 

 f) der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich des § 23 Abs. 5 Z 2. 

§ 24. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der Bestimmungen des § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 8 
Abs. 5, § 13 Abs. 1 und Abs. 3, § 17 Abs. 1, § 20 Abs. 6, § 23 Abs. 4 und § 24 Abs. 2 und 3 mit Ablauf des 
31. Dezember 2000 außer Kraft. § 20 Abs. 6 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer Kraft. 

(2) Wenn bei Beginn eines Haushaltsjahres der Finanzausgleich für dieses Jahr noch nicht gesetzlich ge-
regelt ist, sind den Ländern und Gemeinden während der ersten vier Kalendermonate Vorschüsse auf die 
Ertragsanteile in solcher Höhe zu gewähren, wie sie sich aus den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erge-
ben würden. Während der gleichen Zeitdauer bleiben die den Ländern und Gemeinden nach diesem Bundes-
gesetz zugestandenen Besteuerungsrechte und die Bestimmungen über die Landesumlage wirksam. 

(3) Ab dem Jahr 2001 sind statt der in § 6 Abs. 2, § 8 Abs. 3 Z 1 bis Z 3 und § 8 Abs. 4 genannten Be-
träge jährlich folgende Anteile für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft abzuziehen bzw. als Beitrag zu 
leisten: 
 1. bei den ausschließlichen Bundesabgaben und den Ertragsanteilen des Bundes 
 a) bei der Körperschaftsteuer: 184 765 000 S; 
 b) beim Wohnbauförderungsbeitrag: 611 202 000 S; 
 c) bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer: 185 310 000 S; 
 d) bei der Lohnsteuer: 872 815 000 S; 
 e) bei der Kapitalertragsteuer I: 6 764 000 S; 
 f) bei der Umsatzsteuer: 900 880 000 S; 
 2. von den Ertragsanteilen der Länder 
 a) bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer: 117 266 000 S; 
 b) bei der Lohnsteuer: 285 305 000 S; 
 c) bei der Kapitalertragsteuer I: 4 540 000 S; 
 3. von den Ertragsanteilen der Gemeinden 
 a) bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer: 99 625 000 S; 
 b) bei der Lohnsteuer: 223 703 000 S; 
 c) bei der Kapitalertragsteuer I: 22 706 000 S; 
 d) bei der Umsatzsteuer: 153 055 000 S; 
 4. als Kostenbeitrag der Länder im Verhältnis ihrer Anteile an der Umsatzsteuer: 232 063 000 S. 
Die zum 31. Dezember eines jeden Jahres – erstmals zum 31. Dezember 2001 – nicht verbrauchten 
Mittel einschließlich der Zinsen sind zum Zeitpunkt der Zwischenabrechnung gemäß § 11 Abs. 1 den 
Gebietskörperschaften im gleichen Verhältnis, wie die Mittel den Gebietskörperschaften jährlich ange-
lastet wurden, soweit sie aus Vorwegabzügen stammen, als Anteile an den jeweiligen Abgaben zu 
überweisen und mit Ausnahme der Zinsen in die Berechnung des Kopfquotenausgleiches gemäß § 20 
Abs. 1 einzubeziehen, bzw. soweit sie aus den Beiträgen der Länder stammen, an diese zurückzuzahlen. 
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Artikel 66 
Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden 

(Katastrophenfondsgesetz 1996 – KatFG 1996) 

Katastrophenfonds 

§ 1. (1) Für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen künftige und zur Be-
seitigung von eingetretenen Katastrophenschäden sowie zur Erhebung der Wassergüte gemäß Hydrographie-
gesetz, BGBl. Nr. 58/1979, in der jeweils geltenden Fassung wird ein Katastrophenfonds als Verwaltungs-
fonds geschaffen. 

(2) Über die Gebarung des Fonds und die Verwendung der Mittel ist vom Bundesminister für Finanzen 
jeweils alle zwei Jahre bis 31. März des Folgejahres dem Nationalrat zu berichten. 

Aufbringung von Fondsmitteln 

§ 2. Die Mittel des Fonds werden durch Anteile am Aufkommen an Einkommensteuer und Körper-
schaftsteuer gemäß dem jeweils geltenden Finanzausgleichsgesetz aufgebracht. Sie sind dem Fonds jeweils 
monatlich zu überweisen und auf einem Sonderkonto des Bundes unter der Bezeichnung „Katastrophenfonds“ 
nutzbringend anzulegen. 

Verwendung der Fondsmittel 

§ 3. Die Mittel des Fonds gemäß § 2 sind wie folgt zu verwenden: 
 1. 6,25 vH für den Bund, 2,79 vH für die Länder und 7,67 vH für die Gemeinden für die zusätzliche 

Finanzierung von Maßnahmen zur Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden, die durch Hoch-
wasser, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen und Erdbeben im Vermögen dieser Gebietskörperschaften 
eingetreten sind. 

 2. 7,16 vH zur Beschaffung von Einsatzgeräten der Feuerwehren durch die Länder. Die Einsatzgeräte 
müssen Ausstattungen aufweisen, die entweder zur Beseitigung der in Z 1 genannten Schäden dienen 
oder zur Beseitigung von Katastrophenschäden im weiteren Sinne geeignet sind. Die Mittel sind den 
einzelnen Ländern nach der Volkszahl zur Verfügung zu stellen. Die Volkszahl bestimmt sich nach 
dem vom Österreichischen Statistischen Zentralamt auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten 
Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden 
Kalenderjahres. 

 3. 3,55 vH zur Deckung außerordentlicher Erfordernisse, die einem Land durch finanzielle Hilfe zur 
Beseitigung folgender außergewöhnlicher Schäden im Vermögen physischer und juristischer Perso-
nen mit Ausnahme der Gebietskörperschaften entstehen: 

 a) Schäden gemäß Z 1 sowie 
 b) Schäden durch Schneedruck, Orkan, Bergsturz und Hagel. Hagelschäden an landwirtschaft-

lichen Kulturen sind nicht anzuerkennen, soweit sie versicherungsfähig gewesen sind. 
  Anträge auf Gewährung der Fondsmittel sind vom Land beim Bundesministerium für Finanzen 

innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren, gerechnet vom Tag, an dem der einzelne Schaden-
fall eingetreten ist, einzubringen. Das Land hat auch zur Frage der Versicherungsfähigkeit bei 
Hagelschäden Stellung zu nehmen. Die Fondsmittel dürfen im einzelnen Schadenfall 60 vH der 
Beihilfe des Landes nicht übersteigen. 

 4. 72,58 vH 
 a) zur Beseitigung eingetretener Hochwasser- und Lawinenschäden und zur Vorbeugung gegen 

künftige Hochwasser- und Lawinenschäden, zur Finanzierung von passiven Hochwasser-
schutzmaßnahmen im Sinne des Wasserbautenförderungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 148; 

 b) zur Erhebung der Wassergüte gemäß Hydrographiegesetz, BGBl. Nr. 58/1979; 
 c) zur Finanzierung des Warn- und Alarmsystems in der Höhe von maximal 50 Millionen 

Schilling jährlich. Voraussetzung hiefür ist das Bestehen einer diesbezüglichen Vereinba-
rung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern; 

 d) zur Förderung der Hagelversicherungsprämien gemäß §§ 1 und 2 Hagelversicherungs-
Förderungsgesetz, BGBl. Nr. 64/1955. 
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§ 4. Bei Bedarf können auf die nach diesem Bundesgesetz zu erwartenden Mittel Vorschüsse geleistet 
werden. Dem Bund ist es vorbehalten, die widmungsgemäße Verwendung sämtlicher Mittel zu überprüfen 
und diese bei widmungswidriger Verwendung zurückzufordern. 

Bereitstellung und Verwendung von Reserven des Fonds 
§ 5. Die am 31. Dezember eines jeden Jahres gemäß § 2 veranlagten Mittel des Katastrophenfonds sowie 

die sich jährlich bildenden Reserven einschließlich der anfallenden Nettozinsen sind zur Finanzierung der 
Abgeltung von Schäden auf Grund von Naturkatastrophen gemäß § 3 zu verwenden. Es sind die hiefür unbe-
dingt notwendigen Reservemittel unter Bedachtnahme auf eingegangene Vorbelastungen bereitzustellen. 

Sonder- und Schlußbestimmungen 
§ 6. Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, zu Ende des Jahres 1995 bestehende Rücklagen 

von Katastrophenfondsmitteln aufzulösen. 
§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 
(2) Zum Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes beim Bundesministerium für Finanzen 

nach dem Katastrophenfondsgesetz 1986 anhängige Anträge sind nach dem Katastrophenfondsgesetz 1996 
abzuwickeln. Im Jahr 1996 bereits erfolgte Zahlungen sind auf die Mittel nach diesem Bundesgesetz anzu-
rechnen. 

(3) Dem Nationalrat ist vom Bundesminister für Finanzen bis 31. März 1997 über die Gebarung des 
Fonds und die Verwendung der Mittel nach dem Katastrophenfondsgesetz 1986 im Jahr 1995 zu berichten. 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

(5) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBl. Nr. 396, 
mit Ausnahme des § 4 Z 8 außer Kraft. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Artikel 67 
Änderung des Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetzes 1989 

Das Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetz 1989 (WBF-ZG), BGBl. Nr. 691/1988, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 853/1995 und der Kundmachung BGBl. Nr. 739/1995 wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige § 1 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“. Als neuer Absatz 2 wird angefügt: 
„(2) Der Zweckzuschuß gemäß Abs. 1 wird im Jahr 1997 um 572 Millionen Schilling verringert. Dieser 

Betrag ist bei den im Jahr 1997 fälligen Teilzahlungen in gleichen Teilbeträgen abzuziehen.“ 
2. § 5 Abs. 4a lautet: 
„(4a) § 2 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft. Bis zur bundesgesetzlichen, rück-

wirkend mit 1. Jänner 1996 in Kraft tretenden Neuregelung der Aufteilung auf die einzelnen Länder sind den 
Ländern im Jahr 1996 Vorschüsse auf die Zweckzuschüsse gemäß § 1 zu leisten, wobei 7% dieser Vorschüsse 
und bei der im Oktober 1996 fälligen Teilzahlung weitere 850 Millionen Schilling auf ein Sonderkonto des 
Bundes zu überweisen und nutzbringend anzulegen sind. Der verbleibende Teil der Vorschüsse ist in folgen-
dem Verhältnis aufzuteilen: 
Burgenland .........................................................................................................  2,87 vH 
Kärnten ...............................................................................................................  6,47 vH 
Niederösterreich ..................................................................................................  16,46 vH 
Oberösterreich .....................................................................................................  16,10 vH 
Salzburg ..............................................................................................................  6,15 vH 
Steiermark ...........................................................................................................  13,77 vH 
Tirol ....................................................................................................................  7,60 vH 
Vorarlberg ...........................................................................................................  4,14 vH 
Wien ...................................................................................................................  26,44 vH 
Die Abrechnung dieser Vorschüsse bleibt einer besonderen bundesgesetzlichen Regelung vorbehalten. 
Mit 1. Jänner 1997 tritt § 2 Abs. 2 in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 739/1995 wieder in 
Kraft.“ 
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3. Nach § 5 Abs. 4a wird folgender Abs. 4b eingefügt: 
„(4b) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxxx/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in 

Kraft.“ 
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Artikel 68 
Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Das Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspo-
lizei (Sicherheitspolizeigesetz – SPG), BGBl. Nr. 566/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 505/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem 3. Hauptstück des 2. Teiles ein 4. Hauptstück angefügt; 
das 2. Hauptstück des 1. Teiles, der 2. Abschnitt des 2. Hauptstückes des 3. Teiles und der 6. Teil lau-
ten wie folgt: 

„2. Hauptstück: Organisation der Sicherheitsverwaltung 
§ 2 Besorgung der Sicherheitsverwaltung 
§ 3 Sicherheitspolizei 
§ 4 Sicherheitsbehörden 
§ 5 Besorgung des Exekutivdienstes 
§ 5a Überwachungsgebühren 
§ 5b Entrichtung der Überwachungsgebühren 
§ 6 Bundesminister für Inneres 
§ 7 Sicherheitsdirektionen 
§ 8 Bundespolizeidirektionen 
§ 9 Bezirksverwaltungsbehörden 
§ 10 Landesgendarmeriekommanden, Bezirksgendarmeriekommanden 
§ 11 Delegieren von Angelegenheiten des Sachaufwandes oder von Personalangelegenheiten 
§ 12 Geschäftseinteilung und Geschäftsordnung der Sicherheits- und Bundespolizeidirektionen 
§ 13 Kanzleiordnung der Sicherheitsdirektionen, der Bundespolizeidirektionen und der Bundesgen-

darmerie 
§ 14 Örtlicher Wirkungsbereich der Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten der Sicherheitspolizei 
§ 15 Sicherheitspolizeiliche Informationspflicht 

4. Hauptstück: Besonderer Überwachungsdienst 
§ 27a 

2. Abschnitt: Besondere Befugnisse 
§ 34 Auskunftsverlangen 
§ 35 Identitätsfeststellung 
§ 36 Platzverbot 
§ 37 Auflösung von Besetzungen 
§ 38 Wegweisung 
§ 39 Betreten und Durchsuchen von Grundstücken und Räumen 
§ 40 Durchsuchen von Menschen 
§ 41 Durchsuchungsanordnung bei Großveranstaltungen 
§ 42 Sicherstellen von Sachen 
§ 43 Verfall sichergestellter Sachen 
§ 44 Inanspruchnahme von Sachen 
§ 45 Eingriffe in die persönliche Freiheit 
§ 46 Vorführung 
§ 47 Durchführung einer Anhaltung 
§ 48 Bewachung von Menschen und Sachen 
§ 48a Anordnung von Überwachungen 
§ 49 Außerordentliche Anordnungsbefugnis 

6. Teil: Besonderer Rechtsschutz 
§ 87 Recht auf Gesetzmäßigkeit sicherheitspolizeilicher Maßnahmen 
§ 88 Beschwerden wegen Verletzung subjektiver Rechte 
§ 89 Beschwerden wegen Verletzung von Richtlinien für das Einschreiten 
§ 90 Beschwerden wegen Verletzung der Bestimmungen über den Datenschutz 
§ 91 Amtsbeschwerde 
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§ 92 Schadenersatz 
§ 92a Kostenersatzpflicht“ 

2. Nach § 5 werden folgende §§ 5a und 5b samt Überschriften eingefügt: 
„Überwachungsgebühren 

§ 5a. (1) Für besondere Überwachungsdienste durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die auf 
Grund der Verwaltungsvorschriften für Vorhaben mit Bescheid angeordnet oder bewilligt werden, sind Über-
wachungsgebühren einzuheben, wenn es sich um die Überwachung von Vorhaben handelt, die – wenn auch 
nur mittelbar – Erwerbsinteressen dienen, oder um Vorhaben, für die die Zuseher oder Besucher ein Entgelt 
zu entrichten haben oder die nicht jedermann zur Teilnahme offenstehen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf Vorhaben der gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften, der politischen Parteien und der ausländischen in Österreich akkreditierten Vertretungs-
behörden keine Anwendung. Dies gilt auch für Überwachungen, die dem vorbeugenden Schutz nach § 22 
Abs. 1 Z 2 und 3 dienen. 

(3) Die Festsetzung der Gebührensätze erfolgt nach Maßgabe der durchschnittlichen Aufwendungen; 
hiebei ist auf das öffentliche Interesse an Vorhaben im Hinblick auf die Gesundheitsvorsorge Bedacht zu 
nehmen. Die Festsetzung erfolgt 
 1. für den Bund (§ 5 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 5) durch Verordnung des Bundesministers für Inneres und 
 2. für die Länder und Gemeinden (§ 5 Abs. 2 Z 4 und 5) durch Verordnung der Landesregierung. 

Entrichtung der Überwachungsgebühren 
§ 5b. (1) Die Überwachungsgebühren sind, wenn sie nicht ohne weiteres entrichtet werden, von jener 

Behörde vorzuschreiben, die die Überwachung anordnet oder bewilligt. Sie fließen der Gebietskörperschaft zu, 
die den Aufwand der mit der Überwachung betrauten Organe zu tragen hat. 

(2) Der mit der Führung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes betrauten Behörde kommt im 
Verfahren gemäß Abs. 1 Parteistellung zu, soferne sie nicht selbst zur Bescheiderlassung zuständig ist. 

(3) Die Verpflichtung zur Entrichtung von Überwachungsgebühren trifft denjenigen, der das Vorhaben, 
dessen Überwachung bewilligt oder angeordnet wurde, durchführt. Wurde die Überwachung von einer ande-
ren Person beantragt oder durch das Verschulden einer anderen Person verursacht, so sind die Überwa-
chungsgebühren von dieser zu tragen. Treffen die Voraussetzungen auf mehrere Beteiligte zu, so trifft alle die 
Verpflichtung zur Entrichtung zu ungeteilter Hand.“ 

3. Nach § 27 wird folgendes 4. Hauptstück samt Überschrift eingefügt: 
„4. Hauptstück 

Besonderer Überwachungsdienst 
§ 27a. Den Sicherheitsbehörden obliegt im Rahmen des Streifen- und Überwachungsdienstes (§ 5 

Abs. 3) die besondere Überwachung gefährdeter Vorhaben, Menschen oder Sachen in dem Maße, in dem der 
Gefährdete oder der für das Vorhaben oder die Sache Verantwortliche nicht bereit oder in der Lage ist, durch 
zumutbare Vorkehrungen den erforderlichen Schutz zu gewährleisten und die dadurch entstehende Gefahr im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit nicht hingenommen werden 
kann.“ 

4. Nach § 48 wird folgender § 48a samt Überschrift eingefügt: 
„Anordnung von Überwachungen 

§ 48a. Soferne eine besondere Überwachung im Rahmen des Streifen- und Überwachungsdienstes nach 
§ 27a erforderlich ist und die Voraussetzungen für die Einhebung der Überwachungsgebühren (§ 5a Abs. 1) 
vorliegen, hat die Sicherheitsbehörde die Überwachung von Amts wegen oder auf Antrag desjenigen, der das 
Vorhaben durchführt, mit Bescheid anzuordnen.“ 

5. § 88 Abs. 4 letzter Satz lautet: 
„Im übrigen gelten die §§ 67c bis 67g und 79a AVG.“ 
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6. § 89 Abs. 5 erster Satz lautet: 
„In Verfahren gemäß Abs. 4 vor dem unabhängigen Verwaltungssenat sind die §§ 67c bis 67g und 79a 
AVG sowie § 88 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes anzuwenden.“ 

7. Der Inhalt des bisherigen § 91 erhält die Bezeichnung § 91 Abs. 1. § 91 wird folgender § 91 
Abs. 2 angefügt: 

„(2) Das oberste, mit der Führung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes betraute Organ kann 
gegen Bescheide gemäß § 5b, die der Abänderung im Instanzenzug nicht mehr unterliegen, wegen Rechts-
widrigkeit Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustel-
lung der Entscheidung an die Behörde.“ 

8. Nach § 92 wird folgender § 92a samt Überschrift eingefügt: 
„Kostenersatzpflicht 

§ 92a. (1) Wird durch eine technische Alarmeinrichtung zur Sicherung von Eigentum oder Vermögen 
das Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes verursacht, ohne daß eine Gefahr bestanden 
hat, so gebührt als Ersatz der Aufwendungen des Bundes ein Pauschalbetrag, der nach Maßgabe der durch-
schnittlichen Aufwendungen mit Verordnung des Bundesministers für Inneres festgesetzt wird. Die Ver-
pflichtung zu seiner Entrichtung trifft denjenigen, dessen Eigentum oder Vermögen geschützt wird. 

(2) Die Gebühren sind, soferne sie nicht ohne weiteres entrichtet werden, von den Bezirksverwaltungs-
behörden, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion von dieser vorzuschreiben.“ 

9. Dem § 94 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die §§ 27a, 88 Abs. 4, 89 Abs. 5 und 92a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. ... treten 

mit .../1996, die §§ 5a, 5b, 48a und 91 Abs. 2 mit .../1996 in Kraft.“ 
10. Der Inhalt des bisherigen § 97 erhält die Bezeichnung § 97 Abs. 1. § 97 wird folgender Abs. 2 

angefügt: 
„(2) Mit dem Inkrafttreten der §§ 5a und 5b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX tritt das 

Überwachungsgebührengesetz, BGBl. Nr. 214/1964, außer Kraft.“ 
11. § 98 Abs. 1 lautet: 
„(1) Mit der Vollziehung der §§ 5a ausgenommen Abs. 3 Z 1, 5b, 91 Abs. 2 und 93 ist die Bundesregie-

rung betraut.“ 

Artikel 69 
Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 

Die Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch die Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 518/1994 und BGBl. Nr. 819/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 4 Abs. 5a wird folgender Abs. 5b eingefügt: 
„(5b) Für Verständigungen nach Abs. 5 und Meldungen gemäß Abs. 5a ist eine Gebühr von 500 S ein-

zuheben, es sei denn, die Verständigung nach Abs. 5 ist deshalb erfolgt, weil die im Abs. 1 genannten Perso-
nen oder jene, in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist, einander Namen und Anschrift nicht nachwei-
sen konnten. Von der Verpflichtung zur Entrichtung dieser Gebühr sind die Gebietskörperschaften und Len-
ker von Fahrzeugen derselben ausgenommen. Auf Wunsch erhält jede Person des Abs. 5, die eine gebühren-
pflichtige Verständigung oder Meldung vorgenommen hat oder die die Gebühr entrichtet, eine Ausfertigung 
des von der Polizei- oder Gendarmeriedienststelle erstatteten Unfallberichtes. Die Gebühren sind, soferne sie 
nicht ohne weiteres entrichtet werden, von den Bezirksverwaltungsbehörden, im örtlichen Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeidirektion von dieser vorzuschreiben. Sie fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Auf-
wand der Organe zu tragen hat.“ 

2. § 103 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Die §§ 4 Abs. 5b und 105 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. ... treten mit .../1996 
in Kraft.“ 

3. § 105 Abs. 1 lautet: 
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„Mit der Vollziehung der §§ 4 Abs. 5b und 95 ist der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft, Ver-
kehr und Wissenschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres betraut.“ 

Artikel 70 
Änderung des Polizei-Befugnisentschädigungsgesetzes 

Das Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 735/1988, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 343/1989, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Lag die Maßnahme (§ 1) im überwiegenden Interesse des Geschädigten, steht bei Sachschäden ein 
Ersatzanspruch nicht, bei Personenschäden nach Billigkeit zu.“ 

2. § 17 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX tritt mit XXX/1996 in Kraft.“ 

Artikel 71 
Änderung des Versammlungsgesetzes 1953 

Das Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 392/1968, wird wie folgt geändert: 

1. In § 16 lit. b treten an die Stelle der Worte „der Landeshauptmann“ die Worte „die Sicherheits-
direktion“. 

2. § 18 lautet: 
„§ 18. Über Berufungen gegen Verfügungen der Bezirksverwaltungsbehörden und Bundespolizeidirek-

tionen entscheidet die Sicherheitsdirektion in letzter Instanz. Über Berufungen gegen Verfügungen der Si-
cherheitsdirektionen gemäß § 16 lit. b entscheidet der Bundesminister für Inneres.“ 

3. Nach § 20 wird folgender § 21 angefügt: 
„§ 21. § 18 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. ... tritt mit .../1996 in Kraft.“ 

Artikel 72 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 lit. b lautet: 
 „b) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für einen 

Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn 
ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist. Bei volljährigen 
Kindern, die 

 aa) sich in Schulausbildung befinden, ist eine Berufsausbildung nur dann anzunehmen, wenn 
sie die jeweils festgelegte Ausbildungsdauer um nicht mehr als ein Jahr überschreiten. Hie-
bei bleiben Wiederholungen von Schuljahren während der Zeit der Absolvierung der all-
gemeinen Schulpflicht unberücksichtigt. Eine Behinderung der Schulausbildung, die durch 
ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis bewirkt wird und die zur Wiederho-
lung eines Schuljahres führt, ist auf die Schuldauer nicht anzurechnen. 

 bb) eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte Einrichtung besu-
chen, ist eine Berufsausbildung nur dann anzunehmen, wenn sie die vorgesehene Studienzeit 
pro Studienabschnitt um nicht mehr als ein Semester oder die vorgesehene Ausbildungszeit um 
nicht mehr als ein Ausbildungsjahr überschreiten. Wird ein Studienabschnitt in der vorgesehe-
nen Studienzeit absolviert, kann einem weiteren Studienabschnitt ein Semester zugerechnet 
werden. Die Studienzeit wird durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis (zB 
Krankheit) oder nachgewiesenes Auslandsstudium verlängert. Dabei bewirkt eine Studienbe-
hinderung von jeweils drei Monaten eine Verlängerung der Studienzeit um ein Semester. Die 
Tätigkeit als Studentenvertreter nach dem Hochschülerschaftsgesetz 1973, BGBl. Nr. 309, 
während einer vollen Funktionsperiode bewirkt eine einmalige Verlängerung der Studienzeit 
um ein Semester. Zeiten des Mutterschutzes sowie die Pflege und Erziehung eines eigenen 
Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres hemmen den Ablauf der Studienzeit. Bei 
einem Studienwechsel gelten die in § 17 Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305, ange-
führten Regelungen auch für den Anspruch auf Familienbeihilfe. Die Aufnahme als ordentli-
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cher Hörer gilt als Anspruchsvoraussetzung für das erste Studienjahr. Anspruch ab dem zwei-
ten Studienjahr besteht nur dann, wenn für ein vorhergehendes Studienjahr die Ablegung einer 
Teilprüfung der ersten Diplomprüfung oder des ersten Rigorosums oder von Prüfungen aus 
Pflicht- und Wahlfächern des betriebenen Studiums im Gesamtumfang von acht Semesterwo-
chenstunden nachgewiesen wird. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wechsel der Ein-
richtung oder des Studiums durch Bestätigungen der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 
1992 genannten Einrichtungen zu erbringen. Für eine Verlängerung des Nachweiszeitraumes 
gelten die für die Verlängerung der Studienzeit genannten Gründe sinngemäß.“ 

2. In § 2 Abs. 1 lit. d und e, in § 6 Abs. 2 lit. a bis c sowie in § 30g Abs. 1 und § 30k Abs. 1 tritt 
jeweils anstelle des Ausdruckes „27. Lebensjahr“ der Ausdruck „26. Lebensjahr“. 

3. Im § 2 Abs. 1 tritt am Ende der lit. f an die Stelle des Punktes ein Beistrich; angefügt werden 
die lit. g und lit. h, die lauten: 
 „g) für volljährige Kinder, die sich in dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, in 

Berufsausbildung befinden und die den Präsenz- oder Zivildienst geleistet haben, bis längstens 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres; für Schüler jedoch nur im Rahmen der in lit. b, aa vorge-
sehenen Schuldauer; für Kinder, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte 
Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in lit. b, bb vorgesehenen Studiendauer, 

 h) für volljährige Kinder, die erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 27. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben und die für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule 
fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich 
ist; lit. b, aa und lit. b, bb sind nicht anzuwenden.“ 

4. § 4 Abs. 6 lautet: 
„(6) Die Ausgleichszahlung gilt als Familienbeihilfe im Sinne dieses Bundesgesetzes; die Bestimmungen 

über die Höhe der Familienbeihilfe finden jedoch auf die Ausgleichszahlung keine Anwendung.“ 

5. § 5 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
selbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, beziehen, die 
den Betrag nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, 
monatlich übersteigen.“ 

6. § 5 Abs. 4 lautet: 
„(4) Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für Kinder, die sich ständig im Ausland aufhalten.“ 
7. § 6 Abs. 2 lit. a zweiter Satz lautet: 

„§ 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz sind anzuwenden; oder“ 
8. In § 6 Abs. 2 tritt am Ende der lit. e an die Stelle des Punktes ein Beistrich; angefügt werden 

die lit. f und lit. g, die lauten: 
 „f) sich in dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, in Berufsausbildung befinden und 

die den Präsenz- oder Zivildienst geleistet haben, bis längstens zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres; für Schüler jedoch nur im Rahmen der in lit. b, aa vorgesehenen Schuldauer; für Kin-
der, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch 
nur im Rahmen der in lit. b, bb vorgesehenen Studiendauer, 

 g) erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für einen 
Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen 
durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; lit. b, aa und lit. b, bb sind 
nicht anzuwenden.“ 

9. § 6 Abs. 3 erster Satz lautet: 
„Keinen Anspruch auf Familienbeihilfe nach Abs. 1 oder 2 haben Vollwaisen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 beziehen, die den 
Betrag nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, monatlich 
übersteigen.“ 

10. § 8 Abs. 8 entfällt. 
11. § 10 Abs. 3 lautet: 
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„(3) Die Familienbeihilfe und die erhöhte Familienbeihilfe für ein erheblich behindertes Kind (§ 8 
Abs. 4) werden höchstens für fünf Jahre rückwirkend vom Beginn des Monats der Antragstellung gewährt. In 
bezug auf geltend gemachte Ansprüche ist § 209 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, 
anzuwenden.“ 

12. § 12 Abs. 2 lautet: 
„(2) Das Gericht hat den Beschluß nach Abs. 1 nach Eintritt der Rechtskraft dem Wohnsitzfinanzamt 

des Anspruchsberechtigten (§ 13) zuzuleiten. Das Finanzamt hat sodann die Auszahlung der Familienbeihilfe 
an die durch das Gericht ermächtigte Person zu verfügen.“ 

13. § 13 lautet: 
„§ 13. Über Anträge auf Gewährung der Familienbeihilfe hat das nach dem Wohnsitz oder dem gewöhn-

lichen Aufenthalt der antragstellenden Person zuständige Finanzamt zu entscheiden. Insoweit einem Antrag 
nicht oder nicht vollinhaltlich stattzugeben ist, ist ein Bescheid zu erlassen.“ 

14. §§ 15 bis 21 entfallen. 
15. §§ 23 und 24 entfallen. 
16. § 25 lautet: 
„§ 25. Personen, denen Familienbeihilfe gewährt oder an Stelle der anspruchsberechtigten Person aus-

gezahlt (§ 12) wird, sind verpflichtet, Tatsachen, die bewirken, daß der Anspruch auf Familienbeihilfe er-
lischt, sowie Änderungen des Namens oder der Anschrift ihrer Person oder der Kinder, für die ihnen Famili-
enbeihilfe gewährt wird, zu melden. Die Meldung hat innerhalb eines Monats, gerechnet vom Tag des Be-
kanntwerdens der zu meldenden Tatsache, bei dem nach § 13 zuständigen Finanzamt zu erfolgen.“ 

17. § 26 Abs. 1 lautet: 
„(1) Wer Familienbeihilfe zu Unrecht bezogen hat, hat die entsprechenden Beträge zurückzuzahlen, so-

weit der unrechtmäßige Bezug nicht ausschließlich durch eine unrichtige Auszahlung durch den Dienstgeber 
oder eine auszahlende Stelle verursacht worden ist. Zurückzuzahlende Beträge können auf fällige oder fällig 
werdende Familienbeihilfen angerechnet werden.“ 

18. § 30 entfällt. 
19. Im § 30a Abs. 1 und Abs. 2 lautet jeweils die lit. c: 

 „c) eine im Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, des medizi-
nisch-technischen Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102/1961, geregelte 
Schule besucht und“ 

20. Im § 30a entfallen die Abs. 3 und 6; die Abs. 4 und 5 erhalten die Bezeichnung Abs. 3 und 4. 
21. § 30c Abs. 3 lautet: 
„(3) Werden für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels durch den Schüler höhere Kosten als 

die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Pauschbeträge nachgewiesen, so richtet sich die monatliche Schulfahrt-
beihilfe nach der Höhe der in einem Kalendermonat aufgelaufenen, notwendigen tarifmäßigen Kosten abzüg-
lich eines Selbstbehaltes von 270 S für jedes Schuljahr, wobei geleistete Eigenanteile des Schülers für das 
jeweilige Schuljahr auf diesen Selbstbehalt anzurechnen sind. Steht ein geeignetes öffentliches Verkehrsmittel 
nicht zur Verfügung, erhöhen sich die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Pauschbeträge um 100 vH.“ 

22. In den §§ 30d Abs. 2, 30e Abs. 4 sowie 30g Abs. 1 entfällt jeweils der Ausdruck „(Studien-
jahr)“; im § 30e Abs. 4 entfällt weiters der Ausdruck „(Sommersemesters)“. 

23. § 30e Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Schulfahrtbeihilfe ist nur auf Antrag zu gewähren. Der Antrag ist bei dem nach Abs. 2 zustän-

digen Finanzamt bis 30. Juni des Kalenderjahres einzubringen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Schul-
jahr endet, für welches die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird. Auf gesonderten Antrag kann die Schulfahrtbei-
hilfe nach § 30c Abs. 3 erster Satz für jeweils zwei Monate innerhalb des ersten Monats, frühestens beginnend 
mit Beginn des Schuljahres, für das die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird, ausgezahlt werden. § 10 Abs. 5 ist 
sinngemäß anzuwenden.“ 

24. § 30f Abs. 1 lautet: 
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„(1) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentli-
chen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen die im Tarif jeweils 
vorgesehenen Fahrpreise für die Beförderung der Schüler zur und von der Schule ersetzt, wenn sich die Ver-
kehrsunternehmen verpflichten, einen Fahrausweis zur freien Beförderung der Schüler gegen Nachweis eines 
geleisteten Eigenanteiles des Schülers am Fahrpreis in Höhe von 270 S für jedes Schuljahr an den Schüler 
auszugeben, wobei der nach Abs. 3 vom Schüler geleistete Eigenanteil für dieses Schuljahr anzurechnen ist. 
Der vom Bund zu ersetzende Fahrpreis ist nach den weitestgehenden Ermäßigungen zu ermitteln; eine Pau-
schalierung des Fahrpreisersatzes ist zulässig. Soweit der Fahrpreisersatz nicht der Umsatzsteuer nach dem 
Umsatzsteuergesetz unterliegt, vermindert er sich um den entsprechenden Betrag.“ 

25. Im § 30f Abs. 3 lit. a tritt an die Stelle des Betrages „300 S“ der Betrag „270 S“. 
26. Im § 30g Abs. 1 entfällt der letzte Satz. 
27. Nach § 30g Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Insoweit dem Bund für die Anschaffung der Erlagscheine für den Selbstbehalt sowie für Vordrucke 

und Geldverkehrsspesen Kosten entstehen, sind diese aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, 
Sektion B, zu tragen.“ 

28. § 30h Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Schüler hat den von der Republik Österreich für eine Schülerfreifahrt geleisteten Fahrpreis 

(§ 30f Abs. 1 und 2) zu ersetzen, wenn er die Schülerfreifahrt durch unwahre Angaben erlangt hat oder weiter 
in Anspruch genommen hat, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind. Für diese Ersatzpflicht des Schü-
lers haftet der Erziehungsberechtigte, wenn der Schüler noch minderjährig ist. Über die Verpflichtung zum 
Ersatz entscheidet die nach dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Schülers zuständige 
Finanzlandesdirektion, wobei von der Festsetzung eines Ersatzes ganz oder teilweise Abstand genommen 
werden kann, wenn der Ersatz im Einzelfall den Betrag von 1 000 S nicht übersteigt. Gegen die Entscheidung 
der Finanzlandesdirektion ist die Berufung an das Bundesministerium für Jugend und Familie zulässig. Die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung sind sinngemäß anzuwenden.“ 

29. § 30j Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentli-

chen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen die im Tarif jeweils 
vorgesehenen Fahrpreise für die Beförderung der Lehrlinge zwischen der Wohnung und der betrieblichen 
Ausbildungsstätte ersetzt, wenn sich die Verkehrsunternehmen zur freien Beförderung der Lehrlinge unter der 
Voraussetzung verpflichten, daß 
 a) die am 1. Mai 1992 geltenden Lehrlingstarife prozentuell nur in dem Verhältnis geändert werden, 

wie der Preis für den Einzelfahrschein geändert wird, höchstens jedoch im Ausmaß der prozentuellen 
Fahrpreisänderung für die Schülerzeitkarte, und 

 b) ein Fahrausweis zur freien Beförderung des Lehrlings gegen Nachweis eines geleisteten Eigenantei-
les des Lehrlings am Fahrpreis in Höhe von 270 S für jedes Lehrjahr an den Lehrling ausgegeben 
wird. 

Der vom Bund zu ersetzende Fahrpreis ist nach den weitestgehenden Ermäßigungen zu ermitteln; eine 
Pauschalierung des Fahrpreisersatzes ist zulässig. Soweit der Fahrpreisersatz nicht der Umsatzsteuer 
nach dem Umsatzsteuergesetz unterliegt, vermindert er sich um den entsprechenden Betrag.“ 

30. Nach § 30k Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt: 
„(3) Insoweit dem Bund für die Anschaffung der Erlagscheine für den Selbstbehalt sowie für Vordrucke 

und Geldverkehrsspesen Kosten entstehen, sind diese aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, 
Sektion B, zu tragen.“ 

31. § 31g lautet: 
„§ 31g. Insoweit dem Bund für die Auflage und Ausgabe der Schulbuchbelege, für Vordrucke und Er-

lagscheine zur Abgabe der Schulbücher und für Geldverkehrsspesen Kosten entstehen, sind diese aus Mitteln 
des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, zu tragen.“ 

32. Abschnitt II lautet: 
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„Abschnitt II 
Kleinkindbeihilfe 

§ 32. (1) Aus Anlaß der Geburt wird eine Kleinkindbeihilfe gewährt. 
(2) Die einer Person zustehende Kleinkindbeihilfe beträgt monatlich 1 000 S. Die Auszahlung erfolgt 

vierteljährlich jeweils im letzten Monat des Kalendervierteljahres durch das Wohnsitzfinanzamt. 
(3) Die Kleinkindbeihilfe wird für jeden Kalendermonat gewährt, in dem die Voraussetzungen vorliegen, 

jedoch höchstens für zwölf Monate. Für einen Kalendermonat wird die Kleinkindbeihilfe nur einer Person 
gewährt. 

§ 33. (1) Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe hat ein Elternteil, der ein nach dem 30. Juni 1996 gebore-
nes Kind in dessen erstem Lebensjahr überwiegend betreut. 

(2) Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe besteht dann, wenn der Elternteil oder das Kind die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzt, er im Bundesgebiet einen Wohnsitz hat und sich das Kind ständig im Bun-
desgebiet aufhält. § 26 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, ist anzuwenden. Hat der 
Elternteil sowohl im Bundesgebiet als auch im Ausland einen Wohnsitz, ist § 2 Abs. 8 anzuwenden. Die 
österreichische Staatsbürgerschaft wird durch einen dreijährigen ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet un-
mittelbar vor der Geburt des Kindes ersetzt. 

§ 34. Kein Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe besteht für die Zeit, für die ein Elternteil 
 1. eine Leistung für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach den §§ 3 und 5 des Mutter-

schutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221 in der jeweils geltenden Fassung, oder gleichartiger Rechtsvor-
schriften oder 

 2. die Betriebshilfe nach § 3 des Betriebshilfegesetzes, BGBl. Nr. 359/1982 in der jeweils geltenden 
Fassung, oder 

 3. das nach bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen gewährte Karenzurlaubsgeld oder 
 4. die nach bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen gewährte Teilzeitbeihilfe oder 
 5. eine gleichartige ausländische Beihilfe 
bezieht. 

§ 35. (1) Die Kleinkindbeihilfe steht nur zu, wenn das monatliche Familieneinkommen den Betrag nicht 
übersteigt, der dem Richtsatz nach § 293 Abs. 1 lit. a, aa des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 189/1955, für einen vollen Kalendermonat entspricht. Für jedes Kind, für das Familienbeihilfe 
gewährt wird, erhöht sich das Familieneinkommen um den im § 293 Abs. 1 letzter Satz des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, genannten Betrag. 

(2) Als monatliches Familieneinkommen gilt der Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Einkünfte gemäß 
§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, die die das Kind betreuende Person und deren im gemeinsa-
men Haushalt lebender Ehegatte oder Lebensgefährte monatlich beziehen. 

(3) Der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ist § 41 Abs. 4 erster Satz des Einkom-
mensteuergesetzes 1988 zugrunde zu legen. 

(4) Bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, gilt als monatliches Einkommen ein 
Zwölftel des sich aus dem letzten Einkommensteuerbescheid ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte. Liegt 
kein Einkommensteuerbescheid vor oder liegt der letzte Einkommensteuerbescheid weiter als drei Jahre zu-
rück, ist die Höhe des Einkommens glaubhaft zu machen. Ein Verlustausgleich zwischen den Einkünften der 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten ist nicht zulässig. 

§ 36. (1) Die Kleinkindbeihilfe wird nur auf Antrag gewährt, der innerhalb einer Frist von zwei Jahren 
ab Geburt des Kindes beim Wohnsitzfinanzamt einzubringen ist. Insoweit einem Antrag nicht vollinhaltlich 
stattzugeben ist, ist ein Bescheid zu erlassen. 

(2) Personen, denen die Kleinkindbeihilfe gewährt wird, sind verpflichtet, Tatsachen, die bewirken, daß 
der Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe erlischt, sowie Änderungen des Namens oder der Anschrift ihrer 
Person oder des Kindes zu melden. Die Meldung hat innerhalb eines Monats, gerechnet vom Tag des Be-
kanntwerdens der zu meldenden Tatsache, an das Wohnsitzfinanzamt zu erfolgen. 

§ 37. (1) Zu Unrecht bezogene Kleinkindbeihilfe ist zurückzuzahlen. 
(2) Der Antrag auf Gewährung der Kleinkindbeihilfe ist von den Stempelgebühren und Verwaltungsab-

gaben des Bundes befreit. 
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(3) Der Anspruch auf Kleinkindbeihilfe ist gemäß § 290 Abs. 1 Z 10 der Exekutionsordnung nicht 
pfändbar. 

§ 38. (1) Wer eine Kleinkindbeihilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht bezieht, begeht, sofern 
die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist 
hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 5 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist 
strafbar. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991) beträgt zwei Jahre.“ 
33. § 39 Abs. 5 lit. b lautet: 

 „b) durch Anteile am Aufkommen an Körperschaftsteuer und an Einkommensteuer nach Maßgabe 
des jeweiligen Finanzausgleichsgesetzes;“ 

34. § 39d entfällt. 
35. § 39e lautet: 
„§ 39e. (1) Im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes hat der Bundesminister für Gesundheit und 

Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Jugend und Familie ein Mut-
ter-Kind-Paß-Untersuchungsprogramm für die Schwangere und das Kind mittels Verordnung festzulegen und 
einen Mutter-Kind-Paß aufzulegen. Die Verordnung hat den Umfang, die Art und den Zeitpunkt der ärztli-
chen Untersuchungen zu bestimmen, wobei auf den jeweiligen Stand der medizinischen Erkenntnisse zur 
Sicherung der Gesundheit der Schwangeren und des Kindes Bedacht zu nehmen ist. Die Verordnung hat 
jedenfalls fünf Untersuchungen der Schwangeren sowie acht Untersuchungen des Kindes bis zu dessen 
50. Lebensmonat vorzusehen. 

(2) Die nach Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen sind von den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung durchzuführen, und zwar 
 a) bei Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert oder freiwillig versichert 

sind, vom Träger dieser Krankenversicherung, bei mehrfacher Krankenversicherung von dem Versi-
cherungsträger, der zuerst in Anspruch genommen wird; 

 b) bei Personen, für die als Angehörige ein Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung besteht, von dem Versicherungsträger, gegen den sich dieser Leistungsanspruch richtet; 

 c) bei allen übrigen Personen von der nach dem Wohnsitz zuständigen Gebietskrankenkasse. 
(3) Für die Durchführung der Untersuchungen kommen insbesondere Vertragsärzte, Einrichtungen der 

Vertragsärzte oder sonstige Vertragspartner, Schwangeren- oder Mütter- und Elternberatungsstellen der Län-
der oder eigene Einrichtungen der Krankenversicherungsträger in Betracht. 

(4) Zwischen dem Hautpverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Österreichi-
schen Ärztekammer mit Vollmacht und mit Zustimmung der Ärztekammern in den Bundesländern ist ein 
Gesamtvertrag abzuschließen, der die Durchführung der nach Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchun-
gen und die Vergütung der ärztlichen Leistungen regelt. Der Gesamtvertrag bedarf nicht der Zustimmung der 
Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Bestimmungen der §§ 338 bis 351 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, des § 181 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, des 
§ 193 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 560/1978, und des § 128 des Beamten- 
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967, gelten sinngemäß. Der Gesamtvertrag be-
darf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Bundesministers für Gesundheit und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Jugend und Familie. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
im Vertrag vorgesehene Vergütung der ärztlichen Leistungen, gemessen an der Vergütung vergleichbarer 
Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, unangemessen ist. 

(5) Die Kosten für die in Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen sind für die im Abs. 2 lit. c 
genannten Personen zur Gänze vom Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz zu tragen; für 
die übrigen Personen sind die Untersuchungskosten zu zwei Drittel vom Bundesminister für Gesundheit und 
Konsumentenschutz und zu einem Drittel von den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung zu tragen. 
Die vom Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz zu tragenden Kosten sind gegen Rech-
nungslegung dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu überweisen, welcher die 
Aufteilung auf die einzelnen Träger der gesetzlichen Krankenversicherung vorzunehmen hat. Der vom Bun-
desminister für Gesundheit und Konsumentenschutz zu leistende Kostenersatz kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Jugend und Familie pauschaliert werden. Auf den Kostenersatz können angemessene 
Vorschüsse geleistet werden. 
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(6) Die im Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen können bei den im § 2 Abs. 1 Z 2 des Beam-
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes genannten Personen und deren Angehörigen, für die Kranken-
fürsorge seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers vorgesehen ist, 
auch von dieser durchgeführt werden. Die Kosten für die Untersuchungen werden den Krankenfürsorgeein-
richtungen zu zwei Drittel vom Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz ersetzt, soweit sie die 
zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärzte-
kammer vereinbarten Untersuchungskosten nicht überschreiten (Abs. 4). Der vom Bundesminister für Ge-
sundheit und Konsumentenschutz zu leistende Kostenersatz kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Jugend und Familie pauschaliert werden. Auf den Kostenersatz können angemessene Vorschüsse geleistet 
werden. 

(7) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind dem Bundesminister für Gesundheit und 
Konsumentenschutz die von diesem nach Abs. 5 und 6 zu tragenden Kosten für Untersuchungen nach dem 
Mutter-Kind-Paß und die Kosten für die Auflage des Mutter-Kind-Passes zu überweisen. Die Überweisung 
durch den Bundesminister für Jugend und Familie hat innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung durch 
den Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz zu erfolgen. Der Antrag hat den Nachweis über 
die Angemessenheit allfällig zu leistender Vorschüsse an den Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger bzw. über die Fälligkeit der mit diesem abgerechneten Beträge zu enthalten; die Kosten für die 
Auflage des Mutter-Kind-Passes sind durch Vorlage der Rechnungskopie nachzuweisen.“ 

36. In § 46 Abs. 1 bis 3 entfällt jeweils die Wortfolge „sowie an Geburtenbeihilfen und an Sonder-
zahlungen“. 

37. § 1 des Artikels II in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 246/1993 entfällt. 
38. § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Artikels II, BGBl. Nr. 246/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. XXX. lauten: 
„(1) Die Familienbeihilfe wird, abgesehen von den Fällen des § 4, für jeweils zwei Monate innerhalb des 

ersten Monats durch das Wohnsitzfinanzamt automationsunterstützt ausgezahlt. 
(2) Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung auf ein Scheckkonto bei der Österreichischen Postspar-

kasse oder auf ein Girokonto bei einer anderen inländischen Kreditunternehmung. Bei berücksichtigungswür-
digen Umständen erfolgt die Auszahlung bar im Wege der Postzustellung.“ 

39. § 50e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 erhält die Bezeichnung „§ 50f“; 
danach wird folgender § 50g eingefügt: 

„§ 50g. (1) Die §§ 4 Abs. 6, 10 Abs. 3, 12 Abs. 2, 13, 25, 26 Abs. 1, 39 Abs. 5 lit. b, 52 sowie § 2 Abs. 1 
und 2 des Artikels II, BGBl. Nr. 246/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten 
an dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt an dem der Kundmachung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 folgenden Tag in Kraft. Soweit bestehende Staatsverträge die Ge-
währung von Familienbeihilfe für Kinder vorsehen, die sich ständig in einem anderen Staat aufhalten, ist § 5 
Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 weiter anzuwenden, bis völkerrechtlich ande-
res bestimmt ist. 

(3) Die §§ 8 Abs. 8, 15 bis 21, 23, 24 und 30 sowie § 1 des Artikels II in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 246/1993 treten an dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 folgenden 
Tag außer Kraft. 

(4) Abschnitt II in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 tritt mit 30. Juni 1996 nach 
Maßgabe folgender Bestimmungen außer Kraft: 
 1. Für Kinder, die vor dem 1. Jänner 1997 geboren sind bzw. die vor dem 1. Jänner 1997 das erste, 

zweite oder vierte Lebensjahr vollenden, besteht nach den Voraussetzungen der bislang geltenden 
Rechtsvorschriften noch Anspruch auf den ersten bzw. zweiten und dritten Teil der Geburtenbeihilfe 
sowie die Sonderzahlung, soweit der Anspruch im Jahr 1996 angefallen wäre. 

 2. Für Kinder, die vor dem 1. Jänner 1997 geboren sind, besteht weiterhin Anspruch auf den zweiten 
Teil der Geburtenbeihilfe, sofern die Voraussetzungen für den erhöhten ersten Teil der Geburtenbei-
hilfe vorliegen. Die Auszahlung kann gemeinsam erfolgen. 

 3. In bezug auf Kinder, die vor dem 1. Juli 1996 geboren werden, sind die §§ 35a bis 35f weiter anzu-
wenden. 

 4. Anträge auf Gewährung der Geburtenbeihilfe und der Sonderzahlung sind bis längstens 
30. November 1997 zu stellen. 
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(5) Abschnitt II in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Juli 1996 in Kraft. 
(6) Die §§ 30a Abs. 6 und 39d treten mit 31. August 1996 außer Kraft. Ansprüche auf Refundierung des 

Beförderungsaufwandes nach § 39d können bis 31. Dezember 1996 geltend gemacht werden. 
(7) Die §§ 2 Abs. 1 lit. b, aa, 2 Abs. 1 lit. h, 6 Abs. 2 lit. g, 30a Abs. 1 lit. c und Abs. 2 lit. c, 30a Abs. 3 

und 4, 30c Abs. 3, 30d Abs. 2, 30e Abs. 1 und 4, 30f Abs. 1 und Abs. 3 lit. a, 30g Abs. 1 und 3, 30h Abs. 2, 
30j Abs. 1, 30k Abs. 1 und 3 sowie 51 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. .../1996 treten 
mit 1. September 1996 in Kraft. 

(8) Die §§ 2 Abs. 1 lit. b erster Satz, lit. d, e und g, 5 Abs. 1, 6 Abs. 2 lit. a bis c, 6 Abs. 2 lit. f sowie 
6 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Oktober 1996 in Kraft. Für 
eine Vollwaise ist § 2 Abs. 1 lit. b, aa in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 ab 
1. September 1996 anzuwenden. 

(9) § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis neunter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 ist 
letztmalig für das Wintersemester 1996/1997 anzuwenden. Die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Familienbeihilfe nach § 2 Abs. 1 lit. b, bb in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 sind auf 
der Basis des vorangegangenen Studienerfolgs erstmals für das Sommersemester 1997 maßgebend. 

(10) Die §§ 39e, 46 sowie 51 Abs. 2 Z 6 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 
treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft; in bezug auf die in § 46 genannten Gebietskörperschaften und gemeinnüt-
zigen Krankenanstalten ist Abs. 4 Z 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(11) § 31g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. August 1997 in Kraft.“ 
40. Im § 51 Abs. 2 Z 2 entfällt der Ausdruck „hinsichtlich der Universitäten und Hochschulen der 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung“. 
41. § 51 Abs. 2 Z 6 lautet: 

 „6. hinsichtlich des § 39e Abs. 1 und Abs. 6 der Bundesminister für Gesundheit und Konsumenten-
schutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Jugend und Familie,“ 

42. Die Z 6 des § 51 Abs. 2 erhält die Bezeichnung 7. 
43. Nach § 51 wird § 52 eingefügt, der lautet: 
„§ 52. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“ 

Artikel 73 
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

Das Gerichtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 521/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem § 6a wird folgender § 6b eingefügt: 
„§ 6b. (1) Für die Inanspruchnahme automationsunterstützter Datenübermittlung bei einer Einsicht in 

die Register, Vormerkungen und Verzeichnisse ist – sofern in den besonderen Bestimmungen sowie in den 
dem vorliegenden Bundesgesetz angeschlossenen Tarif (samt Anmerkungen) nichts anderes vorgesehen ist – 
eine Gerichtsgebühr von 0,5 Groschen je dem Einsichtnehmenden übermittelten Zeichen zu entrichten. Wird 
zu dieser Einsicht eine Übermittlungsstelle in Anspruch genommen, so ist der Bundesminister für Justiz er-
mächtigt, unter Bedachtnahme auf den entstehenden Sach- und Personalaufwand Art und Zeitpunkt der Ent-
richtung der Gerichtsgebühr durch Verordnung zu bestimmen; in diesem Fall sind die Gerichtsgebühren dem 
Gebührenschuldner von der Übermittlungsstelle (gemeinsam mit deren Kosten) in Rechnung zu stellen und 
dem Bund gutzuschreiben. 

(2) Der Bundesminister für Justiz hat durch Verordnung den im Abs. 1 genannten Betrag neu festzuset-
zen, sobald und soweit sich der vom Österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarte Verbraucherpreis-
index 1986 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber der für Mai 1996 verlautbarten und in der Folge 
gegenüber der der letzten Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um mehr als 10 vH geändert hat. Der 
neue Betrag ist aus dem im Abs. 1 genannten Betrag im Verhältnis der Veränderung der für Mai 1996 ver-
lautbarten Indexzahl zu der für die Neufestsetzung maßgebenden Indexzahl zu berechnen, jedoch auf den 
nächsthöheren Zehntelgroschen aufzurunden; der neue Betrag gilt ab dem der Verlautbarung durch das Öster-
reichische Statistische Zentralamt folgenden übernächsten Monatsersten. 
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(3) § 31a ist auf die im Abs. 1 angeführten Vorgänge nicht anzuwenden.“ 
2. Nach dem § 19 wird folgender § 19a samt Überschrift eingefügt: 

„Ia. Streitgenossenzuschlag 
§ 19a. Die in den Tarifposten 1 bis 4 angeführten Gebühren erhöhen sich, wenn in einer Rechtssache 

mehrere Personen gemeinsam einen Anspruch gerichtlich geltend machen oder gerichtlich in Anspruch ge-
nommen werden oder wenn mehrere Personen gemeinsam ein Rechtsmittel erheben oder wenn dem Rechts-
mittelwerber mehrere Personen als Rechtsmittelgegner gegenüberstehen. Die Erhöhung beträgt 10 vH, wenn 
zumindest auf einer Seite zwei Streitgenossen (Antragsteller, Antragsgegner), Rechtsmittelwerber oder 
Rechtsmittelgegner vorhanden sind, und 5 vH für jeden weiteren Streitgenossen (Antragsteller, Antragsgeg-
ner), Rechtsmittelwerber oder Rechtsmittelgegner, jedoch nie mehr als insgesamt 50 vH; Erhöhungsbeträge, 
die auf keinen vollen Schilling lauten, sind auf den nächsthöheren vollen Schillingbetrag aufzurunden.“ 

3. Im § 21 lauten die Abs. 2 und 4: 
„(2) Ist in einem dem Anwendungsbereich der Tarifpost 4 lit. a unterliegenden Exekutionsverfahren der 

betreibende Gläubiger von der Entrichtung der Gerichtsgebühren befreit, so ist in dem Beschluß, mit dem die 
Exekution bewilligt wird, dem Verpflichteten gleichzeitig auch die Zahlung der in Tarifpost 4 lit. a angeführ-
ten Pauschalgebühr aufzutragen; dieser Beschluß ist sofort vollstreckbar. Die Exekution ist auch zur Herein-
bringung der Pauschalgebühr zu führen; die Pauschalgebührenforderung steht im Rang vor der betriebenen 
Forderung. 

(4) Die Gerichtsgebühren, die durch das von der Einbringungsstelle beim Oberlandesgericht beantragte 
Exekutionsverfahren entstehen, erhöhen sich um den im § 6 Abs. 1 GEG 1962 angeführten Betrag; sie gehö-
ren zu den Kosten des Exekutionsverfahrens.“ 

4. Nach dem § 29 wird folgender § 29a samt Überschrift eingefügt: 
„VIII. Abschriftgebühr im Strafverfahren 

§ 29a. Die Tarifpost 15 ist auch auf die Strafverfahren anzuwenden, die von Amts wegen zu verfolgende 
Straftaten zum Gegenstand haben; § 45 Abs. 2 und § 45a StPO bleiben unberührt.“ 

5. In der Tarifpost 6 lit. a und b werden die dort angeführten Hundertsätze von je „1 vH“ durch 
die Hundertsätze von je „5 vH“ ersetzt. 

6. In der Tarifpost 9 entfällt die bisherige Anmerkung 12 lit. d. 
7. Die Tarifpost 10 wird wie folgt geändert: 
a) In der Z I lit. d wird die Wendung „bei den Vertretungsberechtigten oder Inhabern:“ durch die 

Wendung „bei den Vertretungsberechtigten oder Inhabern oder sonstige gebührenrechtlich nicht beson-
ders geregelte Eintragungen:“ ersetzt. 

b) In der Z I lit. g wird die Wendung „bei den Vertretungsberechtigten“ durch die Wendung „bei 
den Vertretungsberechtigten oder sonstige gebührenrechtlich nicht besonders geregelte Eintragungen“ 
ersetzt. 

c) In der Anmerkung 1 wird der Betrag von „2 500 S“ durch den Betrag von „3 000 S“ ersetzt. 
d) Nach der Anmerkung 1 wird folgende Anmerkung 1a eingefügt: 
„1a.Wird ein Antrag auf Eintragung in das Firmenbuch oder das Schiffsregister rechtskräftig ab-

gewiesen, so ist hiefür eine Pauschalgebühr in der Höhe von einem Viertel der Pauschalgebühr zu ent-
richten, die im Fall der Bewilligung des Antrags zu bezahlen gewesen wäre.“ 

e) Die Anmerkung 3b lautet: 
„3b. Bei Eintragungen, die sich auf Anmeldungen über Änderungen beziehen, die nicht der be-

glaubigten Form bedürfen (§ 11 FBG), ermäßigt sich die in der Tarifpost 10 I lit. d angeführte Gebühr 
auf die Hälfte.“. 

f) Die Anmerkung 6 lautet: 
„6. Formwechselnde Umwandlungen bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung, sonstige Umwandlungen von Handelsgesellschaften sowie Spaltungen von Kapitalgesellschaften unter-
liegen der Pauschalgebühr nach Tarifpost 10 I lit. e. Wird zugleich mit einer der vorgenannten Eintragungen 
oder mit der Eintragung einer Verschmelzung auch eine Kapitalerhöhung oder eine neue Kapitalgesellschaft 
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eingetragen, so ist neben der Gebühr nach Tarifpost 10 I lit. c bzw. lit. a keine Gebühr nach Tarifpost 10 I 
lit. e zu entrichten.“. 

8. In der Tarifpost 15 entfällt die bisherige Anmerkung 7, die bisherige Anmerkung 6 erhält die 
Bezeichnung „7.“; davor wird folgende Anmerkung 6 eingefügt: 

„6. Für unbeglaubigte Aktenabschriften oder -ablichtungen ist eine Gebühr in der Höhe von einem Vier-
tel des in der Tarifpost 15 lit. a angeführten Betrages zu entrichten. Die Gebühr ist durch Verwendung von 
Gerichtskostenmarken oder – abweichend von der Regelung des § 4 Abs. 6 – unmittelbar bei Gericht zu ent-
richten. 

9. Im Art. VI werden nach der Z 15 folgende Z 15a bis 15c eingefügt: 
„15a. § 31a ist für den in der Anmerkung 1 zur Tarifpost 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. XXX../1996 genannten Betrag mit der Maßgabe anzuwenden, daß Ausgangsgrundlage für die Neufest-
setzung der in dieser Gesetzesstelle angeführten Gebühr die für August 1994 verlautbarte Indexzahl des vom 
Österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 ist. 

15b. Die im § 6b Abs. 1 vorgesehene Durchführungsverordnung kann bereits vor dem Inkrafttreten die-
ser Gesetzesbestimmung erlassen werden; sie darf jedoch nicht vor dem 1. Mai 1996 in Kraft treten. 

15c. § 6b, § 21 Abs. 2 und 4, § 29a, die Tarifpost 6 lit. a und b, die Aufhebung der Anmerkung 12 lit. d 
zur Tarifpost 9, die Tarifpost 10 Z I lit. d und g, die Anmerkungen 1, 1a, 3b und 6 zur Tarifpost 10 sowie die 
Anmerkungen 6 und 7 zur Tarifpost 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX.../1996 treten mit 
1. Mai 1996, § 19a tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft.“ 

Artikel 74 
Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962 

1. Im § 6 Abs. 1 wird der Betrag von „50 S“ durch den Betrag von „100 S“ ersetzt. 
2. § 14 Abs. 1 lautet: 
„§ 14. (1) Der Kostenbeamte kann vor Erlassung des Zahlungsauftrages (§ 6 Abs. 1) den Zah-

lungspflichtigen auffordern, fällig gewordene Gerichtsgebühren oder Kosten binnen 14 Tagen zu ent-
richten (Zahlungsaufforderung). Eine Zahlungsaufforderung soll insbesondere dann ergehen, wenn mit 
der Entrichtung des Betrages gerechnet werden kann.“ 

3. Nach dem § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 
„§ 19a. § 6 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX /1996 tre-

ten mit 1. Mai 1996 in Kraft.“ 

Artikel 75 
Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 

Das Gerichtsorganisationsgesetz, RGBl. Nr. 217/1896, womit Vorschriften über die Besetzung, innere 
Einrichtung und Geschäftsordnung der Gerichte erlassen werden, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 349/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 89i lautet: 
„§ 89i. Soweit Parteien und Beteiligten ein Recht auf Akteneinsicht zusteht, haben sie nach Maßgabe 

der vorhandenen technischen Möglichkeiten Anspruch darauf, Ablichtungen der ihre Sache betreffenden 
Akten und Aktenteile zu erhalten.“ 

2. Dem § 98 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) § 89i in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX./1996 tritt am 1. Mai 1996 in Kraft.“ 
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Artikel 76 
Änderung der Exekutionsordnung 

Die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 519/1995, wird wie folgt geändert: 

§ 73a wird wie folgt geändert: 
a) Im Abs. 1 wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„wenn sie die auf diese Weise erlangten Daten zur Einleitung eines Rechtsstreites oder einer Exekution, 
zur Geltendmachung von Einwendungen gegen eine bereits eingeleitete Exekution oder sonst zur Füh-
rung eines gerichtlichen Verfahrens benötigen.“; 

b) Abs. 4 wird aufgehoben. 

Artikel 77 
Änderung der Strafprozeßordnung 1975 

Die Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 507/1994, wird wie folgt geändert: 

Im § 381 Abs. 3 werden die Beträge von „30 000 S“, „15 000 S“, „6 000 S“ und „3 000 S“ durch 
die Beträge von „60 000 S“, „30 000 S“, „12 000 S“ und „6 000 S“ ersetzt. 

Artikel 78 
Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 

Das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGBl. Nr. 104/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 133/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 93 Abs. 2 werden die Wendung „180 Millionen Schilling“ durch die Wendung „230 Milli-
onen Schilling“ und die Wendung „90 Millionen Schilling“ durch die Wendung „115 Millionen Schil-
ling“ ersetzt. 

2. Dem § 98 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) § 93 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. ...../1996 tritt am 1. Jänner 1996 in Kraft; 

der auf den 1. April 1996 entfallende Erhöhungsbetrag von 25 Millionen Schilling ist am 1. Juni 1996 zur 
Zahlung fällig.“ 

Artikel 79 
(Bundesverfassungsgesetz) 

Änderung des Übergangsgesetzes 
Das Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 368/1925, zu-

letzt geändert durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. Nr. 268/1994, wird wie folgt geändert: 
1. § 8 Abs. 5 lit. d lautet: 

 „d) Die Grenzen der politischen Bezirke, der autonomen Bezirke und der Ortsgemeinden dürfen 
sich nicht schneiden; Änderungen in den Grenzen der Ortsgemeinden, durch die die Grenzen 
der Gerichtsbezirke berührt werden, bedürfen – unbeschadet der Einhaltung der in Betracht 
kommenden landesgesetzlichen Vorschriften – der Zustimmung der Bundesregierung. Ände-
rungen in den Sprengeln der politischen Bezirke oder der autonomen Bezirke werden durch 
Verordnung der Landesregierung mit Zustimmung der Bundesregierung, Änderungen in den 
Sprengeln der Bezirksgerichte durch Verordnung der Bundesregierung nach Anhörung der 
Landesregierung, sofern hiedurch die Grenzen der politischen Bezirke berührt werden, mit Zu-
stimmung der Landesregierung verfügt.“ 

2. Im § 43 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) § 8 Abs. 5 lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. ..../1996 tritt am 1. Mai 1996 in 

Kraft.“ 
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Artikel 80 
Änderung des Wehrgesetzes 1990 

Das Wehrgesetz 1990, BGBl. Nr. 305, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 43/1995, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 28 lautet: 

„§ 28. (1) Zur Leistung des Grundwehrdienstes sind alle Wehrpflichtigen verpflichtet, die das 35. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Wehrpflichtige, bei denen sich die Dauer des Grundwehrdienstes vom 
Einberufungstag an über die Vollendung des 35. Lebensjahres hinaus erstreckt, sind verpflichtet, diesen Prä-
senzdienst noch zur Gänze zu leisten. Der Grundwehrdienst dauert sechs Monate. Sofern militärische Interes-
sen es erfordern, können Wehrpflichtige zur Leistung des Grundwehrdienstes in einer den jeweiligen militäri-
schen Erfordernissen entsprechenden Dauer von mehr als sechs Monaten, höchstens jedoch in der Dauer von 
acht Monaten herangezogen werden. Die Dauer einer solchen Heranziehung ist anläßlich der Einberufung 
oder während des Grundwehrdienstes vom zuständigen Militärkommando zu verfügen. 

(2) Truppenübungen sind Waffenübungen, die von den Wehrpflichtigen zur Erhaltung des Ausbildungs-
standes und zur Unterweisung in Einsatzaufgaben zu leisten sind. Zur Leistung von Truppenübungen sind 
alle Wehrpflichtigen verpflichtet, die mindestens sechs, jedoch weniger als acht Monate Grundwehrdienst 
geleistet haben. Die Dauer der einzelnen Truppenübungen ist nach den jeweiligen militärischen Erfordernis-
sen festzulegen und soll in der Regel im Kalenderjahr 15 Tage nicht überschreiten. Die Gesamtdauer aller 
Truppenübungen, zu denen ein Wehrpflichtiger herangezogen wird, darf 60 Tage nicht überschreiten. Bei 
Wehrpflichtigen, die einen längeren als sechsmonatigen Grundwehrdienst geleistet haben, ist die über den 
sechsten Monat hinausgehende Dienstzeit in die Gesamtdauer der Truppenübungen einzurechnen. Die Wehr-
pflichtigen sollen zu Truppenübungen in der Regel nur herangezogen werden 
 1. bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres oder, 
 2. sofern sie aus besonders rücksichtswürdigen persönlichen Interessen oder aus öffentlichen Interessen 

erst nach Ablauf des ihrer Stellung folgenden Kalenderjahres zum Grundwehrdienst herangezogen 
oder aus diesem vorzeitig entlassen wurden, auch über das 30. Lebensjahr hinaus bis zum Ablauf von 
zehn Jahren nach der vollständigen Leistung des Grundwehrdienstes. 

Sofern ein Wehrpflichtiger die Truppenübungen bis zu den Zeitpunkten nach den Z 1 und 2 noch nicht 
vollständig geleistet hat, darf er zu einem solchen Präsenzdienst bis zur Vollendung des 35. Lebensjah-
res einberufen werden, im Falle der Z 2 bis zum Ablauf von 15 Jahren nach der vollständigen Leistung 
des Grundwehrdienstes. Ein Wehrpflichtiger, der Kaderübungen zu leisten hat, darf zur Leistung von 
Truppenübungen bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres einberufen werden.“ 

2. Im § 39 Abs. 6 wird der zweite Satz durch folgende Sätze ersetzt: 
„Die neuerliche Einberufung ist nur zulässig für die restliche Dauer jenes Präsenzdienstes, aus dem der 
Wehrpflichtige vorzeitig entlassen wurde, und unter Bedachtnahme auf die für die Einberufung zum 
jeweiligen Präsenzdienst maßgebliche Altersgrenze. Wehrpflichtige, die aus dem Grundwehrdienst 
vorzeitig entlassen wurden, dürfen nach den jeweiligen militärischen Interessen einberufen werden 
 1. zur Leistung dieses Präsenzdienstes in seiner restlichen Dauer oder, 
 2. sofern sie nach Ablauf des sechsten Monates entlassen wurden, zu Truppenübungen in der noch offe-

nen Dauer dieses Präsenzdienstes. 
Im Falle der Z 2 treten Wehrpflichtige nach der Entlassung aus der ersten Truppenübung unmittelbar in 
den Milizstand über.“ 

3. Im § 68 wird nach Abs. 3c folgender Abs. 3d eingefügt: 
„(3d) § 28, § 39 Abs. 6 sowie § 69 Abs. 21 bis 23, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. xxx, treten mit 1. Juli 1996 in Kraft.“ 
4. Dem § 69 werden folgende Abs. 21 bis 23 angefügt: 
„(21) Bescheide über die Annahme einer freiwilligen Meldung oder über eine Verpflichtung zum 

Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten nach § 28 Abs. 3 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 1996 
geltenden Fassung, die vor diesem Zeitpunkt erlassen wurden, gelten ab 1. Juli 1996 als Bescheide betreffend 
die Heranziehung zu einem Grundwehrdienst in der Dauer von mehr als sechs Monaten. 
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(22) Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten vor Ablauf des 30. Juni 
1996 angetreten haben und diesen Präsenzdienst über diesen Zeitpunkt hinaus zu leisten haben, sind ab 1. Juli 
1996 zur Leistung des Grundwehrdienstes in der Dauer von mehr als sechs Monaten verpflichtet. 

(23) Auf Wehrpflichtige, die vor dem 1. Juli 1996 aus dem Grundwehrdienst in der Dauer von acht Mo-
naten nach Ablauf des sechsten Monates vorzeitig entlassen wurden, ist § 39 Abs. 6 in der bis zum Ablauf des 
30. Juni 1996 geltenden Fassung anzuwenden. Diese Wehrpflichtigen treten unmittelbar in den Milizstand 
über 
 1. mit 1. Juli 1996, sofern sie vor diesem Zeitpunkt bereits aus einer Truppenübung entlassen wurden, 

oder 
 2. nach der Entlassung aus der ersten Truppenübung.“ 

Artikel 81 
Änderung des Heeresgebührengesetzes 1992 

Das Heeresgebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 422, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 259/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis werden in der Überschrift zu § 7a die Worte „im ordentlichen Präsenz-
dienst“ durch die Worte „im Grundwehrdienst“ ersetzt. 

2. In der Überschrift zu § 7a werden die Worte „im ordentlichen Präsenzdienst“ durch die Worte 
„im Grundwehrdienst“ ersetzt. 

3. Im § 7a Abs. 1 werden die Worte „einen ordentlichen Präsenzdienst oder im Anschluß an einen 
solchen Präsenzdienst“ durch die Worte „den Grundwehrdienst oder im Anschluß daran“ ersetzt. 

4. Im § 7a Abs. 5 entfallen die Worte „einen ordentlichen“. 

5. Im § 30 Abs. 1 und 2 werden jeweils die Worte „vor Antritt des Präsenzdienstes“ durch die Wor-
te „vor Zustellung des Einberufungsbefehles oder vor der allgemeinen Bekanntmachung der Einberu-
fung“ ersetzt. 

6. § 30 Abs. 1 letzter Satz entfällt. 
7. Im § 31 Abs. 1 und 3 werden jeweils die Worte „dem Einberufungstermin“ durch die Worte „der 

Zustellung des Einberufungsbefehles oder der allgemeinen Bekanntmachung der Einberufung“ ersetzt. 
8. § 33 Abs. 1 lautet: 
„(1) Mit der Wohnkostenbeihilfe sind dem Wehrpflichtigen jene Kosten abzugelten, die ihm nachweis-

lich während des Präsenzdienstes entstehen für die erforderliche Beibehaltung jener eigenen Wohnung, in der 
er nach den Bestimmungen des Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, gemeldet ist. Dabei gilt 
folgendes: 
 1. Ein Anspruch besteht nur für jene Wohnung, in der der Wehrpflichtige bereits zum Zeitpunkt der 

Zustellung des Einberufungsbefehls oder der allgemeinen Bekanntmachung der Einberufung gewohnt 
hat. 

 2. Wurde der Erwerb einer Wohnung nachweislich bereits vor dem Zeitpunkt nach Z 1 eingeleitet, so 
besteht ein Anspruch auch dann, wenn die Wohnung erst nach diesem Zeitpunkt bezogen wird. 

Hat der Wehrpflichtige nach dem Zeitpunkt nach Z 1, jedoch vor dem Einberufungstermin eine andere 
eigene Wohnung bezogen und sich in dieser Wohnung gemeldet, so gebühren, sofern nicht Z 2 anzu-
wenden ist, an Stelle der Kosten für diese Wohnung die ehemaligen Kosten jener eigenen Wohnung, in 
der der Wehrpflichtige zu diesem Zeitpunkt gewohnt hat.“ 

9. Im § 54 wird nach Abs. 1e folgender Abs. 1f eingefügt: 
„(1f) Die Änderung im Inhaltsverzeichnis, die Überschrift zu § 7a, § 7a Abs. 1 und 5, § 30 Abs. 1 und 2, 

§ 31 Abs. 1 und 3, § 33 Abs. 1 und § 55 Abs. 14 und 15, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. xxx, treten mit 1. Juli 1996 in Kraft.“ 

10. Dem § 55 werden folgende Abs. 14 und 15 angefügt: 
„(14) Auf Wehrpflichtige, die am 1. Juli 1996 eine Truppenübung im Höchstausmaß von 30 Tagen un-

mittelbar im Anschluß an den Grundwehrdienst leisten, ist bis zur Entlassung aus diesem Präsenzdienst § 7a 
Abs. 1 über die Freifahrt in der bis zum Ablauf des 30. Juni 1996 geltenden Fassung anzuwenden. 
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(15) Auf Wehrpflichtige, bei denen die Zustellung des Einberufungsbefehls oder die allgemeine Be-
kanntmachung der Einberufung zum Grundwehrdienst vor dem 1. Juli 1996 erfolgte, ist bis zur Entlassung 
aus diesem Präsenzdienst das V. Hauptstück über Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe in der bis zum 
Ablauf des 30. Juni 1996 geltenden Fassung anzuwenden.“ 

Artikel 82 
Änderung des Militär-Auszeichnungsgesetzes 

Das Militär-Auszeichnungsgesetz, BGBl. Nr. 361/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 550/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Wehrdienstauszeichnung ist zu verleihen zur Würdigung 

 1. der Leistung des Grundwehrdienstes sowie von Truppen- und Kaderübungen als 
 a) Wehrdienstmedaille in Bronze, 
 b) Wehrdienstmedaille in Silber, 
 c) Wehrdienstmedaille in Gold 
  und 
 2. langjähriger Dienstleistungen im Bundesheer als 
 a) Wehrdienstzeichen 3. Klasse, 
 b) Wehrdienstzeichen 2. Klasse, 
 c) Wehrdienstzeichen 1. Klasse.“ 

2. § 10 lautet: 
„§ 10. (1) Die Wehrdienstmedaille in Bronze ist an Personen zu verleihen, die den Grundwehrdienst 

vollständig geleistet haben. 
(2) Die Wehrdienstmedaille in Silber ist an Personen zu verleihen, die nach dem Grundwehrdienst 

Truppenübungen oder Kaderübungen im Gesamtausmaß von 30 Tagen geleistet haben. 
(3) Die Wehrdienstmedaille in Gold ist an Personen zu verleihen, die nach dem Grundwehrdienst Trup-

penübungen oder Kaderübungen im Gesamtausmaß von 60 Tagen geleistet haben.“ 
3. § 11 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

„Die Leistung von Truppen- und Kaderübungen kommt für eine Würdigung durch ein Wehrdienstzei-
chen nur insoweit in Betracht, als solche Präsenzdienstleistungen über das für die Verleihung der 
Wehrdienstmedaille in Gold erforderliche Gesamtausmaß hinausgehen.“ 

4. § 11 Abs. 3 und 4 werden durch folgenden Abs. 3 ersetzt: 
„(3) Dienstleistungen in den zur Gendarmeriegrundausbildung bestimmten Gendarmerieschulen wäh-

rend der Zeit vom 1. August 1952 bis 22. September 1955 sind auf das nach Abs. 2 für die Verleihung eines 
Wehrdienstzeichens erforderliche Gesamtausmaß anzurechnen. Solche Dienstleistungen sind am 
Wehrdienstzeichen durch eine besondere Kennzeichnung hervorzuheben.“ 

5. § 15 Abs. 4 lautet: 
„(4) Sofern nicht Abs. 3 anzuwenden ist, sind Zeiten einer Teilnahme an Inspektionen und Instruktionen 

auf das Gesamtausmaß der für den Anspruch auf die Verleihung der Wehrdienstmedaille in Silber oder Gold 
erforderlichen Präsenzdienstleistungen anzurechnen. In diesem Fall ist § 10 Abs. 2 und 3 in der bis zum Ab-
lauf des 30. Juni 1996 geltenden Fassung anzuwenden. Dabei sind gleichzuhalten 
 1. der ordentliche Präsenzdienst im Sinne des Wehrgesetzes vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 272/1971 dem Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten und 
 2. die Teilnahme an Inspektionen und Instruktionen gemäß § 33a des Wehrgesetzes in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 272/1971 der Leistung von Kaderübungen.“ 
6. Im § 15 Abs. 6 wird nach der Zitierung „§ 10 Abs. 1, Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 sowie der § 11 

Abs. 1 Z 10 und Abs. 2“ ein Beistrich gesetzt und werden danach die Worte „jeweils in der bis zum 
Ablauf des 30. Juni 1996 geltenden Fassung,“ eingefügt. 

7. Dem § 15 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

11
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„(7) Auf Personen, die vor dem 1. Juli 1996 zum Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten oder 
zu Truppen- oder Kaderübungen herangezogen wurden, sind die §§ 10 und 11, jeweils in der bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung, anzuwenden.“ 

8. § 16 lautet: 
„§ 16. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 

diese Gesetze, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung zu verste-
hen.“ 

9. Im § 17 wird nach Abs. 1c folgender Abs. 1d eingefügt: 
„(1d) § 9 Abs. 2, § 10, § 11 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 4, 6 und 7 sowie § 16, jeweils in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx, treten mit 1. Juli 1996 in Kraft.“ 

Artikel 83 
Änderung des Auslandseinsatzgesetzes 

Das Auslandseinsatzgesetz, BGBl. Nr. 233/1965, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 523/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 5 Abs. 2 werden die Z 1 bis 3 durch die Worte „aus dem Grundwehrdienst oder aus dem 
Wehrdienst als Zeitsoldat“ ersetzt. 

2. Im § 6a erhält der bisherige Text die Absatzbezeichnung „(1)“ und wird folgender Abs. 2 ange-
fügt: 

„(2) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx tritt mit 1. Juli 1996 in Kraft.“ 

Artikel 84 
Änderung des Bundesgesetzes über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaft-

lichen Bundesanstalten 
Das Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstal-

ten, BGBl. Nr. 515/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 524/1995, wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 2 lautet: 
„§ 2 (1) Landwirtschaftliche Bundesanstalten im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

 1. Die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (§ 18), 
 2. die Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft (§ 19), 
 3. die Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft (§ 20), 
 4. die Bundesanstalt für Bergbauernfragen (§ 21), 
 5. die Bundesanstalt für Landtechnik (§ 22), 
 6. die Bundesanstalt für Milchwirtschaft (§ 23), 
 7. die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (§ 24). 

(2) Für die in Abs. 1 Z 7 genannte Bundesanstalt und das in § 1 Z 3 genannte Bundesamt gilt dieses 
Bundesgesetz nur insoweit, als bundesrechtliche Regelungen in Angelegenheiten des Schulwesens nicht ent-
gegenstehen. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen durch Verordnung die Auflösung oder Zusammenlegung von Bundesämtern für Landwirtschaft 
und/oder landwirtschaftlichen Bundesanstalten und/oder von Teilen sowohl der Bundesämter für Landwirt-
schaft als auch der landwirtschaftlichen Bundesanstalten anordnen, wenn dies aus Gründen der Effizienz-
steigerung, Erhöhung der Flexibilität oder Erzielung von Einsparungen geboten ist. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die Erfüllung einer Aufgabe durch den Bund nicht mehr im öffentlichen Interesse liegt 
oder die Zusammenführung zweier oder mehrerer Dienststellen zu einer einzigen eine bessere und wirtschaft-
lichere Aufgabenerfüllung ermöglicht. In dieser Verordnung sind auch der Sitz und der Name einer zusam-
mengelegten Organisationseinheit festzulegen.“ 

2. Die §§ 22 und 25 treten außer Kraft. 
3. Die bisherigen §§ 23 und 24 werden zu §§ 22 und 23. 
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4. Die bisherigen §§ 26 bis 30 werden zu §§ 24 bis 28. 
5. Dem § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) § 2, der Entfall der §§ 22 und 25, die Neubezeichnung der §§ 22 bis 27 sowie § 28 in der Fassung 

des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. xxx/1996, treten mit 31. Dezember 1996 in Kraft.“ 
6. § 28 lautet: 

„Vollziehung 
§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betraut, hinsichtlich des § 2 Abs. 3 und des § 11 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan-
zen.“ 

Artikel 85 
Änderung des Weingesetzes 1985 

Das Weingesetz 1985, BGBl. Nr. 444/1985, (zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 583/1995) wird wie folgt geändert: 

Dem § 31 wird folgender Abs. 16 angefügt: 
„(16) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann durch Verordnung ein Bundesamt (Bun-

desgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, BGBl. 
Nr. 515/1994 idF BGBl. Nr. ../1996) zur Durchführung von Verfahren einschließlich der Erlassung von Be-
scheiden ermächtigen, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. In diesem Fall hat das Bundesamt das AVG anzuwenden; gegen Bescheide des 
Bundesamtes kann Berufung an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft erhoben werden.“ 

Artikel 86 
Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

Das Umweltförderungsgesetz (UFG), BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 853/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Z 2 lautet: 
 „2. Schutz der Umwelt durch Vermeidung oder Verringerung der Belastungen in Form von Luft-

verunreinigungen, klimarelevanten Schadstoffen, insbesondere Kohlendioxid aus fossilen 
Brennstoffen, Lärm (ausgenommen Verkehrslärm) und Abfällen (Umweltförderung im In-
land);“ 

2. § 1 Z 3 lautet: 
 „3. Schutz der Umwelt durch materielle und immaterielle Leistungen bei anlagenbezogenen Maß-

nahmen in der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der Republik Slowenien 
und der Republik Ungarn, die umweltentlastende Auswirkungen auf Österreich haben (Umwelt-
förderung im Ausland);“ 

3. § 6 Abs. 2 lautet: 

„(2) Der Bundesminister für Umwelt darf in den Jahren 1993 bis 2000 jeweils Förderungen für Zwecke 
der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff.) höchstens in dem Ausmaß zusagen, das insgesamt dem Barwert von 
jährlich 3 900 Millionen Schilling entspricht.“ 

4. Nach § 6 Abs. 2a werden folgende Abs. 2b und 2c eingefügt: 

„(2b) Der Bundesminister für Umwelt darf in den Jahren 1996 bis 2000 zusätzlich zu den Förderungen 
nach Abs. 2 und 2a im Rahmen einer Sondertranche für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff.) 
zusätzliche Förderungen höchstens in einem Ausmaß zusagen, das insgesamt dem Barwert von 1 000 Millio-
nen Schilling entspricht. 

(2c) Der Bundesminister für Umwelt darf in den Jahren 1996 und 1997 für Zwecke der Altlastensanie-
rung (§§ 29 ff.) zu Lasten künftiger Einnahmen aus den Altlastenbeiträgen im Rahmen einer Sondertranche 
Förderungen in einem Ausmaß zusagen, das insgesamt dem Barwert von 1 000 Millionen Schilling ent-
spricht. 
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5. Nach § 6 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 
„(4) Der Bundesminister für Umwelt kann für Förderungen nach diesem Bundesgesetz zusätzlich auch 

Mittel aus den EU-Strukturfonds heranziehen.“ 
6. § 9 Abs. 4 erster Satz lautet: 

„Die Empfehlungen einer Kommission können nur unter Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder mit Stimmenmehrheit verabschiedet werden.“ 

7. In § 13 Abs. 7 wird folgender 2. Satz angefügt: 
„Diese Verlautbarung kann durch die Bekanntgabe der Erlassung der Richtlinien unter Angabe des 
Ortes ihres Aufliegens im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ ersetzt werden.“ 

8. In § 20 Abs. 1 wird folgender 2. Satz angefügt: 
„Soweit die Förderobergrenze von 60 vH nicht überschritten wird, sind in diese Berechnung die Mittel 
aus den EU-Strukturfonds nicht einzubeziehen.“ 

9. § 24 Z 1 lautet: 
„1. Herstellungsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Umweltbelastungen durch 

 a) klimarelevante Schadstoffe, insbesondere durch Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen; 
 b) Luftverunreinigungen, soweit Anlagen verbessert oder ersetzt werden; 
 c) Lärm, soweit Anlagen verbessert oder ersetzt werden.“ 

10. § 24 Z 7 lautet: 
 „7. im Ausland materielle und immaterielle Leistungen im Rahmen der Vorbereitung oder Durch-

führung anlagenbezogener Maßnahmen in der Tschechischen Republik, der Slowakischen Re-
publik, der Republik Slowenien oder der Republik Ungarn, die der Reinhaltung der Luft oder 
der Gewässer dienen und durch die wesentliche umweltbelastende Auswirkungen auf Österreich 
vermindert oder hintangehalten werden.“ 

11. In § 25 Abs. 1 entfällt die bisherige Z 2, die bisherige Z 3 wird zur Z 2. 
12. In § 25 Abs. 1 wird die bisherige Z 4 zur Z 3 und lautet: 

 „3. die zu fördernde Herstellungsmaßnahme gemäß § 24 Z 1 bis 3 von einem Kreditinstitut mit dem 
Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR in wirtschaftlicher Hinsicht geprüft worden ist und das 
Ergebnis dieser Prüfung vorliegt. Die Prüfungsunterlagen sind vom Förderungswerber beizu-
bringen.“ 

13. § 26 Abs. 1 lautet: 
„(1) Ansuchen im Bereich der Umweltförderung im Inland können von natürlichen oder juristischen 

Personen, die Maßnahmen gemäß § 24 setzen, gestellt werden.“ 
14. § 28 Z 5 lautet: 

 „5. je einem Vertreter der im Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen parlamentarischen 
Klubs.“ 

15. Nach § 32 Z 5 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 und 7 eingefügt: 
 „6. dem Verpflichteten gemäß §§ 79, 83 Gewerbeordnung – GewO, BGBl. Nr. 194/1994, in der 

geltenden Fassung, §§ 21a, 31 und 138 Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959, BGBl. 
Nr. 215/1959, in der geltenden Fassung oder § 32 Abfallwirtschaftsgesetz – AWG, BGBl. 
Nr. 325/1990, in der geltenden Fassung; 

 7. Institutionen oder Personen, die zur Durchführung von Studien, Projekten und deren Publikation, die 
im Zusammenhang mit der Altlastensanierung oder Altlastensicherung notwendig sind, einschließ-
lich solcher zur Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungstechnologien, befähigt sind.“ 

16. § 34 Abs. 1 Z 5 lautet: 
 „5. je einem Vertreter der im Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen parlamentarischen Klubs.“ 

17. § 37 Abs. 5a lautet: 
„(5a) Der Fonds hat dem Bund aus seinem Reinvermögen jeweils Mittel in jenem Ausmaß zur Verfü-

gung zu stellen, die erforderlich sind, um die Sondertranchen Siedlungswasserwirtschaft (§ 6 Abs. 2a und 2b) 
mit einem Barwert von 3 300 Millionen Schilling zu bedecken.“ 
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18. In § 37 Abs. 5b entfällt der letzte Satz. 
19. Nach § 37 Abs. 5b werden folgende Absätze 5c, 5d und 5e eingefügt: 
„(5c) Nach Abschluß der vorbereitenden wirtschaftlichen Analysen ist der Fonds im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen ermächtigt, aushaftende Darlehensforderungen gemäß WBFG zu verkau-
fen. Durch den Verkauf bleibt die Befreiung von den Rechtsgebühren gemäß § 8 Abs. 2 UWFG unberührt. 

(5d) Soweit die Forderungen gemäß Abs. 5c nicht verkauft werden, kann der Fonds Darlehensschuld-
nern aushaftender Forderungen, soweit diese die noch nicht fällige Darlehensschuld durch Leistung eines 
einmaligen Tilgungsbetrages vorzeitig zurückzahlen, einen Nachlaß gewähren. Dabei ist der Barwert nach 
finanzmathematischen Methoden zu berechnen. Der Fonds hat die Vorgangsweise hinsichtlich der Tilgungen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Das Ansuchen auf vorzeitige Rückzah-
lung ist bei der Geschäftsführung des Fonds einzubringen. 

(5e) Die Erlöse aus der Darlehensverwertung gemäß Abs. 5c und 5d sind im Fonds zu belassen.“ 
20. In §§ 6 Abs. 2a; 7; 8 Abs. 1; 9 Abs. 1 und 3; 10 Abs. 1; 11 Abs. 1, 2 sowie 3 Z 2, 3 und 5 bis 8 sowie 

Abs. 5 und 7 bis 9; 12 Abs. 4, 5 und 8; 13 Abs. 1 und 7; 14 Abs. 1, 3 und 4; 22; 22a Abs. 1; 34 Abs. 2; 35 Z 1 
und 3; 36 sowie  37 Abs. 2 treten an die Stelle der Worte „der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie“ die Worte „der Bundesminister für Umwelt“. 

21. In §§ 22a Abs. 2 und 3; 28 Z 1; 34 Abs. 1 Z 1 lit. a sowie 36 treten an die Stelle der Worte „des Bun-
desministeriums für Umwelt, Jugend und Familie“ die Worte „des Bundesministeriums für Umwelt“. 

22. In §§ 6 Abs. 1 Z 2, 7 Z 2, 13 Abs. 6 lit. c, 23 Abs. 1, 25 Abs. 1, 26 Abs. 1, 28 und 35 Z 1 lit. c sowie in 
der Überschrift zum III. Abschnitt wird „betriebliche Umweltförderung“ bzw. „betrieblichen Umweltförde-
rung“ durch „Umweltförderung im Inland“ ersetzt. 

Artikel 87 
Änderung des Altlastensanierungsgesetzes 

Das Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 325/1990, BGBl. Nr. 760/1992, BGBl. Nr. 185/1993 und BGBl. Nr. 818/1993, wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 2 Abs. 4 bis 10 lautet: 

„(4) Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Abfälle gemäß § 2 Abs. 1 bis 4 des Abfallwirt-
schaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990, in der jeweils geltenden Fassung, soweit Abs. 5 nicht anderes be-
stimmt. 

(5) Nicht als Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten: 
 1. Abfälle, die einer Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung zugeführt werden, ausge-

nommen Verfüllungen von Geländeunebenheiten und das Vornehmen von Geländeanpassungen 
mit Abfällen einschließlich deren Einbringung in geologische Strukturen sowie Baumaßnahmen 
des Deponiekörpers (zB Deponiezwischenabdeckungen, Fahrstraßen, Rand- und Stützwälle); 

 2. Erdaushub und Abraummaterial, die durch Aushub oder Abräumen von im wesentlichen natür-
lich gewachsenem Boden oder Untergrund anfallen und die den Kriterien für Baurestmassende-
ponien der Deponieverordnung (Anlage 1, Tabelle 3 und 4), BGBl. Nr. xx/1996, entsprechen, 
sofern der Anteil an Baurestmassen nicht mehr als 5 Volumsprozent beträgt; 

 3. Berge (taubes Gestein) sowie Abraummaterial, die beim Aufsuchen, Gewinnen, Speichern und 
Aufbereiten mineralischer Rohstoffe anfallen, soweit diese Tätigkeit dem Berggesetz 1975, 
BGBl. Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung oder der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194, in der jeweils geltenden Fassung unterliegt; Schlämme und flüssige Rückstände, die 
bei der Rohstoffgewinnung gemäß dem Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259, in der jeweils gelten-
den Fassung oder der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der jeweils geltenden Fassung 
anfallen und wieder in die ursprünglichen Lagerstätten zurückgeführt werden; 

 4. Schlacken, die bei der industriellen Verhüttung von Erzen oder bei der Verbrennung oder Ver-
gasung von Kohle zum Zwecke der Erzeugung von elektrischer Energie oder Wärme anfallen, 
soweit sie den Kriterien für Baurestmassendeponien der Deponieverordnung (Anlage 1, Tabelle 
3 und 4), BGBl. Nr. xxx/1996, entsprechen; 
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 5. radioaktive Stoffe (Strahlenschutzgesetz 1969, BGBl. Nr. 227, in der jeweils geltenden Fas-
sung); 

 6. Sprengstoffabfälle im Sinne des Schieß- und Sprengmittelgesetzes 1935, BGBl. Nr. 196, in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(6) Baurestmassen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Abfälle gemäß Deponieverordnung (An-
lage 2), BGBl. Nr. xx/1996. 

(7) Lagern im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das länger als einjährige Lagern von Abfällen, da-
mit diese Abfälle für eine thermische Verwertung oder eine Behandlung bereitgehalten oder vorbereitet 
werden. 

(8) Ein Deponiekörper im Sinne dieses Bundesgesetzes umfaßt die Gesamtheit der eingebauten 
Abfälle einschließlich der deponietechnischen Einrichtungen, wie das Deponiebasisdichtungssystem, 
die Deponieoberflächenabdeckung und das Deponieentgasungssystem, sowie sämtliche technische 
Bauwerke, die für dessen Standsicherheit erforderlich sind, wie zB Rand- und Stützwälle. 

(8a) Ein Deponiebasisdichtungssystem im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein technisches System 
zur Verhinderung von Schadstofftransporten in den Untergrund, bestehend aus der Deponiebasisdich-
tung und dem Basisentwässerungssystem. 

(8b) Eine Deponiebasisdichtung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine künstlich aufgebrachte, 
mindestens zweilagige mineralische Dichtungsschicht mit einer Gesamtdicke von mindestens 40 cm 
und einem Durchlässigkeitswert kleiner/gleich 10-9 m/s bei einem hydraulischen Gradienten von i = 30. 

(8c) Ein Basisentwässerungssystem im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein System bestehend aus 
einem Flächenfilter und darin verlegten Sickerwasserleitungen zur Ableitung der bis zur Deponiebasis 
durchdringenden Deponiesickerwässer aus dem Deponiekörper. 

(9) Eine Deponiegaserfassung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein System technischer Einrich-
tungen, wie zB Entgasungskamine, Gasbrunnen, Gasdome, Leitungen und Regeleinrichtungen zur 
aktiven Erfassung und kontrollierten Ableitung von Deponiegas. Eine aktive Entgasung ist das Absau-
gen von Deponiegas durch maschinell erzeugten Unterdruck. Als Deponiegasbehandlung ist das 
Verbrennen der erfaßten Deponiegase in Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, einschließ-
lich einer allenfalls erforderlichen Vorreinigung, anzusehen. 

(10) Eine vertikale Umschließung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein technisches System zur 
Umschließung einer Deponie mit vertikalen, in einen Grundwasserstauer einbindenden, gering durch-
lässigen Wänden (zB Schmalwände, Schlitzwände) mit dem Ziel, einen Austritt von innerhalb der 
Umschließung befindlichem Grundwasser durch eine dauerhafte Absenkung desselben zu verhindern.“ 

2. § 2 Abs. 12 entfällt. 
3. § 3 lautet: 
„§ 3. (1) Dem Altlastenbeitrag unterliegen: 

 1. das langfristige Ablagern von Abfällen; 
 2. das Verfüllen von Geländeunebenheiten oder das Vornehmen von Geländeanpassungen mit 

Abfällen einschließlich deren Einbringung in geologische Strukturen, ausgenommen jene Ge-
ländeverfüllungen oder -anpassungen, die im Zusammenhang mit einer übergeordneten Bau-
maßnahme eine konkrete bautechnische Funktion erfüllen (zB Dämme und Unterbauten für 
Straßen, Gleisanlagen oder Fundamente, Baugruben- oder Künettenverfüllungen); 

 3. das Lagern von Abfällen; 
 4. das Befördern von Abfällen zur langfristigen Ablagerung außerhalb des Bundesgebietes. 

(2) Von der Beitragspflicht ausgenommen ist das Ablagern, Lagern und Befördern von Abfällen, 
die im Zuge der Sicherung oder Sanierung von Altlasten anfallen, sowie das Umlagern von Abfällen, 
soweit bereits ein Altlastenbeitrag entrichtet wurde.“ 

4. § 4 lautet: 
„§ 4. Beitragsschuldner ist 

 1. der Betreiber einer Deponie oder eines Lagers, 
 2. im Falle der Beförderung der Abfälle zur langfristigen Ablagerung außerhalb des Bundesgebie-

tes der Inhaber der Bewilligung zur Ausfuhr aus Österreich gemäß Abfallwirtschaftsgesetz, 
BGBl. Nr. 325/1990, in der jeweils geltenden Fassung, 
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 3. derjenige, der mit Abfällen Geländeunebenheiten verfüllt oder Geländeanpassungen vornimmt 
oder Abfälle in geologische Strukturen einbringt oder 

 4. in allen übrigen Fällen derjenige, der die beitragspflichtige Tätigkeit veranlaßt oder duldet.“ 
5. § 5 lautet: 
„§ 5. Die Bemessungsgrundlage ist die Masse des Abfalls entsprechend dem Rohgewicht. Als Roh-

gewicht gilt das Gewicht des Abfalls mit seinen Verpackungen.“ 
6. § 6 lautet: 
„§ 6. (1) Der Altlastenbeitrag beträgt je angefangene Tonne für 

 1. Baurestmassen 
  ab 1. Jänner 1997 .............................................................................................................  60 S 
  ab 1. Jänner 1998 
 a) auf einer Bodenaushub-, Baurestmassen-, Reststoff- oder Massenabfalldeponie ...........  60 S 
 b) auf einer sonstigen Deponie ........................................................................................  80 S 
  ab 1. Jänner 2001 
 a) auf einer Bodenaushub-, Baurestmassen-, Reststoff- oder Massenabfalldeponie ...........  80 S 
 b) auf einer sonstigen Deponie ........................................................................................  100 S 
 c) für das Verfüllen oder Lagern gemäß § 3 ....................................................................  100 S 
 2. Erdaushub 
  ab 1. Jänner 1998 
 a) auf einer Reststoff- oder Massenabfalldeponie .............................................................  60 S 
 b) auf einer sonstigen Deponie ........................................................................................  80 S 
  ab 1. Jänner 2001 
 a) auf einer Reststoff- oder Massenabfalldeponie .............................................................  80 S 
 b) auf einer sonstigen Deponie ........................................................................................  100 S 
 3. alle übrigen Abfälle 
  ab 1. Jänner 1997 .............................................................................................................  150 S 
  ab 1. Jänner 1998 
 a) auf einer Bodenaushub-, Baurestmassen- oder Reststoffdeponie...................................  150 S 
 b) auf einer Massenabfalldeponie ....................................................................................  200 S 
 c) auf einer sonstigen Deponie ........................................................................................  400 S 
 d) für das Verfüllen oder Lagern gemäß § 3 ....................................................................  200 S 
  ab 1. Jänner 2001 
 a) auf einer Bodenaushub-, Baurestmassen- oder Reststoffdeponie...................................  200 S 
 b) auf einer Massenabfalldeponie ....................................................................................  300 S 
 c) auf einer sonstigen Deponie ........................................................................................  600 S 
 d) für das Verfüllen oder Lagern gemäß § 3 ....................................................................  300 S 
sofern die Abs. 2 und 3 nicht anderes bestimmen. 
Bodenaushub-, Baurestmassen-, Reststoff- und Massenabfalldeponien müssen den Anforderungen der 
Deponieverordnung, BGBl. Nr. xxx/1996, entsprechen, mit Ausnahme der Anforderungen an den De-
poniestandort sowie an das Deponiebasisdichtungssystem, das bei Baurestmassen-, Reststoff- und Mas-
senabfalldeponien jedenfalls einem Deponiebasisdichtungssystem gemäß § 2 Abs. 8a entsprechen muß 
oder die Baurestmassen-, Reststoff- oder Massenabfalldeponie muß über eine vertikale Umschließung 
verfügen. 

(2) Werden Abfälle auf einer sonstigen Deponie abgelagert und verfügt die Deponie weder über ein 
Deponiebasisdichtungssystem noch über eine vertikale Umschließung, erhöht sich der Beitrag je ange-
fangene Tonne für 
 1. Baurestmassen und Erdaushub um 30 Schilling, 
 2. alle übrigen Abfälle um 400 Schilling. 
Im Falle der Einbringung in geologische Strukturen (Untertagedeponien) ist der Zuschlag nicht abzu-
führen, wenn das anstehende Gestein einen Wasseraustritt dauerhaft verhindert. 

(3) Verfügt eine Deponie mit der Bewilligung zur Ablagerung von Hausmüll und hausmüllähnli-
chen Gewerbeabfällen über keine, dem Stand der Technik entsprechende Deponiegaserfassung und 
-behandlung, erhöht sich der Beitrag je angefangene Tonne für alle übrigen Abfälle zusätzlich um 400 
S. 
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(4) Der Beitragsschuldner hat nachzuweisen, welche Beitragssätze gemäß Abs. 1 zur Anwendung 
kommen sowie daß die Zuschläge gemäß Abs. 2 und 3 nicht zur Anwendung kommen. 

(5) Altlastenbeiträge, die vom Beitragsschuldner seinen Kunden gesondert ausgewiesen weiterver-
rechnet werden, sind in der Höhe des verrechneten Betrages abzuführen.“ 

7. § 7 Abs. 1 lautet: 
„§ 7. (1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle 

 1. des langfristigen Ablagerns nach Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die Ablagerung 
vorgenommen wurde, 

 2. des Verfüllens von Geländeunebenheiten, des Vornehmens von Geländeanpassungen oder des 
Einbringens in geologische Strukturen nach Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die bei-
tragspflichtige Tätigkeit vorgenommen wurde, 

 3. des Lagerns mit Ablauf des Kalendervierteljahres, das auf die einjährige, nicht beitragspflichti-
ge Frist für die Lagerung folgt, 

 4. der Beförderung der Abfälle zur langfristigen Ablagerung außerhalb des Bundesgebietes im 
Zeitpunkt des Beginns der Beförderung.“ 

8. § 8 samt Überschrift lautet: 
„Aufzeichnungs- und Nachweispflichten 

§ 8. Der Beitragsschuldner hat fortlaufend Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Bemessungs-
grundlage, getrennt nach den Beitragssätzen gemäß § 6 Abs. 1 bis 3, sowie Umfang und Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld zu ersehen sind. Weiters hat der Beitragsschuldner bei der erstmaligen 
Anmeldung des Beitrags geeignete Unterlagen insbesondere Bewilligungs- oder Kollaudierungsbe-
scheide zum Nachweis, daß die Zuschläge gemäß § 6 Abs. 2 und 3 nicht zur Anwendung kommen, 
anzuschließen. Die Aufzeichnungen und Belege, die für die Beitragserhebung von Bedeutung sind, wie 
insbesondere die Wiegebelege (§ 20 Abs. 1), müssen sieben Jahre aufbewahrt werden.“ 

9. § 9 Abs. 1 lautet: 
„§ 9. (1) Die Erhebung des Beitrages obliegt dem Hauptzollamt der Finanzlandesdirektion, in de-

ren Bereich der Beitragsschuldner seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Hat der Beitragsschuldner seinen Sitz 
oder Wohnsitz im Ausland, so ist das Hauptzollamt Innsbruck zuständig.“ 

10. Im § 9 Abs. 2 werden die Worte „der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt“ durch „zuständi-
gen Hauptzollamt“ ersetzt. 

11. Nach § 9 wird folgender § 9a samt Überschrift eingefügt: 

„Datenübermittlung 
§ 9a. (1) Wenn die übrigen mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden Ver-

dachtsmomente betreffend die nicht ordnungsgemäße Abgabenführung wahrnehmen, haben sie diese 
Wahrnehmungen und nach Möglichkeit die entsprechenden Daten betreffend die beitragspflichtigen 
Mengen, aufgeschlüsselt nach den Beitragssätzen gemäß § 6 Abs. 1 bis 3, und unter Angabe des Be-
messungszeitraumes zum Zweck der Erhebung des Altlastenbeitrages an die zuständigen Hauptzolläm-
ter zu übermitteln. 

(2) Die Behörden, die das langfristige Ablagern, das Verfüllen oder das Lagern von Abfällen be-
willigen, haben dem zuständigen Hauptzollamt eine Kopie des Bewilligungs- sowie des Kollau-
dierungsbescheides zu übermitteln. Die für die Aufsicht zuständigen Behörden haben einmal jährlich 
Daten, beginnend ab 1. Jänner 1997, über das abgelagerte Abfallvolumen dem zuständigen Hauptzoll-
amt (§ 9 Abs. 1) zu übermitteln. 

(3) Das Bundesministerium für Umwelt hat dem Bundesministerium für Finanzen die zum Zwecke 
der Erhebung der Altlastenbeiträge notwendigen Daten gemäß dem VIII. Abschnitt des Abfallwirt-
schaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990, in der geltenden Fassung betreffend die Beförderung von Abfällen 
zu einer Deponie außerhalb des Bundesgebietes zu übermitteln. 

(4) Die Zollbehörden haben den übrigen mit dem Vollzug dieses Bundesgesetzes betrauten Behör-
den die für diese Zwecke erforderlichen Daten zu übermitteln, sofern der Verdacht einer Verwaltungs-
übertretung besteht.“ 

12. § 10 lautet: 
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„§ 10. Die Behörde (§ 21) hat in begründeten Zweifelsfällen auf Antrag des in Betracht kommen-
den Beitragsschuldners oder des Hauptzollamtes des Bundes durch Bescheid festzustellen, 
 1. ob eine Sache Abfall ist, 
 2. ob ein Abfall dem Altlastenbeitrag unterliegt, 
 3. welche Abfallkategorie oder welcher Deponietyp gemäß § 6 Abs. 1 vorliegt, 
 4. ob die Voraussetzungen vorliegen, die Zuschläge gemäß § 6 Abs. 2 oder 3 nicht anzuwenden.“ 

13. § 12 Abs. 1 und 2 lautet: 
„§ 12. (1) Die ab dem 1. Jänner 1993 eingehenden Mittel an Altlastenbeiträgen kommen zur Gän-

ze dem Bundesminister für Umwelt zugute. 
(2) 15 vH des Aufkommens von Altlastenbeiträgen ist vom Bundesminister für Umwelt zur Erfül-

lung der Aufgaben gemäß §§ 13 und 14, mit Ausnahme des Personal- und Amtssachaufwandes, sowie 
für Studien und Projekte zur Erfassung, Abschätzung und Bewertung von Verdachtsflächen und zur 
Erfassung von Altlasten zu verwenden. Die für die Erfüllung dieser Aufgaben nicht ausgeschöpften 
Mittel sind für die Förderung nach § 30 ff. des Umweltförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 185/1993, in der 
geltenden Fassung zu verwenden.“ 

14. Im § 12 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Vom Aufkommen an Altlastenbeiträgen gemäß Abs. 2, wovon in Verbindung mit § 53 Abs. 2 

des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 297/1995, Rücklagen gebildet wurden, können zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfes in den Jah-
ren 1996 und 1997 insgesamt höchstens 100 Millionen Schilling für Zwecke der Förderung nach 
§ 30 ff. des Umweltförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 185/1993, in der geltenden Fassung verwendet wer-
den.“ 

15. § 20 Abs. 1 erster Satz lautet: 
„Wer Abfälle langfristig ablagert, mit Abfällen Geländeunebenheiten verfüllt, Geländeanpassungen 
vornimmt, Abfälle in geologische Strukturen einbringt oder zur langfristigen Ablagerung außerhalb des 
Bundesgebietes befördert, hat sich geeigneter Meßeinrichtungen zur Feststellung der Masse der Abfälle 
(§ 3) zu bedienen.“ 

16. § 20 Abs. 2 lautet: 
„(2) Wer eine Deponie oder ein beitragspflichtiges Lager betreibt, hat dieses 

 1. zu umzäunen und gegen unbefugtes Betreten abzusichern, 
 2. während der Betriebszeiten für die Übernahme des Abfalls durch geschultes Personal zu sorgen, 
 3. dem für die Erhebung des Beitrags gemäß § 9 zuständigen Hauptzollamt innerhalb von drei 

Monaten Name und Anschrift der Deponie sowie die Einstellung oder den Neubeginn des lang-
fristigen Ablagerns zu melden, 

 4. dem für die Erhebung des Beitrags gemäß § 9 zuständigen Hauptzollamt im Falle des beitrags-
pflichtigen Lagerns innerhalb von drei Monaten Name und Anschrift des Lagers sowie die Ein-
stellung oder den Neubeginn des beitragspflichtigen Lagerns zu melden.“ 

17. § 23 entfällt. 

18. Im § 23a Abs. 2 entfällt die Wendung „ , sowie radioaktive Abfälle“. 

19. Im Art. VII wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) 1. Die §§ 2 Abs. 4 bis 10 und 12, 3 bis 5, 7 Abs. 1, 8, 9 Abs. 1 und 2, 9a, 10, 20 Abs. 1 und 2, 
23 und 23a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xx/1996 treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft. 

2. § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xx/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

3. § 12 Abs. 1, 2 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xx/1996 tritt mit 1. Jänner 
1996 in Kraft.“ 
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Artikel 88 
Änderung des Unterrichtspraktikumsgesetzes 

Das Unterrichtspraktikumsgesetz, BGBl. Nr. 145/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 449/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 
„§ 15a. (1) Zusätzlich zum Ausbildungsbeitrag gebührt dem Unterrichtspraktikanten eine Einmalzah-

lung in der Höhe von 1 350 S, wenn er am 1. April 1996 Anspruch auf den Ausbildungsbeitrag hat. Diese 
Einmalzahlung ist gemeinsam mit dem Ausbildungsbeitrag für den Monat April 1996 auszuzahlen. 

(2) Wenn der Unterrichtspraktikant am 1. Februar 1997 Anspruch auf den Ausbildungsbeitrag hat, ge-
bührt ihm zusätzlich zum Ausbildungsbeitrag eine Einmalzahlung in der Höhe von 1 800 S. Diese Einmal-
zahlung ist gemeinsam mit dem Ausbildungsbeitrag für den Monat Februar 1997 auszuzahlen. 

(3) Die Einmalzahlungen gemäß Abs. 1 und 2 haben keine besoldungsrechtlichen Auswirkungen auf 
den laufenden Ausbildungsbeitrag. Sie sind der Bemessung von Sozialversicherungsbeiträgen und Arbeits-
losenversicherungsbeiträgen nicht zugrunde zu legen. 

(4) Die Einmalzahlungen, die ein Unterrichtspraktikant für eine allfällige zusätzliche Tätigkeit in einer 
lehramtlichen Verwendung oder in einem vertraglichen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund (§ 15 Abs. 5) erhält, sind auf die Einmalzahlungen gemäß Abs. 1 und 2 anzurechnen.“ 

2. In § 30 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 15a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. April 1996 in 

Kraft und mit 31. Dezember 1996 außer Kraft. § 15a Abs. 2 bis 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 tritt mit 1. April 1996 in Kraft und mit 31. Dezember 1997 außer Kraft.“ 

Artikel 89 
Änderung des Studienförderungsgesetzes 1992 

Das Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 513/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 
„§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Ansprüche auf 

 1. Studienbeihilfe und 
 2. Beihilfe für Auslandsstudien. 

(2) Weiters können auf Grund dieses Bundesgesetzes 
 1. Fahrkostenzuschüsse, 
 2. Leistungsstipendien, 
 3. Förderungsstipendien und 
 4. Studienunterstützungen 
zuerkannt werden. 

(3) Die Gewährung einer Studienförderung berührt einen Anspruch auf Unterhalt weder dem Grunde 
noch der Höhe nach. 

(4) Zur Beurteilung von Ansprüchen ist der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich, soweit im folgen-
den nichts anderes festgelegt ist.“ 

2. § 6 lautet samt Überschrift: 

„Voraussetzungen 
§ 6. Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe ist, daß der Studierende 

 1. sozial bedürftig ist (§§ 7 bis 12), 
 2. noch kein Studium (§ 13) oder keine andere gleichwertige Ausbildung absolviert hat, 
 3. einen günstigen Studienerfolg nachweist (§§ 16 bis 25), 
 4. das Studium, für das Studienbeihilfe beantragt wird, vor Vollendung des 30. Lebensjahres begonnen 

hat.“ 
3. § 8 Abs. 2 lautet: 
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„(2) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so sind bei der Ermittlung des Ein-
kommens nach Abs. 1 die lohnsteuerpflichtigen Einkünfte gemäß § 11 Abs. 1 anzusetzen. Eine Hinzurech-
nung derartiger Einkünfte hat auch dann zu erfolgen, wenn zwar nicht im zuletzt veranlagten, jedoch in dem 
gemäß § 11 Abs. 1 maßgeblichen Kalenderjahr lohnsteuerpflichtige Einkünfte zugeflossen sind. Dies gilt 
sinngemäß auch für steuerfreie Bezüge gemäß § 9 Z 1 und Z 3.“ 

4. § 11 Abs. 1 lautet: 
„(1) Das Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist wie folgt nachzuweisen: 

 1. grundsätzlich durch die Vorlage des Einkommensteuerbescheides über das zuletzt veranlagte, spätes-
tens jedoch über jenes Kalenderjahr, das dem Beginn des laufenden Studienjahres vorangegangen ist, 

 2. bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften außerdem durch die Vorlage sämtlicher Lohnzettel über jenes 
Kalenderjahr, das dem Beginn des laufenden Studienjahres vorangegangen ist, 

 3. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, die nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1988) ermit-
telt werden, durch die Vorlage des zuletzt ergangenen Einheitswertbescheides, 

 4. bei steuerfreien Bezügen gemäß § 9 Z 1 und Z 3 durch eine Bestätigung der bezugsliquidierenden 
Stelle über die Bezüge jenes Kalenderjahres, das dem Beginn des laufenden Studienjahres vorange-
gangen ist.“ 

5. Dem § 12 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Das Jahreseinkommen des letztvergangenen Kalenderjahres ist auf Antrag des Studierenden heran-
zuziehen, wenn er dieses Einkommen vollständig durch Einkommensnachweise im Sinne des § 11 Abs. 1 
nachweisen kann.“ 

6. Dem bisherigen Text des § 16 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt, folgender Abs. 2 wird 
angefügt: 

„(2) Der Nachweis des günstigen Studienerfolges muß spätestens bis zum Ende der Antragsfrist erwor-
ben werden, um einen Anspruch auf Studienbeihilfe für das jeweilige Semester zu begründen.“ 

7. § 17 lautet: 

„§ 17. (1) Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor, wenn der Studierende 
 1. das Studium öfter als zweimal gewechselt hat oder 
 2. das Studium nach dem jeweils dritten inskribierten Semester (nach dem zweiten Ausbildungsjahr) 

gewechselt hat oder 
 3. nach einem Studienwechsel aus dem vorhergehenden Studium keinen günstigen Studienerfolg nach-

gewiesen hat, bis zum Nachweis eines günstigen Studienerfolges aus dem neuen Studium. 
(2) Studienwechsel, bei welchen die gesamten Vorstudienzeiten in die neue Studienrichtung eingerech-

net werden, sowie Studienwechsel, die durch ein unabwendbares Ereignis ohne Verschulden des Studierenden 
zwingend herbeigeführt wurden, gelten nicht als Studienwechsel im Sinne des Abs. 1.“ 

8. Dem § 19 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) Anträge gemäß Abs. 6 Z 1 sind in der Antragsfrist auf Studienbeihilfe in dem auf die Anspruchs-
dauer unmittelbar folgenden Semester zu stellen. Verspätet eingebrachte Anträge sind zurückzuweisen.“ 

9. § 35 Abs. 1 und 2 lautet: 

„(1) Die Studienbeihilfenbehörde ist in erster Instanz zuständig für die Erledigung von Anträgen auf: 
 1. Studienbeihilfe und 
 2. Beihilfe für Auslandsstudien. 

(2) Die Studienbeihilfenbehörde ist zuständig für die Ermittlung und Anweisung des Fahrtkostenzu-
schusses sowie für die Ausstellung von Bestätigungen im Verfahren zur Vergabe von Leistungsstipendien und 
Förderungsstipendien.“ 

10. § 39 Abs. 2 lautet: 

„(2) Anträge sind im Wintersemester in der Zeit vom 20. September bis 15. Dezember, im Sommerse-
mester in der Zeit vom 20. Februar bis 15. Mai zu stellen. An Fachhochschul-Studiengängen sind Anträge in 
der Zeit vom 20. September bis 15. Dezember zu stellen. An medizinisch-technischen Akademien und 
Hebammenakademien, deren Ausbildungsjahr bis spätestens 30. April beginnt, sind Anträge in der Zeit vom 
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20. Februar bis 15. Mai, ansonsten in der Zeit vom 20. September bis 15. Dezember zu stellen. Bei verspäteter 
Antragstellung besteht ein Anspruch auf Studienbeihilfe erst für den der Antragstellung folgenden Monat. 
Vor Beginn der Antragsfrist eingebrachte Anträge gelten als am ersten Tag der Frist eingebracht.“ 

11. § 39 Abs. 7 lautet: 

„(7) Die für Anträge auf Studienbeihilfe geltenden Bestimmungen sind auch auf Anträge auf Erhöhung 
einer zuerkannten Studienbeihilfe anzuwenden. Die Erhöhung wird mit dem der Antragstellung folgenden 
Monat wirksam.“ 

12. § 40 Abs. 1 lautet: 
„(1) Personen, deren Einkommen zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit nachzuweisen ist, haben 

dem Beihilfenwerber die erforderlichen Nachweise zur Verfügung zu stellen oder auf Verlangen den im Stu-
dienbeihilfenverfahren tätigen Behörden die für den Anspruch auf Studienbeihilfe bedeutsamen Umstände 
bekanntzugeben. Ist dem Studierenden die Beibringung der notwendigen Unterlagen nicht möglich oder nicht 
zumutbar, sind sie auf seinen Antrag von der Studienbeihilfenbehörde beizuschaffen. Der Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger hat über Ersuchen der im Studienbeihilfenverfahren tätigen Behörden die Arbeit-
geber, die Träger der Sozialversicherung und die Sozialversicherungsnummer von Personen, deren Einkom-
men zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit nachzuweisen sind, bekanntzugeben. Den Trägern der Sozial-
versicherung ist auf Anfrage in Angelegenheiten der freiwilligen Selbstversicherung von Studierenden die 
Tatsache der gewährten Studienbeihilfe von der Studienbeihilfenbehörde mitzuteilen.“ 

13. § 41 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Studienbeihilfe wird unbeschadet der Bestimmungen der §§ 49 und 50 für zwei Semester (ein 

Ausbildungsjahr) zuerkannt.“ 
14. § 47 Abs. 1 und 2 lautet: 
„(1) Die Studienbeihilfe ist unbeschadet der Bestimmung des § 39 Abs. 2 jeweils durch zehn Monate 

auszuzahlen, und zwar 
 1. Studierenden an Universitäten, Kunsthochschulen und theologischen Lehranstalten im Wintersemes-

ter von Oktober bis Februar und im Sommersemester von März bis Juli, 
 2. Studierenden an Akademien und Konservatorien im Wintersemester von September bis Jänner und 

im Sommersemester von Februar bis Juni, 
 3. Studierenden an medizinisch-technischen Akademien und Hebammenakademien ab dem Monat, in 

dem das Ausbildungsjahr beginnt, 
 4. Studierenden von Fachhochschul-Studiengängen von Oktober bis Juli, 
wenn der Anspruch nicht vorher erloschen ist oder ruht. 

(2) Für jeden Monat gebührt höchstens ein Studienbeihilfenbetrag.“ 
15. § 48 Abs. 1 lautet: 
„(1) Studierende, die in den ersten beiden insgesamt inskribierten Semestern (im ersten Ausbildungsjahr) 

oder in den ersten beiden Semestern eines an ein Diplomstudium anschließenden Doktoratsstudiums Studien-
beihilfe bezogen haben, sind verpflichtet, spätestens in der auf das zweite Semester folgenden Antragsfrist 
(§ 39 Abs. 2) Nachweise über ihren Studienerfolg vorzulegen. Dies gilt auch für Studierende, die erstmals im 
zweiten insgesamt inskribierten Semester Studienbeihilfe bezogen haben.“ 

16. § 51 Abs. 1 Z 5 lautet: 
 „5. den gesamten Betrag der erhaltenen Studienbeihilfe, der in den ersten beiden Semestern oder in 

den ersten beiden Semestern eines an ein Diplomstudium anschließenden Doktoratsstudiums 
bezogen wurde, wenn nicht wenigstens Studiennachweise in dem in § 48 Abs. 2 festgelegten 
Ausmaß vorgelegt werden;“ 

17. § 52 lautet samt Überschrift: 

„Fahrtkostenzuschuß 
§ 52. (1) Fahrtkostenzuschüsse dienen zur Unterstützung von Studienbeihilfenbeziehern bei der Finan-

zierung von Fahrtkosten, die zur Absolvierung des Studiums notwendig sind. 
(2) Fahrtkostenzuschüsse werden vom zuständigen Bundesminister im Rahmen der Privatwirtschafts-

verwaltung in pauschalierter Form zuerkannt. 
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(3) Für Fahrtkostenzuschüsse ist im Bereich jedes Bundesministeriums jährlich ein Betrag von 4,5% der 
im letzten Kalenderjahr jeweils für die Studienförderung aufgewendeten Mittel zur Verfügung zu stellen.“ 

18. Der 2. Abschnitt des III. Hauptstückes entfällt, die Abschnitte 3 bis 8 erhalten die Bezeichnungen 2 
bis 7, § 53a erhält die Bezeichnung § 53. 

19. § 58 Abs. 1 lautet: 
„(1) Pro Studienjahr ist für Leistungsstipendien an Universitäten, Kunsthochschulen und Theologischen 

Lehranstalten insgesamt ein Betrag von 1,5% der im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst im letzten Kalenderjahr für die Studienförderung aufgewendeten Mittel zur Verfügung 
zu stellen.“ 

20. § 62 Abs. 1 lautet: 
„(1) Den Akademien ist pro Studienjahr insgesamt ein Betrag von 2% der im Bereich des Bundes-

ministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten im letzten Kalenderjahr für die Studienförderung 
aufgewendeten Mittel für Leistungsstipendien zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag dient 
 1. zur Förderung von Studierenden und Absolventen ordentlicher Studien, die nach Maßgabe der Stu-

dienvorschriften hervorragende Studienleistungen erbracht haben, und 
 2. zur Unterstützung von Studierenden und Absolventen ordentlicher Studien bei der Anfertigung wis-

senschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten. 
Der Studienabschluß der Absolventen darf nicht länger als zwei Semester zurückliegen.“ 

21. § 63 lautet: 
„§ 63. Förderungsstipendien dienen zur Förderung wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten von 

Studierenden ordentlicher Studien an Universitäten, Kunsthochschulen und Theologischen Lehranstalten.“ 
22. Dem § 75 werden folgende Abs. 8, 9 und 10 angefügt: 
„(8) Für Studierende, die das Studium, für das sie Studienbeihilfe beantragen, vor dem Studienjahr 

1996/97 aufgenommen haben, oder zur darauf vorbereitenden Studienberechtigungsprüfung vor Beginn des 
Studienjahres 1996/97 zugelassen worden sind, ist § 6 Z 4 in der bis 31. August 1996 geltenden Fassung 
weiterhin anzuwenden. 

(9) Studienwechsel vor dem Studienjahr 1996/97, die gemäß § 17 in der bis 31. August 1996 geltenden 
Fassung nicht den Verlust des Anspruches auf Studienbeihilfe bewirkt haben, bewirken auch nach Inkrafttre-
ten dieses Bundesgesetzes keinen Verlust des Anspruches auf Studienbeihilfe. 

(10) Für Studierende, die ein Doktoratsstudium nach Abschluß eines Diplomstudiums vor dem Studien-
jahr 1996/97 aufgenommen haben, ist § 48 Abs. 1 nicht anzuwenden.“ 

23. Der bisherige § 77 erhält die Bezeichnung § 77 Abs. 1, folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) Die Verordnungen des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, BGBl. 

Nr. 686/1995, und der Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, BGBl. Nr. 810/1995, 
treten mit Ablauf des 31. August 1996 außer Kraft. 

24. Dem § 78 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) § 1, § 6, § 8 Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4, § 16 Abs. 1 und Abs. 2, § 17, § 19 Abs. 9, § 35 Abs. 1 

und 2, § 39 Abs. 2 und Abs. 7, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 47 Abs. 1 und 2, § 48 Abs. 1, § 51 Abs. 1 Z 5, § 52, 
§ 53, § 58 Abs. 1, § 62 Abs. 1, § 63, § 75 Abs. 8 bis 10 und § 77 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. /1996 treten mit 1. September 1996 in Kraft.“ 

Artikel 90 
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hoch-

schulen 
Das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl. 

Nr. 463/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 
1. § 1 samt Überschrift lautet: 
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„Lehrveranstaltungs-Abgeltung 
§ 1. (1) Emeritierten Universitäts(Hochschul)professoren, Universitäts(Hochschul)professoren im Ruhe-

stand, Honorarprofessoren, Universitäts(Hochschul)dozenten, Lektoren, Instruktoren und Lehrbeauftragten 
gebührt für jedes Semester, in dem sie Lehrveranstaltungen abgehalten haben, eine Abgeltung, wenn 
 1. für diese Lehrveranstaltungen kein remunerierter Lehrauftrag erteilt wurde und 
 2. während der Gesamtdauer dieser Lehrveranstaltungen, sofern es sich nicht um künstlerischen Einzel-

unterricht handelt, folgende Mindestteilnehmerzahl erreicht wurde: 
 a) in Pflichtlehrveranstaltungen 3 Studierende, 
 b) in anderen Lehrveranstaltungen 10 Studierende. 

(2) Für die Abhaltung solcher Lehrveranstaltungen gebührt je Semester-Wochenstunde ein Sechstel des 
im § 51 Abs. 2 lit. a des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, vorgesehenen Grundbetrages der Kollegien-
geldabgeltung. 

(3) Die Abgeltung darf für eine Person im Semester zwei Drittel dieses Grundbetrages der Kollegien-
geldabgeltung nicht übersteigen. 

(4) § 51 Abs. 3, 4 und 6 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf diese Abgeltung sinngemäß anzuwenden. 
(5) Durch eine Lehrtätigkeit gemäß Abs. 1 wird kein Dienstverhältnis begründet. 
(6) Diese Lehrtätigkeit der Emeritierten Universitäts(Hochschul)professoren, Universitäts(Hoch-

schul)professoren im Ruhestand, Honorarprofessoren und Universitäts(Hochschul)dozenten unterliegt weder 
der Versicherungspflicht nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, noch der 
Versicherungspflicht nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609. 

(7) Steht der Lehrbeauftragte, Lektor oder Instruktor gleichzeitig in einem aktiven öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund, gilt diese Lehrtätigkeit als Nebentätigkeit gemäß § 37 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, und die Abgeltung als Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 25 des 
Gehaltsgesetzes 1956.“ 

2. Die §§ 1a und 1b samt Überschrift lauten: 
„Abgeltung für Mitarbeiter im Lehrbetrieb 

§ 1a. Tutoren (§ 42 Abs. 4 des Universitäts-Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 258/1975, § 34 des Bun-
desgesetzes über die Organisation der Universitäten, BGBl. Nr. 805/1993), die mit der begleitenden Betreu-
ung von Studierenden beauftragt werden, gebührt je Semester-Wochenstunde eine Abgeltung im Ausmaß 
eines Neuntels des im § 51 Abs. 2 lit. a des Gehaltsgesetzes 1956 vorgesehenen Grundbetrages der Kollegien-
geldabgeltung. Diese Abgeltung darf für eine Person im Semester ein Drittel dieses Grundbetrages nicht über-
steigen. 

§ 1b. (1) Studienassistenten und Demonstratoren (§ 42 UOG, § 34 UOG 1993, § 23 des Akademie-
Organisationsgesetzes 1988, BGBl. Nr. 25, § 13 Abs. 4 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 54/1970) gebührt je Semester-Wochenstunde eine Abgeltung im Ausmaß von 7,92 vH des Gehalts eines 
Bundesbeamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage. 

(2) Die Verwendung eines Studienassistenten darf 20 Wochenstunden, jene eines Demonstrators 
13 Wochenstunden nicht überschreiten.“ 

3. § 2 samt Überschrift lautet: 
„Remuneration für Lehraufträge 

§ 2. (1) Für Lehrveranstaltungen, die an einer Universität, an der Akademie der bildenden Künste in 
Wien oder an einer Kunsthochschule auf Grund eines remunerierten Lehrauftrages (§ 38 Abs. 5 und § 43 
UOG, § 30 UOG 1993, § 22 Abs. 2 AOG 1988, § 9 Abs. 1 Z 4 KH-OG) abgehalten werden, besteht Anspruch 
auf eine Remuneration. Sofern es sich nicht um künstlerischen Einzelunterricht handelt, gebührt die Remune-
ration nur, wenn während der Gesamtdauer der Lehrveranstaltung folgende Mindestteilnehmerzahl erreicht 
wurde: 
 1. in Pflichtlehrveranstaltungen 5 Studierende, 
 2. in anderen Lehrveranstaltungen 15 Studierende. 

(2) Die Remuneration beträgt für die Dauer einer Semester-Wochenstunde: 
 a) für Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen Fach, mit Ausnahme der Lehrveranstaltungen 

nach lit. c, 13 002 S, 
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 b) für Lehrveranstaltungen aus einem künstlerischen oder praktischen Fach, mit Ausnahme der Lehr-
veranstaltungen nach lit. c und d, 9 678 S, 

 c) für Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen, künstlerischen oder praktischen Fach, bei 
denen der Leiter der Lehrveranstaltung eine vorwiegend anleitende oder kontrollierende Tätigkeit 
ausübt, 6 354 S, 

 d) für Lehrveranstaltungen in Klassen, Instituten und an Lehrkanzeln der Kunsthochschulen sowie in 
Meisterschulen und Instituten der Akademie der bildenden Künste in Wien zur Unterstützung der 
Leiter dieser Studieneinrichtungen („künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Assistenz“) 
8 016 S. 

(3) Durch die Erteilung eines remunerierten Lehrauftrages wird kein Dienstverhältnis begründet. 

(4) Steht der Lehrbeauftragte gleichzeitig in einem aktiven öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund, gilt die Erfüllung des Lehrauftrages als Nebentätigkeit gemäß § 37 BDG 1979 und die Remuneration 
hiefür als Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1956. 

(5) Im Anwendungsbereich des Abs. 4 beträgt die Remuneration für eine Semester-Wochenstunde ab-
weichend von Abs. 2: 
 a) im Fall des Abs. 2 lit. a 10 753 S, 
 b) im Fall des Abs. 2 lit. b 8 004 S, 
 c) im Fall des Abs. 2 lit. c 5 255 S, 
 d) im Fall des Abs. 2 lit. d 6 629 S. 

(6) Die in den Abs. 2 und 5 angeführten Beträge erhöhen sich jeweils mit 1. Oktober eines Jahres um 
den Hundertsatz, um den das Gehalt eines Bundesbeamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, einschließlich 
einer allfälligen Teuerungszulage in dem dem jeweiligen 1. Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen ist.“ 

4. § 2a Abs. 1 Z 1 lit. c lautet: 
 „c) Übungen aus einem wissenschaftlichen, künstlerischen oder praktischen Fach, 

bei denen der Leiter der Lehrveranstaltung eine überwiegend anleitende und 
kontrollierende Tätigkeit ausübt .........................................................................  10 Wochenstunden,“ 

5. § 2a Abs. 1 Z 2 lit. c und d lauten: 
 „c) Übungen aus einem wissenschaftlichen, künstlerischen oder praktischen Fach, 

bei denen der Leiter der Lehrveranstaltung eine überwiegend anleitende und 
kontrollierende Tätigkeit ausübt .........................................................................  12 Wochenstunden,“ 

 d) Unterricht in Klassen, Instituten und an Lehrkanzeln der Kunsthochschulen 
sowie in Meisterschulen und Instituten der Akademie der bildenden Künste in 
Wien zur Unterstützung der Leiter dieser Studieneinrichtungen („künstlerische 
oder künstlerisch-wissenschaftliche Assistenz“)..................................................  11 Wochenstunden.“ 

6. Im § 2a Abs. 2 Z 2 wird der Punkt am Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt und folgende neue 
lit. d angefügt: 
 „d) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 2 lit. d ........................................................  0,91 Werteinheiten.“ 

7. An § 2a werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

„(4) Abweichend von Abs. 1 darf in den Studienjahren 1996/97 und 1997/98 folgendes Stundenausmaß 
nicht überschritten werden: 
 1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. a ...................................................................................18 Wochenstunden,“ 
 2. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. b ...................................................................................10 Wochenstunden,“ 
 3. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. c ...................................................................................12 Wochenstunden,“ 
 4. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 lit. a ...................................................................................“8 Wochenstunden,“ 
 5. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 lit. b ...................................................................................12 Wochenstunden,“ 
 6. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 lit. c ...................................................................................14 Wochenstunden,“ 
 7. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 lit. d ...................................................................................13 Wochenstunden.“ 

(5) Abweichend von Abs. 2 sind in den Studienjahren 1996/97 und 1997/98 die Lehrauftragsstunden 
gemäß Abs. 4 wie folgt umzurechnen: 
 1. an den Universitäten entspricht: 
 a) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a .........................................  1,00 Werteinheiten,“ 
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 b) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 1 lit. b .........................................  0,80 Werteinheiten,“ 
 c) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c .........................................  0,66 Werteinheiten,“ 
 2. an den Kunsthochschulen und an der Akademie der bildenden Künste in Wien entspricht: 
 a) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 2 lit. a .........................................  1,50 Werteinheiten,“ 
 b) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 2 lit. b .........................................  1,00 Werteinheiten,“ 
 c) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 2 lit. c .........................................  0,86 Werteinheiten,“ 
 d) eine Wochenstunde gemäß Abs. 1 Z 2 lit. d .........................................  0,92 Werteinheiten.“ 

8. Im zweiten Satz des § 3 wird das Zitat „§ 2 Abs. 2 bis 4“ durch „§ 2 Abs. 2 und 5“ ersetzt. 
9. Dem § 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Steht der Gastprofessor gleichzeitig in einem aktiven öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund, gilt die Ausübung der Tätigkeit als Gastprofessor als Nebentätigkeit gemäß § 37 BDG 1979 und 
die Vergütung hiefür als Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1956.“ 

10. § 4 samt Überschrift lautet: 
„Entschädigung für Prüfungstätigkeit 

§ 4. (1) Für die Abnahme von Prüfungen (§ 23 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. 
Nr. 177/1966) mit Ausnahme freiwillig abgelegter Kolloquien (§ 23 Abs. 2 lit. a und Abs. 4 AHStG), für den 
Vorsitz in Prüfungssenaten (§ 26 Abs. 10 AHStG), sofern der Vorsitzende nicht gleichzeitig als Prüfer mit-
wirkt, sowie für die Beurteilung des Erfolges der Teilnahme an Lehrveranstaltungen gemäß § 16 Abs. 1 lit. a, 
c, f, i, j AHStG gebührt eine Entschädigung. 

(2) Die Entschädigung für die Prüfer gemäß § 26 Abs. 2 bis 4, 7, 8 und 10 AHStG beträgt im Semester 
für 100 Prüfungen 64,30 vH des Gehalts eines Bundesbeamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, einschließ-
lich einer allfälligen Teuerungszulage. Prüfungen, die aus einem schriftlichen und einem mündlichen Prü-
fungsteil bestehen, sind als eine Prüfung zu zählen. Werden mehr oder weniger als 100 Prüfungen abgenom-
men, ist die Entschädigung entsprechend zu erhöhen oder zu vermindern. 

(3) Wirkt ein Universitäts(Hochschul)- oder Vertragsassistent bei der Beurteilung schriftlicher Prüfungen 
und von Prüfungsarbeiten (§ 23 Abs. 1 lit. b und c AHStG) verantwortlich mit, gebührt dem Prüfer und dem 
mitwirkenden Assistenten je die Hälfte der Entschädigung. Wirken mehrere Universitäts(Hochschul)- oder 
Vertragsassistenten verantwortlich mit, so ist diese Hälfte auf die mitwirkenden Assistenten nach ihrem Ar-
beitsanteil aufzuteilen. 

(4) Auf die Entschädigungen für die Beurteilung des Erfolges von 100 Teilnehmern an einer Lehrveran-
staltung sind die Abs. 2 und 3 anzuwenden. 

(5) Die Präsides der Prüfungskommissionen zur Abhaltung der Diplomprüfungen und ihre Stellvertreter 
(§ 26 Abs. 3 AHStG) haben Anspruch auf eine Entschädigung nach § 25 des Gehaltsgesetzes 1956.“ 

11. Im § 5 Abs. 1 lit. a und b wird das Wort „Hochschulassistenten“ jeweils durch den Ausdruck „Uni-
versitäts(Hochschul)- oder Vertragsassistenten“ ersetzt, der Klammerausdruck in § 5 Abs. 1 lit. a „(§ 5 
Abs. 2 Hochschulassistentengesetz 1962)“ entfällt. 

12. § 5 Abs. 2 lautet: 
„(2) Entschädigungen gemäß Abs. 1 gebühren den Begutachtern an der Akademie der bildenden Künste 

in Wien und an den Kunsthochschulen für die Begutachtung von Diplomarbeiten und Dissertationen gemäß 
§ 25 AHStG und von Diplomarbeiten gemäß Z 27 und 28 der Anlage A sowie Z 5 und 6 der Anlage B zum 
Kunsthochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 187/1983.“ 

13. § 6 samt Überschrift lautet: 
„Prüfungen an der Akademie der bildenden Künste und an den Kunsthochschulen 

§ 6. (1) Für die Abnahme von Prüfungen, für den Vorsitz in Prüfungssenaten (einschließlich Auf-
nahmsprüfungen), sofern der Vorsitzende nicht gleichzeitig als Prüfer mitwirkt, und für die Beurteilung des 
Erfolges der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die nach den Bestimmungen des AHStG abgehalten werden, 
gebühren den Prüfern und Begutachtern an der Akademie der bildenden Künste in Wien und an den Kunst-
hochschulen Entschädigungen gemäß § 4 Abs. 1 bis 5. 

(2) Für die Abnahme von Prüfungen (§ 33 des Kunsthochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 187/1983) 
mit Ausnahme freiwillig abgelegter Prüfungen, für den Vorsitz in Prüfungssenaten (§ 38 Abs. 1 bis 3 und 6 
KHStG), sofern der Vorsitzende nicht gleichzeitig als Prüfer mitwirkt, sowie für die Beurteilung des Erfolges 
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der Teilnahme an Lehrveranstaltungen (§§ 32 und 34 KHStG) gebührt eine Entschädigung, auf deren Be-
rechnung § 4 sinngemäß anzuwenden ist. 

(3) Für die Begutachtung künstlerischer Arbeiten an der Akademie der bildenden Künste in Wien und 
an Kunsthochschulen gebührt eine Entschädigung, wenn es sich um die Begutachtung einer künstlerischen 
Arbeit durch eine Einzelperson im Rahmen der das Studium abschließenden Prüfung handelt. Auf die Be-
rechnung der Entschädigung ist § 5 Abs. 1 lit. a anzuwenden.“ 

14. § 7 samt Überschrift lautet: 
„Gemeinsame Bestimmungen 

§ 7. (1) Anspruch auf die in diesem Bundesgesetz genannten finanziellen Leistungen besteht nur für 
nachweislich erbrachte Lehr- und Prüfungstätigkeiten. Die §§ 13a und 13b des Gehaltsgesetzes 1956 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Abgeltungen gemäß § 1 und die Remunerationen gemäß § 2 sind in jeweils sechs Monatsraten 
pro Semester auszuzahlen. Wird die Lehrveranstaltung nicht vollständig abgehalten, ist die Abgeltung bzw. 
die Remuneration entsprechend zu aliquotieren. 

(3) Die Abgeltungen gemäß §§ 1a und 1b sind in vier Monatsraten je Semester auszuzahlen. Erfolgt die 
Verwendung nur während eines Teiles des Semesters, ist die Abgeltung zu aliquotieren. 

(4) Die Vergütungen gemäß § 3 sind grundsätzlich am Ende der Tätigkeit auszuzahlen, die Auszahlung 
von Vorschüssen nach Beginn der Tätigkeit ist zulässig. Übt der Gastprofessor seine Tätigkeit mindestens ein 
ganzes Semester lang aus, ist die bewilligte Vergütung in Monatsraten auszuzahlen. 

(5) Die Entschädigungen gemäß §§ 4 bis 6 sind nach Semesterende auszuzahlen. 
(6) Die sich aus den §§ 1 Abs. 2, 1a, 1b Abs. 1 sowie § 2 Abs. 6 ergebenden Beträge sind in der Weise 

auf volle Schillingbeträge zu runden, daß Restbeträge unter 50 Groschen unberücksichtigt bleiben und Restbe-
träge von 50 oder mehr Groschen auf den nächsten vollen Schillingbetrag aufgefüllt werden. 

(7) Ist der Betrag, der sich nach Durchführung der gesetzlichen Abzüge durch die auszahlende Stelle er-
gibt, nicht durch 10 Groschen teilbar, so sind Restbeträge bis einschließlich 5 Groschen zu vernachlässigen, 
Restbeträge von mehr als 5 Groschen auf volle 10 Groschen aufzurunden. 

(8) Studierenden eines Diplomstudiums sowie Mitarbeitern im Lehrbetrieb dürfen in einem Fach dieses 
Diplomstudiums keine Lehraufträge gemäß §§ 1 und 2 erteilt werden. 

(9) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird. 

(10) Die in diesem Bundesgesetz verwendeten Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu ver-
stehen. Soweit es sprachlich möglich ist, sind die Funktionsbezeichnungen für Frauen in der weiblichen Form 
zu verwenden.“ 

15. § 8 Abs. 2 lautet: 
„(2) Für die Dauer des Sommersemesters 1996 gelten für Lehrbeauftragte und Gastprofessoren, die 

gleichzeitig in einem aktiven öffentlich-rechtlichen Bundesdienstverhältnis stehen, die Erfüllung eines Lehr-
auftrages und die Ausübung der Tätigkeit als Gastprofessor als Nebentätigkeit gemäß § 37 BDG 1979 sowie 
die Kollegiengeldabgeltung (§ 1), die Remuneration (§ 2) und die Vergütung (§ 3) als Nebentätigkeitsvergü-
tung gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1956.“ 

16. An § 8 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) § 2 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 wird aufgehoben.“ 
17. Der bisherige § 9 Abs. 5 erhält die Bezeichnung „§ 10“. Als neuer Abs. 5 wird an § 9 angefügt: 
„(5) Die nachstehend genannten Bestimmungen in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. .../1996 

treten wie folgt in Kraft: 
 1. § 8 Abs. 2 mit Beginn des Sommersemesters 1996, 
 2. § 8 Abs. 3 mit 1. April 1996, 
 3. § 1, § 1a, § 1b, § 2, § 2a Abs. 1 Z 1 lit. c, § 2a Abs. 1 Z 2 lit. c und d, Abs. 2 Z 2 lit. d, Abs. 4 und 5, 

§§ 3 bis 7 und § 10 mit 1. Oktober 1996.“ 
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Artikel 91 
Das Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 

Nr. 78/1987, 287/1987, 45/1991, 419/1992, 25/1993, 256/1993 und 550/1994, 1105/1994, 522/1995 
und 820/1995 sowie der Druckfehlerberichtigung BGBl. Nr. 125/1988, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 
„(1) Bundesministerien im Sinne des Art. 77 B-VG sind: 

 1. das Bundeskanzleramt, 
 2. das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, 
 3. das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
 4. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
 5. das Bundesministerium für Finanzen, 
 6. das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz, 
 7. das Bundesministerium für Inneres, 
 8. das Bundesministerium für Justiz, 
 9. das Bundesministerium für Landesverteidigung, 
 10. das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
 11. das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 
 12. das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, 
 13. das Bundesministerium für Verkehr, Wissenschaft und Kunst.“ 

2. § 17b werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 
„(7) § 1 Abs. 1, § 17b Abs. 8, ferner im Teil 2 der Anlage zu § 2 die Ersetzungen in Abschnitt A 

Z 10, Abschnitt C Z 1, 25 und 28 sowie in Abschnitt D Z 3, die Anfügung in Abschnitt E Z 6, Ab-
schnitt F, der Entfall des Abschnittes H, die drei letzten Tatbestände in Abschnitt J, Abschnitt L, Ab-
schnitt N sowie der Entfall des Abschnittes O in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1996 
treten am 1. Mai 1996 in Kraft. 

(8) Der Bundesminister für Verkehr, Wissenschaft und Kunst hat mit Bescheid festzustellen, wel-
che Beamten des bisherigen Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ausschließlich 
oder überwiegend Aufgaben besorgen, welche ab 1. Mai 1996 in den Wirkungsbereich eines anderen 
Bundesministeriums fallen. Für vertraglich Bedienstete gilt dies mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Bescheides eine Dienstgebererklärung tritt.“ 

3. In Abschnitt A Z 10 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 wird die Wendung „des Bundesministeriums 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr“ durch die Wendung „des Bundesministeriums für Verkehr, 
Wissenschaft und Kunst“ ersetzt. 

4. In Abschnitt C Z 1 und 28 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 wird jeweils die Wendung „des Bun-
desministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr“ durch die Wendung „des Bundesministeriums 
für Verkehr, Wissenschaft und Kunst“, in Abschnitt C Z 25 die Wendung „des Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst“ durch die Wendung „des Bundesministeriums für Verkehr, Wis-
senschaft und Kunst“ ersetzt. 

5. In Abschnitt D Z 3 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 wird im ersten Absatz die Wendung „des Bun-
desministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr“ durch die Wendung „des Bundesministeriums 
für Verkehr, Wissenschaft und Kunst“ ersetzt. 

6. In Abschnitt E Z 6 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 werden folgende Tatbestände angefügt: 
„Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an den auf Grund des Poststrukturgesetzes, BGBl. 

Nr. xxx/1996, eingerichteten Gesellschaften. 
Angelegenheiten der ÖIAG und deren Beteiligungen.“ 
7. Abschnitt F des Teiles 2 der Anlage zu § 2 lautet einschließlich Überschrift: 

,,F. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 
1. Angelegenheiten des Gesundheitswesens. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Allgemeine Gesundheitspolitik. 
Schutz vor Gefahren für den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung. 

12
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Angelegenheiten der Gesundheitspflege, Gesundheitserziehung und Gesundheitsberatung. 
Angelegenheiten des Mutter-Kind-Passes. 
Angelegenheiten der Gesundheitsvorsorge einschließlich der Gesundheitsvorsorge für die schulbe-

suchende Jugend, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der Sozialversicherung handelt. 
Angelegenheiten der Arbeitsmedizin, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der Sozialversiche-

rung oder des Arbeitnehmerschutzes handelt. 
Angelegenheiten der Sportmedizin. 
Hygienewesen und Impfwesen. 
Überwachung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. 
Allgemeine Angelegenheiten des Schutzes vor ionisierenden Strahlen. 
Angelegenheiten der Kurorte und der natürlichen Heilvorkommen, der Heil- und Pflegeanstalten 

und der Volkspflegestätten. 
Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten sowie Angelegenheiten der Kostenbeteiligung des Bundes 

an der Errichtung, Ausgestaltung und dem Betrieb von Universitätskliniken. 
Medizinische Angelegenheiten des Behindertenwesens, soweit es sich nicht um Angelegenheiten 

der Sozialversicherung handelt. 
Überwachung und Bekämpfung des Mißbrauches von Alkohol und Suchtgiften. 
Apotheken- und Arzneimittelwesen, Angelegenheiten des Verkehrs mit tierärztlichen Mitteln und 

Desinfektionsmitteln; Preisregelung auf diesem Gebiet. 
Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes in bezug auf Heilbehelfe und Gebrauchsgegenstände. 
Angelegenheiten des Suchtgift- und des Giftverkehrs. 
Angelegenheiten des Leichen- und Bestattungswesens. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals der öffentlichen Gesundheitsverwaltung. 

2. Angelegenheiten des Veterinärwesens mit Ausnahme der Angelegenheiten, die von der Bundes-
anstalt für Fortpflanzung und Besamung von Haustieren zu besorgen sind. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung. 
Angelegenheiten der Futtermittelhygiene und -kontrolle. 
Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals der öffentlichen Veterinärverwaltung. 
3. Angelegenheiten der Nahrungsmittelkontrolle. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des Verkehrs mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen 

Mitteln und Gebrauchsgegenständen. 
Nahrungsmittelhygiene. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals der öffentlichen Nahrungsmittelkontrolle. 
4. Angelegenheiten des Sanitäts- und Veterinärpersonals. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Ärzte, Tierärzte, Apotheker, Dentisten, Hebammen und sonstiger Sanitäts- 

und Veterinärpersonen einschließlich der Angelegenheiten ihrer beruflichen Vertretung. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ärzte, Tierärzte und Pharmazeuten nach ihrer Graduierung so-

wie der sonstigen Sanitätspersonen. 

5. Allgemeine Angelegenheiten der Gentechnologie. 
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6. Angelegenheiten der Konsumentenpolitik einschließlich des Konsumentenschutzes, soweit die-
ser nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Justiz fällt; Koordination der Konsumen-
tenpolitik. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Beschwerden in Konsumentenangelegenheiten. 
Angelegenheiten des Konsumentenpolitischen Beirates. 
Angelegenheiten des Schutzes vor gefährlichen Produkten, soweit es sich nicht um gewerbe- oder 

wettbewerbsrechtliche Angelegenheiten handelt.“ 
8. Abschnitt H des Teiles 2 der Anlage zu § 2 entfällt. 
9. In Abschnitt J des Teiles 2 der Anlage zu § 2 lauten die drei letzten Tatbestände: 
,,Führung des Heeresgeschichtlichen Museums (Militärhistorisches Institut). 
Angelegenheiten der militärischen Stiftungen und Fonds. 
Angelegenheiten der Heeresforstverwaltung Allentsteig.“ 
10. Abschnitt L des Teiles 2 der Anlage zu § 2 lautet einschließlich Überschrift: 

,,L. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
1. Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Allgemeine Umweltschutzpolitik. 
Koordination auf allen Gebieten des Umweltschutzes. 
Allgemeine Angelegenheiten des Immissionsschutzes. 
Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes auf dem Gebiet des Schutzes vor ionisierenden 

Strahlen. 
Angelegenheiten der Umweltanwaltschaft. 
Allgemeine Angelegenheiten der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Angelegenheiten des Meß-, Auswerte- und Dokumentationswesens auf dem Gebiet des Umwelt-

schutzes. 
Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Bundes-

ministeriums für Verkehr, Wissenschaft und Kunst fällt. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals der öffentlichen Umweltschutzverwaltung. 
2. Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Naturhöhlen. 
3. Allgemeine Angelegenheiten der Familienpolitik einschließlich der Koordination der Familien-

politik und der Familienförderung. 
4. Angelegenheiten des Familienpolitischen Beirates. 
5. Angelegenheiten der Familienberatungsförderung. 
6. Angelegenheiten des Familienlastenausgleiches. 
7. Familienpolitische Angelegenheiten auf folgenden Sachgebieten: 

 a) Wohnungswesen; 
 b) öffentliche Abgaben; 
 c) Gesundheitspflege, Gesundheitserziehung, Gesundheitsberatung und Gesundheitsvorsorge; 
 d) Ehe- und Kindschaftsrecht, Vormundschafts-, Pflegschafts- und Sachwalterrecht, Unterhalts-

vorschußrecht und Resozialisierung einschließlich des Rechts der Bewährungshilfe; 
 e) Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung, Mutterschutz, allgemeine und 

besondere Fürsorge sowie Behindertenhilfe; 
 f) Volksbildung. 

8. Angelegenheiten der Mutterschafts- und der Säuglingsfürsorge. 
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9. Allgemeine Bevölkerungspolitik. 
10. Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt, soweit es sich nicht um zivilrechtliche Angelegenheiten 

handelt. 
11. Angelegenheiten der außerschulischen Jugenderziehung, soweit es sich nicht um außerschuli-

sche Berufsausbildung handelt. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Allgemeine Angelegenheiten und Koordination der Jugendpolitik. 
Ideelle und finanzielle Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen der außerschulischen 

Jugenderziehung. 
Ausbildung und Fortbildung von Mitarbeitern der außerschulischen Jugenderziehung, soweit sie 

nicht in Schulen erfolgt.“ 

11. Abschnitt N des Teiles 2 der Anlage zu § 2 lautet einschließlich Überschrift: 
,,N. Bundesministerium für Verkehr, Wissenschaft und Kunst 

1. Verkehrspolitik. 
2. Angelegenheiten des Verkehrswesens bezüglich der Eisenbahnen, der Schiffahrt und der Luft-

fahrt. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Strom- und Schiffahrtspolizei einschließlich Errichtung und Verwaltung der Dienstobjekte der 

Schiffahrtspolizei, Schiffseichung und Beurkundung ihres Ergebnisses. 
Flugsicherung einschließlich der Errichtung und Verwaltung von Flugsicherungsanlagen, Flug-

wetterdienst. 
Angelegenheiten der Werbung für den Personen- und Güterverkehr. 
3. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der Straßenpolizei; Unfallforschung. 
4. Angelegenheiten des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs einschließlich der gewerbli-

chen Beförderung von Gütern in Rohrleitungen mit Ausnahme der Wasserleitungsangelegenheiten. 
5. Angelegenheiten der Beförderung von Personen und Gütern im Werksverkehr. 
6. Die Regulierung des Post- und Fernmeldewesens einschließlich der Errichtung und Verwaltung 

von Bauten und Liegenschaften des Bundes, die für Zwecke der Regulierung des Post- und Fernmelde-
wesens gewidmet sind. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Fernmeldetechnische Angelegenheiten des Hörfunks und des Fernsehens. 

7. Angelegenheiten der Österreichischen Bundesbahnen einschließlich der Errichtung und Verwal-
tung von Bauten und Liegenschaften des Bundes, die Zwecken der Österreichischen Bundesbahnen 
gewidmet sind. 

8. Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes für Arbeitnehmer der Verkehrsbetriebe. 

Dazu gehören insbesondere auch die Angelegenheiten des Verkehrs-Arbeitsinspektorates. 

9. Angelegenheiten des Maschinenwesens einschließlich des Dampfkesselwesens, soweit sie die 
Prüfung und Überwachung von Einrichtungen der Eisenbahn, der Schiffahrt oder der Luftfahrt betref-
fen. 

10. Angelegenheiten sonstiger staatseigener Unternehmen, soweit sie nicht in den Wirkungsbe-
reich eines anderen Bundesministeriums fallen. 

11. Regionalförderung, soweit es sich um einzelbetriebliche Förderungsmaßnahmen im industriell-
gewerblichen Bereich handelt. 

12. Angelegenheiten des ERP-Fonds. 
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13. Verkehrspolitische und schiffahrtsspezifische Angelegenheiten des Wasserbaues hinsichtlich 
Wasserstraßen; verkehrspolitische Angelegenheiten des Straßenbaus. 

14. Koordination der Forschungsvorhaben des Bundes zur Wahrung der allen Verwaltungszweigen 
gemeinsamen Interessen auf diesem Gebiet sowie die Koordination der Planung des Einsatzes von Bun-
desmitteln zum Zweck der Forschung. 

15. Angelegenheiten der Wissenschaften, insbesondere der wissenschaftlichen Forschung und Leh-
re. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulen sowie anderer wissen-

schaftlicher Anstalten und Forschungseinrichtungen einschließlich der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, die Angelegenheiten der wissenschaftlichen Berufsvorbildung, Berufsausbildung und 
Berufsfortbildung, des wissenschaftlichen Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationswesens, der 
studentischen Interessenvertretung und der Studienbeihilfen und Stipendien, die Förderung des Baues 
von Studentenheimen sowie die Angelegenheiten der wissenschaftlichen Sammlungen und Einrichtun-
gen, ausgenommen die Angelegenheiten der österreichischen Nationalbibliothek und der österreichi-
schen Phonothek. 

16. Angelegenheiten der Kunst; Bundestheater. 
17. Angelegenheiten der wissenschaftlichen Stiftungen und Fonds. 
18. Angelegenheiten der Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal. 
19. Förderung von Ersatzmethoden zum Tierversuch.“ 
12. Abschnitt O des Teiles 2 der Anlage zu § 2 entfällt.“ 

Artikel 92 
Änderung des Eisenbahngesetzes 1957 

Das Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60/1957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 899/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat im Einvernehmen mit dem Bun-

desminister für Finanzen für die auf Grund der Behördenzuständigkeit gemäß § 12 durchzuführenden Ver-
waltungsverfahren durch Verordnung kostenträgerpflichtige Tatbestände und die Höhe der Kostenbeiträge 
festzulegen. Bei der Ermittlung der Höhe der Kostenbeiträge ist das Kostendeckungsprinzip sowie die Höhe 
bestehender Abgaben und Gebühren zu beachten.“ 

2. Im § 14 Abs. 1 lautet der erste Satzteil: 
„(1) Zum Bau und zum Betrieb einer öffentlichen Eisenbahn ist, . . .“ 
3. Nach § 17 Abs. 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 
„(2a) Für eine Konzession zum Bau und zum Betrieb von Eisenbahnanlagen sind zum Antrag auch die 

Modalitäten für die Mitbenützung (§ 24) darzustellen; für eine Konzession lediglich für Eisenbahnverkehr 
und Fahrbetrieb auf Strecken anderer Eisenbahnunternehmen sind dem Antrag eine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung mit Verkehrsschätzung und ein Betriebsprogramm beizugeben.“ 

Artikel 93 
Änderung des Bundesbahngesetzes 1992 

Das Bundesbahngesetz 1992, BGBl. Nr. 825/1992, wird wie folgt geändert: 
1. Dem § 2 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr überträgt durch Verordnung im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen den Österreichischen Bundesbahnen nach deren Anhö-
rung Eisenbahninfrastrukturvorhaben, wenn nach den vorgegebenen verkehrspolitischen Grundsätzen 
die Planung und die Durchführung der Vorhaben geboten ist, die Durchführung durch die Österreichi-
schen Bundesbahnen erfolgen soll und der Bund ganz oder teilweise die Kosten trägt. Vor Erlassung 
dieser Verordnung haben die Österreichischen Bundesbahnen die Art, den Umfang sowie die Kosten- 
und Zeitpläne der Vorhaben glaubhaft zu machen. Bauvorhaben der Österreichischen Bundesbahnen, 
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für die vor dem 1. Juli 1996 eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung erteilt wurde, gelten als über-
tragen.“ 

2. Der § 2 Abs. 4 lautet: 
„(4) Für die Benützung der Eisenbahninfrastruktur ist ein Benützungsentgelt zu entrichten. Dieses 

Benützungsentgelt einschließlich der Entgelte für die Mitbenützung der Eisenbahninfrastruktur der 
Österreichischen Bundesbahnen durch andere Eisenbahnunternehmen (§ 24 Eisenbahngesetz 1957) 
sind ab 1. Jänner 1998 unmittelbar an die Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH zu 
zahlen; dies gilt solange, bis die Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH ihren Verpflich-
tungen aus der Finanzierung von Infrastrukturvorhaben der Österreichischen Bundesbahnen nachge-
kommen ist. Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr legt im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen unter Bedachtnahme auf verkehrspolitische Grundsätze nach Anhö-
rung der Österreichischen Bundesbahnen und der Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft 
mbH die allgemeinen Kriterien für das Benützungsentgelt fest.  Die Funktionen des Fahrwegbetreibers,  
die in der Zuweisung von Zugtrassen (Fahrplantrassen) sowie dem Abschluß von Verträgen über die 
Benützung der Eisenbahninfrastruktur der Österreichischen Bundesbahnen im Zusammenhang mit 
zugewiesenen Zugtrassen bestehen, obliegen den Österreichischen Bundesbahnen, wobei bei diesen 
Verträgen die Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH anzuhören ist. Von den Österrei-
chischen Bundesbahnen nicht selbst beanspruchte Fahrplantrassen sind der Schieneninfrastrukturfinan-
zierungs-Gesellschaft mbH rechtzeitig zwecks Vermittlung mitzuteilen.“ 

3. Dem § 15 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Das in diesen Plänen auszuweisende Rationalisierungspotential ist insbesondere durch Senkung der 
Personalkosten und der Betriebsaufwendungen zu realisieren.“ 

4. Im § 19 Abs. 1 entfällt Ziffer 3. 
5. Im § 21 Abs. 3 lautet der zweite Satz: 

„Dieser Beitrag beträgt 26 % des Aufwandes an Aktivbezügen für Bundesbahnbeamte; zusätzlich 3% 
ab 1. Juli 1996 bzw. 4% ab 1 Juli 1999 sind von den Österreichischen Bundesbahnen von den Aktivbe-
zügen und von den Ruhebezügen als weiterer Pensionsbeitrag für diese aktiven Bediensteten bzw Pensi-
onssicherungsbeitrag für die Ruhegenußempfänger durch Beiträge der aktiven Bediensteten und Ruhegenu-
ßempfänger zu leisten.“ 

6. Im § 24 lautet der zweite Satzteil: 
„. . ., hinsichtlich § 2 Abs. 2, 4 und 6, § 3 Abs. 1 sowie § 17 der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, . . .“. 

7. Dem § 25 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
„(3) Die §§ 2 Abs. 2 und 4, 15 Abs. 1, 21 Abs. 3 sowie § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. ..../1996 treten mit 1. Juli 1996 in Kraft. 

Artikel 94 
Bundesgesetz über die Errichtung einer Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft 

(Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz – SCHIG) 

Unternehmenszweck 
§ 1. Für Zwecke der Finanzierung der Investitionen der Schieneninfrastruktur der Hauptbahnen und Ne-

benbahnen (Regionalbahnen) ist eine Kapitalgesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
mit einem Stammkapital von 10 Millionen Schilling mit Sitz in Wien zu errichten, welche die Bezeichnung 
„Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH“, im folgenden Gesellschaft genannt, führt, deren 
Anteile zumindest zu 51% dem Bund vorbehalten sind. 

Schieneninfrastruktur 
§ 2. Schieneninfrastruktur im Sinne dieses Bundesgesetzes umfaßt den in Anlage 1 Teil A der Verord-

nung (EWG) Nr. 2598/70 der Kommission vom 18. Dezember 1970 zur Festlegung des Inhaltes der verschie-
denen Positionen der Verbuchungsschemata des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 1108/70 definierten 
Umfang. 
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Aufgaben 
§ 3. Der Gesellschaft obliegt 

 1. die Finanzierung von Schieneninfrastrukturinvestitionen, 
 2. die Benützungsentgeltfestsetzung und -einhebung 

 – ab 1. Jänner 1998 für alle Strecken der Österreichischen Bundesbahnen, bis die Schiene-
ninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH ihren Verpflichtungen aus der Finanzierung 
von Infrastrukturvorhaben der Österreichischen Bundesbahnen nachgekommen ist, 

 – entsprechend der vertraglichen Regelungen für Strecken gemäß Z 4 
  unter Berücksichtigung der auf gesetzlicher Grundlage vorgegebenen allgemeinen Kriterien, 

und zwar für jeden Streckenbenutzer, 
 3. die Vermittlung von freien Zugtrassen (Fahrplantrassen), 
 4. der Abschluß von Verträgen mit Dritten über die Mitfinanzierung und die Verwertung von 

deren Strecken bzw. Streckenteilen, wobei im Falle, daß Zahlungsverpflichtungen durch die Ge-
sellschaft eingegangen werden, vorher das Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentli-
che Wirtschaft und Verkehr und dem Bundesminister für Finanzen herzustellen ist, und wobei 
eine vertragliche Mitfinanzierung Trägern einer eisenbahngesetzlichen Konzession gegenüber 
davon abhängig gemacht werden kann, daß diese den Betrieb der Schieneninfrastruktur zumin-
dest rechnerisch getrennt von der Erbringung von Verkehrsleistungen organisieren, 

 5. im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit auch die Besorgung aller damit zusammen-
hängenden Geschäfte und aller Tätigkeiten, die das Ergebnis der Gesellschaft verbessern helfen. 

Eigentümervertreter 
§ 4. Die Verwaltung der Anteilsrechte namens des Bundes obliegt dem Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr. Dieser ist berechtigt, der Gesellschaft allgemeine Anweisungen über die Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben im Sinne dieses Bundesgesetzes zu erteilen und Auskünfte über ihre Tätigkeit zu verlan-
gen. Der Gesellschaftsvertrag hat die Organe zur Durchführung solcher Anweisungen und zur Auskunftser-
teilung zu verpflichten. 

Finanzierungsbestimmungen 
§ 5. (1) Die Mittel der Gesellschaft werden aufgebracht: 

 1. durch Benützungsentgelte für die Benützung der Schieneninfrastruktur gemäß § 3 (für die Inf-
rastruktur der Österreichischen Bundesbahnen ab dem 1. Jänner 1998); 

 2. durch Aufnahme von Anleihen, Darlehen, Krediten und sonstige Kreditoperationen; 
 3. durch Zahlungen aus Verträgen gemäß § 3 Z 4; 
 4. durch Zahlungen von im jeweiligen Bundesfinanzgesetz für Zwecke dieser Gesellschaft veran-

schlagten Mitteln; 
 5. durch Rückflüsse aus gewährten Darlehen und sonstigen Krediten einschließlich Zinsen und 

durch Erträgnisse veranlagter Gesellschaftsmittel; 
 6. durch Beiträge Dritter, wie zum Beispiel aus Mitteln der EU oder regionaler Gebietskörper-

schaften; 
 7. durch sonstige Zuwendungen und Erträgnisse. 

 (2) Die Gesellschaft hat für den sich aus der Besorgung ihrer Geschäfte ergebenden Personal- und 
Sachaufwand aus den Einnahmen gemäß Abs. 1 selbst aufzukommen. 

§ 6. (1) Für Investitionen in die Schieneninfrastruktur gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 bis 3 wird als Ausgaben-
rahmen dieser Gesellschaft ein Betrag von 12 Milliarden Schilling pro Jahr (auf Preisbasis 1995) festgelegt. 
Ein nicht ausgenutzter Rahmen ist auf die Folgejahre übertragbar. 

(2) 60 vH der ab 1. Jänner 1998 und 85 vH der bis 31. Dezember 1997 für Schieneninfrastruktur-
investitionen getätigten Finanzierungen und die Finanzierung der Kosten von Kreditoperationen gemäß § 5 
Abs. 1 Z 2 können von der Gesellschaft als Forderungen an den Bund ausgewiesen werden. Die Kosten dieser 
Finanzierungen trägt der Bund. 

(3) Ein Zuschuß des Bundes zu vereinbarten Zahlungen aus Verträgen gemäß § 3 Z 4 ist jeweils von der 
Gesellschaft mit dem Bundesminister für Finanzen vor Vertragsabschluß zu vereinbaren. 

§ 7. Für aufgenommene Anleihen, Darlehen, Kredite und sonstige Kreditoperationen gemäß § 5 Abs. 1 
Z 2 haftet die Republik Österreich, wenn für deren Aufnahme die Zustimmung des Bundesministers für Fi-
nanzen erteilt wurde. 
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Mittelverwendung 
§ 8. (1) Die Gesellschaft finanziert 

 1. Investitionen der Österreichischen Bundesbahnen, die gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesbahngesetzes 
1992 in der Fassung dieses Bundesgesetzes den Österreichischen Bundesbahnen übertragen wurden, 

 2. Investitionen der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG, die gemäß § 8 Abs. 1 des Hochlei-
stungsstreckengesetzes der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG übertragen wurden, 

 3. Investitionen der Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft, die dieser gemäß § 3 des Bundesgesetzes zur Er-
richtung einer Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft übertragen wurden, 

 4. vertraglich vereinbarte Zahlungen gemäß § 3 Z 4. 
(2) Die Finanzierung und Abrechnung erfolgt vorhabensbezogen. 
(3) Die gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 finanzierten Unternehmen sind verpflichtet, bis spätestens 30. Juni des 

Folgejahres die Verwendung der erhaltenen Finanzmittel ordnungsgemäß nachzuweisen und der Gesellschaft 
Rechnung zu legen. In allen übrigen Fällen sind dieser Nachweis und die Rechnungslegung vertraglich zu 
regeln. 

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, über die Verwendung der Mittel eine Kontrolle auszuüben. Dazu ist 
der Gesellschaft seitens der Österreichischen Bundesbahnen, der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG und 
der Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft in die mit der Mittelverwendung zusammenhängenden Geschäftsbücher 
und sonstigen Unterlagen Einsicht zu gewähren. In allen übrigen Fällen ist diese Einsichtnahme vertraglich 
zu regeln. Die Gesellschaft hat dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr jährlich über die 
Ergebnisse der Kontrolle zu berichten. 

Ergänzende Bestimmungen 
§ 9. Das jeweilige Guthaben der Gesellschaft ist nutzbringend anzulegen. 
§ 10. Die Gesellschaft ist von bundesgesetzlichen Abgaben mit Ausnahme der Umsatzsteuer, von den 

Bundesverwaltungsabgaben sowie den Gerichts- und Justizverwaltungsabgaben befreit, soweit sich diese 
Abgaben und Gebühren aus der Erfüllung der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Aufgaben der Gesell-
schaft ergeben. Diese Befreiung bezieht sich auch auf sämtliche Gebühren, die aus dem Abschluß von Verträ-
gen gemäß § 3 Z 4 und § 5 Abs. 1 Z 2 resultieren. 

§ 11. Das Stammkapital für die Gründung der Gesellschaft ist beim bundesfinanzgesetzlichen Ansatz 
1/65133 im Jahr 1996 zu budgetieren. 

Vollziehung 
§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der §§ 3 Z 4, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2 

der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, hinsichtlich § 6 Abs. 3 sowie §§ 7, 10 und 11 der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich der 
übrigen Bestimmungen der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betraut. 

Inkrafttreten 
§ 13. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1996 in Kraft. 
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Artikel 95 
Bundesgesetz über die Einrichtung und Aufgaben der Post und Telekom Austria Aktiengesell-

schaft 
(Poststrukturgesetz – PTSG) 

INHALTSVERZEICHNIS 
§  1: Einrichtung der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft 
§  2: Unternehmensgegenstand 
§  3: Gemeinwirtschaftliche Leistungen 
§  4: Vorstand 
§  5: Aufsichtsrat 
§  6: Genehmigung durch den Aufsichtsrat 
§  7: Rechnungslegung und Jahresabschluß 
§  8: Operative Unternehmenspläne 
§  9: Finanzielle Leistungen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft 
§ 10: Vermögensübertragung, Abgabenbefreiung 
§ 11: 
§ 12: 
§ 13: 
§ 14: 

 
 

 

 
 
Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft 

§ 15: Sonderbestimmungen 
§ 16: Bildung der ersten Organe, Anmeldung zum Firmenbuch 
§ 17: Übernahme der Beamten und der Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger 
§ 18: Dienstrecht für Vertragsbedienstete 
§ 19: Dienstrecht für neu eintretende Bedienstete 
§ 20: Aufhebung von Bundesgesetzen 
§ 21: Übergangsbestimmungen 
§ 22: Verweisungen 
§ 23: Vollziehung 
§ 24: Inkrafttreten 

Einrichtung der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft 
§ 1. (1) Zur Besorgung der bisher von der Post- und Telegraphenverwaltung wahrgenommenen 

Aufgaben, insbesondere auf dem Gebiet des Post-, Postauto- und Fernmeldewesens, wird eine Aktienge-
sellschaft errichtet. Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält, ist das Aktiengesetz 
1965, BGBl. Nr. 98, anzuwenden. 

(2) Die Aktiengesellschaft führt die Firma „Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft“, die Be-
zeichnung kann als „PTA“ abgekürzt werden. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. Bis zum 
31. Dezember 1999 soll eine Börseneinführung der Gesellschaft erfolgen. 

(3) Die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ist nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
führen. Dies gilt auch für die Pflicht zur Erbringung von Leistungen im öffentlichen Interesse. 

Unternehmensgegenstand 
§ 2. (1) Unternehmensgegenstand der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ist: 
Erbringung von Leistungen und Schaffung der dafür erforderlichen Voraussetzungen auf dem Ge-

biet 
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 1. des Postdienstes, 
 2. des Telekommunikationsdienstes (Fernmeldedienstes), 
 3. des Paketdienstes, 
 4. des Omnibusdienstes im Kraftfahrlinien- und Gelegenheitsverkehr, 
 5. des Gelddienstes, 
 6. anderer kommerzieller Leistungen für Dritte oder zusammen mit Dritten, soweit dadurch die 

unter Ziffer 1 bis Ziffer 5 angeführten Aufgaben nicht beeinträchtigt werden. 
(2) Die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen be-

rechtigt, die im Hinblick auf den übertragenen Unternehmensgegenstand notwendig oder nützlich er-
scheinen, insbesondere zur Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und 
Ausland sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen. 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen 
§ 3. (1) Soweit im Bereich des Post-, Postauto- und Fernmeldewesens gemeinwirtschaftliche Leis-

tungen zu erbringen sind, sind der Umfang der Leistungen sowie die vom Bund zu tragenden Kosten 
im Rahmen der Bestellung durch den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen vertraglich zu vereinbaren. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann die Bestellung gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen für Dritte davon abhängig machen, daß entsprechende Beiträge zu den Investi-
tions- und Folgekosten geleistet werden. 

(3) Besteht die gemeinwirtschaftliche Leistung aus einer reduzierten Tarifgestaltung für einen vom 
Auftraggeber festgelegten Kundenkreis, so ist der Verrechnung mit dem Auftraggeber die Differenz 
zwischen veröffentlichtem Tarif für jedermann und dem reduzierten Tarif zugrunde zu legen. Andere 
gemeinwirtschaftliche Leistungen sind unter Zugrundelegen der nach der Vollkostenrechnung anfal-
lenden Kosten sowie eines Zuschlages zur Abdeckung des anteilsmäßig für im Unternehmensplan für 
die laufende Periode angestrebten Gewinnes in Rechnung zu stellen. 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat alljährlich dem Nationalrat ei-
nen Bericht über die von der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft erbrachten gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen vorzulegen. 

Vorstand 
§ 4. (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens sechs Mitgliedern, von denen ei-

nes zum Vorsitzenden (Generaldirektor) und eines zum Stellvertreter des Vorsitzenden (Generaldirek-
torstellvertreter) zu ernennen sind. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
beschließt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat die Verteilung der Geschäfte im Vorstand zu bestim-
men und eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen. Der Aufsichtsrat bestimmt, wie die Vor-
standsmitglieder die Gesellschaft nach außen vertreten. Der Aufsichtsrat kann auch bestimmen, daß 
Vorstandsmitglieder die Gesellschaft gemeinsam mit Prokuristen vertreten. 

(2) Die Funktionen des Vorstands sind öffentlich im Amtsblatt zur Wiener Zeitung auszuschrei-
ben. 

Aufsichtsrat 
§ 5. (1) Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern. Zwölf Mitglieder werden von der Hauptver-

sammlung gewählt, eines davon über Vorschlag des Bundesministers für Finanzen. Die betriebliche 
Arbeitnehmervertretung entsendet aus ihrem Kreis sechs Mitglieder in den Aufsichtsrat. Die Mitglied-
schaft der von der Arbeitnehmervertretung entsandten Mitglieder erlischt durch Widerruf der Entsen-
dung durch die Arbeitnehmervertretung sowie mit dem Ende ihres Dienstverhältnisses zur Post und 
Telekom Austria Aktiengesellschaft. Den von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern des Auf-
sichtsrates gebührt für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung, die von der Hauptversammlung 
jährlich festgesetzt wird. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer Barausla-
gen und auf ein angemessenes Sitzungsgeld. 

(2) Für die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gelten § 110 Abs. 3 
und 4 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, sinngemäß. 
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§ 6. Neben den in § 95 des Aktiengesetzes 1965 angeführten Geschäften unterliegen auch der 
Abschluß und die Änderung von Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen der Genehmigung des 
Aufsichtsrates. Weitere genehmigungspflichtige Geschäfte können in der Satzung und in der vom Auf-
sichtsrat für den Vorstand beschlossenen Geschäftsordnung vorgesehen und mit entsprechenden Be-
tragsgrenzen festgelegt werden. 

Rechnungslegung und Jahresabschluß 
§ 7. (1) Für die Unternehmensbereiche Post-, Postauto- und Telekommunikationsdienst der Post 

und Telekom Austria Aktiengesellschaft sind getrennte Abrechnungen zu erstellen. Leistungen eines 
Bereiches für einen anderen sind rechnungsmäßig zu erfassen und auszuweisen. 

(2) Werden innerhalb eines Unternehmensbereiches sowohl Dienstleistungen auf Grund besonde-
rer oder ausschließlicher Rechte als auch im Wettbewerb erbracht, so ist dies in einer gesonderten Ab-
rechnung darzustellen. 

(3) Der getrennten Rechnungslegung kann in einem Übergangszeitraum von zwei Jahren durch 
Verwendung der bestehenden Abrechnungsinstrumente entsprochen werden. 

Operative Unternehmenspläne 
§ 8. (1) Der Aufsichtsrat hat durch Festlegung in der Geschäftsordnung vorzuschreiben, daß der 

Vorstand jährlich eine nach Unternehmensbereichen und Tochterunternehmen gegliederte, operative 
Unternehmensplanung vorzulegen hat. 

(2) In der Unternehmensplanung ist eine Trennung nach Diensten, die auf Grund besonderer oder 
ausschließlicher Rechte erbracht werden, und nach Diensten, die im Wettbewerb erbracht werden, vor-
zunehmen. Gewinne, die aus Diensten erzielt werden, die auf Grund besonderer oder ausschließlicher 
Rechte erbracht werden, dürfen nicht für Dienste, die im Wettbewerb erbracht werden, verwendet wer-
den. 

(3) Der Vorstand hat längerfristige Pläne über die vorgesehenen Investitionen aufzustellen und 
dem Aufsichtsrat zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Finanzielle Leistungen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft 
§ 9. Vor Ermittlung des Jahresüberschusses ist eine Konzessionsabgabe für das Jahr 1996 in der 

Höhe von 21,3% und 1997 in der Höhe von 18% des Umsatzes des reservierten Fernmeldedienstes, der 
auf Grund der jeweiligen Rechtslage ausschließlich von der Post und Telekom Austria Aktiengesell-
schaft erbracht wird, an den Bund abzuführen. Der jeweilige Betrag ist innerhalb von zwei Monaten ab 
Feststellung des Jahresabschlusses fällig. 

Vermögensübertragung, Abgabenbefreiung 

§ 10. (1) Das bisher im Eigentum des Bundes gestandene Vermögen der Post- und Telegraphen-
verwaltung einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten geht im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in das Eigentum der Post und Telekom Austria Akti-
engesellschaft über. Die Wertansätze für dieses Vermögen sind anläßlich der Eröffnungsbilanz festzu-
legen. Für die Bestimmung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz besteht keine Bindung an die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Wertansätze der technischen Einrichtungen und Anlagen 
sind entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeit unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes der 
Technik festzulegen. Ein in der Eröffnungsbilanz angesetzter Firmenwert ist längstens über 15 Jahre 
abzuschreiben. Die Eröffnungsbilanz hat die Besonderheiten des Post- und Fernmeldebetriebs zu be-
rücksichtigen. Schulden sind nur in einem solchen Ausmaß zu übertragen, daß die dauerhafte Fortfüh-
rung der Gesellschaft hinsichtlich der übertragenen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Die Eröffnungsbilanz bedarf der Zustimmung der Generalversammlung der Post und Telekom-
beteiligungsverwaltungsgesellschaft sowie des Einvernehmens mit dem Bundesminister für Finanzen. 

(3) Zum Eigentumsübergang auf die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ist vom Bun-
desminister für Finanzen eine Amtsbestätigung auszustellen. Eine solche Amtsbestätigung gilt als Ur-
kunde im Sinne des § 33 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39. Die §§ 20, 24 bis 
27, 28 Abs. 2, 29 Abs. 2 Z 1, 2, 4 und 5, 31 Abs. 2 und 33 des Aktiengesetzes 1965 sind nicht anzu-
wenden. 
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(4) Die Post und Telekom Austria Beteiligungsgesellschaft einschließlich der ihr übertragenen An-
teilsrechte an der Radio Austria Aktiengesellschaft und der Österreichischen Fernmeldetechnischen 
Entwicklungs- und Förderungsgesellschaft m. b. H. sowie sonstiger Beteiligungen wird mit Inkrafttre-
ten dieses Bundesgesetzes der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge unentgeltlich übertragen. Die Post und Telekom Austria Beteiligungsgesellschaft ist 
unter Hinweis auf diese Rechtsfolgen im Firmenbuch zu löschen. 

(5) Die in den vorstehenden Absätzen geregelten Vermögensübertragungen sind von den bundes-
gesetzlichen Abgaben befreit. 

(6) Die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft tritt für den Bereich der Umsatzsteuer unmit-
telbar in die Rechtsstellung des Bundes (Post- und Telegraphenverwaltung) ein. 

Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft 
§ 11. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes wird die „Post und Telekombeteiligungsverwal-

tungsgesellschaft“ als Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet. Die Anteilsrechte der Post und 
Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft werden vom Bundesminister für Finanzen verwaltet. Die 
Gesellschaft führt die Firma „Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft“. Die Bezeichnung 
kann als „PTBG“ abgekürzt werden. 

(2) Im Eigentum der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft stehen alle Aktien an 
der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft. Die Übertragung und Verpfändung dieser Aktien 
bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der Post und Telekombeteili-
gungsverwaltungsgesellschaft. Die Gesellschaft übernimmt jene Schulden, die nicht in die Eröffnungs-
bilanz der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft eingestellt werden. Sie haftet für diese Schul-
den sowie für die Zinsen und sonstige Kosten unter Ausschluß der Haftung der Post und Telekom 
Austria Aktiengesellschaft. Für diese Verbindlichkeiten haftet der Bund als Bürge (§§ 1346, 1355 All-
gemeines Bürgerliches Gesetzbuch) bis zu einem Höchstausmaß von 50 Milliarden Schilling. 

(3) Unternehmensgegenstand der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft ist das 
Ausüben der Aktionärsrechte bei der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft und die Verwaltung 
der Schulden, die auf sie übergehen. Die Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft kann 
alle Maßnahmen setzen, die im Hinblick auf den ihr übertragenen Unternehmensgegenstand notwendig 
oder zweckmäßig sind. 

(4) Die Organe der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft sind der Vorstand, der 
Aufsichtsrat und die Generalversammlung. 

(5) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei Mitgliedern, die vom Bundesminister für Fi-
nanzen auf höchstens sechs Jahre bestellt werden. Ihre Funktionen sind öffentlich auszuschreiben; hier-
bei finden die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1982 über die öffentliche Ausschrei-
bung von Funktionen in Kapitalgesellschaften, an denen Bund, Länder oder Gemeinden beteiligt sind, 
BGBl. Nr. 521, Anwendung. 

(6) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, sofern die Gesellschaft neben dem Vorstand 
auch andere Arbeitnehmer beschäftigt, sonst aus vier Mitgliedern. Der Bundesminister für Finanzen 
bestellt vier Mitglieder. Sofern die Gesellschaft neben dem Vorstand auch andere Arbeitnehmer be-
schäftigt, entsendet zwei Mitglieder die betriebliche Arbeitnehmervertretung aus ihrem Kreis. Die Be-
stellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt auf sechs Jahre. 

§ 12. (1) Die Bestellung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrates und die Bestellung der ersten 
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft durch den Bundesminister für Finanzen hat binnen einer Frist von 
einem Monat nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu erfolgen. § 11 Abs. 5 ist bei der Bestellung 
der ersten Vorstandsmitglieder nicht anzuwenden. Die erste Sitzung des Aufsichtsrates wird durch den 
Bundesminister für Finanzen anberaumt. In dieser Sitzung ist zunächst die Wahl des ersten Vorsitzen-
den und der Stellvertreter vorzunehmen. Bei der Wahl des ersten Vorsitzenden führt das an Lebensjah-
ren älteste Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz. Bis zur Bestellung der ersten Geschäftsführer führt 
der Generaldirektor für die Post- und Telegraphenverwaltung die Geschäfte der Post und Telekombetei-
ligungsverwaltungsgesellschaft. 

(2) Die ersten Vorstandsmitglieder melden die Gesellschaft zur Eintragung in das Firmenbuch an. 
Die Gesellschaft ist unter Ausschluß der Wirkung des § 2 des Gesetzes über die Gesellschaft mit be-
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schränkter Haftung rückwirkend auf den Stichtag ihrer Errichtung im Firmenbuch einzutragen, § 5 Z 2 
des Firmenbuchgesetzes, BGBl. Nr. 10/1991, ist nicht anzuwenden. Die nach § 4 des Gesetzes über die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung fehlenden Angaben sind in den Gesellschaftsvertrag mit aufzu-
nehmen. Dieser ist zur Eintragung in das Firmenbuch nachzureichen. Die Eröffnungsbilanz der Post 
und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft ist zusammen mit der Eröffnungsbilanz der Post und 
Telekom Austria Aktiengesellschaft aufzustellen und von einem vom Bundesminister für Finanzen zu 
bestellenden beeideten Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen. Die Eröffnungsbilanz ist sodann 
dem Aufsichtsrat zur Feststellung vorzulegen und in den Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. 
Diese Veröffentlichung ist zum Firmenbuch einzureichen. 

(3) Die Gläubiger jener Schulden, die von der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesell-
schaft übernommen werden, sind zu verständigen. 

(4) Die für die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft vorgesehenen Befreiungen von Ge-
bühren und Abgaben gelten auch für die Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft. 

§ 13. Der Jahresabschluß der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft ist im Rahmen 
jener Fristen aufzustellen, die für die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft gelten. Zwischen der 
Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft und der Post und Telekom Austria Aktiengesell-
schaft besteht weder ein Konzernverhältnis im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes, noch ist die Post und 
Telekom Austria Aktiengesellschaft ein abhängiges Unternehmen der Post und Telekombeteiligungs-
verwaltungsgesellschaft. 

§ 14. (1) Für die in den §§ 11, 12 und 13 vorgesehenen Vorgänge sind keine bundesgesetzlich ge-
regelten Abgaben zu entrichten; soweit es nach den §§ 11 und 13 zu Vermögensübertragungen kommt, 
gelten diese nicht als steuerbare Umsätze im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994. 

(2) Schuldübernahmen nach § 11 Abs. 2 sind von den Gebühren gemäß § 33 des Gebührengesetzes 
1957, BGBl. Nr. 267, befreit. 

(3) Schriften und Abhandlungen, die mit Vorgängen nach den §§ 11 bis 13 im Zusammenhang 
stehen, sind von Rechtsgeschäftsgebühren gemäß Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, und den Ge-
bühren des Gerichtsgebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984, befreit. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch, wenn die Post und Telekom Austria Aktienge-
sellschaft Betriebe oder Teilbetriebe an Kapitalgesellschaften überträgt, bei denen alle Anteilsrechte in 
ihrem Eigentum stehen. Die Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben im Wege einer Sacheinlage 
ist auch durch Gesamtrechtsnachfolge möglich. Im Bereich der Umsatzsteuer treten solcherart geschaf-
fene Kapitalgesellschaften in die Rechtsstellung der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ein. 

Sonderbestimmungen 
§ 15. (1) Auf die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft finden § 2 sowie sinngemäß § 8 

Abs. 6 und § 15 Abs. 1 und 7 des Postsparkassengesetzes 1969, BGBl. Nr. 458, Anwendung. § 5 Abs. 1 
Z 1 lit. c des Postsparkassengesetzes 1969 gilt auch bezüglich der Darlehen und Kredite an die Post und 
Telekom Austria Aktiengesellschaft und die Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft. 

(2) Es gelten nicht die haushaltsrechtlichen Vorschriften des Bundes. Das Gesellschaftsrechtsände-
rungsgesetz 1993, BGBl. Nr. 458, gilt mit der Maßgabe, daß eine Spaltung gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 gegen 
Gewährung von Anteilen der neuen Gesellschaft an die übertragende Post und Telekom Austria Akti-
engesellschaft zu erfolgen hat und als Unterlagen gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 bis zum Vorliegen von drei 
Jahresabschlüssen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft die Jahresabschlüsse und Ge-
schäftsberichte der Post- und Telegraphenverwaltung heranzuziehen sind. Das Unternehmen unterliegt 
nicht den Bestimmungen des II. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes 1974, BGBl. Nr. 22, des Ar-
beitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969, des Arbeitsruhegesetzes, BGBl. Nr. 144/1983, des Bundesgeset-
zes über die Nachtarbeit der Frauen 1969, BGBl. Nr. 237, des Nachtschwerarbeitsgesetzes, BGBl. 
Nr. 354/1981, und des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967. Ausnahmen vom 
Arbeitszeitgesetz, vom Arbeitsruhegesetz und vom Nachtschwerarbeitsgesetz gelten so lange, bis in 
diesen Gesetzen besondere Bestimmungen für den Bereich der Post- und Telekommunikationsunter-
nehmen in Kraft treten. Bei der Erbringung von Diensten auf Grund besonderer oder ausschließlicher 
Rechte oder des Universaldienstes finden die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 keine Anwen-
dung. 
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(3) Erwerbsvorgänge zwischen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft und dem Bund 
im Sinne des § 1 Grunderwerbsteuergesetz 1987, BGBl. Nr. 309, unterliegen, wenn sie auf Grund die-
ses Gesetzes abgeschlossen werden, nicht der Grunderwerbsteuer. Urkunden über diese Rechtsvorgänge 
gelten als öffentliche. 

(4) Die Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft, die Post und Telekom Austria Akti-
engesellschaft sowie die Unternehmen, an denen die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft zu-
mindest mehrheitlich beteiligt ist, können sich von der Finanzprokuratur gemäß dem Prokuraturgesetz, 
StGBl. Nr. 172/1945, unbeschadet der Rechte und Pflichten der Gesellschaftsorgane rechtlich beraten 
und vertreten lassen. 

Bildung der ersten Organe, Anmeldung zum Firmenbuch 
§ 16. (1) Die Wahl der Mitglieder des ersten Aufsichtsrates der Post und Telekom Austria Aktien-

gesellschaft durch die Hauptversammlung hat binnen einer Frist von einem Monat nach Bestellung des 
Vorstandes der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft zu erfolgen. Die Entsendung von 
Mitgliedern der betrieblichen Arbeitnehmervertretung in den ersten Aufsichtsrat der Post und Telekom 
Austria Aktiengesellschaft und in den ersten Aufsichtsrat der Post und Telekombeteiligungsverwal-
tungsgesellschaft hat aus dem Kreis der bisher gewählten Arbeitnehmervertreter der Post- und Telegra-
phenverwaltung zu erfolgen. 

(2) Die erste Sitzung des Aufsichtsrates der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft wird 
durch die Hauptversammlung anberaumt. In dieser Sitzung ist zunächst die Wahl des ersten Vorsitzen-
den und der Stellvertreter vorzunehmen. Bei der Wahl des ersten Vorsitzenden führt das an Lebensjah-
ren älteste Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz. 

(3) Der erste Vorstand ist auf Grund der Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens innerhalb einer 
Frist von einem Monat ab der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates zu bestellen. Bis zur Bestel-
lung des ersten Vorstandes führt der Generaldirektor für die Post- und Telegraphenverwaltung die Ge-
schäfte der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft. 

(4) Die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft entsteht unter Ausschluß der Wirkung des 
§ 34 Aktiengesetz 1965 mit Inkrafttreten dieses Gesetzes. Die Gesellschaft ist rückwirkend auf diesen 
Stichtag vom ersten Vorstand zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden, § 5 Z 2 des Firmenbuch-
gesetzes, BGBl. Nr. 10/1991, ist dabei nicht anzuwenden. Soweit in diesem Gesetz die gemäß § 17 
Aktiengesetz geforderten Angaben nicht enthalten sind, sind diese in die Satzung der Gesellschaft auf-
zunehmen. Die Satzung ist nach Eintragung der Gesellschaft zur Eintragung nachzureichen. Die Eröff-
nungsbilanz muß durch einen vom Bundesminister für Finanzen bestellten beeideten Wirtschaftsprüfer 
geprüft und bestätigt werden, sie ist dem Aufsichtsrat zur Feststellung vorzulegen und in den Bekannt-
machungsblättern zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist zum Firmenbuch einzureichen. 

(5) Das erste Geschäftsjahr endet mit 31. Dezember 1996. 

Übernahme der Beamten und der Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger 
§ 17. (1) Die bisher bei der Post- und Telegraphenverwaltung beschäftigten aktiven Beamten wer-

den auf die Dauer ihres Dienststandes der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft oder einem 
Unternehmen, an dem die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft zumindest mehrheitlich betei-
ligt ist, zur Dienstleistung zugewiesen. Der Anwendungsbereich von Rechtsvorschriften des Bundes in 
ihrer jeweils geltenden Fassung, die auf Rechtsverhältnisse dieser Beamten abstellen, bleibt mit der 
Maßgabe unberührt, daß im § 24 Abs. 5 Z 2 sowie im ersten Satz des § 229 Abs. 3 des Beamten-Dienst-
rechtsgesetzes 1979 und jeweils im letzten Satz des § 105 Abs. 3 und 6 des Gehaltsgesetzes 1956 die 
Worte „im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler“, und die Zustimmung des Bundeskanzlers oder des 
Bundesministers für Finanzen im § 15 des Gehaltsgesetzes 1956, im § 75 des Beamten-Dienst-
rechtsgesetzes 1979 und im § 68 der Reisegebührenvorschrift 1955 entfallen, soweit damit nicht Belas-
tungen des Bundeshaushaltes verbunden sind. 

(2) Beim Vorstand der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft wird ein Personalamt einge-
richtet, das die Funktion einer obersten Dienstbehörde für die im Abs. 1 genannten Beamten wahr-
nimmt. Das Personalamt wird vom Vorsitzenden des Vorstandes der Post und Telekom Austria Aktien-
gesellschaft geleitet. Der Vorsitzende des Vorstandes ist in dieser Funktion an die Weisungen des Bun-
desministers für Finanzen gebunden. 
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(3) Zur Wahrnehmung der bisher den Post- und Telegraphendirektionen zugekommenen Funktio-
nen einer nachgeordneten Dienstbehörde werden folgende nachgeordnete Personalämter eingerichtet: 
 1. Graz für Beamte bei Betriebsstellen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft in der 

Steiermark; 
 2. Innsbruck für Beamte bei Betriebsstellen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft in 

Tirol und Vorarlberg; 
 3. Klagenfurt für Beamte bei Betriebsstellen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft in 

Kärnten; 
 4. Linz für Beamte bei Betriebsstellen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft in Oberös-

terreich; 
 5. Salzburg für Beamte bei Betriebsstellen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft im 

Land Salzburg; 
 6. Wien für Beamte bei Betriebsstellen der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft in Wien, 

Niederösterreich und Burgenland. 
(4) Für die gemäß Abs. 2 und 3 eingerichteten Personalämter gilt § 2 des Dienstrechtsverfahrens-

gesetzes 1984, BGBl. Nr. 29, sinngemäß. 
(5) Die in Abs. 1 genannten Beamten haben, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach dem In-

krafttreten dieses Bundesgesetzes ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklären, Anspruch auf die Auf-
nahme in ein Arbeitsverhältnis zur Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft mit Wirksamkeit von 
dem dem Austritt folgenden Monatsersten und nach den zu diesem Zeitpunkt für neu eintretende Be-
dienstete gültigen Bestimmungen. 

(6) Für die im Abs. 1 genannten aktiven Beamten hat die Post und Telekom Austria Aktiengesell-
schaft dem Bund den Aufwand der Aktivbezüge zu ersetzen. 

(7) Der Bund trägt den Pensionsaufwand für die bisherigen Ruhe- und Versorgungsgenußempfän-
ger der Post- und Telegraphenverwaltung sowie für Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger nach Be-
amten, die unter Abs. 1 fallen. Die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft hat an den Bund mo-
natlich einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes zu leisten. Dieser Beitrag beträgt 27,5% des 
Aufwandes an Aktivbezügen für die unter Abs. 1 fallenden Beamten. Im Falle einer künftigen Ände-
rung der Höhe des Pensionsbeitrages der Bundesbeamten nach § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr. 54, ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages im selben Ausmaß. Die von den Beamten zu 
leistenden Pensionsbeiträge verbleiben beim Unternehmen Post und Telekom Austria Aktiengesell-
schaft. Ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes von Versicherungsträgern geleistete Überweisungsbeträ-
ge sind in voller Höhe an den Bund zu überweisen. 

(8) Die Berechnung und die Zahlbarstellung der Bezüge für die in Abs. 1 genannten Beamten so-
wie der im Pensionsrecht vorgesehenen Geldleistungen für die in Abs. 7 genannten Ruhe- und Versor-
gungsgenußempfänger obliegt der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft. 

Dienstrecht für Vertragsbedienstete 
§ 18. (1) Die bisher bei der Post- und Telegraphenverwaltung beschäftigten Vertragsbediensteten 

des Bundes werden mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Arbeitnehmer der Post und Telekom 
Austria Aktiengesellschaft oder eines Unternehmens, an dem die Post und Telekom Austria Aktienge-
sellschaft zumindest mehrheitlich beteiligt ist. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Arbeitnehmer unterliegen den für neu eintretende Bedienstete gelten-
den Bestimmungen; der Bund haftet für Entgeltansprüche ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Ent-
stehung dieser Ansprüche in dem Ausmaß, auf das die Arbeitnehmer als Vertragsbedienstete des Bun-
des Anspruch gehabt hätten. 

(3) Die Aufgaben des Dienstgebers haben die in § 17 Abs. 2 und 3 genannten Personalämter wahr-
zunehmen. 

Dienstrecht für neu eintretende Bedienstete 
§ 19. (1) Das Dienstverhältnis der neu eintretenden Bediensteten der Post und Telekom Austria 

Aktiengesellschaft unterliegt dem Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, und dem Kollektivvertrag 
für die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft. 
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(2) Der Kollektivvertrag für die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft kann vorsehen, daß 
Fragen der Arbeitszeit und der Arbeitsruhe, des Arbeitnehmerschutzes und der Personalvertretung 
wegen der sich aus dem Unternehmensgegenstand der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft 
ergebenden betrieblichen Besonderheiten und zur möglichst einheitlichen Gestaltung der Beschäfti-
gungsverhältnisse der Arbeitnehmer der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft vom sonstigen 
Dienst- und Arbeitsrecht abweichend geregelt werden. 

(3) Die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ist als Arbeitgeber und der Österreichische 
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten, als Arbeitnehmervertretung 
kollektivvertragsfähig. Dies gilt auch für Unternehmen, an denen die Post und Telekom Austria Akti-
engesellschaft zumindest mehrheitlich beteiligt ist. 

(4) Die mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Post- und Fernmelde-
bediensteten, vereinbarte Dienstordnung gilt mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Kollektivver-
trag. 

(5) Für Dienstverhältnisse von Personen, die fallweise jeweils bis zu zwölf Wochen, insbesondere 
zur Erleichterung der Urlaubsabwicklung aufgenommen werden (Urlaubsersatzkräfte), kommen die 
Bestimmungen des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921 und des Kollektivvertrages für die Post 
und Telekom Austria Aktiengesellschaft nicht zur Anwendung. Dies gilt nicht für solche Kräfte, die 
regelmäßig wiederkehrend als Ersatz für die Dauer der Dienstabwesenheit von Bediensteten aufge-
nommen werden. 

(6) Die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ist berechtigt, Lehrlinge nach dem Be-
rufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, auszubilden. 

Aufhebung von Bundesgesetzen 
§ 20. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGBl. 

Nr. 312/1971, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 734/1995, außer Kraft. Haftungen 
und Verpflichtungen des Bundes für die nach diesem Gesetz bisher bis 30. April 1996 erfolgten Finan-
zierungen bleiben unberührt. 

(2) Weiters tritt mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Bundesgesetz über die Einrichtung 
und Aufgaben der Post- und Telekom Austria Beteiligungsgesellschaft, BGBl. Nr. 638/1994, außer 
Kraft. 

Übergangsbestimmungen 
§ 21. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige Verwaltungsverfahren 

sind nach der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Rechtslage mit der Maßgabe zu 
Ende zu führen, daß dem gemäß § 17 Abs. 2 eingerichteten Personalamt die Funktion einer Oberbehör-
de und den nach § 17 Abs. 3 eingerichteten Personalämtern die Funktion der erstinstanzlichen Behörde 
zukommt. 

Verweisungen 
§ 22. (1) Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze sind als Verweisungen 

auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen. 
(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen von der Post- und Telegraphenverwaltung die Rede ist, tritt 

die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft an deren Stelle. 

Vollziehung 
§ 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 3 Abs. 2, 3 und 4 der Bundes-

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, hinsichtlich § 3 Abs. 1 der Bundesminister für öffent-
liche Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
§ 14 Abs. 3 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz und 
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Inkrafttreten 
§ 24. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft. 
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Artikel 96 
Änderung des Fernmeldegesetzes 1993 

Das Fernmeldegesetz 1993, BGBl. Nr. 908, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 821/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 21 werden die folgenden Abs. 6 bis 8 angefügt: 
„(6) Der Konzessionsinhaber ist verpflichtet, der Konzessionsbehörde auf Verlangen die Auskünfte 

zu erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes und der einschlägigen internationalen Vorschriften 
notwendig sind. 

(7) Die Konzessionsbehörde kann Anordnungen zur Durchführung der ihr insbesondere auf Grund 
internationaler Vorschriften und auf Grund dieses Bundesgesetzes zukommenden Rechte und Pflichten 
treffen. Der Konzessionsinhaber ist verpflichtet, solche Anordnungen zu befolgen. 

(8) Die Abs. 6 und 7 gelten auch für Betreiber von Fernmeldediensten, die keiner Konzession be-
dürfen, insbesondere auch für die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft. Zuständige Behörde ist 
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr.“ 

2. In § 40 Abs. 1 hat das Zitat zu lauten: 
„§§ 19 Abs. 3 und 20 a“ 

3. Im § 43 Abs. 3 wird der Punkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und angefügt: 
 „4. einer auf Grund diese Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder einem auf Grund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Bescheid zuwiderhandelt.“ 
4. Im § 43 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 
„(3a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 500 000 S zu bestra-

fen, wer 
 1. entgegen § 21 Abs. 6 nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt, 
 2. entgegen § 21 Abs. 7 Anordnungen nicht befolgt.“ 

5. § 53 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) § 21 Abs. 6 bis 8, das Zitat in § 40 Abs. 1, § 43 Abs. 3 Z 4, § 43 Abs. 3a sowie der Entfall des 

Art. 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in 
Kraft.“ 

6. Artikel 2 Abs. 1 entfällt. 

Artikel 97 
Änderung des Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspektion 1994 

Das Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion 1994, BGBl. Nr. 650, wird wie folgt geän-
dert: 
 1. In § 1 Abs. 2 Z 1 lit. d ist die Bezeichnung „der Post- und Telegraphenverwaltung“ auf „Post 

und Telekom Austria Aktiengesellschaft, von Unternehmen oder Betrieben, an denen die Post 
und Telekom Austria Aktiengesellschaft beteiligt ist und deren Unternehmensgegenstand die 
Erbringung von Leistungen einschließlich der Schaffung der dafür erforderlichen Vorausset-
zungen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Poststrukturgesetzes ist und der Post und Telekom 
Austria Beteiligungsverwaltungsgesellschaft“ zu ändern. 

 2. In § 1 Abs. 2 Z 1 lit. f ist die Bezeichnung „der Post- und Telegraphenverwaltung“ auf „von 
Unternehmen oder Betrieben gemäß lit. d und lit. g“ zu ändern. 

 3. In § 1 Abs. 2 Z 1 lit. g ist die Bezeichnung „der Post- und Telegraphenverwaltung“ auf „der 
Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft“ zu ändern. 

 4. Die Bezeichnungsänderungen in § 1 Abs. 2 Z 1 lit. d, f und g in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft. 

13
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Artikel 98 
Änderung des Zustellgesetzes 

Das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 357/1990 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Mit der Wahrnehmung der nach diesem Bundesgesetz der Post übertragenen Aufgaben ist die 

Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft betraut.“ 
2. § 28 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) § 1 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Mai 1996 in 

Kraft“. 
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VORBLATT 

Problem: 
Wegen der angespannten budgetären Lage sind in Begleitung des Bundesfinanzgesetzes 1996 Ein-

sparungen im größtmöglichen Maße vorzunehmen. 

Ziel: 
Längerfristige Entlastung des Bundeshaushaltes unter Berücksichtigung der sozialen Ausgewo-

genheit der geplanten Maßnahmen sowie Erschließung neuer Einnahmen. 

Lösung: 
Kostensenkende Regelungen in verschiedensten Bereichen (wie zB im öffentlichen Dienst, im Be-

reich der Sozialleistungen, der Sozialversicherung, des Steuerrechts, des Familienlastenausgleichs und 
im Bereich der Universitäten und Hochschulen), verbunden mit neuen Abgaben und Ausgliederungen 
aus der öffentlichen Verwaltung. 

Alternative: 
Beibehaltung des gegenwärtigen Zustandes. 

Kosten: 
Vgl. den Allgemeinen Teil der Erläuterungen. 

EG- Konformität: 
Gegeben. 
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Erläuterungen 

ALLGEMEINER TEIL 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 

Am 16. Februar 1996 wurde zwischen dem Verhandlungskomitee der Gebietskörperschaften und 
den Vertretern der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ein Maßnahmenpaket beschlossen, das 
den Beitrag des öffentlichen Dienstes zum Konsolidierungsprogramm der Bundesregierung für den 
Bundeshaushalt darstellt. Dieses Paket wird durch spezielle Maßnahmen im Unterrichts- und Wissen-
schaftsbereich ergänzt, die unter Federführung der betroffenen Ressorts mit der Gewerkschaft Öffentli-
cher Dienst ebenfalls im Februar 1996 abschließend verhandelt worden sind. 

Das Gesamtpaket umfaßt folgende Maßnahmen: 

A. Aus den am 16. Februar 1996 abgeschlossenen Verhandlungen: 
 1. Einsparung von 9 600 Planstellen außerhalb des Unterrichtsbereiches in den Jahren 1996 und 

1997. 
 2. Kürzung der Überstunden außerhalb des Unterrichtsbereiches um 5% im Jahr 1996 und um 

weitere 3% im Jahr 1997. 
 3. Kürzung der Mehrleistungsanteile in Zulagen, Fixbezügen und Sonderverträgen unter Berück-

sichtigung der bereits 1995 erfolgten Überstundenkürzung um 10% und des Ausmaßes der für 
1996 und 1997 vorgesehenen Überstundenkürzung. 

  Im Unterrichtsbereich wird ein den Punkten 1 bis 3 entsprechender Einsparungseffekt durch 
spezielle Maßnahmen erzielt, die unter B. dargestellt sind. Dies soll unter anderem auch zur 
Einsparung von weiteren 1 400 Planstellen führen, sodaß insgesamt 11 000 Planstellen einge-
spart werden. 

 4. Gehaltsabschluß für den Zeitraum 1. April 1996 bis 31. Dezember 1997 durch eine Einmal-
zahlung 

 – am 1. April 1996 im Ausmaß von 2 700 S und 
 – am 1. Februar 1997 im Ausmaß von 3 600 S 
  für vollbeschäftigte aktive Bedienstete und im entsprechenden Teilausmaß für Teilbeschäftigte 

und für Pensionisten. 
 5. Gewährung der Jubiläumszuwendung von 400% des Bezuges bei Eintritt in den Ruhestand 

und einer Dienstzeit von mindestens 35, aber weniger als 40 Jahren nur mehr dann, wenn der 
Bedienstete sein 60. Lebensjahr im Dienststand vollendet hat. 

 6. Kürzung der Budgetposten für Belohnungen und Geldaushilfen gegenüber dem Erfolg des 
Finanzjahres 1995 um 50%. Ausgenommen von dieser Maßnahme sind die im Unterrichtsbe-
reich vorgesehenen Ansätze für administrative Belohnungen und Belohnungen im Zusam-
menhang mit der Schulpartnerschaft; bei diesen handelt es sich um Entgelte für im vorhinein 
festgesetzte und zwingend zu erbringende Leistungen. 

 7. Abschlag von den Frühpensionen um 2% pro Jahr, maximal um 18%, wenn der Beamte vor 
der Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand versetzt wird und dies weder durch ei-
nen Dienstunfall noch durch eine Berufskrankheit ausgelöst wurde. Der Begriff der Berufs-
krankheiten richtet sich derzeit nach dem Katalog der Berufskrankheiten im ASVG-Bereich. 
Bis Ende 1996 sollen Verwaltung und Gewerkschaft einen speziell für den öffentlichen Dienst 
maßgebenden Katalog von Berufskrankheiten erarbeiten. 
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 8. Ersatz des Pensionssicherungsbeitrages durch einen von Ruhe(Versorgungs)leistungen zu 
entrichtenden Beitrag, der ab 1. Juni 1996 1,5% beträgt. Damit entfällt die kumulative Wir-
kung des Pensionssicherungsbeitrages. 

 9. Führung von Gesprächen über eine Neugestaltung des Dienstrechts für neu Eintretende mit 
Übergangsbestimmungen. 

 10. Für den Fall der (Wieder)Einführung von Ruhensbestimmungen im Allgemeinen Sozialversi-
cherungsrecht weisen die Dienstgebervertreter auf die Notwendigkeit von Verhandlungen über 
entsprechende Regelungen im Beamtenpensionsrecht hin. 

B. Maßnahmen im Unterrichtsbereich: 
 11. Senkung der Stundentafel der AHS-Unterstufe, der Hauptschule, der technischen Lehranstal-

ten und der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik. 
 12. Einsparung von 10% des Aufwandes an Werteinheiten an Pädagogischen Akademien und 

Pädagogischen Instituten gegenüber dem Wintersemester 1995/1996. 
 13. Änderung Stundenumrechnung für Abendschullehrer von 3 : 5 auf 3 : 4 und am Samstag 

Vormittag auf 1 : 1. 
 14. Senkung des Berechnungsfaktors für die Abgeltung von dauernden Mehrdienstleistungen der 

Lehrer von 6,8% auf 6,43%. 
 15. Begrenzung der Lehrpflichtermäßigung aus gesundheitlichen Gründen auf die Höchstdauer 

von zwei Jahren, Senkung der Bezüge während der Zeit einer solchen Lehrpflichtermäßigung 
von 100% auf 75% sowie Entfall des aus dieser Lehrpflichtermäßigung resultierenden An-
spruches auf Ruhestandsversetzung. 

 16. Umsetzung des Normstundenmodells. 
 17. Verlagerung der Lehrerfortbildung in die unterrichtsfreie Zeit. 
 18. Kostensenkung bei den Mehrdienstleistungen durch Anweisung an die Schulaufsicht, zu 

Mehrdienstleistungen jüngere Lehrer in einem Ausmaß heranzuziehen, daß im Durchschnitt 
eine Überstundenbemessung nach dem Gehalt der Gehaltsstufe 8 erreicht wird. 

C. Maßnahmen im Wissenschaftsbereich: 
 19. Senkung der Höhe der Lehrauftragsremunerationen um 15% und Streichung der Sonderzah-

lungen. 
 20. Einordnung der Lehrauftragsremunerationen für Lehrbeauftragte, die gleichzeitig Bundesbe-

amte sind, als Nebentätigkeitsvergütungen; damit Entfall der gesonderten Sozialversiche-
rungspflicht und Arbeitslosenversicherungspflicht; dementsprechend Verminderung der Re-
munerationshöhe im Ausmaß der entfallenden Dienstnehmerbeiträge. 

 21. Einführung einer eigenen Remunerationshöhe für „künstlerische Assistenz“ im Rahmen des 
künstlerischen Einzelunterrichtes an der Akademie der bildenden Künste und den Kunsthoch-
schulen. 

 22. Kürzung der Prüfungsentschädigung im Falle der Heranziehung von Assistenten zur verant-
wortlichen Mitwirkung bei der Beurteilung schriftlicher Prüfungen und Prüfungsarbeiten. 

 23. keine doppelte Entschädigung für Prüfungen, die aus einem schriftlichen und einem mündli-
chen Prüfungsteil bestehen. 

D. Sonstige Maßnahmen: 
 24. Einbau der das Karenzurlaubsgeld betreffenden Änderungen des Arbeitslosenversicherungsge-

setzes 1977 und des Karenzurlaubszuschußgesetzes in das für die Beamten geltende Karenzur-
laubsgeldgesetz. 

 25. Anpassung der Bestimmungen über die Kinderzulage an die Änderungen der Anspruchs-, 
Schulbesuchs- und Studiendauer bei der Familienbeihilfe im Familienlastenausgleichsgesetz 
1967. 

Folgende Punkte sind im Rahmen des Dienst-, Besoldungs-, Pensions- und Bezügerechtes gesetz-
lich umzusetzen: 
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2 (hinsichtlich der Gruppenpauschalien), 
3 (hinsichtlich der Mehrleistungsanteile in Zulagen und Fixbezügen), 
4, 5, 7, 8, 13 bis 15, 19 bis 23 (diese werden zum Teil auch durch Änderungen des Bundesgesetzes 

über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen umgesetzt), 
24 und 25. 

Punkt 1 ist im Rahmen der Stellenpläne der kommenden Bundesfinanzgesetze durch eine entspre-
chende Planstellenbewirtschaftung umzusetzen, Punkt 11 bedarf einer legistischen Maßnahme im Rah-
men des Schulrechts. Die übrigen Punkte sind im Verwaltungswege zu realisieren und bedürfen keiner 
gesetzlichen Regelung. 

Der Entwurf führt zu folgenden Kosteneinsparungen gegenüber dem Jahr 1995: 
 1996 1997 
 Mrd. S 
Kürzung der Mehrleistungsanteile in Zulagen und Fixbezügen .................................  0,065 0,109 
Jubiläumszuwendung bei Eintritt in den Ruhestand mit mindestens 35 Dienstjahren 

nur dann, wenn der Bedienstete zu diesem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr voll-
endet hat ...........................................................................................................  0,180 0,270 

Abschlag von den Frühpensionen (2% pro Jahr, maximal 18%)................................  0,603 0,905 
Stundenumrechnung der Abendschullehrer...............................................................  0,064 0,180 
Senkung des Faktors für die Berechnung der Mehrdienstleistungsvergütung der 

Lehrer von 6,8% auf 6,43%...............................................................................  0,108 0,270 
Lehrpflichtermäßigung aus gesundheitlichen Gründen, Begrenzung des Bezuges 

mit 75% ............................................................................................................  0,014 0,040 
Maßnahmen im Bereich der Universitäten und Hochschulen unter Einschluß der 

Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung der Lehr- und Prüfungstä-
tigkeiten an Hochschulen ..................................................................................  0,075 0,300 

Kinderzulage, Anpassung an Änderungen bei der Familienbeihilfe ..........................  0,005 0,020 
 

 Summe 1,114 2,094 

Weitere Einsparungen ergeben sich aus folgenden verwaltungsorganisatorischen Maßnahmen, die 
keiner gesetzlichen Änderungen bedürfen: 
Einsparung von je 4 800 Planstellen 1996 und 1997 außerhalb des Unterrichtsbe-

reiches ..............................................................................................................  1,575 3,150 
Kürzung der Überstunden außerhalb des Unterrichtsbereiches um 5% im Jahr 1996 

und um weitere 3% im Jahr 1997 ......................................................................  0,227 0,363 
Kürzung der Belohnungen ohne Entgeltcharakter um 50%.......................................  0,354 0,393 
Senkung der Stundentafel der AHS-Unterstufe, der Hauptschule, der technischen 

Lehranstalten und der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik ................  0,214 0,598 
Einsparung von 10% des Aufwandes an Werteinheiten an Pädagogischen Akade-

mien und Pädagogischen Instituten gegenüber Wintersemester 1995/1996 ........  0,047 0,132 
Umsetzung des Normstundenmodells........................................................................  0,214 0,600 
Verlagerung der Lehrerfortbildung in die unterrichtsfreie Zeit..................................  0,100 0,200 
Übernahme von Mehrdienstleistungen durch jüngere Lehrer, sodaß im Durch-

schnitt die Gehaltsstufe 8 als Bemessungsbasis erreicht wird.............................  0,200 0,500 
 

 Gesamtsumme 4,045 8,030 

Die Begrenzung des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld mit der Erreichung des 
18. Lebensmonates des Kindes wird sich frühestens im Jahr 1998 auswirken. Die damit verbundenen 
Einsparungen werden im Jahr 1998 etwa 157 Millionen Schilling betragen. 

Die Gehaltsrunde für den öffentlichen Dienst sieht Einmalzahlungen vor und verursacht an Kosten 
 – für das Jahr 1996 1 125 Millionen Schilling und 
 – für das Jahr 1997 1 500 Millionen Schilling. 

Der Abschluß belastet allerdings die Folgejahre nicht. 
Gegenüber den in der Prognose für das Budgetjahr 1997 angeführten Mehrkosten, die unter 

Zugrundelegung des Struktureffektes (6 500 Millionen Schilling) und einer über der Inflationsrate lie-
genden Gehaltsentwicklung (9 200 Millionen Schilling) geschätzt wurden, garantieren die oben darge-
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stellten Kosteneinsparungen – zusammen mit der vereinbarten Einmalzahlung –, den Personalaufwand 
des Bundes für das Jahr 1997 am Niveau des voraussichtlichen Erfolges 1995 zu halten. 

Es wird nicht übersehen, daß es im Zuge dieser Maßnahmen zu Kürzungen und Belastungen 
kommt, doch erscheinen sie insgesamt nicht unverhältnismäßig und sind überdies im Lichte des Erfor-
dernisses der Konsolidierung des Bundesbudgets zu sehen. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten 

Die Zuständigkeit zur Erlassung dieses Gesetzes ist durch die Kompetenz des Bundes zur Rege-
lung der „Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr durch Bundesgesetz 
als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge außer der Straßenpolizei“ (Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG) begrün-
det. Diese Straßenrechtszuständigkeit umfaßt ua. auch die Verpflichtung, die Kosten des Straßenbaues 
bzw. der Straßenerhaltung zu tragen oder zu diesen Kosten beizutragen. Im Rahmen dieser Zuständig-
keit können auch zivilrechtliche Beziehungen geregelt werden. 

Die Befugnis zur Erlassung von begleitenden Strafbestimmungen steht nach dem Annex- oder 
Adhäsionsprinzip jenem Gesetzgeber zu, der zur Regelung der Hauptmaterie berufen ist. Auch dafür ist 
daher der Bund nach Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG zuständig. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Änderungen des Bundespflegegeldgesetzes 
Die Notwendigkeit, geeignete Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung zu setzen, bedingt auch im 

Bereich der Pflegevorsorge entsprechende Änderungen, wobei jedoch soziale Härten vermieden werden 
sollen: 
 – Kürzung des Pflegegeldes in der Stufe 1 von derzeit 2 635 S monatlich auf 2 000 S monatlich; 
 – Zuerkennung und Erhöhung des Pflegegeldes ab dem Folgemonat; 
 – Einstellung des Pflegegeldes mit dem Todestag; 
 – Ruhen des Anspruches auf Pflegegeld ab dem auf die Aufnahme folgenden Tag eines stationä-

ren Aufenthaltes in einer Krankenanstalt; 
 – Kürzung des Taschengeldes bei Heimunterbringung von derzeit 1 138 S monatlich auf 569 S 

monatlich; 
 – keine Valorisierung des Pflegegeldes im Jahr 1997. 

Durch diese gesetzlichen Änderungen soll gewährleistet werden, daß der Aufwand für das Pflege-
geld für die Jahre 1996 und 1997 die Ausgaben für das Jahr 1995 nicht überschreitet. 

Weiters soll – wie bereits in den meisten Landespflegegeldgesetzen – nunmehr auch im Bundes-
pflegegeldgesetz durch die Statuierung einer Härteklausel für den Fall besonders berücksichtigungs-
würdiger Umstände eine Abstandnahme von der Altersgrenze des dritten Lebensjahres ermöglicht wer-
den. Da durch die Anspruchsvoraussetzungen nach dem Bundespflegegeldgesetz (Bezug einer Pension) 
die Bundeskompetenz nicht häufig zum Tragen kommt, ist mit einer budgetären Belastung von ledig-
lich ca. 500 000 S jährlich zu rechnen. 

Änderungen des Behinderteneinstellungsgesetzes 
Die Aussetzung der Anpassung der Pensionen und Renten für das Jahr 1997 hätte auch zur Folge, 

daß die bei Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht zu entrichtende Ausgleichstaxe ebenfalls nicht 
angepaßt werden könnte. Da dies nicht im Sinne der intensiven Bemühungen zur verstärkten berufli-
chen Eingliederung behinderter Menschen wäre, soll die Ausgleichstaxe für das Jahr 1997 betraglich 
(mit 1 990 S monatlich gegenüber 1 960 S im Jahr 1996) festgesetzt werden. 

Änderungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 
Zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes sollen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik im Anschluß 

an das Arbeitsmarktpolitikgesetz 1996 folgende weitere legistische Maßnahmen getroffen werden: 
 – Maßnahmen gegen Mißbrauch, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung durch schärfere Sank-

tionen, erhöhte Strafen, effizientere Kontrollen. 
 – Berücksichtigung der Versicherungsdauer bei der Höhe der Notstandshilfe. 
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 – Anhebung des Bemessungszeitraumes beim Arbeitslosengeld von sechs Monaten auf die Jahres-
bemessungsgrundlage. 

 – Neuregelung der Bezugsdauer beim Karenzurlaubsgeld, sodaß auch die Partner es vermehrt in 
Anspruch nehmen sollen. 

 – Kostenabdeckung durch die Gebarung Arbeitsmarktpolitik für Bezieher vorzeitiger Alterspensi-
onen. 

 – Rationalisierungsmaßnahmen im Arbeitsmarktservice durch Übertragung der Aufgaben der 
Schlechtwetterentschädigung an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse sowie der 
Vollziehung der Bergbau-Sonderunterstützung an die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaus ab 1. Mai 1996. 

 – Durch die Schaffung zusätzlicher Steuerungsmöglichkeiten der Ausländerbeschäftigung soll 
eine Reagibilität auf konkrete Fehlentwicklungen ermöglicht werden. 

Änderungen auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechtes 
Eine der wesentlichen Aufgaben der Bundesregierung ist es, einer geordneten und ausgeglichenen 

Budgetpolitik größtes Augenmerk zukommen zu lassen. Nur dadurch kann allfälligen negativen Ent-
wicklungen begegnet und auch längerfristig ein entsprechender allgemeiner Wohlstand sichergestellt 
werden. Dabei müssen neben allen anderen Bereichen des täglichen Lebens auch Kostenverläufe der 
sozialen Sicherheit beobachtet werden. 

Daher sollen die mit dem Strukturanpassungsgesetz, BGBl. Nr. 297/1995, eingeleiteten Maßnah-
men zur Budgetkonsolidierung wie folgt fortgesetzt werden: 
I. Maßnahmen im ASVG, GSVG, BSVG und B-KUVG: 
 1. Einführung einer Zuzahlungsverpflichtung bei Kur- und Rehabilitationsaufenthalten. 
 2. Pensions(Renten)auszahlung im nachhinein. 
 3. Beibehaltung der bestehenden Rechtslage im Bereich der Angehörigeneigenschaft für Studie-

rende. 
II. Maßnahmen im ASVG, GSVG, BSVG und FSVG: 
 1. Reduzierung der Ausfallhaftung des Bundes. 
 2. Einsparungen beim Verwaltungsaufwand der Pensionsversicherungsträger. 
 3. Erhöhung der Beitragsgrundlage für den Einkauf von Schul- und Studienzeiten als Ersatzzei-

ten und Anspruchswirksamkeit dieser Zeiten grundsätzlich nur im Falle einer Beitragsentrich-
tung. 

 4. Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für die vorzeitigen Alterspensionen. 
 5. Anfall der Pensionen aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit (Erwerbs-

unfähigkeit) nur bei Aufgabe der bisherigen Erwerbstätigkeit. 
 6. Verankerung der grundsätzlichen Befristung von Pensionen aus den Versicherungsfällen der 

geminderten Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit). 
 7. Gesetzliche Verankerung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pension“. 
 8. Neuregelung der Steigerungsbeträge. 
 9. Wegfall der Beitragserstattung bei Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies Dienstver-

hältnis bzw. bei Ausscheiden aus einem solchen. 
 10. Gesetzliche Regelung der Pensionsanpassung für 1997. 
 11. Erweiterung der Verwaltungshilfe. 
 12. Regelung des Überganges von vorzeitigen Alterspensionen wegen geminderter Arbeitsfähig-

keit (Erwerbsunfähigkeit) auf sonstige vorzeitige Alterspensionen. 
 13. Verkürzung der Meldefrist und Kontrolle bei illegaler Beschäftigung, Erweiterung der Richt-

linienkompetenz des Hauptverbandes. 
III. Spezifische Maßnahmen im ASVG: 
 1. Umschichtung von 1,6 Milliarden Schilling von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt an 

den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger. 
 2. Einbeziehung von dienstnehmerähnlichen Werkverträgen und freien Dienstverträgen in die 

Sozialversicherungspflicht. 
 3. Verlängerung der Pflichtversicherung bei Bezug von Urlaubsentschädigung, Urlaubsabfindung 

und Kündigungsentschädigung. 
 4. Überweisungen an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger aus Mitteln des AMS. 
 5. Krankenversicherungsschutz für Personen, die gemäß § 12 Abs. 3 lit. g AlVG nicht als arbeits-

los gelten. 
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 6. Ermöglichung von kurzfristigen Darlehensgewährungen aus dem Ausgleichsfonds der Kran-
kenversicherungsträger. 

IV. Spezifische Maßnahmen im GSVG und BSVG: 
Beitragssatzerhöhung in der Pensionsversicherung. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen 
Nach dem Budgetkonzept der Bundesregierung soll ein Drittel des Konsolidierungsbedarfs im Be-

reich des Bundeshaushalts durch einnahmenseitige Maßnahmen erzielt werden. Das gegenständliche 
Gesetzespaket sieht schwergewichtig Budgetbegleitmaßnahmen vor, die den erforderlichen Konsolidie-
rungsbeitrag erbringen sollen. Der Vorgabe, keine allgemeinen Anhebungen bei den Steuertarifen vor-
zunehmen, wird mit dem gegenständlichen Gesetzespaket entsprochen. Bei den vorgeschlagenen Maß-
nahmen handelt es sich daher weitgehend um die Kürzung von Steuersubventionen und die Schließung 
von Steuerlücken. Dazu kommt die Ausweitung der Energiebesteuerung. 

Die im Verfassungsrang vorgeschlagenen Bestimmungen über ein teilweises Rückwirken steuer-
rechtlicher Neuregelungen erklären sich aus der besonderen Situation, vor die der Gesetzgeber durch 
das vorzeitige Ende der letzten Legislaturperiode gestellt ist. Bei sorgfältiger Abwägung der Zielset-
zung eines sparsamen Einsetzens verfassungsrechtlicher Bestimmungen einerseits und der Erreichung 
der im Interesse des Staatsganzen unbedingt notwendigen Budgetkonsolidierung andererseits sollte der 
zweiten Zielsetzung Vorrang eingeräumt werden. 

Zu den Maßnahmen im einzelnen: 

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umgründungen 
 – Der allgemeine Absetzbetrag wird im mittleren Einkommensbereich verschliffen und steht für 

höhere Einkommen nicht mehr zu. 
 – Die Tarifermäßigungen (halber Steuersatz) werden in bestimmten Fällen (insbesondere nicht 

altersbedingte Betriebsveräußerungen und Betriebsaufgaben) in eine Mehrjahresverteilung der 
betreffenden Einkünfte umgewandelt. 

 – Der Kapitalertragsteuersatz wird auf 25% angehoben. 
 – Die auf Sonderzahlungen (13./14. Monatsgehalt) entfallende Sozialversicherung wird nicht 

mehr bei zum laufenden Tarif besteuerten Bezügen, sondern bei Sonderzahlungen (Tarif idR 
6%) berücksichtigt. 

 – Die Mindestkörperschaftsteuer wird auf 50 000 S angehoben. 
 – Die steuerlichen Vorteile von Verlustbeteiligungen werden eingeschränkt, der Abzug der Miet-

zinsrücklage wird ausgeschlossen. 
 – Durch verschiedene Maßnahmen werden steuerlich unerwünschte Gestaltungen im Zusammen-

hang mit mehrfachen Verlustverwertungen, der Endbesteuerung sowie der steuerlichen Behand-
lung von Stiftungen stark eingeschränkt bzw. ausgeschlossen. 

 – Die steuerneutrale Übertragung stiller Reserven wird eingeschränkt und der Charakter einer 
Begünstigung für echte Ersatzbeschaffungen stärker betont. 

 – Die Abschreibungsdauer von PKW und Kombi wird an die tatsächliche Nutzungsdauer heran-
geführt. 

 – Das allgemeine Betriebsausgabenpauschale für kleinere Unternehmer wird bei bestimmten Be-
rufsgruppen halbiert, weiters die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für häusliche Arbeits-
zimmer und Familienheimfahrten eingeschränkt. 

 – Die bestehende Steuerfreiheit für Überstundenzuschläge wird betraglich limitiert. 
 – Für bestimmte Gruppen von Sonderausgaben ist eine umfängliche und betragliche Reduktion 

der Steuerwirksamkeit vorgesehen; bei höheren Einkommen wird der Sonderausgabenabzug 
„verschliffen“. Bereits ausgestellte Freibetragsbescheide verlieren ihre Wirksamkeit. 

 – Die Bausparbegünstigung wird reduziert, allerdings die Bemessungsgrundlage angehoben. 
 – Der Steuerfreibetrag für Empfänger des (ohnehin steuerfreien) Pflegegeldes und ähnlicher Leis-

tungen entfällt grundsätzlich. 
 – Zur Herstellung der Liquidität für den Bundeshaushalt bereits für die Jahre 1996 bis 1998 ist bei 

der Veranlagung für diese Jahre kein Verlustabzug zulässig. Der Abzug von Verlusten aus den 
Jahren 1989 und 1990 wird auf das Jahr 1998 verschoben und eine Fünfjahresverteilung vorge-
sehen, der Abzug später entstandener Verluste verschiebt sich; diese Verluste können in Hin-
kunft zeitlich unbegrenzt vorgetragen werden. Die Steuerbegünstigung für Sanierungsgewinne 
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entfällt ab 1998. Die Vorauszahlungen der Jahre 1996 bis 1998 werden an diese Regelungen 
angepaßt und zusätzlich pauschal um 5% angehoben. 

 – Zur Ankurbelung der Wirtschaft wird der Investitionsfreibetrag vorübergehend angehoben und 
die steuerneutrale Verwendung „alter“ Mietzinsrücklagen auf Bauinvestitionen ausgeweitet. 

 – Verschiedene Änderungen im Umgründungssteuergesetz dienen der Anpassung. 

Umsatzsteuer 
Der Vorsteuerabzug für sogenannte Klein-LKW mit überwiegendem Charakter eines Kombi sowie 

für Großraumlimousinen wird gestrichen. Es wird ein Wahlrecht zwischen Sondervorauszahlung und 
früheren „allgemeinen“ Vorauszahlungsterminen eingeführt. 

Normverbrauchsabgabe 
Für die Normverbrauchsmessung soll nunmehr die von realistischeren Verbrauchswerten ausge-

hende EU-einheitliche MVEG-Meßmethode herangezogen werden. Der Höchstsatz wird auf 16% ange-
hoben. 

Bewertungsrechtliche Maßnahmen 
Die Nachfeststellung soll für besondere Fälle, in denen der Feststellungszeitpunkt praktisch nicht 

mehr ermittelbar ist, geregelt werden. Forstwirtschaftliche Flächen, deren Nutzung durch naturschutz-
behördliche Auflagen eingeschränkt wird, sollen weiterhin dem land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gen zugerechnet werden. Beteiligungen, Anteile an Agrargemeinschaften uä. sollen nicht in die land- 
und forstwirtschaftliche Einheitsbewertung eingehen. Die Hauptfeststellung für land- und forstwirt-
schaftliche Einheitswerte soll um zwei Jahre aufgeschoben werden. 

Grundsteuer 
Der Grenzbetrag für die Entrichtung der Jahresgrundsteuer in einem Einmalbetrag wird von 400 S 

auf 1 000 S angehoben. 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 
Im Hinblick darauf, daß die Einheitswerte bei Grundstücken regelmäßig deutlich unter den Ver-

kehrswerten liegen, wird eine Verdoppelung des Zuschlags sowie der Mindeststeuer für Grundstücke 
vorgeschlagen. 

Kraftfahrzeugsteuer und Versicherungssteuer 
Mit dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 449/1992 wurde eine besondere Form der Erhebung der Kraft-

fahrzeugsteuer geschaffen. Das Wesen der am 1. Mai 1993 in Kraft getretenen Kraftfahrzeugsteuerre-
form besteht darin, daß für Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und Krafträder – somit für 
den weitaus überwiegenden Teil des Kraftfahrzeugbestandes – keine Kraftfahrzeugsteuer im engeren 
Sinn mehr erhoben wird, sondern diese durch eine erhöhte Versicherungssteuer, die motorbezogene 
Versicherungssteuer abgegolten wird, welche durch die Versicherungswirtschaft eingehoben und an die 
Abgabenbehörde abgeführt wird. 

Die Einschränkung des Systems der motorbezogenen Versicherungssteuer auf die angeführten 
Fahrzeugkategorien war in dem Umstand begründet, daß die Versicherungswirtschaft nur bei diesen 
Fahrzeugen die für die Steuerbemessung relevanten Daten in ihren Datenverarbeitungsanlagen erfaßt 
hatten. Nur bei diesen Fahrzeugarten decken sich nämlich im Prinzip die für die Tarifierung der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherungsprämie mit den für die Steuerbemessung erforderlichen Daten. 

Auf Grund der dreijährigen Erfahrungen, die mit diesem Steuererhebungssystem gemacht wurden, 
kann festgestellt werden, daß die Ziele, die mit dieser Reform verbunden wurden, voll erreicht wurden. 
Die Erleichterung der Verwaltungsabläufe und die erzielten öffentlichen Einsparungseffekte sind evi-
dent. Auch die Bürger beurteilen dieses System ganz überwiegend positiv, weil es ihre Abgabenentrich-
tungspflicht wesentlich vereinfacht. Mit seiner Prämienleistung erledigt der Fahrzeughalter in einem 
auch seine Kraftfahrzeugsteuerpflicht. Letztlich ist darauf hinzuweisen, daß der Verfassungsgerichtshof 
im Erkenntnis G 227/93 die prinzipielle Verfassungskonformität der motorbezogenen Versicherungs-
steuer bestätigt hat. 
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Diese Tatsachen legen daher eine Ausweitung des Systems der motorbezogenen Versicherungs-
steuer nahe. 

Mit der vorgeschlagenen Novelle zum Versicherungssteuergesetz soll daher das System der motor-
bezogenen Versicherungssteuer auf alle haftpflichtversicherten Kraftfahrzeuge mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen – ausgenommen für Zugmaschinen und Motorkarren – aus-
gedehnt werden. 

Die generelle Einbindung sämtlicher Kraftfahrzeuge – dh. auch solcher von mehr als 3,5 Tonnen – 
in die motorbezogene Versicherungssteuer ist derzeit nicht möglich. Im Gegensatz zu allen übrigen 
Kraftfahrzeugen bestehen für Schwerlastkraftwagen EU-rechtliche Regelungen auf dem Gebiet der 
Kraftfahrzeugsteuer. Die diesbezügliche Richtlinie 93/89/EWG wurde zwar vom EuGH für nichtig 
erklärt, die Wirkungen dieser RL sind jedoch für fortgeltend erklärt worden, bis der Rat in diesem Be-
reich eine neue Regelung erlassen hat. Die Ungewißheit dieser zukünftigen Regelung schließt es aus, 
der Versicherungswirtschaft eine mit erheblichen Kosten verbundene Umstellung aufzubürden, die 
gegebenenfalls nur für kurze Zeit Bestand hätte. Auch die nichtig erklärte RL begrenzt den Umfang der 
Steuerpflicht anhand von Kriterien, die von den Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherern nur äußerst 
aufwendig, teils überhaupt nicht vollzogen werden könnten. Darüber hinaus enthält das geltende Kraft-
fahrzeugsteuerrecht steuerliche Begünstigungen (zB Nichterhebung der Steuer für überzählige Anhän-
ger gemäß § 1 Abs. 2 KfzStG 1992), die von der Versicherungswirtschaft nicht administriert werden 
könnten. Teils sind diese Begünstigungen im EU-Recht begründet (§ 2 Abs. 1 Z 14, § 2 Abs. 3 KfzStG 
1992), weshalb auch ein Verzicht auf diese ausgeschlossen ist. 

Es sollen daher nur Fahrzeugarten in die motorbezogene Versicherungssteuer einbezogen werden, 
für welche die Steuer vom Versicherer grundsätzlich nach den gleichen Kriterien berechnet wird wie 
bei Personen- und Kombinationskraftwagen. Bei den von der Systemumstellung betroffenen Fahrzeu-
gen ergibt sich grundsätzlich keine Änderung in der Steuerbelastung. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß alle haftpflichtversicherten Kraftfahrzeuge mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen ab 1. Jänner 1997 der motorbezogenen Versicherungssteuer 
unterliegen. Von diesem Grundsatz besteht nur eine einzige Ausnahme: Kraftfahrrechtlich als Zugma-
schinen oder Motorkarren genehmigte Kraftfahrzeuge sollen auch zukünftig der Kraftfahrzeugsteuer 
unterliegen. Dieser Ausnahmeregelung liegt die Überlegung zugrunde, daß diese Fahrzeuge in aller 
Regel in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden und daher steuerfrei sind (§ 2 
Abs. 1 Z 7 KfzStG 1992). Im Hinblick auf die große Zahl der in der Land- und Forstwirtschaft verwen-
deten Traktoren wäre die Administration der Befreiung durch die Versicherungswirtschaft für diese 
eine unzumutbare Belastung. Auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugsteuer findet die Steuerbefreiung hinge-
gen bei Vorliegen der tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen ohne weiteres statt, ohne daß die 
Fahrzeugbesitzer mit dem Finanzamt in Kontakt treten müssen. 

Mineralölsteuergesetz 
Auf Strom soll eine Energieabgabe erhoben werden. Strom, der mittels Mineralölen erzeugt wird, 

wäre daher sowohl mit der Mineralölsteuer als auch mit der Elektrizitätsabgabe belastet. Um diese 
Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollen Heizöle, die zur Stromerzeugung verwendet werden, von der 
Mineralölsteuer befreit werden. Werden Heizöle zum Betrieb einer Gesamtenergieanlage verwendet, 
also Strom und Wärme gemeinsam erzeugt, soll ein ermäßigter Steuersatz gelten. Die Fälligkeit zum 
25. Dezember wird um fünf Tage vorgezogen. 

Tabaksteuergesetz 
Zur Budgetkonsolidierung sollen jährlich zusätzliche Tabaksteuermehreinnahmen von rund 1,2 

Milliarden Schilling erschlossen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Anhebung der Ta-
baksteuersätze für Zigaretten erforderlich. 

Alkohol – Steuer und Monopolgesetz 
Im Rahmen der Strukturanpassung wird das Alkoholmonopol ab 1999 aufgelassen. Durch das spä-

tere Außerkrafttreten der Bestimmungen, welche die Verwertungsstelle des Österreichischen Alkohol-
monopols betreffen, wird die Verwertung von Alkohol, welcher im Rahmen der Anteile am Bedarf der 
Dienststelle für das Jahr 1999 hergestellt und abgeliefert wird, sowie die Verfügung über deren Anlage-
vermögen ermöglicht. 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext 215 von 340



 72 der Beilagen 

  

209 

Glücksspielgesetz 
Durch die vorgesehene Änderung des Glückspielgesetzes soll als Beitrag zur Konsolidierung der 

Bundesfinanzen die Valorisierung der Mittel für die besondere Sportförderung in den Jahren 1996 und 
1997 ausgesetzt werden. 

Bundesfinanzierungsgesetz 
Der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur soll die Besorgung der mit gegenständlicher 

Novelle zusätzlich übertragenen Aufgaben ermöglicht werden, da auf Grund der besonderen Markt-
kenntnisse der Bundesfinanzierungsagentur damit jedenfalls ein Einsparungseffekt für den Bundes-
haushalt anzunehmen ist. 

Bundesabgabenordnung, Finanzstrafgesetz, EG-Vollstreckungsamtshilfegesetz 
Mit Zuständigkeitsänderungen für die Erhebung der Umsatzsteuer bei bestimmten Personenverei-

nigungen sowie im Bereich der Vollziehung der EG-Vollstreckungsamtshilfe soll Erfordernissen der 
Praxis Rechnung getragen werden. Durch eine Ausweitung von Auskunftsrechten bzw. Meldepflichten 
soll eine effizientere Rechtsvollziehung gewährleistet werden. 

BIG-Gesetz 
Es ist in Aussicht genommen, im Rahmen der Bundesimmobiliengesellschaft in Berlin ein Bau-

werk errichten zu lassen. Zu diesem Zweck muß das Grundstück in Berlin in die Anlage A des BIG-
Gesetzes aufgenommen werden. 

Energiebesteuerung 
Aus ökologischer Sicht erscheint es notwendig, neben dem Mineralöl und Flüssiggas auch lei-

tungsgebundene Energieträger wie Erdgas und elektrischer Energie einer Besteuerung zu unterziehen. 
Beide Energieträger sind leitungsgebunden, sodaß ein ähnliches Besteuerungskonzept zweckmäßig 
erscheint. 

Die Besteuerung erfolgt grundsätzlich anläßlich der Lieferung an den Letztabnehmer bzw. 
Verbraucher der Energieträger. Aus diesem Grund sind Befreiungen für die Ausfuhr nicht erforderlich; 
andererseits wird der grenzüberschreitende Handel mit diesem Waren innerhalb der Europäischen Uni-
on in keiner Weise beeinträchtigt. Beide Abgaben sind richtlinienkonform. 

Um das produzierende Gewerbe bzw. die produzierenden Industriebetriebe durch die neu geschaf-
fenen Energieabgaben nicht über Gebühr zu belasten bzw. in ihrer Konkurrenzfähigkeit zu beschnei-
den, wird in Abhängigkeit des Nettoproduktionswertes ein Rückerstattung der bezahlten Energiekosten 
eingeführt. Die zu bezahlenden Kosten für Erdgas und elektrischer Energie sind mit 0,35 % des Netto-
produktionswertes begrenzt. Wird diese Grenze überschritten, dann werden die darüber hinausgehen-
den Kosten für die Besteuerung von Erdgas und elektrischer Energie vom zuständigen Finanzamt ab-
züglich eines Selbstbehaltes von 5 000 S vergütet. 

Finanzverfassung 
Die Finanzausgleichspartner Bund, Länder und Gemeinden sind im Zusammenhang mit der Ver-

einbarung des Finanzausgleiches ab dem Jahr 1996 übereingekommen, auch die Geltungsdauer des § 6 
Abs. 2 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, welcher mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft 
getreten ist und die derzeitige Struktur der Verteilung der Abgabenhoheit der Gebietskörperschaften 
abgesichert hat, unbefristet zu verlängern. Damit soll auch in Zukunft eine gewisse Rechtsunsicherheit 
über die Verfassungskonformität der Verteilung der Abgabenhoheit zwischen dem Bund und den Län-
dern vermieden werden. 

Finanzausgleichsgesetz 1993 
Mit der letzten Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 1993 (BGBl. Nr. 853/1995) wurde der Fi-

nanzausgleich – im wesentlichen unverändert – lediglich um ein Jahr verlängert, weil der Vereinbarung 
der Finanzausgleichspartner vom 27. September 1995 über die Aufteilung der damals vorgesehenen 
steuerlichen Maßnahmen durch die Auflösung des Parlaments die Grundlage entzogen worden war. Da 
nunmehr über das Sparpaket des Bundes Einvernehmen erzielt werden konnte, wurde am 22. Februar 
1996 zwischen den Finanzausgleichspartnern Bund, Ländern und Gemeinden die Umsetzung des Pak-
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tums vom Herbst 1995 für den Zeitraum bis einschließlich des Jahres 2000 vereinbart. Mit einer Novel-
le zum Finanzausgleichsgesetz 1993 soll diese Vereinbarung für das Jahr 1996 umgesetzt werden. 

Finanzausgleichsgesetz 1997 
Das Finanzausgleichsgesetz 1993, BGBl. Nr. 30, regelt den Finanzausgleich für die Jahre 1993 bis 

1996 und tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1996 außer Kraft. Es bedarf daher einer gesetzlichen Neu-
regelung des Finanzausgleiches ab dem Jahr 1997. In dieser Neuregelung sollen entsprechend der Ver-
einbarung der Finanzausgleichspartner Bund, Länder und Gemeinden vom 22. Februar 1996 grundsätz-
lich – mit Ausnahme der am 27. September 1995 vereinbarten Änderungen – die Bestimmungen des 
Finanzausgleichsgesetzes 1993 übernommen werden. 

Katastrophenfondsgesetz 1996 (KatFG 1996) 
Die Zuständigkeit zur Förderung der Behebung von Schäden nach Naturkatastrophen liegt nach 

dem B-VG in der Kompetenz der Länder. Der Bund beteiligte sich jedoch schon in der Vergangenheit 
durch die Bereitstellung des Ertrags zweckgebundener Bundeszuschläge bei der Einkommen-, Lohn-, 
Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer an dieser Aufgabe der Länder. 

Nach einer organisatorischen Umstellung durch BGBl. Nr. 444/1972 erfolgte die Mittelbereitstel-
lung durch nur den Bund belastende Vorwegabzüge bei den genannten Steuern im Finanzausgleichsge-
setz. Diesem System folgte auch das Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBl. Nr. 396. 

In der Vollziehung des Gesetzes ergab sich jedoch, daß in der Regel hohe Überschüsse verblieben, 
die einer Rücklage zugeführt wurden und fallweise mittels Bundesgesetz für andere Zwecke des Bun-
deshaushalts Verwendung fanden. 

Nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in der Haushalts-
führung scheint es daher es geboten, die Dotierung des Fonds den tatsächlichen Erfordernissen anzu-
passen. Ein Vorsorgeelement soll jedoch beibehalten werden: Nach Gesprächen mit den Finanzaus-
gleichspartnern werden deshalb in den Finanzausgleichsgesetzen (FAG 1993 und FAG 1997) Auswir-
kungen der gegenwärtigen steuerlichen Maßnahmen auf die Fondsdotierung neutralisiert und diese um 
einen Teil der in der Vergangenheit regelmäßig nicht erforderlichen Mittel reduziert. 

Die notwendigen korrespondierenden Bestimmungen werden durch Erlassung eines neuen Katast-
rophenfondsgesetzes 1996 getroffen. 

Die Zuständigkeit zur Erlassung des Gesetzes gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 4 B-VG sowie auf 
die §§ 2, 3, 12 und 13 F-VG 1948. 

Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetz 1989 
Durch die Mehrerträge bei der Körperschaftsteuer, der veranlagten Einkommensteuer und der 

Lohnsteuer steigen auch die Wohnbauförderungs-Zweckzuschüsse des Bundes an die Länder. Der Teil 
der Erhöhung, der durch die zusätzlichen Körperschaftsteuereinnahmen infolge der Ausgliederung der 
Post erwartet wird, soll nicht für Wohnbauförderungs-Zweckzuschüsse, sondern für die Finanzierung 
von Kinderbetreuungseinrichtungen verwendet werden. Die Entscheidung über die Zweckbindung und 
Verteilung der weiteren zusätzlichen Mittel soll durch die vorliegende Novelle zum Wohnbauförde-
rungs-Zweckzuschußgesetz 1989 in die Regelung über die Neuverteilung der Zweckzuschüsse einbezo-
gen werden. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Inneres 
Für besondere Überwachungsdienste bei privaten Veranstaltungen oder Vorhaben durch die Orga-

ne des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind Überwachungsgebühren vorgesehen. In solchen Fällen ist 
es notwendig, Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dem der Allgemeinheit gewidmeten Sicher-
heitsdienst zu entziehen, weil – meist auch mit kommerziellen Interessen verbundene – private Veran-
staltungen oder sonstige Vorhaben (zB die Durchführung umfangreicher Lastentransporte) solche Or-
gane binden. Für dieses vom Veranstalter (Unternehmer) veranlaßte Tätigwerden der Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes sollen – nach dem Verursacherprinzip – Überwachungsgebühren einge-
hoben werden. Da es sich dabei um eine Angelegenheit handelt, die im engsten Zusammenhang mit der 
Führung dieser Organe und mit dem von ihnen geleisteten Exekutivdienst steht, soll eine Überführung 
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des Rechtsbereiches in das seit 1. Mai 1993 in Geltung stehende Sicherheitspolizeigesetz (SPG) vorge-
nommen werden. 

In der Praxis der Vollziehung des § 1 Überwachungsgebührengesetz hat sich erwiesen, daß der 
Begriff „vorwiegend im privaten Interesse gelegene Veranstaltungen oder Vorhaben“ nicht ausreichend 
präzise ist. Es ist daher erforderlich, die Voraussetzungen für die Überwachungsgebührenpflicht klarzu-
stellen. Darüber hinaus bedarf es der Möglichkeit einer Differenzierung der vorzuschreibenden Kosten, 
um bei der Durchführung von Vorhaben, an denen auch ein öffentliches Interesse besteht, diese berück-
sichtigen zu können. 

Außerdem soll in das SPG die Möglichkeit der Anordnung besonderer Überwachungsdienste, eine 
Kostenersatzpflicht bei „Fehlalarmen“ und eine Vereinheitlichung der Regelung über die Kostentra-
gungspflicht in Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten aufgenommen werden. 

§ 4 Abs. 5a StVO wird um eine Regelung über den Ersatz der Aufwendungen für die Entgegen-
nahme von Meldungen über Verkehrsunfälle mit bloßem Sachschaden ergänzt. 

Im Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz wird der Schadenersatz des Bundes bei Maßnahmen im 
überwiegenden Interesse des Geschädigten ausgeschlossen. 

Zur Verwaltungsvereinfachung entfällt die dritte Instanz im Versammlungswesen. 
Die Bestimmungen betreffend Überwachungsgebühren (§§ 5a, 5b und 91 Abs. 2 SPG) stützen sich 

wie bisher auf den Kompetenztatbestand des Art. 11 Abs. 2 B-VG. Die übrigen Bestimmungen der 
SPG-Novelle gründen sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG („Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit“). Dies gilt auch für die Regelung der Kostenersatzpflicht nach § 92a SPG, da 
die Akte, für die diese Kosten geltend gemacht werden sollen, außerhalb von Verwaltungsverfahren 
entstehen. 

Die StVO-Bestimmungen stützen sich auf Art. 11 Abs. 1 Z 4 B-VG. Die Novellierung von § 2 Po-
lizeibefugnis-Entschädigungsgesetz gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG („Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit“). Für die Änderung des Versammlungsgesetzes 1953 ist 
der Kompetenztatbestand „Versammlungswesen“ (Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG) maßgebend. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Jugend und Familie 
Das Konsolidierungsprogramm des Bundes sieht unter anderem auch Einsparungen im Bereich 

der familienpolitischen Leistungen vor. Um in Zukunft den finanziellen Gestaltungsraum für familien-
politische Leistungen sichern zu können, sind entsprechende Anpassungen erforderlich. Dieser Forde-
rung soll durch eine Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 Rechnung getragen werden. 

Im Lichte der zentralen Forderung nach einer Sicherung der familienpolitischen Leistungen auf 
Dauer und auf einem hohen Niveau ist durch die vorliegende Gesetznovelle die Zuerkennung der Leis-
tungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs an die Familien das Hauptanliegen. Dadurch – und 
nur dadurch – kann sowohl dem Spargedanken entsprochen als auch die Aufrechterhaltung der Sozial-
leistungen sichergestellt werden. 

Die Zuständigkeit des Bundes für die Erlassung des Gesetzes gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 17 
B-VG. 

EU-Konformität ist gegeben. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Justiz 
Die vorgesehenen Änderungen verfolgen im wesentlichen das Ziel einer Modifizierung und Er-

gänzung einzelner Gerichtsgebühren- und Kostenbestimmungen sowie anderer Regelungen im Hinblick 
auf eingetretene Kaufpreisänderungen und die gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen der Gerichte. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Ausarbeitung und Vollziehung der Novellen zum Gerichtsge-
bührengesetz und zum Gerichtlichen Einbringungsgesetz 1962 gründet sich als eine Angelegenheit der 
„Bundesfinanzen, insbesondere öffentlicher Abgaben, die ausschließlich oder teilweise für den Bund 
einzuheben sind“, auf den Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z 4 B-VG (VfSlg. 3858/1960). Die 
Rechtsmaterien des Gerichtsorganisationsrechts, des Exekutionsrechts, des Strafverfahrensrechts und 
des Verfahrens in Arbeits- und Sozialrechtssachen sind sowohl in Gesetzgebung als auch in Vollzie-
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hung gleichfalls Bundessache (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG). Das Übergangsgesetz 1920, dessen Änderung 
im Art. 79 des Entwurfs vorgesehen ist, steht im Verfassungsrang. 

Im Fall der Realisierung der in Aussicht genommenen legislativen Maßnahmen ist mit zusätzli-
chen Jahresmehreinnahmen von 150 Millionen Schilling bis 200 Millionen Schilling zu rechnen. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 
Im Zusammenhang mit den Bestrebungen zur Entlastung des Bundeshaushaltes sind auch im Be-

reich des Wehrrechts verschiedene Legislativmaßnahmen ins Auge gefaßt. Dabei soll insbesondere die 
derzeitige Struktur des ordentlichen Präsenzdienstes auf der Grundlage der bisherigen praktischen 
Erfahrungen umgestaltet werden. Darüber hinaus sind auch Modifizierungen bei den finanziellen An-
sprüchen der Soldaten im Grundwehrdienst geplant, mit denen verschiedene in der Praxis aufgetretene 
Mißbräuche künftig vermieden werden können. Sämtliche geplante Änderungen sollen mit 1. Juli 1996 
in Kraft treten. 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
Auf Grund des vorliegenden Entwurfes ist in der zweiten Jahreshälfte 1996 mit Einsparungen im 

Ausmaß von ca. 42,5 Millionen Schilling (etwa 40 Millionen Schilling durch die Umstrukturierung des 
ordentlichen Präsenzdienstes bzw. 2,5 Millionen Schilling durch die Modifizierungen bei Familienun-
terhalt und Wohnkostenbeihilfe) zu rechnen. In den folgenden Jahren des Budgetprognosezeitraumes 
ist eine entsprechende Entlastung des Bundeshaushaltes zu erwarten. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesan-
stalten 

Im Sinne von Strukturänderungen im Bereich der landwirtschaftlichen Bundesanstalten sollen die 
Bundesanstalt für Pferdezucht und die Bundesanstalt für Fortpflanzung und Besamung von Haustieren 
mit Jahresende 1996 aufgelöst werden. Die Bediensteten der genannten Bundesanstalten sollen dem 
Bundesamt für Agrarbiologie zugeteilt werden. Die durch die Auflösung der Bundesanstalten frei wer-
denden Liegenschaften sollen veräußert werden. 

Weingesetz 1985 
Derzeit werden das Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, das Bundesamt für 

Weinbau und die Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau durch das Weinge-
setz 1985 zur Mitwirkung am Gesetzesvollzug bei der Untersuchung von Wein anläßlich der Erteilung 
der Staatlichen Prüfnummer herangezogen. Die Erlassung der Bescheide erfolgt durch das Bundesmi-
nisterium für Land- und Forstwirtschaft. Durch eine Verordnungsermächtigung im Weingesetz 1985 
soll eine Beschleunigung der Verfahrensabwicklung ermöglicht werden. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Umwelt 

Umweltförderungsgesetz 
Neben der Ausweitung der „betrieblichen Umweltförderung“ auf die „Umweltförderung im Inland“ 

zur verstärkten Förderung CO2-vermeidender bzw. -reduzierender Maßnahmen schafft diese Novelle 
die gesetzliche Deckung für die Durchführung des Darlehensverkaufes, der Sondertranche „Siedlungs-
wasserwirtschaft“ sowie für die Vorziehung von Förderungszusagen im Bereich „Altlastensanierung“. 

Altlastensanierungsgesetz 
Die Deponieverordnung, die eine den Stand der Technik entsprechende Ausstattung und Betriebs-

weise regelt, wird in Kürze erlassen. Um Wettbewerbsverzerrungen zwischen neuen Deponien und 
Altdeponien, die nicht entsprechend ausgestattet sind und daher auf Grund der günstigeren Errich-
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tungs- und Betriebskosten einen Preisvorteil haben, möglichst hintanzuhalten, besteht Handlungsbe-
darf. Der Lenkungseffekt der Altlastenbeiträge sollte in dieser Hinsicht verstärkt werden. 

Für Maßnahmen der Altlastensicherung und -sanierung sind derzeit die Mittel erschöpft, insbe-
sondere weil die Zahl der Altlasten sowie die Kosten der Maßnahmen wesentlich höher liegen als ur-
sprünglich geschätzt. Durch die Neustrukturierung der Altlastenbeiträge sollen auch mehr Mittel für 
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, um dringend notwendigen, im allge-
meinen Interesse liegenden Sicherungen und Sanierungen von Altlasten durchzuführen. 

Die Vollziehung des Altlastenbeitrages hat sich insbesondere im Bereich der Abgrenzung der ein-
zelnen Abfallarten teilweise als schwierig erwiesen. Daher wird eine Staffelung nach Deponietypen 
angestrebt. In der Übergangszeit bis die Anpassung der Altdeponien vollständig abgeschlossen ist, wird 
noch auf die Abfallart abgestellt, jedoch ist nur mehr eine Zweiteilung der Abfälle in Baurestmassen 
(Erdaushub) und übrige Abfälle vorgesehen. 

Sowohl seitens des Bundesministeriums für Umwelt als auch seitens des Bundesministeriums für 
Finanzen wurden auch in den letzten Monaten verstärkt Maßnahmen ergriffen, um den Vollzug des 
Altlastenbeitrags effektiver zu gestalten. Seitens des Bundesministeriums für Umwelt wurden 1994 alle 
Deponiebetreiber, Exporteure sowie alle Bürgermeister im Zusammenhang mit dem Zuständigkeits-
übergang der Einhebung der Altlastenbeiträge von den Finanzämtern zu den Hauptzollämtern noch-
mals auf die Beitragspflicht hingewiesen. Eine inhaltlich gleiche Information wurde seitens des Bun-
desministeriums für Finanzen an alle erfaßten Beitragspflichtigen verschickt. Darüber hinaus wurden 
seitens des Bundesministeriums für Umwelt Schulungen der zuständigen Referenten vorgenommen; 
weitere Schulungen sind bereits für heuer vorgesehen. Auch zwischenzeitlich stehen die Mitarbeiter 
jederzeit für schriftliche oder telefonische Anfragen der Hauptzollämter zur Verfügung. 

Seitens der Zollbehörden werden insbesondere Deponien laufend überprüft; Altlastenbeiträge wer-
den teilweise bis in das Jahr 1990 zurück nachgefordert. 

Zur leichteren Vollziehung soll auch die Zusammenarbeit der Behörden, die das Altlastensanie-
rungsgesetz vollziehen, verstärkt werden. Die Weitergabe der für die Vollziehung erforderlichen Daten 
wurde daher gesetzlich normiert. 

Mit der ALSAG-Novelle 1992 sollten Baurestmassen, die für Verfüllungen oder Geländeanpas-
sungen, Deponiezwischenabdeckungen und ähnliches verwendet werden, als beitragspflichtig normiert 
werden. Gemäß dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. Juni 1995, V 169/94, ist dieser 
Wille des Gesetzgebers nicht ausreichend im Gesetz selbst zum Ausdruck gekommen. Dies soll nun 
durch die Aufnahme des Tatbestandes „Verfüllen“ für das Entstehen einer Beitragspflicht korrigiert 
werden. 

Erdaushub ist derzeit nur beitragspflichtig, wenn er derart mit umweltgefährdenden Stoffen kon-
taminiert ist, daß er als gefährlicher Abfall einzustufen ist. Erdaushub, der auf Grund einer geringfügi-
geren Kontamination auf einer Deponie abzulagern ist, unterliegt jedoch nicht der Beitragspflicht. 
Wenn Erdaushub auf Grund seiner Kontamination nicht mehr auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung abgelagert werden kann, soll er nunmehr beitragspflichtig sein. 

Es besteht ein Anpassungsbedarf an das Zollrecht der Europäischen Gemeinschaft. 
Die Beitragspflicht für die Ausfuhr von Abfällen wird daher aufgehoben. Lediglich eine Gleich-

stellung jener Abfälle, die im Ausland langfristig abgelagert werden, mit jenen, die im Inland langfris-
tig abgelagert werden, ist vorgesehen. Dies wird insbesondere zur Hintanhaltung von Umgehungsmög-
lichkeiten des Altlastenbeitrages als notwendig angesehen. 

Art. 9 und 12 des EG-Vertrags (EGV) sehen ein Verbot der Einhebung von Zöllen und zollglei-
chen Abgaben vor. Der Begriff der „Abgaben gleicher Wirkung“ wird im EGV selbst nicht definiert. 
Der EuGH hat eine Definition entwickelt, die an einem Vergleich mit den Zöllen ansetzt (EuGH, verb 
Rs. 3 und 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders/Brachfeld, Chougol, Slg. 1969, 211). Ent-
scheidend ist demnach die von Staats wegen vorgenommene oder veranlaßte finanzielle Belastung 
wegen des Grenzübertritts, auch wenn sie nur geringfügig ist. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes liegt eine Abgabe zollgleicher 
Wirkung hingegen dann nicht vor, wenn die finanzielle Belastung Bestandteil eines allgemeinen inlän-
dischen Abgaben- bzw. Gebührensystems ist, das systematisch sämtliche eingeführten und inländischen 
Erzeugnisse nach denselben Kriterien erfaßt, dh. ohne Diskriminierung unterschiedslos behandelt 
(EuGH, Rs. 46/76, Bauhuis, Slg. 1977, 5; Rs. 29/72, Marinex, Slg. 1972, 1309; Rs. 314/82, Kommissi-
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on/Belgien, Slg. 1984, 1543; Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union, Art. 12 EGV, Rz 10; 
Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, Die Europäische Union, 4. Auflage, 291 f.). Diesen Ausführungen fol-
gend ist der geplante Altlastenbeitrag für das Befördern von Abfällen zu einer Deponie außerhalb des 
Bundesgebietes daher nicht als Abgabe zollgleicher Wirkung zu qualifizieren. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten 

Entsprechend dem Bundesgesetz über eine Einmalzahlung für den öffentlichen Dienst in den Jah-
ren 1996 und 1997 sind die Einmalzahlungen auch im Unterrichtspraktikumsgesetz (UPG), BGBl. 
Nr. 145/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 449/1994, vorzusehen. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst 

Studienförderungsgesetz 1992 
Durch die Novelle des Studienförderungsgesetzes 1992 soll die Möglichkeit geschaffen werden, für 

sozial bedürftige Studierende mit günstigem Studienerfolg in möglichst flexibler Form Zuschüsse zu 
den für die Absolvierung ihres Studiums notwendigen Fahrtkosten zu gewähren. Um Mehrkosten zu 
vermeiden, entfallen nicht unbedingt notwendige Ansprüche, auch werden einzelne Förderungsmaß-
nahmen eingeschränkt. Ergänzend sollen Verfahrensabläufe und Antragsfristen stärker auf eine einfa-
chere und billigere Bearbeitung der Anträge ausgerichtet werden. Insgesamt ermöglicht die vorgeschla-
gene Neuregelung eine weitere Steigerung der Effizienz der Förderungsmaßnahmen. 

Die Neuregelung stützt sich kompetenzrechtlich auf Art. 14 B-VG. 

Grundzüge der Novellierung 
Im Zuge der Begleitmaßnahmen zum Budget 1996 ist geplant, allgemeine Sozialleistungen für 

Studierende entweder zu streichen oder unter strengere Bedingungen zu stellen. Es handelt sich dabei 
um Sozialmaßnahmen, die grundsätzlich allen Studierenden bzw. deren Eltern zugute kommen, die 
also nicht auf die tatsächliche Einkommenssituation der Familie abstellen (insbesondere Schülerfrei-
fahrt für Studierende, Familienbeihilfe). 

Im Unterschied zu diesen Förderungsmaßnahmen für Studierende verlangt das Studienförderungs-
gesetz für eine Förderung sowohl soziale Bedürftigkeit als auch ein zügig durchgeführtes Studium. Es 
bietet sich daher an, als Ersatz für den Entfall von generellen Sozialleistungen im Studienförderungsge-
setz 1992 Förderungsmaßnahmen zu schaffen, welche den in besonders hohem Maße sozial bedürftigen 
Studierenden mit günstigem Studienerfolg zugute kommen. 

Da eine Vorgabe für die Novelle des Studienförderungsgesetzes 1992 darin besteht, kostenneutral 
zu bleiben, ist die Neuschaffung einer Förderung nur dann möglich, wenn in anderen Bereichen Ein-
sparungen getroffen werden können. 

In Verfolgung des oben dargestellten Grundsatzes, die vordringlich notwendigen Förderungsmaß-
nahmen auf die besonders förderungswürdigen Studierenden zu konzentrieren, wurden Strukturände-
rungen bei den Anspruchsvoraussetzungen und bei den weniger wichtigen Förderungsinstrumentarien 
des Studienförderungsgesetzes vorgenommen. 

Es soll daher als Ersatz für die Schülerfreifahrt, die allen Studierenden ohne Berücksichtigung der 
finanziellen und familiären Situation zugute kam, ein neuer Fahrtkostenzuschuß eingeführt werden, der 
im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung vom zuständigen Bundesminister gewährt und von der Stu-
dienbeihilfenbehörde im nachhinhein pauschaliert ausbezahlt wird. Dies ersetzt die bisherigen Formen 
der Fahrtkostenbeihilfe. 

Dafür wurde der Studienzuschuß, der häufig parallel zu anderen Maßnahmen (Mittel für Exkursi-
onen) gewährt wurde, gestrichen. Auch beim Leistungsstipendium als einem nicht an der sozialen Si-
tuation anknüpfenden Förderungsinstrument sollen die vorgesehenen Mittel um ein Viertel gekürzt 
werden. 

Im Bereich der Studienbeihilfen und Beihilfen für Auslandsstudien gibt es keinerlei Kürzungen, es 
sind allerdings durch strengere Bestimmungen im Hinblick auf die zulässigen Studienwechsel und die 
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Altersgrenze beim Studienbeginn Maßnahmen gesetzt worden, die der erwähnten Konzentrationsma-
xime dienen. 

Keine zusätzlichen Kosten verursachen werden Strukturänderungen, welche die Verfahrensabläufe 
im Bereich der Studienbeihilfenbehörde sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Übermittlung 
der Einkommensdaten durch das Bundesrechenamt betreffen. Diese Maßnahmen, die auf Vorschlägen 
der Studienbeihilfenbehörde beruhen, wirken tendenziell kostensenkend, weil nicht nur der Zeitauf-
wand der Studierenden bei der Antragstellung, sondern auch der Verfahrensaufwand geringer wird. 

Kostenberechnung 
Die in der Novelle vorgesehenen Maßnahmen führen bei einer Maßnahme zu Mehrkosten (Fahrt-

kostenzuschuß), bei einer Reihe anderer Maßnahmen zu Ersparnissen (Herabsetzung der Altersgrenze, 
Beschränkung des Studienwechsels, Rückzahlungsverpflichtung beim Doktoratsstudium, Kürzung der 
Mittel für Leistungsstipendien, Entfall des Studienzuschusses und der Fahrtkostenbeihilfe, Neuregelung 
der Erhöhungsanträge). 

Bei den sonstigen Maßnahmen handelt es sich um solche, die voraussichtlich zu keinen Erhöhun-
gen der Aufwendungen für Studienbeihilfe führen werden. Insbesondere die vorgesehenen organisatori-
schen Anpassungen an die automationsunterstützte Erhebung der Einkommensdaten wirken tendenziell 
auf eine Verringerung der Verwaltungskosten hin. 

Im einzelnen haben die geplanten Maßnahmen nach vollem Wirksamwerden (ab 1998) schät-
zungsweise folgende Auswirkungen: 
 – Fahrtkostenzuschuß: Mehrkosten von 72 Millionen Schilling. 
 – Entfall der Fahrtkostenbeihilfe: Einsparungen von 22 Millionen Schilling. 
 – Herabsetzung der Altersgrenze: Einsparung von 3 Millionen Schilling. 
 – Beschränkung der Studienwechsel: Einsparung von 30 Millionen Schilling. 
 – Rückzahlungsverpflichtung im Doktoratsstudium: Einsparung von 3 Millionen Schilling. 
 – Neuregelung der Erhöhungsanträge: Einsparung von 4 Millionen Schilling. 
 – Entfall des Studienzuschusses: Einsparung von 3 Millionen Schilling. 
 – Einschränkung der Leistungsstipendien: Einsparung von 7 Millionen Schilling. 

Mehrausgaben von 72 Millionen Schilling stehen Einsparungen von 72 Millionen Schilling ge-
genüber. Die Novelle ist daher kostenneutral. 

Die Auswirkungen der Maßnahmen sind – insbesondere durch Übergangsbestimmungen – zeitlich 
gestaffelt. 

Bei dem Wirksamwerden der Maßnahmen in finanzieller Hinsicht ergibt sich folgendes Bild: 
ab 1996 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Entfall der Fahrtkostenbeihilfe  6,5 Millionen Schilling keine 
– Herabsetzung der Altersgrenze  1,5 Million Schilling 
– Beschränkung Studienwechsel  4,5 Millionen Schilling 
– Entfall Studienzuschuß  1,5 Million Schilling 
– Erhöhungsanträge  1,5 Million Schilling 
Summe 13,5 Millionen Schilling keine 

ab 1997 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Entfall der Fahrkostenbeihilfe 22 Millionen Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   72 Millionen Schilling 
– Herabsetzung der Altersgrenze  2 Millionen Schilling Studienjahr 1996/97 
– Beschränkung Studienwechsel 15 Millionen Schilling 
– Rückzahlungsverpflichtung  2 Millionen Schilling 
– Entfall Studienzuschuß  3 Millionen Schilling 
– Leistungsstipendien  7 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge  4 Millionen Schilling 
Summe 55 Millionen Schilling 72 Millionen Schilling 
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ab 1998 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Entfall der Fahrkostenbeihilfe 22 Millionen Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   72 Millionen Schilling 
– Herabsetzung der Altersgrenze  3 Millionen Schilling Studienjahr 1997/98 
– Beschränkung Studienwechsel 30 Millionen Schilling 
– Rückzahlungsverpflichtung  3 Millionen Schilling 
– Entfall Studienzuschuß  3 Millionen Schilling 
– Leistungsstipendien  7 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge  4 Millionen Schilling 
Summe 72 Millionen Schilling 72 Millionen Schilling 

Im einzelnen verteilen sich die finanziellen Auswirkungen der Novelle auf die Kalenderjahre 
1996, 1997 und 1998 sowie auf die betroffenen Bundesministerien für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten sowie für Gesundheit und Konsumentenschutz 
etwa folgendermaßen: 

1. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
1996 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Entfall der Fahrtkostenbeihilfe  5,5 Millionen Schilling keine 
– Altersgrenze  0,8 Millionen Schilling 
– Studienwechsel  3,5 Millionen Schilling 
– Studienzuschuß  0,6 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge  0,8 Millionen Schilling 
Summe 10,2 Millionen Schilling keine 

1997 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Fahrtkostenbeihilfe 18,5 Millionen Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   61 Millionen Schilling 
– Altersgrenze  1,7 Millionen Schilling WS 1996/97 
– Studienwechsel 13,5 Millionen Schilling SS 1997 
– Rückzahlungsverpflichtung  2,5 Millionen Schilling 
– Leistungsstipendien  6,5 Millionen Schilling 
– Studienzuschuß  2,5 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge  3,5 Millionen Schilling 
Summe 45,7 Millionen Schilling 61 Millionen Schilling 

1998 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Fahrtkostenbeihilfe 18 Millionen Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   61 Millionen Schilling 
– Altersgrenze  3 Millionen Schilling WS 1997/98 
– Studienwechsel 26 Millionen Schilling SS 1998 
– Rückzahlungsverpflichtung  3 Millionen Schilling 
– Leistungsstipendien  6 Millionen Schilling 
– Studienzuschuß  2 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge  3 Millionen Schilling 
Summe 60 Millionen Schilling 61 Millionen Schilling 
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2. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten: 
1996 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Fahrtkostenbeihilfe 1,2 Millionen Schilling keine 
– Altersgrenze 0,2 Millionen Schilling 
– Studienwechsel 0,6 Millionen Schilling 
– Studienzuschuß 0,3 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge 0,2 Millionen Schilling 
Summe 2,5 Millionen Schilling keine 

1997 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Fahrtkostenbeihilfe 3,5 Millionen Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   9 Millionen Schilling 
– Altersgrenze 0,3 Millionen Schilling WS 1996/97 
– Studienwechsel 1,5 Millionen Schilling SS 1997 
– Leistungsstipendien 1,5 Million Schilling 
– Studienzuschuß 0,6 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge 0,6 Millionen Schilling 
Summe 7,5 Millionen Schilling 9 Millionen Schilling 

1998 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Fahrtkostenbeihilfe 3,5 Millionen Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   9 Millionen Schilling 
– Altersgrenze 0,8 Millionen Schilling WS 1997/98 
– Studienwechsel 3,5 Millionen Schilling SS 1998 
– Leistungsstipendien 1,5 Million Schilling 
– Studienzuschuß 0,6 Millionen Schilling 
– Erhöhungsanträge 0,6 Millionen Schilling 
Summe 9,5 Millionen Schilling 9 Millionen Schilling 

3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 

1996 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Entfall der Fahrtkostenbeihilfe 0,3 Millionen Schilling keine 
– Studienwechsel 0,4 Millionen Schilling 
– Studienzuschuß 0,1 Millionen Schilling 
Summe 0,8 Millionen Schilling keine 

1997 
Einsparungen   Mehrkosten 
– Fahrtkostenbeihilfe 1,5 Million Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   2 Millionen Schilling 
– Studienwechsel 0,5 Millionen Schilling Ausbildungsjahr 1996/97 
– Studienzuschuß 0,4 Millionen Schilling 
Summe 1,9 Millionen Schilling 2 Millionen Schilling 

1998 
Einsparungen   Mehrkosten 
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– Fahrtkostenbeihilfe 1,5 Million Schilling Fahrtkostenzuschuß 
   2 Millionen Schilling 
– Studienwechsel 0,8 Millionen Schilling Ausbildungsjahr 1997/98 
– Studienzuschuß 0,4 Millionen Schilling 
Summe 2,2 Millionen Schilling 2 Millionen Schilling 

Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen 
Im Zuge der Bemühungen um eine Budgetkonsolidierung sind auch sehr erhebliche Einsparungen 

auf dem Sektor der Abgeltungen für Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Universitäten und künstlerischen 
Hochschulen notwendig. Dies betrifft sowohl die im Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl. Nr. 463/1974, enthaltenen Abgeltungsformen als auch die 
im Gehaltsgesetz 1956 geregelte Kollegiengeldabgeltung. 

Im Bereich des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hoch-
schulen muß der Großteil dieser Einsparungen durch eine Reduzierung des Aufwandes für Lehraufträge 
bewirkt werden. Weitere Einsparungen sollen im Bereich der Prüfungsentschädigungen erzielt werden. 

Über diese angeführten Maßnahmen hinaus, die Gegenstand des vorliegenden Gesetzentwurfes 
sowie einer parallel vorbereiteten Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 sind, wurde auch über weitere 
Änderungen im Bereich der Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Universitäten und Hoch-
schulen beraten. Derartige Maßnahmen, wie zB die Einführung einer Prüfungsentschädigung mit de-
gressiver Wirkung bei Überschreitung einer hohen Zahl von abgenommenen Prüfungen je Prüfer, der 
Entfall der Vergütung für die Beurteilung des Erfolges der Teilnehmer an Lehrveranstaltungen mit 
prüfungsimmanentem Charakter, eine generelle Änderung der derzeitigen Abgeltungssätze der Kolle-
giengeldabgeltung für Universitäts- und Hochschulprofessoren sowie schließlich Maßnahmen zu einer 
Erhöhung der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer und Vertragslehrer an Universitäten und Hochschu-
len, wurden jedoch nach den mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst geführten Gesprächen nicht 
aufgenommen, sondern sind in die weiteren Beratungen über die Neugestaltung des Dienst- und Besol-
dungsrechts der Universitäts- und Hochschullehrer einzubeziehen. 

Durch die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sowie den korrespondierenden Änderungen im 
Hochschullehrer-Teil des Gehaltsgesetzes 1956 beabsichtigten Maßnahmen sollen Einsparungen in 
einer Größenordnung von etwa 300 Millionen Schilling erzielt werden. Dieses Ausmaß wird jedoch erst 
für 1997 in voller Höhe realisierbar sein, da der Großteil der vorgesehenen Umstellungen erst mit Be-
ginn des Studienjahres 1996/97 wirksam werden kann. 

Die Zuständigkeit des Bundes gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 16 und Art. 14 Abs. 1 B-VG. 

Änderungen aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr 

Eisenbahngesetz 1957 
Die Anpassungen im Eisenbahngesetz 1957 dienen der gesetzlichen Verankerung neuer Konzessi-

onsmodelle, insbesondere im Zusammenhang mit neuen Finanzierungsmodellen (zB Erleichterung von 
Private-Public-Partnership-Modellen), und sehen eine entsprechende Kostenbeitragsregelung für die 
Behördenarbeit vor. 

Der Gesetzentwurf stützt sich kompetenzrechtlich auf Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG („Verkehrswesen 
bezüglich der Eisenbahnen“). 

Mit dem Gesetzentwurf werden auch Umsetzungsschritte zu den Richtlinien 91/440/EWG und 
95/19/EG gesetzt. 

Bundesbahngesetz 1992 
Die Anpassungen im Bundesbahngesetz 1992 stehen einerseits im Zusammenhang mit der Verbes-

serung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die staatlich zu koordinierenden Ausbauten der Schie-
neninfrastruktur (exakte Festlegung auch der ÖBB-Vorhaben im Verordnungsweg), andererseits mit 
der neuen Finanzierungsregelung zur Sicherung der Schieneninfrastrukturinvestitionen und dem Spar-
paket 1996/97. 
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Der Gesetzentwurf stützt sich kompetenzrechtlich auf die Art. 10 Abs. 1 Z 4 („Bundesfinanzen“) 
und Z 9 („Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen“) B-VG sowie auf Art. 17 B-VG. 

Mit dem Gesetzentwurf werden auch Umsetzungsschritte zu den Richtlinien 91/440/EWG und 
95/19/EG gesetzt. 

Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz – SCHIG 
Die Finanzierung des Ausbaues der Schieneninfrastruktur soll sowohl unter Aspekten der europäi-

schen Entwicklung, als auch vor allem im Sinne einer effizienten zusammenfassenden Neuordnung der 
Finanzierungsinstrumente in Österreich auf eine eigene gesetzliche Grundlage gestellt werden. 

Die derzeitigen Regelungen (im wesentlichen Kredite für die ÖBB und auslaufende ASFINAG-
Mittel) werden nicht ausreichen, um den Ausbaubedarf am Sektor der Schieneninfrastruktur finanziell 
geordnet zu bewältigen. Bei diesem Ausbaubedarf geht es insbesondere um 
 1. die im Protokoll Nr. 9, Anhang 1, des Beitrittsvertrages, BGBl. Nr. 45/1995, angeführten Ei-

senbahnstrecken; 
 2. notwendige Nahverkehrsausbauten im Zusammenwirken mit den Regionen; 
 3. Eisenbahnstrecken mit Kapazitätsengpässen oder technischen Engpässen; 
 4. Eisenbahnstrecken mit entsprechendem Marktpotential. 

Wie die Europäische Union – gerade auch im Sinne der österreichischen Verkehrspolitik – zutref-
fend feststellt, sind Eisenbahnen ein wichtiger Bestandteil des Verkehrsmarktes. Es muß daher die 
Leistungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten verbessert wer-
den, damit es sich in einen Wettbewerbsmarkt einfügen kann. 

Die organisatorische Lösung für ein neues österreichisches Finanzierungsinstrumentarium im vor-
liegenden Gesetzentwurf ist so konzipiert, daß die Finanzierung aller durch den Bund betriebenen 
Schieneninfrastrukturinvestitionsvorhaben im Wege einer speziellen Fondsgesellschaft zusammenfas-
send gesteuert und effizient abgewickelt werden soll. Dabei geht es um die Infrastrukturinvestitionen, 
die von den ÖBB selbst abgewickelt werden, die von der HL-AG und der Brenner-Eisenbahn-
Gesellschaft durchgeführt werden, aber auch um vereinbarte Mitfinanzierungen von Investitionen von 
Privatbahnen sowie die Hereinnahme neuer Finanzierungsformen durch Dritte (Private-Public-
Partnership-Modelle). 

Abweichend von den bisherigen ASFINAG-Regelungen ist hier auch ein Geldrückfluß an die Fi-
nanzierungsgesellschaft in Form von derzeitigen (ab 1. Jänner 1998) und künftigen Benützungsentgel-
ten für die Benützung der Schieneninfrastruktur vorgesehen, sodaß ein Teil der Investitionskosten für 
die Schieneninfrastruktur von den Eisenbahnen selbst finanziert bzw. rückfinanziert wird. 

Kommen derzeit praktisch 100% der Investitionskosten von der Republik Österreich, so sollen in 
Zukunft privatwirtschaftliche Finanzierungsanteile erschlossen werden und auch die Benützungsentgel-
te für die Schieneninfrastrukturinvestitionen herangezogen werden. Dazu soll die neue Gesellschaft 
auch Verträge mit Dritten über die Verwertung derer Strecken bzw. Streckenteilen (zB Fahrplantras-
sen) eingehen können. 

Der Gesetzentwurf stützt sich kompetenzrechtlich auf Art. 10 Abs. 1 Z 4 („Bundesfinanzen“) und 
Z 9 („Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen“) B-VG bzw. auf Art. 17 B-VG. 

Mit dem Gesetzentwurf werden auch Umsetzungsschritte zu den Richtlinien 91/440/EWG und 
95/19/EG gesetzt. 

Poststrukturgesetz 
Nach dem Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, fallen Angelegenheiten des Post- und 

Fernmeldewesens einschließlich der Errichtung und Verwaltung von Bauten und Liegenschaften des 
Bundes, die für Zwecke des Post- und Fernmeldewesens gewidmet sind, in den Bereich des Bundesmi-
nisteriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 

Die Post- und Telegraphenverwaltung nimmt seit 1945 die Verwaltung des Post- und Fernmelde-
wesens wahr (§ 52 Abs. 2 Behörden-Überleitungsgesetz, StGBl. Nr. 94/1945). In oberster Instanz wur-
de bisher die in der Sektion III des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr organi-
sierte Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung – neben typischen Aufgaben der Be-
triebsführung – als Dienst- und Postbehörde tätig. In erster Instanz sind die Post- und Telegraphendi-
rektionen in Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Wien eingerichtet, die ihrerseits die Aufsicht über 
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die unterstellten Betriebsdienststellen führen. Bis zur Novellierung des Bundesministeriengesetzes 1986 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 25/1993, somit bis Ende 1993, übten die Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung und die Post- und Telegraphendirektionen auch die Funktion der 
Fernmeldebehörden aus. 

Nach § 4 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, handelt es sich bei der Post- 
und Telegraphenverwaltung um einen Bundesbetrieb, der nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen 
ist, soweit nicht bundesgesetzliche Bestimmungen im Interesse öffentlicher Aufgabenerfüllung hievon 
Abweichungen erfordern. Trotz dieser Betriebsstruktur ist die Post- und Telegraphenverwaltung in die 
staatliche Verwaltung eingebunden und verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit. 

Das Unternehmen wird gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 des Bundesministeriengesetzes 1986 vom Generaldi-
rektor für die Post- und Telegraphenverwaltung geleitet. Die Schwerpunkte des Dienstleistungsangebots 
liegen im Postdienst (einschließlich Paket- und Gelddienst), im Postautodienst (Omnibusdienst) und im 
Telekommunikationsdienst. Auf diesen Märkten wird sich die Post- und Telegraphenverwaltung ver-
stärktem Wettbewerb ausgesetzt sehen. Die bisher im Rahmen der Behördenfunktion wahrgenommenen 
ordnungspolitischen Aufgaben werden anderen Organen übertragen. Diese Trennung zwischen 
Dienstleister und Behörde wurde durch das Bundesgesetz, mit dem das Bundesministeriengesetz 1986 
und das Fernmeldegesetz geändert werden, BGBl. Nr. 25/1993, bereits eingeleitet. 

Der vorliegende Entwurf eines Poststrukturgesetzes zielt auf die Schaffung einer Aktiengesell-
schaft ab, die für alle Geschäftszweige eine strategische Führung bei Wahrung der Unternehmensein-
heit und unter einer unabhängig gestellten Geschäftsführung gewährleisten soll. Die Rechte des Eigen-
tümers werden dabei durch den Bundesminister für Finanzen wahrgenommen. 

Durch die Verantwortung des Vorstandes für die Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für de-
ren Kontrolle wird eine Ausrichtung der Geschäftspolitik an den Unternehmenszielen erreicht. 

Die Bildung dieses selbständigen Unternehmens hat den Effekt einer „Gesamtrechtsnachfolge“. 
Das Unternehmen setzt somit alle bisher von der Post- und Telegraphenverwaltung wahrgenommenen 
Rechte und Pflichten im eigenen Namen fort, und zwar auch mit der Wirkung gegenüber Dritten. Von 
dieser Gesamtrechtsnachfolge ist ein Teil der aus dem Vollzug des Fernmeldeinvestitionsgesetzes, 
BGBl. Nr. 312/1971, herrührenden Bankverbindlichkeiten ausgenommen. Diese Schulden gehen auf 
die ebenfalls mit diesem Gesetz errichtete Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft über. 
Diese Vorgangsweise ist dadurch begründet, daß dem zunehmenden betrieblichen Risiko auf Grund der 
bevorstehenden Liberalisierung im europäischen Telekommarkt (Tarifsenkungen, Marktanteilsverluste, 
Margenrückgang) mit einem reduzierten und kalkulierbaren finanziellen Risiko (Reduktion der Netto-
verschuldung) gegenübergetreten werden muß. Dennoch ist durch das künftige Wachstum der Tele-
kommunikation ein wirtschaftlicher Aufschwung des Unternehmens zu erwarten, der einen Börsengang 
bis spätestens 31. Dezember 1999 zuläßt. 

Arbeitsverhältnisse zum neuen Unternehmen beruhen in Hinkunft nur mehr auf privatrechtlichen 
Verträgen. 

BESONDERER TEIL 

Artikel 1 
Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

Zu Art. 1 Z 1 (§ 14 Abs. 5 BDG 1979): 
Diese Neuregelung gewährleistet, daß der Berechnung des Abschlags (§ 4 Abs. 3 bis 5 PG 1965) 

immer volle Monate zugrunde gelegt werden können. 

Zu Art. 1 Z 2 (§ 163 Abs. 3 Z 7 BDG 1979): 
Zitierungsanpassung an die neue Beitragsregelung im § 13a des Pensionsgesetzes 1965. 

Zu Art. 1 Z 3 (§ 207 BDG 1979): 
Gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes kann die Lehrverpflichtung 

des Lehrers aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Lehrers liegen, auf die Hälfte herabge-
setzt werden. Zum Unterschied von anderen Arten der Herabsetzung der Lehrverpflichtung gebühren 
die Bezüge des Lehrers im vollen Umfang weiter. Hat die Herabsetzung der Lehrverpflichtung aus 
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gesundheitlichen Gründen zwei Jahre gedauert, ist der Lehrer gemäß § 207 BDG 1979 ohne Rücksicht 
auf sein Lebensalter in den Ruhestand zu versetzen. 

Durch das vorliegende Bundesgesetz soll sowohl die Höhe der gebührenden Bezüge an das Aus-
maß der Lehrverpflichtung angenähert werden als auch die automatische Ruhestandsversetzung nach 
zwei Jahren entfallen. Die bezugsrechtliche Seite wird im § 13 Abs. 10a des Gehaltsgesetzes 1956 ge-
regelt. Die automatische Ruhestandsversetzung wird durch Aufhebung des § 207 BDG 1979 abge-
schafft. An ihre Stelle tritt im § 8 Abs. 5 BLVG das Verbot, eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
aus gesundheitlichen Gründen für mehr als zwei Jahre in Anspruch zu nehmen. 

Damit wird einerseits eine automatische Versetzung in den Ruhestand vermieden – eine solche 
kommt vor der Vollendung des 60. Lebensjahres des Beamten gemäß § 14 Abs. 1 BDG 1979 nur bei 
dauernder Dienstunfähigkeit in Betracht – und andererseits erreicht, daß diese Art der Herabsetzung 
der Lehrverpflichtung nicht über diese zwei Jahre hinaus in Anspruch genommen werden kann. Kann 
der Lehrer in einem solchen Fall weiterhin eine halbe, nicht aber eine volle Lehrverpflichtung über-
nehmen, stehen ihm andere Arten der Herabsetzung der Lehrverpflichtung, zB nach § 8 Abs. 8 BLVG, 
zu Gebote. 
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Zu Art. 1 Z 4 (§ 236a Abs. 2 BDG 1979): 
Diese Übergangsbestimmung stellt sicher, daß der Lehrer, der nach dem aufgehobenen § 207 in 

den Ruhestand versetzt worden ist, bei Wiedererlangen der Dienstfähigkeit wieder in den Dienststand 
aufgenommen werden kann. 

Artikel 2 
Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Zu Art. 2 Z 1 (§ 4 Abs. 3, 4 und 7 GG): 
Die allgemeine Altersgrenze für den Bezug der Kinderzulage wird – wie bei der Familienbeihilfe 

im Familienlastenausgleichsgesetz – vom 27. auf das 26. Lebensjahr herabgesetzt. 

Zu Art. 2 Z 2 bis 4 (§ 4 Abs. 5 Z 1, 2 und 6 bis 9 GG): 
Auf den zweiten und dritten Absatz der Erläuterungen zu § 2 Abs. 1 des Familienlastenaus-

gleichsgesetzes wird verwiesen. 

Zu Art. 2 Z 5 (§ 13 Abs. 10a GG): 
Für die Herabsetzung der Lehrverpflichtung aus gesundheitlichen Gründen wird hier erstmals eine 

Bezugskürzung vorgesehen, und zwar auf 75%. Damit liegt der Prozentsatz des Bezuges noch immer 
über jenem einer nach § 8 Abs. 4 BLVG auf 50% gekürzten Lehrverpflichtung des Bundeslehrers, stellt 
aber einen Kompromiß zwischen dem Prinzip der leistungsgerechten Bezahlung und sozialen Erwä-
gungen dar. 

Dieses Rechtsinstitut ist nach dem LDG und dem LLDG auch für Landeslehrer und für land- und 
forstwirtschaftliche Landeslehrer vorgesehen. Da das Gehaltsgesetz auch auf diese Lehrer anzuwenden 
ist, werden sie von dieser neuen Bestimmung ebenfalls erfaßt. 

Für den Fall, daß für einen Lehrer eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung aus gesundheitlichen 
Gründen zB auf 80% der vollen Lehrverpflichtung erfolgt, sieht der letzte Satz der Neuregelung vor, 
daß an die Stelle von 75% der Bezüge der höhere Prozentsatz der Lehrverpflichtung tritt. Es würden 
daher 80% der Bezüge gebühren. 

Zu Art. 2 Z 6 (§ 13 Abs. 11 GG): 
Zitierungsanpassung an den neugeschaffenen § 13 Abs. 10a des Gehaltsgesetzes 1956. 

Zu Art. 2 Z 7 (§ 20c Abs. 3 GG): 
Die Jubiläumszuwendung im Ausmaß von vier Monatsbezügen kann nach einer aktiven Dienstzeit 

von 40 Jahren gewährt werden. Beamte, die schon früher in den Ruhestand treten, aber zu dieser Zeit 
wenigstens 35 Dienstjahre aufweisen, können diese Zulage ebenfalls erhalten. Sie sind damit gegenüber 
den länger aktiv bleibenden Beamten bevorzugt. 

Im Zuge der Verhandlungen mit den Gewerkschaften über Konsolidierungsmaßnahmen für den öf-
fentlichen Dienst wurde zunächst von einem einheitlichen Anfall der Jubiläumszuwendung erst bei 
Erreichen einer Dienstzeit von 40 Jahren ausgegangen. Eine derartige Regelung hätte jedoch faktisch 
vor allem Frauen benachteiligt, da in den meisten Fällen Frauen aus Gründen der Kindererziehung 
Karenzurlaube in Anspruch nehmen und daher nur sehr schwer ein Dienstalter von 40 Jahren errei-
chen. Um diesen benachteiligenden Effekt zu vermeiden, wurde der vorliegende Kompromiß gewählt. 

Die Neuregelung des Abs. 3 bewirkt, daß die Dienstbehörde zwar die Jubiläumszuwendung bereits 
mit Erreichen einer Dienstzeit von 35 Jahren aber nur mehr dann gewähren kann, wenn der Beamte, 
der in den Ruhestand tritt, das 60. Lebensjahr bereits vollendet hat. Es soll damit für Beamte ein Anreiz 
geschaffen werden, länger im Dienststand zu verbleiben, da bei einer Pensionierung vor dem 60. Le-
bensjahr durch die Neuregelung die Gewährung einer Jubiläumszuwendung vor Vollendung des 
Dienstalters von 40 Jahren jedenfalls ausgeschlossen ist. 

Zu Art. 2 Z 8 und 9 (§ 22 Abs. 3 bis 9 GG): 
Die bisherigen Absätze 2a bis 5 des § 22 werden übersichtlicher gegliedert. Eingefügt wird ein 

Abs. 5, der sich auf die Pensionsbeitragspflicht während der Herabsetzung der Lehrverpflichtung aus 
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gesundheitlichen Gründen bezieht, für die nicht mehr die vollen, sondern nach dem neuen § 13 
Abs. 10a verringerte Bezüge gebühren. Der Beamte hat auch für diese Zeit den vollen Hundertsatz des 
Pensionsbeitrages zu entrichten, doch dient als Bemessungsbasis nicht der volle, sondern der gemäß 
§ 13 Abs. 10a in Verbindung mit § 13 Abs. 11 gekürzte ruhegenußfähige Monatsbezug. 

Zu Art. 2 Z 10 bis 12 (§ 30 Abs. 1 GG): 
Während die seit 1995 durchgeführten Überstundeneinsparungen im öffentlichen Dienst zu deutli-

chen Verringerungen bei der Überstundenvergütung geführt haben, sind für Beamte, deren Mehrleis-
tungen nicht durch eine Nebengebühr, sondern durch einen Funktionsanteil einer Dienstzulage oder 
eines Fixgehaltes abgegolten werden, keine adäquaten Kürzungen erfolgt. 

Aus Gründen der Gleichbehandlung sollen auch bei diesen Beamten prozentuell vergleichbare 
Kürzungen vorgenommen werden, was einer gesetzlichen Regelung bedarf. In den Fällen, in denen die 
Bemessung des Mehrleistungsanteiles der Zulage von der Ermittlung konkreter Überstundenleistungen 
abhängt (das ist bei der Verwendungszulage nach § 121 des Gehaltsgesetzes 1956 der Fall), ist zuvor 
eine entsprechende Reduktion der Zahl der zu leistenden Überstunden anzuordnen. In den übrigen 
Fällen, in denen der Mehrleistungsanteil einer Zulage oder eines Fixgehaltes auf alle Fälle gebührt (also 
ohne Zugrundelegung einer bestimmten Zahl geleisteter Überstunden und auch dann, wenn keine Über-
stundenleistungen erbracht werden), ist eine solche vorherige Anordnung einer Überstundenreduktion 
begrifflich nicht möglich. 

Im neuen A-Schema werden mit den Funktionszulagen der Funktionsgruppen 5 und 6 der Ver-
wendungsgruppe A 1 und der Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 alle zeit- und mengen-
mäßigen Mehrleistungen abgegolten. Eine konkrete Erhebung von Überstundenleistungen findet nicht 
statt. 65% dieser Zulage gelten als Funktionskomponente, die restlichen 35% als Abgeltung für zeit- 
und mengenmäßige Mehrleistungen. 

Im vorliegenden Fall wird der Mehrleistungsanteil 35% analog den Nebengebühren für Mehrleis-
tungen gekürzt, und zwar für die Monate Juni bis Dezember 1996 um 14,5% (das entspricht der bereits 
1995 erfolgten Kürzung der Abgeltungen für Mehrleistungen um 10% und der Kürzung des verblei-
benden Teiles um 5% im Jahre 1996). Für die Zeit ab Jänner 1997 erhöht sich das Kürzungsausmaß auf 
17%, da die bis 1996 auf 85,5% gekürzten Nebengebühren für Mehrleistungen 1997 um 3% gekürzt 
werden, was rund 83% des ursprünglichen Volumens ergibt. 

Da auf Grund der im Bundesgesetz BGBl. Nr. 820/1995 vorgesehenen Etappenregelung für den 
zweiten Schritt der Besoldungsreform für die Jahre 1996, 1997 und die Zeit ab Beginn 1998 unter-
schiedlich hohe Zulagenansätze vorgesehen sind, ist eine zeitlich abgestufte dreimalige Änderung des 
§ 30 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 erforderlich. 

Zu Art. 2 Z 13 (§ 30 Abs. 4 GG): 
Die Kürzung des Mehrleistungsanteiles der Funktionszulage bewirkt eine Verringerung der ge-

samten Funktionszulage. Von dieser verringerten Funktionszulage beträgt der Anteil der (gekürzten) 
Mehrleistungskomponente statt 35% ab Juni 1996 nur mehr 31,52% und ab dem Jahre 1997 nur mehr 
30,89%, da die Funktionskomponente nicht gekürzt wird und daher einen höheren Anteil an der Zulage 
als bisher ausmacht. 

Zu Art. 2 Z 14 (§ 31 Abs. 2 GG): 
Im Fixgehalt für die Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe A 1 des A-Schemas steckt 

eine Komponente von 16% für die Abgeltung zeit- und mengenmäßiger Mehrleistungen. 
Da auf Grund der Etappenregelung der Besoldungsreform eine Überleitung und eine Ernennung in 

diese Funktionsgruppen erst ab 1. Jänner 1998 zulässig ist, kommt für die dort vorgesehene Mehrleis-
tungskomponente ausschließlich die Kürzung um 17% in Betracht. 

Zu Art. 2 Z 15 (§ 31 Abs. 4 GG): 
Die Kürzung des Mehrleistungsanteiles des Fixgehaltes bewirkt eine Verringerung des gesamten 

Fixgehaltes. Von diesem verringerten Fixgehalt beträgt der Anteil der (gekürzten) Mehrleistungskom-
ponente statt 16% nur mehr 13,65%, da die Funktionskomponente nicht gekürzt wird und daher einen 
höheren Anteil am Fixgehalt als bisher ausmacht. 
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Zu Art. 2 Z 16 (§ 34 Abs. 5 GG): 
Der Prozentsatz des Mehrleistungsanteiles der Verwendungszulage ist im selben Ausmaß zu än-

dern wie der Mehrleistungsanteil der Funktionszulage im § 30 Abs. 4. 

Zu Art. 2 Z 17 und 18 (§ 44 GG): 
Mit der Dienstzulage der Staatsanwälte sind alle zeit- und mengenmäßigen Mehrleistungen abge-

golten. 50% der Dienstzulage gelten als Mehrleistungskomponente. Diese Komponente wird so wie die 
Mehrleistungskomponente der Funktionszulage des § 30 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Zeit vom Juni 
bis Dezember 1996 um 14,5% und für die Zeit danach um 17% gekürzt. 

Der Anteil der Mehrleistungskomponente an der Dienstzulage sinkt daher für die Zeit vom Juni 
bis Dezember 1996 von 50% auf 46,09% und für die Zeit danach auf 45,36%. 

Zu Art. 2 Z 19 und 20 (§ 49a GG): 
Auch die Forschungszulage der Hochschullehrer hat eine Mehrleistungskomponente, die in diesem 

Fall 75% beträgt. Bei prozentuell gleicher Kürzung wie bei den anderen Mehrleistungskomponenten 
sinkt ihr Anteil an der gesamten Zulage für die Zeit vom Juni bis Dezember 1996 auf 71,95% und für 
die Zeit danach auf 71,35%. 

Zu Art. 2 Z 21 bis 29 (§§ 51, 51a und 53 GG): 
Im Zuge der Bemühungen um eine Budgetkonsolidierung sind auch sehr erhebliche Einsparungen 

auf dem Sektor der Abgeltungen für Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Universitäten und künstlerischen 
Hochschulen notwendig. Dies betrifft sowohl die im Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl. Nr. 463/1974, enthaltenen Abgeltungsformen als auch die 
im Gehaltsgesetz 1956 geregelte Kollegiengeldabgeltung. 

Universitäts- und Hochschulprofessoren üben ihre Lehrtätigkeit im Dienstverhältnis aus und erhal-
ten hiefür eine den Monatsbezug ergänzende „Kollegiengeldabgeltung“ (§ 51 für wissenschaftliche 
Fächer und § 51a für künstlerische Fächer). 

Die Universitäts(Hochschul)- und Vertragsassistenten werden innerhalb der Dienstpflichten bisher 
nur zu einer Mitwirkung bzw. einer qualifizierten („verantwortlichen“) Mitwirkung herangezogen, das 
heißt vor allem zur Führung von Gruppen von Studierenden im Rahmen einer von einem Universi-
täts(Hochschul)professor geleiteten Veranstaltung. Für diese „verantwortliche“ Mitwirkung gebührt 
ihnen ein Anteil an der „Kollegiengeldabgeltung“ – in wissenschaftlichen Fächern ohne Schmälerung 
der Kollegiengeldabgeltung des betreffenden Universitäts(Hochschul)professors, in künstlerischen Fä-
chern wird die Kollegiengeldabgeltung zwischen Hochschulprofessor und Hochschulassistent aufgeteilt. 

Soll ein Universitäts(Hochschul)- oder Vertragsassistent selbständig Lehrveranstaltungen abhalten, 
besitzt er aber die Lehrbefugnis als Universitäts(Hochschul)dozent nicht oder noch nicht, bedarf es 
bisher der Erteilung eines außerhalb des Assistentenverhältnisses liegenden Lehrauftrages. Damit ging 
allerdings der ursprüngliche Zweck von Lehraufträgen, nämlich die Ergänzung der vom „Stamm-
Hochschullehrerpersonal“ (Professoren und Dozenten) der Universität angebotenen Lehrveranstaltun-
gen durch externe und weitgehend praxisorientierte Vortragende, immer mehr verloren und es kam zu 
einer Verlagerung des Schwerpunkts der Lehrauftragsverteilung zu den Universitätsassistenten. Univer-
sitätsassistenten decken daher im Wege der Lehraufträge einen Grobteil des Lehrveranstaltungsbedarfes 
in vielen Studienrichtungen ab. 

Bereits seit Jahren wird nach einem einheitlichen System einer Lehrtätigkeit der Assistenten im 
Dienstverhältnis und einer angemessenen Abgeltung gesucht. Die Assistenten sind sowohl organisati-
ons- als auch dienstrechtlich Universitäts- bzw. Hochschullehrer und sollten daher schon definitions-
gemäß selbständig Lehrveranstaltungen abhalten, wobei „selbständig“ sich nur auf die inhaltliche und 
methodische Freiheit der Durchführung der einzelnen Lehrveranstaltung bezieht. Die nicht habilitierten 
Assistenten müssen zum Unterschied von Universitäts(Hochschul)dozenten mit der Durchführung be-
stimmter Lehrveranstaltungen ausdrücklich betraut werden. 

Bereits 1990 wurde im Organisationsrecht der Universitäten (§ 23 Abs. 1 lit. b Z 1 UOG, später 
auch im § 29 Abs. 3 Z 3 UOG 1993) und der künstlerischen Hochschulen (§ 7 Z 2 lit. a AOG 1988, § 9 
Abs. 1 Z 3 KH-OG) die Grundlage für eine selbständige Lehrtätigkeit von Assistenten im Rahmen des 
Dienstverhältnisses geschaffen, deren Wirksamkeit jedoch ausdrücklich bis zur Schaffung der korres-
pondierenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen aufgeschoben (Art. III Abs. 2 der UOG-Novelle, 
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BGBl. Nr. 368/1990, Art. II Abs. 2 der AOG-Novelle, BGBl. Nr. 365/1990, Art. II Abs. 2 der 
KH-OG-Novelle, BGBl. Nr. 366/1990). 

Den auf die Schaffung einer solchen besoldungsrechtlichen Regelung gerichteten Beratungen 
stand jahrelang die sehr große Bandbreite der Höhe der Abgeltung von Lehrtätigkeiten im Universitäts- 
und Hochschulbereich als schwer überwindbares Hindernis entgegen. Die Remuneration für Lehrauf-
träge ragt betragsmäßig so weit über die anderen Abgeltungsformen hinaus, daß die beabsichtigte Um-
stellung auf ein dem Abgeltungssystem für Lehrveranstaltungen der Universitäts- und Hochschulprofes-
soren ähnliches Modell selbst unter Berücksichtigung der mit remunerierten Lehraufträgen zwingend 
verbundenen zweiten Sozialversicherungspflicht einerseits auf Akzeptanz- und andererseits auf Finan-
zierungsprobleme stieß. 

Das nun vorgeschlagene neue System sieht vor, daß die Assistenten ihre Lehrtätigkeit künftig im 
Rahmen des Dienstverhältnisses ausüben, die bisher stark divergierenden Abgeltungssätze sollen ein-
ander angenähert werden. 

Der neue § 53 geht von einer im Zuge der Assistentenlaufbahn schrittweisen Steigerung des Ein-
satzes der Assistenten im Lehrbetrieb in qualitativer und quantitativer Hinsicht aus. In der ersten Phase 
des Dienstverhältnisses, das heißt parallel zum Doktoratsstudium (in künstlerischen Fächern bis zum 
Erwerb einer dem Doktorat gleichzuwertenden Qualifikation, bei Ärzten bis zum Abschluß der Fach-
arztausbildung), soll der Assistent in beschränktem Umfang (grundsätzlich bis zu 4 Wochenstunden, 
nur in Fällen, in denen der Lehrbetrieb im notwendigen Umfang anders nicht aufrechterhalten werden 
kann, bis zu 6 Wochenstunden) zur Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen (Gruppenunterricht) eines 
Universitätsprofessors herangezogen werden und so auf eine spätere selbständige Lehrtätigkeit vorbe-
reitet werden. Die Beschränkung im Normalfall auf 4 Wochenstunden scheint notwendig, um dem 
Assistenten ausreichend Gelegenheit zur Erbringung der für die Bewältigung der Qualifikationshürden 
im Assistentendienstverhältnis ebenfalls notwendigen Forschungsleistungen (dies wird in der Regel 
zunächst vorrangig die Dissertation sein) zu geben. Bei Assistenzärzten ist auf die Facharztausbildung 
Rücksicht zu nehmen. 

Die Umschreibung der Voraussetzungen für eine Heranziehung zur „verantwortlichen Mitwir-
kung“ entspricht weitgehend den bisherigen Regelungen des § 51 Abs. 8. Es mußte jedoch auch auf die 
zu beobachtenden Fehlentwicklungen reagiert werden. Es erscheint sachlich nicht begründbar, eine 
Unterstützung des Leiters einer Lehrveranstaltung durch Assistenten auch dann vorzusehen und geson-
dert abzugelten, wenn sich die Zahl der teilnehmenden Studierenden von der der mitwirkenden Assis-
tenten bzw. Mitarbeiter im Lehrbetrieb nur geringfügig oder gar nicht unterscheidet. Ebenfalls nicht der 
Funktion einer „verantwortlichen Mitwirkung“ entspricht die nicht selten zu beobachtende Situation, 
daß eine Lehrveranstaltung tatsächlich zur Gänze vom formell nur „verantwortlich mitwirkenden“ 
Assistenten geplant und durchgeführt wird, der formell die Lehrveranstaltung leitende Universi-
täts(Hochschul)professor aber an ihr inhaltlich kaum beteiligt ist. In diesem Fall wäre eine selbständige 
Abhaltung der Lehrveranstaltung durch den betreffenden Assistenten die richtige Lösung. 

Die bisher sehr starre Regelung der Gruppengröße von 30 bzw. 10 Studierenden als Abgeltungs-
voraussetzung soll entsprechend den Erfordernissen des Lehrbetriebs flexibler gestaltet werden, es muß 
aber gleichzeitig eine Mindestteilnehmerzahl für eine und vor allem für die erste Gruppe (15 bzw. 5 
Studierende) eingeführt werden. 

In künstlerischen Fächern (künstlerischer Einzelunterricht) soll die Regelung der Abgeltung für 
die verantwortliche Mitwirkung von Hochschulassistenten (Teilung der Abgeltung zwischen Hoch-
schulprofessor und Hochschulassistent) beibehalten werden. 

Nach der Promotion bzw. dem Erwerb der dem Doktorat gleichzuwertenden künstlerischen Quali-
fikation bzw. nach Abschluß der Facharztausbildung soll der Assistent grundsätzlich mit der selbstän-
digen Abhaltung bestimmter Lehrveranstaltungen betraut werden. Trägt man dem Verwendungsbild 
und der fortgeschrittenen Qualifikation des Assistenten in diesem Laufbahnstadium Rechnung, ist von 
einem Stundenausmaß von bis zu 6 Wochenstunden auszugehen. Die Abgeltung soll aber jedenfalls mit 
insgesamt 8 (an Kunsthochschulen in künstlerischen Fächern mit 10) Wochenstunden begrenzt werden. 
Dies bedeutet aber auch, daß diese Assistenten vom zuständigen Kollegialorgan nicht verpflichtet wer-
den sollen, mehr als 8 (an Kunsthochschulen in künstlerischen Fächern nicht mehr als 10) Wochen-
stunden Lehrveranstaltungen abzuhalten oder an ihnen mitzuwirken. Zuständiges Kollegialorgan ist 
das Fakultätskollegium (Universitätskollegium, Abteilungskollegium, Akademiekollegium), nach UOG 
1993 ist der Studiendekan zuständig. Diesen Organen obliegt auch die Verantwortung für die Steue-
rung der anderen Formen der Lehrtätigkeit (insbesondere der Lehraufträge). Bei dieser Beauftragung ist 
auf die Dienstpflichtenfestlegung (§ 180 BDG 1979) Bedacht zu nehmen. 
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Nach Erwerb der Lehrbefugnis als Universitäts(Hochschul)dozent sollte ein Assistent verstärkt (je-
denfalls 8 Wochenstunden) in der Lehre tätig sein, zumal er dann schon die gewünschte fachliche, 
pädagogische und didaktische Erfahrung besitzt. Bei den noch vor der Habilitation stehenden Assisten-
ten ist der Leistungsdruck im Forschungsbereich nicht zuletzt in zeitlicher Hinsicht erfahrungsgemäß 
besonders grob, sodaß eine quantitative Differenzierung des Einsatzes im Lehrbetrieb zwischen den 
Assistenten mit Doktorat und den habilitierten Assistenten auch aus diesem Grund gerechtfertigt ist. 
Eine Obergrenze des Gesamteinsatzes von habilitierten Assistenten soll bei insgesamt 10 (in künstleri-
schen Fächern an künstlerischen Hochschulen 12) Wochenstunden eingezogen werden. 

Eigene Abgeltungssätze für die selbständige Lehrtätigkeit von Hochschulassistenten mit einer der 
Lehrbefugnis als Hochschuldozent gleichzuwertenden künstlerischen bzw. künstlerisch-wissenschaft-
lichen Eignung in künstlerischen Fächern wären zwar vom Organisationsrecht her nicht zwingend, 
weil sich die Gleichstellung dieser Gruppe mit Dozenten derzeit nur auf die dienstrechtliche Stellung 
bezieht. Organisationsrechtlich sind diesen zweifellos qualifizierten Hochschulassistenten derzeit nicht 
die Rechte eines Universitäts(Hochschul)dozenten eingeräumt, sie besitzen daher nach der derzeitigen 
Rechtslage keine volle Lehrbefugnis (venia docendi) und sind somit nicht berechtigt, ihre Lehrveran-
staltungen frei zu wählen, sondern benötigen für alle abzuhaltenden Lehrveranstaltungen eine Beauf-
tragung. Dennoch erscheint es aus Gründen der Vollständigkeit des neuen Abgeltungssystems geboten, 
auch diese sehr kleine Gruppe in die Abgeltungsregelung für Hochschuldozenten einzubeziehen. Die 
Obergrenze soll auch für diese Gruppe bei 12 bzw. 11 Wochenstunden liegen. 

Die Abgeltungsbeträge pro Semester-Wochenstunde sind so konzipiert, daß sie mit steigendem 
Umfang der Lehrtätigkeit anwachsen und so trotz der gegenüber remunerierten Lehraufträgen geringe-
ren Abgeltungssätze einen gewissen Anreiz zu einer verstärkten Lehrtätigkeit bieten sollen. Bei einem 
Vergleich mit den bisherigen Abgeltungsformen und -beträgen ist zu bedenken, daß auch Assistenten 
im provisorischen oder definitiven Dienstverhältnis in der Regel nicht nur mit remunerierten Lehrauf-
trägen rechnen konnten, sondern von einer Mischung aus remunerierten und nichtremunerierten Lehr-
aufträgen ausgehen mußten. 

Sollen Assistenten aus Gründen des Lehrbetriebes auch nach der Promotion (nach dem Erwerb der 
dem Doktorat gleichzuwertenden künstlerischen Qualifikation bzw. nach dem Abschluß der Facharzt-
ausbildung) zum Teil zur verantwortlichen Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen herangezogen werden 
müssen, sind auch die für diese Einsatzform vorgesehenen Abgeltungssätze anzuwenden. 

Bei habilitierten Assistenten soll mit Rücksicht auf deren Verwendungsbild eine gesonderte Abgel-
tung der Lehrtätigkeit erst mit der zweiten Wochenstunde einsetzen. Eine bloß „verantwortliche Mit-
wirkung“ scheidet bei dieser Gruppe aus (siehe § 27 Abs. 3 UOG 1993, der eine Mitwirkung von habili-
tierten Assistenten an Lehrveranstaltungen und Prüfungen eines anderen Universitätslehrers nicht mehr 
vorsieht). 

Die Relation der Abgeltungssätze für die selbständige Lehrtätigkeit zwischen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Fächern entspricht der Relation zwischen den betreffenden Lehrauftragsremunerati-
onen (zirka 100 : 75). 

Die Valorisierung der Abgeltung soll sich so wie die der Kollegiengeldabgeltung der Universitäts- 
und Hochschulprofessoren an der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 orientieren. 

Mit der Umstellung auf dieses neue System sollen den Assistenten an der eigenen Universität bzw. 
Hochschule keine Lehraufträge mehr erteilt werden. Dies ist auch organisationsrechtlich nicht notwen-
dig, weil auch im neuen System mit jeder Betrauung mit der Abhaltung einer bestimmten Lehrveran-
staltung gleichzeitig die auf diese Lehrveranstaltung bezogene Lehrbefugnis erteilt wird. Die Erteilung 
von Lehraufträgen für eine Lehrtätigkeit an einer anderen Universität (Hochschule) soll dagegen zuläs-
sig sein, doch sollen diese Lehrveranstaltungen an einer anderen Universität (Hochschule) in die Be-
rechnung der Abgeltung gemäß § 53 einfließen. 

Mit dieser Umstellung ergibt sich die Notwendigkeit einer textlichen Anpassung der §§ 51 und 
51a (Kollegiengeldabgeltung der Universitäts- und Hochschulprofessoren). Weiters sind Zitate zu be-
richtigen. 

Die vorgeschlagene Systemumstellung soll mit Beginn des nächsten Studienjahres (1. Oktober 
1996) beginnen, es sind jedoch Übergangsregelungen für die nächsten Studienjahre notwendig, die 
einen schrittweisen Übergang ermöglichen. § 53a sieht daher im Abs. 1 vor, daß die im laufenden Stu-
dienjahr vorhandenen Assistenten auch schon vor dem Erwerb des Doktorats bzw. der dienstrechtlich 
gleichzuhaltenden Qualifikation wie bisher zur selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen he-
rangezogen werden können, soweit dies der Lehrbetrieb zwingend erfordert. Die Entscheidung darüber 
wird dem Fakultätskollegium (Universitätskollegium, Abteilungskollegium, Akademiekollegium), nach 
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UOG 1993 dem Studiendekan obliegen. Eine ausdrückliche zeitliche Befristung dieser Maßnahme ist 
nicht notwendig, weil diese Assistenten innerhalb der vom Dienstrecht vorgegebenen Fristen entweder 
das Doktorat bzw. die gleichzuwertende Qualifikation erreichen oder aber aus dem Dienstverhältnis 
ausscheiden müssen. 

Als zweite Übergangsmaßnahme soll es in den nächsten beiden Studienjahren, aber nicht länger, 
mit Rücksicht auf die derzeitige Regelung und Praxis des Einsatzes und der Abgeltung der selbständi-
gen Lehrtätigkeit der im laufenden Studienjahr vorhandenen Assistenten möglich sein, statt der sich 
aus § 53 als Dauerrecht ergebenden Form und Abgeltung der Lehrtätigkeit weiterhin remunerierte 
Lehraufträge zu erteilen, allerdings nach der neuen im § 2 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Abgel-
tung der Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen für Bundesbeamte vorgesehenen Remunerati-
onshöhe. Diese Lehraufträge müssen allerdings erstens im Lehrauftragskontigent der betreffenden Uni-
versität (Hochschule) bzw. Fakultät Deckung finden und dürfen überdies 10 vH dieses Lehrauftragskon-
tigents nicht überschreiten. 

Zu Art. 2 Z 30 (§ 61 Abs. 4 GG): 
Nach der geltenden Rechtslage gebührt dem Lehrer für eine dauernde Unterrichtserteilung, mit der 

das Ausmaß der Lehrverpflichtung überschritten wird, eine Vergütung, deren Höhe für jede volle Wert-
einheit im Monat 6,8 vH des Gehalts (und bestimmter Zulagen) beträgt. Eine Überprüfung der Höhe 
dieses Vergütungssatzes hat einen Novellierungsbedarf insofern aufgezeigt, als eingetretene Änderun-
gen in den der Festlegung dieses Satzes zugrundeliegenden Prämissen zu berücksichtigen sind. 

Der derzeitige Vergütungssatz beruht auf folgender Überlegung: Mit einer Werteinheit wird 1/20 
der Lehrverpflichtung erbracht, wofür 5% des Gehaltes bzw. unter Anwendung des üblichen 50%igen 
Überstundenzuschlages 7,5% des Gehaltes zusteht. Die Vergütung wird für die zehn Monate des Unter-
richtsjahres ausbezahlt. Da (im Entstehungszeitpunkt der Regelung) im Rahmen des Unterrichtsjahres 
rund ein Monat unterrichtsfreier Zeit zu berücksichtigen gewesen ist, in der eine Mehrdienstleistung 
nicht erbracht wird, ist der Wert von 7,5% um 10% gekürzt worden, woraus sich ein Vergütungssatz 
von 6,75% bzw. aufgerundet 6,8% ergeben hat. 

Insbesondere die Einführung einer weiteren unterrichtsfreien Woche, die nunmehr die Bezeich-
nung „Semesterferien“ trägt, macht eine Anpassung des Kürzungsprozentsatzes erforderlich. 

Zu Art. 2 Z 31 (§ 61 Abs. 5 GG 1956): 
Der Vergütungssatz für die vertretungsweise Heranziehung eines Lehrers (Supplierung) ist von 

den Überlegungen, die eine Änderung des Vergütungssatzes für dauernde Mehrdienstleistungen erfor-
dern, nicht betroffen. Für die Festlegung der Höhe der Suppliervergütung ist es auf Grund der Ände-
rungen im § 61 Abs. 4 angezeigt, von einer prozentmäßigen Anknüpfung an den in dieser Bestimmung 
genannten Wert abzugehen und die Höhe der Vergütung im § 61 Abs. 5 selbständig zu regeln. Mate-
riell tritt dadurch im Bereich der Suppliervergütung keine Änderung ein. 

Mit der Präzisierung der Berechnungsbasis – eine Unterrichtsstunde bei einer zwanzigstündigen 
Lehrverpflichtung – soll verdeutlicht werden, daß bei der Ermittlung der Suppliervergütung die dem 
vertretungsweise erbrachten Unterricht lehrverpflichtungsrechtlich zukommende Wertigkeit heranzu-
ziehen ist. Hält der Vertreter Unterricht in einem Fach, für das die Lehrverpflichtung weniger als 
20 Wochenstunden beträgt (zB in einem Gegenstand der Lehrverpflichtungsgruppe I), ist auf den Satz 
von 1,7 vH eine entsprechende Erhöhung anzuwenden, im genannten Beispiel auf das 1,167fache. Er-
folgt die Supplierung als Unterricht in einem Fach, für das die Lehrverpflichtung mehr als 
20 Wochenstunden beträgt (zB in einem Gegenstand der Lehrverpflichtungsgruppe IV), ist eine ent-
sprechende Verminderung, im Beispiel auf das 0,913fache, vorzunehmen. 

Zu Art. 2 Z 32 (§ 61 Abs. 13 GG 1956): 
Die Änderungen in den Abs. 4 und 5 erfordern eine Anpassung des Abs. 13. In der Höhe der Ver-

gütung für Unterrichtserteilungen, mit denen das Ausmaß einer auf die Hälfte herabgesetzten (nicht 
einer vollen) Lehrverpflichtung überschritten wird, tritt materiell keine Änderung ein. 

Zu Art. 2 Z 33 bis 35 (§ 74 Abs. 1 GG): 
Die Funktionszulage der Funktionsgruppen 8 bis 11 der Verwendungsgruppe E1 des E-Schemas 

weist so wie die im § 30 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes geregelte Funktionszulage der Funktionsgruppen 5 
und 6 der Verwendungsgruppe A1 und der Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A2 des A-Sche-
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mas eine Mehrleistungskomponente von 16% auf. Diese Zulage fällt ebenso unter die Etappenregelung 
des zweiten Schrittes der Besoldungsreform. Auf die Erläuterungen zu § 30 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 
1956 wird verwiesen. 

Zu Art. 2 Z 36 (§ 74 Abs. 4 GG): 
Auf die Erläuterungen zu § 30 Abs. 4 wird verwiesen. 

Zu Art. 2 Z 37 (§ 87 Abs. 2 GG): 
Das Fixgehalt für die Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe M BO 1 des M-Schemas 

entspricht dem für das A-Schema vorgesehenen Fixgehalt. Auf die Erläuterungen zu § 31 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

Zu Art. 2 Z 38 (§ 87 Abs. 4 GG): 
Auf die Erläuterungen zu § 31 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

Zu Art. 2 Z 39 bis 41 (§ 91 Abs. 1 GG): 
Die Funktionszulagen der Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppen M BO 1 und 

M ZO 1 und der Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 des 
M-Schemas weisen so wie die im § 30 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes geregelte Funktionszulage der Funk-
tionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe A1 und der Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe 
A2 des A-Schemas eine Mehrleistungskomponente von 16% auf. Diese Zulage fällt ebenso unter die 
Etappenregelung des 2. Schrittes der Besoldungsreform. Auf die Erläuterungen zu § 30 Abs. 1 des 
Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

Zu Art. 2 Z 42 (§ 91 Abs. 4 GG): 
Auf die Erläuterungen zu § 30 Abs. 4 wird verwiesen. 

Zu Art. 2 Z 43 (§ 92 Abs. 5 GG): 
Der Prozentsatz des Mehrleistungsanteiles der Verwendungszulage ist im selben Ausmaß zu än-

dern wie der Mehrleistungsanteil der Funktionszulage im § 91 Abs. 4. 

Zu Art. 2 Z 44 bis 46 (§ 103 Abs. 5 und 6 GG): 
Das Fixgehalt dieser höchsten Funktionäre der Post- und Telegraphenverwaltung enthält ebenfalls 

einen Mehrleistungsanteil und wird wie das Fixgehalt nach § 31 des Gehaltsgesetzes behandelt. Auf die 
Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird hingewiesen. 

Zu Art. 2 Z 47 bis 50 (§ 105 Abs. 1 und 4 GG): 
Mit der Dienstzulage der Verwendungsgruppe PT 1 und der Dienstzulagengruppe S der Verwen-

dungsgruppe PT 2 sind in der Post- und Telegraphenverwaltung ebenfalls alle zeit- und mengenmäßi-
gen Mehrleistungen abgegolten. Diese Dienstzulage wird wie die Funktionszulage nach § 30 des Ge-
haltsgesetzes 1956 behandelt. Auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird hingewiesen. 

Zu Art. 2 Z 51 (§ 113a GG): 
Entsprechend der bisherigen – seit 1995 laufenden – Reduktion der Überstundenanordnungen wird 

mit dieser Änderung des Gruppenpauschales der Überstundenanteil verringert. Im vorliegenden Fall 
erfolgt die Verringerung der Anordnung von Überstunden nicht (wie sonst) durch Weisung, sondern 
bedarf der Regelung in Verordnungsform. Um diese Verordnung per Gesetz ändern zu können, erfolgt 
in Abs. 1 eine Hebung auf Gesetzesstufe. 

Die getroffene Regelung sieht für 1995 und 1996 eine Reduktion der Überstundenanordnungen im 
Ausmaß von 14,5% vor. Für 1997 erhöht sich die Reduktion auf 17%. 

Andere Verordnungen über Gruppenpauschalien für Überstundenvergütungen usw. sind von der 
Kürzung nicht betroffen, da sie lediglich den Tarif für die einzelne Stunde der Mehrdienstleistung fest-
legen, aber nicht das für den einzelnen Bediensteten in Betracht kommende Gesamtausmaß der Mehr-
leistungsabgeltung regeln. In diesen Fällen ist eine Überstundenreduktion im Wege der Anordnung 
erforderlich. 
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Zu Art. 2 Z 51 (§ 113b GG): 
Während sich betragliche Änderungen bei den Nebengebühren für Mehrleistungen auf Grund von 

Überstundeneinsparungen nur als Teil eines jahrzehntelangen Durchrechnungszeitraumes auf die Ne-
bengebührenzulage zum Ruhegenuß auswirken, sobald der betreffende Beamte in den Ruhestand tritt, 
werden gesetzliche Änderungen bei den Mehrleistungsanteilen von Zulagen und Fixgehältern auf 
Grund der im § 41 des Pensionsgesetzes 1965 festgeschriebenen Pensionsautomatik unmittelbar und im 
vollen Ausmaß für den Ruhe- und Versorgungsgenuß wirksam, und zwar auch für alle jene, die sich 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung bereits im Ruhestand befinden oder einen Versorgungs-
genuß beziehen. 

Um eine solche Benachteiligung zu vermeiden, stellt § 113b sicher, daß die durch dieses Bundes-
gesetz bewirkten Änderungen bei den Mehrleistungsanteilen von Zulagen und Fixgehältern keine 
Schmälerung der Pension für den nachstehenden Personenkreis bewirken: 
 1. Altpensionisten, das sind Personen, die bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung mit 

1. Juni 1996 Pensionisten waren, 
 2. Beamte, die innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten der Neuregelung (also spätestens mit 

31. Mai 1997) in den Ruhestand treten, 
 3. nach dem Pensionsgesetz 1965 anspruchsberechtigte Hinterbliebene nach Beamten, die vor dem 

1. Juni 1997 
 a) in den Ruhestand getreten oder 
 b) im Dienststand verstorben 
  sind. 

Bei Beamten, die in der Zeit vom 1. Juni 1997 bis zum 31. Mai 2001 aus dem Dienststand aus-
scheiden, bleibt die Differenz auf den ungekürzten Mehrleistungsanteil für die Bemessung des Ruhe- 
und Versorgungsgenusses zum Teil erhalten, und zwar beim Ausscheiden bis zum 31. Mai 1998 zu 
80%, beim Ausscheiden bis zum 31. Mai 1999 zu 60%, beim Ausscheiden bis zum 31. Mai 2000 zu 
40% und beim Ausscheiden bis zum 31. Mai 2001 zu 20%. 

Zu Art. 2 Z 52 bis 55 (§ 121 Abs. 4a und 4b GG): 
Der Mehrleistungsanteil der herkömmlichen Verwendungszulage (seinerzeit nach § 30a Abs. 1 

Z 3 GG) wird entweder in Vorrückungsbeträgen oder in Prozentsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V bemessen. Hier kann die Reduktion nicht durch Festlegung eines geänderten Schil-
lingbetrages, sondern nur durch eine prozentuelle Senkung des Mehrleistungsanteils erfolgen. 

Zum Unterschied von den durch Schillingansätze im Gesetz geregelten Zulagen mit Mehrleis-
tungsanteilen wird die Höhe dieser Verwendungszulage individuell mit Bescheid bemessen, wobei der 
Bemessung eine bestimmte Anzahl von Überstunden zugrundegelegt wird. Es sind daher zunächst die 
zugrundegelegten Überstundenanordnungen entsprechend zu reduzieren und das Ausmaß der Verwen-
dungszulage bescheidmäßig neu festzusetzen. Die Anordnung, daß diese Maßnahmen in einem be-
stimmten Monat zu setzen sind, soll sicherstellen, daß die besoldungsrechtlichen Auswirkungen ein-
heitlich mit Beginn des Folgemonats wirksam werden. 

Zu Art. 2 Z 56 und 57 (§ 122 Abs. 3 GG): 
Die Reduktion des Mehrleistungsanteiles der Verwendungszulage gilt auch für den Mehrleistungs-

anteil der Verwendungsabgeltung. 

Artikel 3 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Zu Art. 3 Z 1 (§ 45 Abs. 2 VBG): 
Da der Satz für die Vergütung von Supplierungen, mit denen das Ausmaß der vollen Lehrver-

pflichtung nicht überschritten wird, im § 61 Abs. 13 Z 2 GG 1956 nunmehr selbständig und ohne Be-
zugnahme auf den in Z 1 der genannten Bestimmung geregelten Satz formuliert wird, muß der Verweis 
im § 45 Abs. 2 VBG 1948 (Suppliervergütung für teilbeschäftigte Vertragslehrer des Entlohnungs-
schemas I L) entsprechend eingeschränkt werden. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 
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Zu Art. 3 Z 2 (§ 54 Abs. 2 VBG): 
Auf die Erläuterungen zu § 53 des Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. Diese Neugestaltung des 

Systems des Einsatzes der Universitäts(Hochschul)assistenten in der Lehre an Universitäten und künst-
lerischen Hochschulen samt Abgeltung soll ab 1. Oktober 1996 analog auch auf die Vertragsassistenten 
angewendet werden. 

Zu Art. 3 Z 3 und 4 (§ 54a Abs. 1 und 2 VBG): 
Hier wird der Mehrleistungsanteil der Forschungszulage der Vertragsassistenten im selben Aus-

maß herabgesetzt wie bei der Forschungszulage der Universitäts(Hochschul)lehrer im § 49a des Ge-
haltsgesetzes 1956. Auf die Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird verwiesen. 

Artikel 4 
Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Zu Art. 4 Z 1, 3, 4 und 7 und Art. 5 Z 1 und 3 (§ 4 Abs. 3 bis 5, § 7 Abs. 2, § 12 Abs. 2 und § 62c 
Abs. 1 PG, § 5 Abs. 2 und § 18d NGZG): 

Das stetig fallende faktische Pensionsantrittsalter der Bundesbeamten und die stetig steigende Zahl 
von Frühpensionierungen erfordern Maßnahmen, die einerseits einen finanziellen Anreiz zum mög-
lichst langen Verbleiben im Dienststand geben, andererseits aber die Pension im Falle einer Frühpensi-
onierung entsprechend absenken sollen. Diese Zielvorgaben werden durch eine Reduktion des Prozent-
ausmaßes der Ruhegenußbemessungsgrundlage im Fall der Ruhestandsversetzung vor dem vollendeten 
60. Lebensjahr umgesetzt. 

Konkret vermindert sich das Prozentausmaß der Ruhegenußbemessungsgrundlage für jeden Mo-
nat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand und dem Letzten 
des Monates liegt, in dem der Beamte sein 60. Lebensjahr vollendet, um 0,1667 Prozentpunkte; dies 
entspricht einer Reduktion um 2 Prozentpunkte für ein volles Jahr. 

Beispiel: Ein am 7. August 1942 geborener Beamter wird mit Ablauf des 31. Dezember 1996 in 
den Ruhestand versetzt. Zwischen dem Datum der Ruhestandsversetzung und dem Letzten des Mona-
tes, in dem der Beamte sein 60. Lebensjahr vollendet haben wird, somit dem 31. August 2002, liegen 
68 Monate. Die Ruhegenußbemessungsgrundlage beträgt somit 80–68×0,1667 = 68,66% des ruhege-
nußfähigen Monatsbezuges. 

Zur Sicherung eines angemessenen Lebensunterhaltes wird die Abschlagsregelung in dreierlei 
Hinsicht eingegrenzt: Zunächst erfolgt keine Kürzung der Ruhegenußbemessungsgrundlage in den 
Fällen des im Dienststand eingetretenen Todes des Beamten oder der Ruhestandsversetzung wegen 
Dienstunfähigkeit, wenn diese auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und 
dem Beamten auf Grund des Dienstunfalls oder der Berufskrankheit eine Versehrtenrente aus der Un-
fallversicherung der öffentlich Bediensteten gebührt. 

Weiters sind der Kürzung ohne Rücksicht auf das tatsächliche Alter bei der Ruhestandsversetzung 
maximal neun Jahre zugrundezulegen; die Ruhegenußbemessungsgrundlage darf somit 62% des ruhe-
genußfähigen Monatsbezuges nicht unterschreiten. 

Zuletzt bleibt durch § 7 Abs. 2 Z 2 das derzeit bestehende Mindestausmaß des Ruhegenusses, näm-
lich 50% von 80% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges im Falle einer Gesamtdienstzeit von bis zu 
zehn (bzw. 15 bei nach dem 1. Mai 1995 neu in den öffentlichen Dienst Eingetretenen) Jahren, ge-
wahrt. 

Entsprechend dem höheren Steigerungsbetrag bei der Ruhegenußzulage erfolgt die Kürzung der 
Bemessungsgrundlage bei der Ruhegenußzulage mit 0,2083 Prozentpunkten pro Monat bzw. 2,5 Pro-
zentpunkten für ein volles Jahr. 

Die analoge Kürzung der Nebengebührenzulage erfolgt im Verhältnis der tatsächlichen zur „vol-
len“ Ruhegenußbemessungsgrundlage im Ausmaß von 80% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges. 

Durch die jeweiligen Übergangsbestimmungen (§ 62c Abs. 1 PG, § 18d NGZG und § 18b BThPG) 
wird der Anwendungsbereich der Neuregelung auf auf Grund von nach dem 15. Februar 1996 eingelei-
teten Ruhestandsversetzungen gebührende Ruhe- und von diesen abgeleitete Versorgungsbezüge einge-
schränkt. Zur Gewährleistung einer gesetzeskonformen und raschen Vollziehung wird den für Ruhe-
standsversetzungen zuständigen Dienstbehörden anheimgestellt, der jeweils zuständigen Pensionsbe-
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hörde das Datum der Einleitung des Ruhestandsversetzungsverfahrens unter Anschluß eines Nachwei-
ses (Antrag mit Eingangsstempel im Falle einer Ruhestandsversetzung auf Antrag, erste einschlägige 
Amtshandlung im Falle einer Ruhestandsversetzung von Amts wegen) bekanntzugeben. 

Die Kürzungsbestimmungen sind sowohl im Fall einer Ruhestandsversetzung nach § 14 Abs. 1 
BDG 1979 (wegen Dienstunfähigkeit) als auch im Fall einer Ruhestandsversetzung nach § 14 Abs. 2 
BDG 1979 (wegen Ausübung eines Mandates oder einer politischen Funktion) anzuwenden. Weiters 
wird auch der Monatsbezug eines gemäß § 17 Abs. 3 oder 5 BDG 1979 oder § 82 Abs. 2 RDG außer 
Dienst gestellten Beamten jährlich unter Anwendung der Kürzungsbestimmungen neu bemessen (§ 13 
Abs. 6 GG 1956). 

Zu Art. 4 Z 2 (§ 5 Abs. 5 PG): 
Die Inanspruchnahme der im Rahmen des Strukturanpassungsgesetzes für Lehrer geschaffenen 

Möglichkeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung bis zur Hälfte zieht nach § 5 Abs. 3 und 4 PG 
1965 jedenfalls eine Minderung des Ruhegenusses nach sich. Diese Rechtslage könnte Lehrer, die die 
zur Erlangung des Ruhegenusses im Höchstausmaß erforderlichen Dienstjahre bereits in Vollbeschäfti-
gung zurückgelegt haben, von der Inanspruchnahme der Herabsetzung der Lehrverpflichtung abhalten 
und dadurch den arbeitsmarktpolitischen Zweck der Teilzeitregelung beeinträchtigen. 

Der neue Abs. 5 sieht daher vor, daß eine Minderung des Ruhegenusses dann nicht eintritt, wenn 
die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit eines Lehrers ohne Berücksichtigung von Zeiten der Herabset-
zung der Lehrverpflichtung und zugerechneter Zeiten für die Erlangung des Ruhegenusses im Höchst-
ausmaß ausreicht. 

Zu Art. 4 Z 5 und 7, Art. 5 Z 2, Art. 6 Z 5, Art. 8 Z 1, Art. 10 Z 6, Art. 11 Z 6, Art. 12 Z 4, Art. 13 
Z 3, Art. 14 Z 1 und Art. 15 (§ 13a und § 62c Abs. 2 PG, § 5a NGZG, § 10a BThPG, § 82a BF-DO, 
§ 107a LDG, § 116a LLDG, § 44m BezG, § 5h VfGG, § 4 Abs. 3 DorotheumsG und Art. 15 PRG 
1993): 

Die von den Betroffenen nur schwer nachvollziehbaren Regelungen über den Pensionssicherungs-
beitrag werden aufgehoben und der Pensionssicherungsbeitrag durch einen von Pensionsbezügen zu 
leistenden Beitrag ersetzt. Die Höhe dieses Beitrages entspricht mit 1,5% derjenigen des seit 1. Jänner 
1996 geltenden Pensionssicherungsbeitrages (PensSB-V 1996, BGBl. Nr. 72). 

Mit dieser Änderung wird auch der Grundsatz der Gleichwertigkeit der allgemeinen Pensionser-
höhungen und der Anpassungen der Pensionen in der Allgemeinen Sozialversicherung beseitigt. In 
Hinkunft gilt somit für die allgemeinen Erhöhungen der Beamtenpensionen ausschließlich die Pensi-
onsautomatik (§ 41 PG 1965). Art. XV Z 1 des Pensionsreform-Gesetzes 1993 wird demgemäß aufge-
hoben. 

Gemäß § 62c Abs. 2 PG treten weiters die Geschäftsordnung des Beirates für die Gleichwertigkeit 
der Pensionssysteme und die Pensionssicherungsbeitragsverordnung 1996 mit Ablauf des 31. März 
1996 außer Kraft. 

Die weiteren Änderungen betreffen Zitierungsanpassungen an die neue Beitragsregelung. 

Artikel 6 
Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Zu Art. 6 Z 1, 2, 3, 4 und 6 (§ 2c, § 5 Abs. 1a bis 1c, § 6 Abs. 3, § 6a Abs. 4 und § 18b BThPG): 
Auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Bestimmungen des BDG 1979, des PG 1965 und 

des NGZG wird verwiesen. 

Artikel 7 
Änderung des Richterdienstgesetzes 

Zu Art. 7 Z 1 bis 4 (§§ 68 und 68a RDG): 
Mit der Dienstzulage der Richteramtsanwärter und Richter sind alle zeit- und mengenmäßigen 

Mehrleistungen abgegolten. 50% der Dienstzulage gelten als Mehrleistungskomponente. Auf die 
gleichartigen Bestimmungen für Staatsanwälte im § 44 des Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

15
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Zu Art. 7 Z 5 (§ 89a RDG): 
Auf die Erläuterungen zu § 14 Abs. 6 BDG 1979 wird verwiesen. 

Artikel 9 
Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 

Zu Art. 9 Z 1 (§ 5 BLVG): 
Die geltende Sonderbestimmung für die Unterrichtserteilung an Schulen für Berufstätige, die als 

Abendschulen geführt werden, bewirkt eine Abgeltung, die im Vergleich zur Abgeltung der Unter-
richtserteilung an den übrigen Schulen zu unangemessenen Ergebnissen führt, weil der lehrverpflich-
tungsrechtliche Aufwertungsfaktor (3 : 5) höher ist, als es der Mehrbelastung im Unterricht an Schulen 
für Berufstätige in der gebotenen Gesamtbetrachtung der Besonderheiten dieses Schulbereiches ent-
spricht. Es soll daher der Aufwertungsfaktor auf 3 : 4, für den (nur an Samstagen vorgesehenen) Vor-
mittagsunterricht jedoch auf 1 : 1 umgestellt werden. Mit der aus dieser Bewertung resultierenden Ab-
geltung ist den Besonderheiten des Unterrichtes an Schulen für Berufstätige umfassend Rechnung ge-
tragen. 

Im Sinne der Gleichbehandlung soll der Unterricht an den als Schulen für Berufstätige geführten 
Lehrgängen und Kollegs der Bildungsanstalten, die zur Zeit der Verabschiedung des Bundesleh-
rer-Lehrverpflichtungsgesetzes schulorganisatorisch noch nicht vorgesehen waren, in die Regelung 
einbezogen werden. 

Zu Art. 9 Z 2 und 3 (§ 7 Abs. 1 und 3 BLVG): 

Im Sinne einer weiteren Zurückdrängung von Mitwirkungsbefugnissen soll die im § 7 Abs. 3 des 
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes (BLVG) vorgesehene Bindung des Ressortministers an das 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler bei der Festlegung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung für 
neue Unterrichtsgegenstände entfallen. Durch diese Maßnahme können Abläufe gestrafft und die Ei-
genverantwortlichkeit des Ressorts gestärkt werden. Übergreifende Koordinierungsinteressen stehen 
dieser Veränderung nicht entgegen, weil sich die aufeinander abzustimmenden Vorgänge im wesentli-
chen auf ein Ressort konzentrieren. Mit der Beseitigung der Mitwirkungskompetenz im § 7 Abs. 1 
BLVG kann auch die Regelung im § 7 Abs. 3, die Ausnahmen von der Einvernehmensbindung betrifft, 
als obsolet entfallen. 

Die vorgeschlagene Neuregelung soll mit zwei Jahren befristet sein. Am Ende dieses Beobach-
tungszeitraumes wird über eine Verlängerung zu entscheiden sein. Im Zuge der Evaluierung wird unter 
anderem zu prüfen sein, wie sich die Verteilung der Lehrerwochenstunden (unterrichtliche Verwen-
dung) auf die einzelnen Lehrverpflichtungsgruppen entwickelt hat. Diese Verteilung stellt sich (für den 
Ressortbereich Unterricht) zum 1. Mai 1995 wie folgt dar: 
Lehrverpflichtungsgruppe I ...................................................................................................... 41,825% 
Lehrverpflichtungsgruppe II ....................................................................................................  8,532% 
Lehrverpflichtungsgruppe III ................................................................................................... 24,300% 
Lehrverpflichtungsgruppe IV ...................................................................................................  5,555% 
Lehrverpflichtungsgruppe IVa ................................................................................................. 11,858% 
Lehrverpflichtungsgruppe IVb .................................................................................................  0,900% 
Lehrverpflichtungsgruppe V ....................................................................................................  1,850% 
Lehrverpflichtungsgruppe Va ..................................................................................................  5,136% 
Lehrverpflichtungsgruppe VI ...................................................................................................  0,043% 

Der Entfall der Mitwirkung des Bundeskanzlers bei der Festlegung des Ausmaßes der Lehrver-
pflichtung für neue Unterrichtsgegenstände ändert nichts an der notwendigen Einvernehmensherstel-
lung mit dem Bundesminister für Finanzen gemäß § 14 Abs. 4 des Bundeshaushaltsgesetzes vor Erlas-
sung einer Verordnung, die Auswirkungen auf den Bundeshaushalt hat. Sollte sich daher durch eine 
Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten bzw. des Bundesminis-
ters für Land- und Forstwirtschaft die Einstufung von Unterrichtsgegenständen in der Weise ändern, 
daß die neue Relation der Wertigkeit der Unterrichtsgegenstände zu Mehrkosten führt, wird daher auch 
weiterhin das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betreffend eine solche Maßnahme 
herzustellen sein. 
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Zu Art. 9 Z 4 (§ 8 Abs. 4 BLVG): 

Aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Lehrers liegen, kann die Lehrverpflichtung 
 – bei Bundeslehrern auf die Hälfte und 
 – bei Landeslehrern bis auf die Hälfte 
herabgesetzt werden. Die flexiblere Gestaltungsmöglichkeit bei den Landeslehrern wird auf die Bundes-
lehrer übertragen. 

Zu Art. 9 Z 5 (§ 8 Abs. 5 BLVG): 

Hier wird die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte aus gesundheitlichen 
Gründen, die in der Person des Lehrers gelegen sind, auf maximal zwei Jahre begrenzt. Auf die Aus-
führungen zu § 207 BDG 1979 und zu § 13 Abs. 10a des Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

Artikel 10 
Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 

Zu Art. 10 Z 1, 2, 4 und 5 (§ 12 Abs. 1 und 5, § 14 Abs. 1 Z 1 und § 44 Abs. 4 LDG): 
Wegfall der automatischen Ruhestandsversetzung nach zwei Jahren einer Herabsetzung der Lehr-

verpflichtung aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Landeslehrers gelegen sind, und 
Begrenzung dieser Herabsetzung mit maximal zwei Jahren. Auf die Erläuterungen zu § 207 BDG 1979 
und zu § 13 Abs. 10a des Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

Zu Art. 10 Z 3 (§ 12 Abs. 6 LDG 1984): 
Auf die Erläuterungen zu § 14 Abs. 6 BDG 1979 wird verwiesen. 

Zu Art. 10 Z 7 (§ 115b Abs. 2 LDG): 
Übergangsbestimmung zu den Änderungen bei der Herabsetzung der Lehrverpflichtung des Lan-

deslehrers aus gesundheitlichen Gründen. Auf die Erläuterungen zu § 236a Abs. 2 BDG 1979 wird 
verwiesen. 

Artikel 11 
Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 

Zu Art. 11 Z 1, 2, 4 und 5 (§ 12 Abs. 1 und 5, § 14 Abs. 1 Z 1 und § 44 Abs. 4 LLDG): 
Wegfall der automatischen Ruhestandsversetzung nach zwei Jahren einer Herabsetzung der Lehr-

verpflichtung aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des land- und forstwirtschaftlichen Lan-
deslehrers gelegen sind, und Begrenzung dieser Herabsetzung mit maximal zwei Jahren. Auf die Erläu-
terungen zu § 207 BDG 1979 und zu § 13 Abs. 10a des Gehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

Zu Art. 11 Z 3 (§ 12 Abs. 6 LLDG): 
Auf die Erläuterungen zu § 14 Abs. 6 BDG 1979 wird verwiesen. 

Zu Art. 11 Z 7 (§ 121c Abs. 2 LLDG): 
Übergangsbestimmung zu den Änderungen bei der Herabsetzung der Lehrverpflichtung des land- 

und forstwirtschaftlichen Landeslehrers aus gesundheitlichen Gründen. Auf die Erläuterungen zu 
§ 236a Abs. 2 BDG 1979 wird verwiesen. 

Artikel 12 
Änderung des Bezügegesetzes 

Zu Art. 12 Z 1 bis 3 und 6 (§ 26 Abs. 1, § 37, § 44c Abs. 1 und § 49 des Bezügegesetzes): 
Auf die Erläuterungen zu § 4 Abs. 3 bis 5 und § 62c des Pensionsgesetzes 1965 wird verwiesen. 
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Artikel 13 
Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 

Zu Art. 13 Z 1 und 2 (§ 5b Abs. 2 und § 5c Abs. 1 VfGG): 
Auf die Erläuterungen zu § 4 Abs. 3 bis 5 und § 62c des Pensionsgesetzes 1965 wird verwiesen. 

Anstelle der Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit oder Ausübung einer politischen Funktion 
tritt im Bereich des VfGG die Amtsenthebung wegen Unvereinbarkeit (Art. 147 Abs. 4 B-VG) oder 
wegen Untauglichkeit zur Erfüllung der Amtspflicht durch körperliche oder geistige Gebrechen (§ 10 
Abs. 1 lit. a und d VfGG). 

An sich liegt die (dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter vergleichbare) Altersgrenze für Mitglie-
der des Verfassungsgerichtshofes nach Art. 147 Abs. 6 B-VG beim vollendeten 70. Lebensjahr; eine 
Übernahme dieser Altergrenze in die Bestimmungen über die Kürzung der Ruhe(Versorgungs)bezüge 
würde jedoch zur Folge haben, daß auch lange nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Amtes entho-
bene Mitglieder sowie deren Hinterbliebene noch erhebliche Abschläge in Kauf zu nehmen hätten. Zur 
Vermeidung dieses Ungleichgewichts wird in Analogie zum Beamtenpensionsrecht auf die Vollendung 
des 60. Lebensjahres abgestellt. 

Artikel 16 
Änderung des Karenzurlaubsgeldgesetzes 

Zu Art. 16 Z 1 und 6 (§ 2 Abs. 3 und § 12 Abs. 5 KUG): 
Der verwendete Begriff „Einkünfte“ ist mehrdeutig. Eine Klarstellung wird deshalb dahin gehend 

getroffen, daß auf den Einkommensbegriff gemäß § 36a AlVG verwiesen wird. 

Zu Art. 16 Z 2, 3 und 4 (§ 4, § 6, § 7 Abs. 1 und 2 KUG): 
§ 4 sieht vor, daß der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld mit der Erreichung des 18. Lebensmonates 

des Kindes begrenzt ist. 
Nach dem 18. Lebensmonat bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes besteht der 

Anspruch auf Karenzurlaubsgeld nur dann, wenn beide Elternteile Karenzurlaubsgeld beanspruchen, 
wobei ein Elternteil mindestens drei Monate Karenzurlaub konsumieren muß. 

Bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres gebührt Karenzurlaubsgeld auch im Falle eines Ver-
hinderungskarenzurlaubes gemäß MSchG oder EKUG, jedoch nicht für den Fall, daß der andere El-
ternteil sich in Haft befindet. 

Zu Art. 16 Z 5 (§ 12 Abs. 2 KUG): 
Bei Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung nach Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes 

gebührt Karenzurlaubsgeld bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres, wenn nur ein Elternteil Ka-
renzurlaubsgeld beansprucht. 

Bezieht jedoch auch der zweite Elternteil mindestens drei Monate lang Karenzurlaubsgeld, so be-
steht der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. 

Ein Wechsel der Elternteile kann nur erfolgen, nachdem ein Elternteil mindestens drei Monate 
lang Karenzurlaubsgeld bezogen hat. 

Zu Art. 16 Z 7 (§ 13 Abs. 1 KUG): 
Nimmt nur ein Elternteil Teilzeitbeschäftigung – ohne Konsumierung von Karenzurlaub – in An-

spruch, gebührt Karenzurlaubsgeld höchstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. 

Zu Art. 16 Z 8 (§ 14 Abs. 1 Z 4 KUG): 
Auf Adoptiv- und Pflegeeltern sollen die Regelungen über alleinstehende, verheiratete und nicht 

alleinstehende Elternteile gleichfalls anwendbar sein. Durch die Änderung wird auch festgelegt, daß 
auch Adoptiveltern nur bei geringem Einkommen den Zuschuß zum Karenzurlaubsgeld erhalten und 
daß die gleichen Rückzahlungsmodalitäten wie für verheiratete Elternteile gelten. 
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Zu Art. 16 Z 9 (§ 15 Abs. 2 KUG): 
Es soll sichergestellt werden, daß nur die Elternteile den Zuschuß erhalten, deren Ehepartner er-

wiesenermaßen für den Unterhalt des Kindes nicht sorgt, wofür ein getrennter Haushalt allein noch 
nicht ausreicht. 

Zu Art. 16 Z 10 (§ 19 Abs. 2 KUG): 
Die Regelung stellt lediglich eine Klarstellung dar. 

Zu Art. 16 Z 11 (§ 31 Abs. 5 KUG): 
Derzeit endet der Anspruch auf Sonderkarenzurlaubsgeld mit der Vollendung des dritten Lebens-

jahres des Kindes. Da der Zeitpunkt des Endes des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld durch die Neu-
regelung unterschiedlich sein kann, gebührt das Sonderkarenzurlaubsgeld nicht in jedem Fall bis zum 
dritten Lebensjahr. Der Anspruch soll aber wie bisher maximal für ein Jahr gewährt werden. 

Artikel 17 
Bundesgesetz über eine Einmalzahlung für den öffentlichen Dienst in den Jahren 1996 und 1997 

Zu Art. 17: 
Das Verhandlungskomitee der Gebietskörperschaften und der Verhandlungsausschuß der Gewerk-

schaften des öffentlichen Dienstes haben am 16. Februar 1996 für die Laufzeit vom 1. April 1996 bis 
zum 31. Dezember 1997 folgendes Gehaltsabkommen erzielt: 

Die vom Abkommen erfaßten öffentlich Bediensteten erhalten am 1. April 1996 eine Einmalzah-
lung von 2 700 S und am 1. Februar 1997 eine weitere Einmalzahlung von 3 600 S. Teilbeschäftigten 
und Pensionisten gebührt ein aliquoter Teil dieses Betrages. Das Abkommen gilt auch für Teilnehmer 
an der Eignungsausbildung. 

§ 1 regelt den Anspruch auf die am 1. April 1996 gebührende Einmalzahlung, § 2 den Anspruch 
auf die am 1. Februar 1997 gebührende Einmalzahlung. Voraussetzung für den Anspruch ist, daß die 
betreffende Person am jeweiligen Stichtag dem Kreis der in den §§ 1 oder 2 (bei Pensionisten in Ver-
bindung mit § 3) Anspruchsberechtigten angehört und (zB als Bediensteter) an diesem Tag auch An-
spruch auf Bezüge hat, sich also nicht etwa auf Karenzurlaub befindet. Wie lange der Anspruch auf 
Bezüge, auf Pension usw. schon besteht oder wie lange er noch bestehen wird, ist für den Anspruch auf 
die Einmalzahlung unmaßgeblich; ein Ausscheiden aus dem Bundesdienst nach Anfall der Einmalzah-
lung bewirkt somit keine Kürzung. 

Im § 1 Z 1 und im § 2 Z 1 sind unter „Vertragsbediensteten“ alle Bundesbediensteten zu verstehen, 
auf die das Vertragsbedienstetengesetz 1948 anzuwenden ist. 

Gemäß § 3 Abs. 2 sind die Bestimmungen über die Einmalzahlung nicht auf Ansprüche nach dem 
Bezügegesetz oder dem Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 anzuwenden, auch wenn diese auf Bestim-
mungen des Pensionsgesetzes 1965 verweisen. Wer also zB einen Pensionsanspruch auf Grund des 
Bezügegesetzes, aber keinen Pensionsanspruch als Beamter des Ruhestandes oder als Hinterbliebener 
nach einem Beamten nach dem Pensionsgesetz 1965 oder einen sonstigen Anspruch gemäß den §§ 1 
und 2 dieses Bundesgesetzes hat, hat keinen Anspruch auf Einmalzahlung. 

Nach § 4 gebührt der Anspruch auf Einmalzahlung nur im aliquoten Ausmaß, wenn sich der Be-
dienstete am Stichtag in Teilbeschäftigung befindet. 

Nach § 5 ist die Einmalzahlung der Pensionisten aliquot zu kürzen, wenn der dem Anspruch 
zugrundeliegende Ruhegenuß von einer geringeren als der vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage oder 
der Versorgungsanspruch nicht mit dem höchsten erreichbaren Prozentsatz vom Ruhegenuß (im Falle 
eines Versorgungsgenusses des überlebenden Ehegatten somit bei einem der Versorgung zugrundelie-
genden Prozentsatz von 40 bis 59,999) bemessen wurde. Weiters bewirkt das Nichterreichen der für den 
Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß im Ausmaß der Ruhegenußbemessungsgrundlage erforderli-
chen Gesamtdienstzeit eine Aliquotierung der Einmalzahlung. 

Beispiel: Pensionsantritt im Alter von 56 Jahren und 3 Monaten zum 1. Jänner 1997; die ruhege-
nußfähige Gesamtdienstzeit beträgt 32 Jahre und 5 Monate. Die Ruhegenußbemessungsgrundlage be-
trägt 72,5% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges, der Ruhegenuß gebührt im Ausmaß von 94,5% der 
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Ruhegenußbemessungsgrundlage und somit im Ausmaß von 85,64% der „vollen“ Ruhegenußbemes-
sungsgrundlage im Ausmaß von 80% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges. Die Einmalzahlung zum 
1. Februar 1997 beträgt daher 2 466,43 S. 

Gemäß § 6 Abs. 1 sind von den Einmalzahlungen weder Sozialversicherungsbeiträge noch allfälli-
ge Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu entrichten. Eine entsprechende Bestimmung für Pensionsbei-
träge ist nicht erforderlich, da die Einmalzahlungen im § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 ohnehin nicht 
unter den pensionsbeitragspflichtigen Bezügen angeführt sind; dasselbe gilt für den Pensionssiche-
rungsbeitrag bzw. (bezüglich der Einmalzahlung am 1. Februar 1997) den Beitrag gemäß § 13a PG 
1965. Ebenso sind entsprechende Bestimmungen für Wohnbauförderungsbeiträge und Arbeiterkam-
merumlage entbehrlich, da diesen lediglich die allgemeine Beitragsgrundlage nach § 44 ASVG 
zugrunde zu legen ist, die nur laufende Bezüge – und nicht Einmalbezüge – umfaßt. 

Soweit die anderen Gebietskörperschaften für ihre Bediensteten und deren Hinterbliebene gleichar-
tige Einmalzahlungen leisten, sollen diese Zahlungen aus Gründen der Gleichbehandlung ebenso bei-
tragsfrei gestellt werden wie die Einmalzahlungen für Bundesbedienstete und deren Hinterbliebene. 
Aus Kompetenzgründen kann eine solche Anordnung nur durch Bundesgesetz getroffen werden. § 6 
Abs. 2 enthält daher eine entsprechende Regelung. 

§ 7 Abs. 1 regelt den Auszahlungstermin der Einmalzahlungen. Maßgebend ist hiefür der Auszah-
lungstermin für die für den betreffenden Monat gebührenden laufenden Bezüge, Pensionen u. dgl. 

Da die Einmalzahlung gemeinsam mit den laufenden Bezügen, Pensionen u. dgl. ausbezahlt wird, 
soll sich die für die Auszahlung allgemein geltende Rundungsregel gemäß § 7 Abs. 2 nicht auf die 
laufenden Bezüge, Pensionen u. dgl., sondern auf den Gesamtbetrag (laufende Bezüge, Pensionen 
u. dgl. einschließlich der Einmalzahlung) erstrecken. 

Ansonsten wirken sich die Einmalzahlungen gemäß § 7 Abs. 3 auf die laufenden Bezüge, Pensio-
nen u. dgl. besoldungsrechtlich nicht aus. Sie sind damit weder in die Bemessungsbasis einer Sonder-
zahlung, noch in die Bemessungsbasis von Überstundenvergütungen u. dgl. einzubeziehen. 

Die Einmalzahlung gilt gemäß § 7 Abs. 4 als Sonderzahlung im Sinne des § 26 Abs. 4 lit. a PG 
1965; sie hat damit keine Auswirkung auf die Höhe der Ergänzungszulage. 

§ 8 erweitert den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes auf Landeslehrer, Landesvertragsleh-
rer, land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer und land- und forstwirtschaftliche Landesvertragsleh-
rer. Pensionsberechtigte Hinterbliebene nach Landeslehrern und land- und forstwirtschaftlichen Lan-
deslehrern sind von der Umschreibung im § 1 und § 2 unmittelbar erfaßt. 

§ 9 enthält die übliche Dynamik-Klausel, § 10 regelt die Vollziehung dieses Bundesgesetzes. 

Artikel 18 
Änderung des Parteiengesetzes 

Die jährlich auszuzahlende Förderung an die im Nationalrat vertretenen politischen Parteien wird 
im Jahr 1996 im Vergleich zu der nach dem geltenden Parteiengesetz geltenden Summe um 10% auf 
201 718 700 Schilling gekürzt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Summe der in § 2 Abs. 3 und 4 des 
Parteiengesetzes vorgesehenen mit der Steigerung des Verbraucherpreisindex im Jahr 1995 valorisier-
ten Beträgen abzüglich 10%. Auch im Jahr 1997 bleibt es bei derselben Förderungsgesamtsumme, die 
Valorisierung soll erst wieder im Jahr 1998 einsetzen. 

Die Wahlwerbungskosten-Beiträge gemäß den §§ 2a und 2b bleiben davon unberüht. 
Anzumerken ist, daß die einzelnen im Nationalrat vertretenen Parteien im Jahr 1996 im Vergleich 

zu 1997 etwas geringere Beträge erhalten werden, weil anläßlich der Nationalratswahl 1995 die wahl-
werbende Gruppe „Bürgerinitiative NEIN zur EU – Austritt jetzt“ 1,1% der Stimmen erreicht und da-
mit einen Anspruch auf Parteienförderung gemäß § 2 Abs. 2 lit. c des Parteiengesetzes erworben hat. 
Diese Förderung, die 2 249 960,91 Schilling beträgt, ist im ersten Quartal nach der Wahl auszuzahlen, 
sie belastet daher den Parteienförderungs-Ansatz des Jahres 1996. 

Artikel 19 
Änderung des Bundesgesetzes über die Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik 1984 

Die Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit der politischen Parteien wird im Jahre 1996 
um 10% gekürzt und wird sich im Jahre 1997 als Folge der etwas höheren Einmalzahlung für öffentlich 
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Bedienstete (3 600 S p. a. statt 2 700 S p. a.) nur vernachlässigbar erhöhen. Diese Förderung besteht 
gemäß § 2 Abs. 2 und 4 des Bundesgesetzes über die Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizis-
tik 1984 aus einem Grundbetrag, einem Zusatzbetrag und den Förderungsmitteln für internationale 
politische Bildungsarbeit. Der Grundbetrag entspricht gegenwärtig dem Jahresbruttobezug von fünf 
ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren der 10. Gehaltsstufe und von sieben Vertragsbediens-
teten der Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 20, jeweils einschließlich der Sonderzahlungen. Um 
eine 10%ige Kürzung zu erreichen, werden diese Gehaltsansätze durch solche von Universi-
täts(Hochschul)professoren der 8. Gehaltsstufe und von Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe b, 
Entlohnungsstufe 17 ersetzt. 

Als Zusatzbetrag erhalten nach der gegenwärtig geltenden Regelung die Rechtsträger der politi-
schen Bildung für jeden Abgeordneten der nominierenden politischen Partei ein Drittel des oben ge-
nannten Jahresbruttobezuges eines ordentlichen Universitäts(Hochschul)professors. Diese Regelung 
kann nicht aufrechterhalten werden, weil sie zu einer überproportionalen Kürzung der Förderungsmittel 
führen würde. Es liegt in der Natur der Gehaltsansätze der öffentlich Bediensteten, daß sich die einzel-
nen Steigerungsstufen nicht in 10%igen Sprüngen verwirklichen lassen und daß daher eine Kürzung im 
genannten Ausmaß nicht unbedingt im selben Gehaltsschema verwirklichbar ist. Die Neuregelung sieht 
daher vor, daß der Zusatzbetrag, der dem Rechtsträger für jeden Abgeordneten der nominierenden poli-
tischen Partei gebührt, ein Jahresbruttobezug eines Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe c, 
Entlohnungsstufe 15, einschließlich der Sonderzahlungen, sein soll. Der so gebildete Betrag kommt 
einem um 10 vH verminderten Zusatzbetrag am nächsten. 

Im Hinblick darauf, daß die zusätzlichen Förderungsmittel für internationale politische Bildungs-
arbeit mit 40 vH der gemäß § 2 Abs. 2 gebührenden Förderungsmittel zu bemessen sind, ergibt sich die 
Kürzung automatisch und ist diesbezüglich eine Gesetzesänderung nicht erforderlich. 

Artikel 20 
Bundesgesetz betreffend die Finanzierung von Bundesstraßen (Bundesstraßen- 

finanzierungsgesetz 1996) 

Zu § 1: 
Im Abs. 1 dieser Gesetzesstelle wird zunächst der Grundsatz der Einführung einer fahrleistungs-

abhängigen Maut festgelegt, wobei der Anwendungsbereich unter Rücksichtnahme auf die Richtli-
nie 93/89/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über die Besteuerung bestimmter Kraftfahrzeuge zur 
Güterbeförderung sowie die Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren für bestimmte Verkehrswe-
ge durch die Mitgliedstaaten [CELEX-Nr. 393L0089] festgelegt wird. Dies unter Berücksichtigung des 
Umstandes, daß bei Verwirklichung eines automatischen Mautsystems die Behandlung von Güterkraft-
fahrzeugen und anderen Kraftfahrzeugen kaum getrennt erfolgen kann. 

In den Absätzen 2 bis 4 wird die Festlegung der Bundesstraßenstrecken, für die erstmals eine Maut 
einzuheben ist, und ihrer Mautstellen festgelegt und die Möglichkeit der Übertragung der für die Um-
setzung erforderlichen Aufgaben an Dritte. 

Zu § 2: 
Die Umsetzung der fahrleistungsabhängigen Bemautung von Kraftfahrzeugen soll in zwei Stufen 

erfolgen. 
Diese Maßnahme soll die technisch aufwendige Einführung eines automatischen Mautsystems er-

leichtern. Vorgezogen wird die Bemautung jener Kraftfahrzeuge, die von einem automatischen Erken-
nungssystem auf Grund ihrer Merkmale als Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 
Tonnen erkennbar sind. Die für die Einführung im Gesetz genannten Zeiträume gelten unter der Vor-
aussetzung, daß innerhalb dieser Zeiträume die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden 
können, um die Abwicklung der Bemautung zu gewährleisten. 

Zu § 3: 
Die Gestaltung und die Festsetzung der Mauttarife werden einer Verordnung vorbehalten, wobei 

sich die Höhe dieser Tarife nach den streckenbezogenen Kosten, den von den Kraftfahrzeugen ausge-
henden Belastungen und der vom Kraftfahrzeugbenützer gewählten Art der Mautentrichtung richtet. 
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Zu § 4: 
Die Mauteinhebung soll mit Hilfe elektronischer Einrichtungen möglichst reibungslos, ohne Be-

einträchtigung der Flüssigkeit des Verkehrs, erfolgen. 

Zu § 7: 
Vor der tatsächlichen Umsetzung der fahrleistungsabhängigen Maut wird als Zwischenlösung eine 

zeitabhängige Maut für Kraftfahrzeuge und deren Anhänger mit einem höchst zulässigen Gesamtge-
wicht von unter 12 Tonnen vorgesehen. Diese Maut ist durch Anbringen einer Mautvignette zu entrich-
ten, deren Preis für ein- und mehrspurige Kraftfahrzeuge unter Berücksichtigung der von ihnen gezo-
genen Anhänger und ihres höchst zulässigen Gesamtgewichtes sowie ihrer Gültigkeitsdauer unter-
schiedlich gestaltet ist. 

Desweiteren wird dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten die Ermächtigung er-
teilt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Regelungen zu treffen, die einen begüns-
tigten Erwerb von Mautkarten der Bundesstraßengesellschaften durch einen Vigenettenwerber bzw. 
Vignettenbesitzer ermöglichen. 

Zu § 9: 
Die Einnahmen aus den zeitabhängigen Mauten sind von den Einhebungsberechtigten an den 

Bund abzuführen. Die Gesetzesstelle sieht eine Zweckbindung für jenen Teil der Einnahmen vor, der 
vorwiegend aus den zeitabhängigen Mauten für Motorräder und PKW resultiert. 

Zu den §§ 11 bis 13: 
Um eine Kontrolle des Anbringens der vorgeschriebenen Mautvignetten sicherzustellen, wird ei-

nerseits die Betrauung von eigenen Mautkontrollorganen mit der Überwachungsaufgabe vorgesehen 
und werden andererseits notwendige Strafbestimmungen geschaffen, um sicherzustellen, daß in einem 
Verwaltungsstrafverfahren Übertretungen der Mautordnung geahndet werden können. 

Artikel 21 
Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 

Zu Art. 21 Z 1 (§ 4 Abs. 1): 
Auf Grund der Schwierigkeit der Abgrenzung der notwendigen Betreuungsmaßnahmen von ge-

sunden und behinderten Kindern wurde im Bundespflegegeldgesetz die Vollendung des dritten Lebens-
jahres als Altersgrenze für die Gewährung von Pflegegeld festgesetzt. Die ärztliche Begutachtungspra-
xis hat jedoch gezeigt, daß gravierende Behinderungen bereits bei jüngeren Kindern einen feststellbaren 
Mehraufwand an Pflege gegenüber einem gleichaltrigen motorisch und geistig „normal entwickelten“ 
Kind bewirken können. 

Nach der Feststellung des Ausmaßes der Pflegebedürftigkeit als grundsätzliche Voraussetzung sind 
als maßgebliche Kriterien für die Feststellung des Vorliegens einer besonderen Härte die persönlichen, 
wirtschaftlichen und familiären Umstände des pflegebedürftigen Kindes heranzuziehen. So werden 
abgesehen vom außergewöhnlichen Pflegeaufwand gegenüber einem gleichaltrigen gesunden Kind auch 
die Einkommens- und wirtschaftlichen Verhältnisse des Pflegebedürftigen und der unterhaltspflichtigen 
Angehörigen zu berücksichtigen sein. 

Durch diese Änderung soll auch die derzeit bestehende Versorgungslücke zwischen dem Ende des 
Karenzgeldbezuges und dem dritten Lebensjahr (Gewährung von Pflegegeld) geschlossen und somit die 
Betreuung von schwerbehinderten Kindern im vertrauten familiären Umfeld gewährleistet werden. 

Zu Art. 21 Z 2 und 11 (§ 5 sowie § 47 Abs. 1): 
Als budgetbegleitende Maßnahme ist vorgesehen, den Betrag des Pflegegeldes in der Stufe 1 mit 

monatlich 2 000 S festzusetzen. Diese Kürzung scheint vertretbar, da der Stundensatz in der Stufe 1 in 
Relation zu jenen der Stufen 2 bis 4 der günstigste ist, obwohl in der Stufe 1 die „billigeren“ Hilfsver-
richtungen überwiegen. 
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Dabei wäre allerdings auf wohlerworbene Rechte Bedacht zu nehmen und eine Kürzung der vor 
Inkrafttreten dieser Novelle zuerkannten Pflegegelder zu vermeiden. Ebenso soll das Pflegegeld der 
Stufe 1 bei Zutreffen der Voraussetzungen in der bisherigen Höhe gewährt werden, wenn der Antrag 
bereits vor dem 1. Mai 1996 eingebracht wurde, die Zuerkennung des Pflegegeldes aber erst nach die-
sem Zeitpunkt erfolgte. 

Zu Art. 21 Z 3, 4, 9 und 11 (§ 9 Abs. 1 und Abs. 3 Z 2, § 25 Abs. 1 sowie § 47 Abs. 2): 
Das Pflegegeld soll künftig frühestens mit dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten ge-

währt bzw. erhöht werden. Weiters soll normiert werden, daß der Anspruch auf Pflegegeld mit dem 
Todestag des Anspruchsberechtigten erlischt und eine Aliquotierung des Pflegegeldes im Todesmonat 
erfolgt. 

Zu Art. 21 Z 5 (§ 12): 
Da im Rahmen einer Anstaltspflege regelmäßig umfassende Betreuungs- und Hilfsmaßnahmen für 

Pflegebedürftige gewährleistet sind, wird bei stationärem Aufenthalt in einer Krankenanstalt ein Ruhen 
des Pflegegeldes bereits ab dem Tag, der auf die Aufnahme folgt, als sachlich gerechtfertigt angesehen. 
Diese Neuregelung soll dann gelten, wenn die Aufnahme in eine Krankenanstalt ab 1. Mai 1996 er-
folgt. Das Pflegegeld soll ab dem Entlassungstag weitergeleistet werden. 

Nach den seitens des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversicherungsträger erstellten 
Statistiken (Statistisches Handbuch 1994) befindet sich im Durchschnitt jeder dritte Bezieher einer 
Alterspension 13 Tage jährlich in Krankenhausbehandlung. Bei Beziehern von Pflegegeld ist auf Grund 
der Altersstruktur sowie der schwerwiegenderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen von häufigeren, 
insbesondere auch längeren Krankenhausaufenthalten auszugehen. 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll weiters klargestellt werden, daß der Anspruch auf Pfle-
gegeld auch dann ruht, wenn die Kosten von einer Krankenfürsorgeanstalt übernommen werden. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird den Trägern der Krankenversicherung, der Unfallversi-
cherung und den Krankenfürsorgeanstalten eine Meldepflicht übertragen. Die Meldepflicht der Träger 
der Unfallversicherung besteht insoweit, als diese im Rahmen der Unfallheilbehandlung die Kosten 
tragen. 

Haben Bezieher von Pflegegeld trotz des stationären Aufenthaltes pflegebedingte Kosten zu tragen, 
die sich aus einem zumindest der Unfallversicherungspflicht unterliegenden Dienstverhältnis mit einer 
Pflegeperson ergeben, ist durch die Ausnahmebestimmung im zweiten Absatz der Weiterbezug des 
Pflegegeldes bis zum Beginn der fünften Woche wie bisher gesichert. 

Da im Falle der Unterbringung eines Impfgeschädigten in einer Krankenanstalt, einem Pflegeheim 
oder einer ähnlichen Anstalt, die mit der Gewährung der vollen Verpflegung verbunden ist, die Kosten 
der Bund trägt, soll der Anspruch auf Pflegegeld zur Vermeidung von Doppelversorgungen auch in 
diesen Fällen ruhen. 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll geregelt werden, daß das Pflegegeld auch während der 
Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechts-
brecher (gemäß § 21 Abs. 2 StGB), in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher (§ 22 
StGB) oder in einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter (§ 23 StGB) ruht. 

Zu Art. 21 Z 6 und 11 (§ 13 Abs. 1 und § 47 Abs. 3): 
Die Erfahrungen bei der Durchführung des Bundespflegegeldgesetzes haben gezeigt, daß die pfle-

gebedürftige Person im Falle einer Heimunterbringung grundsätzlich nur mehr sehr geringe Kosten für 
pflegebedingte Mehraufwendungen hat. Das Taschengeld soll daher künftig zur Vermeidung von Dop-
pelversorgungen auf 10 vH der Stufe 3 (monatlich 569 S) gekürzt werden. 

Diese Regelung soll jedoch nicht für jene Fälle gelten, in denen der Anspruchsübergang gemäß 
§ 13 BPGG bereits vor Inkrafttreten der gegenständlichen Novelle erfolgt ist. 

Zu Art. 21 Z 7 (§ 14a): 
In Fällen, in denen einem Bezieher von Pflegegeld rückwirkend eine nach § 7 BPGG anzurech-

nende pflegebezogene Geldleistung (zB Pflege- oder Blindenzulage, Erhöhungsbetrag der Familienbei-
hilfe für erheblich behinderte Kinder) zuerkannt wird, ist diese Leistung ab dem Anfallszeitpunkt zu 
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berücksichtigen und der Auszahlungsbetrag des Pflegegeldes entsprechend neu zu berechnen. Daraus 
ergibt sich für den rückliegenden Zeitraum ein zu Unrecht empfangener Pflegegeldbetrag, dem eine 
Nachzahlung der zweiten wegen Pflegebedürftigkeit gewährten Leistung gegenübersteht. 

Die vorgeschlagene Regelung soll es ermöglichen, daß die Nachzahlung der anrechenbaren Geld-
leistung in der Höhe auf den Bund oder den Träger der Sozialversicherung übergeht, als für denselben 
Zeitraum das Pflegegeld nicht mehr gebührt hat. Auf diese Weise wird das Verfahren zur Hereinbrin-
gung ungebührlich bezogener Pflegegelder wesentlich vereinfacht. Der Anspruchsübergang findet al-
lerdings nur dann statt, wenn er vom Entscheidungsträger zumindest dem Grunde nach rechtzeitig 
geltend gemacht wurde. 

Zu Art. 21 Z 8 und Z 11 (§ 17 und § 47 Abs. 4): 
Für die Auszahlung des Pflegegeldes gelten schon bisher die für die Auszahlung der Grundleistun-

gen (zB Pensionen, Renten) maßgeblichen Bestimmungen. Der Auszahlungsmodus für manche dieser 
Leistungen soll geändert werden. So sollen zB die Pensionen nach dem ASVG ab Jänner 1997 monat-
lich im nachhinein ausgezahlt werden. Um zu vermeiden, daß es zu einer Unterbrechung der Auszah-
lung kommt, sehen die sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen eine Vorschußzahlung in Höhe 
der im Dezember 1996 gebührenden Pension (Rente) vor. Es erscheint daher erforderlich, auch in das 
BPGG eine entsprechende Regelung aufzunehmen. 

Zu Art. 21 Z 10 (§ 32): 
Durch die Aufnahme des Begriffes „Ermittlung“ wird auf Anregung des Datenschutzrates der Ter-

minologie des § 6 des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, entsprochen. 

Artikel 22 
Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes 

Zu Art. 22 Z 1 und 2 (§ 9 Abs. 2 und § 25): 
Für das Kalenderjahr 1996 beträgt die von Dienstgebern, welche ihrer Verpflichtung, begünstigte 

Behinderte einzustellen, nicht im gesetzlich geforderten Ausmaß nachkommen, zu bezahlende Aus-
gleichstaxe 1 960 S pro Monat und offener Pflichtstelle. Bei der Festsetzung der Ausgleichstaxe für das 
Jahr 1997 auf 1 990 S wurde auf das Ausmaß der Anpassungen der letzten Jahre sowie auf die zu er-
wartenden Verhältnisse im kommenden Jahr Bedacht genommen. 

Artikel 23 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Zu Art. 23 Z 1 und 2 (§§ 7 Abs. 1 bis 5): 
Durch die Neufassung des § 7 soll ein Element verstärkt werden, das dem Arbeitslosenversiche-

rungsgesetz immanent ist. Hier soll dem Aspekt, daß der Arbeitslose eine Arbeit aufnehmen kann und 
darf, verstärkt Rechnung getragen werden. Dies dadurch, daß ein neues Tatbestandsmerkmal „dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung steht“ festgelegt wird. In den neugeschaffenen Abs. 3 und 4 wird näher 
ausgeführt, was darunter zu verstehen ist. 

Einerseits soll es auch erforderlich sein, daß sich der Arbeitslose zur Aufnahme einer auf dem Ar-
beitsmarkt üblicherweise angebotenen zumutbaren Beschäftigung bereithält. Dies soll verhindern, daß 
Personen, die zB selbständig, aber unterhalb der Einkommensgrenzen des § 12 tätig sind, von dieser 
selbständigen Tätigkeit jedoch dermaßen zeitlich in Anspruch genommen werden, daß die Aufnahme 
einer Beschäftigung ausgeschlossen ist, Arbeitslosengeld erhalten. Auch diese Regelung soll die Nähe 
zum Arbeitsmarkt, die für den Bezug von Arbeitslosengeld gefordert wird, verstärken. 

Andererseits soll vermieden werden, daß Ausländer, die entweder keine Aufenthaltsberechtigung 
nach den einschlägigen Bestimmungen des Ausländerrechtes besitzen oder nur eine solche Aufent-
haltsberechtigung, die nicht zur Beschäftigungsaufnahme berechtigt, Arbeitslosengeld beziehen kön-
nen. Dies soll verhindern, daß Personen lediglich zum Bezug einer Leistung aus der Arbeitslosenversi-
cherung nach Österreich kommen und so in den Genuß von anschließenden Leistungen (wie zB solchen 
der Krankenversicherung) kommen. Dies ist auch deshalb notwendig, da auf Grund der Bestimmungen 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes das Arbeitsmarktservice rechtlich nicht in der Lage ist, die Ar-
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beitslosigkeit solcher Personen zu beenden. Weiters soll dadurch vermieden werden, daß Personen im 
Anschluß an eine legale Beschäftigung im Rahmen einer Saisonbeschäftigung nach dem Aufenthaltsge-
setz hier Arbeitslosengeld beziehen können, obwohl auch hier rechtlich nicht die Möglichkeit besteht, 
ihre Arbeitslosigkeit zu beenden. 

Die neue Regelung soll gewährleisten, daß insbesondere nur solche Ausländer, bei denen rechtlich 
die Möglichkeit besteht, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden, auch tatsächlich Arbeitslosengeld erhalten. 

Zu Art. 23 Z 3 (§ 10 Abs. 1): 
Der Verlust des Arbeitslosengeldes soll bei einer Arbeitsverweigerung nunmehr für sechs Wochen, 

bisher vier, eintreten. Bei wiederholter Verweigerung beträgt der Verlust acht Wochen. 

Zu Art. 23 Z 4 und Z 26 (§ 12 Abs. 3 lit. g und 26 Abs. 3 lit. e): 
Bei der schon bestehenden Regelung soll lediglich aus Gleichheitsgründen die Einkommensgrenze 

wie bei den übrigen Dienstnehmern auf die Geringfügigkeitsgrenze abgesenkt werden. 

Zu Art. 23 Z 5 (§ 12 Abs. 3 lit. h und i): 
Es sind vermehrt Fälle aufgetreten, in denen ein Arbeitnehmer beim selben Arbeitgeber von einem 

vollversicherten Dienstverhältnis in ein geringfügiges Dienstverhältnis wechselt und daneben Arbeits-
losengeld bezieht. Um diese Mißbrauchsmöglichkeit hintanzuhalten, soll in einem solchen Fall der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld ausgeschlossen sein. Wenn jedoch zwischen dem Vollarbeitsverhältnis 
und der geringfügigen Beschäftigung ein Zeitraum von mehr als einem Monat liegt, soll dennoch Ar-
beitslosengeld gebühren. 

Zu Art. 23 Z 6 (§ 12 Abs. 4): 
Mit dieser Bestimmung erfolgt eine bundeseinheitliche Festlegung des Zeitraumes von sechs Mo-

naten Beschäftigung und gleichzeitigem Studium, um als Werkstudent anerkannt zu werden. Bei einer 
sonstigen Ausbildung muß zumindest während der halben Ausbildungszeit eine Parallelität mit der 
Beschäftigung gegeben sein. 

Zu Art. 23 Z 7 und Z 42 (§§ 12 Abs. 5 und 40a): 
Durch diese Änderung soll ermöglicht werden, daß während einer Maßnahme der Nach- und Um-

schulung bzw. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auch Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe 
bezogen werden kann, wenn die Teilnahme im Auftrag des Arbeitsmarktservice erfolgt. Mit der Ände-
rung des § 40a wird gewährleistet, daß in einem solchen Fall die Bezieher von Arbeitslosengeld bzw. 
Notstandshilfe unfallversichert sind. 

Zu Art. 23 Z 8 (§ 12 Abs. 6 lit. c): 
Werkverträge können im Rahmen einer selbständigen Erwerbstätigkeit, aber auch als selbständige 

Arbeit ausgeübt werden. Bei den Bestimmungen, welche Tätigkeiten Arbeitslosigkeit ausschließen, soll 
daher die selbständige Arbeit als eigener Tatbestand angeführt werden. 

Zu Art. 23 Z 9 (§ 12 Abs. 6 lit. e): 
Weiters sind bei den Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit bzw. selbständiger Arbeit die 

Sozialversicherungsbeiträge als Werbungskosten hinzuzurechnen, da auch bei den Unselbständigen 
vom Bruttolohn inklusive Sozialversicherungsbeiträge ausgegangen wird. 

Zu Art. 23 Z 10 und 11 (§ 15): 
Die Erstreckung der Rahmenfristen des § 14 führt dazu, daß Personen, die schon längere Zeit vom 

Arbeitsmarkt abwesend waren, dennoch Arbeitslosengeld beziehen können. Um hier Mißbräuchen 
entgegenwirken zu können und Einsparungen zu erzielen, sollen die Rahmenfristerstreckungsgründe 
gestrafft und gekürzt werden. So sollen die Rahmenfristen grundsätzlich nur um drei Jahre länger wer-
den können (Abs. 1) und nur bei bestimmten Tatbeständen auch darüber hinaus (Abs. 2). 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext248 von 340



242 72 der Beilagen 

 

Zu Art. 23 Z 12 (§ 18 Abs. 5): 
Im Rahmen der Arbeitsstiftungen finden vor allem im grenznahen Bereich Schulungen und Aus-

bildungen im Ausland statt, die oft über drei Monate dauern. Um diese Ausbildung und die laufende 
Auszahlung des Schulungsarbeitslosengeldes zu ermöglichen. 

Zu Art. 23 Z 13 (§ 19 Abs. 1 lit. b): 
Beim Fortbezug des Arbeitslosengeldes kommt es immer wieder zu Fällen, wo Arbeitslose ihr 

Dienstverhältnis kurz unterbrechen, für kurze Zeit Arbeitslosengeld beziehen, um sich den Anspruch 
auf eine bestimmte Bezugsdauer zu wahren. Um solchen Mißbräuchen entgegenzuwirken, soll die Mög-
lichkeit des Fortbezuges gestrafft und eingeschränkt werden. So sollen nur mehr die Rahmenfristerstre-
ckungsgründe des (neuen) § 15 Abs. 2 den Fortbezug über drei Jahre hinaus ermöglichen. 

Zu Art. 23 Z 14 und 15 (§ 20 Abs. 2 und Abs. 5): 
Familienzuschläge sollen in Hinkunft nur für Angehörige, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich 

haben, gebühren. Der Familienzuschlag soll auch dann gebühren, wenn der Ehegatte (Lebensgefährte) 
ein volljähriges, jedoch behindertes Kind betreut (Z 16). 

Zu Art. 23 Z 16 und 17 (§ 21 Abs. 1 und 2): 
Das Arbeitslosengeld soll nunmehr auf Grundlage der beim Hauptverband der Österreichischen 

Sozialversicherungsträger vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen berechnet werden. Als Stichtag wur-
de der 1. Juli gewählt, da spätestens zu diesem Zeitpunkt die Jahresbeitragsgrundlagen beim Hauptver-
band vorliegen, und zwar auch dann, wenn der Dienstgeber die Beiträge nach dem Lohnsummenver-
fahren abführt. Wird das Arbeitslosengeld im zweiten Halbjahr geltend gemacht, so sind die Jahresbei-
tragsgrundlagen des Vorjahres heranzuziehen (bei Geltendmachung im Herbst 1996 daher die Bemes-
sungsgrundlage für 1995). Liegt die Geltendmachung im ersten Halbjahr, so sind die Jahresbeitrags-
grundlagen des vorletzten Jahres heranzuziehen (bei Geltendmachung im Frühjahr 1997 daher die 
Jahresbeitragsgrundlagen 1995). Liegen diese Jahresbeitragsgrundlagen nicht vor, so sind die jeweils 
zuletzt vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Falls die Jahresbeitragsgrundlagen älter 
als ein Jahr sind, sind diese mit dem entsprechenden Aufwertungsfaktor gemäß § 108 Abs. 4 ASVG 
bzw. mit den entsprechenden Aufwertungsfaktoren bei länger zurückliegender Jahresbeitragsgrundla-
gen aufzuwerten. An der Umrechnung des Entgelts auf den Gesamtbeobachtungszeitraum von nunmehr 
zwölf Monaten soll sich nichts ändern. Im § 21 Abs. 2 ist eine Regelung vorgesehen, falls beim Haupt-
verband noch keine Jahresbeitragsgrundlagen vorliegen. Dies kann zB Lehrlinge im letzten Lehrjahr 
betreffen bzw. Personen, die im Ausland beschäftigt waren. In diesem Fall ist wie bisher auf Grund von 
Arbeitsbescheinigungen über das Entgelt der letzten sechs Kalendermonate vorzugehen. 

Zu Art. 23 Z 18 (§ 21 Abs. 10): 
Die Regelungen des § 21 (10) haben sich als entbehrlich erwiesen, insbesondere durch die Einfüh-

rung des Arbeitslosengeldes gemäß § 18 Abs. 8, und können somit entfallen. 

Zu Art. 23 Z 19, 20 und 21 (§ 23 Abs. 1, 2 und 5): 
Beim Pensionsvorschuß kommt es zu Fällen, wo ein Arbeitsloser sich der Vermittlung entziehen 

will und einen Antrag auf zB eine Invaliditätspension stellt. Während der Bearbeitungsdauer des Pensi-
onsantrages gilt er nicht als arbeitsfähig und kann daher auch nicht vermittelt werden. Wenn nunmehr 
der Antrag abgewiesen wird, soll entgegen der bisherigen Regelung der Pensionsvorschuß nicht nach-
träglich in Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe umgewandelt werden. Ebenso soll der Pensionsvor-
schuß mit der Höhe des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandshilfe beschränkt werden. Weiters soll das 
Pensionsverfahren die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes entsprechend verkürzen. 

Zu Art. 23 Z 22 und 48 (§ 25 Abs. 2 und § 50 Abs. 1 erster Satz): 
Um Mißbräuche, die dadurch entstehen, daß ein Arbeitsloser neben dem Bezug von Arbeitslosen-

geld unangemeldet beschäftigt ist, hintanzuhalten, soll die Sanktion der Aberkennung des Arbeitslo-
sengeldes bzw. der Notstandshilfe von vier Wochen auf acht Wochen verdoppelt werden. Zugleich wird 
die unwiderlegliche Rechtsvermutung aufgestellt, daß jede nicht zeitgerecht gemeldete unselbständige 
oder selbständige Tätigkeit die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt. Als zusätzliche Sanktion werden 
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dabei für den Arbeitnehmer eine Rückforderung der Leistung für zumindest zwei Wochen (sodaß insge-
samt zehn Wochen kein Anspruch besteht) und für den Arbeitgeber die Vorschreibung eines Sonderbei-
trages zur Arbeitslosenversicherung in der Höhe von derzeit 12 vH für die Dauer von sechs Wochen 
vom Kollektiv/Anspruchslohn festgelegt. 

Zu Art. 23 Z 23, 26, 28, 29, 31 bis 33 (§ 26 Abs. 1 Z 1 lit. b und Z 3; § 26a Abs. 1 Z 3 lit. a und 
Abs. 2 erster Satz): 

Durch diese Änderungen erfolgt eine Neuregelung des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld (Z 31) 
und entsprechenden flankierenden Anpassungen (Z 23, 26, 28, 29, 32 und 33). Durch diese Regelung 
soll nunmehr der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld mit der Erreichung des 18. Lebensmonates des Kin-
des begrenzt werden. Darüber hinaus gebührt Karenzgeld nur, wenn der andere Elternteil einen Ka-
renzurlaub in Anspruch nimmt bzw. im Falle eines sogenannten Verhinderungskarenzurlaubes bzw. bei 
Behinderung des anderen Elternteiles (§ 31 Abs. 2). Die Neuregelung bedeutet, daß das Karenzurlaubs-
geld im Normalfall nur über das 18. Lebensmonat des Kindes hinaus gewährt wird, wenn der andere 
Elternteil einen zumindest dreimonatigen Karenzurlaub in Anspruch nimmt. In solch einem Fall wird 
das Karenzurlaubsgeld daher bis zum vollendeten 21. Lebensmonat des Kindes ausbezahlt. Nur in dem 
Fall, daß der andere Elternteil einen zumindest sechsmonatigen Karenzurlaub in Anspruch nimmt, 
wird das Karenzurlaubsgeld bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres ausbezahlt. Abweichend vom 
Mutterschutzgesetz soll beim Verhinderungskarenzurlaub der Fall, daß der andere Elternteil sich in 
Haft befindet, nicht für die Gewährung des Karenzurlaubes reichen. Weiters kann ein Wechsel auch 
dann erfolgen, wenn der im Bezug des Karenzurlaubsgeldes stehende Elternteil durch ein unvorherseh-
bares und unabwendbares Ereignis für nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert ist, das Kind zu 
betreuen. 

Zu Art. 23 Z 24 (§ 26 Abs. 1 Z 2 lit. b und Z 3): 
Mütter, die nach einem Karenzurlaubsgeldbezug wieder in Beschäftigung treten, sollen hinsicht-

lich eines neuerlichen Karenzurlaubsgeldanspruches nicht schlechter gestellt sein als Mütter, die ihr 
Dienstverhältnis lösen und Notstandshilfe oder Sondernotstandshilfe beziehen und die ohne Erfüllung 
einer neuen Anwartschaft einen Anspruch auf Karenzurlaubsgeld haben. 

Die derzeitige Regelung des § 26 Abs. 1 Z 2 lit. b fordert daher keine neue Anwartschaft, wenn das 
wiederangetretene Dienstverhältnis zu kurz ist. Da aber die neuerliche Anwartschaft ab 1. Jänner 1996 
von derzeit 20 Wochen auf 26 Wochen verlängert wurde, ist es auch erforderlich, die dort angeführten 
sechs Wochen auf zwölf Wochen zu erhöhen. 

Zu Art. 23 Z 25 und 34 (§ 26 Abs. 1 Z 2; § 31b Abs. 1): 
Mit der Änderung des Mutterschutzgesetzes BGBl. Nr. 434/1995 sind die §§ 23 und 30 des Mut-

terschutzgesetzes, die Regelungen über die Sonderunterstützung, die besondere Regelungen für Haus-
gehilfinnen enthielten, aufgehoben worden. Die entsprechenden Sonderbestimmungen beim KUG und 
bei der Teilzeitbeihilfe können daher auch ersatzlos entfallen. 

Zu Art. 23 Z 30 (§ 28 zweiter Satz): 
Die Einkommensgrenzen bei den Familienzuschlägen für das Arbeitslosengeld sollen auch bei den 

Familienzuschlägen für das Karenzurlaubsgeld gelten. 

Zu Art. 23 Z 35 und 39 (§ 33 Abs. 4 zweiter Satz; § 37 zweiter Satz): 
Bei der Notstandshilfe sollen die Rahmenfristen für den Fortbezug denjenigen beim Arbeitslosen-

geld angepaßt werden. 

Zu Art. 23 Z 36 und 37 (§ 36 Abs. 1 vierter Satz und Abs. 6): 
Bei der Gewährung der Notstandshilfe soll eine Änderung dergestalt erfolgen, daß die Höhe der 

Notstandshilfe von der vorangehenden Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes (§ 18) abhängig gemacht 
werden soll. Diese Bezugsdauer ist ihrerseits wiederum ein Indiz für die davorliegenden Versiche-
rungszeiten des Arbeitslosen. Eine Anpassung (Valorisierung) der Notstandshilfe soll nur mehr bei den 
Arbeitslosen erfolgen, bei denen ein Bezug des 52wöchigen Arbeitslosengeldes den Bezug der Not-
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standshilfe vorangegangen ist (§ 36 Abs. 1). Bei anderen Notstandshilfebeziehern soll die Notstandshil-
fe wie folgt begrenzt werden: 

Bei einem Arbeitslosengeldbezug von 20 Wochen mit dem Ausgleichszulagenrichtsatz (7 887 S) 
des ASVG; bei einem Arbeitslosengeldbezug von 30 Wochen mit dem Existenzminimum der Exekuti-
onsordnung (9 100 S) und unbegrenzt bei einem Anschluß des Notstandshilfebezuges an einen Arbeits-
losengeldbezug von 39 Wochen. Im letztgenannten Fall erfolgt jedoch keine Valorisierung des Not-
standshilfebezuges. Diese Regelungen sollen jedoch nicht sofort nach Eintritt des Notstandshilfebezuges 
wirken, sondern erst nachdem der Arbeitslose ein halbes Jahr Notstandshilfe bezogen hat (§ 36 Abs. 6 
letzter Satz). Es wird daher nach dem Inkrafttreten der bezüglichen Bestimmungen bei jedem Verlänge-
rungsantrag und Fortbezugsantrag auf Notstandshilfe die neue Regelung zum Tragen kommen. 

Zu Art. 23 Z 38 (§ 36a Abs. 2): 
Es wird klargestellt, daß so wie bisher Einkommen aus kurzfristigen Beschäftigungen, die gemäß 

§ 69 Abs. 1 EStG 1988 pauschaliert werden, heranzuziehen sind. 

Zu Art. 23 Z 40 (§ 39 Abs. 1 erster Halbsatz): 
Die Sondernotstandshilfe soll so wie bisher maximal für ein Jahr gebühren; unabhängig vom Zeit-

punkt des Endes des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld. 

Zu Art. 23 Z 41 (§ 39 Abs. 5): 
Bei der Gewährung der Sondernotstandshilfe soll der nunmehrigen Kostenbeteiligung der Ge-

meinden verstärkt Rechnung getragen werden. So soll nunmehr nicht das Arbeitsmarktservice zu ermit-
teln haben, ob eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit für das Kind vorliegt, sondern dies hat die 
Gemeinde für das Arbeitsmarktservice verbindlich zu bescheinigen. Die Gemeinden sollen verpflichtet 
werden, eine solche Bescheinigung auszustellen. Dies soll die im Finanzausgleichsgesetz festgelegte 
Kostenbeteiligung der Gemeinden praktikabler und einfacher zu vollziehen machen. Bei der Ausstel-
lung der Bescheinigung ist die Gemeinde jedoch an die Kriterien der Sondernotstandshilfeverordnung 
gebunden. 

Zu Art. 23 Z 43 (§ 43a Abs. 1 Z 1): 
Als flankierende Maßnahme zur Änderung des § 25 Abs. 2 soll in einem solchen Fall der Kran-

kenversicherungsschutz, ähnlich wie bei einem Verlust gemäß §§ 10 und 11, gewährleistet sein. 

Zu Art. 23 Z 44 (§ 44 Abs. 1 Z 1): 
Zur Vermeidung von Unklarheiten bei der Kostenbeteiligung der Gemeinden bei der Sondernot-

standshilfe soll ausdrücklich der Hauptwohnsitz als Anknüpfungspunkt für die Leistungsgewährung 
festgelegt werden. 

Zu Art. 23 Z 45, 49 bis 51 (§§ 44 Abs. 1 Z 2, 59, 79 Abs. 11 und Abs. 12): 
Die durch das Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz, BGBl. Nr. 314/1994, vorgesehene Übertragung 

der Sondernotstandshilfe vom Arbeitsmarktservice an die Krankenversicherungsträger ist durch die 
zwischenzeitig eingetretenen Änderungen (vor allem durch das Strukturanpassungsgesetz, BGBl. 
Nr. 297/1995) nicht mehr zweckmäßig und soll daher entfallen. 

Zu Art. 23 Z 47 (§ 49 Abs. 2): 
Um Mißbräuche hintanzuhalten, soll bei der Versäumung eines Kontrolltermines nunmehr ein 

Anspruchsverlust eintreten. Dieser Anspruchsverlust kann höchstens 62 Tage betragen. Darüber hinaus 
soll wie bisher der Anspruch aufgeschoben werden. Wurde der Kontrollmeldetermin versäumt, weil der 
Arbeitslose zu diesem Zeitpunkt wieder in Beschäftigung gestanden ist, so sollen die Tage dieser Be-
schäftigung nicht zu einem Anspruchsverlust führen. 

Zu Art. 23 Z 52 (§ 79 Abs. 24 bis 31): 
Dem § 79 werden in den Absätzen 24 bis 29 die entsprechenden Inkrafttretensbestimmungen an-

gefügt. Dabei ist anzuführen, daß die Änderungen beim Karenzurlaubsgeld mit 1. Juli 1996 in Kraft 
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treten sollen und für Geburten gelten, die nach diesem Termin erfolgen. Die übrigen Regelungen sollen 
im wesentlichen mit 1. Mai 1996 in Kraft treten. 

Zu Art. 23 Z 53 (§ 81): 
Auf Grund der Übergangsbestimmung des derzeitigen § 81 können bestimmte Personen noch das 

vierjährige Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen. Es sind nunmehr Fälle vorgekommen, wo Arbeitslo-
se ihr Dienstverhältnis kurze Zeit unterbrechen, um sich den Anspruch auf diese lange Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes zu wahren. Das führte dazu, daß diese Personen in einigen Jahren noch den restli-
chen Anspruch auf die vier Jahre beziehen und anschließend noch in die Sonderunterstützung gehen 
könnten. Um diesen Mißbrauch hintanzuhalten, soll der Fortbezug des vierjährigen Arbeitslosengeldes 
eingeschränkt werden. 

Artikel 24 
Änderung des Karenzurlaubszuschußgesetzes 

Zu Art. 24 Z 1 (§ 1 Abs. 1 Z 4): 
Mit diesen Regelungen soll klargestellt werden, daß Adoptiveltern nur bei geringem Einkommen 

den Zuschuß zum Karenzurlaubsgeld erhalten. 

Zu Art. 24 Z 2 (§ 2 Abs. 1): 
Es soll sichergestellt werden, daß nur die Elternteile den Zuschuß erhalten, deren Ehepartner er-

wiesenermaßen für den Unterhalt des Kindes nicht sorgt, wofür ein getrennter Haushalt alleine noch 
nicht ausreicht. 

Zu Art. 24 Z 3 (§ 3 Abs. 3): 
Hier wird klargestellt, daß die Rückzahlungsmodalitäten für verheiratete Eltern auch für Adoptiv-

eltern gelten. 

Zu Art. 24 Z 4 (§ 9): 
Bei der Festlegung des bäuerlichen Einkommens erfolgt eine Anpassung an § 292 Abs. 5 und 7 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

Zu Art. 24 Z 5 (§ 21 Abs. 5 letzter Satz): 
Es wird sichergestellt, daß für Karenzurlaubsgeld und den Zuschuß der gleiche Beginn und das 

gleiche Ende gilt. 

Artikel 25 
Änderung des Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes 

Zu Art. 25 Z 1 (§ 1 Abs. 2 Z 11 bis 13): 
Diese Ergänzung steht im Zusammenhang mit der in Artikel 28 enthaltenen Änderung des 

BSchEG, auf den verwiesen wird, und mit dem neuen § 6 Abs. 8. 

Zu Art. 25 Z 2 (§ 6 Abs. 1): 
Der Bundesbeitrag zur Gebarung Arbeitsmarktpolitik von 2,5 Milliarden Schilling soll erstmals im 

Jahre 1998 valorisiert werden. 

Zu Art. 25 Z 3 (§ 6 Abs. 6): 
Diese Regelung dient der Klarstellung, daß die Vorschreibung des Kostenersatzes für die Sonder-

notstandshilfe einen vollstreckbaren Titel darstellt. Diese Vorschreibung kann, wenn sie nicht bestritten 
wird, somit exekutiert werden. 
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Zu Art. 25 Z 4 (§ 6 Abs. 8 und 9): 
Zum finanziellen Ausgleich der Kosten, die in der Pensionsversicherung dadurch entstehen, daß 

die Gebarung Arbeitsmarktpolitik durch die Inanspruchnahme von vorzeitigen Alterspensionen bei 
Arbeitslosigkeit entlastet wird, sind jährliche Überweisungen an den Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensionsversicherung vorzusehen. Die Abgangsdeckung gemäß Abs. 9 ist eine tatsächliche Abgeltung 
und keine Vorschußleistung. 

Artikel 26 
Änderung des Betriebshilfegesetzes 

Zu Art. 26: 
Hier werden analog zu den Änderungen beim Karenzurlaubsgeld die entsprechenden Anpassungen 

bei der Betriebshilfe für Selbständige getroffen. 

Artikel 27 
Änderung des Karenzurlaubserweiterungsgesetzes 

Zu Art. 27: 
Art. XXI des Karenzurlaubserweiterungsgesetzes regelt die gesetzliche Wiedereinstellungsbeihilfe 

an Betriebe, wenn ein Elternteil das Karenzurlaubsgeld bis zum zweiten Geburtstag des Kindes erhalten 
hat. Durch die Änderung soll die Wiedereinstellungsbeihilfe nunmehr gewährt werden, wenn ein El-
ternteil das Karenzurlaubsgeld bis zum 18. Lebensmonat in Anspruch genommen hat. 

Artikel 28 
Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 

Zu Art. 28: 

Bei der Einrichtung des Arbeitsmarktservice wurde festgelegt, daß arbeitsmarktfremde Aufgaben 
an andere Träger übertragen werden. So soll die Aufgabe der Schlechtwetterentschädigung vom Ar-
beitsmarktservice an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) mit 1. Mai 1996 überge-
hen. 

Es wird nunmehr klargestellt, daß die Aufwendungen für die Schlechtwetterentschädigung ein-
schließlich des Verwaltungsaufwandes ab 1997 aus den Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
tragen sind. Die Ausfallhaftung, die bisher den Bund betroffen hat, soll nunmehr aus der Gebarung 
Arbeitsmarktservice geleistet werden. Diese Ausfallhaftung kommt bei Bedarf monatlich zu tragen. 

Die bisherige Verordnungsermächtigung zur Übertragung der Agenden des BSchEG an die BUAK 
soll durch den gesetzlich festgelegten Termin 1. Mai 1996 ersetzt werden. 

In den Übergangsbestimmungen wird im Jahre 1996 der BUAK für die Übernahme der Aufgaben 
ein Investitionskostenersatz sowie ein Verwaltungskostenbeitrag ersetzt. Die Beträge wurden von der 
BUAK berechnet und vom Bund geprüft und für richtig befunden. Die übrigen Bestimmungen regeln 
die budgettechnischen Probleme des Überganges im Jahre 1996. 

Zur besseren Lesbarkeit der neuen Finanzierungsbestimmungen und Übergangsbestimmungen sol-
len die §§ 12 und 18 zur Gänze neu erlassen werden. 

Artikel 29 
Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Zu Art. 29: 

Die Änderungen ergeben sich im Zusammenhang mit der anläßlich der Ausgliederung der Ar-
beitsmarktverwaltung aus der unmittelbaren Bundesverwaltung gesetzlich festgelegten Übertragung der 
Vollziehung des Sonderunterstützungsgesetzes vom Arbeitsmarktservice auf die Pensionsversicherungs-
träger und tragen den zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen Rechnung. Im Hinblick auf das 
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nunmehr vorgesehene Auslaufen der allgemeinen Sonderunterstützung sollen die diesbezüglichen 
Übergangsfälle weiterhin vom Arbeitsmarktservice vollzogen werden. Die Vollziehung der Berg-
bau-Sonderunterstützung soll wie geplant an die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
übertragen werden, wodurch eine wesentliche Verwaltungsvereinfachung erzielt wird. 

Zu Art. 29 Z 1 (§ 5 Abs. 1): 

Die vorgeschlagene Änderung betrifft die Anpassung der Gewährung von Kinderzuschüssen an die 
in der Pensionsversicherung geltende Regelung. 

Zu Art. 29 Z 2 (§ 7 Abs. 1 Z 3): 

Die Änderung beseitigt lediglich ein Redaktionsversehen, wodurch eine Anpassung der gegen-
ständlichen Bestimmung an den neuen absatzlosen § 2 idF des Art. 29 Z 2 des Arbeitsmarktservi-
ce-Begleitgesetzes, BGBl. Nr. 314/1994, unterblieben ist. 

Zu Art. 29 Z 3 (§§ 8 bis 11): 
Hier wird das neue, wesentlich verkürzte Verfahren geregelt. 
Die Neuformulierung des § 8 beinhaltet bedingt die nunmehr mögliche Klarstellung, daß für die 

Vollziehung des Sonderunterstützungsgesetzes künftig ausschließlich die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues zuständig sein soll, da die Übergangsfälle der auslaufenden allgemeinen 
Sonderunterstützung weiter vom Arbeitsmarktservice vollzogen werden sollen und andere Pensionsver-
sicherungsträger daher nicht mehr in Betracht kommen. 

Die neu formulierten §§ 9 und 10 regeln die Mitwirkung des Arbeitsmarktservice im Verfahren 
hinsichtlich der Feststellung der Arbeitswilligkeit und insbesondere das Vorliegen einer zumutbaren 
Beschäftigung. § 11 beinhaltet die erforderliche Anpassung der bisher im § 10 geregelten Vorschubleis-
tung an die neue Vollziehungsregelung und erspart den Aufwand für die Ermittlung der Höhe des Ar-
beitslosengeldes. 

Zu Art. 29 Z 4 (§ 12): 
§ 12 regelt die Deckung des Aufwandes analog der Regelung über den Kostenersatz im Bundes-

pflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993 (§ 23 BPGG). 

Zu Art. 29 Z 5 und 6 (§§ 13 und 14): 
Im Hinblick auf die Vollziehungszuständigkeit der Versicherungsanstalt des österreichischen 

Bergbaues sollen die für die Pensionsversicherungsträger geltenden, sachlich zutreffenden Bestimmun-
gen des ASVG übernommen werden (§ 14). 

Die verbleibenden Verweise auf das Arbeitslosenversicherungsgesetz (§ 13) beziehen sich auf die 
Anwendung der zur Wahrung des arbeitsmarktpolitischen Charakters der Sonderunterstützung notwen-
digen Bestimmungen. 

Zu Art. 29 Z 9 (§ 19): 
Entsprechend den Legistischen Richtlinien soll in einer eigenen Bestimmung klargestellt werden, 

daß Verweise auf andere Bundesgesetze dynamisch aufzufassen sind. 

Zu Art. 29 Z 10 (Art. IV Abs. 5): 
Diese Bestimmung regelt die Abgeltung der unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Kosten-

rechnung ermittelten einmaligen Aufwendungen zur Herstellung der Voraussetzungen zur Übernahme 
der Vollziehung der Bergbau-Sonderunterstützung durch die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues. 

Zu Art. 29 Z 11 (Art. V Abs. 4): 
Im Hinblick auf die Neufassung des § 14 soll hier eine redaktionelle Klarstellung erfolgen. 
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Zu Art. 29 Z 12 (Art. V Abs. 5): 
Die seinerzeit auf die Übertragung der Vollziehung des Sonderunterstützungsgesetzes vom Ar-

beitsmarktservice auf die Pensionsversicherungsträger durch Verordnung des Bundesministers für Ar-
beit und Soziales ausgerichtete Inkrafttretensbestimmung soll entsprechend adaptiert werden. 

Zu Art. 29 Z 13 (Art. V Abs. 6): 
Hier soll die erforderliche Klarstellung erfolgen, daß sich der Übergang der mit der Vollziehungs-

zuständigkeit verbundenen hoheitlichen Rechte und Pflichten ausschließlich auf die Bergbau-Sonder-
unterstützung bezieht und die auslaufenden Übergangsfälle der allgemeinen Sonderunterstützung nicht 
berührt werden. Die bisher im § 19 enthaltene Regelung wird durch die Änderung des § 245 ASVG 
(siehe Art. 8) entbehrlich. 

Zu Art. 29 Z 14 (Art. V Abs. 10 und 11): 
Die im Zusammenhang mit der Übertragung der Sonderunterstützung-Bergbau stehenden Ände-

rungen sollen zeitgleich mit den übrigen Änderungen in Kraft treten, um den Verwaltungsaufwand und 
die damit verbundenen Kosten für die Umstellung so gering wie möglich zu halten. 

Bei der allgemeinen Sonderunterstützung bleibt die Zuständigkeit des Arbeitsmarktservice ge-
wahrt. 

16
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Artikel 30 
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Artikel 31 
Änderung der Gewerbeordnung 1994 

Zu den Art. 30 und 31: 
Mit diesen Regelungen sollen die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Pfu-

schertums verstärkt werden. 

Artikel 32 
Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Zu Art. 32 Z 1 (§ 1 Abs. 2 lit. l): 
Im Antimißbrauchsgesetz wurde zwingend vorgesehen, daß ausländische Familienangehörige von 

Österreichern nur dann eine Beschäftigung aufnehmen dürfen, wenn sie im Besitz einer Aufenthalts-
bewilligung“ sind. Diese Formulierung hat sich als zu eng erwiesen, da sie zB jene Ausländer nicht 
umfaßt, die wohl ein Aufenthaltsrecht, aber keine formale Aufenthaltsbewilligung haben, etwa weil sie 
von einem Ausnahmetatbestand erfaßt sind. Durch die Aufnahme des weiteren Begriffs Aufenthalts-
recht“ soll die Regelung weiter gefaßt werden. 

Zu Art. 32 Z 2 (§ 3 Abs. 5): 
Durch den Entfall des Ausdruckes „zwingend“ sollen auch Ferialpraktika, welche nur fakultativ 

vorgeschrieben sind, ermöglicht werden. 

Zu Art. 32 Z 3 (§ 3 Abs. 5): 
Nach der geltenden Fassung hätte die Säumnis des Arbeitsmarktservice bei der Ausstellung von 

Anzeigebestätigungen zur Folge, daß ein ausländischer Volontär oder Ferialpraktikant zeitlich unbe-
grenzt beschäftigt werden dürfte, selbst wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Dazu soll nun 
klargestellt werden, daß nach einer allfälligen Ablehnung der Anzeigebestätigung nach Ablauf der 
vierzehntägigen Frist die Tätigkeit umgehend, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Zustellung 
der Ablehnung der Anzeigebestätigung beendet werden muß. Durch die Setzung der einwöchigen 
Nachfrist soll die Möglichkeit bestehen, die begonnene Tätigkeit ordnungsgemäß beenden zu können. 

Darüber hinaus soll klargestellt werden, daß bei der Beurteilung, ob ein Volontariat oder ein Feri-
alpraktikum vorliegt, der wahre wirtschaftliche Gehalt ausschlaggebend sein soll. 

Zu Art. 32 Z 4, Z 8, Z 10 und 12 (§ 4 Abs. 6 Z 4; § 18 Abs. 2; § 20 Abs. 5; § 28a Abs. 1): 
Die Neufassungen dienen der Beseitigung redaktioneller Versehen beim Antimißbrauchsgesetz. 

Zu Art. 32 Z 5 (§ 4 Abs. 11): 
Die Verordnungsermächtigung soll den Bundesminister für Arbeit und Soziales in die Lage ver-

setzen, Branchenbindungen für Beschäftigungsbewilligungen vorzusehen, wenn es die Arbeitsmarktla-
ge erfordert. 

Zu Art. 32 Z 6 (§ 4b Abs. 2): 
Durch den Wegfall der Feststellung der arbeitsmarktpolitischen Unbedenklichkeit der beabsichtig-

ten Beschäftigung eines Ausländers im Rahmen der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die 
unselbständige Erwerbstätigkeit kann die Prüfung der Arbeitsmarktlage beim Antrag auf Beschäfti-
gungsbewilligung nur noch bei Vorliegen einer noch gültigen Sicherungsbescheinigung entfallen. 

Zu Art. 32 Z 7 (§ 14a Abs. 1): 
Kurzfristige oder vorübergehende Beschäftigungen als Volontär, Ferialpraktikant, Saisonarbeits-

kraft, Betriebsentsandter und Grenzgänger sollen künftig nicht mehr für den Erwerb einer Arbeitser-
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laubnis herangezogen werden können, da diese Tätigkeiten von vornherein ohne Perspektive auf dauer-
hafte Integration in den Arbeitsmarkt ausgeübt werden. 

Zu Art. 32 Z 9 (§ 18 Abs. 11): 
Die Rezession im Baubereich erfordert bei der Beschäftigung von Ausländern im Rahmen der Be-

triebsentsendung eine strengere Handhabung als in anderen Wirtschaftszweigen. Dementsprechend soll 
im gesamten Baubereich die Möglichkeit des erleichterten Einsatzes von ausländischen Arbeitskräften 
auf Grund einer Entsendebewilligung ausgeschlossen werden. Die bezeichneten Wirtschaftsklassen 
richten sich nach der Systematik der ÖNACE. 

Zu Art. 32 Z 11 (§ 27 Abs. 5): 
Die Neuformulierung dient der Klarstellung, daß die Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 

der Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit nicht von der Verpflichtung zur Weitermeldung 
des Verdachts der Übertretungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes erfaßt sein sollen. Dementspre-
chend soll eine taxative Aufzählung der betroffenen Behörden und Einrichtungen erfolgen. 

Zu Art. 32 Z 13 (§ 31a): 
Infolge des Entfalls der arbeitsmarktpolitischen Unbedenklichkeitsfeststellung gemäß § 5 Abs. 2 

des Aufenthaltsgesetzes entfällt auch die dafür vorgesehene Anhörung der Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. 

Zu Art. 32 Z 14 (§ 32): 
Die Übergangsbestimmungen sollen verhindern, daß Ausländer durch die Neuregelung der Vor-

aussetzungen für die Erlangung einer Arbeitserlaubnis erworbene Rechte aus bisher legal zurückgeleg-
ten Beschäftigungszeiten, die durch die neue Regelung nicht mehr auf die Arbeitserlaubnis angerechnet 
werden können, verlieren. 

Zu Art. 32 Z 15 (§ 34 Abs. 17): 
Durch die Bestimmungen über das Inkrafttreten der geänderten Regelungen wird den Legistischen 

Richtlinien 1990 entsprochen. 

Artikel 33 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Zu Art. 33 Z 1 und 2 (§ 5 Abs. 2 bis 4): 
Die Zulassung ausländischer Arbeitskräfte durch Feststellung der arbeitsmarktpolitischen Unbe-

denklichkeit hat sich in der Praxis als wenig zweckmäßig erwiesen. Der Verfassungsgerichtshof hat zu 
dem in einem Gesetzesprüfungsverfahren ausgesprochen, daß im Verfahren über die Berufung gegen 
die Ablehnung einer Aufenthaltsbewilligung der Bundesminister für Inneres nicht an die Unbedenk-
lichkeitsfeststellung des Arbeitsmarktservice gebunden sei. Es erscheint daher zweckmäßig, diese Form 
der Zulassung von Arbeitskräften aus dem Rechtsbestand zu eliminieren. 

Zu Art. 33 Z 3 (§ 15 Abs. 4 und 5): 
Durch die Bestimmungen über das Inkrafttreten der geänderten Regelungen wird den legistischen 

Richtlinien entsprochen. 
Finanzielle Auswirkungen 
Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird auf die Beilagen 1 bis 6 verwiesen. 

Artikel 34 bis 38 
Änderungen auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechtes 

I. Maßnahmen im ASVG, GSVG, BSVG und B-KUVG: 
 1. Einführung einer Zuzahlungsverpflichtung bei Kur- und Rehabilitationsaufenthalten; 
 2. Pensions(Renten)auszahlung im nachhinein. 
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 3. Beibehaltung der bestehenden Rechtslage im Bereich der Angehörigeneigenschaft für Studie-
rende. 

II. Maßnahmen im ASVG, GSVG, BSVG und FSVG: 
 1. Reduzierung der Ausfallhaftung des Bundes; 
 2. Einsparungen beim Verwaltungsaufwand der Pensionsversicherungsträger; 
 3. Erhöhung der Beitragsgrundlage für den Einkauf von Schul- und Studienzeiten als Ersatzzei-

ten und Anspruchswirksamkeit dieser Zeiten grundsätzlich nur im Falle einer Beitragsentrich-
tung; 

 4. Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für die vorzeitigen Alterspensionen; 
 5. Anfall der Pensionen aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit (Erwerbs-

unfähigkeit) nur bei Aufgabe der bisherigen Erwerbstätigkeit; 
 6. Verankerung der grundsätzlichen Befristung von Pensionen aus den Versicherungsfällen der 

geminderten Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit); 
 7. Gesetzliche Verankerung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pension“; 
 8. Neuregelung der Steigerungsbeträge; 
 9. Wegfall der Beitragserstattung bei Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies Dienstver-

hältnis bzw. bei Ausscheiden aus einem solchen; 
 10. gesetzliche Regelung der Pensionsanpassung für 1997; 
 11. Erweiterung der Verwaltungshilfe; 
 12. Regelung des Überganges von vorzeitigen Alterspensionen wegen geminderter Arbeitsfähig-

keit (Erwerbsunfähigkeit) auf sonstige vorzeitige Alterspensionen. 
 13. Verkürzung der Meldefrist und Kontrolle bei illegaler Beschäftigung, Erweiterung der Richt-

linienkompetenz des Hauptverbandes. 

III. Spezifische Maßnahmen im ASVG: 
 1. Umschichtung von 1,6 Milliarden Schilling von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt an 

den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger; 
 2. Einbeziehung von dienstnehmerähnlichen Werkverträgen und freien Dienstverträgen in die 

Sozialversicherungspflicht; 
 3. Verlängerung der Pflichtversicherung bei Bezug von Urlaubsentschädigung, Urlaubsabfindung 

und Kündigungsentschädigung; 
 4. Überweisungen an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger aus Mitteln des AMS; 
 5. Krankenversicherungsschutz für Personen, die gemäß § 12 Abs. 3 lit. g AlVG nicht als arbeits-

los gelten; 
 6. Ermöglichung von kurzfristigen Darlehensgewährungen aus dem Ausgleichsfonds der Kran-

kenversicherungsträger; 

IV. Spezifische Maßnahmen im GSVG und BSVG: 
Beitragssatzerhöhung in der Pensionsversicherung. 
Zu den Änderungen wird im einzelnen folgendes bemerkt: 

Zu I. 1: 

Zu den Art. 34, 35, 36 und 38 (§§ 31 Abs. 5 Z 27 und 28, 154a Abs. 7, 155 Abs. 3 und 4, 302 Abs. 4, 
307d Abs. 2 Z 3 und Abs. 6 sowie 563 ASVG; §§ 86 Abs. 5 lit. a, 99a Abs. 7, 100 Abs. 3 und 4, 160 
Abs. 4, 169 Abs. 2 Z 3 und Abs. 5 sowie 266 Abs. 4 GSVG; §§ 80 Abs. 3 lit. a, 96a Abs. 7, 100 
Abs. 3 und 4, 152 Abs. 4, 161 Abs. 2 Z 3 und Abs. 5 sowie 255 Abs. 4 BSVG; §§ 65a Abs. 5, 70a 
Abs. 3 und 4 sowie 181 Abs. 4 B-KUVG): 

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat empfohlen, den allgemeinen Spitalskostenbeitrag 
auch bei Kur- bzw. Rehabilitationsaufenthalten einzuführen. Die vorgeschlagenen Änderungen sehen 
Zuzahlungen in der Höhe von mindestens 70 S und höchstens 180 S (Kuren) bzw. in der Höhe von 70 S 
(Rehabilitation) pro Verpflegstag vor, wobei im Falle der medizinischen Rehabilitation die Zuzah-
lungsverpflichtung des Versicherten (Angehörigen) nur für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr beste-
hen soll. Die Höhe der zu entrichtenden Zuzahlung bei Kuraufenthalten ist in Richtlinien des Haupt-
verbandes zu regeln, wobei die Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Versicherten 
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(Angehörigen, Pensionisten) zu berücksichtigen sind. Von der Einhebung der Zuzahlung soll in Fällen 
besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit gemäß Richtlinien des Hauptverbandes abgesehen werden kön-
nen. 

Ebenfalls nach Maßgabe von Richtlinien des Hauptverbandes soll in Hinkunft die Festsetzung der 
Obergrenzen von Zuschußzahlungen gemäß den §§ 155 Abs. 4 und 307d Abs. 2 Z 3 ASVG erfolgen. 

Zu den finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme wird folgendes bemerkt: 
Infolge der Tatsache, daß bei einzelnen Sozialversicherungsträgern bereits jetzt für bestimmte Per-

sonengruppen Zuzahlungsverpflichtungen bestehen und daß ferner die konkrete Ausgestaltung der 
Zuzahlung von den vom Hauptverband zu erlassenden Richtlinien abhängt, ist eine exakte Quantifizie-
rung nicht möglich: 

Nimmt man an, daß sich die Zuzahlungsverpflichtung bei Kuraufenthalten in der Mitte der mögli-
chen Bandbreite (125 Schilling) bewegen wird und daß weiters rund 85 000 Personen pro Jahr davon 
betroffen sind, so werden die Einsparungen wie folgt geschätzt: 

       1996    1997 
Gesamte Pensionsversicherung ...........................  100 Millionen Schilling  230 Millionen Schilling. 
Gesamte Krankenversicherung ...........................   80 Millionen Schilling  200 Millionen Schilling. 

Die angeführten Einsparungen in der Pensionsversicherung entlasten den Bund in der selben Hö-
he. 

Zu II. 2: 
Zu den Art. 34, 35, 36 und 38 (§§ 86 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1, 100 Abs. 1 lit. b, 104 Abs. 2 sowie 563 
Abs. 3 und 4 ASVG; §§ 55 Abs. 2 Z 1, 68 Abs. 1 lit. b, 72 Abs. 2 sowie 266 Abs. 2 und 3 GSVG; 
§§ 51 Abs. 2 Z 1, 64 Abs. 1 lit. b, 68 Abs. 2 sowie 255 Abs. 2 und 3 BSVG; §§ 32 Abs. 2, 41, 45 
Abs. 1 sowie 181 Abs. 2 und 3 B-KUVG): 

Ab Jänner 1997 sollen die Pensionen (Renten) monatlich im nachhinein, und zwar am Ersten des 
Folgemonats, ausgezahlt werden. Wer im Dezember 1996 eine Pension (Rente) bezieht, erhält als Aus-
gleich hiefür eine Vorschußzahlung in Höhe dieser Pensions(Renten)leistung. 

Zur Hintanhaltung von verwaltungs- und sicherheitstechnischen Problemen im Falle der Baraus-
zahlung durch die Post soll den Pensionsversicherungsträgern auch die Vorverlegung der baren Über-
weisung von Pensionen (Renten) ermöglicht werden. 

In dem Monat, in dem der Pensions(Renten)bezieher stirbt, soll hinsichtlich der Neupensionen 
(Neurenten) künftig nur noch der aliquote Teil der Leistung, hinsichtlich der Altpensionen (Altrenten) 
soll im Sterbemonat keine Leistung mehr gebühren. 

Die Bestimmungen über den Anfall von Hinterbliebenenpensionen (Hinterbliebenenrenten) nach 
einem Pensions(Renten)empfänger sind an die neue Rechtslage entsprechend anzupassen. 

Außerdem wird in § 104 Abs. 2 ASVG klargestellt, daß die Kreditunternehmung jene Geldleistun-
gen, die infolge des Todes des (der) Anspruchsberechtigten zu Unrecht auf dessen Konto überwiesen 
worden sind, dem Pensionsversicherungsträger zu ersetzen haben, und zwar höchstens im Ausmaß der 
im Sterbemonat bezogenen Leistung, dies unter der Voraussetzung, daß der Versicherungsträger den 
Todesfall der Kreditunternehmung innerhalb eines Monats gemeldet hat. In diesem Zusammenhang ist 
auch die im § 360 Abs. 4 ASVG vorgesehene Erweiterung der Verwaltungshilfe von Bedeutung. 

Zu den finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme wird folgendes bemerkt: 
Die Pensionsauszahlung im nachhinein bringt in erster Linie eine Verbesserung der Liquidität der 

Pensionsversicherungsträger durch eine Verringerung der notwendigen Kreditaufnahmen mit sich. Dies 
wird jedoch in vollem Umfang erst für Pensionsneuzuerkennungen wirksam, daher kommen die Zinser-
sparnisse erst langfristig zum Tragen. Für das Jahr 1997 wird für den Bereich der gesamten Pensions-
versicherung und damit gleichzeitig für den Bund eine Ersparnis von 25 Millionen Schilling erwartet, 
langfristig wird die jährliche Ersparnis auf 500 bis 600 Millionen Schilling geschätzt. 

Im Jahr 1997 werden rund 75 000 erstmalige Neuzuerkennungen davon betroffen sein. 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext 259 von 340



 72 der Beilagen 

  

253 

Zu I. 3: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 123 Abs. 4 Z 1 und 252 Abs. 2 Z 1 ASVG; § 83 Abs. 4 Z 1 GSVG; 
§ 78 Abs. 4 Z 1 BSVG): 

Im Bereich der Sozialversicherung soll die auf Grund des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992, bestehende Rechtslage im 
Bereich der Angehörigeneigenschaft für Studierende beibehalten werden. Somit verlängert sich die 
Angehörigeneigenschaft weiterhin längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn ein ordent-
liches Studium ernsthaft und zielstrebig betrieben wird. Für die Beurteilung der Kriterien der Ernsthaf-
tigkeit und Zielstrebigkeit sind die in der Novelle BGBl. Nr. 311/1992 angeführten Kriterien maßgeb-
lich. 

Zu II. 1: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§ 80 Abs. 1 erster Satz ASVG; § 34 Abs. 2 erster Satz GSVG; § 31 
Abs. 3 erster Satz BSVG): 

Die Reduzierung der Ausfallhaftung des Bundes als budgetbegleitende Maßnahme wird 1996 und 
1997 Einsparungen für den Bund in der Höhe von 500 Millionen Schilling (davon ASVG: 420 Millio-
nen Schilling, GSVG: 45 Millionen Schilling, BSVG: 35 Millionen Schilling) mit sich bringen. 

Zu II. 2: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 80 Abs. 1 zweiter Satz, 80b und 447g Abs. 8 ASVG; §§ 34 Abs. 2 
zweiter Satz und 34b GSVG; §§ 31 Abs. 3 zweiter Satz und 31e BSVG): 

Als budgetbegleitende Maßnahme wird vorgeschlagen, den Verwaltungs- und Verrechnungsauf-
wand der Pensionsversicherungsträger für die Jahre 1996 und 1997 auf dem Niveau des Jahres 1995 
einzufrieren. 

Für das Jahr 1996 werden Einsparungen gegenüber dem ohne diese Maßnahme zu erwartenden 
Verwaltungsaufwand und damit eine Entlastung des Bundes im selben Ausmaß von 200 Millionen 
Schilling (davon ASVG: 162 Millionen Schilling, GSVG: 16 Millionen Schilling, BSVG: 22 Millionen 
Schilling), für 1997 von 500 Millionen Schilling (davon ASVG: 407 Millionen Schilling, GSVG: 40 
Millionen Schilling, BSVG: 53 Millionen Schilling) erwartet. 

Zu II. 3: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 227 Abs. 2 bis 4 sowie 563 Abs. 6 bis 9 ASVG; §§ 116 Abs. 8 bis 10 
sowie 266 Abs. 7 GSVG; §§ 107 Abs. 8 bis 10 sowie 255 BSVG): 

Schul- und Studienzeiten sollen in Hinkunft auch für die Erfüllung der Wartezeit grundsätzlich 
nur dann angerechnet werden, wenn diese Zeiten nachgekauft wurden. 

Darüber hinaus soll die Beitragsgrundlage, die für die Entrichtung von Beiträgen zur Erlangung 
der Anspruchs- bzw. Leistungswirksamkeit von Schul- und Studienzeiten als Ersatzzeiten heranzuzie-
hen ist, erhöht werden, und zwar vom 7,5- bzw. 15fachen auf das 10- bzw. 20fache der (Tages)Höchst-
beitragsgrundlage. 

Nach Vollendung des 40. Lebensjahres ist die Beitragsgrundlage jeweils mit einem Faktor zu ver-
vielfachen, der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen im Verordnungswege festzusetzen ist. 
Diese Anpassung erfüllt die Funktion eines „Risikozuschlages“, wie er im Bereich der Privatversiche-
rung gebräuchlich ist, wenn – etwa durch fortgeschrittenes Lebensalter – der Eintritt des Versiche-
rungsfalles wahrscheinlicher und somit das Risiko des Versicherers größer geworden ist. 

Die Maßnahme ist nicht zuletzt auch dadurch gerechtfertigt, daß eine Beitragsnachentrichtung, die 
erst nach dem 40. Lebensjahr erfolgt, nicht die gleiche finanzielle Wirksamkeit zugunsten der Versi-
chertengemeinschaft entfaltet, wie sie „früheren“ Zahlungen zu eigen ist; eine höhere Beitragsleistung 
jener, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt zum „Nachkauf“ dieser Zeiten entschließen, steht somit 
durchaus im Einklang mit dem Versicherungsprinzip. 

Im Sinne des Vertrauensschutzes sind im § 563 Abs. 6 bis 8 ASVG Übergangsbestimmungen vor-
gesehen. 

Zu den finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme ist folgendes zu sagen: 
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Es wird erwartet, daß in den kommenden vier bis sechs Jahren jährlich zusätzlich rund 15 000 bis 
20 000 Personen von der Möglichkeit des Einkaufes von Schul/Studienzeiten Gebrauch machen wer-
den. Für diesen Personenkreis wird angenommen, daß in jedem Kalendermonat ein Monat an Schul- 
bzw. Studienzeiten nachgekauft wird. Zusammen mit der Erhöhung der Beitragsgrundlagen für den 
Einkauf sind damit Einnahmenerwartungen für die gesamte Pensionsversicherung von 100 Millionen 
Schilling im Jahr 1996 und 1 000 Millionen Schilling in den Jahren 1997 bis 2001 verbunden. Der 
Bundesbeitrag verringert sich im selben Ausmaß. 

Zu II. 4: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 236 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2 und 3 sowie Abs. 4, 253a Abs. 1 bis 4, 
253b Abs. 1 Z 2 und 3, 253d Abs. 1, 276a Abs. 1 bis 4, 276b Abs. 1 Z 2 und 3, 276d Abs. 1 und 563 
Abs. 10 ASVG; §§ 120 Abs. 3 Z 2, Abs. 4 Z 2 und 3 sowie Abs. 6, 131 Abs. 1 Z 2 und 3, 131a 
Abs. 1 bis 4, 131c Abs. 1 und 266 GSVG; §§ 111 Abs. 3 Z 2, Abs. 4 Z 2 und 3 sowie Abs. 6, 122 
Abs. 1 Z 2 und 3, 122a Abs. 1 bis 4, 122c Abs. 1 und 255 BSVG): 

Die vorgeschlagenen Verschärfungen der Anspruchsvoraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit (Verlängerung der Wartezeit von 180 auf 240 Versiche-
rungsmonate; Vorliegen von 180 Beitragsmonaten der Pflichtversicherung am Stichtag; spezifische 
ewige Anwartschaft), für die Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (Verlängerung der Wartezeit von 180 auf 240 Versicherungsmonate; Vorliegen von 450 zu 
berücksichtigenden Versicherungsmonaten am Stichtag, wobei die Heranführung der langen Versiche-
rungsdauer von 420 auf 450 Versicherungsmonate stufenweise erfolgen und erst im Jahre 2001 voll 
wirksam werden soll; Abschaffung der „Zweidritteldeckung“; spezifische ewige Anwartschaft) sowie 
für die Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Er-
werbsunfähigkeit (Anhebung des Pensionsanfallsalters bei Männern; Verlängerung der Wartezeit von 
120 Versicherungsmonaten auf 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung innerhalb der letzten 360 
Kalendermonate vor dem Stichtag; spezifische ewige Anwartschaft) sind als Maßnahmen zu sehen, die 
(neben arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten) einen späteren Pensionsantritt sicherstellen sollen. 

Die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen werden wie folgt quantifiziert: 
Im Jahr 1996 werden nur die Änderungen bei der vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

und bei der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit im letzten Drittel des Jahres 
wirksam. Daher sind für die gesamte Pensionsversicherung die Einsparungen bzw. Mehreinnahmen an 
Beiträgen mit 120 Millionen Schilling vorerst eher gering zu veranschlagen; es wird erwartet, daß von 
den gesetzten Maßnahmen bei diesen Pensionsarten im Jahr 1996 rund 2 000 Personen – vornehmlich 
Männer bei der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit – betroffen sind. Von 
den genannten 120 Millionen Schilling entfallen 100 Millionen Schilling auf Einsparungen bei den 
Leistungsaufwendungen, 20 Millionen Schilling auf Beitragsmehreinnahmen. 

Ab dem Jahr 1997 sind die angeführten Maßnahmen – unter Berücksichtigung der Übergangsbe-
stimmungen – auch bei der vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer wirksam. 

Für dieses Jahr werden für die gesamte Pensionsversicherung Einsparungen bzw. Beitragsmehr-
einnahmen von 1 250 Millionen Schilling (davon ASVG: 1050 Millionen Schilling; GSVG: 115 Milli-
onen Schilling; BSVG:85 Millionen Schilling) durch verminderte Zugänge zu den vorzeitigen Alters-
pensionen erwartet (Einsparungen: 1 000 Millionen Schilling; Beitragsmehreinnahmen: 250 Millionen 
Schilling). Die Zahl der erstmaligen Pensionszuerkennungen soll sich dabei um rund 7 000 Personen 
verringern, wovon wie schon im Jahr 1996 der überwiegende Teil – nämlich 5 500 – auf den erschwer-
ten Zugang zur vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bei den Männern zu-
rückzuführen ist. Bei der vorzeitigen Alterspension wegen langer Versicherungsdauer soll es um 650 
Pensionen, bei der vorzeitigen Alterspension wegen Arbeitslosigkeit um 850 Pensionen weniger an 
Pensionsneuzuerkennungen geben. 

Zu II. 5: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§ 86 Abs. 3 Z 2 ASVG; § 55 Abs. 2 Z 2 GSVG; § 51 Abs. 2 Z 2 BSVG): 

Die vorgeschlagene Regelung dient der Vermeidung von Mißbräuchen. Es soll verhindert werden, 
daß neben dem Bezug einer Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit die 
bisherige Tätigkeit weiterhin ausgeübt wird. Für den Bereich der selbständig Erwerbstätigen und der 
Bauern ist auf die Aufgabe der die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung begründenden Er-
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werbstätigkeit abzustellen, wobei im Bereich des GSVG zusätzlich auf die Möglichkeit Bedacht zu 
nehmen ist, daß ein Gewerbetreibender gleichzeitig mehrere gewerbliche Tätigkeiten ausübt. Bezieher 
eines Pflegegeldes ab der Stufe 3 (zB Rollstuhlfahrer) sollen aber immer ausgenommen werden. 

Zusammen mit der Neugestaltung der Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (Befristung, 
Rehabilitation; siehe Punkte II. 6 und II. 7) soll diese Maßnahme Einsparungen von 150 Millionen 
Schilling im Jahr 1996 und von 500 Millionen Schilling im Jahr 1997 (davon ASVG: 425 Millionen 
Schilling; GSVG: 45 Millionen Schilling; BSVG: 30 Millionen Schilling) erbringen: 

Für das Jahr 1997 werden rund 13 000 Pensionsneuzugänge bei dieser Pensionsart erwartet. Durch 
den Wegfall der Möglichkeit des gleichzeitigen Bezuges von Erwerbseinkommen und Pension werden 
bei rund einem Drittel dieser Personen im Durchschnitt drei bis vier Pensionsauszahlungen, die bisher 
rückwirkend neben dem Erwerbseinkommen gewährt wurden, wegfallen. 

Zu II. 6: 
Art. 34, 35, 36 und 37 (§§ 223 Abs. 1 Z 2, 234 Abs. 1 Z 2 lit. a, 251a Abs. 5, 254 Abs. 1 und 3, 256, 
271 Abs. 1, 277 Abs. 1 und 279 Abs. 1 ASVG; §§ 20 Abs. 2 Z 1, 67 Abs. 4, 111, 112 Abs. 1 Z 1 lit. e 
und Z 2, 112 Abs. 1 Z 2, 113 Abs. 1 Z 2, 120 Abs. 2 und 3 Z 1, 121 Z 6 lit. a, 127b Abs. 1, 129 
Abs. 1 und 5, 130 Abs. 3, 131c Überschrift und Abs. 1, 132 Abs. 1 und 2, 133 Überschrift und 
Abs. 1 bis 4, 133b, 134, 144 Abs. 1, 145 Abs. 1 Z 5, 157 Abs. 1 und 2, 165 und 239 Abs. 1 Z 1 sowie 
Abs. 12 GSVG; §§ 18 Abs. 2 Z 1, 63 Abs. 4, 71 Abs. 5 Z 2 und Abs. 6, 102, 103 Abs. 1 Z 1 lit. e und 
Z 2, 104 Abs. 1 Z 2, 111 Abs. 2 und 3 Z 1 und 2 lit. b, 112 Z 4 lit. a, 118b Abs. 1, 120 Abs. 1 und 5, 
121 Abs. 3, 122c Überschrift und Abs. 1, 123 Abs. 1 und 2, 124 Überschrift und Abs. 1 und 3, 
124b, 125, 135 Abs. 1, 136 Abs. 1 Z 5, 149 Abs. 1 und 2, 157 und 230a Abs. 3 BSVG; § 20 Abs. 1 
Z 1 und Abs. 12 FSVG): 

Die Neuregelung sieht vor, daß Pensionen aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeits-
fähigkeit in Hinkunft grundsätzlich befristet für die Dauer von längstens zwei Jahren zuzuerkennen 
sind. Besteht nach Ablauf der Frist Invalidität (Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) weiter, so ist die 
Pension auf Antrag für jeweils längstens zwei weitere Jahre zuzuerkennen. 

Entsprechend dem geltenden Recht ermöglicht die Regelung auch eine Befristung für einen kürze-
ren Zeitraum, falls die medizinische Beurteilung des Versicherten eine entsprechend rasche Besserung 
seines Gesundheitszustandes erwarten läßt. 

Im Hinblick auf die nicht vorhersehbare Weiterentwicklung medizinischer Behandlungsmethoden 
sowie die Unsicherheit medizinischer Langzeitprognosen an sich soll der Grundsatz der befristeten 
Zuerkennung von Pensionen aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit den Pensi-
onsversicherungsträgern eine flexiblere Zuerkennungspraxis bei Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, 
Dienstunfähigkeits)pensionen ermöglichen. Durch die auf Antrag erfolgende Weitergewährung der 
Pension bei Fortbestand der Arbeitsunfähigkeit kommt es zu keiner Verschlechterung in den Rechten 
des Leistungsbeziehers; in der Vergangenheit zutage getretene Schwierigkeiten beim Entzug von unbe-
fristet zuerkannten Pensionen auf Grund des Wegfalls der Arbeitsunfähigkeit würden jedoch in Hin-
kunft nicht mehr auftreten. 

Sinnvollerweise muß jedoch vom Grundsatz der Befristung abgesehen werden, wenn auch unter 
Bedachtnahme auf die Weiterentwicklung der medizinischen Behandlungsmethoden infolge des körper-
lichen oder geistigen Zustandes des (der) Versicherten dauernde Invalidität (Berufsunfähigkeit, Dienst-
unfähigkeit) anzunehmen ist. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Pension auch weiterhin vor Ablauf der Befristung gemäß § 99 
ASVG entzogen werden kann, wenn eine nicht vorhergesehene Besserung des Gesundheitszustandes 
eingetreten ist. 

Wie schon nach geltendem Recht bleibt das Klagerecht gegen den Ausspruch der Befristung aus-
geschlossen, da ja die Weitergewährung der Pension beantragt werden kann. Die Ablehnung eines 
solchen Antrages kann sodann gerichtlich angefochten werden. 

Um einen Widerspruch zur nunmehrigen Befristung der Erwerbsunfähigkeitspension nach dem 
GSVG und dem BSVG zu vermeiden und im Sinne einer Harmonisierung der Sozialversicherungsge-
setze, soll beim Versicherungsfall der vorzeitigen Alterspension wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit, 
bei der Erwerbsunfähigkeitspension und beim Begriff der dauernden Erwerbsunfähigkeit nicht mehr auf 
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die „dauernde“ Erwerbsunfähigkeit abgestellt werden. Die Änderung im FSVG trägt ebenfalls dieser 
Neuerung Rechnung. 

Zu II. 7: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 86 Abs. 3 Z 2, 245 Abs. 1, 251a Abs. 1, 255 Abs. 4, 273 Abs. 2, 305, 
306 Abs. 2, 307b und 361 Abs. 1 ASVG; §§ 132 Abs. 1, 133 Abs. 4, 163, 164 Abs. 2 und 167 GSVG; 
§§ 123 Abs. 1, 155, 156 Abs. 2 und 159 BSVG): 

Der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ soll gesetzlich dergestalt verankert werden, daß künf-
tighin ein Antrag auf eine Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
gleichzeitig als Antrag auf Rehabilitation zu werten und die Einholung der Zustimmung des Behinder-
ten zur Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation nicht mehr erforderlich ist. 

Eine Invaliditätspension (Berufs-, Dienst-, Erwerbsunfähigkeitspension) soll nur dann anfallen, 
wenn zumutbare Rehabilitationsmaßnahmen die Wiedereingliederung in das Berufsleben nicht bewir-
ken können (§ 86 Abs. 3 Z 2 letzter Satz ASVG). 

Vereitelt der zu Rehabilitierende zumutbare Maßnahmen der Rehabilitation, so gebührt ihm in 
dieser Zeit weder ein Übergangsgeld noch eine Pensionsleistung. 

Zu II. 8: 
Zu Art. 34 (§§ 95 Abs. 1, 238 Abs. 3, 239 Abs. 1 und 4, 240, 241, 261 Abs. 1 bis 6, 261a Abs. 2, 
261b Abs. 4 und 6, 284 Abs. 1 bis 7, 284a Abs. 2, 284b Abs. 4 und 6 sowie 285 Abs. 5 ASVG): 

Die degressive Gestaltung der Steigerungsbeträge (1,9 vH bis zum 30. Jahr, dann 1,5 vH für je 
12 Versicherungsmonate) wird gemildert und einer linearen Gestaltung (1,83 vH bzw. 1,675 vH) mög-
lichst angenähert. Es bleibt aber für Pensionisten, die mit dem Vollalter (65 Jahre bei Männern bzw. 60 
Jahre bei Frauen) in Pension gehen, die starke Erhöhung auf 2,11 vH für je 12 Versicherungsmonate 
erhalten. Damit wird der Anreiz, später in Pension zu gehen, noch verstärkt. 

Die ab 1. September 1996 vorgesehene Neugestaltung der Steigerungsbeträge in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung bringt eine Ersparnis beim Leistungsaufwand von 20 Millionen Schilling im Jahr 
1996 und 195 Millionen Schilling im Jahr 1997 mit sich. Der Bund wird dadurch im selben Ausmaß 
entlastet. 

Von diesen Maßnahmen sind 1997 rund 50 000 erstmalige Neuzuerkennungen an Direktpensionen 
in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. 

Zu II. 9: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 308 Abs. 3, 5, 6, 7, 309, 310, 311 Abs. 3, 312 und 313 ASVG; §§ 172 
Abs. 3 und 5 bis 7, 173, 174, 175 Abs. 3, 176 und 177 GSVG; §§ 164 Abs. 3 und 5 bis 7, 165, 166, 
167 Abs. 3, 168 und 169 BSVG): 

Wird ein Versicherter in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis aufgenommen und 
rechnet der Dienstgeber Versicherungszeiten an, so hat der zuständige Pensionsversicherungsträger auf 
Antrag dem Dienstgeber hiefür Überweisungsbeträge zu leisten. 

Der Versicherungsträger hat allerdings auch dem Versicherten Beiträge jener Monate zurückzu-
zahlen, die nicht angerechnet werden. Dies ist mittlerweile praktisch der einzige Fall, aus dem einmal 
bezahlte Sozialversicherungsbeiträge zurückerstattet werden müssen, was zu einem Erlöschen der ein-
schlägigen Pensionsanwartschaften führt. Eine ähnliche Regelung, nämlich die Beitragsrückzahlung 
unter dem Titel „Ausstattungsbetrag“, wurde schon vor vielen Jahren ersatzlos gestrichen. 

Es wird daher vorgeschlagen, die Regelung betreffend den Erstattungsbetrag ersatzlos aufzuheben. 
Aus finanzieller Sicht wird hiezu folgendes bemerkt: 
In der Vergangenheit wurden seitens der Pensionsversicherung pro Jahr rund 1,5 Milliarden Schil-

ling an Überweisungsbeträgen geleistet. Erhebungen bei den einzelnen Sozialversicherungsträgern 
haben ergeben, daß rund 10 vH davon den betroffenen Personen rückerstattet worden sind. 

Angesichts der Tatsache, daß in den kommenden Jahren die Übernahmen in ein öffentlich-recht-
liches Dienstverhältnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückgehen werden, die neuen Bestimmungen 
nur für Fälle gelten können, in denen die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis nach 
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dem 30. Juni 1996 erfolgt und die Verfahrensdauer des Abspruches über Überweisungsbeträge und 
damit Erstattungsbeträge für vergangene Jahre oft lange dauert, werden die Einsparungen erst in eini-
gen Jahren wirksam werden. Langfristig ist dann mit Einsparungen von ca.150 Millionen Schilling zu 
rechnen. 

Zu II. 10: 
Zu Art. 34 (§ 563 Abs. 12 bis 18 ASVG): 

Die Anpassung der Pensionen und Renten für das Jahr 1997 wird ausgesetzt. Für den Bund bedeu-
tet dies eine Einsparung beim Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung von 5,5 Milliarden Schilling im 
Jahr 1997 (davon ASVG: 4 670 Millionen Schilling; 

GSVG: 470 Millionen Schilling; BSVG: 360 Millionen Schilling). Von diesen Maßnahmen sind 
rund 1 860 000 Pensionsleistungen betroffen. 

Gleichzeitig aber wird für Bezieher einer Ausgleichszulage und Bezieher von Pensionen, deren 
Gesamteinkommen die anzuwendenden Ausgleichszulagenrichtsätze nur knapp übersteigt, in den Mo-
naten Jänner und Juli eine zusätzliche Ausgleichszulage von je 1 500 Schilling bzw. 1 000 Schilling 
gewährt. Diese zusätzliche Ausgleichszulage wird rund 350 000 bis 400 000 Personen zugute kommen. 

Die Aufwendungen für die zusätzlichen Ausgleichszulagen werden sich in Summe auf 900 Millio-
nen Schilling belaufen. Die Nettoersparnis für den Bund beträgt im Jahr 1997 daher 4 600 Millionen 
Schilling. 

Zu II. 11: 
Zu Art. 34 (§ 360 Abs. 4 ASVG): 

Durch die vorgeschlagene Änderung der Verwaltungshilfebestimmung des § 360 ASVG soll die 
Gefahr ungerechtfertigter Pensions(Renten)auszahlungen gemildert werden. Für den Bereich der selb-
ständig Erwerbstätigen und der Beamten gilt diese Neuregelung auf Grund der Verweisungen in den 
§§ 194 GSVG, 182 BSVG und 129 B-KUVG. 

Analog einer vorgesehenen Bestimmung in der Bundesabgabenordnung soll den Sozialversiche-
rungsträgern ermöglicht werden, Daten des Firmenbuches personenbezogen abzufragen, damit zB der-
zeit vorhandene Möglichkeiten der Umgehung der Versicherungspflicht aufgedeckt und verhindert 
werden können. 

Zu II. 12: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 253a Abs. 5, 253b Abs. 5, 253c Abs. 9, 276a Abs. 5, 276b Abs. 5, 
276c Abs. 9 ASVG; §§ 131 Abs. 5, 131a Abs. 5 und 131b Abs. 9 GSVG; §§ 122 Abs. 5, 122a Abs. 5 
und 122b Abs. 9 BSVG): 

Schon nach derzeitigem Recht ist ein Antrag auf Alterspension nicht zulässig, wenn Anspruch auf 
eine vorzeitige Alterspension besteht (§ 253 Abs. 3 ASVG, § 130 Abs. 3 GSVG, § 121 Abs. 3 BSVG). 
In gleicher Weise soll künftig zur Vermeidung von Mißbräuchen (Auslösung eines neuen Stichtages) 
auch der Antrag auf eine vorzeitige Alterspension (bzw. Gleitpension) unzulässig sein, soweit bereits 
eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit gebührt. 

Zu II. 13: 
Zu den Art. 34, 35 und 36 (§§ 31 Abs. 5 Z 29 und 30; 33 Abs. 1, 34 Abs. 1, 41, 42 Abs. 4 und 464 
Abs. 1 ASVG; § 22 Abs. 2 GSVG; 20 Abs. 6 BSVG): 

In Hinkunft soll als eine der Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung die Anmel-
dung zur Sozialversicherung bereits bei Beginn der Pflichtversicherung, dh. am Tage der Aufnahme der 
Beschäftigung, unverzüglich (innerhalb weniger Stunden) vorgenommen werden müssen. Die Mög-
lichkeit der Meldefristerstreckung auf Grund der Satzung bleibt unangetastet. 

Die Meldungen sollen grundsätzlich mittels elektronischer Datenfernübertragung erstattet werden, 
wobei Ausnahmen von diesem Grundsatz (insbesondere fernmündlich, Telefax, Diskette, schriftlich 
usw.) vom Hauptverband mittels Richtlinien festzulegen sind. 
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Wenn der gemeldete Datensatz nur die im § 41 Abs. 1 ASVG genannten Mindestangaben umfaßt, 
sind erforderliche Ergänzungen (etwa über die Höhe des Entgelts) innerhalb von sieben Tagen ab Be-
schäftigungsbeginn nachzusenden, ebenso wie auch alle Änderungsmeldungen in Hinkunft binnen 
sieben Tagen zu erstatten sein werden. 

Des weiteren sollen die Kontrollmöglichkeiten in bezug auf illegale Beschäftigungsverhältnisse 
erweitert werden (§ 42 Abs. 4 ASVG). 

Da auch im Bereich der Selbständigen Vorgänge bekannt sind, die auf den Mißbrauch bzw. die 
Umgehung verschiedener Vorschriften schließen lassen, soll auch in das GSVG und das BSVG eine 
entsprechende Bestimmung aufgenommen werden. 

Zur Verbesserung der Liquiditätssituation der Sozialversicherungsträger wird dem Hauptverband 
die Kompetenz eingeräumt, im Wege von Richtlinien, die Zahlungsströme und Veranlagungen der 
Sozialversicherungsträger bestmöglich zu koordinieren. 

Zu III. 1: 
Zu Art. 34 (§ 80a Abs. 5 ASVG): 

Als weitere budgetbegleitende Maßnahme bewirkt die Umschichtung von 1,6 Milliarden Schilling 
von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträ-
ger eine zusätzliche Entlastung beim Bundesbeitrag von je 800 Millionen Schilling in den Jahren 1996 
und 1997. 

Zu III. 2: 
Zu Art. 34 (§§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 3 Z 12, 4 Abs. 4, 5 Abs. 1 Z 2, 5a, 10 Abs. 2, 10a, 12 Abs. 1, 33 
Abs. 3, 35, 36 Abs. 3, 44 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 lit. b, 44a, 45 Abs. 3, 49 Abs. 1, 51 Abs. 1, 2 und 5, 
51a Abs. 3, 51b Abs. 3, 52 Abs. 2, 53 Abs. 3 lit. b, 55, 58 Abs. 3 bis 7, 59 Abs. 3, 64 Abs. 2, 66, 138 
Abs. 2 lit. f, 162 Abs. 5, 176 Abs. 1 Z 6, 447g Abs. 2 lit. b bis d, 474 Abs. 1, 479 Abs. 2 Z 1, 539a 
sowie 563 Abs. 2 ASVG): 

Zur Verhinderung der Flucht aus der Sozialversicherung sollen freie Dienstverträge und die in der 
Regel als „Werkverträge“ bezeichneten Vereinbarungen, auf Grund derer Arbeitsleistungen in wirt-
schaftlicher Abhängigkeit erbracht werden und die daher als dienstnehmerähnlich anzusehen sind, in 
die Sozialversicherungspflicht einbezogen werden. Es werden nämlich immer häufiger zivilrechtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten in der Weise ausgenützt, daß die Versicherungspflicht zum Nachteil der 
betroffenen Arbeitnehmer und der Versichertengemeinschaft umgangen wird. 

Es sollen daher die sogenannten freien Dienstverhältnisse (zB Konsulentenverträge oder Telear-
beitsverhältnisse) durch § 4 Abs. 4 ASVG und die dienstnehmerähnlichen Personen durch § 4 Abs. 3 
Z 12 ASVG in die Pflichtversicherung einbezogen werden. 

Dienstnehmerähnlichkeit im Sinne des § 4 Abs. 3 Z 12 ASVG liegt dann vor, wenn bei einer Be-
trachtung des Beschäftigungsverhältnisses insbesondere anhand der nachstehenden Merkmale der Ein-
druck wirtschaftlicher Unselbständigkeit des Beschäftigten im Verhältnis zum Beschäftiger überwiegt, 
ohne daß im Einzelfall sämtliche oder die Mehrzahl dieser Merkmale vorliegen müssen. 

Für die wirtschaftliche Unselbständigkeit des Beschäftigten spricht, 
 1. wenn die menschliche Arbeitsleistung gegenüber dem Einsatz von eigenem Kapital des Be-

schäftigten im Vordergrund steht; 
 2. wenn der Beschäftigte seine Leistungen im wesentlichen nur gegenüber dem Beschäftiger oder 

einer begrenzten Anzahl von Beschäftigern bzw. gegenüber deren Kunden und mit ihnen wirt-
schaftlich verflochtenen Unternehmen und nicht gegenüber einer unbegrenzten, ständig wech-
selnden Anzahl von Beschäftigern erbringt; 

 3. wenn der Beschäftigte im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistung über keine nen-
nenswerte eigene unternehmerische Struktur materieller und immaterieller Art verfügt (insbe-
sondere Geschäftsräumlichkeiten, Betriebsmittel, Eintragung im Firmenbuch, kaufmännische 
Buchführung, Einsatz von Werbemitteln zur Bearbeitung eines allgemeinen Marktes); 

 4. wenn der Beschäftigte in seiner unternehmerischen Disposition rechtlichen oder faktischen 
Beschränkungen im Verhältnis zum Beschäftiger unterworfen ist (zB Konkurrenzklauseln, Ver-
pflichtung zur Bekanntgabe oder sonstige Beschränkung der Vertretung des Beschäftigten 
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durch von diesem bestellte Personen, Bindung an die Verwendung bestimmter Arbeitsmittel 
und Produkte). 

Immer wieder ist es in der Vergangenheit vorgekommen, daß „Werkverträge“ nach schweren Un-
fällen mit Folgeleiden, nach schweren Erkrankungen oder auch im Fall der Mutterschaft (bei vergleich-
barem Arbeitsinhalt) in versicherungspflichtige Dienstverhältnisse umgewandelt wurden, was zur Folge 
hatte, daß die einschlägigen Sozialversicherungsleistungen zu erbringen waren, ohne daß für das volle 
erzielte Einkommen Beiträge gezahlt worden wären. Solange die betreffenden Personen gesund waren, 
wurden sie außerhalb der Sozialversicherung tätig, in dem Moment, wo höherwertige Leistungen not-
wendig oder in Aussicht waren, kehrten sie in den Schutzbereich der Sozialversicherung zurück. Ein 
solches Ausnutzen des Sozialsystems belastet die Risikogemeinschaft der Versicherten in unvertretbarer 
Weise. 

Eine weitere Lücke hat sich dadurch ergeben, daß Werkvertragsnehmer mit ihren Ehegatten oder 
Eltern in der Krankenversicherung beitragsfrei anspruchsberechtigt sein können, obwohl sie wesentli-
ches Einkommen erzielen. Die „Mitversicherung“ als Angehöriger ist de facto kostenlos, womit die 
entsprechenden Vertragsverhältnisse quasi als „Verträge zu Lasten der Versichertengemeinschaft“ 
bezeichnet werden können. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird folgendes bemerkt: 
A. Zum Personenkreis gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 ASVG: 
Der vorgeschlagene Text hat zum Ziel, die geschilderten Unstimmigkeiten durch die Versicherung 

von Personen, die auf Grund vertraglicher Vereinbarungen dienstnehmerähnlich beschäftigt sind, zu 
beheben. Die Pflichtversicherung soll jedoch nur dann eintreten, wenn die innerhalb eines Kalender-
monats mit ein und demselben Auftraggeber (Dienstgeber) vereinbarten Entgelte das Eineinhalbfache 
der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze übersteigen, das sind im Kalenderjahr 1996 5 400 S. 

Die neue Versicherung ist an die Versicherungen angelehnt, die bereits jetzt nach § 4 Abs. 3 
ASVG existieren (für faktisch betrachtet „dienstnehmerähnliche“ Selbständige, wie freiberufliche 
Krankenpfleger, Lehrer, Wohnsitzärzte, Vorstandsmitglieder, Geschäftsleiter, Hebammen, Musiker, 
Markthelfer, Bergführer usw.). Es soll sich jedoch dabei um eine Teilversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung handeln (§ 5a ASVG). 

Da es sich um Beschäftigungen handelt, die rechtlich betrachtet weitgehend selbständig ausgeübt 
werden, soll die finanzielle und administrative Belastung des Auftraggebers (Dienstgebers des freien 
Dienstvertrages) möglichst gering gehalten werden. 

Daraus ergibt sich die Pauschalierung der Auftraggeber-Versicherungsbeiträge zu Vertragsbeginn 
und der geringere Versichertenbeitrag in der Krankenversicherung (§ 51 Abs. 2 ASVG), zumal auch 
keine Geldleistungen in der Krankenversicherung (Krankengeld, Wochengeld) anfallen (§§ 138 Abs. 2, 
162 Abs. 5 ASVG). Solche Leistungen wären bei selbständig Erwerbstätigen, die wie im vorliegenden 
Fall oft verschiedene Auftraggeber an verschiedenen Tätigkeitsorten haben, nur mit überproportionalem 
Aufwand zu administrieren. 

Beginn und Ende der Pflichtversicherung sind in den §§ 10 Abs. 2 und 12 Abs. 1 ASVG geregelt. 
Hinsichtlich des Melde- und Beitragswesens ist zwischen den Pflichten des Auftraggebers und je-

nen des Auftragnehmers wie folgt zu unterscheiden: 
1. Der Auftraggeber hat gemäß § 33 Abs. 3 ASVG ua. den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, die 

Art der Tätigkeit sowie gemäß § 51 Abs. 2 ASVG die Höhe des Honorares unter Einhaltung der beste-
henden Meldevorschriften (§§ 34 und 41 ASVG) zu melden sowie einen pauschalierten Beitrag in der 
Höhe von 15,8 vH des Vertragshonorares abzuführen. Der Prozentsatz ergibt sich wie folgt: Kranken-
versicherung 3,25 vH, Pensionsversicherung 12,55 vH. 

2. Der Versicherte ist gemäß § 36 Abs. 3 ASVG verpflichtet, die in den §§ 33 und 34 ASVG vor-
gesehenen Meldungen selbst zu erstatten. 

Als Erwerbseinkommen des Versicherten gilt gemäß § 44 Abs. 1 Z 3 ASVG jenes Erwerbsein-
kommen, das er aus der die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit erzielt. 

Der Beitrag für den Versicherten setzt sich wie folgt zusammen: Krankenversicherung 3 vH, Zu-
satzbeitrag Krankenversicherung 0,25 vH, Pensionsversicherung 9,25 vH, Zusatzbeitrag Pensionsversi-
cherung 1 vH. 
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Im Interesse der Erleichterung des Einzuges der Beiträge des Auftraggebers ist vorgesehen, zwi-
schen dem Termin der Fälligkeit der Beiträge und jenem Termin, bis zu dem die Beiträge einzuzahlen 
sind, zu trennen. Fällig sind die Beiträge am letzten Tag des Kalendermonates, in dem die versiche-
rungspflichtige Tätigkeit aufgenommen wurde; einzuzahlen sind die Beiträge bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem der Auftraggeber seine Gegenleistung zu erbringen hat. Dementsprechend beginnt die 15tägige 
Frist gemäß § 59 Abs. 1 ASVG erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen (§ 58 Abs. 3 ASVG). 

Zur Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis soll darüber hinaus für alle im § 4 Abs. 3 ASVG ge-
nannten selbständig Erwerbstätigen die Beitragsgrundlagenermittlung nach den Grundsätzen des Ge-
werblichen Sozialversicherungsgesetzes erfolgen (§ 44a ASVG). 

B. Zum Personenkreis gemäß § 4 Abs. 4 ASVG: 
Weiters sollen in Hinkunft Personen vollversichert sein, die sich auf Zeit zu Dienstleistungen für 

einen Unternehmer im Sinne des § 4 Abs. 3 Z 12 ASVG verpflichten. Für diese Personen sollen grund-
sätzlich die allgemein für Dienstnehmer geltenden melde- und beitragsrechtlichen Bestimmungen An-
wendung finden. 

Beginn und Ende der Pflichtversicherung sind in den §§ 10 Abs. 2 und 12 Abs. 1 ASVG geregelt. 
Unabhängig von der Verteilung der Arbeitsleistung soll der Versicherungsschutz durchgehend von der 
Aufnahme der versicherungspflichtigen Tätigkeit an bis zu deren Beendigung gewährt sein (§ 10a 
ASVG). 

Der allgemeine Beitrag zur Krankenversicherung soll für diesen Personenkreis nur 6 vH der all-
gemeinen Beitragsgrundlage betragen, da keine Geldleistungen in der Krankenversicherung anfallen 
(§§ 138 Abs. 2, 162 Abs. 5 ASVG). 

C. Darüber hinaus soll den Sachverhalts-Beurteilungsgrundsätzen des Abgabenrechts auch im Be-
reich der Sozialversicherung Geltung verschafft werden (§ 539a ASVG). Damit wird es verstärkt mög-
lich werden, „Umgehungsgeschäfte“ aufzudecken und ungerechtfertigte Belastungen der Versicherten-
gemeinschaft in diesem Zusammenhang zu vermeiden. 

Zu den finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme ist folgendes zu sagen: 
Schätzungen des Hauptverbandes, des Bundesministeriums für Finanzen und der Steiermärkischen 

Gebietskrankenkasse haben ergeben, daß 1997 das Bruttovolumen der gesamten Werkverträge bundes-
weit bei etwa 11 Milliarden Schilling liegen dürfte. 

Unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen wird bei der Einbeziehung der sogenann-
ten freien Dienstverhältnisse und der dienstnehmerähnlichen Personen dieses Bruttovolumen auf rund 
6,5 Milliarden Schilling verringert; dabei wird von einer Personenzahl von rund 30 000 Personen und 
einem durchschnittlichen monatlichen Einkommen in der Höhe der Hälfte der Höchstbeitragsgrundlage 
ausgegangen. 

Für das Jahr 1996 wird in der Pensionsversicherung ein Mehrerlös von 500 Millionen Schilling, 
für 1997 von 1 500 Millionen Schilling erwartet. Der Bund wird dadurch in gleicher Höhe entlastet. 

Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung werden 1996 Beitragsmehreinnahmen von rund 
130 Millionen Schilling und 1997 von rund 400 Millionen Schilling erwartet. 

Zu III. 3: 
Zu Art. 34 (§§ 11 Abs. 2, 30 Abs. 1, 49 Abs. 3 Z 7 und 122 Abs. 2 Z 2 lit. b und c ASVG): 

In Abkehr vom bisher im § 49 Abs. 3 Z 7 ASVG normierten Grundsatz sollen künftighin sowohl 
die Urlaubsentschädigung und Urlaubsabfindung als auch die Kündigungsentschädigung als beitrags-
pflichtiges Entgelt behandelt werden und damit zu einer entsprechenden Verlängerung des Pflichtversi-
cherungsverhältnisses führen können. Auf die Erfordernisse des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungsgesetzes wird in diesem Zusammenhang Bedacht genommen. 

Zu III. 4: 
Zu Art. 34 (§ 447g Abs. 3 Z 2 ASVG): 

Die für die Jahre 1996 und 1997 vorgesehenen Überweisungen von Mitteln des AMS an den Aus-
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträger entlasten den Bund in gleicher Höhe. 
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Sie sind ein finanzielles Äquivalent zum einen für die Aufwendungen für die vorzeitige Alterspen-
sion bei Arbeitslosigkeit (rund 2,7 Milliarden Schilling jährlich 1996 und 1997) sowie für die Mehrbe-
lastung der Pensionsversicherung durch die in den vergangenen Jahren verstärkte Übernahme von Per-
sonen aus der Arbeitslosigkeit in die Pension. 

Zu III. 5: 
Zu Art. 34 (§§ 122 Abs. 2 Z 3 und 471f bis 471h ASVG): 

§ 12 Abs. 3 lit. g des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 soll in der Weise geändert werden, 
daß ab 1. Juli 1996 der betroffene Personenkreis unter anderem dann nicht mehr als arbeitslos gilt, 
wenn das Mindestbruttomonatseinkommen die Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 lit. c ASVG 
(1996: 3 600 Schilling) erreicht oder übersteigt. 

Um unerwünschten Auswirkungen dieser Maßnahme im Bereich der Sozialversicherung zu be-
gegnen, wird vorgeschlagen, den Krankenversicherungsschutz dadurch sicherzustellen, daß für diesen 
Personenkreis eine Anspruchsberechtigung in der Krankenversicherung nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung geschaffen wird. Zu beachten ist, daß im Hinblick auf das meist äußerst kurzfristige 
Beschäftigungsverhältnis eine Wartezeit als Voraussetzung für den Leistungsanspruch zu entfallen hat. 
Der Anspruch erstreckt sich weiters lediglich auf Sachleistungen. 

Zu III. 6: 
Zu Art. 34 (§ 447d ASVG): 

Der Umstand, daß die derzeitige Finanzlage einzelner Krankenkassen eine kurzfristige Darlehens-
gewährung aus dem Ausgleichsfonds erfordert, die umgehend realisiert werden muß, macht eine ent-
sprechende Ergänzung des § 447d erforderlich. 

Zu IV. 1: 
Zu den Art. 35 und 36 (§ 27 Abs. 1 Z 2 GSVG; § 24 Abs. 2 BSVG): 

Mit dieser Änderung soll der Beitragssatz für die Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz für die Zeit vom 1. April bis zum 31. Dezember 1996 um einen Prozentpunkt 
und ab dem 1. Jänner 1997 um einen weiteren Prozentpunkt sowie nach dem Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetz für die Zeit ab dem 1. April 1996 um einen Prozentpunkt angehoben 
werden. 

Im Bereich des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bringen die genannten Beitragssatzer-
höhungen im Jahr 1996 Mehreinnahmen von 400 Millionen Schilling und im Jahr 1997 Mehreinnah-
men von 1 000 Millionen Schilling mit sich. 

Die Erhöhung des Beitragssatzes in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz bringt im Jahr 1996 Mehreinnahmen bzw. eine Entlastung des Bundes von 200 Millionen 
Schilling und im Jahr 1997 von 300 Millionen Schilling mit sich. Von dieser Anhebung der Beitrags-
sätze sind rund 410 000 Pflichtversicherte im GSVG und BSVG betroffen. 

Beilage 1 

§ 15: Verkürzung der Rahmenfristerstreckung auf drei Jahre: 
Einschränkung der Fortbezugsmöglichkeit (derzeit binnen drei Jahren), die jedoch aus verschiede-

nen Gründen erstreckt werden können. 
Einsparung zu beiden Punkten: 

Nach den Erfahrungen der Praxis werden rund 2 000 derartige Fälle im Jahr betroffen. Unter der 
Annahme, daß diese Personen im Regelfall für 20 Wochen das Arbeitslosengeld beziehen, ergibt sich 
folgende Einsparung: 

Pro Fall entstehen Kosten von 414,50 S brutto pro Tag, dh. bei 140 Tagen von 58 000 S, was bei 
2 000 angenommenen Fällen pro Jahr rund 116 Millionen Schilling Einsparungspotential ergeben 
würde. 
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1996 = 1/2 = 58 Millionen Schilling 1997 = 116 Millionen Schilling 1998 und 1999 Steigerung um 
rund 2,5% jeweils. 
Verlust der Leistung bei Kontrollversäumnis bis zur Wiedermeldung für max. 62 Tage (derzeit nur 
Verschiebung bis zur Wiedermeldung). 

1996 = 11 000 Entscheidungen gemäß § 49. 
Annahme: 

Von der Änderung werden rund 3% der Entscheidungen betroffen sein. 
Berechnung: 

Alg. tgl. 287 S netto zuzüglich 41% (PV+KV) = 404 S brutto × 56 Tage × 330 Fälle = 7,5 Millio-
nen Schilling (Einsparung 7,5 Millionen Schilling). 

1996 = 1/2 = 3,7 Millionen Schilling, ab 1997 konstant 7,5 Millionen Schilling pro Jahr. 
Sanktion bei Schwarzarbeit (8 Wochen). 

Arbeitsloser: verliert 29 000 S brutto (netto 25 000 S) pro Fall: 
Annahme 100 Fälle = 2,9 Millionen Schilling. 
Arbeitgeber: 20 000 S KV-brutto = SV = AN/AG-Teil (39%) 8 500 S + ALV 3 600 S = 12 100 S. 
Annahme 100 Fälle = 1,2 Millionen Schilling. 

Beilage 2 

Keine Leistung, wenn beim gleichen Dienstgeber von einer Vollbeschäftigung auf eine geringfügige 
Beschäftigung umgestiegen wird, ausgenommen es liegt ein Unterbrechungszeitraum von mindestens 1 
Monat vor. 

3 Millionen Schilling Schätzung pro Jahr bleibt in den Folgejahren unverändert. 
Bei der Arbeitslosigkeit Erfassung der selbständigen Arbeit und der Werbungskosten bei den Selbstän-
digen. 

5 Millionen Schilling Schätzung pro Jahr bleibt in den Folgejahren unverändert. 
Kein Anspruch auf Altersarbeitslosengeld, wenn nach kurzer Bezugsdauer das Dienstverhältnis beim 
alten Dienstgeber wieder aufgenommen worden ist. 

4 Millionen Schilling Einmaleffekt, weil die künftigen, nicht vorhersehbaren Inanspruchnahmen 
verhindert werden. 
Verlängerung der Ausschlußfrist von 4 auf 6 und 6 auf 8 Wochen. 
Basis: 1995 

Alg.-Sperren = 6 280 Fälle = 91 876 400 S 
durchschn. 5 Wochen auf durchschn. 7 Wochen 
= Zusatzeffekt (=128 626 960 S) = 38 Millionen Schilling 
NH-Sperren = 4 028 Fälle = 47 228 300 S 
durchschn. 5 Wochen auf durchschn. 7 Wochen 
= Zusatzeffekt (= 66 119 620 S) = 19 Millionen Schilling 
57 Millionen Schilling volles Jahr. 

Beilage 3 

Zur Anpassung § 12/3 g AlVG 
Im Durchschnitt wird bei einer Beschäftigung über zwei Wochen Dauer der Anspruch für den Rest 

des Monates wegfallen: 
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Berechnung: Alg. im Durchschnitt 9 000 S netto = 12 600 S brutto. 
Pro Fall Leistungswegfall im Ausmaß von 4 500 S netto/6 300 S brutto. 
Annahme 2 000 Fälle = 12,6 Millionen Schilling pro Jahr 1996 = 6,3 Millionen Schilling. 
Umstellung der Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld auf eine Einjahresperiode. 
Ausgangsbasis   1994 
AlG-Bezieher ..............................................................   14 296 127 639 
durchschnittl. AlG-TS .................................................   14 296    296 
Bemessungsgrundlage gerundet ...................................   14 296  21 000 (Lkl. 73) 
tatsächliche Auszahlung netto ......................................   14 296 814 316 

Effekt: 
Durch die neue Bemessungsgrundlage ergeben sich unter Berücksichtigung der Minus- und Plus-

abweichungen folgende Berechnungen: 
Erfolg 1994 .................................................................  14 296 814 316 
Erfolg nach Umstellung ...............................................  12 989 752 981 
Nettoerfolg ..................................................................   1 307 061 335 
Wirksam im Jahr 1996 ................................................  12 326 765 334 
Wirksam im Jahr 1997  ...............................................  12 980 296 001 

Beilage 4 

Einbeziehung der Pauschsätze nach § 69 Abs. 1 EStG bei Einkommensfeststellung. 
0,7 Millionen Schilling Schätzung pro Jahr bleibt in den Folgejahren unverändert. 

Wegfall der Nachzahlung bei Umwandlung des Pensionsvorschusses in Grundleistung: 
Ausgehend von der Erfahrung der Praxis, daß rund 75% der Invaliditätspensionsverfahren negativ 

ausgehen (von ca. 10 000 Fällen daher bei rund 7 500) kann folgender Einsparungseffekt angenommen 
werden: 

In ca. der Hälfte der Abweisungsfälle wird eine Nachzahlung von rund 27 S netto (Differenz zwi-
schen dem § 23 – Spitzensatz (273 S tgl.) und einem angenommenen Arbeitslosengeld-/Notstandshilfe-
anspruch von durchschnittlich 300 S) oder 38 S brutto pro Tag fällig, dh. 142 500 S pro Tag könnten 
eingespart werden. Bei einem angenommenen Durchschnittsnachzahlungszeitraum von sechs Monaten 
(182 Tagen) könnte ein Betrag von rund 26 Millionen Schilling eingespart werden. 

Einsparung 26 Millionen Schilling pro Jahr bleibt in den Folgejahren unverändert. 
Einbeziehung der Urlaubsabfindung/-entschädigung in die Sozial- und Arbeitslosenversicherungs-
pflicht: 

Es davon auszugehen, daß in 125 000 Fällen eine Urlaubsentschädigung/Urlaubsabfindung für 
durchschnittlich zwölf Tage bei einem Bruttoverdienst von 20 000 S mtl. gebührt. 

Einsparung an Pensionsversicherungs- und Krankenversicherungsbeiträgen: 
Annahme: 

Pro Tag sind 10 S an die Pensionsversicherung zu zahlen, dh. pro Fall 120 S, dh. bei 125 000 Fäl-
len rund 15 Millionen Schilling Einsparung. 
AlV-Beitragsmehreinnahmen: 

In 125 000 Fällen ist für zwölf Tage eine Arbeitslosenversicherungsbeitrag von 6% von einem 
Bruttoverdienst von 20 000 S zu entrichten. Mehreinnahmen daher 60 Millionen Schilling. 

(Lohnsteigerung = Annahme 3% pro Jahr) 
Entwicklung: 

1996 = 1/2 = 31 Millionen Schilling, 1997 = 62 Millionen Schilling. 
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Artikel 39 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Zu Art. 39 Z 1 und 2 (§ 2 Abs. 2): 

Der Entfall der Sanierungsgewinne aus der Einkommensdefinition des § 2 Abs. 2 entspricht dem 
Wegfall des § 36 ab 1998. 

Zur weiteren Einschränkung von Verlustbeteiligungsgesellschaften sollen in das Verlustaus-
gleichsverbot des § 2 Abs. 2 zweiter Satz ab der Veranlagung 1996 auch Verluste aus Betrieben einbe-
zogen werden, deren Unternehmensschwerpunkt in der gewerblichen Vermietung von Wirtschaftsgü-
tern gelegen ist. Darunter fallen insbesondere Leasinggesellschaften. Das Verlustausgleichsverbot gilt 
auch in jenen Fällen, in denen der Unternehmensgegenstand – insgesamt schwerpunktmäßig – sowohl 
im Verwalten unkörperlicher Wirtschaftsgüter als auch in der gewerblichen Vermietung von Wirt-
schaftsgütern gelegen ist. 

Zu Art. 39 Z 3 und 25 (§ 4 Abs. 11, § 25 Abs. 1 Z 2 lit. c): 

Die Rechtsform der Privatstiftung wird in vermehrtem Ausmaß auch zur Auslagerung betrieblicher 
Aktivitäten aus dem Trägerunternehmen eingesetzt. Diesem Trend soll steuerlich dadurch Rechnung 
getragen werden, daß zunächst eine grundsätzliche Aussage zum Betriebsausgabencharakter von Dota-
tionen an solche Stiftungen getroffen wird, die ausschließlich betrieblichen Zwecken dienen, wie dies 
zB bei Stiftungen der Fall ist, deren Zweck die betriebliche Forschung in einem Konzern ist. Ob und 
wieweit die Zuwendungen als laufende Betriebsausgaben oder als aktivierungspflichtige Aufwendungen 
zu werten sind, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. 

Als betriebliche Privatstiftungen sind aber auch solche anzusehen, deren ausschließlicher Zweck 
die soziale Zusatzversorgung von betriebs- oder konzernzugehörigen Arbeitnehmern und deren Famili-
en in Form von Pensionen, Renten, Zuschüssen wegen Hilfsbedürftigkeit, Sterbegeldern und ähnlichem 
ist. Da mit der Rechtsform der Privatstiftung ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen nicht verbunden ist, 
soll die Betriebsausgabenfunktion der Finanzierung einer solchen Privatstiftung an jene der Finanzie-
rung von Unterstützungskassen angeglichen werden. Durch die Übergangsvorschrift des § 124b Z 2 
wird sichergestellt, daß jene Privatstiftungen, deren Finanzierung durch Zuwendungen der Stifter zu 
Betriebsausgaben geführt haben, die Eigenschaft einer solchen im Sinne der neuen Vorschrift erhalten 
können, wenn sie eine Anpassung der Stiftungsurkunden bzw. -zusatzurkunden innerhalb der Sanie-
rungsfrist vornehmen. 

Da die Zuwendungen des Arbeitgebers als Stifter einer betrieblichen Arbeitnehmerförderungsstif-
tung in bestimmten Grenzen als betrieblicher Sozialaufwand und damit als Arbeitslohn im weiteren 
Sinn abzugsfähig sind, sollen die Zuflüsse aus der Stiftung an die begünstigten Arbeitnehmer und deren 
Angehörige in den Kreis der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einbezogen werden. 

Zu Art. 39 Z 4 und 14 (§ 4 Abs. 12 und § 15 Abs. 4): 

Mit der gesetzlichen Verankerung der Steuerneutralität der Einlagenrückzahlung soll den Ent-
wicklungen im Abgabenrecht Rechnung getragen werden. Im Gegensatz zu der der seinerzeitigen Judi-
katur zum KStG 1966 entsprechenden Behandlung sämtlicher Ausschüttungserträge als Beteiligungser-
träge unabhängig von ihrer Herkunft hat sich die Judikatur inzwischen zur Behandlung der Einlagen-
rückgewähr als logisches Gegenstück zur Einlage hinentwickelt. Die vorgesehene gesetzliche Veranke-
rung der Einlagenrückzahlung stellt damit im wesentlichen eine Klarstellung dar und ersetzt die bishe-
rige Teilregelung in § 31 Abs. 2 Z 2. 

Der Begriff der Einlagenrückzahlung ist ein steuerlicher nicht mit dem handelsrechtlichen Begriff 
der Einlagenrückgewähr übereinstimmender Terminus. Der für eine Rückzahlung in Betracht kom-
mende Einlagentatbestand soll auf die Positionen beschränkt werden, die in den Jahresabschlüssen 
unter das Eigenkapital fallen sowie mit dem Partizipations- und dem Substanzgenußrechtskapital jenes 
Surrogatkapital einschließen, das abgabenrechtlich die Eigenschaft eines Eigenkapitals annimmt. Als 
rückzahlungsfähiges Eigenkapital soll auch verdecktes Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapital 
gelten, das nach Lehre und Rechtsprechung dann vorliegt, wenn Anteilsinhaberdarlehen bzw. -kredite 
unter bestimmten Voraussetzungen die Eigenschaft als Fremdkapital verlieren und auf Anteilsinhaber-
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ebene zu einer Zuschreibung der Forderung zu den Anschaffungskosten oder dem Buchwert der Betei-
ligung führen. Die Beschränkung des Einlagenrückzahlungstatbestandes auf die im Gesetz genannten 
Formen hat zur Folge, daß andere handelsrechtlich unter den Begriff der (unzulässigen) Einlagenrück-
gewähr fallende Zuwendungen der Körperschaft an ihre Anteilsinhaber unverändert als verdeckte Aus-
schüttungen im Sinne des § 8 Abs. 2 KStG 1988 zu erfassen sind. Vom Einlagentatbestand ausgenom-
men sind jene Nennkapitalteile, die infolge einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln – soweit sie 
aus Gewinnrücklagen stammen – zehn Jahre steuerhängig im Sinne des § 32 Z 3 EStG 1988 sind, und 
jene Kapitalrücklagenteile, die aus Umgründungen entstanden sind und vor der Umgründung Gewinn-
bestandteile waren. 

Die Bedeutung der Neuregelung liegt – da die offene Kapitalherabsetzung einschließlich der Rück-
zahlung von Nachschüssen schon bisher als Einlagenrückzahlung bzw. -rückgewähr anerkannt war – in 
der Gleichbehandlung von Kapitalherabsetzungen mit 
 – der Rückzahlung von Kapitalrücklagen im Wege der Auflösung zu Gunsten des Bilanzgewinn-

kontos mit nachfolgender Ausschüttung, 
 – der Rückzahlung von Nennkapital- und Kapitalrücklagenbeträgen durch direkte (handelsrecht-

lich unzulässige) Auszahlung oder Verrechnung und 
 – der Auflösung von Surrogatkapital vor Liquidation der Körperschaft in welcher Rückzahlungs-

form auch immer. 

Zwecks Erfassung und Evidenthaltung soll die Körperschaft verpflichtet werden, außerbilanzmä-
ßig ein steuerliches Evidenzkonto einzurichten und laufend weiterzuführen. Im Normalfall wird das 
Evidenzkonto der Summe von Nennkapital und Kapitalrücklagen entsprechen. Sollte ein Kapitalrück-
lagenteil ertragswirksam aufgelöst werden und damit im Bilanzgewinnkonto Eingang finden, ohne daß 
er durch Saldierung mit einem Jahresfehlbetrag oder einem Bilanzverlust des Vorjahres untergeht, muß 
er weiterhin in Evidenz gehalten werden, bis er durch spätere Verwendung im Wege der Verrechnung 
gegen einen künftigen Jahresfehlbetrag oder einer offenen Ausschüttung untergeht. Es soll der Disposi-
tion der Körperschaft und ihrer Vertreter überlassen bleiben, ob dabei primär Gewinnteile oder Kapital-
rücklagenteile als verwendet gelten. 

Beispiel: Das Eigenkapital der X-GmbH setzt sich im Jahresabschluß des Jahres 01 wie folgt zu-
sammen: 

Stammkapital (aufgebracht) ................. 500 000 S 
Nicht gebundene Kapitalrücklage ......... 200 000 S 
Freie (Gewinn-)Rücklagen ................... 100 000 S 
Bilanzgewinn ....................................... 300 000 S 
Das steuerliche Evidenzkonto weist daher 700 000 S aus. 
Im Jahr 02 wird keine Ausschüttung beschlossen, es entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 

250 000 S. Im Zuge der Abschlußbuchungen werden aus der Kapitalrücklage und der freien Rücklage 
je 100 000 S ertragswirksam aufgelöst, sodaß sich das Eigenkapital im Jahresabschluß 02 wie folgt 
zusammensetzt: 

Stammkapital ....................................... 500 000 S 
Nicht gebundene Kapitalrücklage ......... 100 000 S 
Freie (Gewinn-)Rücklagen ...................     0 S 
Bilanzgewinn ....................................... 250 000 S 
Da die Rücklagenauflösungen primär einen Jahresfehlbetrag kürzen, ist eine Einlage im Ausmaß 

von 100 000 S aufgelöst worden und ist daher das Evidenzkonto um 100 000 S auf 600 000 S zu ver-
ringern. 

Im Jahr 03 wird eine offene Ausschüttung von 200 000 S beschlossen. Diese entstammt zur Gänze 
aus Gewinnen und ist als bei den Gesellschaftern, soweit sie natürliche Personen sind, endbesteuert 
und, soweit sie Körperschaften sind, beteiligungsertragsbefreit. 

Im Jahr 03 entsteht ein Jahresüberschuß in Höhe von 50 000 S. Im Zuge der Abschlußbuchungen 
wird die Kapitalrücklage ertragswirksam aufgelöst, sodaß sich das Eigenkapital im Jahresabschluß 03 
wie folgt zusammensetzt: 

Stammkapital....................................... 500 000 S 
Nicht gebundene Kapitalrücklage .........     0 S 
Freie (Gewinn-)Rücklagen ...................     0 S 
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Bilanzgewinn ....................................... 200 000 S 
Da im Bilanzgewinn der aufgelöste Kapitalrücklagenbetrag von 100 000 S enthalten ist, ist am 

Evidenzkonto unverändert ein Betrag von 600 000 S auszuweisen. 
Im Jahr 04 wird eine offene Ausschüttung von 150 000 S beschlossen. Da kein Fall eines Verrech-

nungszwanges mit Fehlbeträgen vorliegt, kann von den willensbildenden Organen dahin gehend dispo-
niert werden, die aufgelöste Kapitalrücklage von 100 000 S im ausgeschütteten Betrag von 150 000 S 
als zur Gänze oder zum Teil, jedenfalls aber mit 50 000 S als rückgezahlt zu sehen. Je nach getroffener 
Entscheidung ist das Evidenzkonto um die in der Ausschüttung enthaltene Kapitalrücklage (jedenfalls 
aber mit 50 000 S) zu vermindern. Bei den Gesellschaftern liegt im Ausmaß der in der Ausschüttung 
enthaltenen Kapitalrücklage kein unter die Endbesteuerung oder die Beteiligungsertragsbefreiung fal-
lender Ertrag vor, sondern eine Einlagenrückzahlung, die die Anschaffungskosten oder den Buchwert 
der Beteiligung vermindert. 

Die von der Regelung betroffenen Körperschaften haben das Evidenzkonto nach dem Stand laut 
dem Jahresabschluß des letzten vor dem 1. Jänner 1996 endenden Wirtschaftsjahres unter Beachtung 
der Grundsätze der Z 3 des neuen Abs. 12 zu erstellen. 

Auf der Ebene der Anteilsinhaber hat die Einlagenrückzahlung eine steuerneutrale Vermögensum-
schichtung zur Folge, und zwar auch im Bereich der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung sowie der Überschußermittlung bei den außerbetrieblichen Einkunftsarten (insbesondere 
§§ 30 und 31; siehe Neuregelung in § 15 Abs. 4). Der mit der Vermögensumschichtung verbundene 
gesetzliche Begriff der „Minderung und Erhöhung von Aktivposten“ beschreibt den Aktiventausch im 
Wege der Aktivierung einer Forderung (bzw die Einnahme) in Höhe der Einlagenrückzahlung in Ver-
bindung mit der Absenkung des Beteiligungsansatzes in gleicher Höhe. Dies hat daher insbesondere 
folgende Konsequenzen: 
 – Die Anschaffungskosten oder der Buchwert der betreffenden Beteiligung sind um den rückge-

zahlten Einlagenbetrag zu mindern. Soweit dies im handelsrechtlichen Rechenwerk keinen Nie-
derschlag findet, ist die Absenkung außerbücherlich durchzuführen. Sinken die Anschaffungs-
kosten oder der Buchwert unter 0 S, ist insoweit eine erfolgswirksame Einnahme oder Be-
triebseinnahme anzusetzen. 

 – In weiterer Folge ist von den geminderten Anschaffungskosten, mindestens aber von Anschaf-
fungskosten bzw. einem Buchwert von 0 S auszugehen. 

 – Die Beteiligungsertragsbefreiung des § 10 des Körperschaftsteuergesetzes kommt nicht zum 
Tragen. 

 – Im Ausmaß der Einlagenrückzahlung hat ein Abzug von Kapitalertragsteuer zu unterbleiben. 
Im Falle der Rückzahlung im Wege der Ausschüttung hat die Gesellschaft die Tatsache und 
Höhe der Einlagenrückzahlung im Rahmen der Aufzeichnungen nach § 101 Abs. 2 und der 
Anmeldung nach § 102 Abs. 3 festzuhalten. 

Zu Art. 39 Z 5 und 6 (§ 6 Z 2 lit. c, § 6 Z 7): 
Auslandsforderungen: 

Die pauschale Wertberichtigung von Auslandsforderungen erscheint aus der Sicht der zunehmen-
den Integration der österreichischen Exportwirtschaft in die Europäische Union nicht mehr gerechtfer-
tigt. Sie hat vielmehr den Charakter einer Steuersubvention angenommen, die auch international immer 
wieder kritisiert wird. Zudem bereitet die Bestimmung in „Mischfällen“ (Zusammentreffen von echter 
Wertberichtigung und pauschaler Wertberichtigung) Probleme in der Vollziehung. Selbstverständlich 
bleibt die Möglichkeit normaler Wertberichtigungen risikobehafteter Auslandsforderungen nach Maß-
gabe des § 6 Z 2 lit. a bestehen. 

Am Ende des letzten Wirtschaftsjahres des Veranlagungszeitraumes 1995 bestehende Wertberich-
tigungspositionen sind im ersten Wirtschaftsjahr des Veranlagungszeitraums 1996 – global gesehen – 
mit mindestens der Hälfte des Gesamtbetrages aufzulösen (§ 124b Z 1). Soweit dieses Auflösungsvolu-
men nicht auf Grund von Forderungseingängen erreicht wird, sind zusätzliche Auflösungen bei Positi-
onen zu bestehen bleibenden Forderungen erforderlich. Der Restbetrag ist 1997 aufzulösen. Die Zuord-
nung dieser zusätzlichen Auflösungen (zB gleichmäßige Auflösung aller betroffenen Positionen, Auflö-
sung einzelner Positionen) bleibt dem Steuerpflichtigen überlassen. 

Auslandsbeteiligungen: 
Die Bestimmung soll aus den in den Erläuterungen zu § 6 Abs. 2 lit. c dargestellten Überlegungen 

entfallen. 
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Bisher vorgeschriebene Abschreibungen sind nicht gesondert aufzulösen. Eine Versteuerung dieser 
Abschreibungen erfolgt erst anläßlich eines konkreten Realisationsaktes (zB Veräußerung der Beteili-
gung). Eine Übertragung als stille Rücklage ist dabei ausgeschlossen. 

Zu Art. 39 Z 7 und 31 (§ 8 Abs. 2 und § 28 Abs. 3 Z 3): 
Für Assanierungsaufwendungen auf Grund des Stadterneuerungsgesetzes, soweit diese Aufwen-

dungen Herstellungsaufwand darstellen, soll ab der Veranlagung 1996 die begünstigte Abschreibung 
entfallen. Damit wird im Bereich des Wohnbaues und der Wohnhaussanierung dem Gesichtspunkt 
Rechnung getragen, die steuerliche Förderung auf die volkswirtschaftlich wichtigsten baulichen Maß-
nahmen zu konzentrieren. Die begünstigte Abschreibung für den Assanierungs-Herstellungsaufwand 
entfällt sowohl im betrieblichen Bereich als auch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 
Infolge des Wegfalles der begünstigten Abschreibung können Assanierungs-Herstellungsaufwendungen 
nur mehr mit den AfA-Sätzen des § 8 Abs. 1 bzw. des § 16 Abs. 1 Z 8 abgeschrieben werden. Auf diese 
Abschreibung ist auch umzustellen, wenn aus der begünstigten Abschreibung eines früheren Assanie-
rungs-Herstellungsaufwandes restliche Teilbeträge verblieben sind. Hier ist also die AfA vom ursprüng-
lichen Assanierungs-Herstellungsaufwand unter Anwendung der AfA-Sätze des § 8 Abs. 1 bzw. des 
§ 16 Abs. 1 Z 8 zu berechnen und die so berechnete AfA solange mit dem restlichen Assanie-
rungs-Herstellungsaufwand zu verrechnen, bis der restliche Assanierungs-Herstellungsaufwand gänz-
lich abgeschrieben ist. 

Beispiel (für ein der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dienendes 
Wohnhaus): 

1991 Assanierungs-Herstellungsaufwand 9 000 000 S 
bis 1995 Abschreibung gemäß § 28 Abs. 3 
 5/15 von 9 000 000 S 3 000 000 S 
31. 12. 1995 restlicher Assanierungs- 
 Herstellungsaufwand 6 000 000 S 
1996 Umstellung der Abschreibung 
 1,5% von 9 000 000 S 
 (§ 16 Abs. 1 Z 8 lit. e) 135 000 S 
31. 12. 1996 restlicher Assanierungs- 
 Herstellungsaufwand 5 865 000 S 

Zu Art. 39 Z 8 (§ 8 Abs. 6): 
Im Hinblick auf den technischen Standard der Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen 

erscheint die Festlegung der Nutzungsdauer von acht Jahren (entspricht einem AfA-Satz von 12,5%) 
gerechtfertigt. Bei der Festlegung dieser Nutzungsdauer handelt es sich um eine unwiderlegliche Ver-
mutung, die bewußt nicht zwischen gewöhnlicher und außergewöhnlicher Abnutzung differenziert. Ein 
höherer Satz ist nur in den gesetzlich umschriebenen Ausnahmefällen zulässig. Wird über ein Fahrzeug 
ein Bestandsvertrag (insbesondere Leasingvertrag) abgeschlossen, so richtet sich die Absetzung beim 
Bestandgeber (Leasinggeber) nach den Nutzungsverhältnissen beim Bestandnehmer (Leasingnehmer). 
Die Regelungen über die Halbjahres-AfA sind anzuwenden. Werden Fahrzeuge in gebrauchtem Zu-
stand erworben, so wird die bisher verstrichene Nutzungsdauer von acht Jahren abgezogen und eine 
Verteilung der Anschaffungskosten auf die Restnutzungsdauer vorgenommen werden können. Die 
Abgrenzung zwischen Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen einerseits und Lastkraftwagen 
sowie Bussen andererseits wird im Verordnungsweg erfolgen. Die Neuregelung findet im übrigen be-
reits auf den „Altbestand“ der davon betroffenen Fahrzeuge Anwendung. 

Durch die Z 2 des neuen Abs. 6 soll vermieden werden, daß die Beschränkungen der Z 1 durch Fi-
nanzierungsleasingverträge umgangen werden. Dies wird in der Form bewerkstelligt, daß über das 
Instrument eines Aktivpostens die – ebenfalls den Beschränkungen der Z 1 unterliegende – Absetzung 
des Leasinggebers auf den Leasingnehmer durchschlägt. 

Beispiel: 
Für ein Fahrzeug mit Anschaffungskosten (ohne USt.) von 200 000 S wird eine Leasingrate von 

50 000 S zuzüglich 10 000 S Umsatzsteuer vereinbart. Der Vorsteuerabzug steht dem Leasingnehmer 
nicht zu (§ 12 Abs. 2 Z 2 UStG 1994). Als Grundmietzeit werden vier Jahre vereinbart. Die Amortisa-
tion der Anschaffungskosten ist in der Leasingrate mit einem Teilbetrag von 40 000 S kalkuliert; dazu 
kommt die anteilige Umsatzsteuer von 8 000 S. Hinsichtlich der Grundmietzeit ergibt sich folgendes: 
Bei einem gedachten Ankauf durch den Leasingnehmer wäre von den Bruttoanschaffungskosten von 
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240 000 S eine AfA von 12,5% 30 000 S zugestanden. Für den Unterschiedsbetrag zu dem auf Amorti-
sation entfallenden Teilbetrag der Leasingrate (brutto 48 000 S) ist ein Aktivposten von 18 000 S einzu-
stellen. Der restliche Teil der Leasingrate (brutto 42 000 S) ist „normaler“ Aufwand. Wird das Fahr-
zeug am Ende der Grundmietzeit um 50 000 S zuzüglich 10 000 S Umsatzsteuer gekauft, so ist die 
Summe der Aktivposten – also 72 000 S – zuzüglich der Anschaffungskosten von 60 000 S – somit ein 
Gesamtbetrag von 132 000 S – auf die Restnutzungsdauer von vier Jahren zu verteilen. Die Jahres-AfA 
beträgt demnach 33 000 S. 

Zu Art. 39 Z 9 und 10 (§ 10 Abs. 4, § 10a): 
Zur Belebung der Konjunktur soll der Investitionsfreibetrag für die Zeit zwischen 1. Juni 1996 und 

31. Dezember 1997 von 9% auf 12% angehoben werden. Die Regelung gilt stichtagsbezogen. Unmaß-
geblich ist daher, ob ein Regelwirtschaftsjahr oder ein abweichendes Wirtschaftjahr gegeben ist. 

Voraussetzungen für den erhöhten Investitionsfreibetrag: 
1. Es muß sich um ein ungebrauchtes Wirtschaftsgut handeln. Zum Begriff „ungebraucht“ ist – 

wie bereits bei der seinerzeitigen IFB-Anhebung auf 30% – die zur früheren Investitionsprämie entwi-
ckelte Verwaltungspraxis heranzuziehen. 

2. Das Wirtschaftsgut muß eine mindestens achtjährige betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ha-
ben. Dabei ist, wenn die Schätzung der Nutzungsdauer durch den Steuerpflichtigen nicht völlig willkür-
lich ist, von der von ihm der AfA-Bemessung zugrunde gelegten Nutzungsdauer auszugehen. 

3. Die entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten müssen zwischen 1. Juni 1996 und 
31. Dezember 1997 anfallen. Bei angeschafften Wirtschaftsgütern muß der Anschaffungszeitpunkt 
(Lieferung, Übergang der Preisgefahr) innerhalb dieses Zeitraums liegen. Der Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses oder der Zeitpunkt der Zahlung sind unmaßgeblich. Nachträgliche Anschaffungskosten (zB 
Montagekosten) sind ebenfalls (nur) begünstigt, wenn sie innerhalb dieses Zeitraums anfallen. Dies gilt 
gegebenenfalls auch für vor dem 1. Juni 1996 getätigte Anschaffungen. Maßgebend ist bei nachträgli-
chen Anschaffungskosten grundsätzlich der Zeitpunkt des Entstehens der Verpflichtung. 

Bei hergestellten Wirtschaftsgütern steht der erhöhte Investitionsfreibetrag für die innerhalb dieses 
Zeitraum anfallenden (Teil-)Herstellungskosten zu. Dies gilt bei langfristigen Fertigungen auch dann, 
wenn der Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Abs. 7 erst im Fertigstellungszeitpunkt geltend gemacht 
wird. Voraussetzung ist allerdings in jedem Fall, daß die Teilleistungen genau abgegrenzt sind, sodaß 
eine exakte Zuordnung zu den einzelnen Zeiträumen möglich ist. 

4. Bei angeschafften Gebäuden erhöht sich der Investitionsfreibetrag nicht und beträgt weiterhin 
9%. 

5. Bei hergestellten Gebäuden beträgt der Investitionsfreibetrag für (Teil-)Herstellungskosten, die 
im Zeitraum zwischen 1. Juni 1996 und 31. Dezember 1997 anfallen, dann 12%, wenn die tatsächliche 
Bauausführung erst nach dem 31. Mai 1996 begonnen wurde. Die Interpretation orientiert sich an der 
Auslegung zu § 122 Abs. 3 EStG 1972 bzw. zu § 10a in der Fassung BGBl. 253/1993 („erster Spaten-
stich“; die vorangegangene Planung ist unschädlich). Soweit die Fertigstellung nach dem 31. Dezember 
1997 erfolgt und der Steuerpflichtige den Investitionsfreibetrag nicht von den Teilherstellungskosten 
bildet, steht der erhöhte Investitionsfreibetrag von 12% nur dann (anteilig) zu, wenn die Teilleistungen 
genau abgegrenzt sind, sodaß eine exakte Zuordnung zu den einzelnen Zeiträumen möglich ist. 

Der Höchstsatz von 6%, der – soweit ein Investitionsfreibetrag hier überhaupt zusteht – für Kraft-
fahrzeuge und für unkörperliche Wirtschaftsgüter geltend gemacht werden kann, bleibt von den Ände-
rungen unberührt. Für die Anschaffung von Kraftfahrzeugen, die in Hinkunft vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen sind, ist auch die Inanspruchnahme eines Investitionsfreibetrages nicht mehr zulässig. 

Die gemäß § 121 Abs. 2 als Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme des Investitionsfreibe-
trages befristet zu leistende Sondervorauszahlung wird durch die Änderungen beim Investitionsfreibe-
trag bzw. bei den Vorauszahlungen nicht berührt. 

Ebenso ist die Verrechnung von IFB-Wartetasteverlusten (bzw. anderer Wartetasteverluste) aus 
Vorjahren durch den Ausschlub des Verlustvortrages bei der Veranlagung der Jahre 1996 und 1997 
nicht eingeschränkt. 
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Zu Art. 39 Z 11, 32, 70 und 71 (§ 11, § 28 Abs. 5 § 116 Abs. 2 und § 116 Abs. 5): 
Die bisherigen Regelungen des § 11 und des § 28 Abs. 5 ermöglichten, Überschüsse an verrech-

nungspflichtigen Mietzinsen einer steuerfreien Rücklage bzw. einem steuerfreien Betrag zuzuführen. 
Die angesammelten Mietzinsrücklagen (steuerfreien Beträge) waren mit Instandsetzungsaufwendungen 
und Verlusten zu verrechnen. Anderenfalls waren sie im neunten Jahr nach ihrer Bildung einkom-
menserhöhend aufzulösen. Daraus ergab sich eine Steuerstundung, die vor allem Steuerpflichtigen 
zugute kam, die aus dem Mietobjekt hohe Mieterträge erzielten und deshalb entsprechend hohe Miet-
zinsrücklagen (steuerfreie Beträge) bilden konnten. Begünstigt waren ertragreiche Mietobjekte auch 
darin, daß die an sich auf zehn Jahre zu verteilenden Instandsetzungsaufwendungen mit bestehenden 
Mietzinsrücklagen (steuerfreien Beträgen) zu verrechnen und damit sofort absetzbar waren. Denn je 
höher die Erträge des Mietobjektes und je höher folglich die Mietzinsrücklagen (steuerfreien Beträge) 
waren, um so leichter konnten die Instandsetzungsaufwendungen sofort abgesetzt werden. Benachteiligt 
waren Steuerpflichtige, die die Instandsetzungsaufwendungen nur verteilt auf zehn Jahre absetzen 
konnten, weil sie infolge ertragsarmer Mietobjekte keine entsprechenden Mietzinsrücklagen (steuerfrei-
en Beträge) bilden konnten. Um künftig eine Begünstigung von ertragreichen Mietobjekten zu Lasten 
der ertragsarmen Mietobjekte zu vermeiden, soll ab der Veranlagung 1996 die Bildung einer Mietzins-
rücklage bzw. eines steuerfreien Betrages nicht mehr möglich sein. 

Für die bis 1995 gebildeten Mietzinsrücklagen bzw. steuerfreien Beträge ist im § 116 Abs. 2 und 5 
eine Übergangsregelung getroffen, wonach diese Rücklagen (steuerfreien Beträge) innerhalb von neun 
Jahren nach ihrer Bildung, längstens aber bis 31. Dezember 1998 zu verrechnen sind. Es sind also zu 
verrechnen: 
 – Die im Kalenderjahr 1987 (Wirtschaftsjahr 1986/87) gebildeten Rücklagen (steuerfreien Beträ-

ge) bis zum Ende des Kalenderjahres 1996 (Wirtschaftsjahres 1995/96). 
 – Die im Kalenderjahr 1988 (Wirtschaftsjahr 1987/88) gebildeten Rücklagen (steuerfreien Beträ-

ge) bis zum Ende des Kalenderjahres 1997 (Wirtschaftsjahres 1996/97). 
 – Die im Kalenderjahr 1989 (Wirtschaftsjahr 1988/89) gebildeten Rücklagen (steuerfreien Beträ-

ge) bis zum Ende des Kalenderjahres 1998 (Wirtschaftsjahres 1997/98). 
 - Die in den Kalenderjahren 1990 bis 1995 (Wirtschaftsjahren 1989/90 bis 1994/95) gebildeten 

Rücklagen (steuerfreien Beträge) bis 31. Dezember 1998. 
In der Übergangsregelung ist einerseits eine auf das jeweilige Mietobjekt bezogene Verrechnung 

der Rücklagen (steuerfreien Beträge) vorgesehen. Im Rahmen dieser Verrechnung sind die Rücklagen 
(steuerfreien Beträge) vorrangig nicht nur mit den Instandsetzungsaufwendungen, sondern auch mit 
bestimmten Herstellungsaufwendungen zu verrechnen. Anschließend erfolgt die Verrechnung mit sich 
ergebenden Verlusten. Bei den Herstellungsaufwendungen, die mit den Rücklagen (steuerfreien Beträ-
gen) zu verrechnen sind, handelt es sich um Aufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 5 Mietrechtsgesetz in 
Gebäuden, die den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die Verwendung der Hauptmietzinse 
unterliegen, soweit diese Aufwendungen Herstellungsaufwand darstellen. Die Instandsetzungsaufwen-
dungen und die Herstellungsaufwendungen sind nur insoweit verrechenbar, als sie nicht durch steuer-
freie Subventionen gedeckt sind. Im Wege der Verrechnung mit den Rücklagen (steuerfreien Beträgen) 
sind die Instandsetzungsaufwendungen und die Herstellungsaufwendungen sofort absetzbar. Die Ver-
lustverrechnung entspricht der Verlustverrechnung gemäß §§ 11 und 28 Abs. 5 in der bis 1995 gelten-
den Fassung. 

Andererseits sieht die Übergangsregelung nachrangig auch eine über das jeweilige Mietobjekt hi-
nausgehende Verrechnung der Rücklagen (steuerfreien Beträge) mit Herstellungsaufwendungen der 
genannten Art vor, und zwar in folgender Weise: Im Rahmen eines Betriebes sind die Rücklagen (steu-
erfreien Beträge) mit den Herstellungsaufwendungen zu verrechnen, die in einem anderen den Bestim-
mungen des Mietrechtsgesetzes über die Verwendung der Hauptmietzinse unterliegenden Betriebsge-
bäude angefallen sind. Innerhalb der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung erstreckt sich die Ver-
rechnung der Rücklagen (steuerfreien Beträge) auf die Herstellungsaufwendungen eines anderen den 
Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die Verwendung der Hauptmietzinse unterliegenden Miet-
objektes des Steuerpflichtigen. In der dargestellten Weise ist auch vorzugehen, wenn im Falle einer 
Mitunternehmerschaft oder Miteigentümergemeinschaft ein Mitunternehmer bzw. Miteigentümer die 
ihm zuzurechnenden Rückstellungsanteile (Anteile der steuerfreien Beträge) mit den auf ihn entfallen-
den anteiligen Herstellungsaufwendungen eines anderen Betriebsgebäudes bzw. eines anderen der 
Vermietung und Verpachtung dienenden Mietobjektes verrechnet. 

Soweit die Rücklagen (steuerfreien Beträge) nicht bis zum Ende der maßgebenden Frist (siehe 
oben) verrechnet sind, sind sie zu diesem Zeitpunkt einkommenserhöhend aufzulösen. Eine freiwillige 
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frühere einkommenserhöhende Auflösung der Rücklagen (steuerfreien Beträge) ermöglicht die Über-
gangsregelung nicht, weil dies dem Sinn und Zweck der Übergangsregelung widersprechen würde. 
Denn die Übergangsregelung soll unter dem Gesichtspunkt einer Beschaffung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen einen Anreiz zu baulichen Maßnahmen bieten. 

Die Regelung des § 116 Abs. 5 Z 4, daß die steuerfreien Beträge bei allen Erwerben von Todes 
wegen vom Rechtsnachfolger fortzuführen sind, ist dem früheren § 28 Abs. 5 entnommen. 

Zu Art. 39 Z 12 und 13 (§ 12 Abs. 3 und 8): 
Die Übertragbarkeit stiller Reserven, die anläßlich einer Veräußerung oder eines sonstigen Aus-

scheidens von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen aufgedeckt werden, soll sowohl in sachli-
cher als auch in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt werden. Diese Maßnahmen werden einerseits positive 
budgetäre Auswirkungen haben. Andererseits wird die Reservenübertragung in Richtung echter Ersatz-
beschaffungen von Ausrüstungsinvestitionen gelenkt. Im Bereich des unkörperlichen Anlagevermögens 
soll diese Förderung im wesentlichen auf den innovativen Bereich der Forschung und Entwicklung 
(Patente, Lizenzen) eingeschränkt und der Finanzanlagenbereich (auch zur Vermeidung unerwünschter 
Gestaltungen) ausgeschlossen werden. Die Verkürzung des Übertragungszeitraums soll – in Verbin-
dung mit dem befristet angehobenen Investitionsfreibetrag – einen Anreiz für eine beschleunigte Vor-
nahme von Ersatzinvestitionen darstellen. 

Einschränkungen bei der Übertragbarkeit dem Grunde nach: 
In Hinkunft dürfen stille Reserven auf Beteiligungen (Aktien, GesmbH-Anteile, echte stille Betei-

ligungen) nicht mehr übertragen werden (also auch dann nicht, wenn sie aus unkörperlichen Wirt-
schaftsgütern stammen, beispielsweise aus dem Verkauf einer anderen Beteiligung). Auch die Übertra-
gung auf Forderungswertpapiere wird nicht mehr möglich sein. 

Entsprechend der bisherigen Rechtslage bleibt die Übertragung auf Anteile an Personengesell-
schaften ausgeschlossen. 

Stille Reserven, die aus der Veräußerung von (Teil-)Betrieben stammen, werden – entgegen der 
bisherigen Judikatur (vgl. VwGH 26. November 1991, 91/14/0188) – von der Übertragbarkeit ausge-
schlossen. Auch die Übertragung auf die Anschaffungskosten erworbener (Teil-)Betriebe ist nicht zu-
lässig. 

Die Übertragung auf die Anschaffungskosten von Grund und Boden wird nur mehr für stille Re-
serven aus Grund und Boden möglich sein. Dies erfordert bei protokollierten Unternehmen eine genaue 
Aufteilung des Veräußerungserlöses. Unberührt bleibt die Möglichkeit, stille Reserven aus dem Aus-
scheiden von Grund und Boden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf die 
(Teil-)Anschaffungs- oder (Teil-)Herstellungskosten anderer körperlicher Wirtschaftsgüter zu übertra-
gen. 

Einschränkungen in zeitlicher Hinsicht: 
Die Übertragungsfrist soll von bisher drei Jahren auf grundsätzlich zwölf Monate verkürzt werden. 

Anders als bisher wird der Fristenlauf bereits mit dem Zeitpunkt des Ausscheidens des Wirtschaftsgutes 
ausgelöst (bisher mit Ablauf des Wirtschaftsjahres des Ausscheidens) und endet die Übertragungsfrist 
stichtagsbezogen zwölf Monate später. Soll eine Übertragungsrücklage (ein steuerfreier Betrag) auf 
(Teil-)Herstellungskosten von Gebäuden übertragen werden, so verlängert sich die Frist auf 24 Monate, 
wenn mit dem tatsächlichen Herstellungsvorgang vor Ablauf der Zwölfmonatsfrist begonnen wird. 

Bei der Übertragbarkeit stiller Reserven im Jahr der Aufdeckung selbst treten keine Änderungen 
ein. Die Übertragung auf zeitlich vorgelagerte Anschaffungs- oder Herstellungsvorgänge bleibt weiter-
hin möglich. 

Bei Ausscheiden von Anlagevermögen infolge höherer Gewalt oder wegen eines (drohenden) be-
hördlichen Eingriffs verlängert sich die Übertragungsfrist von zwölf Monaten auf 24 Monate. 

Inkrafttreten: 
Die sachlichen Einschränkungen hinsichtlich der Übertragbarkeit auf Finanzanlagevermögen, auf 

Grund und Boden sowie auf (von) Teilbetriebe(n) sind bereits auf alle im Kalenderjahr 1996 endenden 
Wirtschaftsjahre anzuwenden. In zeitlicher Hinsicht werden die Einschränkungen grundsätzlich auch 
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für bereits früher aufgedeckte stille Reserven oder gebildete Übertragungsrücklagen (steuerfreie Beträ-
ge) wirksam. Zur Vermeidung eines nicht mehr beeinflußbaren Wegfalls der Übertragungsmöglichkeit 
ist für 1996 vorgesehen, daß die Übertragbarkeit jedenfalls für Neuinvestitionen bis 30. September 1996 
erhalten bleibt. Dies gilt für sämtliche Übertragungsrücklagen (steuerfreie Beträge), die zum 1. Jänner 
1996 noch offen sind. 

Daraus ergibt sich folgendes Schema: 
Übertragungsrücklage 1993: 

Verwendung bis 30. September 1996, sonst Auflösung 1996 (1996/97). 
Übertragungsrücklage 1994: 

Verwendung bis 30. September 1996 (bei Ausscheiden infolge höherer Gewalt nach dem 
30. September 1994 oder Baubeginn innerhalb der Zwölfmonatsfrist, aber nach dem 30. September 
1995 bis Ablauf der 24-Monats-Frist), sonst Auflösung 1996 (1996/97). 
Übertragungsrücklage 1995: 

Veräußerungsfall: Verwendung bis zum Ablauf der Zwölfmonatsfrist, jedenfalls bis 30. September 
1996, sonst Auflösung. Baubeginn innerhalb der Zwölfmonatsfrist (bzw bis 30. September 1996) oder 
höhere Gewalt: 24monatige Verwendungsfrist endet zum Stichtag bis zum Ende des Stichtages 1997. 

Zu Art. 39 Z 15, 25, 26 und 45 (§ 16 Abs. 1 Z 4, § 25 Abs. 1 Z 2, § 26 Z 7 lit. a, § 41 Abs. 1 Z 2): 
Die bisherige Verwaltungpraxis, Beitragsleistungen von Arbeitnehmern zu ausländischen Pensi-

onskassen, die auf Grund ausländischer gesetzlicher Vorschriften verpflichtend zu leisten sind, als 
Werbungskosten zu behandeln, wird gesetzlich verankert. Hinsichtlich der Arbeitgeberbeiträge wird 
§ 26 Z 7 lit. a auf gesetzlich verpflichtend zu leistende Arbeitgeberbeiträge an ausländische Pensions-
kassen erweitert. Im § 25 Abs. 1 Z 2 lit. b erster Satz wird die volle Erfassung der Pensionskassenleis-
tungen als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit normiert. Damit wird die volle Gleichstellung mit 
inländischen Sozialversicherungspensionen und gleichartigen Versorgungsleistungen im Sinne des § 25 
Abs. 1 Z 3 lit. a erreicht. 

Soweit Arbeitnehmer Beiträge an ausländische Pensionskassen freiwillig oder auf Grund dienst-
vertraglicher Verpflichtung leisten, können sie im Rahmen des § 18 als Sonderausgaben Berücksichti-
gung finden. Arbeitgeberbeiträge stellen in jenem Ausmaß, in dem der Freibetrag gemäß § 3 Abs. 1 
Z 15 lit. a überschritten ist, steuerpflichtigen Arbeitslohn (mit der Möglichkeit der Geltendmachung als 
Sonderausgaben) dar. Soweit die Pensionskassenleistungen auf Arbeitnehmerbeiträge entfallen, sind sie 
gemäß § 25 Abs. 1 Z 2 lit. b zweiter Satz mit 25% zu erfassen. 

Zu Art. 39 Z 16 (§ 17 Abs. 1): 
Das Betriebsausgabenpauschale wird bei Einkünften aus den gesetzlich genannten Tätigkeiten auf 

die Hälfte reduziert. Damit wird der Erfahrungstatsache Rechnung getragen, daß die genannten Tätig-
keiten regelmäßig nur geringe Aufwendungen mit sich bringen, sodaß tatsächliche Betriebsausgaben in 
einem Umfang anfallen, der einen Pauschalsatz in Höhe von 12% nicht rechtfertigt. 

Zu Art. 39 Z 17 (§ 18 Abs. 1 Z 2): 
Im Interesse einer verstärkten Förderung der Pensionseigenvorsorge soll im Lebensversicherungs-

bereich die Absetzbarkeit zu Gunsten von Rentenversicherungen verschoben werden. Für Verträge, die 
ab 1. Juni 1996 abgeschlossen werden, ist der Sonderausgabenabzug daher nur mehr für Rentenversi-
cherungsverträge zulässig. Prämien für Kapitalversicherungsverträge, die bis längstens 31. Mai 1996 
abgeschlossen worden sind, bleiben unter den bisherigen gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin ab-
zugsfähig. 

Zu Art. 39 Z 18 (§ 18 Abs. 1 Z 3 lit. c): 
Auf Grund der Judikatur des VfGH (B 1724/92 vom 5. Oktober 1993) konnten Aufwendungen für 

eine durch begünstigte Bauträger (insbesondere Genossenschaften und Gebietskörperschaften) vorge-
nommene Wohnraumsanierung bei Weiterverrechnung an die Mieter von diesen als Sonderausgaben 
abgesetzt werden. Das nunmehrige Erfordernis der unmittelbaren Auftragsvergabe durch den Sonder-
ausgabenwerber bewirkt eine Gleichstellung mit Steuerpflichtigen, die derartige Wohnraumsanierungen 
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durch einen nicht begünstigten Bauträger weiterverrechnet erhielten und vom Sonderausgabenabzug 
bereits bisher ausgeschlossen waren. Die Regelung tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

Zu Art. 39 Z 19 und 20 (§ 18 Abs. 2 und 3 Z 2): 
Bei den Sonderausgaben wird der bisherige Hälfteabzug nochmals halbiert. Nach Anwendung des 

Höchstbetrages ist nur mehr ein Viertel der Aufwendungen, maximal somit ein Viertel des Höchstbe-
trages, absetzbar. 

Neu eingeführt wurde ein Erhöhungsbetrag von 20 000 S, der bei Vorliegen von mindestens drei 
Kindern im Sinne des § 106 Abs. 1 oder 2 zusätzlich zum bisherigen Höchstbetrag von 40 000 S oder 
80 000 S gewährt wird. 

Die Viertelung bezieht sich auf den „Sonderausgabentopf“ von 40 000 S (60 000 S mit Kinderer-
höhungsbetrag) bzw. für Alleinverdiener oder Alleinerzieher von 80 000 S (100 000 S mit Kindererhö-
hungsbetrag), somit konkret auf Aufwendungen im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 2 bis 4 EStG 1988 (Ver-
sicherungsprämien, Wohnraumschaffung und -sanierung, Genußscheine und junge Aktien sowie für 
Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Partizipationsrechten zur Förderung des Wohnbaus). In 
Hinkunft sind daher von diesen Ausgaben nur mehr maximal 10 000 S (15 000 S) bzw 20 000 S 
(25 000 S) tatsächlich absetzbar. Nicht betroffen von betraglichen Begrenzungen sind wie bisher Bei-
träge für eine freiwillige Weiterversicherung einschließlich des (nunmehr entsprechend der bisherigen 
Verwaltungspraxis ausdrücklich verankerten) Nachkaufs von Versicherungszeiten in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung und vergleichbarer Beiträge an Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen 
der Kammern der selbständig Erwerbstätigen. 

Beispiel: Höchstbetrag 40 000 S 
zZahlung: 36 000 S Zahlung: 45 000 S 
absetzbar: 9 000 S absetzbar: 10 000 S 
In diesem Zusammenhang war das Sonderausgabenpauschale von 1 638 S auf 819 S (allerdings 

erst ab 1997) zu halbieren. 
Bei höheren Einkommen soll es zu einer einkommensabhängigen Reduzierung des absetzbaren 

Betrages kommen. Beträgt der Gesamtbetrag der Einkünfte (= nach Verlustausgleich zuzüglich im 
laufenden Jahr entstandener Wartetasteverluste abzüglich verrechenbarer Wartetasteverluste aus Vor-
jahren und eines allfälligen Veranlagungsfreibetrages nach § 41 Abs. 3 EStG 1988) mehr als 
500 000 S, so wird der absetzbare Betrag bis zu einer Bemessungsgrundlage von 700 000 S linear ein-
geschliffen. Ab einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 700 000 S entfällt der Abzug der betroffenen 
Sonderausgaben zur 
Gänze. 

Der absetzbare Betrag ermittelt sich nach der Formel: 
(700 000 S – Gesamtbetrag der Einkünfte) × „Sonderausgabenviertel“ 

 

200 000 S 
Beispiel: 
Gesamtbetrag der Einkünfte ...................................550 000 S 
Aufwendungen für Wohnraumschaffung ................ 60 000 S 
Höchstbetrag .......................................................... 40 000 S 
Sonderausgabenwirksam werden 150 000 × 10 000/200 000 = 7 500 S. 
Die Viertelung sowie die Einschleifung treten für Aufwendungen ab 1. Jänner 1996 in Kraft. Die 

bisher ausgestellten Freibetragsbescheide werden mit 1. Juni 1996 unwirksam, die Zurückführung auf 
den für 1996 tatsächlich absetzbaren Betrag erfolgt im Wege der Arbeitnehmerveranlagung, wobei ein 
Pflichtveranlagungstitel nach § 41 Abs. 1 Z 4 EStG 1988 gegeben ist. 

Zu Art. 39 Z 22 (§ 20 Abs. 1 Z 2 lit. d und e): 
Die Aufwendungen für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer stellen nach der Le-

benserfahrung einen unter das steuerliche Aufteilungsverbot fallenden Mischaufwand dar. Dies gilt in 
gleicher Weise für Einrichtungsgegenstände der Wohnung, selbst wenn sie (auch) betrieblich bzw. 
beruflich genutzt werden. In typisierender Betrachtungsweise werden daher derartige Aufwendungen 
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vom Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ausgeschlossen. Aufwendungen für Einrich-
tungsgegenstände wie zB Bücherregale sowie als Einrichtungsgegenstände anzusehende Schreibtische 
sind daher auch dann nicht abzugsfähig, wenn sie als Arbeitsmittel im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 7 anzu-
sehen wären. Typische Arbeitsmittel, die keine Einrichtungsgegenstände darstellen (Computer, 
Schreibmaschine, Kopiergerät, Fax usw.), sind vom generellen Abzugsverbot nicht erfaßt. 

Die Abzugsfähigkeit bleibt erhalten, wenn ein Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten Er-
werbstätigkeit des Steuerpflichtigen darstellt. Hinsichtlich des Vorliegens eines Arbeitszimmers im 
steuerlichen Sinn sind die durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätze (Aufteilungsverbot, Er-
forderlichkeit) weiter anzuwenden. Als „gesamte betriebliche und berufliche Tätigkeit“ ist die Haupttä-
tigkeit einschließlich allfälliger nebenberuflicher Tätigkeiten (unabhängig von der Einkünftezuord-
nung) zu verstehen. Zum „Mittelpunkt“ der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit wird das 
Arbeitszimmer, wenn der weitaus überwiegende Teil der Erwerbstätigkeit im Hinblick auf die erzielten 
Einkünfte und in zeitlicher Hinsicht im Arbeitszimmer ausgeübt wird. Dies ist in Fällen, in denen – wie 
etwa bei Richtern – vom Arbeitgeber ein entsprechender Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird oder 
– wie etwa bei Lehrern, Vertretern oder Politikern – die betriebliche oder berufliche Tätigkeit schwer-
punktmäßig außerhalb des Arbeitszimmers ausgeübt wird, jedenfalls nicht gegeben. 

Räumlichkeiten, die auf Grund ihrer Ausstattung für eine Berufs(Betriebs)ausübung typisch sind 
und eine Nutzung im Rahmen der privaten Lebensführung üblicherweise nicht gestatten (Ordinations-
räumlichkeiten, Labors, Fotostudios usw.), sind vom Begriff „Arbeitszimmer“ nicht erfaßt. 

Soweit ein Arbeitszimmer und dessen Einrichtung bisher Teil eines Betriebsvermögens war, schei-
det es aus dem Betriebsvermögen im Wege einer Entnahme im Sinne des § 6 Z 4 aus. Entsprechend der 
in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Teilwertvermutung wird der Teilwert dem aktuellen Buch-
wert entsprechen. Allfällige Investitionsfreibeträge sind gem. § 10 Abs. 9 gewinnerhöhend aufzulösen. 

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Geltendmachung von Aufwendungen unter dem Titel 
„Familienheimfahrten“ ist an die in Rechtsprechung und Verwaltungspraxis herausgebildeten Grund-
sätze anzuknüpfen. Die Abzugsfähigkeit wird der Höhe nach mit dem Höchstbetrag begrenzt, der für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c (als höchstes Pendler-
pauschale) Berücksichtigung findet. Dabei ist die jährliche Höchstgrenze auf Monatsbeträge umzurech-
nen, wobei ein voller Monatsbetrag auch für angefangene Monate der auswärtigen (Berufs-)Tätigkeit 
zusteht. 

Zu Art. 39 Z 23 und 44 (§§ 24 Abs. 4, 37): 
Die steuerliche Berücksichtigung der Zusammenballung von Einkünften in bestimmten Fällen 

wird auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Bisher wurde diesem Umstand durch die Gewährung des 
halben Durchschnittssteuersatzes Rechnung getragen. Dies führte in Fällen, in denen bereits die laufen-
den Einkünfte einem hohen Grenz- und Durchschnittssteuersatz unterlagen, zu einer steuersystematisch 
nicht gerechtfertigten Progressionsentlastung. Die nunmehr vorgesehene Verteilung der Einkünfte 
bewirkt eine sachgerechtere Steuerentlastung. 

Unberührt bleiben jene Tatbestände im Zusammenhang mit Beteiligungen, in denen der Hälfte-
steuersatz eine Doppelbesteuerung von Unternehmensgewinnen von Körperschaften vermeidet, der 
Halbsatz für Einkünfte aus besonderen Waldnutzungen und aus der Verwertung von patentrechtlich 
geschützten Erfindungen sowie der Halbsatz für bestimmte Veräußerungs- und Übergangsgewinne 
(siehe unten). 

Der bisher für stille Reserven im Zusammenhang mit (drohenden) Enteignungen vorgesehene 
Viertelsteuersatz soll in eine fünfjährige Verteilungsregelung überführt werden. 

Bei den Voraussetzungen, welche dem Grunde nach eine Begünstigung wegen kumulierter Erfas-
sung von Einkünften rechtfertigen, treten grundsätzlich keine Änderungen ein. Die Einhaltung der 
Siebenjahresfristen ist daher für die Gewährung der Progressionsermäßigung weiterhin notwendig. Neu 
ist, daß die Progressionsermäßigung nur auf Antrag zu gewähren ist. Dies ist für Veräußerungsgewinne 
deswegen von Bedeutung, weil in bestimmten Konstellationen die Sofortversteuerung für den Steuer-
pflichtigen günstiger ist. Insbesondere kommt nur dann der Freibetrag von 100 000 S (bei Mitunter-
nehmeranteilen oder Teilbetrieben in anteiligem Ausmaß) weiterhin zum Abzug. Dadurch werden 
geringfügige Veräußerungsgewinne entlastet. 

Beispiel: 
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Ein Betrieb wird zum 31. März 1996 veräußert, der Veräußerungsgewinn (ohne Freibetrag) beträgt 
360 000 S. 

Die Versteuerung erfolgt auf Antrag mit jeweils 120 000 S in den Jahren 1996 bis 1998, ansonsten 
im Jahr 1996 mit einem Betrag von 260 000 S. 

Bei Verkauf gegen Rente entfällt der Freibetrag nach § 24 Abs. 4, im übrigen tritt bei der Besteue-
rung nach Zuflußgrundsätzen keine Änderung zur bisherigen Rechtslage ein (Abs. 7). 

Veräußerungs- und Übergangsgewinne von Steuerpflichtigen, bei denen von Gesetz wegen eine 
zwangsweise Beendigung der Tätigkeit unterstellt wird, unterliegen auch in Hinkunft dem ermäßigten 
Steuersatz. Im Hinblick auf die generelle Tendenz zur Anhebung des faktischen Pensionsalters wurde 
dabei allerdings die Altersgrenze von bisher 55 Jahre auf 60 Jahre angehoben. Die anderen Anspruchs-
voraussetzungen sind unverändert. Der Halbsatz ist auch hier antragsgebunden, damit der Steuerpflich-
tige für geringfügige Veräußerungsgewinne den Freibetrag nach § 24 Abs. 4 beanspruchen kann. 

Die Neuregelungen sollen für (Veräußerungs-)Vorgänge ab 15. Februar 1996 gelten. 

Zu Art. 39 Z 24 (§ 24 Abs. 6): 
Im Hinblick auf die generelle Tendenz zur Anhebung des faktischen Pensionsalters wurde die Al-

tersgrenze von bisher 55 Jahre auf 60 Jahre angehoben. Im übrigen treten keine Änderungen ein. 

Zu Art. 39 Z 27 (§ 27 Abs. 1 Z 1 lit. b): 
Es handelt sich lediglich um eine Textbereinigung (§ 13 KStG 1988 wurde durch ein 

VfGH-Erkenntnis aufgehoben). 

Zu Art. 39 Z 28 (§ 27 Abs. 1 Z 6): 
Die Neufassung soll eine Vereinheitlichung der Steuerpflicht für sogenannte Einmalerlagsversi-

cherungen mit dem 11%igen Steuersatz für solche Versicherungen bei der Versicherungssteuer herbei-
führen. Inhaltlich ändert sich der ertragsteuerliche Tatbestand in zwei Punkten: Erstens werden nun-
mehr sämtliche Einmalerlagsversicherungen in der Form der Kapitalversicherung (einschließlich der 
fondsgebundenen Lebensversicherung) erfaßt, also auch solche, die ein gleichteiliges Er- und Ablebens-
risiko abdecken. Damit wird Gestaltungen entgegengewirkt, die bisher zu einer Vermeidung der Steu-
erpflicht geführt haben. Zweitens fällt die Kapitalabfindung bei „echten“ Rentenversicherungen, die das 
Ablebensrisiko nicht versichern (Rentenversicherungen mit Rententarif), nicht mehr unter die Steuer-
pflicht. 

Zu Art. 39 Z 29, 44 und 59 (§ 27 Abs. 1 Z 7, § 37 Abs. 4 Z 1 lit. f, § 93 Abs. 2 Z 1 lit. d): 
Die Bestimmungen sollen Gestaltungen im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung an 

Stiftungen unterbinden. Sie bestanden bisher darin, daß zum Privatvermögen gehörende Vermögensge-
genstände, deren Veräußerung bei einer Privatstiftung nach § 5 Z 11 KStG 1988 steuerfrei gestellt ist, 
im Wege gemischter Schenkungen (insbesondere durch Übernahme von Auflagen, vom Zuwendenden 
aufgenommene Darlehen zu übernehmen oder die Rückzahlungspflicht zu übernehmen) mit Überwie-
gen des Schenkungscharakters an die Privatstiftung übertragen wurden. Der dem Zuwendenden einge-
räumte Vorteil unterlag nicht der Besteuerung, sodaß Teile der Vermögensrealisation gänzlich steuer-
frei vereinnahmt werden konnten. Durch die Einstufung als steuerpflichtige Zuwendung an den Stifter 
soll dieser steuerlich unerwünschte Effekt ausgeschaltet werden. Die Stiftung von Betrieben ist von der 
Neuregelung nicht berührt, da die Übernahme von Schulden und Lasten einen unselbständigen Teil der 
gestifteten wirtschaftlichen Einheit darstellt. 

Zu Art. 39 Z 30 (§ 28 Abs. 2): 
Die Änderung ist erforderlich, weil die Bestimmung des § 28 Abs. 5 über die Bildung steuerfreier 

Beträge für verrechnungspflichtige Mietzinsüberschüsse ab 1996 wegfallen soll. Die Verrechnung der 
nicht durch steuerfreie Subventionen gedeckten Instandsetzungsaufwendungen mit früher gebildeten 
steuerfreien Beträgen (§ 28 Abs. 5 in der bis 1995 geltenden Fassung) ist in der Übergangsbestimmung 
des § 116 Abs. 5 geregelt. 
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Zu Art. 39 Z 33 und 34 (§ 31 Abs. 2 und 3): 
Die Änderung trägt der Regelung des § 15 Abs. 4 Rechnung, wonach im Falle der Kapitalherab-

setzung eine bloße Vermögensumschichtung anzunehmen ist. Eine Steuerpflicht ergibt sich demnach 
nur, wenn die Einlagenrückzahlung höher ist als die Anschaffungskosten der Beteiligung. 

Im Hinblick darauf, daß im Bereich der Veräußerungsgewinne eine Progressionsermäßigung den 
Veräußerungsfreibetrag ausschließt und Veräußerungen nach § 31 jedenfalls dem ermäßigten Steuer-
satz unterliegen, entfällt der Freibetrag. 

Zu Art. 39 Z 35 (§ 33 Abs. 3): 
Der allgemeine Absetzbetrag soll in den gesetzlich vorgesehenen Einkommensgrenzen verschliffen 

werden. Die Verschleifung soll mathematisch in einer linearen Funktion erfolgen. Die Maßnahme er-
folgt aus budgetären Gründen. Das Existenzminimum bleibt dabei in seinem Wesen unangetastet, weil 
die Verschleifung erst bei einem deutlich darüber liegenden Betrag einsetzt. 

Zu Art. 39 Z 36 (§ 33 Abs. 7): 
Die Anhebung des Einschleifbetrages soll vermeiden, daß bei niedrigen Einkommensbeziehern 

Besteuerungshärten entstehen. 

Zu Art. 39 Z 37, 38 und 40 bis 42 (§ 34 Abs. 6, § 35 Abs. 1, 3 und 4): 
Der Neufassung jener Bestimmungen, die die außergewöhnliche Belastung von Behinderten betref-

fen, liegen folgende Überlegungen zugrunde: 
1. Für alle Personen, die eine pflegebedingte Geldleistung (Pflegegeld nach dem Bundespflege-

geldgesetz, Pflegezulage oder Blindenzulage) erhalten, soll zur Vermeidung einer Überförderung nicht 
zusätzlich ein allgemeiner Freibetrag auf Grund ihrer Behinderung berücksichtigt werden, weil ihre 
pflegebedingten Aufwendungen ohnehin durch den – steuerfreien – Bezug von Pflegegeld und ähnli-
chen Geldleistungen abgedeckt werden. Werden die tatsächlichen Aufwendungen als außergewöhnliche 
Belastung geltend gemacht, so soll durch die entsprechende Aufnahme in § 34 Abs. 6 sichergestellt 
werden, daß nur der die pflegebedingte Geldleistung übersteigende Mehrbetrag ohne Abzug eines 
Selbstbehaltes zu berücksichtigen ist. 

2. Kinder, für die weder eine erhöhte Familienbeihilfe noch eine pflegebedingte Geldleistung ge-
währt wird, sollen nunmehr auch den entsprechenden Freibetrag nach § 35 Abs. 3 ohne Abzug eines 
Selbstbehaltes beanspruchen können. Dieser Freibetrag beträgt maximal 3 324 S jährlich, weil sich die 
Familienbeihilfe bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50% jedenfalls erhöht (§ 8 Abs. 5 
FLAG). 

3. Bei Kindern, für die eine erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, soll weiterhin sichergestellt 
sein, daß Mehraufwendungen als außergewöhnliche Belastung ohne Abzug eines Selbstbehaltes zu 
berücksichtigen sind. Steht einem solchen Kind eine pflegebedingte Geldleistung zu, so ist nur ein diese 
Geldleistung übersteigender nachgewiesener Mehrbetrag als außergewöhnliche Belastung anzuerken-
nen. Dieser Mehraufwand kann – wie bisher – auch in pauschalierter Form nach der zu erlassenden 
Verordnung zu § 34 Abs. 6 in der Fassung dieses Bundesgesetzes (siehe lit. d), allerdings vermindert 
um eine allfällige pflegebedingte Geldleistung geltend gemacht werden. 

4. Auf Grund der Verordnungsermächtigung in § 34 Abs. 6 (letzter Satz) wird eine neue Verord-
nung hinsichtlich der Berücksichtigung bestimmter Mehraufwendungen ergehen, die hinsichtlich Art 
der Aufwendung (Kosten einer Krankendiätverpflegung, PKW- bzw. Taxikosten für Körper- und Geh-
behinderte, nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen für Hilfsmittel und Pauschbetrag für unter-
haltsberechtigte Personen, für die erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird), dem (teilweise pauschalier-
ten) Ausmaß und der Nachweispflicht mit der bestehenden Verordnung des Bundesministers für Finan-
zen vom 5. Dezember 1988, BGBl. Nr. 675/1988, inhaltlich übereinstimmen wird. Allerdings sollen in 
Hinkunft auch Kinder, denen nunmehr gemäß § 35 Abs. 1 ein Freibetrag zustehen soll, in den Genuß 
der (teilweise pauschalierten) Mehraufwendungen kommen (zB ein zöliakiekrankes Kind mit 30% 
Grad der Behinderung die entsprechenden Kosten der Diätverpflegung ohne Abzug eines Selbstbehal-
tes). Bisher waren behinderte Kinder, für die keine erhöhte Familienbeihilfe gewährt wurde, von der 
Anwendung der Verordnung zur Gänze ausgenommen. 
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In der neu zu erlassenden Verordnung über außergewöhnliche Belastungen soll festgehalten wer-
den, daß für Bezieher von Pflegegeld weiterhin ohne Gegenverrechnung 
 – die Pauschbeträge für Diätverpflegung im Sinne des § 1 der derzeit bestehenden Verordnung, 
 – der Pauschbetrag für Kfz-Kosten oder Taxikosten bei Gehbehinderung im Sinne des § 3 der 

bisherigen Verordnung und 
 – nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen für Hilfsmittel (zB Rollstuhl, Hörgeräte, Blinden-

hilfsmittel) im Sinne des § 4 der bisherigen Verordnung zustehen. 
Für Kinder, für die eine erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, sollen Mehraufwendungen – wenn 

sie nicht in tatsächlicher Höhe nachgewiesen werden – mit einem Pauschbetrag (gegebenenfalls ver-
mindert um eine pflegebedingte Geldleistung) abgegolten werden; daneben sollen zusätzlich noch die 
Aufwendungen für nicht regelmäßig anfallende Hilfsmittel (§ 4 der derzeitigen Verordnung) berück-
sichtigt werden. Die Mehraufwendungen nach der Verordnung werden – wie bisher – dann nicht in 
Anspruch genommen werden können, wenn die gesamten tatsächlichen Mehraufwendungen als außer-
gewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Diesfalls sind erhaltene pflegebedingte Geldleistungen 
gegenzurechnen. 

Zu Art. 39 Z 39 (§ 34 Abs. 7 Z 5): 
Der Ausschluß der Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen an volljährige Kinder bezieht sich 

auf jene Kinder, die generell keinen Familienbeihilfenanspruch (also gegenüber keiner Person) vermit-
teln. Damit wird insbesondere abgesichert, daß Unterhaltsleistungen an volljährige Kinder, für die aus 
den Ausschlußgründen des neu eingeführten § 2 Abs. 1 lit. g FLAG keine Familienbeihilfe ausgezahlt 
werden, weder im Wege eines Kinder- oder Unterhaltsabsetzbetrages noch einer außergewöhnlichen 
Belastung berücksichtigt werden. Davon unberührt bleibt eine Absetzbarkeit als außergewöhnliche 
Belastung in den Fällen des § 34 Abs. 7 Z 4, also insbesondere bei Unterhaltsleistungen in Form von 
Krankheitskosten an das volljährige Kind. 

Zu Art. 39 Z 43 (§ 36): 
Die bisherige Steuerfreiheit des Sanierungsgewinnes versteht sich primär aus dem Umstand, daß 

Verluste nur zeitlich begrenzt vortragsfähig sind. Durch die in Aussicht genommene „Verewigung“ des 
Verlustvortrags werden nunmehr die zur Sanierungsbedürftigkeit führenden Verluste zeitlich unbe-
grenzt wirksam. Die Weiterführung der Steuerfreiheit für Sanierungsgewinne hätte bei dieser Konzep-
tion im Ergebnis eine steuersystematisch nicht begründbare Doppelwirkung: Die Verluste wären einer-
seits steuerwirksam abzugsfähig, der Nachlaß der durch die Verluste begründeten Verbindlichkeiten 
bliebe hingegen steuerfrei. Zur Vermeidung dieses Effekts wird die Steuerfreiheit für Sanierungsgewin-
ne – wegen des für 1996 und 1997 entfallenen Verlustvortragsrechtes allerdings erst ab 1998 – gestri-
chen. 

Zu Art. 39 Z 45 (§ 41 Abs. 1 Z 2): 
Die Änderung des Veranlagungstatbestandes in § 41 Abs. 1 Z 2 soll gewährleisten, daß sämtliche 

Fälle, in denen zwei oder mehrere Bezüge (auch von einem Arbeitgeber) getrennt lohnversteuert wur-
den, im Rahmen einer (Arbeitnehmer-)Veranlagung erfaßt werden können. 

Zu Art. 39 Z 46 und 57 (§ 41 Abs. 4, § 77 Abs. 4): 
Die Neufassung dient lediglich der Klarstellung, daß die Steuer nur von sonstigen Bezügen inner-

halb des Jahressechstels neu berechnet wird. 

Zu Art. 39 Z 47 (§ 42 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2): 
Die Änderung der Grenzbeträge zur Steuererklärungspflicht trägt der erweiterten Einschleifung in 

§ 33 Abs. 7 sowie der Halbierung des Sonderausgabenpauschales Rechnung. 

Zu Art. 39 Z 48 (§ 47 Abs. 2): 
In § 47 Abs. 2 dritter Satz wurde die gesetzliche Regelung gemäß § 4 Abs. 3 Z 12 und Abs. 4 

ASVG inhaltsgleich übernommen. Damit soll eine Gleichschaltung von Lohnsteuer- und Sozialversi-
cherungspflicht erreicht werden. Durch die gesetzliche Fiktion des Vorliegens eines Dienstverhältnisses 
liegen Einkünfte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 lit. a vor. Auf die Erläuterungen zu den entsprechenden 
Bestimmungen des ASVG wird verwiesen. Zur Erleichterung des Vollzuges der neu geschaffenen Re-
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gelung ist beabsichtigt, den konkret betroffenen Personenkreis durch eine Verordnung näher zu 
bestimmen. 

Zu Art. 39 Z 49 und 54 (§ 62 Z 3 bis 5 und § 67 Abs. 12): 
Nach bisheriger Verwaltungspraxis wurden die auf die Sonderzahlung entfallenden Sozialversi-

cherungsbeiträge, Pflichtbeiträge zu gesetzlichen Interessenvertretungen und Wohnbauförderungsbei-
träge beim laufenden Bezug jenes Monats, in dem die Sonderzahlung geleistet wurde, abgezogen und 
minderten somit die Bemessungsgrundlage der laufenden Bezüge. In Hinkunft werden diese Beiträge, 
soweit sie auf die sonstigen Bezüge entfallen, systematisch richtig, von diesen Bezügen in Abzug ge-
bracht. Innerhalb des wie bisher zu ermittelnden Jahressechstels sind die sonstigen Bezüge um die auf 
diese Bezüge entfallenden Beiträge zu kürzen. Soweit sonstige Bezüge gemäß § 67 Abs. 2 wie ein lau-
fender Bezug nach dem Lohnsteuertarif zu versteuern sind (Sechstelüberschreitung), sind die auf die 
Sechstelüberschreitung entfallenden anteiligen Beiträge beim laufenden Bezug zu berücksichtigen. Die 
Kürzung um die entsprechenden Beiträge gilt für alle Fälle der Versteuerung von sonstigen Bezügen 
mit dem festen Steuersatz des § 67. 

Zu Art. 39 Z 50 (§ 63 Abs. 1): 
In den Freibetragsbescheid werden abweichend von der bisherigen Rechtslage Sonderausgaben, die 

im Rahmen des Sonderausgabenhöchstbetrages Berücksichtigung finden, nicht mehr aufgenommen, da 
erst im Rahmen der (Arbeitnehmer-)Veranlagung festgestellt werden kann, ob derartige Sonderausga-
ben auf Grund der Höhe der Einkünfte steuerlich Berücksichtigung finden können. Da Aufwendungen 
zur Beseitigung von Katastrophenschäden im Regelfall keine wiederkehrenden Belastungen darstellen, 
werden sie in den Freibetragsbescheid nicht mehr aufgenommen. 

Zu Art. 39 Z 51 (§ 63 Abs. 4 und 5): 
Durch den Entfall des Jahresausgleichsverfahrens war der Gesetzeswortlaut dieser Rechtslage an-

zupassen. 

Zu Art. 39 Z 52 (§ 67 Abs. 2): 
Durch die Änderung wird klargestellt, daß bei der Ermittlung des Jahressechstels von den Brutto-

bezügen (vor Abzug der Sozialversicherung) auszugehen ist. 

Zu Art. 39 Z 53 (§ 67 Abs. 8 lit. b): 
Da § 67 Abs. 1 einen einheitlichen Steuersatz von 6% vorsieht, ist der Gesetzeswortlaut dieser 

Rechtslage anzupassen. 

Zu Art. 39 Z 55 (§ 68 Abs. 2): 
Die Steuerfreiheit für Überstundenzuschläge der ersten fünf Überstunden im Monat wird mit 

Wirksamkeit ab Juni 1996 mit 590 S begrenzt. Dieser Höchstbetrag ergibt sich aus einem monatlichen 
Stundenlohn in Höhe der Höchstbemessungsgrundlage zur gesetzlichen Sozialversicherung (39 000 S 
monatlich) unter Zugrundelegung eines Stundenteilers von 165. Überstundenzuschläge sind somit nur 
mehr bei einem Monatslohn bis zur Höhe der Höchstbemessungsgrundlage zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung zur Gänze steuerlich begünstigt. Bei einem höheren Monatsbezug sind die 590 S überstei-
genden Überstundenzuschläge als laufender Arbeitslohn steuerpflichtig. 

Zu Art. 39 Z 56 (§ 76 erster Satz): 
Die Neufassung stellt sicher, daß die Führung des Lohnkontos auch bei einer Betriebsstätte gemäß 

§ 81 Abs. 2 jedenfalls im Inland zu erfolgen hat. 

Zu Art. 39 Z 58 (§ 93 Abs. 2 erster Satz): 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung wird sichergestellt, daß Kapitalerträge aus Kapitalveranla-

gungen bei Zweigstellen von Kreditinstituten aus EWR-Staaten, die keinen Geschäftsleiter im Inland 
haben, als (abzugspflichtige) inländische Kapitalerträge gelten. 
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Zu Art. 39 Z 60 und 61 (§ 93 Abs. 4 Z 4, § 94 Z 3 lit. b): 
Die Bestimmungen dienen der Erleichterung der Abwicklung des Kapitalertragsteuerabzugs bei 

der Wertpapierleihe. 

Zu Art. 39 Z 62 und 77 (§ 95 Abs. 1, § 123 Abs. 4): 
Die Anhebung des Kapitalertragsteuersatzes auf 25% erfolgt aus budgetären Gründen. Die Anhe-

bung tritt grundsätzlich mit 1. Juli 1996 in Kraft, die Überleitung der bestehenden Kapitalanlagen er-
folgt nach dem Vorbild der bisherigen Übergangsregelungen. 

Zu Art. 39 Z 64 (§ 97 Abs. 1 und 2) und Art. 40: 
Die vorgesehene Einschränkung der Endbesteuerung auf öffentlich begebene Forderungswertpa-

piere soll vermeiden, daß Zinsen aus in Wertpapiere gekleidete Darlehen an Gesellschaften mit dem 
Steuersatz von 25% (22%) definitiv besteuert oder bei Zahlung an Stiftungen (zunächst) überhaupt 
steuerfrei bleiben. 

Zu Art. 39 Z 65 (§ 102 Abs. 2 Z 2 erster Satz): 
Dadurch soll klargestellt werden, daß eine beschränkt steuerpflichtige Person Sonderausgaben 

nicht doppelt beanspruchen kann. 

Zu Art. 39 Z 66 (§ 102 Abs. 2 Z 2 letzter Satz): 
§ 102 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 wurde mit dem Abgabenänderungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 660/1989, 

mit der Maßgabe eingeführt, daß diese Bestimmung auch für Verluste (§ 18 Abs. 6) gilt, die vor dem 
31. Dezember 1988 entstanden sind, soweit diese Verluste nicht bereits für die vorangegangenen Ka-
lenderjahre zu berücksichtigen gewesen wären. § 102 Abs. 2 in Verbindung mit § 18 Abs. 7 gilt erst-
mals für Verluste, die im Jahr 1989 entstanden sind (Art. II Z 6 AbgÄG 1989). 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 16. Juni 1995, G 191, G 192/94-18, den letz-
ten Satz dieses § 102 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 als verfassungswidrig aufgehoben. Diese Aufhebung würde 
mit Ablauf des 30. Juni 1996 in Kraft treten. Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Erkenntnis zum 
Ausdruck gebracht, daß die Regelung betreffend Berücksichtigung von Verlustvorträgen als Sonderaus-
gabe für beschränkt Steuerpflichtige nur hinsichtlich eines das Welteinkommen übersteigenden inländi-
schen Betriebsstättenverlustes nicht schon an und für sich dem Gleichheitsgrundsatz widerspreche. 
Allerdings verstoße der letzte Satz des § 102 Abs. 2 Z 2 unter dem Gesichtspunkt der ungerechtfertig-
ten Enttäuschung berechtigten Vertrauens auf eine gegebene Rechtslage gegen den Gleichheitssatz. 

Nach dem Wortlaut des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes soll die Frist für das Inkraft-
treten der Aufhebung es dem Gesetzgeber ermöglichen, den aufgehobenen Satz ohne Rückwirkung auf 
das Kalenderjahr 1989 neuerlich zu erlassen, bevor er tatsächlich außer Kraft trete und dieser Umstand 
eine neue Vertrauenslage schaffe. Mit der neuerlichen Aufnahme des aufgehobenen Satzes in § 102 
Abs. 2 Z 2 EStG 88, der erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1990 anzuwenden sein 
wird, soll den Überlegungen des Verfassungsgerichtshofes entsprochen werden. 

Zu Art. 39 Z 67 und 68 (§ 108 Abs. 1 und 2): 
Die Senkung des Prozentsatzes trägt dem niedrigeren Zinsniveau Rechnung. Gleichzeitig wurde 

die Bemessungsgrundlage von 10 000 S auf 12 000 S angehoben. Damit soll eine Steigerung der bereit-
zustellenden Mittel für die Sanierung und Schaffung von Wohnraum erreicht werden. 

Zu Art. 39 Z 69 (§ 116 Abs. 1 erster Satz): 
Der Wegfall dieser Regelung ist dadurch bedingt, daß die Bestimmungen der §§ 9 und 12 EStG 

1972 wegen Zeitablaufes ihre Bedeutung verloren haben und auf die Bestimmungen des § 4 Abs. 7 
EStG 1972 sowie des § 28 Abs. 3 EStG 1972 in den Übergangsregelungen des § 116 Abs. 2 Z 1 und des 
§ 116 Abs. 5 Z 1 Bedacht genommen wird. 

Zu Art. 39 Z 72 (§ 117 Abs. 7): 
Das Versagen des Verlustabzugs für die Veranlagungsjahre 1996 und 1997 würde bewirken, daß 

Verluste aus den Jahren 1989 und 1990 wegen des Ablaufs der für diese Verluste weiterhin geltenden 
siebenjährigen Vortragsfrist definitiv nicht mehr abgezogen werden könnten. Diese Verlustabzüge 
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würden daher bleibend verlorengehen. Auf Grund einer Sonderregelung soll es nach § 117 Abs. 7 Z 2 
hinsichtlich dieser Verluste lediglich zu einer Art Hemmung der für diese Verluste noch geltenden 
siebenjährigen Vortragsfrist kommen. Die in den Jahren 1998 und 1999 noch möglichen Verlustabzüge 
sind allerdings nur auf fünf Jahre verteilt vortragsfähig. 

Beispiel: 
Verluste sind entstanden in den Jahren: 
1989 .....................................................................  1 000 000 S 
1990 .....................................................................  1 200 000 S 
1991 .....................................................................    500 000 S 
1992 .....................................................................    400 000 S 
1993 bis 1995 je ...................................................     50 000 S 
1996 und 1997 ist das Einkommen positiv. 
Das Einkommen vor Verlustabzug beträgt in den Jahren: 
1998 .....................................................................    150 000 S 
1999 .....................................................................    310 000 S 
2000 .....................................................................    900 000 S 
2001 und 2002 je ..................................................  1 000 000 S 

 – Ein Fünftel der Verluste 1989 und 1990 beträgt 440 000 S, davon wird ein Betrag von 
150 000 S vom Einkommen 1998 abgezogen, der Restbetrag von 290 000 S geht verloren. In 
den Folgejahren ist analog vorzugehen. 

In den einzelnen Jahren wird das jeweilige Einkommen wie folgt ermittelt: 
1998:    –150 000 S Einkommen vor Verlustabzug 
     –150 000 S Verlustabzug 1989/1990 zu einem Fünftel 
Einkommen 1998: –  –    0 S 
1999:    –310 000 S Einkommen vor Verlustabzug 
     –310 000 S Verlustabzug 1989/1990 zu einem Fünftel 
Einkommen 1999: –     0 S 
2000:    –900 000 S Einkommen vor Verlustabzug 
     –440 000 S Verlustabzug 1989/1990 zu einem Fünftel 
     –460 000 S Verlustabzug 1991 
Einkommen 2000: – –    0 S 
2001:  –1 000 000 S Einkommen vor Verlustabzug 
     –440 000 S Verlustabzug 1989/1990 zu einem Fünftel 
     – 40 000 S Verlustabzug 1991 
     –400 000 S Verlustabzug 1992 
     – 50 000 S Verlustabzug 1993 
     – 50 000 S Verlustabzug 1994 
     – 20 000 S Verlustabzug 1995 
Einkommen 2001:   –    0 S 
2002:  –1 000 000 S Einkommen vor Verlustabzug 
     –440 000 S Verlustabzug 1989/1990 zu einem Fünftel 
     – 30 000 S Verlustabzüge aus 1995 
Einkommen 2002:   –530 000 S 
Die Sonderregelung der Z 2 soll gewährleisten, daß Verlustvorträge, die in den Jahren 1996 und 

1997 gegen Gewinne aus der Veräußerung oder Beendigung eines Betriebes vorgetragen werden könn-
ten, nicht bleibend verlorengehen. 

Zu Art. 39 Z 73 (§ 119 Abs. 5): 
Diese zu den besonderen Einkünften nach § 28 Abs. 7 getroffene Übergangsregelung steht mit der 

Übergangsregelung des § 116 Abs. 5 im Zusammenhang. Nach § 116 Abs. 5 sind die bis 1995 gebilde-
ten steuerfreien Beträge für verrechnungspflichtige Mietzinsüberschüsse (§ 28 Abs. 5 in der bis 1995 
geltenden Fassung) auch gegen bestimmte Herstellungsaufwendungen (Aufwendungen im Sinne der 
§§ 3 bis 5 Mietrechtsgesetz in Gebäuden, die den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die Ver-
wendung der Hauptmietzinse unterliegen, soweit diese Aufwendungen Herstellungsaufwand darstellen) 
zu verrechnen. Da eine solche Verrechnung einem Sofortabzug dieses Herstellungsaufwandes gleich-
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kommt, soll diese Verrechnung im Rahmen der Ermittlung der besonderen Einkünfte nach § 28 Abs. 7 
ebenso berücksichtigt werden wie der in Teilbeträgen nach § 28 Abs. 3 abgesetzte Herstellungsaufwand. 

Zu Art. 39 Z 74 (§ 121 Abs. 3): 
Zur Herstellung der erforderlichen budgetären Liquidität aus dem Aussetzen des Verlustabzugs 

sowie aus den sonstigen Maßnahmen im Bereich der Gewinn- und Überschußermittlung sind für die 
Jahre 1996 bis 1998 besondere Regelungen für Vorauszahlungen vorgesehen. 

Zunächst ist bei der Festsetzung von Vorauszahlungen für diese Jahre von jenem Betrag an Ein-
kommensteuer auszugehen, der sich aus dem letztveranlagten Kalenderjahr ohne Vornahme eines Ver-
lustabzugs ergibt (Z 1). 

Beispiel: 
Die Einkommensteuerschuld für das im Juli 1996 letztveranlagte Kalenderjahr 1994 hat 120 000 S 

betragen. Bei der Veranlagung für das Jahr 1994 wurden Verlustabzüge berücksichtigt; ohne diese 
Verlustabzüge hätte sich die Einkommensteuerschuld auf 300 000 S belaufen. Die Vorauszahlungen für 
1996 sind so festzusetzen, daß dabei von einer Einkommensteuerschuld für 1994 von 300 000 S auszu-
gehen ist. Sollte zB im September 1996 die Veranlagung für das Kalenderjahr 1995 ergehen, so ist eine 
Anpassung der Vorauszahlungen entsprechend der Einkommensteuerschuld für 1995 vorzunehmen; 
auch dabei sind für 1995 vorgenommene Verlustabzüge unberücksichtigt zu lassen. 

Auf den daraus abgeleiteten Betrag sind die 4- bzw. 5%igen Zuschläge nach § 45 Abs. 1 anzuwen-
den. 

In Fällen, in denen es zu keiner Festsetzung im Sinne des § 121 Abs. 3 Z 1 kommt, weil 
 – die Vorauszahlungen auf Grund einer Veranlagung vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

festgesetzt worden sind und bis 15. November keine weitere Veranlagung ergeht oder 
 – die Vorauszahlungen für die Jahre 1996, 1997 oder 1998 auf Grund einer Anpassung nach § 45 

Abs. 4 festgesetzt wurden oder 
 – die Vorauszahlungen für die Jahre 1996, 1997 oder 1998 erstmalig wegen eines Betriebserwerbs 

und ähnliches erstmalig festgesetzt worden sind, 
gilt die Regelung der Z 2. Demnach kann das Finanzamt den Steuerpflichtigen auffordern, bis 

15. Oktober des betreffenden Jahres eine Erklärung über die für die Anpassung erforderlichen Grundla-
gen einzureichen. Eine solche Erklärung wird dann angefordert werden, wenn keine sonstigen Grund-
lagen für eine Anpassung vorhanden sind. Im oben erstgenannten Fall wird eine Erklärung nicht erfor-
derlich sein, weil eine Anpassung der Vorauszahlungen nach den Regeln der Z 1 möglich ist. Es wird 
dabei von jener Einkommensteuerschuld ausgegangen werden können, die sich für das letztveranlagte 
Kalenderjahr ohne Vornahme eines Verlustabzugs ergeben hätte. In den anderen Fällen wird eine Er-
klärung abverlangt werden, in der die sich für das Jahr 1996, 1997 oder 1998 konkret ergebenden Ver-
hältnisse (Einkommen 1996 bzw. 1997 ohne Verlustabzüge) darzustellen sind. Wird die Erklärung 
nicht eingereicht, so ist der Anpassungsbetrag amtswegig zu ermitteln; es kann überdies ein Verspä-
tungszuschlag gemäß § 135 BAO verhängt werden. 

Die vorstehenden Aussagen gelten auch dann, wenn sich für das letztveranlagte Kalenderjahr auf 
Grund anderer Umstände als der Vornahme eines Verlustabzugs keine auf der Basis eines positiven 
Einkommens beruhende Steuerschuld ergibt (die Mindeststeuer bei der Körperschaftsteuer ist somit 
unbeachtlich). 

Beispiel: 
Das für das Jahr 1996 maßgebliche letztveranlagte Kalenderjahr 1995 hat einen Verlust ergeben. 
Nach der Z 3 wird die in § 45 Abs. 3 vorgesehene zeitliche Begrenzung des 30. September für die 

Neuerlassung von Vorauszahlungsbescheiden auf der Basis des § 121 Abs. 3 für 1996 bis 1998 durch-
brochen und an dessen Stelle der 15. November vorgesehen. § 45 Abs. 3 letzter Satz (Entrichtung des 
Unterschiedsbetrags ab 15. Oktober innerhalb Monatsfrist) gilt hingegen auch in solchen Fällen. 

Die pauschale Anhebung der Vorauszahlungen für 1996 bis 1998 um je 5% gilt für sämtliche Vor-
auszahlungen, also auch dann, wenn eine Festsetzung im Sinne der Z 1 bis 3 nicht vorgenommen wird; 
ausgenommen ist allerdings die IFB-Sondervorauszahlung nach § 121 Abs. 2. Kommt es zu einer Fest-
setzung oder Anpassung im Sinne der Z 1 bis 3, so erfolgt die Bemessung der Vorauszahlung für 1996 
bis 1998 in folgender Reihenfolge: 
 1. Anhebung wegen Wegfalls des Verlustabzugs, 
 2. sodann Erhöhung des angehobenen Betrages um 4% bzw 5% nach § 45 Abs. 1, 
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 3. sodann Erhöhung des sich ergebenden Gesamtbetrages um 5%. 
Erfolgt eine „normale“ Festsetzung oder Anpassung, so wird die besondere Erhöhung nach § 121 

Abs. 3 nach dem durch § 45 Abs. 1 angehobenen Vorauszahlungsbetrag ermittelt. 

Zu Art. 39 Z 75 und 76 (§ 122): 
Der Änderung der steuerlichen Berücksichtigung von Sonderausgaben wird durch die Nichtbe-

rücksichtigung der entsprechenden Freibeträge bei der laufenden Lohnverrechnung ab Juni 1996 Rech-
nung getragen. Für jene Freibeträge, die auch nach der geänderten Rechtslage im Jahr 1996 zu berück-
sichtigen sind, werden auf Grundlage der Veranlagung 1994 für den Restzeitraum des Jahres 1996 neue 
Freibetragsbescheide erlassen. 

Die auf Grundlage der (Arbeitnehmer-)Veranlagung des Jahres 1995 zu erlassenden Freibetrags-
bescheide für 1997 sind auf Basis der geänderten Rechtslage erst ab 1. Oktober 1996 zu erlassen. Ver-
anlagungsbescheide für das Jahr 1995 ergehen vorerst ohne Freibetragsbescheid. Die entsprechenden 
Freibetragsbescheide werden von Amts wegen vor Jahresende gesondert übermittelt. 

Zu Art. 39 Z 77 (§ 123 Abs. 5): 
Die Anonymität der Wertpapierkonten wird in Hinkunft entfallen. In diesem Zusammenhang soll 

Steuerpflichtigen, die sich bei kapitalertragsteuerfreien Altemissionen bisher noch nicht zu einer Opti-
on zur Endbesteuerung entschlossen haben, eine weitere Frist eingeräumt werden. 

Zu Art. 39 Z 78 und 79 (§ 124a, § 124b): 
Diese Bestimmungen regeln das Inkraftreten. 

Zu Art. 39 Z 80 (Z 3 der Anlage 2): 
Es handelt sich lediglich um eine Textbereinigung wegen des Nichtbeitritts Norwegens zur EU. 

Artikel 40 
Änderung des Endbesteuerungsgesetzes 

Diese Änderung dient als verfassungsrechtliche Grundlage für die Einschränkung der Endbesteue-
rung auf öffentlich begebene Forderungswertpapiere (vgl. Erl. zu Art. 39 Z 64). 

Artikel 41 
Änderung des Körperschaftsteuergesetz 1988 

Zu Art. 41 Z 1 (§ 5 Z 11) und Z 2b (§ 7 Abs. 4 alte Fassung): 
Die in § 5 Z 11 festgelegten persönlichen Teilbefreiungen sollen zusammen mit den übrigen bisher 

in § 7 Abs. 4 verankerten Sondervorschriften für Privatstiftungen in § 13 zusammengefaßt werden. 

Zu Art. 41 Z 2 (§ 6): 
Mit dem letzten Satz des Abs. 1 soll die bestehende Verwaltungspraxis legalisiert werden, wonach 

die Körperschaftsteuerbefreiung für eine Pensionskasse nicht verlorengeht, wenn ein Überschreiten der 
80%-Grenze nur auf eine Einschränkung der Arbeitsleistung (Teilarbeit) oder eine Kürzung des Ar-
beitslohnes oder seiner Bestandteile (Teillohnverzicht, Einschränkung von Überstunden usw.) in der 
letzten Zeit vor dem Ende der Aktivitätszeit zurückzuführen ist. 

Die Regelungen in § 4 Abs. 11 Z 1 EStG 1988 über die Abzugsfähigkeit der Zuwendungen eines 
stiftenden Arbeitgebers an eine Arbeitnehmerförderungs-Privatstiftung, die wirtschaftlich einer Unter-
stützungskasse gleichkommt, soll nach Abs. 4 zur Körperschaftsteuerbefreiung führen, wenn die für 
Unterstützungskassen geltenden Leistungsgrenzen gewahrt werden. 

Zu Art. 41 Z 3a (§ 7 Abs. 2): 
Die neue Einkommensdefinition trägt entsprechend der einkommensteuerrechtlichen Begriffsbe-

stimmung dem Wegfall des begünstigten Sanierungsgewinnes Rechnung. 

Zu Art. 41 Z 4 (§ 11 Abs. 1): 
Der Wegfall des Abs. 1 Z 2 ist durch die Aufhebung des § 13 durch den Verfassungsgerichtshof 

veranlaßt. 
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Zu Art. 41 Z 5 (§ 12 Abs. 3): 
Mit dem neuen Abs. 3 Z 2 soll die Wirkung einer dem Grunde nach steuerwirksamen Teilwertab-

schreibung auf eine Beteiligung des Anlagevermögens und der Verluste im Zusammenhang mit der 
Veräußerung oder einem sonstigen Ausscheiden der Beteiligung im Hinblick auf die in der Regel bei 
der betroffenen Gesellschaft gegebene Verlustsituation in ihrer Wirkung herabgesetzt und damit eine 
Doppelverlustverwertung eingeschränkt werden. Fraktionierte Teilwertabschreibungen lösen ebensovie-
le Siebenjahresverteilungen aus. Eine teilweise Verkürzung des Siebenjahres-Verteilungszeitraumes 
soll nur im Falle und in Höhe eines konkreten Realisierungstatbestandes (Zuschreibung, ein den steuer-
lich maßgebenden Buchwert übersteigender Veräußerungspreis, die den steuerlich maßgebenden 
Buchwert übersteigenden Liquidationsraten, Veräußerung anderer Beteiligungen im selben Wirtschafts-
jahr) gegeben sein. Der konkursbedingte Untergang der Beteiligung ohne Auszahlung eines Liquidati-
onsüberschusses etwa ändert nichts an der laufenden Siebentelverteilung. Die umgründungsbedingte 
Übertragung einer Beteiligung führt zu einem Übergang der restlichen Siebentel auf den Rechtsnach-
folger, der umgründungsbedingte Wegfall der Beteiligung (up- und down-stream merger) unabhängig 
von der Steuerneutralität des Buchgewinnes oder -verlustes zu einem Weiterlaufen der Siebentelab-
schreibung beim bisherigen Anteilsinhaber. Die Ausbuchung des Restbuchwertes einer Beteiligung 
anläßlich der Veräußerung, des Konkurses oder der Liquidation ohne Aufdeckung stiller Reserven führt 
ebenfalls zu einer Siebenjahres-Verteilung. 

Zu Art. 41 Z 6 (§ 13): 
Die Zusammenfassung der Vorschriften über die Besteuerung der Privatstiftungen soll mit der an-

läßlich der Schaffung des Privatstiftungsgesetzes als selbstverständlich angesehenen aber in der Praxis 
in Einzelfällen nicht vollzogenen Offenlegung der Stiftungsverhältnisse dem Fiskus gegenüber verbun-
den werden. Fehlende Unterlagen sollen ohne Verlust der Sonderregelungen innerhalb einer Sanie-
rungsfrist von zwei Monaten ab dem Inkrafttreten der Novelle nachgereicht werden können. 

Privatstiftungen, die unter § 4 Abs. 11 Z 1 erster Satz fallen (ausschließlich betriebliche Zwecke 
erfüllende Privatstiftungen) und Arbeitnehmerförderungs-Privatstiftungen, die die Voraussetzungen des 
§ 4 Abs. 11 Z 1 zweiter und folgende Sätze EStG 1988 erfüllen, aber die für Unterstützungskassen 
bestehenden Leistungsgrenzen überschreiten und daher nicht unter § 6 Abs. 4 fallen, sollen nicht unter 
die Sonderregelungen des § 13 fallen, dh. sämtliche Einkünfte solcher Stiftungen sind als gewerbliche 
zu behandeln. Durch eine Übergangsvorschrift soll ermöglicht werden, daß bestehende Privatstiftungen 
die Steuerbefreiungen des § 13 Abs. 1 mit Wirkung ab der Veranlagung 1996 für sich in Anspruch 
nehmen können, wenn sie eine Anpassung der Stiftungsurkunden bzw -zusatzurkunden innerhalb der 
Sanierungsfrist vornehmen. 

Zu Art. 41 Z 7 (§ 17): 
Die Mindestbesteuerung der Versicherungsunternehmen soll für die Veranlagung für 1996 durch 

eine Übergangsbestimmung auf 15% und ab der Veranlagung für 1997 auf 20% angehoben werden. 

Zu Art. 41 Z 8 (§ 20 Abs. 3): 
Mit der Neufassung des zweiten Satzes wird lediglich ein überholter Hinweis gestrichen. 

Zu Art. 41 Z 10 (§ 22 Abs. 2): 
Die Anhebung des für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften und für inländische beschränkt 

Steuerpflichtige geltenden Steuersatzes auf 25% trägt der Anhebung des Kapitalertragsteuersatzes auf 
25% Rechnung. 

Zu Art. 41 Z 11 (§ 23): 
Die Neufassung des § 23 trägt dem Wegfall der Begünstigung für Sanierungsgewinne Rechnung. 

Zu Art. 41 Z 12 (§ 24 Abs. 4): 
Die Mindeststeuer soll mit Wirkung ab dem Jahr 1996 auf 50 000 S angehoben werden. Die Be-

fristung für die Mindeststeuerverrechnung soll wegfallen, was durch eine Übergangsregelung auch die 
ab 1994 erhobenen Mindeststeuerbeträge betreffen soll. Die Anpassung an die ab 1996 wirksam wer-
dende neue Mindeststeuer soll auf Grund einer Übergangsbestimmung am 15. August 1996 durch eine 
Nachentrichtung für die ersten zwei Quartale erfolgen. 

Durch eine Textänderung soll weiters eine verbesserte Mindeststeueranrechnung erreicht werden. 
Mit Wirkung ab der Veranlagung für 1996 soll die Reihenfolge der Steueranrechnung bei Vorliegen 
einer die Mindeststeuer übersteigenden Körperschaftsteuerschuld so gestaltet werden, daß 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext 289 von 340



 72 der Beilagen 

  

283 

 1. die Jahresvorauszahlungen in dem der Mindeststeuer entsprechenden Betrag angerechnet wird, 
 2. Mindeststeuern der Vorjahre, maximal in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Körper-

schaftsteuerschuld und dem nach Punkt 1 maßgebenden Betrag, angerechnet werden und 
 3. ein restlicher Teil der Jahresvorauszahlungen angerechnet wird, sodaß sich durch die Anrech-

nung dieses restlichen Teils ein Guthaben ergibt. 
Schwebesteuern der Vorjahre, die bei der Anrechnung nach Punkt 2 nicht Deckung finden, bleiben 

für die folgenden Jahre verrechnungsfähig. 
Beispiel: 
Die GmbH-A hat für 1994 und 1995 je 15 000 S an Mindeststeuern bezahlt. Die GmbH-A hat auf 

Grund eines Antrages für 1996 100 000 S an Vorauszahlungen vorgeschrieben bekommen. Das Ein-
kommen für 1996 beträgt 220 000 S. Auf die Körperschaftsteuerschuld von 74 800 S sind anzurechnen, 
 1. 50 000 S (der für 1996 geltende Betrag an Mindeststeuern), 
 2. 24 800 S (der im Restbetrag Deckung findende Teil der Schwebesteuern für 1994 und 1995), 
 3. 50 000 S (der restliche Betrag der Vorauszahlungen für 1996). 

Der Restbetrag an Mindeststeuern in Höhe von 5 200 S bleibt für 1997 ff. verrechenbar. 

Artikel 42 
Änderung des Umgründungssteuergesetzes 

Zu Art. 42 Z 1, 4, 6 und 8 (§ 2 Abs. 4, § 8 Abs. 4, § 16 Abs. 5 Z 5, § 34 Abs. 1 Z 4): 
Die in § 2 Abs. 4, § 8 Abs. 4, § 16 Abs. 5 Z 5 und § 34 Abs. 1 Z 4 verankerten Ausnahmen von 

der Rückwirkungsfiktion sollen sich auch auf die Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 EStG 
1988 erstrecken. 

Zu Art. 42 Z 2 (§ 3 Abs. 2 und 3): 
Mit der Neufassung des § 3 Abs. 2 und 3 soll die der übernehmenden Körperschaft zustehende 

Möglichkeit der Firmenwertabschreibung als ein dem Grundsatz der Steuerneutralität von Buchgewin-
nen und Buchverlusten widersprechender und daher Steuerbegünstigungscharakter aufweisender 
Fremdkörper im Umgründungssteuergesetz aufgehoben werden. Eine Fünfzehntelabschreibung soll 
letztmalig im Jahr 1996 geltend gemacht werden können. 

Im Hinblick auf den Wegfall der Übertragungsmöglichkeit stiller Reserven aus Beteiligungsveräu-
ßerungen auf erworbene Beteiligungen in § 12 EStG 1988 entfällt auch die Nachversteuerungsanord-
nung des § 3 Abs. 3 Z 1. Durch eine Übergangsregelung ist sichergestellt, daß bei allen Verschmelzun-
gen, bei denen noch um stille Rücklagen gekürzte Beteiligungen vorliegen, die Nachversteuerung Platz 
greift. 

Die Möglichkeit des Hinausschiebens der Nachversteuerung durch Bildung einer Buchgewinn-
rücklage soll ebenfalls entfallen, da in Zukunft nur mehr Confusiotatbestände steuerwirksam werden 
können, die in dem dem Verschmelzungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr zu versteuern oder abzuset-
zen sein werden. Diese Neuregelung gilt auch für allfällige Nachversteuerungstatbestände im Sinne des 
auslaufend weitergeltenden § 3 Abs. 3 Z 1. 

Zu Art. 42 Z 3 (§ 4 Z 1): 
Das im EStG und KStG 1988 verankerte Konzept der Einschränkungen der Möglichkeiten einer 

Doppelverwertung von Verlusten auf Ebene der Körperschaft und der Anteilsinhaber soll durch eine 
Änderung des § 4 Z 1 dahin gehend ergänzt werden, daß 
 – einerseits ein übergehender Verlustvortrag bei der übernehmenden Körperschaft insoweit nicht 

steuerwirksam werden soll, als er durch eine steuerwirksame Teilwertabschreibung auf die Be-
teiligung an der übernehmenden Körperschaft entstanden ist (down-stream merger), und 

 – andererseits ein bestehender durch eine steuerwirksame Teilwertabschreibung auf die Beteili-
gung an der übertragenden Körperschaft entstandener Verlustvortrag der übernehmenden Kör-
perschaft nicht steuerwirksam bleiben soll (up-stream merger). 

Diese Einschränkungen sollen auch Zwischenkörperschaften zwischen übertragender und über-
nehmender Körperschaft treffen. 
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Zu Art. 42 Z 5 (§ 9): 
Die in Abs. 3 vorgesehene Einbindung der umwandlungsbedingten Änderungen im Bereich der 

Gewinnermittlung in den Übergangstatbestand des § 4 Abs. 10 EStG 1988 soll in einer gewissen Ana-
logie zur Neuregelung des § 37 EStG 1988 mit einer antragsabhängigen Verteilung eines umwand-
lungssteuerrechtlichen Übergangsgewinnes auf drei Jahre verbunden werden. Die neue Begünstigung 
löst das bisher mögliche Hinausschieben der Nachversteuerung im Wege einer Buchgewinnrücklage ab. 

Die Neufassung des Abs. 6 schränkt die Erfassung der bis zur Umwandlung nur mit Körper-
schaftsteuer vorbelasteten Gewinne im Wege einer Ausschüttungsfiktion im Hinblick auf die in § 4 
Abs. 12 EStG 1988 verankerte Ausnahme der Einlagenrückgewähr von der Steuerpflicht auf erwirt-
schaftete bis zur Umwandlung nicht ausgeschüttete Gewinne ein. 

Die Anrechnungsmöglichkeit von bis zur Umwandlung nicht verrechneten Mindestkörperschafts-
teuerbeträgen stand bisher nur gesamtrechtsnachfolgenden Körperschaften quotenmäßig zu. Mit dem 
neuen Abs. 8 soll die Anrechnungsmöglichkeit auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger nach einer 
Umwandlung ausgedehnt werden. Bei Nachfolger-Körperschaften gilt die in § 24 Abs. 4 KStG 1988 
vorgesehene betragsmäßige Einschränkung weiter, bei natürlichen Personen ist die Anrechenbarkeit auf 
die sich in einem Folgejahr ergebende Einkommensteuerschuld zu beziehen, sie kann allerdings man-
gels Geltung des § 46 Abs. 2 EStG 1988 nicht zu einem Guthaben führen. Eine Übergangsvorschrift 
bewirkt, daß die Ausdehnung der Mindeststeueranrechnung auf natürliche Personen als Rechtsnachfol-
ger bereits für Umwandlungen zum 31. Dezember 1995 anwendbar werden und damit bereits im Jahr 
1996 steuerlich wirksam sein kann. 
Zu Art. 42 Z 7 (§ 18 Abs. 5): 

Die Neufassung des Abs. 5 trägt der Novellierung der Bezugsstellen Rechnung. 

Artikel 43 
Änderung des Steuerreformgesetzes 1993 

Die steuerwirksame Dotierung von Pauschalrückstellungen ist für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31. Dezember 1993 enden, ausgeschlossen. Nach Art. I Z 64 SteuerreformG 1993 in der Fassung vor 
diesem Bundesgesetz war der Betrag, mit dem die Rückstellungen im Jahresabschluß für das letzte vor 
dem 1. Jänner 1994 endende Wirtschaftsjahr angesetzt wurden, innerhalb jener fünf Wirtschaftsjahre 
gewinnerhöhend aufzulösen, die auf das letzte vor dem 1. Jänner 1994 endende Wirtschaftsjahr folgen 
(dh. also in den Wirtschaftsjahren 1994 bis 1998). Dabei war es dem Abgabepflichtigen überlassen, ob 
er die Auflösung in nur einem Wirtschaftsjahr oder verteilt auf mehrere Wirtschaftsjahre vornimmt. Bei 
einer Verteilung auf mehrere Wirtschaftsjahre war der Abgabepflichtige hinsichtlich des jährlich aufge-
lösten Teilbetrages ebenfalls keinen Einschränkungen unterworfen. In der Neufassung des Art. I Z 64 
SteuerreformG 1993 wird aus budgetären Überlegungen zum einen der Verteilungszeitraum auf vier 
Wirtschaftsjahre (das sind also die Wirtschaftsjahre 1994 bis 1997) verkürzt, zum anderen eine be-
tragsmäßige Bindung in der Form herbeigeführt, daß im Wirtschaftsjahr 1996 mindestens 50% des im 
letzten Jahresabschluß vor dem 1. Jänner 1996 enthaltenen Betrages aufzulösen sind. Hinsichtlich der 
Wirtschaftsjahre 1994 und 1995 verbleibt es in der Disposition des Abgabepflichtigen, ob und – wenn 
ja – in welcher Höhe er eine gewinnerhöhende Auflösung vorgenimmt. 

Artikel 44 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Zu Art. 44 Z 1 bis 3 und 8 (§ 2 Abs. 2, § 6 Abs. 1, § 29): 
Eine eigene gesetzliche Regelung der Unternehmereigenschaft ist entbehrlich, da die Post und Te-

lekom Austria Aktiengesellschaft schon auf Grund ihrer Gestaltung als selbständige Aktiengesellschaft 
Unternehmer im Sinne des UStG ist. 

Für die Umsätze des Postwesens wird eine unechte Befreiung von der UStG vorgesehen. 
Die Befreiung der Fernmeldeumsätze entfällt ersatzlos und diese unterliegen somit der USt. mit 

dem Normalsteuersatz von 20%. 

Zu Art. 44 Z 4 und 6 (§ 12 Abs. 2 Z 2 lit. b, § 28 Abs. 5 Z 5): 
Für die Auslegung der Begriffe Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen war bisher kei-

ne ausdrückliche Verordnungsermächtigung vorgesehen. Nunmehr wird eine entsprechende Verord-
nungsermächtigung in das UStG aufgenommen und bestimmt, daß diese Verordnung mit Wirksamkeit 
ab 15. Februar 1996 erlassen werden kann. Die Verordnung BGBl. Nr. 134/1993 wird gleichzeitig 
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außer Kraft gesetzt. Für vor dem 15. Februar 1996 angeschaffte Fahrzeuge ergibt sich kein Eigen-
verbrauch und keine Vorsteuerberichtigung. 

Zu Art. 44 Z 5 (§ 21 Abs. 1a): 
Bei Nichtentrichtung der Sondervorauszahlung soll der Fälligkeitszeitpunkt für die Vorauszahlun-

gen des folgenden Kalenderjahres auf den 15. des dem Voranmeldungszeitraum folgenden Kalender-
monates vorverlegt werden. Damit wird der Charakter der Sondervorauszahlung als Ausgleich für die 
45tägige Zahlungsfrist bei der Vorauszahlung betont. 

Artikel 45 
Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes 1991 

Durch den Beitritt Österreichs zur EU übernahm Österreich unter anderem auch die EU-Richtlinie 
zur Messung des Kraftstoffverbrauchs von Motorfahrzeugen. Dieser Verbrauchszyklus weicht von der 
bisher in Verwendung stehenden Verbrauchsmessung gemäß ECE ab. Er ist höher, weil bei der neuen 
Verbrauchsmessung ein willkürlich ausgewähltes Serienfahrzeug unter alltäglichen Verhältnissen ver-
wendet wird. Unter anderem wird das Starten des Fahrzeuges mit kaltem Motor einbezogen und die für 
den normalen Betrieb des Fahrzeuges notwendigen Nebenaggregate sind einzuschalten. Statt der drei 
Verbrauchsmessungen bei 90 km/h, bei 120 km/h und im Stadtzyklus wird ein Innerortszyklus, ein 
Außerortszyklus und ein kombinierter Zyklus = Gesamtverbrauch (MVEG-Zyklus) gemessen. Um zu 
vermeiden, daß einerseits Fahrzeuge mit geringem Verbrauch auf Grund der neuen Verbrauchsmessung 
eine erhöhte Steuerbelastung haben, andererseits aber Fahrzeuge, die bereits jetzt auf Grund der Pla-
fondierung mit 14% durch die Umstellung der Verbrauchsmessung keine erhöhte Steuer zu tragen 
hätten, wird der Höchststeuersatz auf 16% erhöht. Es wird damit erreicht, daß die Erhöhung der Steu-
erbelastung gleichmäßig auf alle Fahrzeugtypen verteilt wird. Mit Beginn des Jahres 1996 ist die 
Verbrauchsmessung nach der EU-Richtlinie 80/1268/EWG in der Fassung 93/116 EWG für neue Ty-
pengenehmigungen verbindlich, ab 1997 für alle erstmaligen Zulassungen. Es werden daher bei den im 
Jahre 1996 erstmals zugelassenen Fahrzeugen beide Systeme nebeneinander angewendet. Um eine 
unterschiedliche Besteuerung von Fahrzeugen in Abhängigkeit davon, ob sie mit dem 
ECE-Verbrauchswert oder dem MVEG-Verbrauchswert typisiert werden, zu vermeiden, soll bei den 
mit ECE-Werten typisierten Fahrzeugen nicht der Ersatztarif gemäß § 6 Abs. 4 zur Anwendung kom-
men, sondern die bisher im Gesetz verwendete Formel zur Berechnung des Verbrauches kann auf den 
neuen MVEG-Zyklus umgerechnet werden: Das Mittel zwischen dem ECE-Wert für 90 km/h und für 
den Stadtverkehr wird bei Benzinfahrzeugen um 10% erhöht, bei Dieselfahrzeugen um 12,5%, um auf 
einen Verbrauch zu kommen, der annäherungsweise dem Gesamtverbrauch nach dem MVEG-Zyklus 
entspricht. 

Artikel 46 
Änderung des Bewertungsgesetzes 1955 

Zu Art. 46 Z 1 (§ 11): 
Die Regelung des bisherigen Abs. 2 ist durch den Wegfall der Vermögensteuer obsolet geworden. 

Zu Art. 46 Z 1a (§ 20a): 
Die Verschiebung der Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der ent-

sprechenden Betriebsgrundstücke steht im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Budgetkonsolidie-
rung, insbesondere mit den Bundeszuschüssen im Bereich der Pensionsversicherung der Bauern. 

Darüber hinaus werden zu einem etwas späteren Hauptfeststellungszeitpunkt die Ertragsverhält-
nisse in der Landwirtschaft nach dem EU-Beitritt bereits genauer zu beurteilen sein als dies derzeit 
möglich ist. 

Zu Art. 46 Z 2 (§ 22 Abs. 3): 
Eine Nachfeststellung ist nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen nur auf den Beginn des 

Kalenderjahres zulässig, das der Neugründung einer wirtschaftlichen Einheit folgt. Dieser Stichtag 
kann in Zeiträumen liegen, für welche allfällige einheitswertabhängige Steuern längst verjährt sind. 
Durch die Verschiebung der Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens auf einen unbe-
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stimmten Zeitpunkt ist dieser Nachfeststellungsstichtag oftmals überhaupt nicht oder nur mit einem 
ungerechtfertigt hohen Verwaltungsaufwand ermittelbar. Die neue Bestimmung soll sicherstellen, daß 
in solchen Fällen eine Nachfeststellung überhaupt durchgeführt werden kann. 

Zu Art. 46 Z 3 (§ 26): 
Berichtigung einer Zitierung. 

Zu Art. 46 Z 4 und 6 (§ 30 Abs. 1 und § 50 Abs. 3): 
Durch diese ergänzende Bestimmung soll sichergestellt werden, daß derartige Flächen nicht dem 

Grundvermögen zugerechnet werden. Naturschutzbehördliche Auflagen bedingen in der Regel wesent-
liche Beschränkungen der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen. So ist in einer Rei-
he von Fällen eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung gänzlich untersagt (Kernzonen der National-
parks). Derartige Flächen wären nach der derzeitigen Rechtslage als Grundvermögen zu bewerten, da 
sie keinem landwirtschaftlichen Hauptzweck mehr dienen. Dies würde eine wesentliche Erhöhung der 
Einheitswerte auf Grund der Änderung des Wertmaßstabes und der Berechnungsmethode bedingen. Es 
kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, daß Grundeigentümer, deren Eigentumsrechte, wohl gegen 
Entschädigung, im Interesse der Allgemeinheit eingeschränkt werden, als Folge dieser behördlichen 
Maßnahmen mit einheitswertabhängigen Steuern (zB Grundsteuer, Erbschafts- u. Schenkungssteuer) 
höher belastet werden. 

Zu Art. 46 Z 5 (§ 30 Abs. 2 Z 6): 
Die ursprüngliche Bestimmung des § 30 Abs. 2 Z 6 ist durch den Wegfall der Vermögensteuer ob-

solet geworden (siehe auch Z 1). Rechte auf Entgelte für nichtlandwirtschaftliche Nutzungsüberlassun-
gen (zB Nutzungsentgelte für Schipistenüberfahrungsrechte) wären entsprechend der Rechtsprechung 
des VwGH bei der Einheitswertermittlung gem. § 40 BewG als Zuschläge mit dem 18fachen Jahreser-
trag zu erfassen. Derartige Erträge stellen grundsätzlich einen Fremdkörper in der Systematik der land- 
und forstwirtschaftlichen Ertragsbewertung dar und würden zu wirtschaftlich nicht vertretbaren Ein-
heitswerterhöhungen führen. Ebenso verhält es sich mit Ausschüttungen von Agrargemeinschaften. Die 
Einbeziehung derartiger Erträge würde darüber hinaus die Gleichmäßigkeit der Bewertung im Bundes-
gebiet beeinträchtigen. 

Artikel 47 
Änderung des Grundsteuergesetzes 1955 

Die Erhöhung des nur einmal jährlich fälligen Grundsteuerbetrages von 400 S auf 1 000 S ent-
spricht dem von Städte- und Gemeindebund vorgetragenen Wunsch nach Verwaltungsvereinfachung. 

Artikel 48 
Änderung des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955 

Zu Art. 48 Z 1 und 2 (§ 8 Abs. 4 und 5): 
Aus budgetären Gründen soll im Hinblick auf die seit vielen Jahren unverändert gebliebenen Ein-

heitswerte der Steuersatz erhöht werden. 
Anläßlich der Grunderwerbsteuerreform (Grunderwerbsteuergesetz 1987) wurde das „in Erziehung 

genommene Kind“ wegen dessen rechtlicher und tatsächlicher Bedeutungslosigkeit aus dem Personen-
kreis, dem der begünstigte Steuersatz zusteht, ausgeschieden. Mit der nun ebenfalls im § 8 Abs. 4 lit. a 
vorgesehenen Maßnahme soll im Nachziehverfahren wieder die ursprüngliche Parallelität zwischen 
Grunderwerbsteuergesetz und Erbschaftssteuergesetz hergestellt werden. 

Zu Art. 48 Z 3 (§ 29 Abs. 2): 
Mit der Einbeziehung der landwirtschaftlichen Grundstücke in diese Begünstigungsregelung soll 

eine durch die Erhöhung des Steuersatzes des § 8 Abs. 4 und Abs. 5 entstehende steuerliche Mehrbelas-
tung hinsichtlich der Steuerentrichtung gemildert werden. 
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Artikel 49 
Änderung des Versicherungssteuergesetzes 1953 

Zu Art. 49 Z 1 (§ 4 Abs. 1 Z 10): 
Zahlreiche EWR-Staaten, darunter Großbritannien und Frankreich, unterwerfen die internationale 

Transportgüterversicherung keiner indirekten Steuer oder steuerähnlichen Abgabe von Versicherungs-
prämien. Zuletzt hat Deutschland Mitte des Jahres 1995 eine entsprechende Versicherungssteuerbefrei-
ung eingeführt. Die in diesen Ländern niedergelassenen Versicherer können wegen des auf dem Gebiet 
der Versicherungssteuer oder ähnlicher Abgaben EWR-weit geltenden Territorialitätsprinzips derartige 
Versicherungsleistungen billiger als inländische Versicherer, nämlich ohne Einrechnung der Versiche-
rungssteuer, anbieten. Die vorgeschlagene Ausnahme der Versicherungsentgelte für Transportgüterver-
sicherungen im grenzüberschreitenden Verkehr dient der Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingun-
gen für die inländische Versicherungswirtschaft. Damit wird einer Abwanderung dieser Versicherungs-
geschäfte in das Ausland mit den negativen Folgen auf die Arbeitsplätze der in diesem Versicherungs-
zweig tätigen Unternehmen und den Auswirkungen auf die Ertragsteuern entgegengewirkt. 

Die Steuerfreiheit soll bei Beförderungen eintreten, die 
 – sich vollständig im Ausland vollziehen, 
 – vom Ausland in das Ausland mit Durchfuhr durch das Inland, 
 – vom Ausland in das Inland oder 
 – vom Inland in das Ausland stattfinden. 

Die Mindereinnahmen an Versicherungssteuer würden voraussichtlich auch ohne Gesetzesände-
rung eintreten, weil im Hinblick auf die zu erwartende Abwanderung des Transportgütergeschäftes in 
das Ausland kaum noch steuerbare Entgelte für Transportgüterversicherungen im grenzüberschreiten-
den Güterverkehr anfallen werden. 

Zu Art. 49 Z 2 bis 4 (§ 4 Abs. 3 Z 1, § 4 Abs. 3 Z 4, § 4 Abs. 3 Z 10): 
Die bisher auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugsteuer vorgesehenen Steuerbefreiungen sollen in glei-

cher Weise auch auf dem Gebiet der motorbezogenen Versicherungssteuer Anwendung finden. 

Zu Art. 49 Z 5 und 6 (§ 5 Abs. 1 Z 3, § 5 Abs. 5): 
Die Änderung dieser Bestimmungen sind notwendige Folge der Ausdehnung der motorbezogenen 

Versicherungssteuer auf andere Kraftwagen als Personen- und Kombinationskraftwagen. 

Zu Art. 49 Z 7 (§ 6 Abs. 1 Z 1): 
Bei kurzfristigen Lebensversicherungen gegen Zahlung einer Einmalprämie tritt der Aspekt des 

Aufbaues einer sicheren Alters- und Hinterbliebenenvorsorge gegenüber dem Kapitalanlageaspekt einer 
möglichst hohen Rendite zurück. Die Zahlung des Versicherungsentgeltes für derartige Versicherungen 
soll daher von der Anwendung des für Lebensversicherungen vorgesehenen begünstigten Steuersatzes 
ausgenommen werden und dem Normalsteuersatz von 11% unterliegen. 

Zu Art. 49 Z 8 (§ 6 Abs. 3 Z 1): 
Die vorgeschlagene Änderung der lit. b des § 6 Abs. 3 Z 1 stellt das Kernstück des Gesetzesvorha-

bens dar. Die Änderung bewirkt, daß bestimmte, bisher der Kraftfahrzeugsteuer unterlegene Kraftfahr-
zeugarten in das System der motorbezogenen Versicherungssteuer einbezogen werden. Zusätzlich zu 
den pflichthaftpflichtversicherten Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und Krafträdern, für 
welche bereits jetzt motorbezogene Versicherungssteuer zu entrichten ist, soll noch von folgenden 
Fahrzeugen die Abgabe von der Versicherungswirtschaft eingehoben werden: 
 – von allen übrigen haftpflichtversicherten Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Ge-

samtgewicht bis 3,5 Tonnen mit Ausnahme von Zugmaschinen und Motorkarren; 
 – von Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, die mit einem Kraftfahrzeug anderer 

Art (zB einem Lastkraftwagen oder einer Zugmaschine) unter einem Wechselkennzeichen zuge-
lassenen sind; 
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 – von allen Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen der in 
§ 59 Abs. 2 KFG genannten Fahrzeugbesitzer, die eine freiwillige Haftpflichtversicherung abge-
schlossen haben. 

Zu Art. 49 Z 9 (§ 6 Abs. 3 Z 2 lit. b): 
Im Tarif der anderen Kraftfahrzeuge als Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen tritt 

keine Änderung gegenüber der Besteuerung nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 ein. 

Zu Art. 49 Z 10 (§ 6 Abs. 3 Z 4): 
Die Wechselkennzeichenbegünstigung soll analog der Bestimmung im Kraftfahrzeugsteuergesetz 

1992 geregelt werden. Die Regelung bewirkt weiters, daß auch bei Zulassung eines unter die motorbe-
zogene Versicherungssteuer fallenden Kraftfahrzeuges mit einem nicht unter diese Abgabe fallenden 
Fahrzeug (zB einem Lkw mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen) 
immer motorbezogene Versicherungssteuer zu entrichten ist. Die exakte Abrechnung der Abgabe er-
folgt beim Finanzamt im Weg der Kraftfahrzeugsteuerentrichtung. 

Zu Art. 49 Z 11 (§ 7 Abs. 1a): 
Im Rahmen des EU-Rechtes ist es zulässig, von Versicherern, die im Wege der Dienstleistungs-

freiheit inländische Risken versichern, die Benennung eines inländischen Steuervertreters zu verlangen. 
Eine Reihe von Mitgliedstaaten haben bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Pflicht 
zur Bestellung eines Fiskalvertreters soll sicherstellen, daß EWR-Versicherer gegenüber der Abgaben-
behörde ihren Verpflichtungen nachkommen. 

Zu Art. 49 Z 12 (§ 8 Abs. 1 vorletzter Satz): 
Die Toleranzgrenze, innerhalb welcher der Versicherer keinen Säumniszuschlag zu entrichten hat, 

soll mit 1% festgelegt werden. 

Zu Art. 49 Z 13 (§ 12 Abs. 3 Z 9 und 10): 
Diese Bestimmung regelt das Wirksamwerden des Gesetzes. Die erforderlichen Übergangsbestim-

mungen sind analog der Einführung der motorbezogenen Versicherungssteuer geregelt. 

Artikel 50 
Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992 

Zu Art. 50 Z 1 und 2 (§ 1 Abs. 1 Z 1, Z 3 und 4): 
Die Ausweitung der motorbezogenen Versicherungssteuer erfordert im Gegenzug eine Änderung 

der Bestimmungen über den Steuergegenstand bei der Kraftfahrzeugsteuer. Haftpflichtversicherte 
Kraftfahrzeuge unterliegen demgemäß nur dann der Kraftfahrzeugsteuer, wenn diese ein höchstes zu-
lässiges Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen aufweisen oder wenn es sich um Zugmaschinen oder 
Motorkarren handelt. 

Zu Art. 50 Z 3 (§ 2 Abs. 2): 
Diese Regelung besagt, daß bei Zusammentreffen von Kraftfahrzeugen unter Wechselkennzeichen, 

die einerseits der motorbezogenen Versicherungssteuer und andererseits der Kraftfahrzeugsteuer unter-
liegen, die auf die motorbezogene Versicherungssteuer geleisteten Zahlungen auf die Kraftfahr-
zeugsteuerschuld angerechnet werden, wenn das Kraftfahrzeug, das „der höchsten Steuer unterliegt“, 
vom Steuergegenstand der Kraftfahrzeugsteuer erfaßt ist. 

Zu Art. 50 Z 4 (§ 5 Abs. 1 Z 2 lit. a): 
Diese Bestimmung stellt eine bloße Zusammenfassung der Regelungen des § 5 Abs. 1 Z 2 und des 

§ 5 Abs. 1 Z 3 lit. a dar. Materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht verbunden. 

Zu Art. 50 Z 5 (§ 11 Abs. 1 Z 4): 
In dieser Bestimmung ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelungen enthalten. 
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Artikel 51 
Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995 

Die geplanten Maßnahmen sind EU-konform, weil nach Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 
92/81/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern 
auf Mineralöle (ABl. EG Nr. L 316 S. 12) für Mineralöle, die bei der Elektrizitätserzeugung und in 
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung verwendet werden, Steuerbefreiungen oder Steuersatzermäßigun-
gen gewährt werden können. Zur Vermeidung der bei bestimmten Konstellationen auftretenden Verla-
gerung des Aufkommens aus der „Dezember-Vorauszahlung“ in das nächste Jahr soll die Fälligkeit 
dafür auf den 20. Dezember vorverlegt werden. 

Artikel 52 
Änderung des Tabaksteuergesetzes 1995 

Die geplanten Mehreinnahmen werden in erster Linie auf Grund der durch die Steueranhebung 
bedingten Preiserhöhungen bei Zigaretten erzielt werden können. Um die Auswirkungen auf die End-
verbraucherpreise möglichst gering zu halten, sollen die Steuererhöhungen in zwei Etappen mit Wir-
kung ab 1. Juni 1996 und ab 1. Jänner 1997 vorgenommen werden. Für das Jahr 1996 wird unter Be-
rücksichtigung der erforderlich werdenden Preiserhöhungen mit einem Tabaksteuermehraufkommen 
von rund 600 Millionen Schilling gerechnet. 

Die Erhöhung des Zigarettensteuersatzes soll sowohl die mengen- als auch die wertabhängige 
Komponente umfassen. Der im § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b neu festgelegte Mindeststeuersatz findet in Artikel 
16 Abs. 5 der Richtlinie 95/59/EG des Rates vom 27. November 1995 über die anderen Verbrauchsteu-
ern auf Tabakwaren als die Umsatzsteuer (ABl. EG Nr. L 291 S. 40) Deckung, weil er nicht dazu führt, 
daß die gesamte Steuerbelastung 90% der gesamten Steuerbelastung von Zigaretten der gängigsten 
Preisklasse übersteigt. 

Die geplanten Maßnahmen führen zu keinem zusätzlichen nennenswerten Verwaltungsaufwand. 
Sie sind auch EU-konform, weil durch die Steuersatzerhöhungen der durch Artikel 2 der Richtlinie 
92/79/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Annäherung der Verbrauchsteuern auf Zigaretten 
(ABl. EG Nr. L 316 S. 8) geforderte EU-Mindeststeuersatz von 57% des Kleinverkaufspreises der Ziga-
retten der gängigsten Preisklasse wieder erreicht werden wird. 

Artikel 53 
Änderung des Alkohol – Steuer und Monopolgesetzes 1995 

Im Rahmen der Strukturanpassung wird das Alkoholmonopol ab 1999 aufgelassen. Durch das spä-
tere Außerkrafttreten der Bestimmungen, welche die Verwertungsstelle des Österreichischen Alkohol-
monopols betreffen, wird die Verwertung von Alkohol, welcher im Rahmen der Anteile am Bedarf der 
Dienststelle für das Jahr 1999 hergestellt und abgeliefert wird, sowie die Verfügung über deren Anlage-
vermögen ermöglicht. 

Artikel 54 
Änderung des Glücksspielgesetzes 

Zu Art. 54 Z 1 (§ 20 Abs. 1): 
Der Betrag von 400 Millionen Schilling entspricht aufgerundet dem nach der derzeitigen Regelung 

valorisierten Grundbetrag 1995. 

Zu Art. 54 Z 2 (§ 20 Abs. 2): 
Durch diese Bestimmung wird der Grundbetrag ab dem 1. Jänner 1998 wieder valorisiert. Im Jahre 

1998 beträgt somit der Grundbetrag 400 Millionen Schilling erhöht um den Prozentsatz, der sich aus 
der Veränderung der Indexzahl Jänner 1997 zu der Indexzahl Jänner 1998 ergibt. 
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Artikel 55 
Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes 

Zu Art. 55 Z 1 (§ 2 Z 10): 
Für die Bundesfinanzierungsagentur soll die Rechtsgrundlage für die Neustrukturierung auch von 

Verwaltungsschulden und für die Durchführung von Veranlagungen (zB für Fonds) geschaffen werden, 
sofern sich dadurch eine finanzielle Auswirkung auf den Bundeshaushalt ergibt. Hierfür ist die Zu-
stimmung des Ressorts, dem der Rechtsträger nach allfälligen gesetzlichen Bestimmungen zuzurechnen 
ist, Voraussetzung. Die Bundesfinanzierungsagentur hat hierfür jedoch nur nach Aufforderung des 
Bundesministers für Finanzen tätig zu werden. Die Einrichtung einer „Bundesclearingstelle“ wird 
hiermit ebenfalls rechtlich ermöglicht. 

Zu Art. 55 Z 2 (§ 2 Abs. 3): 
Die Bundesfinanzierungsagentur soll die Kreditaufnahmen für den zu schaffenden „Abwrack-

fonds“ durchführen. Mit gegenständlicher Bestimmung wird hierfür der gesetzliche Auftrag an die 
Bundesfinanzierungsagentur erteilt. Im Bundesgesetz über die Strukturbereinigung in der Binnenschif-
fahrt ist der genannte Fonds verpflichtet, sich für die im jeweiligen Bundesgesetz festgelegten Kredit-
aufnahmen der Bundesfinanzierungsagentur zu bedienen. Diese Aufgaben werden von der Bundesfi-
nanzierungsagentur im Namen und auf Rechnung des Fonds wahrzunehmen sein. 

Artikel 56 
Änderung der Bundesabgabenordnung 

Zu Art. 56 Z 1 (§ 48b): 
Die Erweiterung der Mitteilungsberechtigungen und -verpflichtungen der Abgabenbehörden ge-

genüber anderen Verwaltungsbehörden soll den Vollzug der von diesen Behörden wahrzunehmenden 
Aufgaben erleichtern. So dürfen die Abgabenbehörden in Hinkunft beispielsweise Sachverhalte, die 
eine mißbräuchliche Inanspruchnahme von Sozialleistungen nahelegen, den für den Vollzug des maß-
gebenden Rechts zuständigen Behörden mitteilen. 

Zu Art. 56 Z 2 (§ 61) und Z 5: 
Aus verwaltungsökönomischen Überlegungen soll (insbesondere bei Hausgemeinschaften) ein 

Auseinanderfallen der Zuständigkeiten der Finanzämter für das Feststellungsverfahren (§ 188) und für 
die Erhebung der Umsatzsteuer vermieden werden. Nunmehr soll sich die Zuständigkeit für die Erhe-
bung der Umsatzsteuer grundsätzlich nach jener für das Feststellungsverfahren richten. 

Die Ausnahmeregelung für die Einfuhrumsatzsteuer im bisherigen ersten Satz des § 61 kann im 
Hinblick auf § 26 Abs. 3 UStG 1994 entfallen. Die Sonderregelung für „ausländische“ Unternehmer“ 
erweist sich angesichts des Vorranges sachlicher Zuständigkeitsregelungen der §§ 12 und 13 AVOG als 
entbehrlich. 

Zu Art. 56 Z 3 (§ 158 Abs. 4): 
Die Erweiterung des Umfanges der Abfragebefugnisse ermöglicht den Abgabenbehörden des Bun-

des den ihnen in den §§ 114 und 115 übertragenen Aufgaben gezielter und effizienter gerecht zu wer-
den. Das Zentrale Melderegister ist im § 16 Meldegesetz 1991, das zentrale Gewerberegister im § 365 
Gewerbeordnung geregelt. 

Zu Art. 56 Z 4 (§ 190 Abs. 1): 
Nach der Rechtsprechung des VwGH ist strittig, ob Bescheide, wonach Feststellungen gemäß den 

§§ 186 bis 189 zu unterbleiben haben, solche gemäß §§ 186 bis 189 sind oder lediglich solche im Sinn 
des § 92 Abs. 1 lit. b. So hat der VwGH im Erkenntnis vom 17. Mai 1989, 85/13/0176, einen Bescheid, 
mit dem ausgesprochen wird, daß eine Feststellung gemäß § 188 zu unterbleiben hat, als Bescheid im 
Sinn des § 188 bezeichnet, während der Gerichtshof im Erkenntnis vom 9. Februar 1982, 81/14/0060, 
auch einen lediglich auf § 92 gestützten Bescheid des Inhaltes, daß bestimmte Personen an den Ein-
künften einer KG nicht beteiligt sind, als rechtmäßig beurteilt hat. Aus der Art der Qualifizierung sol-
cher „Nichtfeststellungsbescheide“ ergeben sich insoweit unterschiedliche Konsequenzen, als etwa die 
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Bestimmungen der §§ 54, 101 Abs. 3 und 191 nur dann Anwendung finden können, wenn solchen 
Bescheiden der Charakter von Feststellungsbescheiden zuerkannt wird. Im Interesse der Beseitigung 
der sich aus der widersprüchlichen Judikatur ergebenden Rechtsunsicherheit erfolgt die Neufassung des 
§ 190 Abs. 1 zweiter Satz. 

Zu Art. 56 Z 5: 
Die Änderung erfolgt zur Klarstellung. 

Artikel 57 
Änderung des Finanzstrafgesetzes 

Die Erweiterung der Mitteilungspflicht von Gebietskörperschaften auf sämtliche Körperschaften 
öffentlichen Rechts soll eine effiziente Vollziehung der Abgaben- und Finanzstrafbestimmungen er-
leichtern. 

Artikel 58 
Änderung des EG-Vollstreckungsamtshilfegesetzes 

Die Zuständigkeit für bestimmte Hilfestellungen im Bereich der Umsatzsteuer wurde aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung von den Finanzlandesdirektionen an die Finanzämter übertragen. 
Daneben wurde eine Gesetzeslücke betreffend Sicherungsmaßnahmen geschlossen. 

Artikel 59 
Änderung des BIG-Gesetzes 

Mit der Einräumung des Rechtes der Fruchtnießung zugunsten der Bundesimmobiliengesellschaft 
an den gegenständlichen Grundstücken soll eine wirtschaftliche Verwertung durch Errichtung von 
Gebäuden erfolgen. 

Die Übertragung des Rechtes der Fruchtnießung an der Liegenschaft in Berlin an die BIG, erfolgt 
durch den Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten frühestens zum Zeitpunkt der grundbücherlichen Einverleibung der Eigentumsrechte 
der Republik Österreich. 

Artikel 60 
Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch 

elektrischer Energie eingeführt wird 
(Elektrizitätsabgabegesetz) 

Aus ökologischer Sicht erscheint es notwendig, neben dem Mineralöl und Flüssiggas auch lei-
tungsgebundene Energieträger wie Erdgas und elektrische Energie einer Besteuerung zu unterziehen. 
Beide Energieträger sind leitungsgebunden, sodaß ein ähnliches Besteuerungskonzept zweckmäßig 
erscheint. 

Die Besteuerung erfolgt grundsätzlich anläßlich der Lieferung an den Letztabnehmer bzw. 
Verbraucher der Energieträger. Aus diesem Grund sind Befreiungen für die Ausfuhr nicht erforderlich; 
andererseits wird der grenzüberschreitende Handel mit diesen Waren innerhalb der Europäischen Uni-
on in keiner Weise beeinträchtigt. Beide Abgaben sind richtlinienkonform. 

Zu § 1: 
Der Elektrizitätsabgabe unterliegt jede Lieferung von elektrischer Energie, ausgenommen die 

Energie wird an ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Sinne des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes 
geliefert. In diesem Fall wird der weitaus überwiegende Teil der Energie weitergeliefert. Verwendet das 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen einen Teil der angelieferten oder selbst hergestellten elektrischen 
Energie für andere Zwecke als zur Weiterlieferung bzw. als für die im § 2 genannten befreiten Zwecke, 
dann ist dieser Anteil gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 steuerpflichtig. Darunter fallen vor allem die Beleuchtung, 
Beheizung und ähnliche Zwecke für Verwaltungsgebäude und andere Betriebsgebäude. 
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Wird die elektrische Energie selbst erzeugt und verbraucht, so unterliegt sie ebenfalls der Abgabe. 
Dies gilt für alle Elektrizitätserzeuger, wenn sie die im § 2 Z 1 genannte Grenze überschreiten und 
soweit sie die elektrische Energie nicht für die im § 2 Z 2 genannten Zwecke verwenden. 

Der Besteuerung unterliegen alle Lieferungen und der Verbrauch im Inland mit Ausnahme der 
ehemaligen Zollausschlußgebiete Jungholz und Mittelberg, die von der Bundesrepublik Deutschland 
beliefert werden. 

Zu § 2: 
Für Unternehmen und Private, die elektrische Energie selbst erzeugen und verbrauchen, ist eine 

Freigrenze von 5 000 kWh pro Jahr vorgesehen. Dies ist eine Energiemenge, die auch bei sehr intensi-
ver Verwendung von Elektrizität in einem Haushalt kaum erreicht werden kann. 

Insoweit die elektrische Energie im Rahmen der Erzeugung und des Transportes zum Abnehmer 
verbraucht wird, ist sie von der Abgabe befreit. Dies ist dann der Fall, wenn innerhalb eines Erzeu-
gungsbetriebes die elektrische Energie zur Erzeugung von elektrischer Energie verwendet wird, zum 
Beispiel, wenn innerhalb eines Speicherkraftwerkes die erzeugte Energie zum Hochpumpen des Was-
sers verwendet wird. Auch elektrische Energie, die zur Weiterleitung, in Transformatoren usw. ver-
braucht wird, fällt unter die Befreiung. 

Zu § 3: 
Wird die elektrische Energie geliefert, üblicherweise durch Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 

aber auch durch andere Erzeuger, dann ist der Lieferer steuerpflichtig. Wird hingegen die Energie vom 
Erzeuger selbst verbraucht, dann ist er selbst steuerpflichtig, ausgenommen die erzeugte und verbrauch-
te Menge erreicht nicht die Menge von 5 000 kWh gemäß § 2 Z 1. 

Zu § 4: 
Der Elektrizitätsabgabe unterliegt die gelieferte bzw. verbrauchte Menge an elektrischer Energie, 

sodaß die Besteuerung unabhängig vom jeweiligen Preis der Energie erfolgt. Die Höhe der Abgabe ist 
so festgesetzt, daß Substitutionseffekte auf bzw. von anderen Energieträgern nach Möglichkeit ausge-
schaltet werden. 

Zu § 5: 
Die Elektrizitätsabgabe wird vierteljährlich vom für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen 

Finanzamt erhoben, wobei es zu unterschiedlichen Berechnungen kommt, je nachdem, ob innerhalb des 
Quartals die tatsächlich gelieferte bzw. verbrauchte Menge festgestellt wird: 

Wird die Liefer- bzw. Verbrauchsmenge konkret festgestellt und in der Regel auch abgerechnet, 
dann ist diese konkrete Menge elektrischer Energie zu versteuern. Dies wird jedenfalls bei industriellen 
oder gewerblichen Großkunden der Fall sein. Wird hingegen die Liefer- bzw. Verbrauchsmenge nicht 
innerhalb dieses Zeitraumes festgestellt, dann hat der Lieferer bzw. Verbraucher der elektrischen Ener-
gie in jedem Quartal ein Viertel der voraussichtlichen Gesamtjahresmenge zu versteuern. Dies wird vor 
allem bei Haushalten und Kleinabnehmern der Fall sein, bei denen die Liefermenge nur einmal pro 
Jahr abgegrenzt wird. In diesem Fall wird von den Vorjahresmengen auszugehen sein. 

Etwaige Abweichungen vom tatsächlichen Jahresverbrauch sind beim letzten Fälligkeitstag für je-
des Jahr auszugleichen. Bei Abgabenschuldnern, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, kann 
dieser Ausgleich beim ersten auf den Bilanzstichtag folgenden Fälligkeitstag erfolgen. 

Wird die Abgabe nicht entrichtet oder ist offensichtlich, daß die Quartalszahlung wesentlich von 
der „richtigen“ Quartalszahlung abweicht, dann hat das Finanzamt die Abgabe mit Bescheid festzuset-
zen. Durch diese Festsetzung wird jedoch die Fälligkeit der Abgabe nicht verändert. 

Die Elektrizitätsabgabe wird jahresweise veranlagt. Die Jahresabgabenerklärung ist bis zum 
31. März des Folgejahres beim für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt einzurei-
chen. In dieser Jahresabgabenerklärung müssen die tatsächlichen Liefermengen bzw. Verbrauchsmen-
gen für das vergangene Jahr und die einzelnen Quartale dieses Jahres offengelegt werden. 
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Zu § 6: 
Die Aufzeichnungen müssen in der Art geführt werden, daß die tatsächlich gelieferten bzw. ver-

brauchten Mengen an elektrischer Energie überprüft werden können. Dem Abnehmer ist im Fall der 
Lieferung die Elektrizitätsabgabe getrennt von den anderen Rechnungsbestandteilen offen auszuweisen. 
Dies wird bei Großabnehmern, deren Verbrauch regelmäßig festgestellt wird, bei jeder Abrechnung 
sein. Bei Haushalten und Kleinabnehmern hat dieser Ausweis der Abgabe jedenfalls anläßlich der Jah-
resabrechnung zu erfolgen. 

Auf Grund der Preisregelung erscheint es angebracht, gesetzlich festzulegen, daß eine Preiserhö-
hung im Ausmaß der Abgabe erfolgt. 

Artikel 61 
Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch 

von Erdgas eingeführt wird 
(Erdgasabgabegesetz) 

Zu § 1: 
Der Erdgasabgabe unterliegt jede Lieferung von Erdgas, ausgenommen das Erdgas wird an ein 

Erdgasversorgungsunternehmen geliefert. Wird das selbst hergestellte (geförderte) oder bezogene Erd-
gas für andere Zwecke als zur Weiterlieferung oder für die im § 3 Abs. 1 genannten befreiten Zwecke 
verbraucht, dann ist dieser Anteil gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 steuerpflichtig. Darunter fallen vor allem die 
Beheizung und ähnliche Zwecke für Betriebs- und Verwaltungsgebäude. 

Wird das Erdgas selbst erzeugt oder in das Steuergebiet verbracht und verbraucht, dann unterliegt 
es ebenfalls der Abgabe. 

Der Besteuerung unterliegen alle Lieferungen und der Verbrauch im Inland mit Ausnahme der 
ehemaligen Zollausschlußgebiete Jungholz und Mittelberg, die von der Bundesrepublik Deutschland 
beliefert werden. 

Zu § 2: 
Die Definition des Erdgases erfolgt gemäß der EU-einheitlichen Kombinierten Nomenklatur. 

Zu § 3: 
Insoweit das Erdgas im Rahmen der Herstellung (Förderung), des Transportes oder der Speiche-

rung verbraucht wird, ist es von der Abgabe befreit. Ebenso befreit ist das für den Transport von Mine-
ralöl verbrauchte Erdgas und das für die Raffinierung von Mineralöl verbrauchte Erdgas. 

Wird Erdgas für die Erzeugung von elektrischer Energie verwendet, dann ist die aus Erdgas er-
zeugte Energie elektrizitätsabgabepflichtig, das dazu aufgewendete Erdgas jedoch befreit. Damit wird 
der Energieinput entlastet und der Output besteuert. 

Im Falle der nichtenergetischen Verwendung von Erdgas ist ein Vergütungssystem beim Empfän-
ger vorgesehen. Dies ist deshalb notwendig, weil dem Lieferer nicht bekannt sein muß, in welchem 
Ausmaß der Empfänger des Erdgases dieses für energetische bzw. nichtenergetische Zwecke verwendet. 
Das Verfahren entspricht dem des Energieabgabenvergütungsgesetzes, jedoch ist die Vergütung auch 
innerhalb eines Jahres möglich, sobald ein entsprechender Nachweis erbracht ist. 

Zu § 4: 

Wird das Erdgas, üblicherweise durch ein Erdgasversorgungsunternehmen, geliefert, dann ist der 
Lieferer steuerpflichtig. Wird hingegen das Erdgas vom Erzeuger oder Importeur selbst verbraucht, 
dann ist er selbst steuerpflichtig. 

Zu § 5: 

Der Erdgasabgabe unterliegt die gelieferte bzw. verbrauchte Menge an Erdgas, sodaß die Besteue-
rung unabhängig vom jeweiligen Preis erfolgt. Die Höhe der Abgabe ist so festgesetzt, daß Substituti-
onseffekte auf bzw. von anderen Energieträgern nach Möglichkeit ausgeschaltet werden. 
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Zu § 6: 

Die Erdgasabgabe wird vierteljährlich vom für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Fi-
nanzamt erhoben, wobei es zu unterschiedlichen Berechnungen kommt, je nachdem, ob innerhalb des 
Quartals die tatsächlich gelieferte bzw verbrauchte Menge festgestellt wird: 

Wird die Liefer- bzw. Verbrauchsmenge konkret festgestellt und in der Regel auch abgerechnet, 
dann ist diese konkrete Menge Erdgas zu versteuern. Dies wird jedenfalls bei industriellen oder gewerb-
lichen Großkunden der Fall sein. 

Wird dagegen die Liefer- bzw. Verbrauchsmenge nicht innerhalb dieses Zeitraumes festgestellt, 
dann hat der Lieferer bzw. Verbraucher des Erdgases in jedem Quartal ein Viertel der voraussichtlichen 
Gesamtjahresmenge zu versteuern. Dies wird vor allem bei Haushalten und Kleinabnehmern der Fall 
sein, bei denen die Liefermenge nur einmal pro Jahr abgegrenzt wird. In diesem Fall wird von den 
Vorjahresmengen auszugehen sein. 

Etwaige Abweichungen vom tatsächlichen Jahresverbrauch sind beim letzten Fälligkeitstag eines 
jeden Jahres auszugleichen. Bei Abgabenschuldnern, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, kann 
dieser Ausgleich beim ersten auf den Bilanzstichtag folgenden Fälligkeitstag erfolgen. 

Wird die Abgabe nicht entrichtet oder ist offensichtlich, daß die Quartalszahlung wesentlich von 
der „richtigen“ Quartalszahlung abweicht, hat das Finanzamt die Abgabe mit Bescheid festzusetzen. 
Durch diese Festsetzung wird jedoch die Fälligkeit der Abgabe nicht verändert. 

Die Erdgasabgabe wird jahresweise veranlagt. Die Jahresabgabenerklärung ist bis zum 31. März 
des Folgejahres beim für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt einzureichen. In dieser 
Jahresabgabenerklärung müssen die tatsächlichen Liefermengen bzw. Verbrauchsmengen für das ver-
gangene Jahr und die einzelnen Quartale dieses Jahres offengelegt werden. 

Zu § 7: 
Die Aufzeichnungen müssen in der Art geführt werden, daß die tatsächlich gelieferten bzw. ver-

brauchten Mengen an Erdgas überprüft werden können. 
Dem Abnehmer ist im Fall der Lieferung die Erdgasabgabe getrennt von den anderen Rechnungs-

bestandteilen offen auszuweisen. Dies wird bei Großabnehmern, deren Verbrauch regelmäßig festge-
stellt wird, bei jeder Abrechnung sein. Bei Haushalten und Kleinabnehmern hat dieser Ausweis der 
Abgabe jedenfalls anläßlich der Jahresabrechnung zu erfolgen. 

Auf Grund der Preisregelung erscheint es angebracht, gesetzlich festzulegen, daß eine Preiserhö-
hung im Ausmaß der Abgabe erfolgen kann. Dieselbe Vorgangsweise ist angebracht, wenn bei Wärme-
lieferungen die Wärme aus Erdgas erzeugt wird. 

Artikel 62 
Bundesgesetz über die Vergütung von Energieabgaben 

(Energieabgabenvergütungsgesetz) 

Zu § 1: 
Der Nettoproduktionswert wird auf folgende Art definiert: Differenz zwischen den vom Unter-

nehmen erbrachten umsatzsteuerbaren Leistungen, wobei die Umsätze aus der Veräußerung von Anla-
gegütern abzuziehen sind und dem Einsatz von Waren im Sinne von § 127 BAO. Beide Werte sind für 
den Unternehmer ohne größeren Aufwand festzustellen. 

Zu § 2: 
Ein Vergütungsanspruch besteht nur für produzierende Unternehmen, wobei der Produktions-

schwerpunkt die Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter sein muß. Der Unternehmer kann den An-
trag auf Vergütung unter Anschluß der entsprechenden Unterlagen beim für die Erhebung der Umsatz-
steuer zuständigen Finanzamt innerhalb von fünf Jahren stellen. Der Antrag wird mit einem Bescheid 
erledigt, wobei die Erstattung der Erdgasabgabe und der Elektrizitätsabgabe nicht getrennt erfolgt. Es 
ist ein Selbstbehalt in Höhe von 5 000 S vorgesehen. 
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Wird einem Unternehmen für den Produktionsprozeß aus Erdgas erzeugte Wärme oder Dampf ge-
liefert, so kann der Lieferer die dafür verbrauchte Menge Erdgas dem Unternehmer mitteilen. Dieser 
kann diese Menge Erdgas in seine Vergütungsberechnung einbeziehen. 

Zu § 3: 
Wird das Erdgas oder die elektrische Energie für die Erzeugung von Wärme, Dampf oder Warm-

wasser verwendet, dann besteht für diesen Teil der Energieverwendung kein Anspruch auf Vergütung. 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Wärme nicht unmittelbar für einen Produktionsprozeß verwendet 
wird. In diesem Fall bleibt der Vergütungsanspruch erhalten. 

Ein Anspruch auf Vergütung gemäß Energieabgabenvergütungsgesetz ist auch insoweit ausge-
schlossen, als gemäß § 3 Abs. 2 Erdgasabgabegesetz ein Anspruch auf Vergütung der gesamten Erd-
gasabgabe besteht. 

Zu § 4: 
Wird in einem Unternehmen aus Erdgas gleichzeitig elektrische Energie und Wärme bzw. Wasser 

erzeugt, so ist eine Entlastung nur für den auf die Erzeugung der elektrischen Energie entfallenden Teil 
zulässig. Als Verhältnis ist anzunehmen, daß die Hälfte für die Wärmeerzeugung und die Hälfte für die 
Elektrizitätserzeugung aufgewendet wird. Diese Vermutung ist vom Unternehmer widerlegbar, indem 
er das tatsächliche Verhältnis nachweist. 

Artikel 63 
Änderung des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 

§ 6 Abs. 2 F-VG 1948 ergänzt die taxative Aufzählung der zulässigen Abgabenformen in § 6 
Abs. 1 F-VG 1948 durch die Bestimmung, daß die Erhebung von zwei oder mehreren (auch gleicharti-
gen) Abgaben in den in Abs. 1 genannten Haupt- und Unterformen von demselben Besteuerungsge-
genstand nebeneinander zulässig ist. Ohne eine solche Regelung könnten zahlreiche wesentliche Abga-
ben als verfassungswidrig oder zumindest verfassungsrechtlich bedenklich bezeichnet werden, weil sie 
in der derzeitigen Struktur der Verteilung der Abgabenhoheiten zwischen dem Bund und den Ländern 
als gleichartige Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand nebeneinander erhoben werden, wie 
zB die Umsatzsteuer und die Versicherungssteuer als gemeinschaftliche und als ausschließliche Bun-
desabgabe. 

Die bisherige Befristung des zeitlichen Geltungsbereiches des § 6 Abs. 2 F-VG 1948 soll nunmehr 
entfallen. Anläßlich dieser Novelle werden die Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen zu den 
früheren Novellen des F-VG 1948 entsprechend den Vorgaben der Legistischen Richtlinien 1990 in das 
Stammgesetz eingearbeitet. 

Artikel 64 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1993 

Zu Artikel 64 Z 1 (§ 2a – Kosten von Verfahren vor dem Gerichtshof der EU): 
Der neue § 2a enthält die bundesgesetzliche Umsetzung des Artikels 12 der Vereinbarung zwi-

schen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über die Mitwirkungsrechte der Länder und 
Gemeinden in Angelegenheiten der europäischen Integration, BGBl. Nr. 775/1992, wobei ergänzend 
auch die Möglichkeit eines EU-rechtswidrigen Verhaltens von Gemeinden berücksichtigt wurde. 

Zu Artikel 64 Z 2 bis 12 (§§ 6 bis 11 – Verteilung der Abgaben): 
Der Mehrertrag aus den steuerlichen Maßnahmen des Bundes wird im Sinne der geltenden Be-

stimmungen verteilt, jedoch unter Beachtung folgender Punkte: 
 – Die Vorwegabzüge für die Fonds und die Aufteilungsprozentsätze werden in der Weise neu 

festgelegt, daß die auf die Mehrerträge entfallenden Mittel zur Gänze dem allgemeinen Bun-
deshaushalt zufließen. Während in der Dotierung des Familienlastenausgleichsfonds betrags-
mäßig keine Änderung eintritt, weil die Erhöhung der Steuererträge diese Reduzierung der Pro-
zentsätze ausgleicht, wird die jährliche Dotierung des Katastrophenfonds um 1,3 Milliarden 
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Schilling – das ist die Höhe seines Überschusses im Jahr 1995 – zugunsten des allgemeinen 
Bundesbudgets reduziert. 

 – Als Beitrag zur Budgetkonsolidierung des Bundes werden von den Ertragsanteilen der Länder 
und Gemeinden ab dem vollen Wirksamwerden der Steuererhöhungen jährlich 2,29 Milliarden 
Schilling, von den Ertragsanteilen der Gemeinden 1,46 Milliarden Schilling, somit in Summe 
3,75 Milliarden Schilling einbehalten. 

 – Die neuen Energieverbrauchsabgaben werden als ausschließliche Bundesabgabe konstruiert. 
Grundlage für diese Vereinbarung mit den Finanzausgleichspartnern sind steuerliche Mehrein-

nahmen bei ausschließlichen und gemeinschaftlichen Bundesabgaben von rund 27,0 Milliarden Schil-
ling im Jahr 1996 und – einschließlich der erwarteten Mehreinnahmen an Körperschaftsteuer durch die 
Ausgliederung der Post – 52,9 Milliarden Schilling im Jahr 1997, wovon auf die Länder ein Anteil von 
rund 3,0 Milliarden Schilling (1996) bzw. 6,0 Milliarden Schilling (1997) und auf die Gemeinden ein 
Anteil von rund 2,3 Milliarden Schilling (1996) bzw. 4,8 Milliarden Schilling (1997) entfällt. 

Im einzelnen sind bei der Verteilung der Abgaben folgende Änderungen vorgesehen: 

Zu Artikel 64 Z 2 und Z 4 (§ 6 Abs. 1 Z 2 und § 7 Abs. 1): 
Die Stromsteuer und die Erdgassteuer werden in die Liste der ausschließlichen Bundesabgaben 

aufgenommen. Die bisher als gemeinschaftliche Bundesabgabe der Regelung durch den Bundesgesetz-
geber vorbehaltene Energieverbrauchsabgabe wird im Gegenzug aus der Liste der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben entfernt. Indirekt sind Länder und Gemeinden jedoch über Finanzzuweisungen, die am 
Ertrag der beiden neuen Energiesteuern bemessen werden, auch an diesen Abgaben beteiligt. 

Zu Artikel 64 Z 3, Z 5, Z 6, Z 8 und Z 9 (§ 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 Z 1 lit. a und b, § 8 Abs. 1, § 8 
Abs. 2 Z 1 und Z 2): 

Die Verminderung der Prozentsätze bei der Dotierung des Familienlastenausgleichsfonds und des 
Katastrophenfonds aus dem Aufkommen an Körperschaftsteuer (§ 6 Abs. 2) und veranlagter Einkom-
mensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer I (§ 7 Abs. 2 Z 1 lit. a und b) zugunsten des Bundes-
haushaltes bedingt auch eine entsprechende Erhöhung der Anteile des Bundes an den gemeinschaftli-
chen Bundesabgaben (§ 8 Abs. 1) und in weiterer Folge die Anpassung der für die länderweise Vertei-
lung maßgeblichen Schlüssel (§ 8 Abs. 2 Z 1 und Z 2). 

Bei der Berechnung der neuen Schlüssel wurde davon ausgegangen, daß für eine ausreichende Do-
tierung des Katastrophenfonds nunmehr rund 3,7 Milliarden Schilling (bisher rund 5,0 Milliarden 
Schilling) erforderlich sind; die Dotierung des Familienlastenausgleichsfonds aus Abgabenanteilen aus 
Abgaben bleibt bei rund 5,0 Milliarden Schilling p. a. (Basis 1996). 

Zu Artikel 64 Z 7 und Z 12 (§ 8 Abs. 1b, § 11 Abs. 1): 
Die Beiträge der Länder und Gemeinden zur Budgetkonsolidierung von zusammen 

3,75 Milliarden Schilling wurden für das Jahr 1996 entsprechend den geringeren Mehreinnahmen im 
Vergleich zum Jahr 1997 proportional gekürzt und mit 1,15 Milliarden Schilling bei den Ländern und 
mit 0,69 Milliarden Schilling bei den Gemeinden vereinbart. 

Die Regelung des EU-Beitrages der Länder wurde ohne inhaltliche Änderung neu formuliert, weil 
zu erwarten ist, daß der bisher zitierte Eigenmittelbeschluß nach Ratifizierung durch alle Mitgliedstaa-
ten der EU durch den neuen Eigenmittelbeschluß vom 31. Oktober 1994, 94/728/EG, Euratom, ABl. 
Nr. L 293 vom 12. November 1994, S 9, ersetzt werden wird. 

Der § 11 Abs. 1 dritter Satz wurde an die Änderungen bei den Vorwegabzügen im § 8 Abs. 1b 
sprachlich angepaßt. 

Zu Artikel 64 Z 10 (§ 8 Abs. 4 – abgestufter Bevölkerungsschlüssel): 
Wie bereits in der Stammfassung des FAG 1993, soll der § 8 Abs. 4 über den abgestuften Bevölke-

rungsschlüssel wiederum in Verfassungsrang gesetzt werden. 
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Zu Artikel 64 Z 11 (§ 10 Abs. 1 erster Satz): 
Neben der Berücksichtigung des Entfalls der Energieverbrauchsabgaben aus der Liste der gemein-

schaftlichen Bundesabgaben enthält diese Bestimmung nunmehr eine Legaldefinition des Begriffes der 
„ungekürzten Ertragsanteile“: darunter sind diejenigen Ertragsanteile der Gemeinden (ohne Spielbank-
abgabe) zu verstehen, die gemäß § 10 Abs. 1 erster Satz länderweise auf die Gemeinden verteilt wer-
den, somit nach den Abzügen, die nach der Verteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in § 8 
Abs. 1 stattfinden (§ 8 Abs. 1b), und vor den Abzügen der für Bedarfszuweisungen bestimmten 13,5%. 
Damit ist klargestellt, daß die Abzüge bei den Gemeinden (im Jahr 1996) in Höhe von 690 Millionen 
Schilling (§ 8 Abs. 1b) sowohl die Höchstgrenze der Landesumlage als auch die Berechnung der Ge-
samthöhe der Finanzzuweisung gemäß § 21 („Gemeinde-Kopfquotenausgleich“) entsprechend reduzie-
ren. 

Zu Artikel 64 Z 13 und 14 (§ 20 Abs. 3 und § 20 Abs. 7): 
Die Länder erhalten eine Finanzzuweisung für umweltschonende und für energiesparende Maß-

nahmen im Ausmaß von 11,835% des Ertrages der Energieabgaben. Die länderweise Aufteilung erfolgt 
– analog zur Anlastung der Länderanteile am EU-Beitrag – im Verhältnis ihrer Ertragsanteile. Die 
Gemeinden erhalten 5% des Ertrages der Energieabgabe, die je zur Hälfte zur Aufstockung der Finanz-
zuweisungen gemäß § 20 Abs. 3 Z 1 und gemäß § 20 Abs. 3 Z 2 FAG dienen. 

Für das Jahr 1996 wurden diese Finanzzuweisungen mit den Beträgen festgesetzt, die sich auf 
Grund des geschätzten Aufkommens an Erdgassteuer und Stromsteuer in Höhe von 3 Milliarden Schil-
ling in diesem Jahr ergeben. 

Zu Artikel 64 Z 15 (§ 21 Abs. 1 erster Satz): 
Der Prozentsatz für die Ermittlung der Finanzzuweisung an die Gemeinden gemäß § 21 FAG 

(„Gemeinde-Kopfquotenausgleich“) wird so reduziert, daß die Erhöhung der Gemeinde-Ertragsanteile 
neutralisiert wird. 

Zu Artikel 64 Z 16 (§ 25 – Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen): 
Gemäß der Übergangsbestimmung in § 25 Abs. 3 sind bei der Berechnung der Ertragsanteile-Vor-

schüsse die neuen Schlüssel und damit insbesondere auch die Abzüge bei den Ertragsanteilen der Län-
der und Gemeinden von zusammen (im Jahr 1996) 1,84 Milliarden Schilling ab den im September 
fälligen Vorschüssen anzuwenden; die Aufrollung der bis dahin geleisteten Vorschüsse findet bei der 
Zwischenabrechnung im Jahr 1997 statt. Das hat für Länder und Gemeinden den Vorteil, daß nur ein 
Drittel dieser 1,84 Milliarden Schilling bereits im Jahr 1996 abgezogen wird, der Rest hingegen erst bei 
der Zwischenabrechnung im nächsten Jahr wirksam wird. Zu begründen ist diese Regelung damit, daß 
auch die für das Jahr 1996 geschätzten Mehreinnahmen der Länder (3,0 Milliarden Schilling) und 
Gemeinden (2,3 Milliarden Schilling) sich größenordnungsmäßig nur zu einem Drittel bereits bei den 
im Jahr 1996 fälligen Vorschüssen – welche nach dem Erfolg des zweitvorangegangenen Monats be-
messen werden – auswirken, der Rest hingegen das Aufkommen der Monate November und Dezember 
1996 betrifft. 

Artikel 65 
Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 1997 bis 2000 geregelt wird und sonstige 

finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden 
(Finanzausgleichsgesetz 1997) 

Zu den §§ 6 bis 11 – Verteilung der Abgaben: 
Bei den Bestimmungen über die Verteilung der Abgaben sind folgende Änderungen vorgesehen: 

 – Die Prozentsätze für die Vorwegabzüge für Zwecke des Familienlastenausgleichs und des Ka-
tastrophenfonds werden weiter reduziert, sodaß die Mehrerträge aus den steuerlichen Maßnah-
men des Bundes nicht zu einer Erhöhung der Fondsdotierung führen (§ 6 Abs. 2 und § 7 
Abs. 2). Da diese zusätzlichen Mittel dem Bundeshaushalt zufließen sollen, wurden die Anteile 
des Bundes an der veranlagten Einkommensteuer, der Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer I 
entsprechend 
erhöht (§ 8 Abs. 1) und die Schlüssel für die länderweise Verteilung angepaßt (§ 8 Abs. 6 Z 1 
und 2). 
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 – Die Änderung der Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund, Ländern und Gemeinden (§ 8 
Abs. 1) und in weiterer Konsequenz in der länderweisen Verteilung (§ 8 Abs. 6 Z 5) ist durch 
den Wegfall des Vorwegabzuges für die Krankenanstaltenfinanzierung bedingt. Da dieser Vor-
wegabzug den Gemeindeanteil an der KRAZAF-Dotierung dargestellt hat, wurden diese Mittel 
den Gemeindeertragsanteilen zugeschlagen. 

 – Eine weitere Schlüsseländerung in § 8 Abs. 1 ergibt sich bei der Verteilung der Kraftfahr-
zeugsteuer, wo eine Umschichtung von der Kfz-Steuer zur Motorbezogenen Versicherungssteu-
er im Ausmaß von 300 Millionen Schilling neutralisiert wird. Diese Umschichtung ergibt sich 
aus der Einbeziehung aller haftpflichtversicherten Kfz (mit Ausnahme von Zugmaschinen und 
Motorkarren) mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t ab 1. Jänner 1997 in das Sys-
tem der motorbezogenen Versicherungssteuer. 

 – Die Dotierung des Sonderkontos „Siedlungswasserwirtschaft“ erfolgt entsprechend dem jährli-
chen – steigenden – Liquiditätsbedarf für diesen Zweck (§ 6 Abs. 2, § 8 Abs. 3). 

 – Länder und Gemeinden leisten zur Budgetkonsolidierung des Bundes einen jährlichen Beitrag 
in Höhe von zusammen 3,75 Milliarden Schilling (§ 8 Abs. 2). Der länderweise Anteil an die-
sem Abzug erfolgt bei den einzelnen Abgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe und des 
Kunstförderungsbeitrages) im Verhältnis der Höhe der Abgabenanteile, wobei dieses Verhältnis 
vor den weiteren Abzügen gemäß Abs. 3 festzustellen ist. 

 – Ab dem Jahr 1998 soll die Körperschaftsteuer als gemeinschaftliche Bundesabgabe geregelt 
werden und es sollen einheitliche Verteilungsschlüssel für die Körperschaftsteuer, die veranlag-
te Einkommensteuer, die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer I gelten. Eine diesbezügliche 
Änderung des FAG 1997 wird in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Finanzausgleichspart-
ner vorzubereiten sein. 

Zu § 20 Abs. 1 – Länder-Kopfquotenausgleich: 
Die Auswirkungen der Steuererhöhungen auf den Länder-Kopfquotenausgleich werden neutrali-

siert, was eine Senkung des Prozentsatzes, mit dem die Differenz zur Durchschnittskopfquote vom 
Bund ausgeglichen wird, von bisher 100% auf nunmehr 92,6% im Jahr 1997 bzw. 87,9% in den Jahren 
ab 1998 bedingt. 

Zu § 21 Abs. 1 – Gemeinde-Kopfquotenausgleich: 
Der Prozentsatz für die Ermittlung der Finanzzuweisung an die Gemeinden gemäß § 21 wird so 

reduziert, daß die Erhöhung der Gemeinde-Ertragsanteile neutralisiert wird. 

Zu § 21 Abs. 6 – Finanzzuweisung zur Finanzierung der Förderung der Landwirtschaft: 
Die Finanzzuweisung des Bundes an die Länder zur Finanzierung der Förderung der Landwirt-

schaft in Höhe von jährlich 300 Millionen Schilling wird parallel zur generellen Vereinbarung zwi-
schen dem Bund und den Ländern über die Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft („40 Milliar-
den Schilling-Paket“) bis einschließlich 1998 gewährt. 

Zu § 22 Abs. 1 Z 3 – Zweckzuschuß zur Förderung der Errichtung von Kinderbetreuungseinrich-
tungen: 

Im Jahr 1997 gewährt der Bund den Ländern einen Zweckzuschuß zur Errichtung und zur Förde-
rung der Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Bedeckung erfolgt durch Umwidmung 
von Mitteln, die sich nach dem WBF-ZG aus der Körperschaftsteuer der ausgegliederten Post ergeben. 
Der Zweckzuschuß wird daher wie die Mittel nach dem WBF-ZG verteilt. 

Im Jahr 1997 nicht verbrauchte Mittel können vom jeweiligen Land im nächsten Jahr in Anspruch 
genommen werden. Wie bei den anderen im § 22 geregelten Zweckzuschüssen ist von den Ländern eine 
Grundleistung mindestens in Höhe der Bundesleistung zu erbringen. 

Es ist beabsichtigt, in einem Gremium, in das neben den im Gesetz genannten Bundesministerien 
auch das jeweilige Land einzubinden sein wird, über die Vergabe der Zweckzuschüsse zu beraten. 
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Artikel 66 
Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Ka-

tastrophenfondsgesetz 1996) 

Zu den §§ 1, 2 und 7 Abs. 3: 
Die grundsätzliche Gestaltung des Katastrophenfonds als Verwaltungsfonds des Bundes wird bei-

behalten. Er dient für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbeugung und zur Beseiti-
gung von Katastrophen. Auch die Art der Mittelzuführung durch Vorwegabzüge am Aufkommen an 
Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer bleibt gleich. Bei Einführung dieses Finan-
zierungssystems wurden die Aufteilungsschlüssel dieser mit Ausnahme der Körperschaftsteuer zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden geteilten Abgaben geändert. Dadurch ist sichergestellt, daß nur 
der Bund mit der Bereitstellung der Mittel des Fonds belastet wird und die anderen Gebietskörperschaf-
ten nicht zur Finanzierung von Zuschüssen beizutragen haben, die der Bund zu ihrer Unterstützung 
geschaffen hat. Die Höhe der Vorwegabzüge wird durch das jeweilige Finanzausgleichsgesetz geregelt 
und beträgt im Jahr 1996 1,558 vH am Ertrag der jeweiligen Steuer vor Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden. Für die Finanzausgleichsperiode ab 1997 ergibt sich ein Vorwegabzug von 1,428 vH. 

Über die Gebarung des Fonds ist dem Nationalrat alle zwei Jahre bis 31. März des Folgejahres zu 
berichten. Der erste derartige Bericht nach dem KatFG 1996 ist daher bis 31. März 1998 zu erstatten. 

Über die Fondsgebarung nach dem Katastrophenfondsgesetz 1986 wurde letztmals für die Jahre 
1993 und 1994 berichtet. Auf Grund einer Übergangsregelung (§ 7 Abs. 3) ist die Kontinuität der Be-
richterstattung beim Übergang vom Katastrophenfondsgesetz 1986 zur neuen Regelung gesichert: Für 
das Jahr 1995 ist bis 31. März 1997 zu berichten. 

Zu den §§ 3 und 4: 
§ 3 regelt die Verwendung der Fondsmittel. Gegenüber der bisherigen Gestaltung wurden die Be-

stimmungen für die Verwendung und die Aufteilung der Fondsmittel zusammengeführt, um die Über-
sichtlichkeit der Gesetzesstelle zu erhöhen. Eine inhaltliche Änderung ist dadurch nicht eingetreten. 

Materielle Wirkung hat die Neuaufteilung der Fondsmittel auf die einzelnen Verwendungen. Sie 
erfolgt unter Bedachtnahme auf den tatsächlichen Bedarf, wie er sich aus den Ergebnissen der Vergan-
genheit ergibt. 

Zur Verbesserung der sprachlichen Transparenz wurden die Mittel zur Beschaffung von Einsatz-
geräten der Feuerwehren durch die Länder in einer eigenen Ziffer dargestellt. Bisher war diese Ver-
wendung auch sprachlich unter den Mitteln für die Beseitigung von Schäden im Vermögen der Länder 
enthalten. 

Bis 1995 wurden jährlich gesondert 26 Millionen Schilling für die Finanzierung von Einsatzgerä-
ten zur Tunnelbrandbekämpfung und für Stützpunktfeuerwehren bereitgestellt. Trotz des Auslaufens 
dieser bis 1995 befristeten Maßnahme wurde die Dotierung für Feuerwehren nicht zurückgenommen, 
sondern sogar deutlich erhöht. 

Neu aufgenommen in die Aufzählung der aus laufenden Mitteln zu finanzierenden Verwendungen 
wurden die bisher aus Reservemitteln getragenen Kosten für das Warn- und Alarmsystem an die Länder 
und die Förderung der Hagelversicherungsprämien. Durch entsprechende Dotierung wird sichergestellt, 
daß andere Verwendungen dadurch nicht geschmälert werden. Nicht mehr aktuelle Bestimmungen 
entfallen. 

Der Katastrophenfonds zeichnete sich schon bisher durch seine Flexibilität und Reaktionsfähigkeit 
aus. Im Bedarfsfall sollen notwendige Mittel des Bundes rasch und unbürokratisch zur Verfügung ge-
stellt werden können. Dazu dient die Ermächtigung, Vorschüsse leisten zu können. Vorschüsse und 
endgültige Verwendung werden nach entsprechenden Anträgen gewährt. Die Verwendung sämtlicher 
Mittel kann vom Bund überprüft werden. Sie werden bei widmungswidriger Verwendung zurückgefor-
dert. 

Zum § 5: 
Nicht in Anspruch genommene Mittel des Fonds sind am Jahresende wie bisher einer Reserve zu-

zuführen. Diese Reserve ist dazu bestimmt, im Bedarfsfall zusätzliche Mittel gegen Katastrophenschä-
den einsetzen zu können. 

20
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Zu den §§ 6 und 7: 
Mit den Sonder- und Schlußbestimmungen werden einerseits Vorkehrungen hinsichtlich des Über-

gangs auf das neue Katastrophenfondsgesetz 1996 getroffen, andererseits die zu Ende des Jahres 1995 
nutzbringend angelegten Mittel für notwendige Verwendungen im Bundeshaushalt herangezogen und 
formale Ergänzungen hinsichtlich der Zitierung von Bundesgesetzen vorgenommen. 

Artikel 67 
Änderung des Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetzes 1989 

Durch die Mehrerträge bei der Körperschaftsteuer, der veranlagten Einkommensteuer und der Ka-
pitalertragsteuer I würden die Wohnbauförderungs-Zweckzuschüsse des Bundes an die Länder ausge-
hend von einem Mehraufkommen bei diesen Abgaben von rund 37 Milliarden Schilling im Jahr 1997 
um rund 3,4 Milliarden Schilling p. a. steigen; auf Basis des Mehraufkommens im Jahr 1996 würde die 
Erhöhung rund 1,3 Milliarden Schilling betragen, wobei jedoch wegen der Bemessung der Teilzahlun-
gen am Aufkommen des vorangegangenen Quartals nur ein Teil dieser Erhöhung bereits im Haushalts-
jahr 1996 wirksam würde. 

Von der für das Jahr 1997 erwarteten Erhöhung des Aufkommens an der Körperschaftsteuer stam-
men geschätzte 6,2 Milliarden Schilling von der ausgegliederten Post. Die daraus errechnete Steigerung 
der Wohnbauförderungs-Zweckzuschüsse wird für die Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen umgewidmet. Die diesbezügliche Regelung erfolgt im Finanzausgleichsgesetz 1997. 

Über die Verwendung und Verteilung der weiteren zusätzlichen Mittel wird zusammen mit der 
Neuregelung der länderweisen Verteilung der Zweckzuschüsse zu entscheiden sein, sodaß diese zusätz-
lichen Mittel bis zur Neuregelung ebenfalls nutzbringend auf dem Sonderkonto veranlagt werden sol-
len. 

Artikel 68 
Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Zu Art. 68 Z 2 (§§ 5a und 5b): 
Im Gegensatz zur geltenden Rechtslage kommt es nach der vorgeschlagenen Einfügung der §§ 5a 

und 5b in den organisationsrechtlichen Teil des SPG für die Pflicht zur Entrichtung von Überwa-
chungsgebühren nicht auf eine Abwägung privater oder öffentlicher Interessen an, sondern es sollen 
vielmehr die für das Vorliegen privater Interessen maßgeblichen Kriterien, nach denen die Gebühren-
pflicht beurteilt werden kann, ausdrücklich gesetzlich geregelt werden. 

Durch die Formulierung des § 5a soll eindeutig und klar zum Ausdruck gebracht werden, daß die 
Gebührenpflicht für besondere Überwachungsdienste dann besteht, wenn die Überwachung einem Vor-
haben gilt, das Erwerbsinteressen dient. Nicht maßgeblich ist, ob das Vorhaben nur mittelbar (zB als 
Werbeveranstaltung) oder auch unmittelbar (zB im Falle einer Verkaufsausstellung) den Erwerbsinte-
ressen dient. Der Wegfall des Begriffes „Veranstaltungen“ bedeutet keine Einschränkung gegenüber der 
bisherigen Regelung im Überwachungsgebührengesetz. 

Darüber hinaus soll bei Vorhaben wie Ausstellungen, Sportveranstaltungen und ähnlichem, bei 
denen Dritte als Zuseher oder Besucher in Betracht kommen, die Überwachungsgebührenpflicht auch 
dann bestehen, wenn Zuseher oder Besucher ein Entgelt zu entrichten haben. Dies erscheint im Hin-
blick darauf vertretbar, daß der Erlös aus dem entrichteten Entgelt zum – letztlich wohl geringen – Teil 
auf die Entrichtung der Überwachungsgebühr verwendet werden kann. Schließlich soll im Falle von 
Vorhaben die Gebührenpflicht jedenfalls auch dann gegeben sein, wenn das Vorhaben nicht jedermann 
zur Teilnahme offensteht: auf diese Weise besteht insbesondere für Volkssportveranstaltungen (etwa 
Volksläufe), an denen grundsätzlich jeder teilnehmen kann, keine Überwachungsgebührenpflicht. Dies 
auch dann, wenn für die Teilnahme an solchen Vorhaben ein (meist geringes) Entgelt zu entrichten ist. 

Abs. 2 sieht vor, daß gewisse Rechtsträger (gesetzlich anerkannte Kirchen- oder Religionsgemein-
schaften und politische Parteien) wegen ihres besonderen Charakters generell bei Vorhaben, die zu 
ihren besonderen Aufgaben gehören, von der Gebührenpflicht ausgenommen werden. Ebenso genießen 
– den internationalen Gepflogenheiten entsprechend – Vorhaben der in Österreich akkreditierten aus-
ländischen Vertretungsbehörden, der verfassungsmäßigen Einrichtungen (§ 22 Abs. 1 Z 2) und der 
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Einrichtungen und Vertreter ausländischer Staaten, internationaler Organisationen und anderer Völker-
rechtssubjekte (§ 22 Abs. 1 Z 3) Befreiungen von der Gebührenpflicht. 

Abs. 3 legt fest, daß bei der Festsetzung der Gebühren durch Verordnung des Bundesministers für 
Inneres beziehungsweise der Landesregierung auf die durchschnittlichen Aufwendungen der Sicher-
heitsbehörden Bedacht zu nehmen ist. Hiebei soll für Vorhaben im Dienste der Gesundheitsvorsorge, 
also insbesondere bei – nicht überwiegend kommerziell motivierten – Sportveranstaltungen die Mög-
lichkeit bestehen, das öffentliche Interesse durch Abschläge vom Gebührensatz zu berücksichtigen. 

Um den Verwaltungsaufwand nicht unnötig zu vergrößern, sind die Überwachungsgebühren nur 
dann bescheidmäßig vorzuschreiben, wenn sie nicht ohnedies entrichtet werden. So wie bisher fließen 
die Einnahmen aus den behördlichen Leistungen jener Gebietskörperschaft zu, deren Organe tatsäch-
lich überwachen. 

Da die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes durch die Anordnung einer Überwachung in 
personeller und organisatorischer Hinsicht belastet werden, ist es zweckmäßig, der mit der Führung 
dieser Organe betrauten Behörde Parteistellung im Gebührenfestsetzungsverfahren einzuräumen; dies 
jedoch nur dann, wenn sie nicht selbst die vorschreibende Behörde ist. 

Behörde im Sinne des § 5b Abs. 2 sind die Dienstbehörden nach § 2 DVG. Dies sind bei Überwa-
chungsdiensten der Bundesgendarmerie in aller Regel die Landesgendarmeriekommanden, bei solchen 
von Angehörigen der Gemeindewachen die jeweiligen Gemeinden. 

Zu Art. 68 Z 3 (27a): 
Der Streifen- und Überwachungsdienst wurde bisher nur in § 5 Abs. 3 als Teil des sicherheitspoli-

zeilichen Exekutivdienstes erwähnt. Diese Tätigkeit dient sowohl der Erfüllung der Aufgaben im Rah-
men der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht und der Gefahrenabwehr als auch der Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung. Im Rahmen des Streifen- und Überwachungsdienstes werden auch be-
sondere Überwachungsdienste besorgt. 

Die Zuständigkeit der Landes- und Bezirksgendarmeriekommanden nach § 10 zur Organisation 
des Streifendienstes innerhalb des Landes und des Bezirkes bleibt von § 27a unberührt. Die besondere 
Überwachung gefährdeter Vorhaben, Menschen oder Sachen ist Teil des normalen Sicherheits- und 
Patrouillendienstes und fällt daher unter § 39 Abs. 1 der Reisegebührenvorschrift 1955. 

Zu Art. 68 Z 4 (48a): 
Für die Anordnung einer besonderen Überwachung nach § 27a sind die Sicherheitsbehörden zu-

ständig. Diese hat unter bestimmten Voraussetzungen mit Bescheid zu erfolgen. Mit dieser Regelung 
wird eine Lücke zur Anordnung von Überwachungen in anderen Materiengesetzen (zB im Veranstal-
tungsrecht der Länder) geschlossen. 

Selbstverständlich gibt es auch im Bereich der Aufrechterhaltung öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit vergleichbare Überwachungen, sodaß dem Bund auch für solche ein Ersatz seiner Aufwen-
dungen in Form von Überwachungsgebühren zukommen soll. Die Vorschreibung der Gebühren erfolgt 
unter den Voraussetzungen des § 5a nach dem Verfahren des § 5b. 

Der Beschränkung auf solche Fälle, in denen die Voraussetzungen für die Einhebung der Überwa-
chungsgebühren nach § 5a Abs. 1 vorliegen, hat zur Folge, daß die Sicherheitsbehörden nur die Über-
wachung von Vorhaben anordnen kann. Dies bedeutet jedoch nicht, daß Leben, Freiheit und Vermögen 
aus dem Kreis der zu berücksichtigenden Rechtsgüter ausscheiden. Vielmehr wird eine absehbare Ge-
fahr für diese Rechtsgüter im Zuge der Durchführung eines Vorhabens vorrangig die Erforderlichkeit 
der Anordnung einer Überwachung nach § 48a begründen. 

In sicherheitspolizeilichen Angelegenheiten wird eine Überwachung in manchen Fällen durch 
Mandatsbescheid (§ 57 AVG) anzuordnen sein. 

Zu Art. 68 Z 5 (§ 88 Abs. 4) und Z 6 (§ 89 Abs. 5): 
Die Erweiterung der Anwendung des AVG um die Bestimmung des § 79a soll die Ungleichbe-

handlung von UVS-Maßnahmenbeschwerdeverfahren und anderen nach dem SPG vor dem UVS zu 
führenden Verfahren hinsichtlich der Regelung über die Tragung von Verfahrenskosten beseitigen. 
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Zu Art. 68 Z 7 (§ 91): 
Als konsequente Fortsetzung der Rechtsstellung der mit der Führung der Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes betrauten Behörden (§ 5b Abs. 2) wird die Möglichkeit der Erhebung einer Amts-
beschwerde eingeräumt. 

Zu Art. 68 Z 8 (92a): 
Die Sicherung von Eigentum oder Vermögen durch Alarmanlagen ist ein wichtiger Beitrag von 

Menschen zum Schutz ihrer Güter. Die Möglichkeit der Herstellung einer Verbindung von privaten 
Alarmanlagen zu Dienststellen der Sicherheitsexekutive und der jeweilige Einsatz der Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes infolge einer Alarmauslösung sind ein „Beitrag“ der Sicherheitsbehörden 
zum vorbeugenden Rechtsgüterschutz und zur Abwehr allgemeiner Gefahren. 

Dies soll keine Beschränkung erfahren. Der vorliegende Entwurf sieht aber eine Kostenfolge für 
sachlich nicht erforderliche Einsätze der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes vor. Die Praxis im 
Zusammenhang mit Alarmanlagen hat nämlich gezeigt, daß die Quote der Fehlalarme sehr hoch ist 
und dadurch die Erfüllung anderer Aufgaben durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes beein-
trächtigt werden kann. Es sollte deshalb entsprechende Sorgfalt bei den Verfügungsberechtigten be-
wirkt und der Mehraufwand der Sicherheitsverwaltung abgegolten werden. 

Der Bundesminister für Inneres setzt mit Verordnung Pauschalbeträge fest, die nur dann be-
scheidmäßig vorzuschreiben sind, wenn sie nicht ohnedies entrichtet werden. 

Zu Art. 68 Z 9 (§ 94 Abs. 3) und Z 10 (§ 97): 
Die Bestimmungen der §§ 5a, 5b, 48a und 91a SPG treten erst zu einem späteren Zeitpunkt in 

Kraft, um die Verordnungen zur Festsetzung der Überwachungsgebühren vorbereiten zu können. Das 
Überwachungsgebührengesetz tritt erst mit Inkrafttreten der seinem Ersatz dienenden 
SPG-Bestimmungen außer Kraft. 

Artikel 69 
Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 

Zu Art. 69 Z 1 (§ 4 Abs. 5b): 
Die Ergänzung des § 4 um einen Abs. 5b ist von der Überlegung getragen, daß die Organe des öf-

fentlichen Sicherheitsdienstes bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen, bei denen lediglich Sachscha-
den entstanden ist, ein bislang kostenloses Service erbringen, das überwiegend der Wahrung privater 
Interessen der Beteiligten dient (Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen im Zivilrechtsweg). Von 
der Gebührenpflicht sollen sowohl jene Personen erfaßt werden, die eine Unfallaufnahme nach Abs. 5a 
verlangen als auch Personen, die die nächste Polizei- oder Gendarmeriedienststelle von einem Ver-
kehrsunfall mit bloßem Sachschaden verständigen, obwohl es ihnen möglich gewesen wäre, Name und 
Anschrift auszutauschen (Abs. 5). 

Da die Verständigung (Abs. 5) oder Meldung (Abs. 5a) oftmals nur von einem der Beteiligten vor-
genommen wird, der Nutzen aber auch anderen Beteiligten im Sinne des Abs. 1 zukommt, wenn diese 
nachträglich Ausfertigungen der Unfallaufnahme erhalten, wird die Verpflichtung zur Entrichtung der 
Gebühr in solchen Fällen auch auf diese Menschen ausgedehnt. Vertreter von Versicherungen erhalten 
eine Ausfertigung bei Vorlage einer Vollmacht und Entrichtung der Gebühr. Um den Verwaltungsauf-
wand nicht unnötig zu vergrößern, sind die Gebühren nur dann bescheidmäßig vorzuschreiben, wenn 
sie nicht ohnedies entrichtet werden. 

Artikel 70 
Änderung des Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetzes 

Die Ergänzung der Haftungsbestimmungen des Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetzes erfolgt 
aus der Überlegung heraus, daß es unbillig erscheint, wenn der Bund für Sachschäden auch in Fällen 
haftet, in denen die von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gesetzten Maßnahmen im 
überwiegenden Interesse des Geschädigten lagen. Hiebei ist etwa an den Fall gedacht, daß im Zuge der 
Bergung eines Verletzten aus seiner Wohnung die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet und dabei be-
schädigt wird. 
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Bei Personenschäden ist jedenfalls eine Abwägung nach Billigkeit vorzunehmen. 

Artikel 71 
Änderung des Versammlungsgesetzes 1953 

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung und zur Kostenersparnis wird der dreigliedrige Instan-
zenzug nach dem Versammlungsgesetz 1953 verkürzt und endet daher bei der Sicherheitsdirektion oder 
beim Bundesminister für Inneres. 

Artikel 72 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

Zu Artikel 72 Z 1 bis 3 sowie 7 und 8: 
Die Altersgrenze bei Gewährung der Familienbeihilfe wird allgemein vom 27. auf das 26. Lebens-

jahr herabgesetzt. 
Bei Schülern soll ab Erreichen der Volljährigkeit die Familienbeihilfe nur mehr dann gewährt 

werden, wenn die Dauer der Schulausbildung um nicht mehr als ein Schuljahr überschritten wird. Die 
Schuldauer richtet sich nach dem jeweiligen Schultyp, wobei grundsätzlich alle wiederholten Schuljah-
re nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht berücksichtigt werden. Nicht angerechnet auf die 
Schuldauer soll die Wiederholung von Schuljahren werden, die durch unvorhergesehene oder unab-
wendbare Ereignisse verursacht werden. 

Bei Studierenden soll die Familienbeihilfe – in Anlehnung an das Studienförderungsgesetz – 
grundsätzlich nur mehr dann gewährt werden, wenn die vorgesehene Studienzeit pro Studienabschnitt 
ein Semester nicht überschreitet. Um im Sommersemester 1997 die Familienbeihilfe weitererhalten zu 
können, sind die verschärften Studienbedingungen bereits am Ende des Wintersemesters 1996/97 nach-
zuweisen. Eine Verlängerung der Studienzeit soll nur in Ausnahmefällen möglich sein. 

Die Pauschalierung des Studienerfolgsnachweises, der nach dem ersten Studienjahr einmal zu 
erbringen ist, soll eine reibungslose Vollziehung gewährleisten. 

Zeiten des Präsenz- bzw. Zivildienstes werden nach Vollendung des 26. Lebensjahres berücksich-
tigt, wenn sich das Kind weiterhin in Berufsausbildung befindet. 

Durch die Ausnahmeregelung für behinderte Kinder soll den erschwerten Ausbildungs- bzw. Stu-
dienbedingungen Rechnung getragen werden. 

Zu Artikel 72 Z 4, 10 bis 18, 37 und 38: 
Der vorliegende Entwurf soll das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 insofern an das automati-

sierte Verfahren in den Beihilfengruppen der Finanzämter anpassen, als einige Bestimmungen entspre-
chend geändert werden, andere wiederum, die nunmehr obsolet sind (zB betreffend Familienbeihilfen-
karten), wegfallen; hiedurch werden grundsätzlich keine materiellen Änderungen vorgenommen. 

Zu Artikel 72 Z 5 und 9: 
Die Anhebung der Freigrenze für die monatlichen eigenen Einkünfte des Kindes soll dem Grenz-

betrag nach § 5 Abs. 2 lit. c ASVG (1996: 3 600 S) angepaßt werden, um eine jährliche Valorisierung 
der Freigrenze zu gewährleisten. 

Zu Artikel 72 Z 6: 
Das Konsolidierungsprogramm des Bundes sieht auch den Entfall der Familienbeihilfe für ständig 

im Ausland lebende Kinder vor. Hiezu ist es erforderlich, daß die von Österreich geschlossenen Staats-
verträge, die eine Familienbeihilfengewährung für in einem anderen Staat lebende Kinder vorsehen, 
entsprechend geändert werden. Durch die vorliegende Bestimmung wird im Zusammenhang mit der 
Inkrafttretensbestimmung die innerstaatliche Durchführung derartiger völkerrechtlicher Maßnahmen 
sichergestellt. 
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Zu Artikel 72 Z 19 bis 30: 

Die Einhebung eines Selbstbehalts für Fahrtenbeihilfen und Freifahrten im Ausmaß von 10 vH – 
unbeschadet der Obergrenze von 300 S – hat sich in der Administration als überaus schwierig erwiesen, 
weil bei etwa 40 bestehenden unterschiedlichen Verkehrstarifen für die Eltern und Erziehungsberech-
tigten die jeweilige Höhe des Selbstbehalts oft nicht nachvollziehbar war. Die Folge waren zum Teil 
Überzahlungen und Fehlüberweisungen, die zu Tausenden Protesten und zu einem nicht abzuschätzen-
den Arbeitsmehraufwand geführt haben. Als Alternative verbleibt nur die Möglichkeit der Pauschalie-
rung, wobei der Pauschbetrag in Höhe des sich auf Grund der unterschiedlichen Tarife ergebenden, 
gewichteten Durchschnittsbetrages festgesetzt werden soll. 

Für die Zahlung von Fahrtenbeihilfen soll eine Möglichkeit der Bevorschussung vorgesehen wer-
den, um in Extremsituationen Härten, die sich aus einer Vorfinanzierung von Schulwegkosten seitens 
der Eltern bei einer im nachhinein zu gewährenden Fahrtenbeihilfe ergeben könnten, zu vermeiden. 

Aus den derzeit geltenden Regelungen sind entsprechend dem durch die Konsolidierungsmaß-
nahmen gegebenen Auftrag, den Entfall der Freifahrten für die Studierenden vorzusehen, die bezugha-
benden Gesetzesstellen zu ändern. 

Für die Rückforderung von Fahrpreisersätzen soll als notwendige ergänzende Maßnahme im Sinne 
der Verwaltungsvereinfachung eine Bagatellgrenze von 1 000 S vorgesehen werden. 

Zu Artikel 72 Z 31: 
Durch den Elternselbstbehalt mußte die Formulierung des § 31g angepaßt werden. 

Zu Artikel 72 Z 32 und 35: 
Die Geburtenbeihilfe und Sonderzahlung soll in jenen Fällen, in denen Ansprüche bis Ende 1996 

erworben werden, weiterhin ausgezahlt werden. 
Für Kinder, die 1996 geboren sind, soll der erste und zweite Teil der Geburtenbeihilfe gewährt 

werden. Die Antragstellung soll generell nur mehr bis zum 30. November 1997 möglich sein. 
Der Wegfall der Geburtenbeihilfe bzw. Sonderzahlung macht eine Neukonzeption des bisherigen 

Zuschlages zur Geburtenbeihilfe bzw. Zuschusses erforderlich. Neu eingeführt wird eine Kleinkindbei-
hilfe, die im wesentlichen den Kriterien des Zuschlages zur Geburtenbeihilfe bzw. Zuschusses ent-
spricht. Sie soll einkommenschwachen Familien zugutekommen. 

Das Mutter-Kind-Paß-Untersuchungsprogramm soll beibehalten werden. 

Zu Artikel 72 Z 33: 
Durch die Änderung des – auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 853/1995 bis 31. Dezember 

1996 geltenden – Finanzausgleichsgesetzes 1993 (siehe Art. 64) wird der Prozentsatz der vorweg abzu-
ziehenden Anteile am Aufkommen an Körperschaftsteuer und an Einkommensteuer für Zwecke des 
Familienlastenausgleiches im Jahr 1996 von 2,247 vH auf 2,11 vH und durch die Neuregelung des 
Finanzausgleiches für die Jahre 1997 bis 2000 im Finanzausgleichsgesetz 1997 (siehe Art. 65) auf 
1,934 vH gesenkt. Dadurch soll bewirkt werden, daß die Erhöhung der Einnahmen an Abgaben auf 
Grund neuer steuerlicher Maßnahmen nicht zu einer Erhöhung der Fondsdotierung führen, sondern die 
Mehreinnahmen auf Grund steuerlicher Maßnahmen dem allgemeinen Bundeshaushalt zufließen. 

Zu Artikel 72 Z 34: 
Die Begleitmaßnahmen zur Asylwerberbetreuung sollen als notwendige ergänzende Maßnahme im 

Sinne der Verwaltungsvereinfachung beim Bundesministerium für Inneres konzentriert werden; die 
Maßnahme ist mit dem Bundesministerium für Inneres akkordiert. 
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Artikel 73 
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

Zu Art. 73 Z 1 (§ 6b): 
Der neue § 6b Abs. 1 regelt, welche Gebühr zu entrichten ist, wenn im Fall einer Inanspruchnah-

me automationsunterstützter Datenübermittlung Einsicht in die gerichtlichen Register, Vormerkungen 
und Verzeichnisse genommen wird. Bei Benützung einer Übermittlungsstelle (§ 4 Abs. 1 letzter Satz 
GGG) soll Art und Zeitpunkt der Entrichtung der Gebühr im Wege einer Verordnung des Bundesminis-
ters für Justiz bestimmt werden; die entsprechende Verordnungsermächtigung ist im § 6b Abs. 1 zwei-
ter Satz GGG vorgesehen. 

Der neue § 6b Abs. 1 GGG ist eine allgemeine Norm (lex generalis), die nur dann anzuwenden ist, 
wenn im gegebenen Zusammenhang keine einschlägige Sondervorschrift (lex specialis) – wie zB für 
Grundbuchsauszüge, die im Wege der automationsunterstützten Datenverarbeitung hergestellt werden 
(Tarifpost 9 lit. d GGG) oder für Abfragen nach §§ 33 ff. FBG (Anmerkung 8 letzter Satz zur Tarifpost 
10 GGG) – besteht. 

Der Abs. 2 enthält eine dem § 31a GGG im wesentlichen nachgebildete Indexklausel, die aber ab-
weichend von dieser Gesetzesbestimmung als Ausgangsgrundlage für Änderungen der Gebührenhöhe 
den Indexwert des Monats des Inkrafttretens des § 6b GGG vorsieht. 

Zu Art. 73 Z 2 (§ 19a): 
Diese Bestimmungen sind dem § 15 des Rechtsanwaltstarifgesetzes (RATG) nachgebildet; sie neh-

men darauf Bedacht, daß Verfahren, die Ansprüche zum Gegenstand haben, die mehr als zwei Perso-
nen betreffen, einen höheren Aufwand erfordern. 

Zu Art. 73 Z 3 (§ 21 Abs. 2 und 4): 
Der § 21 Abs. 2 GGG in der bisherigen Fassung dient der Verminderung des Verwaltungsaufwan-

des in Exekutionsverfahren auf bewegliche körperliche Sachen, in denen der betreibende Gläubiger von 
der Pflicht zur Entrichtung der Gebühren persönlich befreit war; mit dieser Regelung wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, daß gleichzeitig mit der betriebenen Forderung auch die Gerichtsgebührenforde-
rung des Bundes hereingebracht werden kann, wodurch vielfach eine zweimalige Exekution gegen 
dieselbe Partei erspart wurde. Nunmehr soll aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung diese Rege-
lung auf alle anderen Exekutionsverfahren ausgedehnt werden (insbesondere Drittschuldnerexekutio-
nen), die in den Anwendungsbereich der Tarifpost 4 lit. a GGG fallen. Die im letzten Satz des § 21 
Abs. 2 GGG vorgesehene neue Regelung, daß die Pauschalgebührenforderung des Bundes gegenüber 
der betriebenen Forderung bevorrangt sein soll, entspricht der Zielsetzung des GGG (§ 2 Z 1 lit. e), daß 
die Gerichtsgebühren, die bei Einbringung von Exekutionsanträgen anfallen, vorweg, also noch vor der 
Begleichung der Forderung des betreibenden Gläubigers, dem Bund zukommen sollen. Es handelt sich 
hiebei meist um Beträge in jeweils geringer Höhe. 

Die Änderung des Abs. 4 dient der gebührenrechtlichen Gleichstellung derjenigen Exekutionsver-
fahren, in denen der Bund, vertreten durch die Einbringungsstelle (§ 11 GEG 1962), betreibende Partei 
ist, da in diesen Fällen – abweichend von Exekutionsverfahren, die von anderen betreibenden Gläubi-
gern eingeleitet werden – derzeit keine Einhebungsgebühren (§ 6 Abs. 1 GEG 1962) anfallen. 

Zu Art. 73 Z 4 (§ 29a): 
Die neue Bestimmung des § 29a GGG ist erforderlich, um sicherzustellen, daß die in der Tarif-

post 15 GGG angeführte Abschriftgebühr auch in den Strafverfahren zu entrichten ist, die von Amts 
wegen zu verfolgende Straftaten zum Gegenstand haben. Die Bestimmungen der §§ 45 Abs. 2 und 45a 
StPO sollen aber unberührt bleiben. 

Zu Art. 73 Z 5 (Tarifpost 6 lit. a und b): 
Nach der derzeitigen Rechtslage beträgt die Pauschalgebühr für Konkurs- und Ausgleichsverfah-

ren nur 1 vH der Belohnung des Masse- bzw. Ausgleichverwalters, mindestens jedoch 3 310 S, im Re-
gelfall also nur ein Hundertstel dieses Honorars; sie gibt also in keiner Weise das Verhältnis zwischen 
Mühewaltung des Masseverwalters (Ausgleichsverwalters) zum Aufwand des mit der Durchführung des 
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Insolvenzverfahrens betrauten Gerichtes wieder, sodaß sich die vorgeschlagene Gebührenanhebung 
empfiehlt. 

Zu Art. 73 Z 6 (Tarifpost 9, Anmerkung 12 lit. d): 
Durch den Entfall der Anmerkung 12 lit. d zur Tarifpost 9 GGG soll die bisherige systemwidrige 

Begünstigung der Fälle beseitigt werden, in denen neben der Eintragung des Eigentumsrechts des Er-
werbers auch ein Pfandrecht für eine vom Veräußerer für sich oder einen Dritten ausbedungene Forde-
rung einverleibt wird. 

Zu Art. 73 Z 7 (Tarifpost 10): 
Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Ergänzungen der lit. d und lit. g der Tarif-

post 10 I sowie die vorgeschlagene neue Anmerkung 1a zu dieser Tarifpost dienen der Schließung von 
Rechtslücken, da in den vom Anwendungsbereich dieser Bestimmungen erfaßten Fällen (im wesentli-
chen handelt es sich dabei um Eintragungstatbestände, die in den letzten Jahren neu geschaffen worden 
sind) trotz Inanspruchnahme der Gerichte bisher keine Gerichtsgebühren zu entrichten sind. 

Der derzeit in der Anmerkung 1 zur Tarifpost 10 GGG angeführte Betrag reicht nicht aus, die 
Kosten zu decken, die durch die Verlautbarung von Firmenbuch- und Schiffsregistereintragungen ent-
stehen. Die neue Regelung dient der Anpassung der Gebühren an die Höhe der dem Bund im gegebe-
nen Zusammenhang tatsächlich erwachsenden Kosten. 

Durch die neue Fassung der Anmerkung 3b zur Tarifpost 10 GGG wird bewirkt, daß sich die in 
dieser Gesetzesbestimmung vorgesehene Ermäßigung der Gerichtsgebühren für Eintragungen in das 
Firmenbuch, die sich auf nicht beglaubigungsbedürftige Änderungen beziehen (§ 11 FBG), auf die 
Gebühr nach Tarifpost 10 I lit. d GGG beschränkt. 

Der Entfall des bisherigen Tatbestandes der Umwandlung nach Art. III § 10 der GmbH-Gesetz-
Novelle 1980, BGBl. Nr. 320, aus der Anmerkung 6 zur Tarifpost 10 GGG dient der Rechtsbereini-
gung, weil diese Bestimmung mittlerweile gegenstandslos geworden ist (die in dieser Gesetzesstelle 
angeführten Beschlüsse waren bis längstens 31. Dezember 1986 bei Gericht anzumelden). Durch den 
der Anmerkung 6 angefügten neuen Satz soll normiert werden, daß in den Fällen, in denen zugleich 
mit einer der in dieser Anmeldung genannten Eintragung oder mit der Eintragung einer Verschmel-
zung auch eine Kapitalerhöhung oder eine Kapitalgesellschaft eingetragen wird, nur die Gebühr nach 
Tarifpost 10 I lit. c bzw. a, jedoch keine Gebühr nach Tarifpost 10 I lit. e anfällt. 

Zu Art. 73 Z 8 (Tarifpost 15, Anmerkungen 6 und 7): 
Die neu gefaßte Anmerkung 6 zur Tarifpost 15 GGG sieht eine Gebühr für unbeglaubigte Akten-

abschriften oder -ablichtungen vor; diese Bestimmung soll an die Stelle der bisherigen im § 89i GOG 
enthaltenen Kostenregelung treten. Die bisherige Anmerkung 7, die auf den derzeit in Geltung stehen-
den § 89 i GOG verweist, entfällt. Die Regelung der Anmerkung 3 lit. h, die besagt, daß Abschriften, 
die von den Parteien selbst hergestellt werden, gebührenfrei sind, bleibt unberührt. 

Die jetzige Anmerkung 6 soll die Bezeichnung „7.“ erhalten; dadurch wird erreicht, daß diese Re-
gelung auch für unbeglaubigte Aktenabschriften und -ablichtungen gilt. Im Hinblick auf die Regelung 
des § 4 Abs. 6 GGG soll im übrigen sichergestellt werden, daß die in dieser Anmerkung angeführte 
Gebühr nicht nur durch Verwendung von Gerichtskostenmarken, sondern auch unmittelbar bei Gericht 
entrichtet werden kann. 

Artikel 74 
Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962 

Zu Art. 74 Z 1 (§ 6 Abs. 1): 
Durch die Erhöhung des im § 6 Abs. 1 GEG 1962 angeführten Betrages, der ja der Valorisierungs-

regelung des § 31a GGG nicht unterliegt, sollen die seit der letzten Novellierung dieser Gesetzesbe-
stimmung eingetretenen Veränderungen berücksichtigt werden. 
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Zu Art. 74 Z 2 (§ 14 Abs. 1): 
Da Zahlungsaufforderungen ohne Rückschein zugestellt werden, ist der Gegenbeweis zur Behaup-

tung einer zahlungspflichtigen Partei, sie habe diese Aufforderung nicht erhalten, nur schwer und viel-
fach nur bei Leistung eines erheblichen Verwaltungsaufwandes zu erbringen. Die neue Fassung des 
§ 14 Abs. 1 GEG 1962 sieht daher den Entfall der bisher in dieser Gesetzesstelle normierten Rechts-
pflicht vor. Das Bundesministerium für Justiz wird aber zur Ersparung der in § 6 Abs. 1 GEG 1962 
angeführten Gebühr die Kostenbeamten mittels eines Erlasses anweisen, die Gebühren im Regelfall 
zunächst – vor Erlassung des Zahlungsauftrags – im Wege einer Zahlungsaufforderung vorzuschreiben. 

Artikel 75 
Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 

Die Umformulierung des § 89i GOG (Entfall der bisherigen Kostenersatzregelung) folgt aus der 
neuen Anmerkung 6 zu Tarifpost 15 GGG. 

Artikel 76 
Änderung der Exekutionsordnung 

Die Einsicht ist bislang nicht von bestimmten Voraussetzungen abhängig, wie zum Beispiel von 
der Anhängigkeit eines Verfahrens oder vom Vorliegen eines sonstigen rechtlichen Interesses. Mit der 
in Aussicht genommene Änderung soll den gegen die bisherige Regelung wegen der Unbeschränktheit 
der Einsicht geäußerten Bedenken Rechnung getragen werden. Der Entfall des Abs. 4 des § 73a EO 
folgt aus der neuen generellen Bestimmung des § 6b GGG. 

Artikel 77 
Änderung der Strafprozeßordnung 1975 

Die geltenden Obergrenzen für den Pauschalkostenbeitrag wurden zuletzt durch das Strafverfah-
rensänderungsgesetz 1983, BGBl. Nr. 168, mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1984 auf das Zweifache 
angehoben. Da seit dieser Anhebung mehr als ein Jahrzehnt verstrichen ist, erscheint eine neuerliche 
Verdoppelung der Obergrenzen des Pauschalkostenbeitrags in Anbetracht der Entwicklung der Lohn-
kosten sowie des Verbraucherpreisindex gerechtfertigt. 

Artikel 78 
Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 

Der vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger an den Bundesminister für Justiz jährlich zu 
zahlende Betrag ist zuletzt auf Grund der Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz-Novelle 1994, BGBl. 
Nr. 624, mit 180 Millionen Schilling festgesetzt worden. Dieser Festsetzung lagen – unter anderem – 
als größter Kostenfaktor die im Jahre 1993 angefallenen ersatzpflichtigen Entschädigungen nach dem 
ASGG (für Sachverständige, Dolmetscher, Zeugen, fachkundige Laienrichter und Versicherte) in Höhe 
von 154 Millionen Schilling zugrunde. Da dieser Kostenfaktor bis Ende 1994 bereits auf 170 Millionen 
Schilling und bis Ende 1995 auf 189 Millionen Schilling, sohin bezogen auf das Jahr 1993 um insge-
samt 35 Millionen Schilling angestiegen ist und im Jahr 1996 noch weiter ansteigen wird, wird vorge-
schlagen, den Betrag von 180 Millionen Schilling mit Wirkung ab 1. Jänner 1996 um insgesamt 50 
Millionen Schilling, daher auf 230 Millionen Schilling, anzuheben. 

Da der Kundmachungstermin des vorliegenden Bundesgesetzes voraussichtlich nach dem 1. April 
1996, aber vor dem 1. Juni 1996 gelegen sein dürfte, soll zum geänderten § 93 Abs. 2 ASGG ausdrück-
lich bestimmt werden, daß der sich aus der Anhebung des auf den 1. April 1996 entfallenden Betrages 
von derzeit 90 Millionen Schilling auf 115 Millionen Schilling ergebende Erhöhungsbetrag von 
25 Millionen Schilling am 1. Juni 1996 zur Zahlung fällig ist. Eine vergleichbare Übergangsbestim-
mung für den am 1. Oktober 1996 fälligen Betrag von 115 Millionen Schilling ist auf Grund der besag-
ten Annahmen entbehrlich. 

Artikel 79 
Änderung des Übergangsgesetzes 

Die derzeit (ausgenommen für Wien) gegebene Verfassungsrechtslage, wonach Verordnungen der 
Bundesregierung, mit denen die Sprengel der Bezirksgerichte geändert werden, der Zustimmung der 

72 der Beilagen und Zu 72 der Beilagen XX. GP - Volltext314 von 340



308 72 der Beilagen 

 

Landesregierungen bedürfen, behindert in einigen Bundesländern die dort ausständige Schaffung einer 
modernen leistungsfähigen Gerichtsstruktur auf bezirksgerichtlicher Ebene. Deshalb blieben die durch-
aus im wohlverstandenen Interesse der Rechtsschutzsuchenden gelegenen Bemühungen erfolglos, durch 
Einrichtung größerer und damit leistungsfähiger Bezirksgerichte der Justiz eine bessere Aufgabenerfül-
lung auf dieser Organisationsebene zu ermöglichen. 

Wenn auch bei den vorgesehenen Maßnahmen die Stärkung der Leistungskraft der Justiz im Vor-
dergrund steht, so könnten durch sie doch überdies die ohnehin knappen Personal- und Sachressourcen 
der Justiz – auch im Sinne wiederholter einschlägiger Empfehlungen des Rechnungshofs – besser ge-
nützt werden, was in kurzer Zeit erhebliche jährliche Ersparnisse erbringen könnte. 

Artikel 80 
Änderung des Wehrgesetzes 1990 

Artikel 81 
Änderung des Heeresgebührengesetzes 1992 

Artikel 82 
Änderung des Militär-Auszeichnungsgesetzes 

Artikel 83 
Änderung des Auslandseinsatzgesetzes 

Das geltende Wehrgesetz 1990 sieht seit 1. Jänner 1993 ausdrücklich die Möglichkeit vor, eine 
Truppenübung in der Dauer von höchstens 30 Tagen unmittelbar im Anschluß an den Grundwehrdienst 
zu leisten. Für diese Truppenübung gelten abweichend von den für den vorangegangenen Grundwehr-
dienst vorgesehenen Regelungen sämtliche für derartige Waffenübungen normierten Bestimmungen. So 
treten etwa in besoldungsmäßiger Hinsicht an die Stelle der im Grundwehrdienst geltenden Regelungen 
über Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe die Bestimmungen des VI. Hauptstückes des Heeresge-
bührengesetzes 1992 (Entschädigung des Verdienstentganges und Fortzahlung der Dienstbezüge). 
Überdies haben die Wehrpflichtigen während der in Rede stehenden Truppenübung keine Vertretung 
durch einen Soldatenvertreter. Schließlich bewirkt die Formalkonstruktion der an den sechsmonatigen 
Grundwehrdienst unmittelbar anschließenden Präsenzdienstzeit als Truppenübung eine unerwünschte 
Kumulation der Ansprüche auf militärische Auszeichnungen. 

Da sich dies in der Praxis als unzweckmäßig, kostenintensiv und verwaltungsaufwendig erwiesen 
hat, soll die Dauer des Grundwehrdienstes in Hinkunft flexibel zwischen sechs und acht Monaten ges-
taltet werden können. Die seit der Wehrrechtsnovelle 1971 normierte Gesamtdauer des ordentlichen 
Präsenzdienstes (das sind der Grundwehrdienst und die Truppenübungen) von acht Monaten wird 
durch diese Modifikation nicht verändert. Der auf diese Gesamtdauer nach der Entlassung aus dem 
Grundwehrdienst noch fehlende Zeitraum wird auch künftig in Form von Truppenübungen zu leisten 
sein. Speziell durch den Wegfall der Anwendbarkeit des VI. Hauptstückes HGG 1992 hinsichtlich des 
über sechs Monate hinausgehenden Präsenzdienstzeitraumes wird eine nicht unerhebliche Einsparung 
bewirkt. 

Mit den im Militär-Auszeichnungsgesetz sowie im Auslandseinsatzgesetz ins Auge gefaßten Än-
derungen sollen die jeweils erforderlichen Formalanpassungen im Zusammenhang mit der geplanten 
Umstrukturierung des ordentlichen Präsenzdienstes durchgeführt werden. 

Die praktischen Erfahrungen bei der Vollziehung des V. Hauptstückes des Heeresgebührengesetzes 
1992 betreffend Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe haben gezeigt, daß diese der sozialen Absi-
cherung der Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen während des Grundwehrdienstes dienenden Be-
stimmungen in Einzelfällen mißbraucht werden. Um eine in der Praxis oft kaum nachweisbare Manipu-
lation in Hinkunft auszuschließen, soll der Zeitraum für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage des 
Familienunterhalts nicht mehr vom Antritt des Grundwehrdienstes, sondern vom Zeitpunkt der Kennt-
nis der Einberufung an bemessen werden. Aus den gleichen Überlegungen soll der Anspruch auf 
Wohnkostenbeihilfe künftig grundsätzlich nur für jene Wohnung bestehen, in der der Wehrpflichtige zu 
diesem Zeitpunkt bereits gewohnt hat. Überdies soll das Vorliegen einer Meldung nach dem Meldege-
setz 1991 als zusätzliche Anspruchsvoraussetzung normiert werden. Eine der geltenden Rechtslage 
entsprechende begünstigende Sonderregelung für jene Fälle, in denen der Wohnungsbezug erst nach 
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diesem Zeitpunkt erfolgt, der Erwerb der Wohnung jedoch nachweislich bereits vorher eingeleitet wur-
de, ist aus Billigkeitserwägungen ebenfalls vorgesehen. 

Durch beide Maßnahmen tritt für den tatsächlich sozial bedürftigen Personenkreis keinerlei Ver-
schlechterung ein. 

Artikel 84 
Änderung des Bundesgesetzes über die Bundesämter für Landwirtschaft und 

die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 

Zu Art. 84 Z 1: 
Die Bundesanstalt für Pferdezucht und die Bundesanstalt für Fortpflanzung und Besamung von 

Haustieren werden aufgelöst. Die Bediensteten werden Aufgaben im Bundesamt für Agrarbiologie im 
Bereich des biologischen Landbaues und der angewandten Genetik landwirtschaftlicher Nutztiere über-
nehmen. 

Darüber hinaus können durch Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Änderungen der gegebenen Organisationsstruktu-
ren vorgenommen werden. 

Zu Art. 84 Z 2 bis 6: 
Aus organisatorischen Gründen und um Härten für die Dienstnehmer zu vermeiden, soll die Auf-

lösung der Bundesanstalten erst mit Jahresende 1996 erfolgen. 

Artikel 85 
Änderung des Weingesetzes 1985 

Die Einfügung einer Verordnungsermächtigung in das Weingesetz 1985 gibt dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft die Möglichkeit, die Durchführung von Verfahren einschließlich der 
Bescheiderlassung an ein Bundesamt zu übertragen. Schon bisher wurden drei Bundesämter für Land-
wirtschaft durch das Weingesetz 1985 zur Mitwirkung am Gesetzesvollzug bei der Untersuchung von 
Wein anläßlich der Erteilung der Staatlichen Prüfnummer herangezogen, die Bescheiderlassung war 
jedoch dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft vorbehalten. Die nun geschaffene Übertra-
gungsmöglichkeit soll eine beschleunigte, sparsamere und effizientere Verfahrensabwicklung bei der 
Erteilung der Prüfnummer ermöglichen. Weiters wird damit im Interesse der Rechtssicherheit ein In-
stanzenzug geschaffen. 

Artikel 86 
Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

Zu Artikel 86 Z 1: 
Mit der expliziten Zielformulierung zur Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen 

durch den Ausstoß von Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen wird ein klares Zeichen zur Umsetzung 
der Klimaschutzoffensive gesetzt. Gleichzeitig soll die Umweltförderung im Inland verstärkt als In-
strumentarium der Umweltvorsorge eingesetzt werden können. 

Zu Artikel 86 Z 2: 
Im Rahmen der Umweltförderung im Ausland wird die bisher auf ausschließlich immaterielle 

Leistungen beschränkte Erreichung des Förderungszieles um materielle Leistungen bei anlagenbezoge-
nen Maßnahmen erweitert. 

Zu Artikel 86 Z 3: 
Die für die Siedlungswasserwirtschaft in den Jahren 1993 bis 1996 vorgesehenen Mittel von jähr-

lich 3 900 Millionen Schilling werden bis zum Jahr 2000 fortgeschrieben. 
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Zu Artikel 86 Z 4: 
Der Bundesminister für Umwelt wird ermächtigt, zusätzliche Förderungen in Form von Sonder-

tranchen für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft in den Jahren 1996 bis 2000 sowie für Zwecke der 
Altlastensanierung in den Jahren 1996 und 1997 in einem Barwertausmaß von jeweils 1 000 Millionen 
Schilling zuzusagen. 

Zu Artikel 86 Z 5: 
Die gegenwärtige Verfügungsermächtigung des Bundesministers für Umwelt schließt die Mittel-

vergabe von Geldern aus den EU-Strukturfonds im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft und der 
Altlastensanierung aus. Um auch diese Mittel ausschöpfen zu können, wird der Verfügungsrahmen 
entsprechend erweitert. 

Zu Artikel 86 Z 6: 
Es wird klargestellt, daß ab einer Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder Beschlüs-

se gefaßt werden können. 

Zu Artikel 86 Z 7: 
Im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kann künftig auch nur der Umstand der Erlassung der 

UFG-Richtlinien, unter Angabe der Stelle, bei der diese Richtlinien zu beziehen sind, bekanntgegeben 
werden. 

Zu Artikel 86 Z 8: 
Die Bereitstellung und Auszahlung der Mittel aus den EU-Strukturfonds kann im Förderbereich 

„Siedlungswasserwirtschaft“ zusätzlich zu den gemäß UFG und Förderungsrichtlinien „Siedlungswas-
serwirtschaft“ errechneten Fördersätzen erfolgen. Die schon bisher geltende Förderhöchstgrenze von 
60 vH darf jedoch keinesfalls überschritten werden. 

Zu Artikel 86 Z 9: 
Der Rahmen der bisherigen betrieblichen Umweltförderung wurde erweitert, um Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Klimaschutzoffensive im erforderlichen Ausmaß fördern zu 
können und um damit ein effektives Instrument zur Erreichung des Torontozieles zu erhalten. Darüber 
hinaus wird dem Prinzip der Umweltvorsorge verstärkt Rechnung getragen. 

Zu Artikel 86 Z 10: 
Die Erweiterung des Förderungsgegenstands der Umweltförderung im Ausland ermöglicht, auch 

materielle Leistungen zu fördern, die dazu dienen, von den genannten Staaten ausgehende und Öster-
reichs Umwelt beeinflussende Emissionen zu vermindern oder hintanzuhalten. 

Zu Artikel 86 Z 11: 
Mit dem Wegfall der bisherigen Z 2 in § 25 Abs. 1 erfolgt die Ausweitung der bisherigen betriebli-

chen Umweltförderung zur Umweltförderung im Inland. Damit werden sämtliche Maßnahmen, sofern 
sie eine Vermeidung oder Verringerung der Umweltbelastung mit sich bringen, förderbar. 

Zu Artikel 86 Z 12: 
Durch die bisherige Gesetzeslage war der Förderungswerber zum Zwecke der Erlangung der För-

derung jedenfalls – also vollkommen unabhängig davon, ob der Förderungswerber tatsächlich gleich-
zeitig auch eine Kredit- bzw. Darlehensfinanzierung benötigt oder nicht – angehalten, eine Finanzie-
rungszusage in Form einer Promesse eines Kreditinstitutes vorzulegen. In den Fällen, in denen eine 
kreditmäßige Finanzierung überhaupt nicht beabsichtigt war, bedeutete diese Bestimmung eine unnöti-
ge Belastung für den Förderungswerber. Durch den Entfall der vorgeschriebenen Vorlage eines ver-
bindlichen Darlehensangebots wird diesem Umstand Rechnung getragen. Im übrigen wird den Erfor-
dernissen des EWR insofern Rechnung getragen, als nunmehr ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat des EWR zur Prüfung des Projektes in wirtschaftlicher Hinsicht heranzuziehen ist. 
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Zu Artikel 86 Z 13: 
Entsprechend der Neuregelung der besonderen Förderungsvoraussetzungen (§ 25) im Sinne der 

Zielbestimmung des § 1 wird auch der Kreis der Förderungswerber ausgeweitet. 

Zu Artikel 86 Z 14 und 16: 
Den im Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen parlamentarischen Klubs soll die Möglich-

keit eingeräumt werden, neben Klubmitgliedern auch andere Personen als deren Vertreter für die 
Kommissionen gemäß §§ 28 und 34 nominieren zu können. 

Zu Artikel 86 Z 15: 
Mit § 32 Z 6 wird der Kreis der Förderungswerber um die Verpflichteten gemäß den zitierten Be-

stimmungen ergänzt. Diesen wird die Möglichkeit eingeräumt, selbst ohne Einverständnis des Liegen-
schaftseigentümers ein Ansuchen auf Förderung zu stellen. Die Erweiterung der Förderungswerber 
gemäß § 32 Z 7 ist notwendig, um dem Gegenstand der Förderung gemäß § 30 Z 4 zu entsprechen. 

Zu Artikel 86 Z 17: 
Der Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds wird verpflichtet, aus seinem Reinvermögen zusätzlich 

zu den bereits gesetzlich normierten Mittel in der Höhe von 2,3 Milliarden Schilling Mittel in jenem 
Ausmaß zur Verfügung zu stellen, das erforderlich ist, um die Sondertranche Siedlungswasserwirt-
schaft gemäß § 6 Abs. 2b zu bedecken. 

Zu Artikel 86 Z 18: 
Mit den Bestimmungen des § 37 Abs. 5c und 5d wird der letzte Satz des § 37 Abs. 5b obsolet. 

Zu Artikel 86 Z 19: 
Durch § 37 Abs. 5c wird der Fonds ermächtigt, auf Grund der vorbereitenden wirtschaftlichen 

Analysen den Verkauf von Darlehensforderungen gemäß WBFG durchzuführen. 
Soweit Darlehensforderungen nicht verkauft werden, soll gemäß § 37 Abs. 5d Darlehensschuld-

nern die Möglichkeit eingeräumt werden, die noch nicht fällige Schuld unter Gewährung eines Nach-
lasses vorzeitig zurückzuzahlen. Die Festlegung der Methode zur Nachlaßberechnung erfolgt in Ab-
stimmung mit dem Bundesminister für Finanzen. Die Ansuchen zur Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Rückzahlung sind bei der Geschäftsführung des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds einzureichen. 

Die Erlöse aus der Darlehensverwertung (Darlehensverkauf und vorzeitige Darlehensrückzahlung) 
sind zur Senkung des Schuldenstandes gemäß Verordnung (EG) Nr. 3605/93 des Rates vom 
22. November 1993 über die Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft beigefügten Protokolls über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit [CE-
LEX-Nr.: 393R3605] zu verwenden. Dadurch kommt es zu keiner Veränderung des Fondsvermögens. 
Die Bestimmung des Abs. 5e ist somit lex specialis zu Abs. 5 zweiter Satz. 

Artikel 87 
Änderung des Altlastensanierungsgesetzes 

Zu Artikel 87 Z 1: 
Im Hinblick auf eine leichtere Vollziehung soll der Abfallbegriff soweit wie möglich dem Abfall-

begriff des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG), BGBl. Nr. 325/1990, in der geltenden Fassung, angepaßt 
werden. Daher wird auf den Abfallbegriff des AWG verwiesen. Auch die Ausnahmen vom Abfallbegriff 
im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG) werden weitestgehend an jene des AWG angegli-
chen. 

Auf die Definition des Begriffes Deponie bzw. langfristiges Ablagern wurde verzichtet; diese sind 
im Sinne der entsprechenden Definitionen des AWG und der diesbezüglichen EG-Regelungen anzu-
wenden. Bei der Definition „Lagern“ wurde auf die Definiton der EG-Regelungen Bedacht genommen. 

Zur Festlegung der Zuschläge gemäß § 6 ist eine gesetzliche Definition der Kriterien erforderlich. 
Zu Abs. 8b ist anzumerken, daß die Deponieverordnung zwar als Stand der Technik für Baurest-

massendeponien eine mineralische Basisdichtung mit mindestens 50 cm Dicke und für Massenabfall 
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sowie Reststoffdeponien mit mindestens 75 cm Dicke festlegt. Derzeit verfügen viele Deponien jedoch 
über Basisdichtungen von 40 cm Dicke. Da das Vorhandensein einer Basisdichtung zu einer wesentli-
chen Verminderung des von Deponien ausgehenden Gefährdungspotentials führt, hat man sich an der 
momentanen Situation orientiert und generell 40 cm als Voraussetzung für eine Verringerung des Alt-
lastenbeitrages festgelegt. 

Zu Artikel 87 Z 2: 
Die Definition der Ausfuhr kann entfallen, weil diese hinkünftig keinen Tatbestand für die Bei-

tragspflicht darstellt. 

Zu Artikel 87 Z 3: 
§ 3 wurde an die nunmehr verwendeten Begriffe „langfristiges Ablagern“ und „Lagern“ angepaßt. 

Weiters wurden die Tatbestände „Verfüllen“ und „Befördern von Abfällen zur langfristigen Ablagerung 
außerhalb des Bundesgebietes“ aufgenommen. Nicht unter den Begriff „Befördern von Abfällen zur 
langfristigen Ablagerung außerhalb des Bundesgebietes“ fallen Durchfuhren von Abfällen durch Öster-
reich. 

Zu Artikel 87 Z 4: 
Auch hier wurde die Anpassung an die geänderten Formulierungen und an die neuen Tatbestände 

vorgenommen. Mit Ziffer 4 soll insbesondere klargestellt werden, daß jene Personen, die illegale Abla-
gerungen, Verfüllungen oder Beförderungen von Abfällen zur langfristigen Ablagerung außerhalb 
Österreichs veranlaßt haben, als Beitragsschuldner anzusehen sind. Als veranlassende Personen sind 
jene Personen anzusehen, in dessen Verantwortung die Tätigkeit vorgenommen wird. Weiters sind jene 
Personen, die illegale Verfüllungen oder Ablagerungen auf ihrer Liegenschaft geduldet haben, als Bei-
tragsschuldner anzusehen. Gemäß der BAO ist gewährleistet, daß die Beitragsschuld für einen be-
stimmten Abfall nur einmal eingehoben wird; sollten davon mehrere Personen betroffen sein, ist grund-
sätzlich der Reihenfolge des § 4 zu folgen. 

Zu Artikel 87 Z 5: 
Da das Taragesetz außer Kraft gesetzt wurde, ist diese Bestimmung der nunmehrigen Rechtslage 

anzupassen. 

Zu Artikel 87 Z 6: 
Eine Neustrukturierung der Altlastenbeiträge soll Wettbewerbsverzerrungen zwischen den unter-

schiedlich ausgestatteten Deponien verringern und einen finanziellen Anreiz zur rascheren Anpassung 
der Altanlagen an den Stand der Technik der Deponieverordnung darstellen. Damit wird ein wesentli-
cher ökologischer und ökonomischer Lenkungseffekt gegeben, weil Deponien, die die Anpassungen an 
den Stand der Technik rasch vornehmen, gegenüber nicht angepaßten Deponien deutlich begünstigt 
werden. 

Ziel dieser Neustrukturierung ist die Ablagerung von Abfällen entsprechend ihrer Qualität. Daher 
werden Abfälle, die nach einer eventuellen Vorbehandlung auf einer Reststoffdeponie oder einer Mas-
senabfalldeponie abgelagert werden können, mit einem geringerem Beitrag belastet. 

Abschätzung des Beitragsaufkommens: 
Bei der Abschätzung des Beitragsaufkommens wurden die Wirkungen des Lenkungseffektes sehr 

hoch angenommen, um eine Unterbedeckung im Bereich Altlastensanierung jedenfalls auszuschließen. 
Wie rasch die Beitragsschuldner Anpassungsmaßnahmen setzen, kann seriös nicht vorhergesagt wer-
den. Daher sind für das Jahr 1998 keine detaillierten Voraussagen möglich; eine Abschätzung der zu 
erwartenden Mindesteinnahmen bei raschester Umsetzung der Anpassung an den Stand der Technik 
bei Deponien liegt in der Bandbreite der unten angeführten Szenarien für 1997. 
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Baurestmassen 1997 
Anfallende Mengen: 
Annahme: 10% Vermeidung pro Jahr 
Baurestmassen 95 96: –10% 97: –10% 
740 000 t 666 000 t 599 400 t 

Annahme: 
70% der Baurestmassen gehen auf 
Deponien ohne Basisdichtung (90 S/t) 37 762 200 S 
30% der Baurestmassen gehen auf 
Deponien mit Basisdichtung (60 S/t) 10 789 200 S 

 

Summe 48 551 400 S 

Übrige Abfälle 1997 
Basispreis 150 S 
Deponie ohne Sickerwasserbehandlung 
oder ohne Gaserfassung 550 S 
Deponie ohne Sickerwasserbehandlung 
und ohne Gaserfassung 950 S 

Es wurden verschiedene Szenarien der Entwicklung des Abfallaufkommens und der Ablagerung 
auf den unterschiedlich ausgestatteten Deponien überprüft. 

Szenario I: 
Anfallende Menge: 
Annahme: 10% Vermeidung pro Jahr 
übrige Abfälle 95 96: –10% 97: –10% 
2 860 000 t 2 574 000 t 2 316 600 t 
Annahme: 
85% der Abfälle gehen auf Deponien 
mit Sickerwasserbehandlung und Gaserfassung 295 366 500 S 
10% der Abfälle gehen auf Deponien 
mit Sickerwasserbehandlung oder Gaserfassung 127 413 000 S 
5% der Abfälle gehen auf Deponien 
ohne Sickerwasserbehandlung und ohne 
Gaserfassung 110 038 500 S 

 

Summe 532 818 000 S 

Szenario II: 
Annahme: 10% Vermeidung im ersten und auf Grund höherer Kosten 15% im zweiten Jahr 
übrige Abfälle 95 96: –10% 97: –15% 
2 860 000 t 2 574 000 t 2 187 900 t 

Annahme: 
85% der Abfälle gehen auf Deponien 
mit Sickerwasserbehandlung und Gaserfassung 278 957 250 S 
10% der Abfälle gehen auf Deponien 
mit Sickerwasserbehandlung oder Gaserfassung 120 334 500 S 
5% der Abfälle gehen auf Deponien 
ohne Sickerwasserbehandlung und ohne 
Gaserfassung 103 925 250 S 
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Summe 503 217 000 S 

Szenario III: 

Annahme: Auf Grund der großen Kostenunterschiede werden 95% der Abfälle auf Deponien abgela-
gert, die sowohl über ein Basisdichtungssystem mit Sickerwassererfassung und 
-behandlung als auch über eine Gaserfassung verfügen 

Annahme: 10% Vermeidung im ersten und auf Grund höherer Kosten 15% im zweiten Jahr 
übrige Abfälle 95 96: –10% 97: –15% 
2 860 000 t 2 574 000 t 2 187 900 t 

Annahme: 
95% der Abfälle gehen auf Deponien 
mit Sickerwasserbehandlung und Gaserfassung 311 775 750 S 
3% der Abfälle gehen auf Deponien 
mit Sickerwasserbehandlung oder Gaserfassung 36 100 350 S 
2% der Abfälle gehen auf Deponien 
ohne Sickerwasserbehandlung und ohne 
Gaserfassung 41 570 100 S 

 

Summe 389 446 200 S 
Das Vorhandensein einer Basisdichtung, Sickerwassererfassung, Deponiegaserfassung und 

-behandlung ist in der Regel an Hand des Bewilligungs- bzw. Kollaudierungsbescheides zu überprüfen. 
Im Hinblick auf eine Erleichterung der Vollziehung für die Zollbehörden hat der Beitragsschuldner bei 
der ersten Anmeldung, die nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes vorzunehmen ist, die entspre-
chenden Bescheide anzuschließen. In Zweifelsfällen ist die Beantragung eines Feststellungsbescheides 
möglich. 

Betreffend die Notwendigkeit einer Deponiegaserfassung und -behandlung (Abs. 3) ist festzustel-
len, daß eine genaue Prognose des zu erwartenden Deponiegasanfalls nur auf Basis der Art und Menge 
der tatsächlich abgelagerten Abfälle möglich wäre. Die Feststellung, Bewertung und Überprüfung die-
ser Grundlage wäre mit einem hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Da der größte Teil der Depo-
nien, die große Mengen an organischem, leicht abbaubarem Material ablagern, auch über die Genehmi-
gung zur Ablagerung von Hausmüll verfügen, wurde im Sinne einer leichteren Vollziehung auf die 
Genehmigung für diesen Abfall abgestellt. 

Die Nachweispflicht, welche Art von Deponie betrieben wird, welche Abfälle abgelagert werden, 
sowie ob die Zuschläge gemäß Abs. 2 und 3 nicht zur Anwendung kommen, liegt beim Beitragsschuld-
ner. 

Grundsätzlich ist die Beitragsschuld gegeben, wenn die Tatbestände des § 3 erfüllt sind. 

Wenn auf der Rechnung des Beitragsschuldners gegenüber seinen Kunden der Altlastenbeitrag 
extra ausgewiesen wird, ist jedenfalls der Beitrag in Höhe des verrechneten Betrages abzuführen. Damit 
soll verhindert werden, daß jedem einzelnen Kunden jeweils die volle Höhe des Altlastenbeitrages für 
die angefangene Tonne verrechnet wird, jedoch der Beitragsschuldner nur die Beiträge für die aufsum-
mierten Tonnen pro Quartal abführt. 

Zu Artikel 87 Z 7: 
§ 7 Abs. 1 wurde an die neu formulierten Tatbestände angepaßt. 

Zu Artikel 87 Z 8: 
Auch § 8 wurde an die neu formulierten Tatbestände angepaßt. Zur leichteren Vollziehung betref-

fend die Erhebung der Altlastenbeiträge hat der Beitragsschuldner die Verpflichtung bei der erstmali-
gen Anmeldung insbesondere die Bewilligungs- oder Kollaudierungsbescheide in Kopie anzuschließen. 
Als erstmalige Anmeldung ist bei bereits erfaßten Beitragsschuldnern die erste Anmeldung zu verste-
hen, die nach Inkraftsetzen der Novelle zu erfolgen hat (dh. voraussichtlich die Anmeldung für das 
zweite Quartal 1996). 
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Belege, die für die Beitragsschuld von Bedeutung sind, sind insbesondere die Wiegebelege, die zur 
Bestimmung der beitragspflichtigen Mengen erforderlich sind. Auch die Zollbehörden können in Voll-
ziehung des Abschnittes II des ALSAG in diese Belege Einsicht nehmen. 

Zu Artikel 87 Z 9 und 10: 
Durch Art. IX Z 6 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 681/1994 wurde im Abgabenverwaltungsorgani-

sationsgesetz, BGBl. Nr. 18/1975, ein Wechsel in der Zuständigkeit zur Erhebung des Altlastenbeitra-
ges von den Finanzämtern auf die Hauptzollämter vorgenommen. Diese Änderung wird im § 9 berück-
sichtigt; zugleich wird die erforderliche Regelung betreffend die örtliche Zuständigkeit getroffen. 

Zu Artikel 87 Z 11: 
Mit diesem Paragraphen wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, insbesondere Daten zum 

Zweck der Erhebung des Altlastenbeitrages den zuständigen Behörden zu übermitteln. 
Ein wesentlicher Kritikpunkt des Altlastensanierungsgesetzes ist, daß die Vollziehung des Altlas-

tenbeitrages als nicht ausreichend angesehen wurde. Um die Zollbehörden betreffend die Erhebung der 
Beiträge zu unterstützen, wird eine Ermächtigung und Verpflichtung zur Übermittlung der diesbezügli-
chen Daten normiert. Dies kann zB die Tatsache sein, daß bei einer Deponiekontrolle gemäß § 20 AL-
SAG keine Meldung an das Hauptzollamt vorgelegt werden konnte. 

Zur lückenlosen Erfassung der Beitragsschuldner betreffend neu genehmigte Deponien, Verfüllun-
gen oder Lagern von Abfällen besteht die Verpflichtung der genehmigenden Behörde eine Kopie der 
entsprechenden Bescheide dem zuständigen Hauptzollamt zu übermitteln. Behörden im Sinne dieses 
Absatzes werden insbesondere die Abfallbehörde, die Wasserrechtsbehörde, die Gewerbebehörde sowie 
die Bergbehörde sein. Wenn die Baubehörde die Bewilligung zu erteilen hat, wird in der Regel von 
einer Baumaßnahme auszugehen sein, die nicht der Beitragspflicht unterliegt. 

Ebenfalls eine Übermittlungspflicht besteht für das Bundesministerium für Umwelt betreffend die 
Daten über die Bewilligung gemäß § 35 AWG, wenn die Abfälle zur langfristigen Ablagerung außer-
halb Österreichs vorgesehen sind. Dies beinhaltet auch die Kriterien zur Einstufung in die Deponietype 
gemäß § 6 Abs. 1, um eine Gleichbehandlung jener Abfälle, die zur langfristigen Ablagerung außerhalb 
Österreichs befördert werden, mit jenen, die in Österreich abgelagert werden, zu gewährleisten. 

Durch den Absatz 4 soll ermöglicht werden, daß die Zollbehörden ebenfalls Daten zum Zwecke 
der Vollziehung des ALSAG an die anderen zuständigen Behörden weiterleiten können. 

Zu Artikel 87 Z 12: 
Die Bestimmung betreffend den Feststellungsbescheid wird an die Neustrukturierung der Altlas-

tenbeiträge angepaßt. 

Zu Artikel 87 Z 13: 
Auf Grund der Neustrukturierung der Altlastenbeiträge werden insgesamt mehr Mittel zur Verfü-

gung stehen. Eine Verringerung des Prozentsatzes betreffend die Mittel für ergänzende Untersuchungen 
und damit die Beibehaltung der absoluten Beträge für ergänzende Untersuchungen wie bisher erscheint 
als zweckmäßig. 

Zu Artikel 87 Z 14: 
Zur allfälligen Abdeckung des Liquiditätsbedarfs in den nächsten zwei Jahren kann die Rücklage 

betreffend ergänzende Untersuchungen verwendet werden, ist jedoch anschließend wieder entsprechend 
zu dotieren. 

Zu Artikel 87 Z 15 und 16: 
Eine Anpassung an die neu formulierten Tatbestände betreffend die Beitragspflicht sowie an die 

sachliche Zuständigkeit der Hauptzollämter ist erforderlich. 

Zu Artikel 87 Z 17: 
Diese Bestimmung ist seit 1. Jänner 1991 gegenstandslos und kann daher entfallen. 
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Zu Artikel 87 Z 18: 
An die Änderung des Abfallbegriffs ist § 23a Abs. 2 entsprechend anzupassen. 

Zu Artikel 87 Z 19: 
Grundsätzlich soll die Novelle mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft treten. Die Neu-

strukturierung der Altlastenbeiträge und damit verbunden die Beitragshöhe (§ 6) soll mit 1. Juli 1996 in 
Kraft treten. Die Beitragspflicht für Erdaushub ist mit 1. Jänner 1998 normiert. Der verringerte Pro-
zentsatz der Mittel, der für ergänzende Untersuchungen verwendet wird, soll bereits für das Jahr 1996 
wirksam werden. 

Artikel 88 
Änderung des Unterrichtspraktikumsgesetzes 

Zu Art. 88 § 15a Abs. 1 bis 3: 
Im Sinne der Bestimmung des § 15 Abs. 1 Unterrichtspraktikumsgesetz besteht lediglich An-

spruch auf 50 vH der im Bundesgesetz über eine Einmalzahlung für den öffentlichen Dienst in den 
Jahren 1996 und 1997 (Artikel 17) festgelegten Sätze. (Der Unterrichtspraktikant erhält als Ausbil-
dungsbeitrag 50% des Monatsentgeltes eines Vertragslehrers IL, Entlohnungsgruppe 11, Entlohnungs-
stufe 1). 

Zu Art. 88 § 15a Abs. 4: 
Für die im § 15 Abs. 5 geregelte Abgeltung der Tätigkeit eines Unterrichtspraktikanten, der neben 

seiner Einführung in das praktische Lehreramt in einer lehramtlichen Verwendung oder in einem ver-
traglichen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund steht (Kürzung des Ausbildungsbei-
trages, soweit Monatsentgelt und Ausbildungsbeitrag zusammen das Monatsentgelt eines Vertragsleh-
rers IL 11 übersteigt, mit Ausnahme des Falles, in dem eine volle Lehrverpflichtung überschritten 
wird), ist vorzusehen, daß auch die in den Abs. 1 und 2 genannten Einmalzahlungen nicht für beide 
Tätigkeiten gebühren, sondern zB eine Einmalzahlung für eine Vertragslehrertätigkeit auf diejenige, 
die als Unterrichtspraktikant gebühren würde, anzurechnen ist. 

Diese Bestimmungen haben (als Übergangsbestimmungen) zeitgleich mit dem Bundesgesetz über 
eine Einmalzahlung für den öffentlichen Dienst in den Jahren 1996 und 1997 in Kraft zu treten. 

Artikel 89 
Änderung des Studienförderungsgesetzes 1992 

Zu Art. 89 Z 1: 
Die Aufzählung der Förderungsmaßnahmen muß die in der Novelle vorgenommene Umstrukturie-

rung berücksichtigen. Für die Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit soll wie bisher der Antragszeit-
punkt als maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung dienen. Beim Nachweis des günstigen Studiener-
folges soll jedoch der letzte Tag der Antragsfrist als ausreichend für den Erwerb dieser Anspruchsvor-
aussetzung genügen (siehe unten Z 6). 

Zu Art. 89 Z 2: 
An die Stelle der bisher extrem hohen Altersgrenze von 40 Lebensjahren zu Studienbeginn soll als 

Anspruchsvoraussetzung künftig die Aufnahme des Studiums vor Vollendung des 30. Lebensjahres 
treten. Dies entspricht der Überlegung, die Studienförderung auf jene Gruppe zu konzentrieren, die ihre 
qualifizierte Ausbildung noch längere Zeit beruflich nützen kann. 

Auch die Überlegung, daß die grundsätzlich nicht rückzahlbare Studienförderung dem Staat auf 
dem Umweg über höhere Steuerleistungen auf Grund eines höher qualifizierten Berufes zumindest 
teilweise zurückfließt, trifft bei Studierenden, welche ihr Studium erst mit 45 Jahren abschließen, nicht 
zu. 

Eine Übergangsbestimmung ermöglicht älteren Studienbeihilfenbeziehern bis zum Studie-
nabschluß ihre Studienbeihilfe zu behalten (siehe unten Z 22), wenn sie ihr Studium bereits aufgenom-
men haben oder zur Vorbereitung auf die Studienberechtigungsprüfung zugelassen wurden. 
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Zu Art. 89 Z 3 bis 5: 
Derzeit werden Studierende im Hinblick auf ihre soziale Bedürftigkeit soweit unterschiedlich be-

handelt, als sie im Wintersemester oder im Sommersemester ihren Antrag auf Studienbeihilfe erstellen. 
Maßgeblich ist jeweils das unmittelbar vorangegangene Kalenderjahr. 

Im Zusammenhang mit der seit dem Wintersemester 1995/96 vorgenommenen Übermittlung von 
Einkommensdaten im Wege des automationsunterstützten Datenaustausches treten bei den Nachweisen 
auf Grund von Anträgen im Sommersemester Schwierigkeiten auf. Diese sind dadurch bedingt, daß 
während der Antragszeit des Sommersemesters (Februar bis Mai) zu einem überwiegenden Teil das 
Bundesrechenamt noch nicht über die relevanten Einkommensdaten des vorangegangenen Kalenderjah-
res verfügt. Bei der Antragsbearbeitung müssen daher parallel zur Übermittlung der Einkommensdaten 
im Wege von Datenträgern durch das Bundesrechenamt die Studierenden wiederum um die Vorlage der 
Einkommensunterlagen ihrer Eltern ersucht werden. Dies führt zu einer erheblichen Belastung, welche 
die verfahrensmäßige Vereinfachung durch den Datenträgeraustausch wieder beseitigt und zu zusätzli-
chem Aufwand für die Studierenden, die Arbeitgeber und die Studienbeihilfenbehörde führt. 

Durch die Berücksichtigung des Kalenderjahres, das dem Studienjahrsbeginn vorangeht, wird so-
wohl eine Gleichbehandlung aller Studierenden, die innerhalb eines Studienjahres ansuchen, herbeige-
führt als auch der Spareffekt für den Verwaltungsaufwand durch die Datenübermittlung im Sommerse-
mester in vollem Ausmaß genutzt. 

Diese Regelung hinsichtlich des maßgeblichen Kalenderjahres muß aus Gleichheitsgründen so-
wohl für Bezieher selbständiger Einkommen als auch für Bezieher lohnsteuerpflichtiger Einkommen 
gelten. 

Sollte jedoch ein Studierender im Sommersemester bereits über sämtliche Einkommensnachweise 
verfügen, so soll er die Möglichkeit haben, anläßlich seines Antrages die für ihn allenfalls günstigere 
Variante zu wählen, das Einkommen aus dem unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr zur Berech-
nung der Studienbeihilfe vorzulegen. Auf Grund der üblichen Lohnentwicklung wird dies jedoch nur 
der Ausnahmsfall sein. 

Zu Art. 89 Z 6: 
Ausnahmsweise soll nicht der Antragszeitpunkt maßgeblich für den Nachweis einer Anspruchs-

voraussetzung sein, sondern der letzte Tag der Antragsfrist. Bis zu diesem Zeitpunkt muß der Nachweis 
des günstigen Studienerfolges erworben (die Prüfung abgelegt) worden sein, damit für das Semester der 
Antragstellung auch ein Anspruch auf Studienbeihilfe besteht. Die Neuregelung erleichtert die Vollzie-
hung, da bisher Anträge vor Absolvierung der erforderlichen Prüfungen zurückgezogen und nach Ab-
solvierung der Prüfungen neu eingebracht werden mußten. 

Zu Art. 89 Z 7: 
Derzeit sieht die Regelung über die zulässigen Studienwechsel vor, daß innerhalb des ersten Stu-

dienabschnittes zweimal die Studienrichtung gewechselt werden kann, ohne daß dies zum Verlust des 
Anspruches auf Studienbeihilfe führt. 

Dies kann dazu führen, daß (bei einem vier Semester dauernden ersten Studienabschnitt) im Ex-
tremfall ein Studierender durch das Ausnützen der Möglichkeiten insgesamt 13 Semester Studienbeihil-
fe beziehen kann, ohne die erste Diplomprüfung abzulegen. Zu dieser Förderung gelangt er lediglich 
auf Grund der Studiennachweise, die nach den ersten beiden Semestern einer Studienrichtung vorzule-
gen sind. 

Diese Regelung wird häufig von Studierenden, die ein Doppelstudium betreiben, extensiv ausge-
nützt, um durch Änderung des Studiums, für das die Studienbeihilfe beantragt wird, die Förderungs-
dauer möglichst hinauszuschieben. 

Aus den Ergebnissen einschlägiger Untersuchungen ist abzuleiten, daß rund ein Viertel aller Stu-
dierenden die Studienrichtung wechselt, weil die ursprünglichen Erwartungen oder das Interesse nicht 
mit den Studieninhalten übereinstimmt. 

Diese Einschränkung des Förderungsanspruches, die auf eine raschere Studienwahl abzielt, läßt 
sich mit dem Grundsatz des Studienförderungsgesetzes, nur zügig betriebene Studien zu finanzieren, 
durchaus in Einklang bringen. Nach der neuen Regelung werden maximal zwei Studienwechsel nach 
dem zweiten Semester in einer Studienrichtung möglich sein. 

21
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Es ist sowohl durch eine Ausnahmeregelung, derzufolge etwa durch Erkrankung oder Unfall er-
zwungene Studienwechsel den Anspruch auf Studienbeihilfe nicht beseitigen, als auch durch eine Über-
gangsbestimmung (siehe unten Z 20) dafür vorgesorgt, daß Härtefälle vermieden werden können. 

Zu Art. 89 Z 8: 
Im Sinne der bisherigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes sind Anträge auf Verlängerung 

der Anspruchsdauer auf Studienbeihilfe gemäß § 19 Abs. 6 Z 1 unabhängig von einem Antrag auf Stu-
dienbeihilfe zu behandeln. Über den Antrag entscheidet der zuständige Bundesminister nach Anhörung 
eines Senates der Studienbeihilfenbehörde. Einer Anregung im Begutachtungsverfahren folgend, ist 
klarzustellen, daß derartige Anträge nicht auch mehrere Jahre später, sondern in der Antragsfrist auf 
Studienbeihilfe für jenes Semester gestellt werden müssen, für das länger Studienbeihilfe bezogen wer-
den soll. Die gegenüber Anträgen auf Studienbeihilfe engere Regelung der Rechtsfolgen bei Fristüber-
schreitung soll eine Straffung des an sich schon aufwendigen Entscheidungsverfahrens bewirken. 

Zu Art. 89 Z 9: 
Der durch die Umstrukturierung der Förderungsmaßnahmen geänderte Zuständigkeitsbereich der 

Studienbeihilfenbehörde muß neu umschrieben werden. 

Zu Art. 89 Z 10 und 11: 
Derzeit sind Anträge auf Studienbeihilfe auf die von 15. September bis 21. Dezember bzw. von 

15. Februar bis 31. Mai dauernden Antragsfristen beschränkt. Verspätete Anträge sind zurückzuweisen. 
Erhöhungsanträge können jederzeit gestellt werden. Sie setzen aber voraus, daß bescheidmäßig ei-

ne Studienbeihilfe zugesprochen wurde, die auf Grund eines nachträglich eingetretenen Ereignisses 
voraussichtlich höher ausfallen würde. Wurde der ursprüngliche Antrag auf Studienbeihilfe abgewie-
sen, so kann auf Grund einer nachträglich eingetretenen Änderung der Einkommensverhältnisse erst 
wieder innerhalb der nächsten Antragsfrist Studienbeihilfe beantragt werden. Diese im Hinblick auf den 
Gleichheitsgrundsatz eventuell problematische Regelung wird derzeit vom Verfassungsgerichtshof 
untersucht. 

Eine Lösung kann durch die vorgesehene Gesetzesänderung erzielt werden. Anträge können dem-
nach auch nach der Antragsfrist gestellt werden, aber nur Anträge innerhalb der Antragsfrist wirken 
zurück auf den Semesterbeginn. Anträge außerhalb der Antragsfrist wirken erst ab dem auf die Antrag-
stellung folgenden Monat. Werden Anträge vorzeitig gestellt (etwa in den Monaten Februar für das 
Sommersemester oder in den Monaten Juli, August und September für das Wintersemester), so sind 
diese Anträge nicht wie bisher als unzulässig zurückzuweisen, sondern gelten als mit dem ersten Tag 
der Antragsfrist eingebracht. 

Mit dem Wegfall der Beschränkung der Antragstellung auf die Antragsfristen geht eine Konzent-
rierung der Antragsfristen einher, die der Studienbeihilfenbehörde administrative Erleichterungen brin-
gen soll. 

Zu Art. 89 Z 12: 
Bei der Abfrage der Daten durch Datenträgeraustausch entstehen zeitweise Probleme, wenn das 

Bundesrechenamt über bestimmte Daten nicht verfügt. Um festzustellen, ob in diesem Fall keine Ein-
kommen vorliegen oder solche Einkommen, deren Daten das Bundesrechenamt nicht ermitteln kann, 
ist es häufig zweckmäßig, den jeweiligen Sozialversicherungsträger der für den Studierenden unter-
haltsverpflichteten Person zu ermitteln. Daraus kann regelmäßig auf die Einkunftsart und die allfällige 
Verpflichtung zur Vorlage von Einkommensunterlagen geschlossen werden. Derzeit besteht allerdings 
keine rechtliche Grundlage für die Weitergabe derartiger Informationen. 

Diese nunmehr in den Gesetzestext aufgenommene Verpflichtung des Hauptverbandes, bewirkt ei-
ne Verringerung des Verfahrensaufwandes für die im Studienbeihilfenverfahren tätigen Behörden und 
eine raschere Erledigung für den Antragsteller. 

Die Berechtigung, auf Grund der Auskunft über den Sozialversicherungsträger bei diesem weitere 
Anfragen zu stellen, ergibt sich schon bisher aus § 40 Abs. 6. 
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Zu Art. 89 Z 13 und 14: 
In Zusammenhang mit der Änderung der Antragsfristen ist klarzustellen, daß auch im Fall einer 

Antragstellung nach Ablauf der Antragsfristen und damit einer Zuerkennung, die nicht mit Beginn 
eines Semesters erfolgt, nicht mehr als zwei Semester Studienbeihilfe zuerkannt wird. Der Zuerken-
nungszeitraum verkürzt sich in diesen Fällen um die Monate vom Beginn des laufenden Semesters bis 
zum Monat der Antragstellung. Anträge vom 16. Dezember bis Ende Jänner sind dem Wintersemester 
und Anträge vom 16. Mai bis Ende Juni dem Sommersemester zuzurechnen. 

Durch die Neufassung des § 47 Abs. 2 wird klargestellt, daß auch bei Überschneidungen der An-
spruchsberechtigung (etwa bei einem im selben Semester endenden Diplomstudium und beginnenden 
Doktoratsstudium) in einem Monat immer nur ein Studienbeihilfenbetrag gebührt. 

Zu Art. 89 Z 15 und 16: 
Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht derzeit nur für die ersten beiden insgesamt inskribierten 

Semester eines Studiums, aber nicht für ein nach Abschluß eines Diplomstudiums aufgenommenes 
Doktoratsstudium. 

Es hat sich gezeigt, daß von Absolventen eines Diplomstudiums ein Doktoratsstudium inskribiert 
und auch dafür Studienbeihilfe bezogen wird, ohne daß darüber Studiennachweise vorgelegt werden. 
Die Studienbeihilfe für die ersten beiden Semester eines Doktoratsstudiums dient dabei als Überbrü-
ckungshilfe bis zur Aufnahme der Berufstätigkeit. Dies widerspricht den Grundsätzen des Studienför-
derungsgesetzes. Um Mißbräuche auszuschließen, soll auch eine Rückzahlungsverpflichtung für die in 
den ersten beiden Semestern eines Doktoratsstudiums bezogene Studienbeihilfe festgelegt werden, die 
wie in den anderen Fällen an die Verpflichtung zur Vorlage eines Mindeststudienerfolges anknüpft. 

Zu Art. 89 Z 17: 
1995 wurde die Schulfahrtbeihilfe als Ersatz für die durchschnittlich wöchentlich anfallenden Kos-

ten für die Heimfahrt vom Studienort zum Heimatort durch das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
gestrichen. Nunmehr soll für Studierende auch die Schülerfreifahrt entfallen. 

Durch die in der Neufassung des § 52 aufgenommene Ermächtigung des zuständigen Bundesmi-
nisters, im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung Zuschüsse zu den Fahrtkosten für Studienbeihilfenbe-
zieher bereitzustellen, wird die bisherige Regelung unter Berücksichtigung der tatsächlichen sozialen 
Bedürftigkeit auf ein neues Fundament gestellt. Wurden bis 1995 die finanziellen Mittel für die Finan-
zierung von Fahrtkosten Studierender in Sachleistungen oder Zuschüssen unabhängig von der tatsäch-
lichen finanziellen und sozialen Lage der Studierenden bzw. deren Eltern geleistet, so besteht nunmehr 
die Möglichkeit, jenen Studierenden bei der Kostentragung zur Seite zu stehen, deren Eltern nicht oder 
nur schwer in der Lage sind, diese oft erheblichen Kosten zu übernehmen. 

Durch die Übernahme dieser Studienförderungsmaßnahme in die Privatwirtschaftsverwaltung 
kann leichter auf die notwendigen Bedürfnisse der einzelnen Studierenden reagiert werden und die 
Höhe der jeweiligen Unterstützung flexibler den Erfordernissen angepaßt werden. 

Der pauschalierte Zuschuß soll im nachhinein über die Studienbeihilfenbehörde ausbezahlt wer-
den. 

Zu Art. 89 Z 18: 
Nach dem Grundsatz, die Studienförderung auf die wesentlichen Förderungsleistungen zu kon-

zentrieren, entfällt der Studienzuschuß. Die Vollziehung war zudem immer wieder vor kaum lösbare 
Probleme gestellt worden, da die Frage, ob eine Lehrveranstaltung zwingend außerhalb des Studienor-
tes zu besuchen ist, häufig nicht oder nur mit großem Aufwand beantwortet werden konnte. 

Der Entfall des Anspruches auf 100 S täglich für eine außerhalb des Studienortes im Inland abge-
haltene Lehrveranstaltung fällt für den einzelnen nicht gravierend ins Gewicht. Bei Auslandslehrveran-
staltungen (250 S täglicher Studienzuschuß) bietet in vielen Fällen der Anspruch auf Beihilfe für ein 
Auslandsstudium eine Alternative. Überdies stehen den Universitäten aus dem Budget Exkursionszu-
schüsse zur Verfügung, die bevorzugt Beziehern einer Studienbeihilfe zuerkannt werden können. 
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Zu Art. 89 Z 19 und 20: 
Durch den starken Anstieg der Mittel für Studienförderung in den vergangenen Jahren ist die pro-

zentuell gebundene Summe, die für Leistungsstipendien zur Verfügung gestellt werden, emminent 
angestiegen. In einer Reihe von Fakultäten stehen Mittel von mehr als 1 Million Schilling zur Verfü-
gung (somit für über 100 Leistungsstipendien), von einer Beschränkung der Förderung auf wirkliche 
Spitzenleistungen kann bei einer derartigen Breite nicht mehr gesprochen werden. 

Die mäßige Einschränkung der Budgetmittel entspricht dem Grundsatz der Konzentration der Mit-
tel des Studienförderungsgesetzes auf förderungswürdige Fälle. 

Zu Art. 89 Z 21: 
Die Vergabe von Förderungsstipendien für Absolventen, also Studierende, die ein Studium bereits 

abgeschlossen haben, steht ebenfalls im Widerspruch zum Grundsatz der Konzentration der Förde-
rungsmittel. Diese Bestimmung ist daher gestrichen worden. 

Zu Art. 89 Z 22: 
Bei zwei Änderungen könnten ohne Übergangsbestimmungen in vermehrtem Maß Härtefälle auf-

treten. 
Die Herabsetzung der Altersgrenze bei Studienbeginn soll für solche Studierende, die ihr Studium 

vor Inkrafttreten dieser Regelung aufgenommen haben, nicht zu einem Anspruchsverlust führen. Sie 
behalten den Anspruch auf Studienbeihilfe allerdings nur dann bei, wenn sie auch das Studium, für das 
sie bisher Studienbeihilfe bezogen haben, weiterhin betreiben, also zügig durchführen. 

Die Übergangsbestimmung für die verschärfte Form des Ausschlusses von der Studienbeihilfe we-
gen Studienwechsel soll Studierenden, die vor Inkrafttreten der Novelle noch unter Berücksichtigung 
der alten Bestimmung über den Studienwechsel die Studienrichtung gewechselt haben, die zügige Wei-
terführung dieses Studiums ermöglichen. Die Verpflichtung zur Rückzahlung von Studienbeihilfe nach 
zwei Semestern des Doktoratsstudiums soll nur solche Studierenden treffen, die bei Beantragung der 
Studienbeihilfe diese Verpflichtung bereits kannten. 

Zu Art. 89 Z 23: 
Die Verordnungen über die Gewährung von Fahrtkostenbeihilfe werden durch den Entfall dieser 

Förderungsmaßnahme unabwendbar. Sie sollen, entsprechend einer Anregung des Verfassungsdienstes, 
zur Rechtsbereinigung ausdrücklich außer Kraft gesetzt werden. 

Artikel 90 
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 

an Hochschulen 

Zu Art. 90 Z 1 (§ 1): 
Im Absatz 1 soll zunächst klargestellt werden, daß auch § 1 auf die Universitäts- und Hochschul-

professoren im Ruhestand anwendbar ist, da sie die Lehrbefugnis trotz der Versetzung in den Ruhe-
stand behalten (siehe zB § 25 Abs. 6 UOG). 

Derzeit genügt die Teilnahme von drei Studierenden an einer Lehrveranstaltung für den Anspruch 
auf die Kollegiengeldabgeltung gemäß § 1. Eine Anhebung der Teilnehmerzahl auf wenigstens zehn 
Studierende erscheint für Lehrveranstaltungen, die keine Pflichtlehrveranstaltungen nach den Studien-
vorschriften sind, gerechtfertigt. Für Pflichtlehrveranstaltungen soll es mit Rücksicht auf Studienrich-
tungen mit geringer Hörerzahl, auf Lehrveranstaltungen in den Doktoratsstudien und auf notwendige 
Speziallehrveranstaltungen bei der derzeit geltenden Mindestzahl drei bleiben. 

Die Ausnahme von der Sozialversicherungspflicht und der Versicherungspflicht nach dem Ar-
beitslosenversicherungsgesetz 1977 entspricht der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (Erkenntnis 
vom 19. Februar 1991, Zl. 89/08/0097). 

Zu Absatz 7 wird auf die Ausführungen zu § 2 Abs. 4 verwiesen. 
Zur Vermeidung von Verwechslungen mit der Kollegiengeldabgeltung der Ordentlichen und Au-

ßerordentlichen Universitätsprofessoren und der Ordentlichen Hochschulprofessoren soll die gegen-
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ständliche Abgeltung nicht mehr als „Kollegiengeldabgeltung“ bezeichnet werden. Höhe und Berech-
nungsmodus der Abgeltung sollen unverändert bleiben. 

Zu Art. 90 Z 2 (§§ 1a und 1b): 
Beide Bestimmungen bleiben im wesentlichen unverändert, die bisher ebenfalls als „Kollegien-

geldabgeltung“ bezeichnete finanzielle Entschädigung der Tutoren soll aber bezüglich der Bezeichnung 
an die Abgeltung für die Studienassistenten und Demonstratoren angepaßt werden. Die Auszahlungsbe-
stimmung für die Studienassistenten und Demonstratoren wurde in den § 7 transferiert. 

Zu Art. 90 Z 3 (§ 2): 
Der weitaus größte Teil des Budgetaufwandes für die Abgeltung von Lehrtätigkeiten entfällt auf 

remunerierte Lehraufträge. Der ursprüngliche Zweck von Lehraufträgen, nämlich die Ergänzung der 
vom „Stamm-Hochschullehrerpersonal“ (Professoren und Dozenten) der Universität angebotenen Lehr-
veranstaltungen durch externe und weitgehend praxisorientierte Vortragende, ist in den letzten Jahr-
zehnten immer stärker in den Hintergrund getreten. Der überwiegende Teil der Lehraufträge wird den 
schon hauptberuflich an der Universität tätigen Universitätsassistenten erteilt, die auf diese Weise den 
Großteil des Lehrveranstaltungsangebotes der Universitäten in vielen Studienrichtungen abdecken. 

Im Bereich der Kunsthochschulen konnte in den letzten Jahrzehnten die Planstellenvermehrung 
nicht mit dem Anstieg der Zahl der Studierenden und mit der notwendigen Vergrößerung des Lehrver-
anstaltungsangebotes auf Grund der Studienreform Schritt halten. Es war daher nicht nur in den ergän-
zenden Fächern, sondern auch in den zentralen künstlerischen Fächern notwendig, den Zusatzbedarf an 
Lehrveranstaltungen weitgehend durch Lehraufträge abzudecken. An den Kunsthochschulen ist auf 
diese Weise eine große Zahl von Lehrbeauftragten mit einem überdurchschnittlich hohen Stundenaus-
maß entstanden, die diese Lehrtätigkeit hauptberuflich ausüben. Der überwiegende Teil dieser soge-
nannten „Existenzlektoren“ wurde Anfang des Jahres 1995 in Dienstverhältnisse als Vertragslehrer 
bzw. Hochschulassistenten übergeleitet. Dennoch gibt es an den Kunsthochschulen immer noch eine 
große Zahl von Lehrbeauftragten mit hohem Stundenausmaß an remunerierten Lehraufträgen. 

Für die Universitäts(Hochschul)- und Vertragsassistenten, die sowohl organisationsrechtlich als 
auch dienstrechtlich Hochschullehrer sind, soll durch eine Änderung im Gehaltsgesetz 1956 (§ 53) eine 
Systemumstellung derart erfolgen, daß diese Assistenten künftig auch ihre selbständige Lehrtätigkeit im 
Rahmen des Assistentendienstverhältnisses und damit mit einer zum Dienstverhältnis gehörenden Be-
zahlung ausüben. Assistenten sollen daher nach einer Übergangsfrist künftig keine Lehraufträge mehr 
erhalten. 

Im Abs. 1 soll eine Mindestteilnehmerzahl als Voraussetzung für den Anspruch auf die auch nach 
der beabsichtigten Absenkung immer noch überdurchschnittlich hohe Lehrauftragsremuneration einge-
führt werden, wobei eine Differenzierung zwischen Pflichtlehrveranstaltungen und anderen Lehrveran-
staltungen gerechtfertigt erscheint. Auf die Ausführungen zu § 1 wird verwiesen. Remunerierte Lehr-
aufträge werden künftig wieder der Ergänzung des vom „Stammpersonal“ der Universitäten und Hoch-
schulen getragenen Lehrveranstaltungsangebotes dienen. Zu diesen vom „Stammpersonal“ angebotenen 
Lehrveranstaltungen zählen künftig auch die Lehrveranstaltungen der Assistenten. Es muß daher bei 
der Entscheidung über die Erteilung remunerierter Lehraufträge stärker als bisher auf die studentische 
Nachfrage nach diesen Lehrveranstaltungen Bedacht genommen werden. 

Die Remunerationshöhe muß zur Herstellung vertretbarer Relationen zu den anderen Abgeltungs-
formen für eine Lehrtätigkeit um 15% abgesenkt werden, weiters sollen die den Gehältern bzw. Entgel-
ten in einem Dienstverhältnis nachempfundenen Sonderzahlungen (entsprechend dem 13. und 
14. Monatsgehalt) entfallen. 

Für Bundesbeamte stellt die Übernahme remunerierter Lehraufträge eine Nebentätigkeit gemäß 
§ 37 BDG 1979 dar, siehe hiezu den diesbezüglichen ausdrücklichen Verweis in § 155 Abs. 4 BDG 
1979 für die Universitätsassistenten. Dennoch wurde die Lehrauftragsremuneration bisher nicht als 
Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1956 gewertet, sondern als eine gesonderte 
spezielle öffentlich-rechtliche Abgeltungsform. Diese löste bisher auch eine neben dem Beam-
ten-Dienstverhältnis stehende zweite Sozialversicherungspflicht und somit auch eine aus Dienstgeber-
sicht vermeidbare Budgetbelastung (25,4% Dienstgeber – und 17,3% Dienstnehmerbeiträge nach 
ASVG und Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977) aus. 
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Nunmehr soll die Lehrauftragsremuneration für gleichzeitig in einem Beamten-Dienstverhältnis 
stehende Lehrbeauftragte als Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1956 gelten. 
Damit entfallen die zweite Sozialversicherungspflicht sowie die Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung. Dies rechtfertigt auch die Absenkung der Remunerationshöhe um die den ent-
fallenden Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung entsprechenden 17,3%. 

Diese Umstellung auf eine Nebentätigkeitsvergütung soll nicht wie die anderen Maßnahmen erst 
mit dem nächsten Studienjahr (1. Oktober 1996), sondern bereits mit dem Sommersemester 1996 wirk-
sam werden. In der Regel bedeutet dies eine besoldungs- und sozialversicherungsrechtliche Auswirkung 
ab 1. April 1996, da im Monat März noch die Remunerationen für das Wintersemester 1995/96 auszu-
zahlen sind. Die Remunerationshöhe für das Sommersemester 1996 soll aber nicht geändert werden, da 
die entsprechenden Bestellungsbescheide größtenteils bereits ergangen sind. 

Bei den sogenannten „Lit. c“-Lehraufträgen ist eine sprachliche Präzisierung notwendig, da aus 
der bisherigen Formulierung mißverständlich abgeleitet werden könnte, daß die Leiter dieser Lehrver-
anstaltungen nur einen Teil der Veranstaltung planen und nur für einen Teil verantwortlich sind. 

Schließlich soll für die sogenannte „künstlerische bzw. künstlerisch-wissenschaftliche Assistenz“ 
insbesondere im Rahmen des künstlerischen Einzelunterrichtes an der Akademie der bildenden Künste 
und an den Kunsthochschulen eine eigene Abgeltungsregelung geschaffen und damit durch einen sach-
lich begründeten Kompromiß die seit langem strittige Frage gelöst werden, ob diese funktionelle Assis-
tenz im Falle eines Lehrauftrages nach § 2 Abs. 2 lit. b oder lit. c abzugelten ist. Die Remunerationshö-
he der neuen lit. d soll etwa in der Mitte zwischen den Remunerationen gemäß b und c liegen. In Rela-
tion zur Remuneration gemäß lit. b (selbständiger Unterricht in künstlerischen Fächern) wird die Re-
muneration für die funktionelle Assistenz bei etwa 83% liegen. Eine noch höhere Remuneration für die 
funktionelle Assistenz wäre nicht vertretbar, ein niedrigerer Satz jedoch in Relation zu Hochschulassis-
tenten, die im Fall der verantwortlichen Mitwirkung Anspruch auf eine zusätzliche Abgeltung neben 
dem Gehalt haben (derzeit § 51a Abs. 2 Z 2, künftig § 53 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956), auch nicht 
angemessen. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat vor wenigen Tagen mitgeteilt, daß Lehrauftragsremune-
rationen (und damit auch die Vergütung für Gastprofessoren) gemäß § 6 Abs. 1 Z 11 lit. b des Umsatz-
steuergesetzes 1994 nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Daher ist der bisherige § 2 Abs. 4 auf-
zuheben. Diese Aufhebung kann nicht erst mit 1. Oktober 1996 erfolgen, sondern muß bereits für das 
Sommersemester 1996 wirksam werden (§ 8 Abs. 2). Die Vollziehung einer eventuellen rückwirkenden 
Aufhebung erscheint nicht administrierbar. 

Zu Art. 90 Z 4 bis 6 (§ 2a): 
Z 4 betrifft nur sprachliche Anpassungen an § 2 (Z 3). 
Mit Z 5 und 6 wird die notwendige Ergänzung zu der im § 2 Abs. 2 lit. d neu eingeführten Abgel-

tungsform („künstlerische bzw. künstlerisch-wissenschaftliche Assistenz“) bezüglich des zulässigen 
Stundenausmaßes hergestellt. 

Zu Art. 90 Z 7 (§ 2a Abs. 4 und 5): 
Aus Anlaß der in diesem Gesetzesentwurf vorgesehenen Reduktion der Stundensätze für remune-

rierte Lehraufträge ist mit einer größeren personellen Fluktuation in diesem Bereich zu rechnen. Es 
muß daher für eine Übergangszeit Vorsorge getroffen werden, daß die notwendigen Lehrveranstaltun-
gen von qualifizierten Lehrkräften abgehalten werden können. Dies erfordert vorübergehend die Zuläs-
sigkeit der Überschreitung der derzeitigen Stundenobergrenzen pro Person. Lediglich für Lehrveran-
staltungen aus einem wissenschaftlichen Fach an den künstlerischen Hochschulen ist eine Ausweitung 
weder notwendig und im Hinblick auf die Stundengrenze für wissenschaftliche Fächer an den Universi-
täten auch nicht wünschenswert. Auszuschließen ist freilich, daß hiedurch neue sogenannte „Existenz-
lektoren“ mit der Forderung nach zusätzlichen Planstellen entstehen. 

Zu Art. 90 Z 8 und 9 (§ 3): 
Es handelt sich um eine Zitatanpassung sowie um die korrespondierende Bestimmung zu den 

Lehraufträgen. 
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Zu Art. 90 Z 10 (§ 4): 
Absatz 1 bedeutet nur eine Präzisierung, die auf Grund der Entwicklung des Studienrechts not-

wendig geworden ist. So wird zB inzwischen im AHStG und in besonderen Studiengesetzen bei den 
Kolloquien zwischen freiwillig abgelegten Prüfungen und sogenannten Pflichtkolloquien unterschieden. 
Bezüglich des Vorsitzes in Prüfungssenaten soll klargestellt werden, daß sich diese Hervorhebung nur 
auf die Fälle bezieht, in denen der Vorsitzende selbst nicht gleichzeitig als Prüfer tätig wird. 

Absatz 2 wurde zunächst dahin gehend geändert, daß eine aus einem schriftlichen und aus einem 
mündlichen Prüfungsteil bestehende Prüfung als Einheit zu betrachten und daher auch als Einheit, also 
nur einfach abzugelten ist. Bisher wurden diese beiden Prüfungsteile zwar studienrechtlich als eine 
Einheit gewertet, bezüglich der Prüfungsentschädigung jedoch gesondert gezählt. Überdies soll nun 
doch die Prüfungsentschädigung generell um etwa 13,5%, dh. von derzeit 173,50 S auf 150 S gesenkt 
werden. Es ist beabsichtigt, in weiterer Folge ein neues Prüfungsabgeltungssystem mit degressiver Wir-
kung bei Überschreitung einer besonders großen Zahl von Prüfungfällen pro Prüfer auszuarbeiten und 
einzuführen. 

Im Falle der „verantwortlichen“ Mitwirkung von Assistenten an der Beurteilung schriftlicher Prü-
fungen bzw. Prüfungsarbeiten hat der Prüfer bisher den vollen Entschädigungsanspruch, der bzw. die 
mitwirkende(n) Assistent(en) erhielt(en) eine zusätzliche Entschädigung. Trotz Arbeitsteilung auf Prü-
ferseite betrug die Prüfungsentschädigung bisher insgesamt mehr als 100%. Künftig soll die Entschädi-
gung im Falle der Arbeitsteilung zwischen Universitäts-(Hochschul)professor und „verantwortlich“ 
mitwirkendem (mitwirkenden) Assistenten aufgeteilt und nicht durch einen Zuschlag für den (die) 
Assistenten bei ungeschmälerter Entschädigung für den Professor vermehrt werden. 

Zu Art. 90 Z 11 (§ 5 Abs. 1): 
Das im Klammerausdruck zitierte Hochschulassistentengesetz 1962 ist bereits vor einigen Jahren 

endgültig außer Kraft getreten. 

Zu Art. 90 Z 12 (§ 5 Abs. 2): 
In den Studienrichtungen nach Kunsthochschul-Studiengesetz gibt es vier Studien (Instru-

mental/Gesangs-Pädagogik, Musik- und Bewegungserziehung, Kurzstudien Musiktherapie sowie Mu-
sik- und Bewegungserziehung), in denen eine schriftliche Diplomarbeit aus einem wissenschaftlichen 
Fach zu verfassen ist. Es ist klarzustellen, daß hiefür die Entschädigung analog der für Diplomarbeiten 
nach AHStG gebührt. 

Zu Art. 90 Z 13 (§ 6): 
Es erschien zweckmäßig, die Abgeltung der Prüfungen an der Akademie der bildenden Künste und 

an den Kunsthochschulen für beide Formen des Studienrechts (Allgemeines Hochschul-Studiengesetz, 
Kunsthochschul-Studiengesetz) in einer Bestimmung zusammenzufassen. Bisher fand sich die Abgel-
tungsregelung für die nach AHStG durchgeführten Studien (Lehramtsstudien, Architektur) im § 5 
Abs. 7 und für die Studien nach dem KHStG im § 6. Inhaltlich wurde keine Veränderung vorgenom-
men, sondern nur klargestellt, daß auch die Aufnahmsprüfungen an den Kunsthochschulen nach dieser 
Bestimmung abzugelten sind. Bezüglich des Vorsitzes in Prüfungssenaten wird auf die Ausführungen 
zu § 4 Abs. 1 verwiesen. 

Zu Art. 90 Z 14 (§ 7): 
Die „Gemeinsamen Bestimmungen“ zu diesem Bundesgesetz sind bisher, wie die Praxis gezeigt 

hat, unzureichend. So fehlte zB bisher eine Bestimmung über die Verjährung; künftig soll § 13b Ge-
haltsgesetz 1956 angewendet werden (Abs. 1). 

Die Auszahlungsregelungen wurden in den Absätzen 2 bis 5 zusammengefaßt und präzisiert. Ins-
besondere soll auch die Vorgangsweise im Falle der nur teilweisen Abhaltung einer Lehrveranstaltung 
geregelt werden (Aliquotierung). 

Weiters fehlten bisher Rundungsbestimmungen. Die nun vorgesehenen Bestimmungen entspre-
chen denen des Gehaltsgesetzes 1956 und des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (Abs. 6 und 7). 
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Insbesondere in jüngster Zeit hat es Fälle gegeben, in denen auch Studierenden eines facheinschlä-
gigen Diplomstudiums Lehraufträge erteilt wurden. Es erscheint sachlich nicht vertretbar, Studierende 
mit der Abhaltung von Lehrveranstaltungen wissenschaftlichen Charakters betrauen (Abs. 8). 

Sollen ausnahmsweise auch Absolventen eines Diplomstudiums zu Mitarbeitern im Lehrbetrieb 
(Tutoren, Studienassistenten, Demonstratoren) bestellt werden, obwohl diese Funktionen nach dem 
Organisations- und Dienstrecht für Studierende höherer Semester vorgesehen sind, darf nicht gleichzei-
tig eine Bestellung zum Universitäts(Hochschul)lehrer in Form der Erteilung eines Lehrauftrages erfol-
gen, eine Zuordnung zu zwei Gruppen von Universitäts(Hochschul)angehörigen („Akademischer Mit-
telbau“ einerseits und andererseits Gruppe der Studierenden, zu der Mitarbeiter im Lehrbetrieb nach 
dem Organisationsrecht zwingend zugeordnet sind) ist nicht möglich. 

Die Abs. 9 und 10 entsprechen den in letzter Zeit in allen dienstrechtlichen Regelungen des Bun-
des vorgenommenen üblichen Ergänzungen. 

Artikel 91 
Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 

Zu Art. 91: 
Im Zentrum des vorliegenden Entwurfes stehen die Wiedervereinigung des bisherigen Bundesmi-

nisteriums für Jugend und Familie mit dem bisherigen Bundesministerium für Umwelt zu einem neuen 
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie sowie die Zusammenfassung des Großteils der 
Agenden des bisherigen Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr mit dem bisheri-
gen Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu einem neuen Bundesministerium 
für Verkehr, Wissenschaft und Kunst. Daneben sieht der Entwurf die Übertragung der Verwaltung der 
Anteilsrechte des Bundes im Bereich der Post sowie der Angelegenheiten der ÖIAG auf das Bundesmi-
nisterium für Finanzen und im Rahmen der Abrundung der Kompetenzen des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Konsumentenschutz die Übertragung der betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten und 
der Angelegenheiten der Kostenbeteiligung des Bundes an der Errichtung, Ausgestaltung und dem 
Betrieb von Universitätskliniken aus dem Zuständigkeitsbereich des bisherigen Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst auf das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumenten-
schutz vor. 

Zu Art. 91 Z 1 (§ 1 Abs. 1): 
Die bisherigen Bundesministerien für Jugend und Familie sowie für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr werden aufgelöst. Ihre Zuständigkeiten werden zum Großteil von den neu bezeichneten Bun-
desministerien für Umwelt, Jugend und Familie sowie für Verkehr, Wissenschaft und Kunst übernom-
men. 

Zu Art. 91 Z 2 (§ 17b Abs. 7 und 8): 
Zusammen mit den übrigen Teilen des Strukturanpassungsgesetzes 1996 soll die Änderung des 

Bundesministeriengesetzes 1986 mit 1. Mai 1996 wirksam werden. 
Da § 16 BMG für den Fall der Auflösung eines Bundesministeriums keine Regelungen enthält, ist 

eine spezielle Ermächtigung für den Bundesminister für Verkehr, Wissenschaft und Kunst notwendig, 
der mit Bescheid festzustellen hat, welche Beamten des bisherigen Bundesministeriums für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr ausschließlich oder überwiegend Aufgaben besorgen, die ab 1. Mai 1996 in den 
Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fallen. Für vertraglich Bedienstete ist eine Dienst-
gebererklärung vorgesehen. 

Zu Art. 91 Z 6 (Abschnitt E Z 6 des Teiles 2 der Anlage zu § 2): 
Die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an den auf Grund des Poststrukturgesetzes einge-

richteten Gesellschaften sowie die Angelegenheiten der ÖIAG und deren Beteiligung sollen künftig in 
den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen fallen. 
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Zu Art. 91 Z 7 (Abschnitt F des Teiles 2 der Anlage zu § 2): 
Aus dem Wirkungsbereich des bisherigen Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst sollen die betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie Angelegenheiten der Kostenbeteili-
gung des Bundes an der Errichtung, Ausgestaltung und dem Betrieb von Universitätskliniken in den 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit und Konsumentenschutz übertragen 
werden. 

Zu Art. 91 Z 9 (Abschnitt J des Teiles 2 der Anlage zu § 2): 
Im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung werden terminologische An-

passungen vorgenommen. 

Zu Art. 91 Z 10 (Abschnitt L des Teiles 2 der Anlage zu § 2): 
Der Wirkungsbereich des künftigen Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie soll die 

Wirkungsbereiche der bisherigen Bundesministerien für Jugend und Familie und für Umwelt umfassen. 

Zu Art. 91 Z 11 (Abschnitt N des Teiles 2 der Anlage zu § 2): 
Der Wirkungsbereich des künftigen Bundesministeriums für Verkehr, Wissenschaft und Kunst soll 

die Wirkungsbereiche der bisherigen Bundesministerien für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst umfassen. Ausgenommen sind jedoch diejenigen Angelegenheiten 
des bisherigen Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, die in den Wirkungsbereich 
des Bundesministeriums für Finanzen übertragen werden, sowie diejenigen Angelegenheiten des bishe-
rigen Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, die in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Konsumentenschutz übertragen werden (vgl. die Ausführun-
gen zu Art. 91 Z 6 und 7). Ausdrücklich hervorgehoben werden soll die Zuständigkeit des künftigen 
Bundesministeriums für Verkehr, Wissenschaft und Kunst für die Förderung von Ersatzmethoden zu 
Tierversuchen. 

Artikel 92 
Änderung des Eisenbahngesetzes 1957 

Zu Art. 92 Z 1: 
Eine neue Kostenbeitragsregelung für die behördlichen Verwaltungsverfahren wird gerade anläß-

lich neuer Konzessions- und Finanzierungsmodelle, durch die der Behörde vermehrte Verwaltungstä-
tigkeiten auferlegt werden, vorgesehen. 

Zu Art. 92 Z 2 und 3: 
Im Zusammenhang mit neuen Konzessions- und Finanzierungsmodellen wird die rechtliche Mög-

lichkeit im Eisenbahngesetz 1957 verankert, eingeschränkte Konzessionen für sogenannte (bloße) Ei-
senbahn-Infrastrukturunternehmen bzw. Eisenbahn-Verkehrsunternehmen zu erteilen. 

Diese Regelung stellt auch einen Umsetzungsschritt zu den Richtlinien der EU dar, wobei die Mit-
benützungsregelung im § 24 vorerst unverändert bleibt (die Weiterentwicklung dessen, wie sie bei-
spielsweise im deutschen Eisenbahngesetz erfolgte, soll in einer folgenden Phase der Anpassung des 
österreichischen Eisenbahnrechts vorgenommen werden). 

Artikel 93 
Änderung des Bundesbahngesetzes 1992 

Zu Art. 93 Z 1: 
In näherer Ausformung des bereits im geltenden Bundesbahngesetz 1992 enthaltenen Grundsatzes 

(nämlich daß von der die Infrastruktur der ÖBB finanzierenden Bundesseite die Grundsätze vorgegeben 
werden) wird ausgeführt, daß in einem Verordnungskatalog durch den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen die Vorhaben der 
ÖBB konkretisiert werden. 
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Eine ähnliche Regelungskonstruktion ist im übrigen im Hochleistungsstreckengesetz (bezüglich 
der HL-AG) und im Bundesgesetz über die Errichtung einer Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft bereits 
enthalten, sodaß künftig das gesamte staatlich koordinierte Ausbauprogramm für die dringlichen Be-
dürfnisse der Schieneninfrastruktur in Österreich in Verordnungsform vorliegen soll. 

Als Übergangsbestimmung gelten vor dem 1. Juli 1996 eisenbahnrechtlich baugenehmigte Infra-
strukturvorhaben der Österreichischen Bundesbahnen, wie durch Verordnung übertragen, um bei lau-
fenden Bauprojekten keine Verzögerungen zu verursachen. Was laufende Planungen anlangt, wird es 
an den ÖBB liegen, diese Vorhaben rechtzeitig im Sinne des Gesetzes glaubhaft zu machen, um die 
Kontinuität möglichst zu wahren. 

Die generelle Regelung eingangs von § 2 Abs. 2 des Bundesbahngesetzes 1992, nämlich daß der 
Bund grundsätzlich (unter den dort formulierten Voraussetzungen) die Kosten der Eisenbahninfrastruk-
tur der ÖBB trägt, bleibt unberührt aufrecht, und damit insbesondere die Kostentragung für Betrieb und 
Erhaltung der Eisenbahninfrastruktur der ÖBB. 

Zu Art. 93 Z 2: 
Die derzeitige Bestimmung über die Anrechnung des Benützungsentgeltes durch die ÖBB (dessen 

Anrechnung jetzt schon einen Teil der Infrastrukturausgaben indirekt abdeckt) wird dem vorliegenden 
Gesetzesvorhaben entsprechend insofern adaptiert, als das Benützungsentgelt der ÖBB am 1. Jänner 
1998 unmittelbar an den Financier der Infrastrukturinvestitionen zu zahlen ist. Die Zahlung an den 
Financier gilt für Benützungsentgelte durch die ÖBB, aber auch durch jeden anderen Benützer der 
Schieneninfrastruktur. Damit wird das Benützungsentgelt zielgerichtet für die Investitionen in diese 
Schieneninfrastruktur eingesetzt. 

Gleichzeitig wird klargestellt, daß die organisatorische Betreuung des Fahrweges den ÖBB obliegt 
(vgl. auch § 2 Abs. 5 des Bundesbahngesetzes 1992, Unternehmensbereich Infrastruktur). 

Damit wird für den Anwendungsbereich der Richtlinie 91/440/EWG auch eine Umsetzungsrege-
lung im Sinne der neuen Richtlinie 95/19/EG getroffen, für den Bereich der ÖBB, des Bundes als Kos-
tenträger von deren Eisenbahninfrastruktur und der Gesellschaft als Financier der Infrastrukturinvesti-
tionen. 

Die Vermittlung freier (von den ÖBB nicht selbst beanspruchter) Fahrplantrassen soll unter Aus-
schaltung eines möglichen Zielkonfliktes zwischen ÖBB-Absatz (Verteidigung der Marktanteile bei 
gleichzeitiger Minimierung der Benützungsentgeltzahlungen) und der ÖBB-Infrastruktur (Maximie-
rung der Benützungsentgelte bei gleichzeitigem Wettbewerb um Zugtrassen) durch die Schiene-
ninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH erfolgen. 

Zu Art. 93 Z 3: 
Diese Ergänzung soll das Sparsamkeitsprinzip verdeutlichen. 

Zu Art. 93 Z 4: 
Der Entfall des Zitates des Katastrophenfondsgesetzes 1986 soll im Konnex mit der Neugestaltung 

dieses Gesetzes erfolgen. 

Zu Art. 93 Z 5: 
Erhöhung des Pensionsbeitrages für Bundesbahnbeamte und Ruhegenußempfänger. 

Zu Art. 93 Z 6 und 7: 
Anpassung auf Grund der anderen Änderungen. 

Artikel 94 
Bundesgesetz über die Errichtung einer Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft (Schie-

neninfrastrukturfinanzierungsgesetz) 

Zu §§ 1 bis 4: 
Für die Finanzierung der Investitionen in die Schieneninfrastruktur der Haupt-und Nebenbahnen 

ist eine Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH zu errichten (Stammkapital 10 Millionen 
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Schilling, Sitz in Wien, zumindest 51%iger Anteil des Bundes). Die Bundesanteile werden vom Bun-
desminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr verwaltet, der allgemeine Anweisungen erteilen 
kann. 

Im Zusammenhang mit dieser Finanzierungstätigkeit obliegt dieser Gesellschaft ua. auch die Be-
nützungsentgeltfestsetzung und -einhebung (für die ÖBB erst ab 1. Jänner 1998), die Vermittlung freier 
Zugtrassen und der Abschluß von Private-Public-Partnership (PPP)-Verträgen mit Dritten über die 
Mitfinanzierung und die Verwertung derer Strecken bzw. Streckenteile. Damit wird die Gesellschaft 
auch ein Kompetenzzentrum für PPP-Modelle der Schieneninfrastruktur. 

Die Definition der Schieneninfrastruktur im Sinne dieses Bundesgesetzes ist deckungsgleich mit 
derjenigen nach § 2 des Bundesbahngesetzes 1992 (Verweis auf diesbezügliche finanzielle Abgren-
zungsregelungen auf europäischer Ebene). 

Zu § 5: 
Die Mittel der Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH werden im wesentlichen aus 

Benützungsentgelten für die Benützung von Schieneninfrastruktur, aus Forderungen an den Bund, aus 
Mitteln Dritter (zB EU und regionale Gebietskörperschaften) sowie aus Kreditoperationen aufgebracht 
und durch Fremdkapital ergänzt. 

Zu § 6: 
Für Investitionen in die Schieneninfrastruktur wird ein Betrag von 12 Milliarden Schilling pro 

Jahr auf Preisbasis 1995 festgelegt. 
Die Gesellschaft ist berechtigt 

 – 85% der bis 31. Dezember 1997 getätigten Finanzierungen von verordneten Investitionen der 
ÖBB-Infrastruktur, der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG und der Brenner-Eisenbahn-
GesmbH und 

 – 60% der ab 1. Jänner 1998 (ab diesem Zeitpunkt kann die Finanzierungsgesellschaft die Benüt-
zungsentgelte der ÖBB zur Tilgung ihrer Kosten aus der Investitionsfinanzierung von ÖBB-
Infrastrukturinvestitionsvorhaben einheben) getätigten Finanzierungen für solche Investitionen 
und 

 – die Kosten (Zinsen und sonstige Kosten) der Kreditoperationen von der Gesellschaft 
als Forderung an den Bund auszuweisen, wobei der Bund, teilweise aber auch die anderen Gebietskör-
perschaften, indirekt einen entsprechend hohen Geldrückfluß durch die Investitionstätigkeit in die 
Schieneninfrastruktur durch Steuern, Abgaben und ersparte Transferzahlungen erzielen. 

Zu § 7: 
Fremdfinanzierungen, für die der Bund haftet, dürfen jeweils im Einzelfall nur mit Zustimmung 

des Bundesministers für Finanzen abgeschlossen werden. 

Zu § 8: 
Diese Bestimmung enthält die zusammenfassende Aufzählung der Investitionsbereiche, die von 

der neuen Gesellschaft betreut werden, wobei auch eine Kontrolle ausdrücklich verankert wird. 

Zu §§ 9 bis 12: 
Organisatorische Bestimmungen im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Gesellschaft, 

wobei eine zweckadäquate Abgabenbefreiung verankert wird. 

Artikel 95 
Bundesgesetz über die Einrichtung und Aufgaben der Post und Telekom Austria Aktiengesell-

schaft (Poststrukturgesetz) 

Zu § 1 Abs. 1: 
Als Nachfolgeorganisation der Post- und Telegraphenverwaltung wird eine Aktiengesellschaft er-

richtet. Auf diese Gesellschaft finden, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anders geregelt, die Be-
stimmungen des Aktiengesetzes 1965 Anwendung. 
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Die Aktiengesellschaft wird unmittelbar durch das Gesetz als juristische Person mit umfassenden 
Rechten und Pflichten geschaffen. Bezugspunkt der Rechtspersönlichkeit ist dabei die gesamte Organi-
sationseinheit. 

Die Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes, BGBl. Nr. 625/1991, werden durch dieses Bundes-
gesetz nicht berührt. 

Zu § 1 Abs. 2: 
Die Bezeichnung Post- und Telekom Austria Aktiengesellschaft ist als Firma für die neu zu schaf-

fende Gesellschaft vorgesehen. Die Abkürzung „PTA“ kann gewählt werden, da die „Post und Telekom 
Austria-Beteiligungsgesellschaft“ (BGBl. Nr. 638/1994) aufgelöst wird. 

Die neue Gesellschaft ist gemäß § 3 des Aktiengesetzes 1965 kraft ihrer Rechtsform Handelsge-
sellschaft und damit Vollkaufmann. Aus der Vollkaufmannseigenschaft leitet sich ab, daß sämtliche 
Geschäfte der Post- und Telekom Austria Aktiengesellschaft auf ihrer Seite als Handelsgeschäfte anzu-
sehen sind. Der Sitz der Gesellschaft ist Wien. Im Sinne des § 5 des Aktiengesetzes 1965 bedeutet dies, 
daß sich die Geschäftsleitung und die Führung der Verwaltung in Wien befinden. 

Die nach dem Aktiengesetz 1965 vorgesehenen Veröffentlichungen der Post- und Telekom Austria 
Aktiengesellschaft erfolgen in der „Wiener Zeitung“. 

Zu § 1 Abs. 3: 
Diese Grundsätze zielen auf die kaufmännischen Leistungsbereiche ab, gelten aber auch – und dies 

wird im zweiten Satz ausgedrückt – bei der Erbringung von Leistungen im öffentlichen Interesse. 

Zu § 2 Abs. 1: 
Der Unternehmensgegenstand der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft beschreibt Bereich 

und Art der Tätigkeit, mit der die Gesellschaft ihren Zweck verfolgt. Das Unternehmen ist nach dieser 
Bestimmung auch berechtigt, die erforderlichen Voraussetzungen für die Erbringung der genannten 
Dienste zu schaffen. 

Das Anbieten kommerzieller Dienstleistungen für Dritte (beispielsweise Fahrscheinverkauf im 
Rahmen eines Verkehrsverbundes) darf den eigentlichen Unternehmensgegenstand nicht behindern. 
Die Erbringung anderer Leistungen ist auch in § 14 des Postgesetzes, BGBl. Nr. 58/1957, vorgesehen. 

Zu § 2 Abs. 2: 
Der Tätigkeitsumfang der Gesellschaft umfaßt alle für den Unternehmenszweck notwendigen oder 

nützlichen Geschäfte und Maßnahmen. Ausdrücklich wird angesichts der zunehmenden Notwendigkeit 
zur Spezialisierung sowie zur nationalen und internationalen Kooperation der Gesellschaft die Mög-
lichkeit eingeräumt, Zweigniederlassungen oder Tochterunternehmen im In- und Ausland zu gründen 
oder Beteiligungen mit anderen Unternehmen einzugehen. 

Zu § 3 Abs. 1: 
Die Versorgung mit Dienstleistungen des Post-, Omnibus-, Telekommunikations- und Paketdiens-

tes ist für die wirtschaftliche Entwicklung eines Gemeinwesens unerläßlich. Sozialpolitisch begründete 
Sonderkonditionen für bestimmte Bevölkerungsgruppen und Wirtschaftsbereiche, Aufgaben des öffent-
lichen Verkehrs, die Notwendigkeit einer Notrufkommunikation und die Aufrechterhaltung einer flä-
chendeckenden Infrastruktur werden auch in Zukunft im öffentlichen Interesse Leistungen der Post- 
und Telekom Austria Aktiengesellschaft erforderlich machen. 

Zu § 3 Abs. 3: 
Der Begriff „Tarif“ bezieht sich auf alle Entgeltformen für gemeinwirtschaftliche Leistungen. 

Zu § 4: 
Die Geschäftsführung liegt „zur gesamten Hand“ bei dem aus mindestens zwei, höchstens sechs 

Mitgliedern bestehenden Vorstand. Die Vorstandsmitglieder haben für die Gesellschaft die alleinige 
Leitungsbefugnis für den Innenbereich und Vertretungsbefugnis für den Außenbereich. Die Hauptauf-
gabe in diesem Bereich liegt im unternehmerischen Handeln zur Erreichung der sich aus dem Unter-
nehmensgegenstand ergebenden gesellschaftlichen Zielsetzungen. 
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Die einzelnen Geschäftsbereiche des mehrköpfigen Vorstandes hat der Aufsichtsrat in Form einer 
Geschäftsordnung festzusetzen. Im Außenverhältnis kann der Aufsichtsrat die Vertretung der Gesell-
schaft im Sinne des § 71 Abs. 3 des Aktiengesetzes 1965 auch durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam 
mit einem Prokuristen festlegen. 

Zu § 5: 
Der aus 18 Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan des Unternehmens, auch er 

stellt eine Einheit dar. Seine Mitglieder tragen – wie der Vorstand – gemeinsam die Verantwortung für 
die von ihnen gefaßten Beschlüsse. 

Zwölf Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Sechs Mitglieder entsendet die be-
triebliche Arbeitnehmervertretung aus dem Kreis der Arbeitnehmervertretung. Darunter fallen auch die 
der Post- und Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten. 
Die Bestimmungen über die von der betrieblichen Arbeitnehmervertretung entsandten Aufsichtsrats-
mitglieder ersetzen die einschlägigen Regelungen des II. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 22/1974, mit Ausnahme des § 110 Abs. 3 und 4. 

Zu § 6: 
Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen sind wichtige Rechtsquellen für das Dienstrecht der 

Angestellten der Gesellschaft, so daß deren Abschluß und Änderung der Genehmigung des Aufsichtsra-
tes unterworfen wird. 

Zu § 7: 
Für Rechnungslegung und Jahresabschluß gilt das HGB. 
Die getrennte Rechnungslegung der einzelnen Unternehmensbereiche dient ebenso wie die Dar-

stellung der gegenseitigen Transferleistungen der Kostenwahrheit. Die Vorgangsweise entspricht somit 
dem § 222 HGB, wonach der Jahresabschluß dem Kaufmann ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln hat. Die Unternehmensbereiche (Post-, 
Postauto- und Fernmeldewesen) werden im § 1 Abs. 1 genannt. 

Bis zur vollständigen Implementierung eines dafür geeigneten Buchführungssystems erfolgt diese 
getrennte Abrechnung auf Basis der bestehenden Kostenrechnung. 

Zu § 8 Abs. 1: 
In der Geschäftsordnung wäre demnach vorzusehen, daß die operative Planung – bestehend aus 

Ergebnis-, Personal-, Investitions-, Finanz- und Bilanzplanung – zu erstellen und diese dem Aufsichts-
rat zu dem vom Aufsichtsrat zu bestimmenden Zeitpunkt zur Beschlußfassung vorzulegen ist. 

Zu § 8 Abs. 2: 
Diese Bestimmung steht im Einklang mit der einschlägigen Rechtslage in der Europäischen Ge-

meinschaft (Richtlinie der Kommission vom 28. Juni 1990 über den Wettbewerb auf dem Markt für 
Telekommunikationsdienste, 90/388/EWG). 

Gemäß § 44 Abs. 4 des Fernmeldegesetzes 1993, BGBl. Nr. 908, dürfen Gewinne aus reservierten 
Fernmeldediensten die Tarifgestaltung bei anderen Fernmeldediensten und sonstigen Leistungen nicht 
beeinflussen. 

Zu § 8 Abs. 3: 
„Längerfristig“ entspricht einem Zeitraum ab etwa drei Jahren. 

Zu § 9: 
Die Konzessionsabgabe wird am Umsatz (im Sinne des § 232 Abs. 1 HGB) des reservierten Fern-

meldedienstes (§ 2 des Fernmeldegesetzes 1993, BGBl. Nr. 908), der ausschließlich von der Post und 
Telekom Austria Aktiengesellschaft erbracht wird, bemessen. 

Die auszuschüttende Dividende hat sich am im Jahresabschluß ausgewiesenen Bilanzgewinn des 
Gesamtunternehmens zu orientieren. Vorrangig sind Verlustvorträge mit einem Gewinn zu verrechnen. 
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Zu § 10: 
Die Eröffnungsbilanz ist nach § 193 Abs. 1 HGB aufzustellen. Neben der Anwendung der allge-

meinen Bewertungsgrundsätze nach dem HGB wurden auf die Besonderheiten des Betriebes abgestellte 
Grundsätze festgelegt. In diesem Zusammenhang ist auch die Höhe des Stammkapitals festzulegen und 
in geeigneter Form auszuweisen bzw. für die Eintragung in das Firmenbuch vorzusehen. 

Die Gesamtrechtsnachfolge beinhaltet auch, daß, soweit in anderen Rechtsvorschriften von der 
Post oder der Post- und Telegraphenverwaltung die Rede ist, die Post und Telekom Austria Aktienge-
sellschaft an diese Stelle tritt. Von der Gesamtrechtsnachfolge ist ein Teil der aus dem Vollzug des 
Fernmeldeinvestitionsgesetzes, BGBl. Nr. 312/1971, herrührenden Bankverbindlichkeiten ausgenom-
men (siehe die Erläuterungen zu § 11). 

Auf das neue Unternehmen werden Schulden nur insoweit übertragen werden, als dadurch länger-
fristig die wirtschaftliche Existenz gesichert bleibt. 

Zu § 11: 
Mit der Errichtung der Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft und der teilweisen 

Übertragung der aus dem Vollzug des Fernmeldeinvestitionsgesetzes, BGBl. Nr. 312/1971, herrühren-
den Bankverbindlichkeiten auf diese wird eine Rekapitalisierung verfolgt, die es der Post und Telekom 
Austria Aktiengesellschaft erlaubt, finanziell wettbewerbsfähig in einem zunehmend liberalisierten 
Markt aufzutreten. 

Zweck der Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft soll es somit sein, einen Teil der 
Altschulden der Post und Telegraphenverwaltung aktiv zu verwalten, fällige Kredite oder Anleihen bei 
Bedarf zu refinanzieren, sowie die Aktien an der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft zu hal-
ten. 

Den übernommenen Schulden steht das Eigentum an den Aktien der Post und Telekom Austria 
Aktiengesellschaft gegenüber. Die Höhe der zu übernehmenden Schulden ergibt sich aus der Differenz 
zwischen dem Gesamtschuldenstand der Post- und Telegraphenverwaltung und dem in die Eröffnungs-
bilanz der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft als übernommene Schulden eingestellten Be-
trag zum Zeitpunkt der Gesellschaftsgründung. Die Erlöse aus Dividendenzahlungen der Post und Te-
lekom Austria Aktiengesellschaft sind zunächst für die Bezahlung des Zinsenaufwandes aus den über-
tragenen Schulden zu verwenden. 

Die Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft wird als Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung errichtet. Insoweit in diesem Gesetz selbst nicht ausdrücklich besondere Regelungen enthalten 
sind, ist die Anwendung des GmbH-Rechtes vorgesehen. Die Gesellschaft steht im Alleineigentum des 
Bundes. 

Da das künftige Unternehmen Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft keine direkten finan-
ziellen Unterstützungen oder Sicherstellungen des Bundes erhält, ist die vorliegende Konstruktion auch 
wettbewerbspolitisch unbedenklich 

Zu § 15 Abs. 2: 
Die ausdrückliche Nichtanwendbarkeit des II. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. 

Nr. 22/1974, entspricht der Rechtslage vor der Ausgliederung (§ 33 Abs. 2 Z 3 des Arbeitsverfassungs-
gesetzes). Die Betriebsverfassung wird gesondert geregelt. 

Arbeitszeitrechtliche Bestimmungen (insbesondere das Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, 
und Arbeitsruhegesetz, BGBl. Nr. 144/1983) sind mit dem Versorgungsauftrag der Post und Telekom 
Austria Aktiengesellschaft nicht in Einklang zu bringen, weshalb diese Bestimmungen schon nach der 
bisherigen Rechtslage nicht anwendbar waren. Entsprechende Bestimmungen sind nunmehr gemäß 
§ 19 in den Kollektivvertrag für die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft aufzunehmen. Damit 
ist sichergestellt, daß dem Standard des Arbeitnehmerschutzes entsprechende Bestimmungen geschaf-
fen werden und die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft die Rahmenbedingungen des Betrie-
bes für Beamte, Vertragsbedienstete und neu aufzunehmende Bedienstete möglichst einheitlich gestal-
ten kann. 

Die Nichtanwendbarkeit des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der Frauen, BGBl. 
Nr. 237/1969, entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Mit dem Hinweis auf das Bundes-Personalvertretungsgesetz wird klargestellt, daß dieses auch in 
Hinkunft nicht für den Bereich der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft anwendbar ist. 
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Zu § 15 Abs. 4: 
Die Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft, die Post und Telekom Austria Aktien-

gesellschaft und mehrheitlich in ihrem Eigentum stehende Töchter können auf die anwaltliche Unter-
stützung der Finanzprokuratur zurückgreifen. Dies hat in Bereichen, in denen sie nicht auf Grund be-
sonderer oder ausschließlicher Rechte Dienstleistungen erbringt, gegen angemessenes Honorar zu er-
folgen. 

Zu § 16: 
Diese Bestimmung überbrückt die Zeit bis zur Bestellung des ersten Vorstandes durch Übertragung 

der Führungsaufgaben auf den Generaldirektor für die Post- und Telegraphenverwaltung. Mit dieser 
Bestimmung wird erreicht, daß die Gesellschaft sofort handlungsfähig ist. 

Zu § 17 Abs. 1: 
Die für die Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung maßgeblichen Rechtsvorschriften blei-

ben weiterhin in Kraft. 

Zu § 17 Abs. 2, 3 und 4: 
Die örtliche Zuständigkeit der Personalämter als Dienstbehörden I. Instanz wurde nunmehr aus-

drücklich festgelegt. In II. Instanz wird das bei der Generaldirektion für die Post und Telekom Austria 
Aktiengesellschaft eingerichtete Personalamt bundesweit tätig. Die Bestimmung über die Behördenor-
ganisation steht im Einklang mit § 2 Abs. 1 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984. 

Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus dem Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 und der Dien-
strechtsverfahrensverordnung 1981. 

Die Personalämter sind in ihrer Funktion als Dienstbehörden Teil der Bundesverwaltung. Die dies-
bezüglichen Regelungen über den Weisungszusammenhang sind daher zu beachten. Der Vorsitzende 
des Vorstandes kommt seinen Führungsaufgaben in der Gesellschaft und als Leiter des Personalamtes 
zwar in Personalunion nach, die Verantwortungsbereiche sind jedoch getrennt. Dies kommt auch in der 
Weisungsgebundenheit gegenüber dem Bundesminister zum Ausdruck. Die vorliegende Bestimmung 
entspricht somit Art. 21 Abs. 3 B-VG (Wahrnehmung der Diensthoheit durch die obersten Organe des 
Bundes). 

Der Begriff der „Betriebsdienststelle“ bezieht sich auf alle Organisationseinheiten der Post und Te-
lekom Austria Aktiengesellschaft und deckt damit auch § 241 BDG 1979 ab. 

Zu § 17 Abs. 6: 
Die aktiven Beamten werden nach wie vor vom Bund besoldet. Die Post und Telekom Austria 

Aktiengesellschaft leistet dafür vollen Ersatz. Die Regelung entspricht der Vorgangsweise in anderen 
Ausgliederungsgesetzen. Der Grund liegt im öffentlich-rechtlichen Charakter des Beamten-
dienstverhältnisses. Die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten des Beamten bestehen nur gegen-
über dem Bund. 

Zu § 17 Abs. 7: 
Die Pensionslasten der Beamten und ihrer Hinterbliebenen werden weiter vom Bund getragen. Der 

monatlich zu leistende Deckungsbetrag ist von den im Sinne des Gehaltsgesetzes 1956 pensionsbei-
tragspflichtigen Aktivbezügen zu berechnen. 

Das Ausmaß von 27,5% liegt höher als das der europäischen Konkurrenz und der anderen privat-
wirtschaftlichen Unternehmen in Österreich (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge nach ASVG der-
zeit 22,8% des Aktivbezuges). 

Zu § 18 Abs. 1 und 2: 
Vertragsbedienstete werden Dienstnehmer der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft. Die 

Funktion des Dienstgebers wird durch die Personalämter wahrgenommen. 
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Zu § 19 Abs. 1: 
Eindeutig klargestellt wird, daß das Dienstverhältnis der neu eintretenden Bediensteten auf privat-

rechtlichem Vertrag auf Basis des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921, und des Kollektivvertrags 
für die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft beruht. 

Zu § 19 Abs. 2: 
Die betrieblichen Besonderheiten und die Notwendigkeit für die Bedienstetengruppen arbeitszeit-

rechtlich und arbeitnehmerschutzrechtlich gleiche Voraussetzungen zu schaffen, macht die gewählte 
Konstruktion unumgänglich. Für die Beamten werden auch in Hinkunft die Bestimmungen der 
§§ 48 ff. BDG 1979 gelten. Im Kollektivvertrag können arbeitszeitrechtliche Bestimmungen in Anleh-
nung an das BDG 1979 verankert werden. 

Zu § 19 Abs. 3 und 4: 
Die Kollektivvertragsfähigkeit der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft wird ausdrücklich 

festgelegt. Die Bestimmung lehnt sich an § 7 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, an. 
Der I. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes ist auf die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft 
anwendbar. Der II. Teil dieses Gesetzes (Betriebsverfassung) war nach der bisherigen Rechtslage auf 
die Post- und Telegraphenverwaltung nicht anwendbar. 

Mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes gilt die Dienstordnung als Kollektivvertrag. Die 
Normwirkung des Kollektivvertrages beginnt daher bereits ab diesem Zeitpunkt. In die Vertragsauto-
nomie zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer wird durch diese Bestimmung nicht eingriffen. Spätere 
Änderungen des Kollektivvertrages bedürfen der Genehmigung des Aufsichtsrates. 

Die formellen Bestimmungen des I. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes über Kollektivverträge 
sind anzuwenden. 

Die vereinbarte Dienstordnung als Kollektivvertrag in Kraft zu setzen, entspricht einer konsequen-
ten Umsetzung des neuen Unternehmenskonzeptes. Durch diese Vorgangsweise werden Unklarheiten 
und Rechtsunsicherheiten vermieden. Das neue Unternehmen hat mit Inkrafttreten dieses Gesetzes für 
alle Neuaufnahmen das neue Dienstrecht anzuwenden. Aufwendige Übergangsregelungen entfallen 
damit. 

Zu § 19 Abs. 5: 
Auf die Dienstverhältnisse der Urlaubsersatzkräfte kommen die einschlägigen Bestimmungen des 

ABGB zur Anwendung. Die Regelung wurde aus dem Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, 
sinngemäß übernommen. 

Zu § 20 Abs. 1: 
Mit der Ausgliederung aus dem Bundeshaushalt ist die bundesgesetzliche Festlegung einer Ein-

nahmenzweckbindung nicht mehr erforderlich. Es wird klargestellt, daß die Haftung des Bundes für die 
unter dem Titel des Fernmeldeinvestitionsgesetzes, BGBl. Nr. 312/1971, erfolgten Finanzierungen 
weiterhin besteht. 

Zu § 20 Abs. 2: 
Durch die Einrichtung der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft als Gesellschaft mit eige-

ner Rechtspersönlichkeit (§ 1 Abs. 1) besteht keine Notwendigkeit mehr, die Post und Telekom Austria 
Beteiligungsgesellschaft weiter zu führen. Die Post und Telekom Austria Beteiligungsgesellschaft wird 
von der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft samt allen Forderungen (einschließlich der er-
worbenen Anteilsrechte) und Verbindlichkeiten übernommen. 

Artikel 96 
Änderung des Fernmeldegesetzes 1993 

Zu Art. 96 Z 1 bis 4 (§§ 21 Abs. 6 bis 8, 43 Abs. 3 Z 4 und Abs. 3a): 
Diese Bestimmungen sind deshalb notwendig, da nach der Ausgliederung der Post- und Telegra-

phenverwaltung das Weisungsrecht des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr nicht 
mehr gegeben ist und daher Anordnungen der Regulierungsbehörde nur mehr mittels Bescheid erfolgen 
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können. Die konkreten rechtlichen Grundlagen einschließlich der unerläßlichen Sanktionsmöglichkeit 
werden hier vorgesehen und müssen gleichzeitig mit der Ausgliederung der Post- und Telegraphenver-
waltung in Kraft treten. 

Zu Art. 96 Z 6 (Art. 2 Abs. 1): 
Der Entwurf des Poststrukturgesetzes sieht in § 22 Abs. 2 vor, daß in anderen Bundesgesetzen 

grundsätzlich die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft an die Stelle der Post- und Telegra-
phenverwaltung tritt. Dies gilt auch für das Fernmeldegesetz 1993 und bereitet keinerlei Probleme. 
Lediglich im Art. 2 Abs. 1 des Fernmeldegesetzes 1993, wo die Besorgung fernmeldebehördlicher, also 
hoheitsrechtlicher Agenden der Post übertragen war, ist dies mit dem Status der Post und Telekom 
Austria Aktiengesellschaft nicht vereinbar. Art. 2 Abs. 1 des Fernmeldegesetzes 1993 entfällt daher 
ersatzlos. Damit wird sichergestellt, daß alle hoheitsrechtlichen Agenden von der Fernmeldebehörde 
besorgt werden und damit ist auch die endgültige Trennung von Betreiber und Regulierungsbehörde 
vollzogen (EU-Konformität). 

Artikel 97 
Änderung des Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspektion 1994 

Auf Grund der Umgestaltung des Post- und Telegraphenwesens durch das Poststrukturgesetz ist 
auch eine Anpassung der Zuständigkeitsbestimmungen des Bundesgesetzes über die Ver-
kehrs-Arbeitsinspektion 1994, BGBl. Nr. 650, erforderlich, da dieses Bundesgesetz noch auf die „Post- 
und Telegraphenverwaltung“ abstellt. 

Durch die Bestimmungen des Art. 5 werden die bisherigen Zuständigkeiten der Ver-
kehrs-Arbeitsinspektion im Rahmen der bisherigen „Post und Telegraphenverwaltung“ auf die durch 
das Poststrukturgesetz geschaffene neue Organisationsstruktur übergeführt. Eine Erweiterung oder 
Verschiebung von Zuständigkeiten der Verkehrs-Arbeitsinspektion wird dadurch nicht bewirkt. 

Artikel 98 
Änderung des Zustellgesetzes 

Im Hinblick auf die Bedeutung des Zustellwesens für die Behörden ist es für die Rechtssicherheit 
erforderlich, daß die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ausdrücklich mit den Aufgaben der 
Post nach dem Zustellgesetz betraut ist. 
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